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Neunter Titel.

Von den PflichtenundRechten des
Adelstandes.

,

DC. t. »ein Adel, als dem ersten Stande im Bestim-
Staaee, -liege, nach seiner Bestimmung, die Ver- ve-

rheidigung des Sxaats, so wie die Unterstützungdes
W·

der äußernWürde und innern Verfassung desselben,
hauptsächlichob. -

. 2. Zum Adelstande werden nur diejenigenge- Ekikmquag
rechnet, denen der Geschlechtgadeldurch Geburtqu
odet LandesherrlicheVerleihung zukommt Geburt-
§. g. Durch die Geburt kommt er allen zu, die JÆHW

von einem adlichenVater au8'einer Ehe,zur rechten
,

Hand erzeugt; oder darin geboren find.
s. 4."Der Adel wird also durch den Vater fort-

gepsianzt , auch wenn die Mutter nicht von

Adel ist. "«

§. s. Auch das von einem adlichen Vater außer
der Ehe erzeugte Kind, wird durch geietzmåßige
Vollziehung einer Ene zur rechten Hand mit der

Murret, ingleichen durch eine derselben gleich zu

achtende gerichtlicheErklärungdes Vaters, des

Adecstaudes cycuyafc Eint-. zga 597.)
«

II 6. Eber-was geschieht. wenn die Mutter

durchUrxel und Recht f-j" die Elzefrau des adlichen
Vaters erklärewird. EbeneA H.592.)

«

. . In rot-fern duraj .andegherrliche Le-,

arti-nation, oder durch dakkanmean Kindesstatr,
Yy 2 der
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der Adel erlangt werde, ist gehörigenOrts bestimmt.
(Ebend. §. 603· 604. 605. s. 682s685.)
§- 8- Wenn eine Person weiblichen Geschlechts

aus einem niedern Stande, sich mit einer Manns-

person von Adel zur rechten Hand verehlicht: so er-

langt sie dadurch die,äußernRechte des Adels; in

so fern nicht etwa die Elze selbst nach den Gesetzen
. für eine)Mißlzeiratlz

zu achten ist. (Tit. l. I. 302 33.

; §. 952.

l; V tzukch n. 9. Nur das Oberhaupt des Staats kanneinem
«

ZßktlsfheUnterthan, welcher den Adel durch die Gehukk nicht
Vertei- hat, denselben verleihen
WE· §. Io. Auch nur ilzm allein kommt es zu, jeman-

den Von einer niedern Stufe des Adels in eine bö-
lzere zu erheben-
,--§.u. Die vom Tandeslgertnverliehene Stan-

degeelzbhungkommt auch den schon-alsdann vorhan-
denen Kindern, sie mögen noch unter väterlicher
Gewalt seyn, oder nicht, zu stattenz sobald diesel-
ben nicht ausdrücklichausgenommen sind.

’

§. 12. Standeseelzölzungender Frauen «nnd

Wittwenhaben auf ihre Kinder keinen Einfluß.
§. 13. Kein Unterthan des Staats soll, ohne

Erlaubniß seines Landesherrn, Standeserlgölzum
gen bey fremden Staaten suchen; oder deren,
welche ilzm etwa aus eigner Bewegung von selbi-
gen verliehen werden, in hiesigen Landen sich be-
dienen.

§. I4. Niemand, welcher den Adelstand nicht
durch Geburt, oder LaudesherelicheBegnadigung,
erlangt hat, darf adlicher Prädikate und Vorrechte
sich anniaaßen.
§. 15. Eben so wenig darf jemand aus dem nie-

dern AdelRechte oder Prädikate der höhernStufen
sich eigenmächtigbevlegenss

»

s. 16. Niemand darf sich eines adlichen Fa-
milienwapoens bedienen, welcher nicht zu der

Familie

I
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Zeiten lzergeführt hat. -

701

s—17- Die Aufnahmein adliche Ritterordcn und Austrei-

Srifter zu redlichenStellen; zu Turnieren; zur

RmktbankaUf den Landtagcnund in den Collegienz
so WZKzU üblichenHofämtern, beweisecden einer
Familie zukommenden GefchlechksadeL

s 18. Wer entweder selbst, oder wessen Vor-
fahren tm Jnlzre 1740 im« wirklichen Besitzedes
Abels sich befunden, und-desselben nach der Zeit
nicht verlustig gemach: haben; der soll in seinen ad-

lichen Rechten durch den Fiel-us nicht beunrulzigt
werden. (le. l. Tit. 1X. s. 641. qus) -

§. ty. Wer entweder selbst, oderswessen Vor-
fahren Vier und vierzig Jahre hindurch sich abli-

cher Prädikare und Vorrechte ruhig bedient, und«

also ein ausdrückliche-;oder stillschweigendesAner-

kenntniß des Staats für sich hat; für den streitet
die rechtlicheBermuthung, daßihm der Geschlechts-—

adel wirklichzukomme.
«

§. 2o. Dagegen ist die nur Ein- und anderes-
mal geschehene Beylegung adlicher Prädikate, in

gerichtlichen oder andern öffentlichenAnsfcrkigun-
gen, zum Beweise des Geschlechtsredelsfür sich alc

lein noch nicht hinreichend.
·

per Adel-·

s. 21. Jn Ansehung der wesentlichenRechte Von altem

und Eigenschaftendes Adelstandes ist zwischenälte-MIJWM
rein nnd neuerem Adel keinUnterschied.
§. 22. sWo aber Statuten, Privilegien, oder

das ununterbrochcne Herkommeneines Ordens, Ca-

vitnls, oder einer anderenCorporakion,einen stifte-
oder«turniermäßigenAdel erfordern, hat es dabey
csuchferner sein Bewendem

s. 23. Die im Ahnenbriefe jemanden ertheilte
Ahnenwerden in einem solchen-Falleder Regel nach
mehrmitgezälzlr

Yy z §—24-
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§. 24. Auch muß, bei)Nachweisnng der Ahnen,
in der Regel die adliche Geburt der Vorfahren von

beyderleyGeschlechtsDurgetlzanwerden.
. 25 Der zuerst gendelte«-Vorfal2r,so wie

— seine etwa init ihm zugleich in den Adclstand erho-
bene Deicendcmsm Wstdm bev der Rachweisung der

Ahnen m der Regelnicht gerechnet.
§. 26« Wie viel Almennachgewiesen,und wie

die Rast-Mr ngcn geführt werden müssen, bleibt

hauptsächlichist nähern Bestimmung der Sta-»
kirren, der P:«ivilegien, und des Herkommens bey
einem jenen Orden, Stifte oder Corporation über-
lassen. .

§. 27. Wo jedochhiedutchüber die Art der Fäls-
rung des Nachweises nichts Gewissee festgesetztist,
da muß die Abnentafel hauptsächlichmit beglaub-
ten Auszügen aus Kirchenbnchern, Tauf - oder

Trauungsregistern , belegt werden. -

s. 28. Wo diese, besonders für ältere Zeiten,
nicht herbeygeschasstwerden können,da sind für die
in der Ahnen-tate! vorkommenden Heirathen und

Abstammungen, auch Eheberedungem Erbrezesse,
Lehnbriefe, und andere unverdächtigeFamilienm-
kunden , als Bewecsmittel zulößig
§. 29. Was solchergestaltnicht vollständignach-

gewiesenwerden kann, mag durch das eidlicheZeug-
niß, wenigstens Zweyer Personen, von bekannten

ritterbürkigemund stiftsmäßigemAdel, denen von

der Familie, in welcher der Beweis geführt wer-

den soll, nähere Kenntniß beywohnt , ergänzt
werden. .

»

s. Zo. In wie fern nochaußerdemdie eidliche
Versicherung des Beweisführerst daß, nach den

ihm bekannten Familiennacl)richten, die vorgelegte
Ahnentafel ihre Richtigkeit habe, erforderlich oder

zulässigsey, ist nach den allgemeinen Grundsätzen
vom Beweisezu beut-theilen

,

s. st.
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s. 31. So weit eine Ahnentafelaus einer an-

dern entwinmensist, die eben derselbenOrdem VFIF
selbe Capiteh oder dieselbeCvtpvkakion schon PM-
mal richtig befunden hat, bedarf es darüber ketner

besondernBeweisführung
,

«. ze— Die einem Collegio oder einer COHPWMM W-

tton von dem landesherrn beygelegte, oder mitsonencweL
einemAmte verbundene adtiche Rechte, können-

uberdie wörtlicheBestimmung des Gnadenbriefes
nicht ausgedehnt werden-

«

§. 33. Dergleichen Rechte werden durchdie Ge-
burt nichtfortgepsianzr

s. 34. Personen des Adelstandes sind der Regel Vorrechte
nckchnur demxhöchstenGerichte in der Provinz-un-

M ARE-·

terworfen.
«

§. . Der Adel ist zu den Ehrenstetten im
Staate, wozu er sichgeschicktgemacht hat« vor-

züglichberechtigt.
s. zö. Doch bleibt dem Landeslzerrndie Beur-

tlzeilung der Tüchtigkeit, und die Auswahl unter

mehrern Bewerbern unbenom.men.

§. 37. Nur der Adel ist zum Besitze.adlicherGü-
ter berechtigt. «

« s. 38. Welches adlicheGüter sind, ist durch,
die besondern Verfassung-eneiner jeden Provinz be-

stimmt.
C. 39. Jn wie fern zum Besitz-esolcherGüter-,

außer dem Adel, auch noch das Indigenat erfor-
dert werde, hängt ebenfalls von Provinzlalverfaf-
sungen ab.

H. 4o« Nur der Adel kann Familien - Fideikom-
misseaus adlichenGütern errichten.

"

s. 4t. Avliche Gutsbesitzersind zur Ausübung
der dem Gute verliehenen Jagdgerechtigkeitenin
ihrem eignen Namen berechtigt-

. 42. Sie können die dem Gute anklebende Gø

richtesbarkeitiu ihren Namen ausüben lassen.
"

Yo 4 §-«43s
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i

C. 43. Ihnen kommen die mit dem Kirchenpa-
tronace verbundene Ehrenrechtezu.

H. 44.· Sie müssenalsomit ihrer Familie in das

Kirchengcbet ausdrücklicheingeschlossen, und die

Kichentrauer, «wo dieselbeüblichist, muß für sie
angelegt werden-

s. 45. Sie mögennach dem Gute sich-nennen,
Und ln kaulldekh oder bey öffentlichenGelegenhei-
ten, sich des Besitzesdavon als eines besondernTi-
tels bedienen.

s. 46. Das Recht, in den Versammlungendes
Adels auf Krisis-—-und landtagen zu erscheinen, und

über die daselbst vorkommenden Angelegenheiten
zu stimmt-, gebührt in der Regel nur dem ange-

sessenenAd« l.

H.47. UnadlichePersonen sollenbey solchenVer-

sammlungen, als Stellvertreter oder Bevollmäch-
tigte adlichcr Mitglieder, in der Regel nicht Fuge-

lassen wert-im
«

§. 48. Wenn jedochein Gutsbesitzer von Adel,
wölxend seiner Abwesenheit-, die Besorgung seiner
Gutsanaelegenlzeiten überhaupt einem Gmel-albe-
Vollniachtigten ärgerlichen Standes aufgetragen
hat: so kann dieser auch das Stimmenrecht seines
Machtgebers beyKreis - und Landtagen ausüben.
§. 49. Auch können-die Vormünder der Ange-

sessenen vom Adel, ingleichen die Deputirten der

Magisträte, welche adliche Cåmmereygüterbesitzen,
wenn sie gleichfür ihre Personen zum Bürgerstande

«
gehören, von solchenVersammlungen nicht ausge-
schlossenwerden.

§.«50. Unadliche Besitzeradlicher Güter sind,
wenn sie auch in Person nicht erscheinen, dennoch
ihr Stimmenrecht , von einem Falle zum andern,
Adlichenaufzutragen berechtigt.

i« FI-
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§. st. Personen bürgerlichenStandes können,Von büc-
s ohne besondre iandesherclicheErlaubniß, keine ad-

licheGüter besitzen.
«

adlichee
, ·52,-- Eme Frau von bürgerlicherHerkuva Güter«

die mIt einem Adlicheneine Ehe zur rechtenHand
geschlossenhat - kann zwar, so lange diese Ehe
dausktx Oderso lange sie nach des Mannes Tode

sichvnicht wieder an einen Unadlichen verheirathet,
adllcheGüter besitzen.

Hz53. Auch hat eine geschiedene, nicht für den

schuldlgenTheil erklärte Frau , in diesem Stücke
«

nut einer Wittwe gleiche Rechte.
§. 54. Eine solcheFrats .(§. 52. 53.) kann aber

den Besitz ihrer Güter an ihre unadliche Bewand-
ten auch Von Todeswegen nicht übertragen.
(§. 68. qu.)

,

s. 55. Tritt sie durch anderweitigeHeirath,
oder sonst, aus dem adlichen Stande wieder her-
aus: so kann sie zwar die bis dahin schon erworbe-
nen adltchenGüter behalten; den Besitzneuer aber

nicht erwerben;
»

s. 56. Eine Person von adlicher Geburt, die
sich an einen Unadlichen verheirathet , behältnur

das—Recht zum Besitzesolcheradlichen Güter, die
ihr schon vor der Heirath gehört haben, oder ihr

nach derselben durch Erbganggrecht zufallen.
s. 57. Aber auch diese Fähigkeit»zumBesitzcsol-

cher Güter, geht auf ihre Verwandten vom Bür-
gerstande, selbstauf ihre Ablömmlinge,nicht über.

s. 58. Hat der landesherr einem Bürgerlichen
Contession zum Besitze eines adlichen Guts ohne
dessen Benennung ertheilt: so gilt dieselbenur auf
dasjenigeGut,»bey welchemdavon zuerst Gebrauch
gemachtworden« '

,

s. 59. BürgerlicheBesitzeradltcherGüter er-

halten die mit diesem Besitzeschon verbundenen

peksimlichmEhrtnrechte nur in so fern , als die-

Yn 5 selben
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selben in der errheilten Conressionzausgedrücktsind.
(b«41-50«)

«
,

«

.

ji« So. Burgerliche Besitzerkönnen den Besitz
ihrer adlichen Güter an andere Personen bürgerli-
chen Stande-, ohne besondreConcesscon, nicht

§· 61. In wie fern die FähigkeitzumBesitzeder-

selben auf ihre bürgerlicheAnverwandten übergehe,
muß lediglichnach dein Inhalte ihrer Concessicnbe-

ulthetlt werden.

H. 62. Jst ihnen die Concessconbloß in allge-
meinen Ausdrückenfür sich nnd ihre Erben verlie-

hen: so sind darunter bloßDescendentendes Ersten
Erwerbers zn verstehen.

I. Sz. Doch ist die Wittwe eines solchenGuts-

besitzersdas adlichesGut des Mannes, so lange sie
ihren Wirtevenstand nicht ändert, zu besitzenfähig.
§. 64. Nehmen Erben adlichen und bürgerli-

chen Standes an einem Nachlasse Theil: so haben
erstere auf den Besitz des dazu gehörendenadlichen
Guts ein vorzüglichesRecht.
§. 65. Dem adlichen Miterben mußalso das

Gut, wenn er dafür eben so viel, und unter glei-
chen Zahlungsbedingungen, als der bürgerlichebie-

tet, Vor diesem zugeschlagenwerden.

H. 66. Dies Vorrechtkommt auch der zwar bür-

gerlich gebotnen, aber durch Heirath in den Adel-

stand äbergegangenenMiterbin , wenn sie sich in

diesem Stande noch befindet, ingleichen-den durch
sie zur Erbfolge mitgelangenden ablichen 2lbkömm-
lingcn derselben zu.

s. 67. Auch durch letztwilligeVerordnung kamt

der Erblasser den bürgerlichenMirerben kein Vor-

recht zum Besitze des Gute-, zum Nachtheileder

Adelichen, beylegem
i

s H. sss
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s. 68- Sind unter den Erben keine zum VE-
sitzefälzigePersonen : so muß das Gut innerhalb
Innre-zinst,vom Todestagean gerechnet, an einen
adlechen Besitzer aus fkeyzk Hand überlassen
werden.

«

s«69—«Geschierdiesesuichn
auf denAntrag des Fisan durch gerichtlichenoth-
wendsge Sublzastanonan einen adlichen Besitzerge-
bracht werden.

Hi70.« Dabey gilt, auch wegen des Zuschlags-
alles, wasbey gerichtlichen notwendigen Sabba-

- stationen überhaupt verordnek ist.
»

§. 71. ucbrigens sinden alle in vorstehendem ent-«
hnlkue Einschränkungender bårgerlichenBesitzer
adlicher Güter nur auf diejenigen Anwendung,
welchedergleichenGüter erst nach den in jeder Pro:
bin-s ergangenen besondern Einschränkungsgesetzenj
oder erst nach dem isten Februar 1775 erworben
haben.

so mußdas Gut-,

H.72· In wie fern AdlichebürgerlicheGrund- Einschrei-
siückeerwerben und be
Titel verordnen C

Nur unter ausdrücklicherGenehmigung
»

der Sandeg-Polileybelzörde,können Personen vom

Adel Rustikalgründeals eigne für sich bestehende
Güter erwerben.

s. 74. Wegen der Einziehung einzelner Rusti-
-kalgrundstückezu adlichm Gütern, hat es bey den

Vorschriften des Siebenten Titels d. 14. IF. 16-.

seinBewenden
’.

»
In allen Fällen, wo Adlschender Besitz-

von Rustikalgrnndstückenverstattet wird, müssen
sie die auf stlbtgm haftenden dingllchsenlassen nnd

persönlichenleistungen vertreten.

§. 76. ,Adlichesollen in der Regel keine bürger-
liche Nahxung UUD Gewerbe treiben-.

.

sitzenkönnen, ist im vorigen ZMZJW

get-lieben

ki.
bin-er-

stücken;

d) ben· »

bürexrm N

clsanghs ;««
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etmgtentmd §. 77. Wo die Handlung im Großen an keine
G«V««de· Gilde gebunden ist, kann auch ein Adlicher derglei-

chenGewerbe unternehmen.
s. 78.»Bey einem Adlichen, welcher ein solches

Gewerbe in einer Stadt treibt, sinden dies-Vorschrif-
ten des Achten Titels s. 60. l"qq.Anwendung.
s· 79. In gefchlvsseneKausnmnnsinnungensoll-

der Regel nach, kein Adlicherohne besondre Landes-
herrliche Erlaubniß aufgenommen werden.

Besondere s. 80. BesondreRechte und Pflichten des Adels,
Jäfckskänvtheils als ganzer Stand betrachtet, theils der ein-
ve- Ave-s. zelnen Mitglieder desselben, in Rücksichtauf ihre ,

Person und Vermögen, sind nach Verschiedenheit
der Problnzen durch besondereGesetz-eund Verfas-
sungenbestimmt.

s. 81. Wer mit Verschweigungoder Verläng-
nnng seines adlichen Standes, in eine Zunst oder-

Jnnung sich einschleischt, und bürgerliche Ge-
werbe treibt, der wird seiner adlichen Rechte ver-

lustig.
h. 82. Noch mehr sindetdieses statt, wenn je-

mand von adlicher Geburt eine nnehrbare, oder
. auch nur eine solche Lebensart wählt, wodurch er

, sichzu d«cntgemeinen Volke herabsetzt. «-

FI 83. Wer sich von jemand niedern Standes
an Kindesstatt annehmen läßt,- und dabey seinen
adlichen Namen verändert, kann ohne besondre
Dispensation des Sandesherrn den Adel nicht beybe-
halten.
§. 84. Personen weiblichenGeschlechtsverlieren

die persönlichenVorrechte des Adels, wenn sie durch
Verheirathung mit einem Unadlichen ihren Ge-

schlechtsnamenandern.
"

§. 85. Auch nach getrennter Ehe treten sie, der

Regel nach, in den Adelstand nicht wieder zurück.
H—86s Jst jedochdie Frau bet) der Trennung der

Ehe durch richterliches Erkenntniß nicht für
- den

Verlust des
Adels.
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den schuldigenTheil erklärt worden: is steht ihr
fmh in Wen angebotnen Adelstand wieder einzu-
treten. (Tit. l. H.738-742.) .

H-,87- Wenn eine Person adlicher Geburt, nach-
dem ihre Ehe mit einem Bürgerlichen durch den
Tod , oderdurch richterlichesErkenntniß getrennt
worden, wiederum einen Adlichen zur rechtenHand
helkaklzekkso kann ihren Abkönnnlingenaus dieser
Elzh wegen der dermaligen Heirath derselben mit

»einembürgerlichen,nnch in Ansehung der Rechte
des alten Adels, in der Regel keine Aussiellung ge-

. macht werden· (§.90)
s. 88. Wird die Ehe einer Person von adlichrr

Geburt mit einem Bürgerlichenfür nichrig ernska
so kann sie ihren adlichen Stand und Familienm-
men wieder annehmen·
§. 89. Jst sie aber für den schuldigenTheil er-

klärt: so kann sie daraus , durch Zurücktretungin
den Adelstand, keinen Votiheil ziehen.

s. 90. Jst die Person adlicher Herkunft, wel-

che einen Bürgerlichengeheirathet hatte, bey der
Trennung und Richtigkeitgertlärungdieser Ehe
ausdrücklich für den schuldigenTheil erkannt wor-

den: so kann dieselbe, wenn sie hiernächstwieder
einen Adlichen heirathet, zum Besten der Ankömm-

linge aus dieser später-iEhe, unter den neidischen
Ahnen nicht mitgerechnet werden-

. 91. Wegen grober Verbrechen kann jemand
des Adelo durch richterliches Erkenntniß entsetzt
werden-

§. 92. Jn welchen Fällendarauf erkannt werden

müsse, bestimmendie Eriminalgesetze.
s. 93. Diese Strafe trifft die Kinder, welche

vor dem Erkenntnisse schon vorhanden gewesensind,
nur in denjenigenFällen, wo es die Gesetzeaus-

drücklichvorschreiben.

§«Isi-
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§. 94. Durch den bloßenRichtgebrauch abli-

cherRechte und Titel geht der Adel selbstnicht Ver-

loren. -

H. 95. Wenn eine adliche Familie sich in then

Geschlechrofolgenihres Abels nicht bedient hat: so
muß derjenige-
machen will, sich
Provinz melden-
weisen.
H· 96s Wer entweder selbst, oder wessen Vor-

fahren den Adel verloren haben, der kann die Er-

neuerung desselbenbey dem landesherrn nachsuchen.
§. 97. Durch die Erneuerung des Adelstandes

werden die besondern Vorrechte des alten Adels,
ohne ausdrücklicheErklärung des Landesherrm nicht
wieder hergestellt. 22.)
§. 98. Ein durch Verbrechen verwirkter Adel

kann in der Person des Verbrechers nicht erneuert

werden-

§- 99. Nicht durch bloßeBegnadigung des Ver-

brechers, wohl aber durch gönzlicheAufhebung und

Niederschlagung der Untersuchung(Abolitjon) wird
der Adel erhalten.

s. mo. Der Landesherrkann zwar, zum Besten
der von dem Verbrecher nach der Verwürkung des

Abels erzeugten Kinder, den alten Adel derselben
wieder herstellen; es wird aber alsdann in Fällen,
wobey eo auf Zählnng der Ahnen ankommt, der

Verbrechernichtmitgerechnet

welcher davon wieder Gebrauch
bey dem landesisustizcollegio der

und seine Befugniß dazu nach-
»

Zehnter
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Von den Rechtenund Pflichtender Diener
,

des Staats.

Hi TeMtlitair-und Eivilbediente sind vorzüglichAUGUST-TO
bestlmmh die Sicherheit, die gute Ordnung , und GWMM

den Wohlstand des Staats unterhalten und beför-
dern zu helfen. —

s. 2. Sie"sind, außer den allgemeinen Unter-

thanenpflichten, dem Oberhaupte des Staats be-
sondre Treue und Gehorsamschuldig.
§. »z. Ein jeder tst nach der Beschaffenheitseines

Amtes, und nach dem Inhalte seiner Justk·ukkio»,
dem Staate noch zusbesondernDiensten durch Eid
und Pflicht zugewan-
§. 4. Die besondern Pflichten des Soldatenstan- lIMilitaiti

des sind hauptsächlichdurch die KriegsartikeU und VIII-
nndre dahin einschlagendeVerordnungen festgesetzt nachstan

s. F. Ober- und Unterofficierevon adlicherHer- LIMIer
kunft sind , in ihren persönlichenPrivatangelegew len sind.

heiten , eben den Gesetzenunterworfen, wie der Adel
der Provinz , in welchersieihr Standqnartier haben.

H. 6. Oberofficiere Von bürgerlicherHerkunfr
werden in dergleichenAngelegenheitennach den Rech-
ten der Etimieten in.der Stadt, wo sie ilzrStand-

quartier haben, beurtlzeilt.
H. 7. Unteroffitiere aus dem dauer- oder Bür-

gerstande, ingleichen gemeine Soldaten, stehen
unter den Rechten des Orts , wo das Regiment
oder Cotps. zu welchensie gehören,sein-gewöhn-
liches Standauartier hat-.

s. 8. Jn Fallen, wo es auf die äußereForm,
oder Fenetlichkeiteiner Handlung ankommt, ha-
ben dergleichenUntetojfieierennd Soldaten-, auch

wenn
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wenn sie eine solcheHandlung an dem Orte ihres
Standquartiers vornehmen, die Wahl: ob sie den

Statuten , oder den Vorschriften des gemeinen
Recht-I folgen wollen«

. 9. Beurlaubte werden, auch in ihren persön-
lichen Angelegenheiten, welche den Kriegesdienst
nicht betreffen, nach den Rechten desjenigen Orts,
wo sie während der Urlaub-seitsich gewöhnlichauf-
halten, beurtheilt.

s. m. Doch wird dadurch ihr persönlicherGe-
richtsstand selbst in der Regel nicht verändern

s. 11. BeyMilitairpersonen überhaupt,die noch
unter väterlicherGewalt stehn, gelten, ihres pri-

vilegirten Gerichtsstandes ungeachtet, in Ansehung
ihrer PersönlichenPrivatangelegenheiken, eben die

Gesetze, welchen ihr Vater unterworfen ist-
s. 12. Alle Militairpersonen werden nach den

ihnen hier beygelegten Rechten beuriheilt, wenn te -

auch auf dem Marsche, im lager, in Cum-inni-

rung8- oder Winterquartierem in Garnison wäh-
rend des Krieges , oder auf Werbung sich be-

sinden. .

. 13. Alle Militairpersonen ohne Unterschied
sind, in Ansehung ihrer inne habenden Gründstücke,
und ihrer daraus sich beziehendenHasidlungen und

Pflichten , den Rechten und dem Gerichtsstande,
unter welchen die Grundstückeliegen , unter-

worfen.
.

§. 14. Officiere, welche zur iandmiliz, oder

andern nicht beständigstehenden Corpo gehören,
haben die Rechte der Erimirten in der Provinz-
Unterofficiere und Gemeine hingegen sind den Be-
urlaubten gleich zu achten.
§. 15. Invaliden, die dem Regimente noch

obligat, oder noch in ein Corpg verfammiet sind,
werden als wirkliche Soldaten; alle andre Invali-

den aber als Verabschiedeteangesehen.
§ 6. 1 .

x

sie-I

«
-.

J
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»

s. 16. Militairvrrioncn haben sicheian privile- Yesondeke
Sitten perfönklchmGerichtsstandeszu erfreuen

»

·.S-I7i Sie sind ver Regel nach von allen persön:versoaeasx

itchestLasten nnd Psiichten der übrigenBürger des
Staats frey. —

G. 18« Anan men von die er »e el ind due
«

besondreVerordnuktzigenhg immxR g f »ch
Es II- »AlsBesitzervon Grundstückenmüssest

sie alle mit diesem Besitze verbundene Lasten
tragen.

·
s. ·20. Militairperfonensollenin die Rechtedes

Civilstandeskeinen Eingriff thun-· «

«

s. 21«.« Sie dürfen für sichsselbstkeine andre bür- in Änfsif
gerlichethrung treiben, qls die ihnen nach der Ban
besondern Polizeisperfassnng jedes Orts, unter Ge- Jst-Be;

neshfmigkång
des Negimencochefs,.misdrii«cklichzuge-- wen-et

la en i .

s-. 22. Auch können überhauptgemeine Solda-
ten als Gesellen ben andern Wkeisternlarbeilen

»

§· 23. Haben sievnor Antritt der Kriegesdisnste
das Meisterrecht selbst gewonnen? so können sie,
auch währendder-selben,nnter Genehmigung ihres
Exer ihr Gewerbe fortsetzen. ,.,» ,

H. 24. Außer der Einwilligang des C efs wird
in beydrn Fäden (s. 22. 23.) iauch die-Ersteig-
migung der bürgerlichenPolizeyobrigkeitdes Orts

erfordert. »
»

«
.

« s. 25. Dergleichen ein bürperlichesGewerbe
treibende Minrairperfonen ((x.23.J-.mxässennllezbür-
gerlicheLastenund Pflichten tragen, sich zur Zinsft
halten, und in Hondwerkss Polizey Serviss und

Einquarcitnngs - Sachen; der Obrigkeit des Orts

Folge leisten. ,
« »

»

s. 26. Dinch find dergleichenMilitairpersonekyTexas-keep
die Inir Vorwissen und Genehmigung ihres West-,
MS Mitglieder einer Zunft oder Jnnung beuge-li-
chss Gewerbe treiben, in allen ihren persönli-

iuqnn Gestein-. w. Bank-. Z z then
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chcn Angelegenheiten,
mich, odcsr vsrmskae ansdnsdiirden Inh.
richrcken Verm-»W, auf Dies Gier-The n»

haben, den Gesetzennnd dem ordcnxiichcnGerichts-
stande des Orts unterm-Am

s. 27. Den Unter-c Trick-H und Sokdaim sollen,
so lange sie in w-rk.1c-Lk»gF Dich steigen-
wcwc bürgerlicheGrund Mc und Häuser, noch
Ackc xisirkhschaslm, eleH ausdrüiflsdfc Genehmi-«

ndcracbcn werden.
. So l.u« Wscc Ecnscns nicht her-ze-

bmcht (st , darf Hm den Erwerbunggverk
trag einst- sokchenMilttutrperson bscsmtizenz noch
ihren Bssigrikcl im Jjnypothskeubucheverwest-un
noch auch dkcfglde bey gerichtlichenLicirationcn zum
Wingebcstkgezukassm.
»s.29. Keine Gutsherrfchaft ist schuldig, eine

solche V l« Iirpcrfon zu einer unterr« nigm Stein-,
von welche-—Namraldienste zu leisten sind, ,als Käu-
fcr und Gexväkzpsnmnnanzunehmen.
§. Zo. Dagean kdnnen auch llntcrofficiere nnd

gemeinhSoldakcn allk Grundstücke, welche sie bsy
dem Eintritte in die Kriegesdienstcbetcics inne hat-
ten, ferner besitzen.

s. zi. Auch können sie Von der Uebernekzmnng
soxchcsGrnndstückhdie ihnen während des Sol-

datenstandes durch Erbschaft, anijd)mi;;, Säuen-

kung, oder Heirath zufallen, nicht ausgeschlossen
werden. «

»F.32. Sind ihnen dergleichen Grundstückenur

mit andern Wkårctben g:1neinsch.1filichzugcfallem
so sinnen, wenn sie dicfsldcn als ihr alleinich Ei-

genthum überscckzmmwollen,die VerskijsriftenH. 27.
28. 29. Anwendung.

s. 33. J-! allen Tönen müssenMilicaicprthisth
wäche Grunkståckcbesitze-« nchc nur die dar-

Zchnter Titel.

die entweder ihre-r Natur
I MS ek-

auf haftenden Absehen manch-fewfoxkdcrii euch
·

"

die
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die damit verbundenen perfönlächenPkåstakspnekh
gleich andern leisten (0".19.) · —

'

s. 34. LBerdcn sie, letzter-essckbstzu tszm VUkch
ihre Krugso.enstc Veth2-ife:t: so nsässensie VAZU
für sich and-re nnknlichePrsoncn steilen.
§.«35.Jizce Grunsttme können Unkerossåciere

und Soldaten , ohne schräklixbeUnter dem Regi-
knrncpnrnelcrtbsilre Einwin ng des Eh E«
Qcmmandcch, nicht veräxnäcrn,noch verpköndkm

s. Is- Capi1.11icn und Erbschaft-enfollm NUM-
olzne gleich-mäßigenErlanbnißschcindes Chefs oder

«Co-««:nmndms;5,nicht m die Hände gegeben
wenden-

«

s. 37. Veraußcrungen und Verpfändungen,"
bey weichen die Vorschrift des s. 35. nicht beobach-
tet worden, sind nächtig.

s. 38. Ich-langem die ohne den §. 36. vorge-
schriebenenConfens geleistet worden, können nur

den Enmfånncm selbst, oder deren Ekbcn, nicht
Ober einem-Dritten, und am wenigsten dein Regi-
mcntc, oder der Jnv.1;idencasse, die an ihr Ver-

mögenAnspruch zu machen haben, entgegen gesetzt
werden.

"

»s.39. Ueber die Zinsen der Capitalicm Und
die Einkünka der Grundstücke,können auch Unter-

officj-ereund«gcm»eineSoldaten frey verfügen.

in Anfe-
huM der
Eav Ist-lieu

nnd Erb-
schafxens

§. 40. Auch bey der Einnahme von ihrem übri-. in Anse,
gen Gewerbe-sind sie keinen besondern Einschrän-
kungen unterworfen. »

41. Die besondern Rechte der Militaiwer-
sonen in Ansehung der Verjährung, des Schul-
denmacheng, der letztwtlljncn V:t«ordnitngen,
ihrer Heirathen, und der Bevormundung chrcr
Kinder, sind "gk[.-’5LJISLUOrts be rimn1t. l.

Tit.«l)(.s. 522. TIT. Xl. s. 6«78 : 703. Tit. XII.

H.177. qu. THJL Tit. l. 34. 35. 950. Tit-XV1H.
Abschn.U.)

Zz 2 §. 42.

hunq ande-
m Ge-

schckftek
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si. 42. Von der Ausfetzungder Prozesse gegen
Militairpetsonen bey ausgebrochenem Kriege, in-

gleichen von der den Unrerossiciers und Gemeinen

zu.statten kommenden Sportulfreyheit, handelt die

Prozeßordnung»
. Weiber Und Kinder der Unterossiciere

und Soldaten, welche sich bey ihren Männern oder

Vatern in der Garnifon nicht aufhalten, bleiben
unter dem Gerichtsstande ihres Wohnska

s. 44. Doch sindecl in Ansehung der Weiber die
§. 27 - 36. bestimmten Einschränkungen,wie bec)
den Milnnerm start.

H. 45. Nechtsangelegenheitensolcher Weiber
mit ihren Männern gehdrem wenn a:«chdie Frau
ihrem Wkanne in die Gntnison nicht gefolgt ist, den-

noch vor den Gerichte-standdes Mannes-.

s. 46. Weiber-, die den Männern in die Gar-

. nison gefolgt sind, behalten den privileglrten Ge-

Camoni-
stin.

tiehcostand, und die Rechte desselben, so lange der

Mann lebt, und noch wirklichzum Soldatenstande
gehört. .

H. 47. Jst die Ehe einer Militairperson durch
richterliches Erkenntnlß getrennt, oder aufgehoben
worden: so steht die Frau, wenn sie auch sonst nach
allgemeinen rechtlichen Grundsätzenden Stand
und Rang des Mannes beybehålt, dennoch nicht
mehr unter der Mtlitair» sondern unter derjenigen
Civilgerichtsbarkeit, welcher der Mann, wenn er

den Abschied erhalten hätte, unterworfen seyn
würde-. .

s. 48. Cantonisten, die bey dem Negitnenee
noch nicht einranairk und Verpflichtetsind, gehören
noch nicht zum Soldate«nstanve.

s. . Doch dürfen sich dergleichen Leute,
ohne Vorwissen des landrnths oder Magistrats des «-

Orts, nicht aus ihrer Heimach; und ohne Vor-

wissen
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wissen der Cammer, nicht aus der Provinz ent-

fernen.
§- SO- Haben sie es dennoch gethan; und kön-

nen sie erforderlichenFalls auch von ihren Aeltern
Und Verwandten nicht gestellt, oder nachgewiesen
werden: fo. entsteht daraus die rechtlicheVermu-
tlxung wider sie , daß sie-, um dem. Kriegsdienste
sichzu entziehet, aus dem Lande gegangen sind.

. FI. Wenn Cantonisten ohne Erlaubniß des

Negiments, bey weichemsie eingeschrieben sind, eine

Lebensart, die mit ihrer Bestimmung zu künftigen
Krieggdienstennicht besteigenkann, ergriffen haben:
so können sie sich damit-. gegen die wirkliche Ueber-
nelzmung der Kriegsdienste, sobald sie dazu, aufge-
fordert werden, nicht entschuldigen.

«

H. 52. Welche Gassen der Einwohner des Staats
zi den Einige-kiffen gehören; und was in diesen
Cnssen für Entfchiildigunggurfachenvon wirklichen
Kregedienstmstart sinden,, ist in, ven· Cantonsre-
glenents verordnen

«
« 53. Beamte, die zwar nicht zu wirklichen-

Kriegidienstm,-aber doch zum- Kriegswesen bey der-

Aermeeoder in der Garnison verpflichtet-sind,, ge-—
horen znn Soldatenstande.- s
s—54 Ob sie die-Rechte der Oder- oder—Unter-

officiereMen, bestimmt LIMIng dek—OMT bek)
der Armee-ingew«iesenist..

s. 55. Sie sind jedochdensKriegsartikeln nicht-
unterworfen z. in so. fern diese nur für diejenigen
Militaskpeesonsngegeben sind , welche zur Fahne
zu schnobrenpsiqen.. -

§. 56. Dit bey dem Kriegswefenverpflichten-H
niedern Beamten Und Knechte werden, fd slange
sie im Solde stehen, den gemeinen Soldaten gleich.
gesichtet-

Zi 3 s- 57-.

Keim-I-
beamte.
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Erfinde. §. 57. Das Gesinde der Ykilitairpeksonensteht.
zwar unter dei- EMilinugIrwchrkbarkeit;

z. 58. Es est aOer den Gesetzen des Smcxdquaw
MIS in OUM seinen perxönlichenAngelegenheiten
unterweise-m -

59. Die davon füo den Nkikitoirstend gemach-
ten Ausnahmen, in Itlfchung der Testamenre und

sonst, kommen dem Gesindenur i» so smz zu, oxz

Abwesenheit oder Entfernung Von ordentleed bis-es-
ten waigetichten dergleichen Ausnahmen nochva
dig madnm s

«

.

Andresxztzn §- do. Andre Person-tx, wäche dsm Lager fut-
sppsp-«g««!sgkn,clzue zum Rece·

s-
- verhintht zu seyn,

folgen. geh-Demnicht zum Soltai .

61. Sie strickenaber ums-.- der Petlitairge
richtshackeit, so lange sie bei) der Aume sich be

finden.
s. 62. Sind dergkeicbcnPersonen bev gewissen

Regimknth oder and-ern R«siegscorps,bey XII-l
lazaretkzem Felpnkagaziixeih und Böcken-Hm u.s. w.

ordentlich angestellu so lzigbm sie nach Befciuffetk
heit ihres Rangecs mäi den 53. 56. beschrebencxt
Bedienten gleicheRechte «

«

§. GI. Dogmen mäd bcy Eivikbeamkei, wel-
che We bei) ersojgeurem ’st.:smar3"d)eder Armee zum

Kriegscommissariaite, obre and-ern der,:l«1chctkAn-

siJXIenabgcordnek worden, und dem råcjstW ihrer
eigeuclschm Bedienung zszrkufkcszrm,iurch diese
einstweilige Abosdnung,

·

in ihren Privateerh-
teu, so wie in ihrem Gerick)tssiandc, nicht-J ge-
ändert.

Wie der s. 64. Der Sc-!d«.1tcnst«»1:sid-um die damit ver-

bundnen Rechte und Pslichecxh hdccn durch den

höre-. Tod, und durch die ausdöücklisyeEntlassung aus

den Kriegsdietisten auf.
§. 65. Efo lange eine rnkmsscneMilimirpcrson

noch keinen andsxweitigen Wotznsitzemåkzlkjgey
wird

s
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wird dieselbe Von dein Zestnunkre ihrer Entlassung
an, denGefelzen und Gerichcen des Stank-quas-

new-, unter welche Ewilpersonenvon gleicherOes-
kunft gclgdrem unterworfen.
§. 65. Doch behältein mit Officiersrnng ent-—

lasse-net IT

Rechte des C

H. 67. ASaI wegen enflnssksnir Untiirofficiere
Und Soldat-In , die iizier Her-knicktnsch Gan-Un-

terkizzinensind, Rechtenzzsey, ist un Siebenren Ti-

tel, H-.spio. i"qq.bestimmt
§. Cz. Alle Beine-re des Staates, wesche zum NEW-

Militnirstsnde nicht gehören, sind uner der allge-
Mme’

meinen Benennung Von Civilbcdienten begriffen.
s. 69. Dei-gleichen Beamte steigen entweder in

unmittelbaren Diensten des Staats, oder gewisser
demselben ums-geordneter Colle-len, Corpotatio-
nen und Gemeinen

’-
.

si. 7o. Es soll niemanden ein Amt aufgetragen Bestellung

werden, der sich dan- nicht hinlänglichqualifi-dckicweuv
cirr, nnd Proben seiner Geschicklichkeitabge-
legt hat.

"

H. 71. Wem die Besctznngder VerfchiedenenAw
ten ersn Eivilbedieniingen zukoinine? wer zu der-

. glcichen Bediennngen gelangen könne? und was

für Vorbereitungen und Prüfung-endazu vorherge-

hcnmnssen ? ist nach Verschiedenheit der Fächer
und Stufen solcher Bediemingen,, durch lpccielle

, Gesetzeund Jnstrvctionen bestimmt
s. 72. Ader sichdurch Bestechiwgenoder andere

uneilaubte Asege in ein Amt eindringt, soll dessel- -

ben sofort wiech cntietztwerden.

§. 73. Alle Verträge und Versprechungem wo-

durch jemanden, gegen Zuwendung eian Amts,

PEWMVOMZIUZösläkfagt, oder wirklicheingeräumt
worden, sind null nnd nichcig.

.- scher den Gerichtsstaiw und dies

Zz4 «- §«74«
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s«74.21uch Vernbredungen zwischeneinem ab-
gehenden Beamten , nnd dessen Nachfolger, wo-

durch dem erstern von den Einkünfte-edes Amtes et-

was vorbehalten werden soll,« sind nur so weit gül-
tig« als- sie von der. vorgesetztenBehörde ausdrück-
lich,genehmigtworden«

,

se 75- WZVWissevtlicheine Bedienung einer-
dasu nicht. tat-glichen-Person anvertraut, muß dem
Staate, und-den einzelnen Bürgern desselben, für
«allen dükchdie Unwissenheit und Untauglichkeit ei-
nes solchenBedienten entstandenen Nachekzeilgerecht
werden. (Tit. XX. Abschn.V!lI.) -

s. 76. Niemand soll sich cigenrrächtigder Ver-

waltung einen Ansts anmaßen, wozu er von der
VorgesetztenBehörde nicht angewiesenworden.

H«77. Tser dieses thut, und vermöge-einessol-
chen Amte Handlungen vornimmt, zu welchen er-

nach den Gesetzenüberhaupt nicht qualisicirt ist«
dessenHandlungen sind unkråftig..

«

s« 78,., Mangelt es. ihm nicht an den etforderli·-
chen Eigenschaften zu Handlungen dieser Art über-

haupt: so können zwar seine Handlungen, zum
Nachtheile der Parteyen, in der Regel, und wo.

nicht besondereGesetzeein Anderes oorschreiben,für
nichtig nicht angesehenwerden-,

·

F. ’79. Er hat aber-»auchin diesemFalle,. nach
Vethältnißdes Grades seiner Schuld, bey der un-

gebührlichenAnmaßung, des Amts; seiner aus den
Umständensich ergebenden unerlanbten Absicht da-

bey.; nnd der aus» der Aninaseung entstandenen schäd-
lichen- Fdlgens wenn nicht besondere Gesetzedie,
Ahndung näher- bestinnnen, willkührlicheGeld-.
oder Gefängnißstrafeverwirkn

«

i» gez Alles-, was dec. unbefuetxeUnmaß-r- beo-
Geesegenlzeitder von ilgtn unternommenen Amtes-.
Anklang-enempfangenbat-«muß er zurückgeben

J-.Tät--
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§. 81. Niemand foll, bey Zehn bis Dreylzum
den Thalern fiskalischer Geldstrafe, sich eines
Amte anmaßen, welches ihm nicht auf eine der

eingeführte-IOrdnung gemäßeAet« übergeben
worden-
§.«82.. Allen Schaden«welcher aus solchenun-

gebührlichenAnweisungen für -den Staat oder ei-
nen Dritten entsteht, muß er ersetzen.

s. 83. Wer einem Cassenbedienten die Casse
übergiebt, ehe und bevor die Amtscaution dessel-
ben berichtigt worden, ist«für allen daraus entstan-
denen Schaden verhaftet.

s. 84., Titel und Rang ,, welche-mit- einem Amte
verbunden sind, werden« nebst den davon abhanå
senden Bot-rechten , schon durch »diedarüberaung-

fertigteBestellungverliehen-
§. 85. Die Rechte und Pflichten«der Civillm

dienten, in Beziehung auf das ihnen anvertrauete

Amt, werden durch die darüber ergangenen beson--e

Rechte unv,
Pflichten

dern Gesetze, und«durchihre Amtsinstrueeionenbe-,
Am s

stimmt.

oder, Bevortyeilung Andesrer mißbrauchen
He87. Was ein Beamter vermögeseines Amts«

und nach den Vorschriften desselben unternimmt,s
kann gegen ihn als eine Privatbeleidigungnicht ge-

rügt werden- -

se 88. Wet- ein Amt übernimmt-,muß auf- die—
pflichtmäßigeFührung desselbendie« genauesteAuf-
merksamkeitwenden«

·

H-.89·. Jedes dsbcysbegangene Versetzen-.wel-
ches bey gehörigerAufmerksamkeit,. und« nach den

Kenntnissen, vie bey der Verwaltung des Amts er-

fordert werden, hätte-oertnieden werden könnennnd
sollen, muß er vertreten-

s., go. Vorgesetzte,. welche durch-vorschrifts-
mäßigeAufmerksamkeit die- Amtoyergelzungen

z s,
«

ihre-e

§· gä-Niemand soll sein Amt zur Beleidigung
«
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ihrer Untergebenen hätten hindern können, sind

für den ans VernachlsnsZignngdessen entstelzenden-
Schaden, sowohl dem Staate, als einzelnen Pri-
vatpersonen rosiche darunter leiden) verhaften

pl« , el) findet in beysssrnFällenOs.89. 90.)
die Vertretung nur alsdann statt, wenn kein ande-

res Esel-mäßigesMutes , wodurch den nachtheili-
gen Folg-en cier stch Persckzensadgclgolfenwer-

den könnte-,r xzr übrig ist.

s. 92. Kein Beamter darf den zur Ausübung
seines-AmteslkzmangewiesenenLBolznoktohne Vor-

mlscn nnd Genehmigung scimc Vorgesetztenver-

lassen.
«

9 . In wie fern zu bloßenReisen nnd Ent-

fernungen auf eine Zeitlang, die Erlaubniß der un-,
miitcibarscn oder Drum NOT-gesessenerforderlich
sen, ist nach den exan jrdisn Elsjc von Beamten

vorgeschrlezeisicnbesondern Gesetzer nnd Rimsin-

strnclionsenzu bestnnmem
6.·94. ch dcrjenixsenInstanz, Von welcherdie

Vesefgmngeine-is Amts aklgiänchmuß auch die Ent-

lassung davnn gek W werden.

JE.95. .- — C HEFT-USsoll nur alsdann, wenn

daraus ein erigecslichcrNnclrtlxcil für das gemeine
Beste zu besorgen ist, versagt werden-

Ix 96.EDo-ci)hat, auch ln diesemFalle, der Be-
amte, welchem durch die Versagung des Abschie-
deI eine sichecelergcnlzeit zu seiner erlaubten Ver-

besserung entgeht, bjhigeEntschädigungdafür vom

Stsate zu erwarte-M
—

s. 97. Jn keinem Falle aber darf der abgehende
Bsamte seinen Posten eher Verlassen, als bis wegen

Wiederbelebung oder einstweiliger Verwaltung des-
selbenVerfügnnggetroffen ist.

s- 98- Keus- EJIorgcsctztekoder Departements-
Clzef kann einen Civlibedienkemwider seinen Wil-
len« einseitigeinsetzenoder verabschicdcm

W

!

d· 99i
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§. 99. Vielmehr muß er, wenn die Verabschie-
dung ndklpiggefunden wi-d, den Beamten mit sei-
ner Erklärung oder Verantwortung darüber ord-

nungsmäßighören, und die Sache zum Joetrage
im versammeltenStaatsratlze befördern.

PF.
Ioo. «Was dieser durch die Mehrheit der

Stsnmen beschließt,dabey hat es lediglichsein Be-
wenden.

". Io!. Doch muß bey Bedienung-m zu wel-
chen die Bestaisungvon dem Iandeslzekrn selbstvoll-

zogen wird, ein aus Entsetzung oder Entlassung
ausgesallner Beschluß des Stoutskakh3, jedesmal
dem landesheren zne unmittelbaren Prüfung nnd

Bestätigung vorgelegt werdet-. ,
-

s. 102. Amtsverbindungen, deren Dauer durch
die Natur des Ge1·el)åstes, oder durch ausdrückli-
chen Vorbehalt, auf eine gewisse Zeit eingeschtånkt
ist, erlöschenmit dem Ablaufe dieserZeit von selbst.

. 7.) -

soz. Elsas lsey Entsetzungoder Entlassung
der Jnstiztedienten statt sinde, ist im Siebenzelzm
ten Titel, und in der Prozesiordmmg bestimmt-

s. 1o4. Civilbedienre werden in ilzxcnPrivatan Rechtedex
gelegenhenen nach eben den Gesetzen Und Rechten, KERFE-in
wie andre Bürger des Staats , beuecheilr. npms ask-«-

9. 105. KöniglicheBeamte haben sich»als Eri-

wirke, eines privilegirten Gerichtsstandes zu et-
«

freuen. (Tir. XVil,)«
—

§. 106. Sie stehen unter eben den Geschen, wel-

chen die übrigen von der gemeinen Gerielnsbarfeist
ausgenommenen Personen derselben Provinz oder

desselbenOrts unterworfen sind.
H. ie7. Sie behalten diese Rechte, wenn auch

’

die Ausübung der Gerichtsbarkeit über sie einem

Untergetichte aufgetragen (dclegirt) werden.
. 108. Beamte, die nicht unmittelbar in den

Diensten des Staats, sondern andrer demselben
» unter-:
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untergeordneten Colleaien, Corvorationen und Ge-
meinen stehen, haben in der Regel keinen privile-

girten Gesichtsstand, und werden nach den Gesetzen
ihres Wohnortes been-theilt
§. 1s«-9- JN svstsn jedochdergleichenBeamte ad-

lichen Stand-e- osper vom landesljerm mit einem

Charakter bekleidetsind, geisießen sie, gleich Den

Königs-lebenBeamte-» die Rechte des privilegirten
Gerichrgstandss.

no. Ein Gleiches sindet in Ansehung derjeni-
gen statt, die eine Königlicheuno eitle ander; Einn-

bediennng »zugleichverwalten. -

»s.n l. Ausnahme-n von den Io9. no festge-
setztenRaeln müssen durcy besondere Privilegia
und Verordnungen nachgewiesen werden.

s. 112. Astch in Rucksichtniif bürgerlicheRechte,
Lasten und Pflichten« sind KöniglicheBeamte als

Exämirte zu betrachten.
’

Fi. 113. Andre Civilbcdiente können sich einer

solchenEreiniion nicht anmaßem wenn ihnen die-

selbenicht besonders ausdrücklich verliehen worden-

§. 114. Wenn mehrereBcamie in ein Collegium
zusammen gezoqu sind: so gilt wegen ihrer Ver-

sammlungen, Beratigschlagungmund Schlüsse, in

der Regel eben das, was im Sechsten Titel von öf-
fentlichen Gesellschaften und Comorationen ver-.

ordnet ist.
§. Us. Doch können dergleichenCollegia, die

von dem"landesherrn, oder ilzrer vorgesetztenJn-
stanz gemachten Einrichtungen, auch durch einmü-

tlzigeBeschlüsse,nicht ändern.
H..116. Eben so wenig Sonnen sie über Grund-

stücke,Gerechtigkeiten, Cavlralien nnd Einkünfte
des ganzen Collegii eigenmächtigVerfügung
treffen.

"

s. 1e7-.
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. 117. Ueber die Rechte des Collegii können
sie, ohne Genehmigung der vorgesetztenInstanz,
keinen Vergleich schließen.

s. 118. Gegenstände,welche zur Behandlung
des Collegii gehören,müssennach der Mehrheit der

Stiminen entschiedenwerden.

§. 119. Auch der unmittelbare Vorgefestedes

Eollegii muß in Sachen, die zur kollegialischenBe-
, arbeitung gehören,der Mehrheit der Stimmen sich

unterwerfen .

§. 12o. Dem Vorgesetztendes Coll«giikommt
nur das Recht zu, die Stimmen zu stimmen,

Find
den Schluß nacy der Mehrheit derselben abzu-

assen.
§. 121. Wenn aber die Stimmen der Mitglie-

der Eber einen Gegenstand der szslrathxchlagum
gen gleich sind: so giebt er durch die seinige den

Ausschlag.
s. 122· Aeußere Ordnung bey dem Colle-any

und-was dahin gehört, izångtlediglichvon der Di-
retiion des Voraes:tztenab. -

§. »z. Doch darf er non der bisherigen Ord-

nung nicht absetzen- wenn durch eine ngöndesung
der Lauf der Geschäfteunterbrochen oder aufgehal-
ten würde. · «

s. 124. Die dem Collegioausdrücklichvoqu-

"fcheiebeneJtistkucnon darf er eigenmächtignicht
ändern.

, .

§. Ies. Die s. 12o. 121· bestimmtenVerhält-
nisse des Vorgesetzten bec) der Stimnienfammluug,

samtnen auch demjnnigenzu, machet bey der Ab-

wesenheitdes Elstern desselbenStelle vertritt
. .

s. 126. DAHSAØUdarf dergleichen bloßeinstwei-
liger Vorgesetzterin der bisher bey dem Collegid
beobachtetenOrdnung nikhtsändern-

»J«

Vorgesetzte
leben
ollegten.
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I. 127. Geschäfte,welchedem ganzen Collegio
obliezem müssen von allen Mitgliedem desselben
vertreten werden. ,

§. 128. In wie fern die Mitaliedee für einen

durch Vorsatz oder Versetzen entstandenen Scha-
den, als Mitschnldner, oder ein jeder nur für sei-
nen Anthtik , Mksklh kst Noch allgemeinen gesetz-
lichen Vorschriftenzu bestimmen. (Tsz. l. Tit. W.

d 29i lL1(1-)
»

o. Uc. Kann in Frileky wo jedes Mitglied nur
«

i lznftct, von einem oder dem an-

tlzcil an dei« Exxtsdjsådigungnicht bin-
getriedkn werden: so müssendie übrigendenselben
zu gleichenTheilen vertreten. .

s. 130. Der Einwand, daß ein Verselzendurch
den tinrichtigeti Vortrag eint-H DJkitgliedsz oder

durch die von demselbengescheheneAbfassung einer

dem Schlusse des Erliegii nicht getnåßenVerfü-
gung; oder durch andere Pflichtwidrigkeitenoder

Fahrläsiigkeitendesselben entstanden.sey, befreot
das Collegium nicht von der Entlassung auf die

Klage.

s. 131. Finder sich aber bei) der Untersuchung,
daß dieser Einwand seine Richtigkeit habe: so muß
der Klåger an dasjenigeMitglied, welches solcher-
gestalt das Versehen unmittelbar begangen hat, doc-

züglichsichhalten.

s. 132. Rächst diesem haftet der Vorgesetzte,
wenn er durch Anwendung der ihm vermögeseines
Amtes obliegenden Aufmerksamkeit, C. 90.) das

VorgefalleneBarschen hätteverhüten oder abwenden

können und feilen-

s. 133. Die übrigenMitglieder haften nur, in

Ermangelung beyder, und nur in so fern, als beson-
dre Gesetze ilznen eine vorzüglicheigne Aufmerk-

samkeitauf die Handlungen ihrer Colle-gendey
k-
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GeschäftendieserArt, ausdrücklichzur Pflicht ge-
macht lznbeik ,

«

§. 134. Hat der Vorgesetztedas Geschäfteigne
Zuzielziingdes Collegii, oder niir mit Zuzielzimg
einiger äiIkiigliederVozgeiiommeiu so ist derselbe
nur allein, oder nur mit den ziigczogeiien Mitglie-
dern verantwortlich

s. 135. Die niTht ziigezogenen Mitglieder sind
nur alsdann zur Verireieing gel)nlteii, wenn hier-
,’nächst das Gen-Einst dein Cisllegio vorgetragen,

und zu einer Zeic, da dein Versilzen noch abge-
holfen werden konnte, von selbigeii genehmigt
worden. U --««

—

H; 136. Hat das Ccllegiiim die Vesorgungder
verschiedenenArten seinerGeschäfteunierl seine Mik-
glieder eigciimåchiizxweils-»in: so änderndieses
nichts in der Verereiuiigdverbindlichkeik.derMit-
glieder gegen die Parteii.

f

'

§. 137. Doch bleibt den übrigenderlRegreß
gegen diejenigen Mitglieder vorbehalten, welche
die Besorgung des Grschöisciiaiissclxließenbüber-
nommen, ·uiid dadey das Bei-setzen begangen
haben. «

H. 138. Sind aber durch Gesetze, Amisinsirru
ctionen, oder lzölzereAnweisungen, gewisse Akten
von Geschäfteneinem oder etlichenMixgliedeenzur

ausschließendenVeso-gnug angewiesen: so müssen
diese für ein dabey begangenesVeiiehenznnd zwar
wenn ilxrer mehrere sind, nach Vorschrift9.127. I28.

129. haften.
» »

s. I-;9. Jst dem einen die eigentliche Bcsomimg
des GcscyTJFIQden übrigen aber eine besondreAuf-
sicht ilbcr iiiii svlchckgsstsikstigewiesimlo weissen

letztereniir für Veinüchiaiiigungiieser Aufsichtver-
»

aniworilich.
«

H. 140, Sind dergleichen zu einein gewissen
Geschäfte besonders verordnen Mitglieder over

E
Gewal-
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Subalternen zum Schadensecsatzenicht vermögend,
so haften der Vorgesetzte, und die übrigenMitglie-
der, nur in so fern, als bey der Auswahl oder Be-

stellung des Subjekts ein grobes oder mäßigesVer-

setzen hegqngeu, oder die über das Geschäft zu füh-
rende allgemeineAnssichtvernachläßigtworden«
§. t41« In keinem Falle End Mitglieder eines

Collegii zurVereretung gehalten, wenn ihnen bec)
dem Geschäfte,worin das Versetzen vorgefallen ist,
kein Votum zukam;

H. 142. Auch alsdann nicht, wenn sie mit Vor-

wissen Und Genehmigung des Vorgesetztenabwe-

send waren;
,

§. I43. Ferner alsdann nicht, wenn sie durch
Krankheit der Versammlung des Collegii be1)zuwolz-
neu verhindert worden;

§. 144. Endlich alsdann nicht, wenn sie über-

stimmt worden, nnd ier Votum schriftlich, unter

Anführung der Gründe, zu den Alten gebracht
aben.h
§« 145. Auch die Erben der Mitglieder haften

für den dem Erblasser obliegendenErsatz eben so-
wie für andere Schulden desselben.

Tief-
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Don den Rechtenund Pflichten der Kirchen
und geistlichenGesellschaften-

5. I. Die Begriffe der Einwohner des. Staats Allen-keine
Grund-von Gott und göttlichenDingen, der Glaube, und m

der innere Gottesdienst, können kein Gegenstand
von Zwangsgesetzenseyn.

s. 2. Jedem Einwohner im Staate muß eine
vollkommene Glaubens - und Gewissensfreylzeit
gestattet werden.

s. 3. Niemand ist schuldig, über seine Privat-
meinungen in Religion-fachen Vorschriften vom

Staate anzunehmen. N

§. 4. Niemand soll wegen seiner Religion-genei-
nungen beunrulzigh zur Rechenschaftgezogen , ver-

spottet, oder gar verfolgt werden.

s. s. Auch der Staat kann von einem einzelnen
Untertban die Angabe: zu welcher Religionsrartey
sich derselbe bekenne, nur alsdann fordern, wenn

die Kraft und Gültigkeit gewisser bürgerlichen
Handlungen davon abhängt

s. 6. Aber selbstin diesemFalle können mit dem

Geständnisseabweichender Meinungen nur diejeni-
gen nachtheiligen Folgen für«den Gestehenden ver-

bunden werden, welche aus seiner, dadurch, ver-
mögeder Gesetze,begründetenUnfähigkeitzu gewis-
sen bürgerlichenHandlungen oder Rechten von

— selbststießen.
. 7. Jeder Hausvater kann seinen bät-glichenVom W-

"

GGottesdienst nach Gulsinden anordnen

§. s. Er kann aber Mitglieder, die einer an-

dern Religiongpartey zugetlzan sind, zur Bewoh-
nung desselben wider ihren Willen nicht anhalten.

tilgen-. Gestad Its-Band Aaa §. s-

HE-
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H. 9. HeimltclscZusammcnküufte,welche der

Ordnunq und Sicherheit des Staats gefährlich
midm lönnrm, seicht, auch unter dem Votwanve
des häuslichenGottesdienstes, nicht geduldct
werden.

s. ro. Wohl aber können mehrere Einwohner
des Staats, lmlckk dssscn Genehmigung, zu Nell-

gioniiübungensich verbinden.

s. U. Rc.igionsgescllschafren,wxlche sich zur

öffentlichenJener des Gottesi—ienstcs verbunden

haben, weran Kirchengcsellschafrmgenannt

s. II. Disjmipem welche zu gcttsissenandern

besondern ReligionsübnngcnVercunzxtsind, fülzrcn
den Namen der geistlichenGesellschaften-

Erster Abschnitt.

Von Kirchengescsllschaften überhaupt.

C. tx. Jede K.:-cl)engesellschaftist Verpflichtu-
.il3rc:«iPiitglxccem E:;«fiu-chk gegen die Gottheit,
sGkhossam gegen die Gole

». ,

-

"

Treue gegen den

fh gute Gxsinnnngcn gegen ihrennd HStaat ,

4sp Tikc
. dsslze, welche dickem zu-

wlkksr siixd, pellm im se nicht gelehrt, und

, Nur der Staat hat das Recht, derglei-
jixtzh nach eng-sicher Prüfung, zu

«

dem-usin, u:.d dmn Ausbreitung zu untersaqu-

Deckcnllich
aus wom-

lliclic·

Fi. lä. TMivanndmmkxsn einzelner Pkitplicdcr
Mach-In rsnir Ren-DEVANT.-««c1)c«ftnicht verweist-Äch.

H. 17. Die Nm Ebro-Ue ausdrücklich ausgenom-
mrnm Kirche . s.ll·d)akkmjzahm du Rechte privi-
lcvuccr Corpornnoncm

WIL-
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H. 18. Die von ihnen zur Ausübungihres Got-

tesdiensteg gewidmeten Gebäude werden Kirchen
genannt; und sind als privilegirte Gebäude des

Säaats anzusehen.

, §. 19. Die bet) solche-nKirchengesellschoftenzur
Feyer des Gottesdienstes und zum Religionsunter-
richte bestelltenPersonen, lzaben mit andern Beam-
ten im Siaate gleiche Rechte. .

s. 20. Eine Religionggeselllchafh welche der Geheimen
Staat genehmigt, itzt aber die Rechte öffentlichanf-
genommener Kirchengesellichanen nith beyaelegc
hat, genießt nur die Befugnisse geduldeter Gesell-
schaften-.(«Tik.;-Vl.§. u. ch1.)

» H. u-. Jede Kirchengesellfchaft,die als solche
auf die Rechte einer gedulde-ten Anspruchmachen
will, muß sich bet) dem Staate gebührendmet-wem
und nachweisen,daß die vonihr gelehrten Mexmmk
gen nichrsenxkzaltemwas dem Grundsatzedes H. 13;
zuwider läuft.

§. 22. Einer geduldeten Kirchenaelellfchafkist
die freue Ausübung ihres Priv.1t-Goxteödienstes
versunken

"

d. 232 Zu dieser gehörtdie Anstellung gottes-»
dienstlichen Zusmnmenfünstein gewissen dazu be-.
stimmten Gebet-sey und die Ausübung der ihren
Okeligionggrundlätzengemäße-IGe"räuche, sowohl
in diesen Zusammenkünften,als in den Privatwolz-
nungen der it)k(tglieder.

s. 24. Eine bloß geduldeke Kirchengcselllchasi
kann aber das Eigenthum solcher Gebäude ohne
besondreErlaubnißdes Staats nicht erwerben.

s. 25- Ihr Ist Mcht q«st0ttet, sich der Glocken
zu bedien-n, oder»öffentlicheFisneelichlseitenaußer-
halb den Mauern Ilzres Versanrmlungshausesanzu-
stellen.

-

Aaa 2 s. 26.
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§. 26. Die von ihr zur Fehee ihrer Religionss
; handlunaen bestellten Personen genießen,als solche,
i

«

keine besondere persönlicheRechte.
l MYHM o7. Solvchi öffentlichaufgenommene, ais

HHFH» bloß geduldeteReltgtopS-und Kirchengesellschafeen
skqskhstymüssensich, in allen Angelegenheiten,die sie mit

YOU»Es-uandern båtgkkklchmGIellichAstcngemein haben,
M«

nach den Gesetzen des Staats richten.
s· 28. Diesen Gesetzensind auch die Oben-,

nnd die einzelnenMitglieder in allen Vorsällen des

bürgerlichenlebeno unterworfen
H. 29. Soll denselben, wegen ihrer Religionek

meinungen, eine Ausnahme von gewissenGesetzen
zu starren kommen: so muß dergleichenAusnahme
Vom Staate ausdrücklichzugelassenseyn.

-

s. Zo- Jst dieses nicht geschehen: so kann zwar
der Anhänger einer solchen Religionsmeinung et-

was gegen seine lleberzetigung zu thun nicht gezwun-

yen werden;

§. gr. Er muß aber die nachtheiligenFolgen-
welche die Gesetzemit ihrer unterlasse-ten Beobach-
tung verbinden, sich gefallen lassen.
§. 32. Die Privat- und öffentlicheReiigion8-

v

«

übnng einer jeden Kirchengeselischaftist der Ober-
s aussieht des Staats unterworfen.

s;l §. 33. Der Staat ist berechtigt, von demjeni-
i i gen , was in den Versannnlungen der Kirchenge-
s sellschaftgelehrt und verhandelt wird, Kenntniß
» einzuziehen

§. 34- Die Anordnung öffentlicherBet-,Dank-
nnd andrer außerordentlichenFesttage hängt allein

»
. bocn Stanke ab.

i —

. 5. In wie fern die bereits angeordneten
T : Kirchenfeste mit Einstellung aller Handarbeiren und

bürgerlichenGewerbe beseitigenwerden sollen, oder J

nicht-, kann nur der Staat bestimmen.

s. IS.
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s. 36. Mehrere Kirchengesellschaften,wenn sieaeeea an-

gieich zu einerleo Religionspartey gehören- stszm
dennoch unter sich in keiner nothwendigen Verbin- scheints.

hung.
§. 37. Kirchengesellschaftendürfensowenig, als

einzelne Mitglieder derselben, einander verfolgen
oder beleidigm
§. 38. Schmähungenund Erbitterung Verne-

sachendeBeschuldigungenmüssen durchaus vermie-
den werden.

"

Hm im

s. 39. Protestantifche Kirchenqesellschastendes Mitglie-

Angsburgschen Glanbensbckenntnisses sollen ihren
M«

Bkitgliedein wechselseitig die Theilnahme auch an

ihren eigentlzümlichenReligionshandlitngennicht
Hersagemwenn dieselben keine Kirchenansialt ihrer
eigenen erigionsnartem deren sie sichbcdikkjm
können, in der Nähe haben. -

·

40. Jedem Bürger des Staats, welchen die

Gesetzefähig erkennen; für sichselbft zu Urthei-
len, soll die Wahl der Veligionsparten, zu wec-
cher er sich halten will, stey stehn. (Tit. li.

§—7Z—Kqu
"

. 4I. Der Uebergang von einer Religionspar-
ten zu einer andern geschiehtin der Regel durch
ausdrücklicheErklärung-

42. Die Theilnehinung an solchen Reli-

gionshandlnngen, wodurch eine Partey sich von

der andern wesentlich unterscheidet, hat die Kraft
einer ausdrücklichenErklärung, wenn nicht das

Gegentlzeil aus den Umständendeutlich erhellen
39s

, . . . .

§. 43. Keine Religionsparteysoll die Mitglie-
der der andern durch Zwang oder listige Ueber-
tedungen zum Ucbexgangezu verleiten sich an--

maßen.

Aaa z 5.44.
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§. 44. Unter dem Verwande des Neligions-
eifers darf niemand den Hausfrieden stören, oder

Familienrechte kränken.

§. 45. Keine Kirchengefellschaftist befugt, ihren
Mitgliedern Glaubensgeletze wider ilzre Ueberset-
gung aufzudringetn

.46. Wegen der äußern Form und Feyer
des Gorcesdiensteg kann jede Kirchengeskuschask
dienliche Ordnungen exnftilzrem

» §«47. Dergleichen Anordnungen müssen je-
l doch dem Staate zur Piüfung, nach dem §.«13.
l

bestiinintenGrundsatze, vorgelegt werden.
»

9. 48. Nach erfolgter Genehmikmng haben sie mit
andern Polizengefetzengleiche Kraft und Verbind-
lichten-

§. 49. Sie können aber auch ohne Genehmigung
des Staats nicht verändert, noch wieder aufgeho-

«

ben werden.

, »s.so. Jedes Mitglied einer Kirchengefellichnft
ist fchutdia, sich der darin eingeführtenKirchen-

P zucht zu unterwerfen.

F §. SI. Deralsichen Kirchenziicht soll bloß zur,
i
I

AbstelluiigöffntlichenAergcrnisses abzielen.
. S- Si-: Darf niemals in Strafen an leib,

Ehre, oder Viirnönen der Vkitalieder ausarten.

s. 53. Sind dergleichen Strafen zur Aufrecht-
lzaltitng der Ordnung, Ruhe und Sicherheit in der

Kirchengcsellschaftnothwendig: so muß die Verfü-
gung der vom Staate gefetztenObrigkeit über-
lassen werden.

; .54. Wenn« einzelne Mitglieder durch-öffent-
«

licheHandlungen eine Verachtung des Gotte-dien-
j . stes und der Religionggebråuchezu erkennen ge-

» ben, oder andre in ilzrcr Andacht stölzrenxso ist-
l

’

die Kixchenaescllfchaft befugt, dergleichen un-
»

würdigenMitgliedern« so lange sie sich nicht«-
bessern,
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bessern, den Zutritt in ihre Versammlungen zu

versaam ,

.

,

s« 55. Wegen bloßervon dem gemeinenGlau-

bensbekenntnisse abweichender chiimngcm kann

kein Mitglied ausgeschlossenwerden.
»

§«56· Wxnn über die Rechttnößigkeitder Aus-

fchließungStreit entsteht; so gedünktdie Entschei-
dung cum Staate-.

"

-

s, 5 So weit mit einer solchen Angschliesi
sunq nackthelme Folgen für die bei-zierlicheEhre
des Aue-geschlossenenverbunden sind, muß vor de-

ren Veranlassung die Genehmigung des Smqu
eingeholt werden.

Zweytcr Abschnitt.
Von den Mitgliedern der Kirchengeselle

. schaften.

s. 58. Die Kirchengefllschafstbesteht ans geist-
lichenund weltlican Mitgliedern
’§. 59. Diejenigen, welche bet) einer christlichenGeistfche

Kirchengemctne zum Unterrichke in der Religion,2!«ts3«ss
zur B.«foe9ungdes Gottegdienstes, und zur Ver-

M«

tv.:ltung der Sakramente bestelltsind, werden Geist-
Jiche genannt. »

§. 60. Niemand darf ohne Vorwissen und Ge- Wode

nelzntiaung desjenigen , deren Einwilligung zur REMEDIE-
thzl einer- Tebensart erfordert wii·d, zu einem

« « «

geistlichen Amte sich bestimmen. (Tit. Il. log.

qu. Tit. XVllL Abschn.Vl)
"

: s. 61. Ohne Vordergegangenegenaue Prüfung-
seiner Kenntnisse- Und feine-zbisher geführtenWan-
del-, soll niemand zu einem geistlichenAmte gelas-
senwerden« ,

H. 62. Die übrigen Erfordernisse zu einem-,

geistlichen Amte bleiben, nach Verschiedenheitden

Neligtonspatteyem den vom Staate genehmian
· - Ast-a 4 Grund-
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Grundgesetzenund Verfassungen derselben vor-

behalten. -

,

s. Sz. Die Befugniß zur Ausübungaller geist-
lichen Amtsverrichtungen wird durch vie Ordina-
tion verliehen.

s. 64. landesunterthanensollen, ohne besondere
Erlaubniß’, pie Okdtnakion zu geistlichenAemtem

bey auswärtigen Behörden nicht nachsuchenoder

annehmen.
H· 65. Die Ordination soll niemanden ertheilt

werden, ehe er ein geistlichesAmt, welches ihm
seinen Unterhalt gewährt, zu übernehmenGelegen-
heit har.

Repckssevvds. 66. Die besondernRechte und Pflichteneines
z« Lunis-«katholischenPriesters, in Ansehung seiner geistlichen
Inkde Amtgoerrichtungen, sind durch die Vorschriften des

m «

Canonischen Rechts; der protestantischen Geist-
lichen aber, durch vie Consistorial- und Kirchenorv-
nungen bestimmt-

s. 67. Alle Geistlichemüssensich, bey Verlust
ihres Amtes-, eines ehrbaren und dem Volke unan-

stdßigenLebenswandels vorzüglichbefleißigen.
§. 68. Auch in gleichgültigenDingen müssensie

alle Gelegenheitzum Anstoßefür dieKirchengemeine
sorgfältigvermeiden.

H. 69. Alter zudringlichenEinmischungen in

Privat- und Familienangelegenheitenmüssensie sich
enthalten.

h. 7o. Durch vorsichtigesund sanftmüthiges
Betragen müssen sie vie liebe und das Vertrauen
ver Gemeine zu erwerben suchen.
§. 71. Ueberhaupt müssensie in Lehreund Wan-

del ihren Zuhörern mit einem guten Beofuiele der

Sanfkmuth und Verträglichkeit,selbstgegen frem-
de Neligionsverwandte, vorgehn.

Bestellung.

§. 72.
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§. 72. Auch die Personen, welchezu ihrer Fa-
milie gehören,mussensie zu einer ordentlichen, stil-
len und bescheidendenAusführunganhalten.
§- 7zs III ihren Amtsvortrågen,und bei) dem

öffentlichenUnterrichte, müssensie , zum Anstoße
der Gemeine, nichts einmischen,was den Grund-

begrissenihrer Religionsparteywiderspricht.
§. 74. In wie fern sie, bey innerer Ueber-zeu-

gungsvon der Unrichtigkeitdieser Begriffe, ihr Amt
dennoch fortsetzenkönnen , bleibt ihrem Gewissen
überlassen. «

«s.75. Auch außer der KirchemüssenGeistliche,
denen die Seelsorge bey einer Kirchengesellschaft
anvertraut ist, an der Belehrung und moralichen
Besserung ihrer Mitglieder unermüdet arbeiten.
§. 76. Zu Privatermahnungen, in so fern die-

selben mit Sanftmuth und Bescheidenheitgesche-
hen, sind sieberechtigt.
§. 77. Wenn sie einem Mitgliede der Gemeine

seineVergehongen ins Geheim vorhalten: so sind
sie nicht schuldig,die Quelle ihrer davon erhaltenen

i

Nachrichten anzugeben.
§. 78. Dergleichen geheimeVorhaltungen sol-

len niemals für Jnjurien angesehenwerden.

§. 79. Fehlen sie dadey aus Mangel an Sanft-
muth und Befcheidenheit: so müssendie geistlichen
Obern sie deshalb .zurechtweifen.

»

§. Lo. Was einem Geistlichenunter dem Sie-

gel ver Beichte, oder der geistlichenAmtsverschwie;
genheit anvertraut worden , das muß er, beh Ver-

lust seines Amts, geheimhalten.
. 81. Auch zum gerichtlichenZeugnisseüber

den Inhalt solcherEröffnungenkann ein Geistlicher-,
ohne den Willen desjenigen, der ihm dieselbenan-

vertrauet har, nichtaufgefordertwerden.

Aaa s S«82.

H-
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§. 82. So weit aber die Offenbarung eines fol-
chen Gelzeiinnissesnothwendig ist-, um eine dem.

Staate drolzende Jsin a.»zuivciidexi; oder ein

Verbrechen zu verboten, oder Den schädlichenFei-
gen eines schon bkgsllgellenVckbtechens Rinde-nein —

oder vorzubeuin , muß der Geistlichedass-the der

Obrigkeit anzeegen

id. 83. In ijsnkkichenVorträgen muß jeder
Geistliche aller persönlichenAnzüglichkiicinsich
enthalten.

f

s. 84. Schilderungen der in einer Gemeine

herrschener Lastersind keine Tiiizüglichkisiteik
s. 85. Sie artcn aber darin aus-, wenn Perso-

ncn genannt, oder durch individuillis Pcbeniimx

ständekundbar gemacht werden.

s. 86. Kein Gsistlidiisr darf eigenmächtigir-

gend ein Vkltiilied der Gemeine von Beyiriokzniing
des Gottesdienstes, oder von den sSacraxnenren

ausschließen-
§. 87. Findet er Bedenken, jemanden iiizulajE

sen; so muß er demselbendies Bedenken m Zeiten
mit vernünftiger Schonung eröffnen.
§. 88. Besteht derselbe dennoch auf seiner Zit-

lassung, so muß der Geistliche den Vorfall, init

Verschwcigung des Namens , seinen geistlichen
Obern anzeigen, und nach deren Votbeschsidung
sich achten.

«

. 89. Nur in Fällen, wenn jemand zi; einer

gottesdienstlichen Handlung in der Trunkenheit,
in anstößigerund ärgerlicherKleidung , oder sonst
in einem Zustande sich darstellt, in welchem-er
ohne offenbaren Anstoß und grobes Aergsrncssder

Gemeine, oder seiner Mitgenossen bey dieser Hand-
lung, nicht zugelassenwerden kann, minder Gast-
liche einen solchen Menschen, bis auf«weitere Vei-

jügungder Anköde zutüekiveisem

§- 90«
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s. 9o. Der einmal zurückgewiesene(§- 8—7-89i),
muß die Vorbescheidung der geistlichenObern
abwarten.

EsIl-- Kein Geistlicherkann ein Mitglied der.
Gemeine sur Benwolxnnngdes Gottrsdieiistes, und,
zum Gebrauche der Saceainente, durch änssern
Zwang anhalten.
§-.92. Auch zu Haus- und Krankenbesnchen

darf er sich niemanden gegen dessen erklärteAbnei-
gung allfdrineen.. ,

.
.

s. 93. Geistliche dürfen weder für sich selbst,
noch durch die inihrem Hause lebende Faun--
lie, Knufinannschaft oder, bürgerliche
treiben. .

«

§. 94. Wenn ihnen der Genuß gewisserGrund-—
stückezu ihrem Unterhalte angewiesenworden: so.
mögen sie deren Ciiktur und den Absatzder darauf
gewonnenen Erzeugnisseselbst besorgen.
§.95. Außerdem dürfen sie nur unter Geneh-

migung ihrer Obern, und nur in so,fern, als es

ohne Vernachläsiignngihres Amt-es geschehenkannA
sich mit der inndwtrilzschaftbeschäftigen

s. 96. Die Geistlichen der vom Staate privile-.
girten Kirchengesellschaftenfind, als Beamte deg-

Siaaie, der Regel nach, von den persönlichenkosten
und Pflichten des gemeinenBürgernfrey.

s 97. Sie genießen einen privilegirten Ge-

richtsstnnd. «

-

s. 98. "Jn den Angelegenheiten des bürgerli-
chen Lebens werden nlle Geistliche, ohne Unter-

schiedder Religion, nach den Gesetzendes Staats

beurtlzeilt
§. 99. Nach diesen Gesetzenbehalten sowohlalles

prokestnnrischh als die katholischensWeltgeistliclzeuE
die freyeDispositionüber itztVermögen-

s- loo»

Rechteund
Pflichten
m ihren

Gewerb Mit-AM-e
gelegenheisi
ten.



Wie das
geistliche
Amt auf-
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Weltliche
Mitglie-
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§. soo« Auch dasjenige, was sie aus den Ein-

künfte-i ihres geistlichenAmts erworben haben, ge-

hört zu ihrem fteyen Eigenthumr.
§. Im. Mut da, wo Provinzialgesetze, oder

vom Staate gebilligteStatuten, der Kirche ein

Etbxecht auf emen gewissen Theil dieses Ecwerbes
beylegen, hat es Palleysein Bewenden.
§- 102s SMMU geistkschenAmte kann ein je-

der entsagen.
§. 103. Criminalverbrechen, und grobe Ver-

gehnngen gegen die Kirchenordnungen, und die
darin vorgeschriebenen geistlichen Amtsvsiichten,
ingleichen ein ärgerlicherlebenswandel, begründen
die Entsetzungeines Geistlichen
§. 104- Durch öffentlicheden geistlichenObern

angezeigte Entsagung des geistlichen Standes, so
wie durch Entsetzung eines Geistlichen von seinem
Amte , gehen alle damit verbundenen äußernRechte
verloren.

§. tos. Auch darf ein solcher gewesenerGeist-
licher , bey Vermeidung nachdrücklicherStrafe,
sich keiner Amtsvertichtungen mehr anmoßem
§. 1067 Tbut er es dennoch, so haben die«Amts-

lzandlnngem deren er sich anmaßt, keine bürger-
licheGültigkeit, und er selbstbleibt denen , welche
dadurch Schaden leiden, verantwortlich. (Tit. X.

§. 76. 82.)
s. 1o7. Wenn und wie ein katholischerPriester,

bey der Entsetzung, auch seines geistlichenCharak-
ters verlustig werde, ist nach den Grundsätzenseiner
Kirche zu beurtlzeilen

. 108. Die weltlichenMitglieder einer Kir-

chengesellschafthaben das Recht, sichder Anstalten
der Gesellschaftzu ihren Religionslgandlungtn zu
bedienen.

§. 109.

s .
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§«109i Sie müssensichaber dabeyden bey dieser

GrsillschafteingeführtenOrdnungen und Verfas-
iimgen unterwerfen.

HE.no. So lange sieMitglieder der Gesellschaft
bleib-km müssensie zur Unterhaltung der Kirchen-
anstalten ,- nach den Verfassungender Gesellschaft
beytragen.

s. ne. Nur der Staat kann bestimmen, zu
welcher der verschiedenen Kirchengemeinen seiner
eignen Religionspartey , jeder Einwohner als ein
bentragendesMitglied gerechnetwerden soll.

s. 112. Auch ist der Staat berechtigt, jeden
Einwohner zur Beobachtung solcher ånßern Kik-
chengebräucheund Einrichtungen derjenigen Reli-
gionse.1rtey, zu der er sich betennt, in so weit an-

zuhalten , als davon , vermögeder Gesetze, die

Bestimmung oder GewißheitbürgerlicherRechte
abhängt. .

Dritter Abschnitt.
Von den Obern und Vorgesetzten der

Kirche"ngesellschaften.
s. us. Die been Staate über die Kirchenge-Vtzneem

fellschastennach den Gesetzen zukommende RechteZEIT-W
werden von dem geistlichenDepartement in so fern nun-.

derivalteh als sie nicht dem Oberhaupke des Staats

ausdrücklichvorbehalten sind.
·

s. i14. Außerdemaber stehen die Kirchengesells
schaften einer jeden vom Staate aufgenommenen
Meligionspattey, unter der Direktion ihrer geist-
lichenObern-

§. us. Bey den katholischenGlaubensgenos:Pan Vi-

sen ist der Bischofder gemeinschaftlicheVorgesetzteWim-

aller Kirchengesellschaftendes ilzm angewiesenen
Bist-litt ,

»

§. nö.
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s. 116. Ohne ausdrücklicheGenehmigung des

Staats kann keine Kirchengkskjischqfkvon dieser
Unterordnung gegen den Bischof ver Didzes saus-

genommm werden.

Verhält- H. 117. KeinBischofdarf in Religions- und

III-setztKjkchczmngclcgenhelten, ohne Erlaubniß des
i den Staat. Staats, neue Verordnungenmachen, oder derglei-

chen von fremden geistlichenObern annehmen.
-

s. 118. Alle pöbstlicheBallen, Brevem nnd

alle Verordnungen auswärtigerObern der Geist-
lichkeit müssen Vor ihrer Publieation und Voll-
streckungdem Sxaate zur Prüfung und Genehmi-
gung Vor-gelegtwerden.

§. 119. Diejenige Gerechtsame über die Kir-

chengeiellschafken,welche nach den Gesetzendem

Staate vorbehalten sind, kann der Bischof nur in

: so fern ausüben, bis ihm eine over die andre dersel-
ben von dem Staate ausdrücklich verliehen
worden.

Diäzesaip §. 120. Ohne Zukhun und Aporobation des
rechtes Bischofs der Diözes , oder dessen Vccarien, soll

niemand zum Priester aufgenommen, zu einein

geistlichen Amte befördert, oder auch nur zum öf-
fentlichenIehrvortrage in einer Kirchengemeinezu-

gelassenwerden.
«

"

s» 121. Dem Bischof gebührtdie Aufsichtüber
z die Amtsführung, lehre und Wandel der seiner
l» Diözes unterworfenen Geistlichen.
l

s. 122. Diese find ihm Ehrfurcht, und in An-
— gelegenheiten ihres geistlichen Amte Gehorsam

: schuldig. »

s. 123. Der Bischofist berechtigt, bec)den Kir-
chen seiner Didzes, so oft er es nöthigfindet, Visi-

·

tationen vorzunehmen
« , s. 124. Die Rechte der Kirchen-suchtgebäkzkm

nur dem Bischofe.

§.125.
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»
s. 125- Verträge dieses Rechts kann er die

ihm «iintergeoroneienGeistlichen durch geistliche
Bußubungen,durch kleine den Betrag von Zwan-
ztg Thalern nicht übersteigendeGelt-beißen, ode-

Wch durch eine die Dauer von Vier Wochen
nicht übersteigendeGefängnißstrafe, zum Gehor-
san1e, und zur Beobachtung ihrer Amkgpsiichten
anhalten.
§. 126. Geistliche katholischer Religion, die

sich in izirer Amtefülzrung grober Vergebungen
schuldig«gemacht Haben, müssennach«dem Erkennt-
nisse des geistlichenGekichts bestraft werdet-. -

"

se 127.
"

Langwieriges Gefängniß (s. 125,)
und andre körperlicheStrafen, ist weder der Bi-
schof, .’noch ein geistlichesGericht, zu verhangen
berechtigt k

"

. 129. In welklichen Angelegenheiten der

Geistlichenkann sich der Bischof mir iu so weit einer

Gerichtsbaekeit, und eines Erkenntnissesanmaßt-n,
als ihm das Recht dazu vom Staate ausdrücklich
verlieben worden-

0. 129. Auch über ein Privatinteresse, welches
bei) Geleaenizeik einer Aintehandlung entstanden
ist, gebadet das Erkenntnißin der Regel den

w.-ltlichenGerichte-L «
«

-· «’

II 130. Der Bischof kann in bkå verschiedenen
Verrichtungen feine5«·2mitsvDurchandre Geistliche-
die itin untergeordnet sinn, vertreten werden. -

§.·131. Diejenigen, welchen dergleichenVer-
tretung ,« nach verbeiondern Verfassung eiuer ie-
den Dieses- veriuögeihres Amte zukommt und

oblieg» werden zur. izölzernGeistlichkeir ge-
rechnet

«

-

si. 132. Auch andern Geistlichenkann der Bi-
schOf- M) cilliskllsls Vvtiaiien keines Amte-, nach
Gurieideu Auftragesnur-here

s« m.

Stellver-
treten



Donau--
lockt-gen
Bischbsen

Ionoden
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C. iz«3.Die Bestellung eines bischdflichenGe-
neraldicatii kann ohne iandeslzetrliche Genehmi-
gung nicht geschehen-
§. 134. Alle Obern der Geistlichieit sind dein

Stahatezur vorzüglichenTreue und Gehorsam ver-

osli ter.

s. 135. Kein auswärtigerBischof, oder andrer

geistlichetcOberk- darf sich in Kirchensacheneiner

gesetzgebendenMacht anmaaßen.
s. 136. Auch darf er irgend einige and-« Ge-

walt, Direktion, oder Gerichtsbarkeit in solchen
Sachen, ohne ausdrücklicheEinwilligung des

s

Staats nicht ausüben.
s. 137. Kein Untettlzan des Staats , geistlichen

oder weltlichen Standes, kann unter irgend einem

Vorwande zu der Gerichtsbarleit auswärtiger
geistlicherObern gezogen werden.

§. 138. Jst dergleichen auswärtigen Obern
eine Direktion oder Gerichtsbarkeit innerhalb dek

Gransen des Staats zugestandene so müssensie,
zu deren Verwaltung , einen vom Staate geneh-
migten Vicarins innerhalb Landes bestellen.

,
H. 139. Ein solcher Vicarius muß nicht nur

selbst die den einländischenBischbfen vorge-

schriebenenGran-sen genau beobachten, sondern
auch nicht gestatten, daßdieseGränzen von seinen
auswärtigenObern überschrittenwerden.

§·.14o. Vielmehr muß ec, wenn etwas der-

gleichen, so er nicht hinten-reibenkann, unternom-

tnen wird , dem Staate davon in Zeiten getreue

Anzeige machen.
s. 141. Zu Kirchenversammlungeninnerhalb

Landes darf die Gastlichkeit ohne Vorwiss-nkmd

Fittwikkungdes Staats nicht berufen; Vlslwtmger
önnen die Schliisse solcher Versammlungenohne

Genehmigung des Staats in Ausübung gebracht
werden.

s. He-
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H. 142- Den Einladungen zu auswärtigenKir-

chenvekssmmlungendürfen inlåndiicheGeistliche

PhxcbesondereErlaubnißdes Staats nicht Folge
ei en.

Hi 143. "Bei)denProtestanten kommen die Rechtekattstsnns
und Pflichten des Bischofs in Kirchensachen, der HEXEN
Regel nach, den Consisioriio zu.
§. 144. Der Umfang der Geschäftederfelbenist

durch die Consistorisal- und Kirchenordnungen,
nach den verschiedenenVerfassungen der Provinzen
und Departements, näher bestimmt.

§. 145. Sämmtliche Consistoriader Protestan-
ten stehen unter der Oberdirertion des dazu verord-
neten Departements des Staatsministerii.

—

H. t46. Ohne desselbenVorwissen und Geneh-
migung kann in Kirchenfachen keine Veränderung
vorgenommen, noch weniger können neue Kirchen-
ordnungen eingeführtwerden«

s. 147. Mediatconsistoria, wo dergleichenvor- Medic-p-
handen sind, stehen der Regel nach unter der Auf- Wiss-stored

sicht des Oberconfistoriider Provinz.
Fi. x48. Ausnahmen davon, und unmittelbare

Unterordnung unter das geistliche Departement,
müssenbesondersdargethan«werden. ·

— s. t49. Es sollen aber auch die.Oberconsistoria
den untergeordneten Mediakconsistoriisin Ausübung
ihrer Gerechtsame keinen Eintrag thun.
«§. 150. Superintendenten, Jnipectoren, und Supskiw

Erzpriester, sind unter-geordnete Aufseher einzelnerERST-M-
Diöcesen oder Kreise. ,' m» W

§. 151. Sie stehen unter der Direktion des Bis Tut-neuen
fchofs oder der Consistorien, und werden von den-

selben, unter Genehmigungdes Staats , ausge-
wählt und bestellt.

s. 152. Jhr Amt besteht eigentlichnur in der

Aufsicht über die zu ihrem Kreise geschlagenenKir-
chen und Geistlichen

—

Illiem.Gesesb.1v«Van-. Bbb §. 153.
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§. 153. Letzteresind ihnen von ihrer Amtes-üb-
Umgx Lebte Und Wandel, auf fedesmaligrs Bev-

langen, Rechenschaftzu geben schuldig.
H. 154. Besonders müssen diese Aufseher die

Kiechenvisitationen ordentlich und sorgfältig vor-

neizmen5 dabey auch von ver Beschaffenheitund
«

Verwaltung des Kirchenvermdgens, so wie von

dem- Boustande der Ksrchen und Pfarrgebäude,
genaue Erkundignng einzielznz und davon sowohl-
als von der Amrsführungver Prediger und übrigen
Kieschenbedienten,ilzren vorgesetztenObern treulich
berichten.

s. 155. Zu entscheidendenVerfügungen, so
wie überhauptzu andern Geschäften,sind sie ohne
besondern Auftrag ihrer Obern nicht befugt.

Kikcheucpk §. 155. Die Collegia einzelner Kirchen bestehen
Wms aus den Geistlichen, und den ihnen zugeordneten

Vorsicht-rn.
Fr. 157. Diesen kommt die Verwaltung der äu-

ßernRechte der Kirchengesellschaftzu.
« §. 158. Sie sind derAufsicht der Erzpriesteroder

Inst-erkoren untergeordnet

s. 159. In außerordentlichenFällen und Ange-
legenheiten, müssenvon der Gemeine Bevollmäch-
tigte oder Repräsentantengewählt,

«

nnd mit der er-

forderlichenInstruktion versehenwerden.

Vierter Ab schnitt.
Von den Gütern und dem Vermögen

der Kirchengesellschaften.,

War-sein s. 160» Zu demVermögenderKirchengesellschaf-
New-Inderngehörendie Gebäude, liegende Gründe« eComm-«e""·

lieu, und alle Einkünfte, welche zur Instandigen
Unterhaltung des äußernGottesdpenstes bfukjedeKir-

chengemeinenach deren Verfassung bestlmmt sinds.. I t.
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§. Ist· Das Kirchenvermäsnsteht unter der Verban-
Oderaufsichkund Direktion des Staats. M DIE-Diss-
§· 162« Der Staat ist berechtigt, darauf zu se-den Ema-,

hen, daß die Einkünfteder Kirchenzweckmäßigver-
.

wendet werden.

§. 163. Ihm kommt es zu, dafür zu sorgen,
daßnützlicheAnstalten aus Mangel des Vermögens
nicht zu Grunde gehen.
§. 164. Für den Unterhalt der bey einer Kirchen-

gefellschaftangesetztenBeamten muß die Gesellschaft
selbstsorgen.s —

§. 165. Kirchen, welche, gleich andern Gesell-
schaften im Staate , den Schutz desselben bey itz-
rem Vermögen genießen,sind auch von diesemVer-

mögen, so weit innen nicht aus besondern Gesetzen
und Verfassungs-cgewisseFrevhsitsv zu starken kom-

men, zu den Lasten des Staats beyzutragen der-

bunden.
«

§. 166. Sind Kirchengeselischaften,vermöge
besonderer Privilegien oder Verordnungen, von

gewissen iasten in Ansehung ihrer liegendenGründe
freu: so kann doch diese Befrei)ung, wofern das

Privilegium, oder die Verordnung es nicht aus-

drücklichfestseizyauf nachher erst erworbene Grund-

stückenicht ausgedehnt werden. -
«

§.167. Das Kirchenvermögensteigt unter der Gegen-di-
Aussichrder geistlichenObern. systij
§.168. Diese sind schuldig, für die Unterhal- «

«

;

tung und zweckmäßigeVerwendung desselben, nach
der Verfassung einer jeden Kirchengeselischafc,zu
orgen. «s

. 169.- Keinem auswärtigengeistlichenObern

soll erlaubt seyn, sichirgend einer Aufsicht oder Di-
rektion über das Vermögen inlåndischerKirchen
unmittelbar anzumaßen
«. 17o. Kirchen fund andere dahin » gehdrigeKikchMW

Gebaude sind ausschließt-nddas-, Eigenthum der danie-

Bbb 2 Kirchen-
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Kirchcugesellschaftzzu deren Gebrauche sie be-

stimmt sind.
«

§. 171. Auch durch Veränderung ihrer Reli-

gionsgrundiatze verliert eine Kirchengesellschafr
nicht das Eigenthum der ier gewidmeten Kirchen-
gebände.
§. 172z Wenn aber die Kirchengesellschafrganz

aufhört: iv gilt von diesen Gebäuden alles das,
was von dem Vermögen erloschncr Gesellschaften

übethupt
im Sechsten Titel s. 189. fq«q.verord-

net i . -

§- I73. Kirchengebåude,so weit sie zur Feyek
,

des Gottesdiensteo nnd zu gutes-dienstlichenHand-

Pon Er-
tichtung
neuer
Kuchen.

langen bestimmt sind, dürfen ohne die Sinn-illi-
gung der Gemeine zu andern Zweckennicht gebraucht
werden.

§.174. Die Kirchengebäudesind von-den ge-
meinen lasten des Staats frey, und genießen alle
Vorrechte der-dem Staate zustehendenöffentlichen
Gebäude.

«

§. 175. Sie sollen zu keinen Freystöttenfür Ver-

brecher dienen; sondern die weltliche Obrigkeit ist
berechtigt, diejenigen, welche sich dahin gesiüchtet
haben, heraus holen, und ins Gefängnißbringen
Fu lassen.

s. 176. Reue Kirchen können nur unter

ausdrücklicherGenehmigung des Staats erbauet
werden-

vs. I77. Eine Kirchengesellfchaftkann auf diese
Erlaubniß nur alsdann Anspruch machen, wenn

sie erheblicheGründe der Roihwendigkeit oder des

Niitzens, und zugleich hinlänglicheMittel zum

Baue nnd zur Unterhaltung eines solchen Neuen

Kirchensyfiems,ohne besorglichenRuin der gegen-

wärtigen und künftigen Mitglieder, nachwei-
sen kann. .

«

. F- 178.
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§. 178. Durch Errichtung neuer Kirchen sollen
«die Rechte, oder vom Stanke genelzmigkenVerfas-

sungenanderer schon borizandnenKirchengefcllschafH

kenZMchLbeexnråchiigtwerden«
,

— l79· Titchengeä e und andre zum unmit- Kirchen-e-

»telbarengottesdienstlicgeßei,Gebrauche gewidmete Jstspschast
S .chen, haben mit den Kirchengebäudender Regel
nach gleicheRechte. .

91 ego. Solche Geräkhschaftenkönnen in der

Regel nur wegen einer dringenden Noklzwendigkeiy
Unter Genehmigung des Staats, und der geistli-
chenObern , veräußertwerden.

. 181. Doch können der Staat, und-die geist-
lichen Obern, dergleichen Veräußerung überflüssi-
ger Kirchengerötlzschnften,auch wegen eines für die

Kirchengessslizchafezuboffenden sichern und überwie-

genden Nutzens zulussem
- »9.182. Wenn aber solcheGeräthschaftenaus

Stiftungen herrühren:so sinden dabey die Vor-

schriften des Sechsten Titels §. 73. qu. An-

wendung.

§. 183. Kirchhöfe,oder Gottesäcker und Be-Kirchhdfe.

gräbnißplätze,welche zu den einzelnen Kirchen ge-

hören«sind der Regel nach das Eigenthum der Kir-

chengesellschaften.
"

§. 184. Jn den Kirchen, und in bewohntenGe-
genden der Städte, sollen keine leichen beerdigt
werden.

§. 185. Vey Verlegung der Begräbnißplåtze
können diejenigen, welche bisher erblicheFamilien-
begkåbnissein den-Kirchenbesessenhaben, die un-

entgeltliche Anweisungeines schicklichenPlatzes
dazu auf dem neuen Kirchhofefordern.

s. 185. Ohne Anzeige bey den geistlichenObern

sollen Leichenanderswo , als auf einem öffentlichen
Kirchhofe,nicht begrabenwerden. s

Bbb z« §.187.
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§. 187. Niemand kann , durch Veranstaltung
seines solchen Prioatbegtäbnisses,.der Kircheneasse
und der Geistlichkeitdie ilxnen zukommenden Abga-
ben entziehw
§. 188.· Ohne Erkenntnis des Staats soll nie-

-n«ianden das ehrliche Begräbnißauf dem öffentli-

Ueliluies

chenKirchhofe versagtnoetdew
§. !89« Auch dte im Staate aufgenommenen

Kirchengesellschoften der verschiedenen Welle-wus-
parteyen, dürfen einander wechselsweise,in Er-
mangelung eigenerKirchhde das Begräbnisnicht
versagen.
’

»

H. tgo. Wo der Kirchhof erweislichnicht der

Kltchengesellschast,sondern der Stadt- oder Ders-
gemeine gehört, da kann jedes Mitglied der Gemei-
ne, ohne Unterschiedder Religion, auch auf das

BegrabnißdaselbstAnspruchwachen. «

s. 19I. Das bry einer KirchebefindlicheGeläute
ist in der Regel als ein Eigenthum der Kirchenge-
sellschaftanzusehen.
«

. 192. Ase nach Verträgen, oder hergebrach-
ter Qbservanz, anch eine andere Gemeine oder Ne-

ligionspartey auf den Gebrauch desselbenAnspruch
machen kann, da kann dennoch dieser Mitgebranch
währenddes Gottesdiensteg der Kirchengesellschafr,
welcher die Glocken gehören, nicht verlangt

,

werden.

Uebrigen
Vermögen

is. 193. Die Vom Staate ausdrücklichausgenom-
menen Kirchengeselischastensind, auch bey Erwer-

bung, Verwaltung, und Veräußerung ihres Ver-

mögens, andern privilegirten Cokporationen gleich
zu achten. (Tit. Vi. s. 7o. 71. 72. 81. qu.)

, §. 194. Keine Kirchengescllschnftkann ohne ans-
-

drücklicheBewilligung des Staats liegendeGründe
an sichbringen. -

«

§. 195. Ohne Vorwissen und besondere Er-

laubniß des Oberhaupts im Staate, darf- bet)
Strafe
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«

Strafe «"dovpeltenGesagte-, keiner ausländischen
Kirche etwas vetabfolgt werden. -

(). 196. DieieStrafeträsstdenjenigen,aufdessen
Veranstaltung die Sache oder Summe der auslän-

dischenKirscheausgchändiakworden.

. 197. Auch inländischeKirchen dürfen,Geschenke

ohne besondere Einwilligung des Staats, Ge-
schenkeund Vermächtnisse,welche die Summe

«

von FünfhundertThalern til-ersteigen, nicht an-

nehmen.
§. 198. Geschenkeund Vermächtnissevon Höhe-

rem Werthe erhalten erst durch die Getnelzmigung
des Staate ihre Gültigkeit
§· 199. Erst tnit dem Tage, da diese Bestäti-

gung dem Geschenkgeberoder Erben bekannt ge-

macht worden , nimmt dessen Verbindlichkeit zur

Entrichtung des Geschenke, oder Vermäcl)tnisses,
ilzren Anfang-
§. 200. DergleichenGeschenkeoder Vermischt-

nisse zur todten Hand können nur in so fern auf
die Genehmigung des Staats Anspruch machen,
als sie die Summe von FunfizundertThalern nicht
übersteigen

H·201. Mehrere Zuwendungen von einerley
Geschenkgeberoder Erblasser werden, wenn sie auch
zu verschiedenenZeiten bestimmt worden , in Eine

Summe zusammengezogen, und auf obigen Betrag

herabgesetzt-. .

s. 202. Bestelzt die Zuwendung in einer jähr-
lichen fortwährendenPråstatiom so foll der Be-

trag derselbenmitVier vom Hundert zu Capital

gerechnet, und, wenn er alsdann die erlaubte

Summe übersteigt« bis auf so weit herabgesetzt
werden.

s; soz. Jst das hetabgesetzteGeschenk meh-
rern Kirchen gewidmet: so hängtdie Vertheilung

« ·Bbb 4 der
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der von dem Staate gebilligtenSumme von dem

Gutsinden des Gebet-s ab.

s. 204. Hingegen muß, bey einem fürmehrere
Kirchen bestimmten und herabgesetztenVer-nachk-
nisse, die Vertheilung der gebilligten Summe vom

Staatse, nach der wahrscheinlichenAbsichtdeo Erb-

lassers, bestimmt werdet-. -

. s. ·205. Auch kann der Staat, wenn es dieser
Absicht nicht offenbar entgegen ist, die ganze ge-
billiate Summe, der unter mehrern berufenen
Kirchen befindlichen unvermögenden, tuir Aus-

schließungder hinlänglichversorgtenKirchen , zu-
wenden.

s. 206. Unter dem auf FünfhundertThaler ein-

geschränktenBetrage der Geschenke und Vermåcht-
nisse soll dasjenige nicht mit begriffenseyn, was für
Seelenmessen, die gleich nach dem Tode zu lesen sind-
den katholischenPriestern aus die Hand vertheilt
worden.

s. 207. Doch darf auch ein solchesVermischt-
niß die Summe von Fünfhundert Thalern nicht
übersteigen.,

s. 208. Wenn ein Geschenkoder Werk-tacht-
niß zur Verbesserung des Auskommens der bey
einer Kirche angestellten, und noch nicht hinläng-
lich versorgiemPrediger, oder andrer Beamten,
gewidmet ist: so soll darüber auch auf einen höhern
Betrag, bis zur wirklichenNothdurft, die Ein-
willigung des Staats in der Regel nicht versagt
werden.

s. 209. Ein Gleiches findet statt, wenn das Ge-

schenkoder Vertnöchrnißzur Wiederherstellng Oder

Reparatur eines schonVorhandenen kirchlichenGe-
bäudes bestimmt ist.

s. 2to. Dem Staate allein aber gebührtdie

Beurtheilung: ob die Unterhaltung eines solchen
. e-
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Gebäudesfür die Kirchengesellschaft, der es ge-
widmet ist, nothwendig und nützlichsey. -

§. 211. Zum Baue neuer Kirchen finden Ge-
schenke und Vermächtnisse nur in so fern stim-
alo der Staat nach H. 176.qu. den Bau selbstge-
nehmigt «

»

s. 2c2. Was’ jemand an Sachen und Essekten,
aus eignem Vortaclzh zur Aueziernng einer Kirche
schenkt, oder vermochte dazu soll die Bestätigung
in der Regel, wenn aus den Umständen eine Ab-

sicht, das Gesetzzu vereiteln, nicht erhellet, nicht
versagt werden«

s. 213. Uebrigens sinden eben die Gründe zum
Widerrufe," welche bey Schenkungen überhaupt
eintreten können , auch bey bestätigrenScheut-un-
gen an Kirchen Anwendung. (le. l. -Tit. xL

§. 1089. qu.)
»

-

«

»H.214. Kirchendorsteizey welche- den obigen
Vorschriften zuwider, Schenkungennnd Ver-nächt-
nisse annehmen, ohne davon dem Staate zur Be-

stätigungAnzeige zu machen, haben siskalische
Strafe verivirkt.

§. 215. Die Strafe soll, nach Bewandniß der

Umstände,und fesnachdem das Geschenk oder Ver--

möchknißan«sich auf die Bestätigung Anspruch
machen könnte,oder nicht, von der Hälfte bis zum

doppelten Betrage des Werth-Z der angenommenen

Sache oder Summe bestimmt werden.

«s. 216. So weit das Geschenkoder Ver-nächt-
nißnicht bestätigtwird , fällt erstere-Zan den Gebet-,
oder dessenErben; so wie letzteresin den Nachlaß
zurück-

s. 217. Die Verwaltungdes KirchenvermdgensDekqu-

liegt den Kirchenrollegien,unter Aussichtder geist-ZEIOFDDSS
lichenObern, ob. »Es-Ihn

Ble 5 §.218.
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s. 218. Von diesen-gilt, der Regel nach, alle-,
was wegen der Beamten privilegirtet Eliminatio-
nen veroronet ist- (Tit. Vl. g. 147. EIN-)

Verklusp 219. Gmndstlicke nnd Gerechtigkeitssm die

MIs- einer Ki«che gehören, können, olzne ausdrück-
liche Genehmigung des Staats, nicht veräußert
werden.

s. 220. Bey ganzen landgükernoder Häuser-I
ist die Genehmigung des geistlichenDepartements
nothwendig: den einzelnen Grundstückenoder blos-
fen Gerechtigkeiten hingegen ist der Eonseno der un-

mittelbaren geistlichenObern hinreichend -

0. 2:1. Die Genehmigung kann nur alsdann

nachgefnchrwerden , wenn die Veräußerungzum

Besten der Kirche nothwendig , oder von erhebli-
chemNasen ist.

«

§. 222. Die öffentlicheSubkzastation ist zur

; Gültigkeit einer solchenVeräußerungnicht wesent-
l « lich nothwendig
l s. 223. Die ohne den erforderlichenConsensge-
-

»
fchchene Veräußerung eines solchen Eigenthums

l
«

derKicchcist nichkig.
-

.
.

'

s. 224. Dagegen kann dieselbe,wenn die Ein-

willignng der Brig-Seidehinzu gekommen ist, unter
- dem Vorwnnde, daß sie unnökizig,oder nicht nütz-
; lichgewesenlsey, nicht angefochtenwerden.

s. 225. Vielmehr sinnen dagegen nur eben die

Einwcndisngen und Rechtsmittel, wie gegen jede
andere«Ve1-äußekung,statt. ·

§. 226. Doch bleibt derjenige, welcher durch
unrichtige Vorspiegelnngen, oder sonst, vorsetzlich,

,

oder aus grobem Versetzen, die Einwillignng zu

einer nicht kiotlzwendigenoder schädlichenVeräuße-

k rang bewirkt hat, der Kirche zur vollständigen
»

Schadloshaltung verhaften
l Verwu- §. 227. Zu Verpfändungendes unbeweglichm

WE- Kirchenvermögensist die ,Einwilligungdes Bi-

schof3-

x
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schoss, nnd bey protesiantischenKirchen, des Con-

sistoeii, nothwendig
«§-,228«Die Kirche-Gesellschaftengenießen,in Veso-»die

Ansehungder mir ilznen selbst, oder mit ihren Re- IIIij
Nase-nennten und Bot-steigern, über ilgr Vermögenvermögen-;
verhandelte-nGeschäfte, und geschlossenenVerträge,
die Rechte der INinderjåhrigenx -

§. 229. Wegen solcher zum Kirchenvcrmöp -

gen gehörenden beständigfor-laufenden Abgabe-n
nde Psästarionen,welche, nach Gesetzen und

Verfassungen , auf allen Grundstücken gewissen-
Arr in einem Orte oder District-s haften, gebührt
den Kirchen, bkn entstand-mein Concurfe der Be- !

sitzer, ein vorzüglichesRecht in der Zweyten
Classe.

H.230. Eben dergleichen Vorn-gerecht kommt

ihnen auch in Tinsclznngsolcher beständigfortlau-
fenden persönlichenTibgasbm zu, welche in einem

Orte, oder Districkh rein allen Einwohnern einer

gewissenClasse en entrichten sind.
§. 231- Doch ist beodccleyVorzugsrecht, nach

nälzereeVorschrift tm-.Eoncurserdnung, nur auf
den Möckstand zweyer JalzIe eingeschränkt

s. 232. Hüften dergleichenbeständigfortlaufen-
de Prästationenauf liegenden Gründen nur vermö-.

ge besonderer Contrakte, oder letztwilligerVerord-

nungen: so gebührtden Kirchen deswegen, bet) er-

mangelnder gerichtlichen Einkragnng, nnr ein Vor-

recht der« fünftenClasse.
·

233. Eben dergleichenVorrecht femme den

Kirchen in dem Vermögen derjenigen zu, mit wel-

chen sie Contmkte geschlossen, oder ilznenVerschüsse
gegeben lzaben

»

H. 2«34. Hingegen gebührtilgnen das in der

Concuegotdnnng mäer bestimmte Vorrecht ds-

Vierken Classe," in dem Vermögen ihrer Vorsic-
her und Administratoren,Ewelchcndie Verwaltuka

oder
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oder Aufbewahrung ihrer Gelder,
Vermögeiigsiücke,anvertraut worden.

s. 235. Die Verhältnissezwischenden Kirchen-
geseilschaften,und deren Mitgliedern, in Ansehung
der Güter und des Vermögens der erstern, sind
nach den allgemeinen Grundsätzenvon Corporakio-
nen überhaupt, und demnächstnach der unter Ge-

nehmigung des Staats hergebrachten Verfassung
einer jeden einzelnen Kirchengesellschqfkbestimm.

s. US. Bey eigentlichen Parochiaikirchensind
nähereBestimmungengesetzlichvorgeschrieben

oder anderer

Fünfter Abschnitt.

Von Parochiem

§.237. Derjenige Distrikt, in welchemGlau-
bensverwandke einer vom Staates öffentlichaufge-
nommenen Reiiziiongpartey zu einer gemeinschaft-
lichen Kirche angewiesensind, wird eine Parochie
genannt.
·

§. 238. Neue Parochien könnennurvom Staate,
unter Zuziehung der geistlichen Obern errichtet,
und die Gränzenderselbenbestimmt werden.

«

§. 239. Bey Veränderungenin schonerrichteten
Parochien, muß der Staat alle diejenigen, welche
ein Interesse dabey haben, rechtlichhören, und die

Ebnen
etwa zukommende-i Entschädigungenfest-

etzen.
s. 240. Alle dergleichenStreitigkeiten , so Wie

diejenigen, welche über die Gränzen zwischenZka
oder- metzr Parochien entstehen, müssenvon der

weltlichen Obrigkeit durch den ordentlichen Weg
Rechtens entschiedenwerden.

s. 241. Sind die Gränzen eines Kirchfpielsin

öffentlichenUrkunden deutlich bestimmt: so sin-
» der
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der dagegen die gewöhnlicheVerjährungnicht starr,
(Th. l. Tit. IX. is.660-a63.)
§. 242. FehlrdergleichendeutlicheBestimmung-

sv Mklßdie bisherige Gewohnheit, zu welcher Kir-
che die Bewohner der streitigen Grundstückesich in
den letzten zehn Jahren gleichsörmiggehalten ha-
ben, den Ausschlag geben.
§. 243. Kann keine solchegleichsörmigeObste-

Vanz anggeinitteit werden: so ist keine der streifen-
den Parochien »zum Pfarrzwange über dergleichen
Einwohner berechtigt, sondern es finden die Vor-

schriftens, 293. tijq. Anwendung.

§. 244. Zum Gebrauch einer Parochie können Von Mur-

mehrere Kirchen errichtet, so wie mehrere Pa- glhsth
rochien zu Einer Kirche, oder unter Einem geniTiciZZiz

«
' ·

VLM v k -meinschaftlichen Pfarrer zusammen geschlagen«zgk·e»39;;»t,
werden. terkcrchm s

9.245. Wenn in einer Parochie, außer der

Haupt- und ursprünglichenPfarrkirche, mehrere
Nebenkirchen in entlegenen Gegenden, zur Be-

quemlichkeitder daselbstwohnhaften Eingepfarrren
errichtet worden: so werden dieselbenTochterkirchen
genannt.

§. 246. Wenn aber, nach Erforderniß der Um-

stände, und um die Kosten zur Unterhaltung des

ösfentlichenGottegdienstes zu erleichtern, mehrere
Parochien und. deren Kirchen zusammen geschlagen
werden: so heißen dieselben vereinigte Mutter-
kirchen. ,

s. 247. Von dergleichenzusammengeschlagenen
Mutterlirchen behältjede ihre ursprünglicheRechte,
und sie können , nach Beschaffenheitder Umstände,
unter Genehmigung der geistlichenObern-wieder

getrennt werden.
»

«

»Z. 248. Es ändert darunter nichts, wenn

gleich derjenigen Kirche, bey welcher der Pre-
diaer
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digee nicht wohnt- im nennt-ten Sprachgebrauche
der Name Techmkitchebeygelmt worden.

is. 249. EigentkicheTochterknschtnaber sind Von

der Haupt- oder Wintterikircheabhängig, nnd kön-

·nen sich von ihr Ohne Einwiliignng der Hauptge-
meine nicht trennen.

H-250s Im iwkifclhsfimFalle streitet die Vet-

mutlzimg gegen die Eigenschaft einer Tochter-
kitchn

s. 2:1. Wenn etizcllet, das; die eine Kirche ans

den Mitteln der andern errichtet oder dokirt wer-

den: so ist dies znm Beweise, das; jene eine Toch-

tettitche von Diesersey, wenn nicht das Gegend-geil
aus den vorhandenen Urkunden klar erhellt-t, hin-
reichend.

. 252. Inwiefern die veseinigten Kirchen znin

Unterhaite des gemeinschaftiitisenPsatsrerg nnd Fei-
net Gehnifen beytragen müssen, beruht hauptsäch-
lich auf Verträgen, und ist in deren Ermangelung
durch die bergein-achteVerfassung einer jedenKirche
bestimmt.

§- 253s Nach eben dieser Vorschrift ist Auch,
wenn diesseitige Unterthanen sit-einer auswärtigen
Kirche sich halten, oder iniåndischcKirchen durch
anngärkigebenachbartePfarrer mit besorgt werden,
das Verhältnis der inlåndischenUnterthanen oder

ibrer Kirche mit der auswärtigenKirche, over

beten Pfarrer, zu beurthciiein

YIesse In so fern aber die Zuiåßigkeiteiner

kirchlichenHandlung , oder deren rechtlicheFolgen-
bnrch bürgerlicheGesetzebestimmt sind, müssendie

DiesscitigenUnterthanen lediglich nach hiesigen Ge-

setzenbeurtlzeilcwerden.

s. 25L5.Weigett sich der auswärtigePfarrer,
eine Handlung nach hiesigen Gesetzen zu vollzie-
hen: «sosteigt den Interessenten free, bey ihrer

Landes-
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LandesregierungdenAusteag zur Vollziehung an

einen inlåndischenGeistlichen nachznmchen;, ,

«
H- 256. Auch die Rechte der inländischenmit

einer auswärtigenverbundenen Kirche, werden, so
weit sie nicht durchVerträge oder Herkommen nach
H-252- bestimmt sind, nach hiesigenGesetzenbe-

urilzeilt.
«

s §. 257. Bey Amtslzandlungem welche auswär-
tige Pfarrer in hiesigenKirchen vol-nehmen,müssen
sie schlechterdingsdie hiesigen Landesgesetzebefolgen-,
und nach den in lziesigen Landen vorgeschriebenen
Bestimmungen wegen deir Pferrgcdistzren sich
re ken.

chs.258. Der ausländischeGeistlicheist wegen
verfertigenAtntslzandlungen,die »innerhalb Landes
verrichtet, der Aufsicht der hiesigengeistlichenObern
unterworfen

H. 259. Den Befehlen derselbenmuß er, auch
so weit sie in die Kirchen- oder allgemeinelandespo- .

lizey einschlagen, gebührendFolge leisten-.
es. 260. Wer inneclzalb eines Kieelksnielsseineneinmin

ordentlichenWohnsitzaufgeschlagenhat, ist zur Pa ARE-»kochialkirchedes Bezirks eingepfairt. .

g ’

s. 261. Doch sollniemand bey einer Paeochiab
kirche von einer andern, als derjenigen Religionss
partey, zu welcher ee selbst sich bekenne, zu Lasten
oder Abgaben, welche aus der Parochlalverbindung
fließen, angehalten werden; wenn er gleich in
dem Pfarrbezirke wohnt, oder Grundstückedarin
bei k.

rtzs262. Wer noch keinen beständigenWohn-
- sitzhat, wird als Eingepsarrkerderjenigen Paro-

chie, zu welcherseine Aelkecn gehörthaben, be-
trachtet-.

s. 263. Wer den WohnsitzseinerAeltern ausge-
geben, und keinen andern erwaizlc lzac,vist nirgends
eingepfarrt.

. f. 264.
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§. 264. Wer einen doppelten Wohnsitzbat, ist
sey der Parochialtircheeines jeden derselbenals Ein-

gepfarktekverpflichtet
§. 285. In Ansehung seiner Grundstücketrägt

er die Lasten der Parochialverbindnngnur bey der-

jenigen Kirche, in deren Pfarrbezirkedie Grundstücke
liegen. -

s. 266. Bey Trauunnen, Tausen, und andern
«

kirchlichenHandlungen, die zu gleicher Zeit mu- an

Einem Orte vorgenonnnen werden können,Hat er die

Wank, welcher von beyden Kirchenansialtener sich
bedienen wolle. -

§. 257. Hat jemand an einem Orte, wo mehrere
ParochcenseinerReligionspaktey sind, seinenWohn-
sitzaufgeschlagen: so bestimmt die lage des Hauses
in dem er wohnt, die Parochie zu welcher er

gehört.
«

s. 268. Durch den bloßenAufenthalt in einem

Kirchsptele, so lange der Vorsatz, seinen Wohnsitz
darin aufzuschlagen, noch nicht erbelleh wird die

Etnpfarkung nicht begründet
s. 269. Die Frau gehörtzur Parochie des Man-

nes nur in so fern, als sie mir ilzm einerley Glau-

bensbekenntnissezugethan ist.
"

§. 270. Jst sie von einer verschiedenen Reli-

gionspartey: so gehörtsie der Regel nach in dieje-
nige Parochle , welcher die übrigen Mixglieder

ihrer eigenen Neligiongpartev, in dem Bezirke,
wo der Mann seinen Wohnsitz hat, unterwor-

fen sind.

s. 271. Sind diese zu keiner Pakochie geschla-
gen: so ist auch eine solcheFrau von dem Pfarr-
zwange frey.

s. 272. Kinder, die noch unter der Aeltern Ge-
walt stetzn , gehörenzur Parochje desjenigen von

»den Aeltern, in dessen Glaubensbekenntnisse sie
Unter-
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unterrichtet worden, oder deren Religionspattey sie
gewählthaben.

Es 273 Sind dergleichenKinder von einem an-

dern Glaubensbekenntnisseals beyde Reiter-« so
finden die VorschriftenH. 270. 271. Anwendung.

H- 274. Wo es dutch besondreGesetzevde Wohl-
hekgkbmchteGewohnheiten zwischenden Verschsede-
nen ototestanuschen Gemeinen bisher eingeführt
gewesen, daß die Parochiialeiqenichaftder sämmt-
lichen Mitglieder einer Familie nach der Neligions-
vartey, zu welcher das Haupt derselben sich be-

kenne, beuktheilt worden, hat es auch ferner dabei)
sein Bewenden.

s. -75«. Das Gesinde gehörtzu der quochie
seiner Religiougoartey an dem Orte, wo es im

Dienste der Herrschaft sichaushält-.
h. 276. Eben das gilt vcn Handwerksgesellen

Und iehrburschen, in Beziehung auf den Wohnort
des s teisters.

s. 277· Aus der Befreyung von der ordentlichenEkaw

Gerichte-harken des Orts folgt noch nicht die Aus- Wrsåsldsk
nehme von der Paris-thie.

G

sh. 278. Sämmtliche zum Militairstande gehö-
rende Personen sind der ordentlichen Parochie
ihres Wohnotts oder Standquartiets nicht unrei-

wocfen. -

H. 279· Vielmehr geggxendieselben, nachnä-
herer Bestimmung der s ilitair - Consistorialotd-
nung, zu der Parochie des Regiments oder des

Gatnifon, zu welcher sie in Absichtihres Dienste-
gewiesensind.

s. 280. Besitzen sie aber Grundstücke:somüssen
von diesen die Parochiallasten an die Kirche ihrer
Meligionspattey, in deren Bezirkedie Grundstücke
liegen, entrichtet werden. ,

h. 281. Wo an einem Orte ein Feld- und »ein
Garnisonokediger sich besinden, da hat Ersterer

Allem Gern-tu W. Beut-« C c c nur
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nur auf diejenigen»alsseine Eingepfaerten Anspruch,
welche zu dem Regtmcnte sodet Bataillon., bey wel-

chem ci- angesctztist, gehören.
«

s. 282. Wo aber kein besondererGarnisonsore-
digek ist, da geborenalle am Oxte besindliche, un-

ter Mtlitaiegeklchtskurkeit stehende Personen, zu
der Gemetne des Feldpredigersz und unter meh-
keM Vesitmsms WeichOMdet.Gouvetnettr oder
Commendant die Geschäftedes Garnisonpredigers
aufgetragen lgatd »

s. 283. Sämmtlichezum Civilsianvegehörige
Königliche,in wirklichenDiensten stehende, oder

Titularråtlze, und andre Bediente, sind der Regel
nach von der ordentlichenParochie ilzres Wohnort-s
ausgenommen

§. 284. Wo jedochdergleichenCivilbediente un-

ter der ordentlichen Gerichtsbaekeit det- Orts stehen,
da gilt die Vetmuklznng, daß sie auch zur Parochie
desselbengehören.

» s. 285. Dagegen wird durch bloßeUebertragung
(De1egation) der Gerichtsbarleit von dem Ober an

die ordentliche Gerichte des Orts , sdie Befreyuttg
von der Parochie nicht aufgehoben.
§. 286. In so fern landesunterthanen, welche

einen auswärtigenCharaktererhalten haben, von

der ordentlichen Gerichtsbarkeit ausgenommen wor-

den, smd see auch von dem bisherigen Pfarrzwange
befreyt.

s. 287. Sind gewisseinnerhalb der Gransen
des Klechlpiels gelegene Häuser von der Parochie
ausgenommen: so kommt dieseExemtion allen Be-

wohnern zsu starken. »

«

s. 288. Alle Vom Psarrzwange Ausgenommene
haben in jedem einzelnen Falle die Wahl, welcher
Kiechenanstalt sie sich bedienen wollen.

DE289. Doch müssensie sich, bel) jeder solchen
Handlung , aller Anordnungen und Abgaben der-

seniscn
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jenigen Kirchenanstalt, deren sie sichbedienen, gleich
den wirklich Eingepsarreten unterwerfen.
§- 290s VA) den Heyeathen derselbenmuß das

Aufgebok nothwendig in der Pfarrkirchedes Wohn-
orts geschehen.

·

Hi291- In allenFållen,ivo bey einer ihrer kirch-
lichen Handlungen, Ausnahmen von gewissendie

Civilperson überhaupt bindenoen Gesetzen gemacht
werden sollen, innß die Disoensation dazu, wenn

gleich die Handlung selbst von einein zum Milirair-
stande gehörigenGeistlichen verrichtet wird, den-

noch bey der gehörigen Civilinstanz nachgesucht
werden.

§. 292. An Orten; wo kein ordentlich eingerich-
teter Garnison - Gottesdienst ist, können auch
Eximirte vom Civilstande sich eines Felde-edi-
gerg .zii wirklichenParochialhandlungen nicht be-
dienen.

§. 293. Einzelne Einwohner des Staats, wel- Von nags-

che nach obigen Grundsätzenweder zii einer Pa- FOR-isten
rochie gehören, noch vom Pfarszwange ausdrück: nie-Enk-
iich eiiniirt sind, müssen eine Kirche ihrer Reli- WWWI

gionzpartey wälzlen, zu welcher sie sich halten
wolicii. X

—

H-.294. Auch ganze Geineinen,. welche noch zu
keine-n Kirchspielegeivieiensind, müssen sich, un-

ter Vorwissen und« Genehmigung der geistlichen
Obern, zu einer benachbarten Kirche schlagen. »

s. 295. Der Neqcl nach hängtdie Bestimmung,
zii welcher Kirche sie sich halten wollen, Von der

Mehrheit der Stimmen einer solchenGemeineeib.
s. 296. Doch kbnnen,wenn keine Vereinigung

state findet, die geistlichenObern,.«nachBewand-

nisz der Umstände.einen Theil der Gemeine zu die-

ser, und die Uebrigen zu einer andern Kirche
weisen—

·

Cce 2 §.597.
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s. 297. Beo der Ztischlagungsolcher Gemei-
nen zu benachbarten Kirchen, müssen die legaixsen
und Beyträgederselben,so wie ihre Theilnchmnng
an einem der Gemeine bey Besetzung der Pfarr-
stelle zukommenden Wahlrechte, unter Direktion
der geistlichen Ober-h durch Verträge bestimmt
werden.

298. Sind damals Feine Verträge geschlossen
worden: so muß die fehlende Bestimmung, in vor-

kommenden streitigen Fällen, von den geistlichen
Obern, nach der Billigkeit, und nach dem; was

unter ähnlichenUmständenim Kreise oder in der

Provinz üblich ist, ergänztwerden.

s. 299. Dergleichen Zuschlaghat zwar nicht die

Wirkung einer beständigenEinpfarrung5
«5.Zoo. Es können aber die ziigeschlngenenGe-

meinen snur aus erheblichenUrsachen, und nur un-

ter Approbarion der geistlichen Obern, von der ein-

mal gewähltenKirche wieder abgehen.
s.301. So lange sder Pfarrer-, welcher für

diese -zugeschlageneGemeine smit berufen worden,
noch im Amte steht, kann zu seinem Nachtheile
seine Abtrennung dieser Gemeine nicht gestattet
«’werden.

«
·

§. 302. Dagegen hat der Predige» während
dessen Amtsführung die Zuschlagung geschehen
ist, gegen eine von den geistlichen Obern ge-

nehmigte Wiederabtrennung kein Recht zum Wi-

"-derspruch. ·

s. 303. Wer ·von einer Religionspartey zur an-

dern übergeht, verlaßcseine bisherige Parochie.
§. 304. Wer seinen Wohnsitz außer denGränp

zen seiner bisherigen Parochte verlegt, wird da-

durch zugleich von dem Pfarrzwange dersel-.
ben frey.
§. zus. Ein Gleiches geschieht durch Erlan-

gung eines Standes-, Amte-, oder Titels, mit wet-

them
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chem die Befrenung von der okdinairen Parochie ge-
setzlichverbunden ist.

"

»

s. 306. Die unter Genehmigung des Staats Aufhebun-

Mlmac bestshmde Parochien ,s-« können ohne der- VVFPM-

gleichen Genehmigung nicht wieder aufgehoben
«

werben.
.

s. 307. Dadurch, daß»aus Mangel ansEinge--
psarrten in einer Kirche eine Zeitlang keine gottes-
dienstliche Handlungen haben vorgenommen wer-

den können, verliert dieselbe noch»nicht Vie.Rechte
einer Parochialfirche..

. zog. Wenn aber-, aus-. Mangel act-Einge-
pfarkten, die Stelle des Pfarrers länger als Zehn
Jilzre hindurch unbesetztgeblieben ist: so-kann der

landesherr , wo( nicht besonderes landesverfassuw
gen oder Traktaten entgegen stehen-. über die va-

kante Kirche verfügen; und- alsdann erlöschenauch»
die etwanigen Parochialrechte berselben.. «

s. Zog. Wenn zwei-Gemeinen-verschiedenerRe- Vom Si-

ligionspakkenenzu- Einer Kirche«berechtigtsind: so WWW

müssendie Rechte einer jeden hauptsächlichnach den

vorhandnen besondernGesetzenoder Verträgenbe-

urtlzeilt werden.

s.310. Mangelt es an solchen Bestimmungen:
so wird vermuthet, daß erne— jede dieser Gemeinen

mit der andern gleicheRechte lzabe..

§. 311. Die nähernMaaßgabenwegen der Aus-

übung dieser Rechtes müssen,« bey entstehenbem
Streite, nach dein Einverständnisseder beyd.ersei-
tigen Obern , und wenn dirs: nicht statt sinbet,
durch unmittelbare landesherrliche Entscheidung
festgesetztwerden«

s. 312. Dabey ist jedoch auf dasjenige, was

bisher üblichgewesen, hauptsächlichRücksichtzu

nehmen.

Cck 3 §. 313,



Weg-riet

Erforder-
nisse nnd

766 Zweyter-Theil. Eilfter Titel.
«

s. 313. Wird aberdarüber gestrittemob eine

oder die andere Gemeine zu der Kirche wirklichbe-
"

techtigt sey: so gehörtdie Entscheidung vor den or-

dentlichen Richter.
»

II 314. Wenn nichterhelle« daßbeydeGemei-
nen sen der Kirche wirklichberechtigt sind: so wird

angenommen, daß diejenige, welche zu dem gegen-
wzkkigen Mitgebeaucheam spätestengelangt ist, den-

selben nur hinweise, d. h. als eine widerrusiicheGe-

fälligkeiterhalten habe.
s. 315. Selbst ein vieljåhrigerMitgebrauch

kann, für sich allein, die Erwerbung eines wirkli-

chen Rechts durch Verjährung in der Regel nicht
begründen (Tl2. i. Tit. jx. s. 589.)

. nä. Wenn jedoch, außerDiesemMitgebrau-
che, auch die Unterhaltung der Ksrche von deyden
Gemeinen gemeinschaftlichbestritten worden: so be-

gründet dieses die rechtlicheVermutlzung, daß auch
der späterzum Mitgebrauche gekommenen Gemeine
ein wirkliches Recht daran zustehe
’§. 317. So lange eine Gemeine den Mitgebrauch

nur bittweife hat, muß sie bey jedesmaliger Aus-

übung einer bisher nicht gewöhnlichensgotceödienstx
lichen Handlung die besondereErlaubniß der Vor-

steherdazu nachsuchen.

Sechster Abschnitt.
Von dem Pfarrer und defer Rechten.

s. 318. Derfenige Geistliche, welcher zurDir
rection nnd Verwaleung des Gottesdienstes bei-)
einer Parochinlkirchebestellt worden, wird der Pfan-
feedes Kiechfvieisgenannt.

C. 319. Ein Pfarrer mußdie Von einem geschick-
ten und kugendlzaftenGeistlichen erforderten Eigen-
schaftenim VorzüglichenGrade besitze-n

§. sein
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Z. 32o. EF muß sichden Wohlstand der Kirche«allgemeine
den Unterricht der Gemeine-, und die Beförderung I
eines guten moralischen Verhaltens ihrer sämmt-

·

liebe-n Mitglieder ,« besonders angelegen seyn
lassen.

,

I« 321« Die Sorge fin- die GebäudeUnd das

Vermögen-«der Kirche hat er mit den Vorsteherw
gemein» ,

H, 322. Wenn legtere in ihren Pflichten nach-
låkig sind, ist er feiner geistlichenBelzöpdedavon
An,eige Zu machen schuldig.

sz 323. Dagegen sind aber auch-die Vorsteher
del-beenden» eben dieser Behörde es anznzeigeky
wenn der Pfarrer seine Amtepflichten vernachläs-
sizxx,»oder in seinem sittlich-enVerhalten szu gegrün-
det-km Tadel und. Tiergernisder,Gemeinen-V·ergn-

,

lasslma gibt«
" ·

-·"

»s. 324. Ob- die WelzldesPfarrers-vondem-Wahl vee

Bnchofe , dem Consistcno, einem Privatpe: Pisa-»Es
kenne, oderv den Gliedern der Gemeine abhange,

u erbaut-'

wird durch die besondernVerfassung-enjedersPrw
hinz.und jedes Orts näherbestimme.

s. z25. Niemals soll ein Stibjekk,«welch’esmiei
der-Gemeine in Sen-it und«,Feindfchafr.kebt,oder

gegen dessen Grundsätze,oder.moralischesVerhal-
ten, die«Gemeine erheblicheEinwendungen hat-,
derselbenzum Pfarrer-—aufgeht-engen werden·

§·"326. Ja allen Fällenmußdaher-dassSubjel-r,
welches zum Pfarrer bestellt werden soll, der Ge-

meine-zuvorbekannt-gemacht werden« ,

§. ;27. Hat die PfarrkircheilzrmeignenPatron: Jena-idee-
fd gebika diesem-dek-Regelnach die Berufung ei- lägätnlzzkän
nes neuen Pfdltkkksis see-new

§. 328x Auch Patronen können-,beyibeer an-

zustellenden Ayäwahlk nur auf«vsolche Suliiekke
Rücksicht nehmen, die entweder schon in einem-

geistlichen Amte stehn, Idee-« doch-als Esendidm
ec 4 tm
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ten, von den geistlichenObern ihrer Provinz, nach
angrstellter vorläufiger Prüfung , die Erlaubniß
zum Predigen erhalten haben.

. 329. Das von dem Patrone ausgewählte
Subjekt muß der Gemeinevorgestellt, und zur Hal-
kung einer Probepredigt und Cakechisakionangewie-
sen werden.

s. zzo. Hat der Gewählteschonvorhin in einem

geistlichenAmte gestanden: somuß er dennoch, wenn

die Gemeine ilgn nicht schonhinlänglichkennt, eine

Gastoredigt und Catechisationhalten.
s. 331. Der Tag der zu haltenden Probe-oder

Gnstpredigtmuß der Gemeine wenigstenerVierzehn
Tage vorher bekannt gemacht werden.

s. 332. Sind Zwei) oder mehrere Kirchen
unter Einem Pfarrer zusammen geschlagen,
so muß in jeder eine Probeprebigt gehalten
werden-

§. 333. Ob auch in eigentlichen Filialkirchendie

Haltung einer Probepredigt nöthig sey, oder ob
die Mitglieder einer solchenTochter-gemeinezu deren

Anhörung in der Mutterkirche sicheinfinden müssen,
bleibt der hergebrachten Verfassungbey einem jeden
Kirchensystemeüberlassen.

§. 334. Die Gemeine muß, nach Verlauf von

wenigstens Acht Tagen, mit ihrer Erklärung über
das von dem Patrone ausgewählkeSubjekt vernom-

men werden.

s. 335. Jst der Candidat ans einer andern Did-

zes oder Eonsistorialdepartement: so kann die Ge-

meine eine längere Frist- allenfalls bis Vier Wo-

chen, zu ihrer Erklärungverlangen.

s. 336. Jst die Gemeine mit dem Patrone über
die Würdigkeit des Von letzterem auggcwählten
Subjekts uneins: so müssendie Vorgeschtengeist-
lichen Obern , ohne prozessnalischeWeinenan

reiten,
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,
über die Erheblichkeitder Einwendungen

entscheiden.
—

— 337« Wer rechtlichüberführtwiev, daß er

sich vurch«Bestecf)ungen,oder andere unerlaubte

Wege, tn ein geistlicher Amt einzuschleichenge-

xsghkhabe- wird eines solchenAmts anf immer un-

a ig.

§« 338- Auf den bloäem mit keinen erheblichen
GründenunterstütztenWiderspruch einzelner Blit-
glteder der Gemeine soll keine Rücksichtgenommen
werden. «

§- z Wenn aber ein Subjekt wenigstens
Zwey Drittheile der Stimmen sämmtlichetGemein-
glieber gegen sichhat, soll er zu der Pfarrstelle nicht
anyers gelassen werden, als wenn sich ben der Un-

tersuchungsinder, daß der Widerspruch durch bloße
Verhetznngen und Aufwiegeleyen veranlaßt
worden.

!

s. 34o. Jst der Patron dem römisch-katholischen,
die Gemeine aber dem vrotestantischenGlaubens-

bekenntnisse zugethan, oder umgekehrt:so mußder

Patron wenigstens Drey Subjekte zur Probepre-
digt zulassm »

. s. 341. Demjenigen unter diesen, welcherbey der

Gemeine, nach der Mehrheit der Stimmen dersel-
ben, den vorzüglichstenBeyfall hat,· kann er die

Vorarion nicht versagen.
s. 342. In diesem sowohl, als in allen übrigen

Fällen,wo es hergebracht ist, daß der Patron der

Gemeine mehrere Subjekte zur Auswahl vorschlage,
muß die Gemeine nothwendig eins derselbenwäh-
len, in so fern sie nicht allen Dreyen erheblicheEin-v

wendungen nach Vorschrift §. 336. 337. 338. ent-

gegensetzenkann.

. 3 z. Eben dies findet, im umgekehrten
Falle, in Ansehung des Patrons statt, wenn nach
wohlhergebrachter Verfassung demselben mehrere

Ccc 5 Subjekte
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Subsckte zur Auswahl Von de- Gemeine vorgeschla-
gen werden.

§. 344. Nehmen mehrere Patronen mit gleichem
Mechte an Besetzungder Psai«renTheil: so entschei-
det, wenn sie sich nicht vereinigen lönnenZ die

Mehrheit der Siimnien.

H. 345. Jst keine überwiegendeMehrheit der

Stimmen vorhanden: so müssen die geistlichen
Obern den Patronen aufgeben , sich hinnen Cinc-

s gewissen nach den Umständen zu bestimmendm
« Frist, über ein vorzuschlagendesSubjekt zu derei-
i nigcn.

s« s. 346. Erfolgt in der bestimmtenFrist kein Ein-
i- verständ-riß:so fällt die Besetzungder Stelle für

«

diesmal den geistlichenObern anheim.
§. 347. Diese müssenaber dic Stelle in der Re-

gel einem Okitki«n,welcher von keinem der Meini-

gen Patronen vorgeschlagenworden, verleihen.
§.. 348. Hat eine eigentlicheTochterkirche einen

besondern Patron: so muß dieser in der Reng dem

Patrone in der Mutterknchc beykceten, wenn er

nicht gegen das »von letzterem ausgewählieSubjekt
erhebliche Einwendungen nach s. 336. 337. zu ma-

chen vermag.
. 349. Wenn in dem Falle des s. 340. 342.

i der Gemeine Von den mehrern Patronen drey

s Subjekte vorgeschlagenwerden sollen: so sinds-»
! wenn die Patronen sich über diese Auswahl nicht

ocreinigenkönnen—,·die Vorschriften§. 344- 347.
Anwendung.

—

§. zsa Wenn also die mehrern Spatwnen ohne
- ein vorhandeneg Uebcrgewicht von Stimmen auf

l mehr als Drei) Subjekte Rücksichtnehmen: somüs-
- sen die geistlichenObern der Gemeine dcey andere

i
» vorschlagen
. §. 351. Wenn jedoch alle oder die meisten

Pairone sich über Ein oder zwecz Subjekke vgl-Fi-
l nigt
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- ngk hCMM «fdmüssendiese auch Von den geiLli-»

chfnOdem Mlk Vokgcschlagenzund nur statt derje-
ngeth wegen welcher kein solches Einverständ-«
mß getroffen werden kann, andre genommen.
werden«

«

Hi352-; IN Allen Fällen, wo es auf die Stirn-«

WSNMFVIFEMunter den Patronen ankommt« wer-

den«d1eStimmen, wenn das Patronatrecht bloß.
pertdnltchIst, noch den Personen,. wenn es aber auf
Gükem haftet, nach den Gütern, ohne Rücksicht
nuf den Werth oder die Größe derselben , gezähltz
m sofern nich-, vermöge vorhandenenVerträge-«
oder elnekiechtsvekjährtenGewohnheit, ungleiche
AnpkzeileFür vee met dem Patronatcecheeversehenen
Güter bestkmmksind« —

»s.353. Bey Kirchen, welchekeinen eigenenPa-«Vey Kir-
tron haben, gebührt der Regel nach, die Wahl des chMkEVM
Pfarrers der Gemeine. Jst-ZEIT«-
§. 354. Ja di-«I·s.-1nFallemüssendie KirchenvorsM«

"

stehet der Gemeine Drey Subjekte vorschlagen.
§. 355. Vey dlelem Vol-schlageaber müssensie .

nur auf solche Subjekt-s, die der Gemeine duxch
P:«oberredtgtcn, oder sonst, hinlänglichbekam-itv
fk!s—, choksicht nehmen-, und besonders solche, von

welchen sie Ursache haben zu glauben, daß«mehrere
,

Mär-niederder Gemeine Zunelgung und Vertrauen

gegen sie hegen, nicht Geer-gehenh
§. 356. Veso see Wahl selbst hat in der Regel

jedes Mnalied der Gemeine, welches nicht einem

smxwäkzlendenFamilienhaupte untergeordnet ist, ein

Summe-recht- .

H. 357. Durch Streitigkeiten über die Befug-
nisse zum Stimme-echtesoll die Wahl- niemals auf-
gehalten werden. .

§. 358 Wer entweder selbst schon in einem
ölzrinchenFalle ein Stimmrecht bey der Gemeine

ausgeübthats oder wer zu einer Classegenöss-
- deren
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deren Mitglieder in vorigen ähnlichenFällen znm
Stimmen zugelassen worden, dem muß auch bey
der« gegenwärtigen Wahl die Abgebung seiner
Stimme verstatrexswerden.

·

I. 359. Ein Gleiches gilt von demjenigen, der
ein Grundstückbesitzt, dessen vorige Inhaber, als

lieber der Gemeine, in ähnlichenFällenzur Wan
gelassenworden.

§. 360. Niemand aber kann ein Stimmrecht sich
anmaßen,der zn einer andern, als derjenigen Ne-

ligionsparreygehört, für welche der Pfarrer ge-
wähltwerden soll.

«

s. 361. Die Festsetzung:wie nachdiesenGrund-

sätzenein streitig gewordenes Stimmrecht in dem

gegenwärtigenFalle ausgeübt werden foll, kommt
den geistlichenObern zu.

§. 362. Die Entscheidung über das streitige
Stimmrecht selbst aber gelzdrt vor den ordentlichen
weltlichen Richter.

s. 363. Die nach der Festfegnngder geistlichen
Obern Vorgenommene Wahl (s. 361.) verliert für
den gegenwärtigen Fall nichts von ihrer Gültigkeit-,
wenn auch hiernächstdurch richterliches Erkenntniß
jemanden das ausgeübteStimmrecht ab-, oder

ivenn dasselbe einem Ausgeschlossenenzugesprochen
wird.

"

s. 364. Was vorstehend»s.357s 363. wegen ei-
nes über das Stimmrecht gewisser Gemeinglicder
enkstchenden Streits verordnet ist, gilt, jedoch
mit Ausschließungdes s. 360., auch in Fallen,
wo unter mehrern Patronen das Bekufungsrecht
streitig wird.

§. 365. Uebrigens sindee bey der von einerGe-
meine auszaslellenden Psarrwalzh dasjenige statt,
was wegen Verhandlung und Entscheidung gemein-
schaftliche-: Angelegenheiten bey Gemeinen über-

lzauptverossdnerist. (Tit. Vl. s. 167. 168.)
§. Fäs-
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s. 365. NehmenmehrereGemeinen an der-Pfarr-
VJOIZITheils lO sind, wenn nicht ein Vertrag, oder
Mk feilkechksvckklållsterZeit wohl hergebrachte Ge-
wohnheitetwas Anderes bestimmt, die Mitglieder
delsllmieemrmeihre Stimmen unter der Haupt-
gemesne abzugeben befugt.
« 9.367., Sind mehrere Pfarrgemeincn unter

einem gernemlmaftlichm Pfarrer vereinigt: so hat
Jede solche Gemetne nach der Regel ihre eigne
Stimme.

s. 368. Entstehtdnrch Zählung der Stimmen
dieser vereinigten Kirrhr-3gemeinen keine überwie-
gende Mehrheit: fo müssen die einzelnen Stimmen
der Mitglieder-, ohne Rücksichtauf die verschiedenen
Gemeinen gezähltwerden-

§. 369. In allen Fällen, wo keine entschei-
dende Mehrheit der Stimmen zu sinden ist, ge-
bührt den geistlichenObern die Ernennung, un-

ser
den mir gleich viel Stimmen gewähltenPer-

orien.

h. 37o. Mitglieder bloß zugefchlagenerGemei-
nen nehmen, wenn nicht bey der Zuschlagunanach

«

s- 297. ein Anderes festgesetztworden, an der Pfarr-
wahl feinen Theil. -

s. 371. Doch ist, wenn von den übrigenGe-
weineii ein Pfarrer gewähltworden, zu welchem
der größereTheil der Gastgemeine kein Vertrauen-

hat, dieses für einen erheblichenGrund, aus wel-

chem letztere auf die Wiederabtrennung antragen

kann, zu achten.
s. 372. Uebrigenskommt es,«auch bey Pfarr-

wakzkem des Gektclnsobrigkeitdes Kirchfpiels in
allen Fällen zu, die Wahl zn dirigiren, und auf
Ruhe und Ordnung dabey zu sehen.

§. ;73. Sind in dem Kirchspielemehrere Ge-

richrsobrlgieitenvorhanden: so gebührtdie Wahl-
direckion
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direction der Gerichtsobrigkeit des Orts, wo jede
"Skiminensammlung geschieht-.
§. 374. Demjenigen, welchervon dem Patron-

vder der Gemeine, zu der etledigten Pfarrstelle
rechtmäßiggewähltworden, muß eine schriftliche
Vocation zugefertigt werden«

s. 375. Wo es bisher gebräuchlichgewesenybaß
die Vocation erst nach erfolgter Prüfung ertheilt
worden, da muß dem gewählteneine schriftliche
Bekanntmacl)ung, welche die Bedingungen zur

künftig zu ertheilenden Vocation enthält , ge-

fchehen.
§. 376. Die Ausferrigung der Votation gebührt

dem Patrone, und in dessenErmangelung den Kir-

chenvorstehern.—

H. 377. Die Bestimmung der Zeit, binnen wel-

leherder Berufe-ne sich über die Annahme der Vora-

·tion erklären maß, ist willkührlich5und hängt von

fdem Gutsinden der Wählenden ab-

§. 378. Kommt binnen dieserFrist die Erklärung
des Berufenen nicht ein: fo find der Patron, oder

die Gemeine-, zu einer neuen Wahl zu schreitenfo-
fort berechtigt
H·379. Ist keine Zeit zur Erklärungbestimmt:«

so kann der Berufene dle Voration so lange anneh-
men, als ihm nicht ein geschehenerWiderruf der-

selbenbekannt gemacht worden.

§. 380. Hat er sichaber binnen Vierzehn Tagen,
mach erhaltener VoeationL über die Annahme der-

selben nicht erklärtz Und sind, nach Verlauf dieser

Frist, der Patron und die Gemeine zu einer neuen

Wahl geschritten: so hat eine spätererfolgteAnnah-
me keine rechtlicheszrfung
§. 38-1. Uebrigens gelten von der Annahme der

Vocationen, die von der Annahme bey Verträgen

überhauptVorgefchrlebenenGesetze-«(Th»l. Tit. V.

§s78squiJ
§. 382.
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»Es382s
»

Jst die Vocation von Mehrern ausge-
fekktgh sO Ast es lzinlänglich,wenn die Annahme
Auch MUT segenEmen derselbenerklärt worden.

- 383i Die von dem Berufenen einmal gültig
MgcnomineneVocation kann ohne erheblicheUr-
fachennicht widerwer werdet-.

»
«

§i«384.Nur aus eben den Gründen, aus wel-

,
then em schonbesicllrerPfarrer feines Amte entsetzt
werdenskann, ist auch der Widerruf einer zu rech-
ter Zeit angenommenen Vocation zulässig.

s. 385. Es mochtdabey keinen«Untetschied:ob
diese Gründe schon vor Eclassung des-«Vocation vor-

N

banden und bekannt gewesen«-oderob sie erst nach-
her entstanden, oder zur Wissenschaftdes Pateons
oder der Gemeine gelangt sind.

s. 386. Sobald der Berufene die Vocation an- Musenm-
genommen lzah muß er den geistlichen Obern der WI-

Diözeo, odekdes Departements, zur Bestätigung
präsentirtwerden.

«

s. 387. DiePråsentationmnßvon demPatrone,
und wo deren mehrere sind, von cillen geschehen,
welche zur Theilnelzmungan der Wahl und Vora-
kion berechtigtsind. ·

s- 388« In Ermangelung von Personen, ge--
schiehtdie Pråsentationdurch die Verstehst
§. 389. Der Präsentnkionmuß eine Abschrift

der eitheilten oder noch zu ectlzcilenden Voeation,
ingleichendas Protokoll über die Probe- oder Gast-
predigr, beygelegkwerden.

s. 390. In allen Fällen,wo eine Wahl der Ge-
meine statt gesunden hat, ist auch die Benlegung
des Wahlpvotokollgerforderlich.

. 39I. Wird von den geistlichenObern der

Präsenkirkenntaugllch, oder die Wahl unregelmä-
ßig befunden: somuß eine neue Walzl und Präsem
Iration erfolgen.

§«sgsi

x
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§. 392. Jst der Patron, welcher ein uiitaugli-
ches Subjekt vorgeschlagm har, selbst ein Geistli-
cher: so verliert er für diesen Fall sein Preisen-ta-
tionsrecht, nnd die Vesetzungder Pfarre geschieht
durch die geistlichenObern.

§. Z93. Die Präsentakionzu einem erledigten
Pfarramte muß innerizalbSechs Monakben von

Zeit der Erledigung geschehen
§. 39’4. Jst der Pfarrer auswärts verstorben:

so läuft die Frist von der Zeit an, wo sein Tod
dem Patrone oder den Kirchenvorstelzexn bekannt

geworden.
§. 395. Während der Valanz muß der Gottes-

dienst in der Pfarrkitche, auf Veranstaltung des

Erzpriesters oder Kreiginspeetors, durchdazn qua-

lisicirte Personen versehen werben-

§. 396. In der Siegel sind bey Pfarrkirchen, wo

nur Ein Geistlicher angesetzt ist, die benachbarten
Pfarrer derselben Jnsveckion, nach der Anweisung
des Erzvriesters oder Jnspecror8, gegen die berge-
brachte Vergütung aus den Einkünfiender erledig-
ten Pfarre, dazu verpflichtet

s. 397. Auch bey Kirchen, wo mehrere Geistli-
che sind, sindet eine solche Vertretung der vakanten

Stelle statt, wenn nach dem Besinden des Insec-
ctors4 die übrigenGeistlichendie Arbeit allein nicht
bestreiten können.
§. 398. Kommt die Präsentaiioninnerhalb

Sechs Monatlzen nicht ein; und ist auch vor Ab-

lauf dieser Frist eine Verlängerungderselben nicht
gesucht, oder nicht zugestanden worden: so fällt die

Besetzung der Pfarre für diesen Fall den geistlichen
Obern anheim.

s. 399. Wenn ein hiernåchstbey ber Prüfung
untauglich befundenes Subjekt präsentirtworden;
und darüber die gesetzmäßigeFrist Vetlaufen ist:
so kommt, außerdem Falle des X§.392., dem

;er-enti-
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sentirenden noch eine Nachfristvon Sechs Wochen
zu starken. -

,

- 400- Muß nach s. 343. die Gemeine dein
Patron Subjekte zur Auswahl vorschlagen; oder
lMIß- ·Uachs. 34o. 342., ein solcherVorschlagder

Gemeine von dem Patron geschehen; so fällt nur

das Recht desjenigen, welcher in seiner Obliegen-
heit säumiggewesen ist, den geistlichen Obern
anheim.

’

s. 401. So langedie geistlichenOber-eben ih-
ren Anfallgrechten noch keinen Gebrauch gemacht
haben, können der Patron oder die Gemeine das

Ver-säumtenachholen.
-

s. 402. Auch die geistlichenObern müssen, so
oft ihnen die Ernennung des Pfarrers anheim fällt,
wegen Auswahl eines tauglichen Subjects, die all-

gemeinen gesetzlichenVorschriftenbeobachten-
s. 403. Jst der Pråsentirtebestätigt; so mußmde

ilzm die Ordination, wenn er selbigenichtwegen MU-

eines vorher bekleideten geistlichenAmts schonet-
lzalten bat, verliehenwerden.

«

. 4o4. Der erwählteund bestätigtePfarrer Einwei-

inußin sein Amt, nnd zu allen Verrichtungen des-MO-

felben, ordentlich eingewiesenwerden.
,

§. 405. Die Einweisung wird der Regel»nach,
durch den Erzpriester oder Kreisinspector voll-

ogen.
« -

z

s. 406. Die Kosten der Vocation, Peäsentae
tion, und Einweisung, wozu auch die Neisekosten
der zur Einweistmg nöthigenPersonen geboren,
müssen, wo nicht besondere Provinzialverordnum
gen ein Anderes festsetzen,aus den Einkünften der

Kirche, und in deren Ermangelung, von der Ge-
meine bestritten werden.

,
»

-

.-

0. 407. Die Kosten der Prüfung und Ordina-
’kion hingegenmuß der neue Pfarrer skragen.

Allgetnx Gesetzb.W. Band, Ddd 408.
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s- 408. Auch muß der Regel nach der neue

Pfarrer sichauf seine eigene Kosten an den Ort sei-
ner Bestimmung lzinbegeben.

§. 4o9. Wo es aber durch Provinzialgefetze,
oder nach einem ununterbrochnenHerkommen, ein-

geführt ist, daß die Neisekostenaus dee Cämmerety
odesGemeinecasse gegeben, und daß vie Fuhren
von den Mitgliedern der Gemeine unenegeltlich
verrichtet werden: da lzac es noch ferner dabey sein
Bewenden.

§. 4to. Doch soll in keinem Falle der Gemeine
zugemukhet werden, einen Predigcr, welchen sie
nicht selbstgewählthat, weiter, als in einer Ene-

fernung von zwei) Tagereisen, abzuholem
- §. 411. An Orten, wo die Gemeine den Pre-

diger zu holen schuldigist, muß sie auch die zu fei-
ner Familie gehörendenPersonen, und weis er an

Kleidung, Wäsche, Hausrarlz, und Büchernmit-

bringe, herbeosülzrem
s. 4-2. Die Berufung der Feld-«oder Gomi-

sonprediger geschieht von dem Regimemschef oder

Gouverneurz und dieser steht dabey gegen die

geistlichenObern des Militairstandes in eben dem

Verhältnisse, wie der Patron gegen das Confi-
onum.st
§. 413. Die Pfarrer müssensichbei) ihrenKir-

chen beständigaufhalten, nnd dürer die ihnen an-

vertrauete Gemeine, selbst bey einer drohenden Ge-

fahr, eigenmächtignicht verlassen.
»

s. 414, Wenn sie zu Verreisensgenbthigksind-

so kann es nur mit Vorwissen und Erlaubnißdes

Insoekmrs over Erzvriesters geschehen
»

§. 415. Dieser muß die Genehmtgmsgder

geistlichen Obern einholen, wenn die Zelt der

Abwesenheit mehr, als Einen Sonntag) unter

i bereic.fch g f
HJHG
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§-416«JU Allen Fällenmuß der Pfarrer, unter
- Direktion des Erzvriestersoder Jnspecror5«,solche

VLTAUstCWUSMkkIsseJUdaß die Gemeine bel) sei-
ner Abwesenheitnichc leide. .

.

S. 417. Bey seinerAmtsführungmußder Pfar-
rer alle den Geistlichenüberhauptvorgeschriebenen
Pflichtensorgfältigbeobachten

»

9—418.Dagegen hat er das Recht, von den Domizqu-

Emgepfarrtenzu fordern, daß sie sich ln ihren Re- IMM-

linionghandlungen,zu deren Vollziehung es der
Mkikwirkungeines Pfarrers bedarf, nur seines
Amts bedienen sollen.

§.419. Dieser Verbindlichkeit können auch ein-
zelne Eingrvfarrte, ohne besondere Erlaubnißde-
geistlichenObkrm sich nicht entziehet-.
§.420. Dergleichen Erlaubniß soll nur aus

erheblichen Gründen, besonders aber alsdann- er-

theilt werden, wenn ans den Umständenerhirley
daß die Amtghandlnngen dieses Pfarrers-den den

Eingepfarkten den Zweck der moralischenBesserung
verfehlendürften.
§. 421. Auch soll, wenn nicht nachgewiesen

ist, daß die Schuld darion auf der Seite des Pfar-
rers sey, für die Entschädigungdesselben gehörig
gesorgtwerden. -

-

§. 422. Auch in einzelnen Fällen dürfen Ein-

gcvfarrte ihre Trauungen- TAUfM, und Begräb-
nisse, durch einen andern, als den in ihrer Parochie
bestelltenPfarrer, ohne dessen Einwilligung nicht
vornehmen lassen« .

§, 423. Der Pfarrer hat für dergleichenHand- Steig-sm-
lungeii die festgesetztenStolgebührenzu fordern;M-

«

und«der Richter Muß ihm dazu, nöthigenfalls,auf
gebührendesAnmelden verhelfen-

424. Er kann aber dieseGebühren niemals
boraus fordern, noch»deshalb die Von ihm begehrte

« Amtshanvlung yerschiebem
, »

« Ddb 2 §.425.
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s. 425. Das Recht, eine Tarordnung für die

Stolgebülzren vorzuschreiben, selbige zu erhöhen,
oder sonstzu ändern, gebührtallein dem Staate.

§.426. Kirchenbedienke,welche sich mit den ilz-
nen angewiesenenGebühren nicht begnügen-,sollen
um den drey- bis zehnfache-IBetrag des zu viel ge-

forderten siskalischbestraft werden.

§.427. Kein Geistlicherdarf dergleichenHand-’
langen, die einer andern Parochie zukommen, ohne
ausdrücklicheBewilligung des gehörigenPfarrers
vornehmen.
§. 428. Dieser aber darf, gegen Empfang der

ilzm zukommenden Gebülzren, die Einwillignng
nicht versagen.
§. 429. Diese Einwilligung muß schriftlich er-.

theilt, und es dürfendafür keine besondere Gebülk
ren gefordert werden.

§. 430«. Eine dergleichenEinwillignng berechtigt
jeden zu dergleichen Handlungen überhauptbefug- -

ten Geistlichen,die Handlung Vol-zunehmen
§. 431. Soll »aber bey· einen protestantischen

Eingepfarrten die Handlung von einem katholi-
schen Geistlichen, oder umgekehrt, verrichtet wer-

den: so ist dazu die Erlaubnißdes Staats erfor-
derlich.

g. 432. Soll ein Pfarrer eine an sichilzmgebüh-
rende Handlung in dem Sprengel eines andern

Pfarrers von feiner Religionspartey vornehmen: so s
muß dazu die Einwilligung des diesem Sprengel
vorgesetztenPfarrers eingeholtwerden.

§.433. Dieser letztere ist schuldig,die Einwil:

ligung gegen Empfang der halben Gebülzrenzu er-

theilenZ dem die Handlung selbst vollziehenden
Pfarrer aber darf deswegen an seinen Gebülzren
nichts abgezogen werden.

s§.434. Ein Pfarrer, welcher, obigen Vor-

schriftenzuwider-, eine vor einen andern

Pfarfxers ge o-
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gehörende Handlung ohne dessen Einwilligung
vornimmt, soll um den doppelten Betrag der er-

haltenenGelangten sigeqlisch bestraft; der gehö-
kkge Pfarrer aber von dem Eingcpfarrtenæntschä
dtgk werden. ,

«

s· 435s DieTranung gebührtderRegelnachWemTrauer-ein

Pfarrer der Braut.
s« 436. Wenn ein Theil »derVerlobten zur

deutsch-reformirten, sund der andere zur, franzö-
silchweformirten Kirche gehört: so kommt die

Trauung dem Pfarrer des Bräutigams zu.
. 437. Gehört der Bräutigam zur Militairge-

tichtsbarkeik: so muß die Trauung von dem Feld-
oder Garnifonprediger geschehen: und zwar ohne
Unterschied, zu welcherReligionspartey der Bräu-

tigam sich bekenne. -

s. 438. Gelgbrtder Bräutigam zum Civil-, die
Braut aber zum Militairstande: so gebührt die

TrautcngxdemPfarrer des Orts«, zu dessen Kirch-
sorengelder Bräutigam gclzbrr.
§. 439. Soll jedochdie Trauung an einem an-

dern Orte, als wo der Pfarrer des Bräutigams
, wohnt, geschehen: fo ist auch in diesemFalle der

Pfarrer der Braut dazu berechtigt-.
§. 44o. Jeder Pfarrer, welcher ein Aufgebor

oder eine Trauung verrichten soll, muß die darüber

Vorhandenen gesetzlichenVorschriften genau beob-

achten, und sorgfältigeErkundigung einziehen: ob

die rechtlichen Erfordernisse einer gültigenElze vor-

handen, oder ob Elzchindernisseim Wege sind.
(Tit. l. Abschn.l.1l.) -

§. 441. Wenn mit Erlaubnißdes ordentlichen
Pfarrers-die Trauring durch einen andern Geist-
lichen verrichtet, nnd diesem derI gehörigeAuf-
gebotgscheinvorgelegt worden: so wird der trauen-

de Pfarrer nur wegen solcherMängel und Ehe-
hindernisse verantwortlich, von denen er über-

x
Ddd 3

,
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« führt werten kann , daß sie ihm wirkiich bekannt

i« giveer sit d.
’

H. 44:. Wenn ein katholischerPfarrer Anstand
.-nimmt, eine Ehr-, welche nach den Landesge-

setzenerlaubt ist, mn deswillen, weil die Difpens
fath der gemischt-l Obern nicht nachgesucht,

-, oder versagt worden, durch Aufgebot und Trauung
is zu vollziehen: so muß er sich gefallen lassen-, daß

"

diese von einem andern Pfarrer verrichtet werden.

H H. 4H. DagxandewJustizrollegium ist in einem

« solchen Falle, so wie nach alsdann schon, wenn

j der kathoitfclkePfarrer das Aufgebot aus einem
·

solchenGrunde versagt, wolzl befugt, bkydks
einein andern Pfarrer , allenfalls auch von eines

verschiedenenReligionsparten, aufzutragen.
s 444. Uebrigens sind die katholischenPfarrer

bey fiskalischerIilzndung verbunden, die von itz-
ren geistlichenObern ihnen zukommende-rDissen-
sarionen, ehe sie davon Gebrauch machen, dem

; Sandes-Jusiizcolleglo der Provinz vorzulegen-
s

§. 445. Kein Pfarrer darf , ohne besondereEr-
k

iaubniß oes geistlichenDepartements , fremde
Officiere, die m den hiesigenlanden heirathen wol-

len, aufbieten oder krauen-«

l

DonTaai s. 446. Die Taufe ehelicherKinder gebührt
feu· in der Regel dem Pfarrer des Vaters.

»s. 447. Sind die Aelcern von verschiedenerRe-

ligionsparteyx so gebührtdie Taufe, bey Söhnen,
der Regel nach dem Pfarrer des Vaters; so wie

bey Töchterndem Pfarrer der Mutter-.
»

f
- §: 448. Die Taufe der nnehelichen Kinder

l» kommt dem Pfarrer der Mutter zu.
s. 449. Steht in beydenFällender Vater un-

l
»

ree Militairgerichtsbarkein so muß die Taufe von

J dem Feld- oder Garnisonprediger, ohne Unter-

Yz, schied der Raigionspactey des Vaters verrichtet
I werden.

s. 450i



Bon dem Pfarrer und dessenRechten. 783

§. 450. Jst die Niederkunft nicht an dein Orte

geschehen, wo der gebötigePfarrer sichaufhält-:
so kann auch der Pfarrer des Orts der Niederkunft
die Taufe olzneweitere Nückstageverrichten.
§. 4zk. Hat eine Rechte-usegeschehenmüssen:

so muß dem ordentlichen Pfarrer davon unver-

ZüglicheAnzeigegemacht werden·
s. 452. Für die Handlungen oder Gebrauche,

welchebiet-nächst,nach Verschiedenheitder Re-
ligionsparteyen , bey einem solchen am Leben
bleibenden Kinde vorgenommen werden , hat der

Pfarrer eben die Gebülzren, wie für eine Taufe,
zu fordern. -

s s

§. 453. Jeder Eingepfarrte muß der Regel-VonYe-
nach in seinerPatochie begrabenwerden. MERM-

§. 454. Stirbt jemand außer seiner Parochie,
jedoch an eben demselbenOrte: so lzat der Pfar-
rer seines Kirchspielsdas Recht, zn fordern , daß
die Beerdigung in seinerParochie geschehn
s§. 455. Stirbt er aber an einem andern Orte:

»

so haben die Hinterlasfenendie Wahl, ob sie ihn
da, wo er gestorben ist, begraben, oder in seine
ordentlicheParotåiezurückbeingenlassenwollen.

§. 456. Ue erhaupt kann jeder Eingeofatrte
fein und der Seinigen Begräbniß auch außerhalb
seinerPatochiewählen.

« -

b. 457. gar
der Verstorbene selbstgewählt: fo

ist« lzintei end, wenn nur seine Willensmei-

nung mit genugsamerGewißheitbekannt ist.
s. 458. Außer den Fällen des §. 454. 455.

müssenaber nicht nur dem Pfarrer und der Kirche,
wo die Beetdigunageschielzysondern auch dem

Pfarrer nnd der Kirche, denen sie eigentlich zu-

kommt, die Gebühtm entrichtetwerden.

§. 459. Doch haben letztere, wenn nach
457 der Verstorbene selbst gewählthat , nnr

solcheGebühren zu fordern, die , nach der Ver-
Ddd 4 fas-
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fassung jedes Orts, von allen Begrabnissen derjeni-
gen Classe, zu welcher die Teichegehört, nothwen-
dig zu entrichten sind» «

§. 460. Soll eine Teiche, anf bloßes Verlan-

gen der Hintetlassenen, außer der gehörigenPa-
xochie begraben werden: so müssen letztere dem

Pfarrer und der Kirche dieser Parochie; außer
den nothwendig-en Gebühren, auch diejenigen
Handlungen und Feyerlichkeitcn, welche sie bey
der fremden Kirche vornehmen lassen, tax-mäßig
bezahlen. s

-§. 461. Wer ein Erb- oder Familienbegräbniß
außerhalbdes Kirchspiels hat, kann verlangen, daß
sein und der Seinigen Leichnamedahin abgefahrt
werden.

s. 462. Doch sind auch alsdann der Kirche und
dem Pfarrer-, für welche das Begräbniß eigentlich
gehörenwürde, der Regel nach , die ihnen nach
s. 459. zukommend-enGebührenohne Abzug zu ent-

richten. ,

.

-

. 46»«z.Jn allen Fällen, wo eine Teichedurch
einen andern Gerichtsbezirk geführt werden soll,
muß bey dem Obergerichte der Provinz ein Tei-

chenpaßgxsnchtwerden .

»

. 464. Kann ein solcherPaß nicht vorgezeigt
werden: «fo hat die ordentliche Obrigkeit jedes
Orts der Durchfuhre das Recht, zu verlangen,
daß der Sarg geöffnet, und ihr die Besichtigung
der Leichegestattet werde.

§. 465. Die Pfarrer, durch deren Kirchspiel
die Leichegebracht wird , können davon weder für
sich, noch für die Kirche, Gebührenfordern.

s. 466. Jeder Pfarrer, von welchem- bek)Ge-

legenheit der Durchfuhke , gewisseAmtöhandlum
gen oder andere Feyerlichkeiten ausdrücklich
verlangt werden, hat davon vie Gebühren, für

. sich
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sich und die Kirche, nach der Tare des Orts zn
ordern.

§. 467. Jst der Todte an einer ansteckenden
Krankheit verstorben; so, daß durch Wegbrin-
gung der Teichedie Ansteckung Verbreitct werden

könnte: fo muß die Teicheschlechterdings, und oh-
ne Unterschiedder Fälle, va, wo sie ist, beerdigt
werden.

§. 468. Alsdann sind aber auch die Gebühren
nur dem Pfarrer und der Kirche der Parochie,
wo die Beerdigung wirklich geschehen ist, zu ent-

richten. ,

469. Jeder Todesfall muß dem Pfarrer des

Kirchspiels , in welchem er erfolgt ist, qugezkigk
werden.

§. 470."Eben das gilt auch .bey Personen, hie

sonstkeiner Parochie unterworfen sind. ·«

471. Auch von todtgebohrnem oder-»vorder

Taufe gestorbenen Kindern, muß die Anzeige dem

Pfarrer geschehen.
'

«

s. 472. Auch solcheKinder dürfen ohne Vor-

wissen des Pfarres nicht außerhalb dem öffent-
lichenKirchhofe begraben werden.

s. 473. Der hinterlassenen Familie, und in de-

ren Ermangelung dem Wirthe des Hauf-o, in

welchem der Todesfall erfolgt ist, liegt es ob, den-

selbenanzuzeigem »

§. 474. Der Pfarrer muß sich nach der Todes-
art erkundigen,«.und dem Todtengråberaufgeben,
bey der Einlegung der Teiche in den Sarg, und

bey dessenZufchlagunggegenwärtigzu seyn. s

s. 475. So lange es noch im geringsten»zwei-
fellxaft ist: ob die angeblicheTeiche wirklich todt

sey, sinuß das Zulchlagendes Satzes nicht gestat-
tet werden«

,
«

s. 476. Die nähernBestimmungen wegen der

zur Verhütnng des lebendigbegrabeng nöthigen
Ddd 5 Vorsich-
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Vorsichken, bleiben den besondern Polizeyderordx
nungen vorbehalten-

s. 477. Alle gewaltsameTodesarten, so wie

deren bey Besichiigung der Teiche sich ergebende
Vermuthungem «mußder Pfarrer ver ordentlichen
Obrigkeit schliumgstunsrigen, und vor erfolgter
Untersuchung weder das Begräbniß, noch die Ab-

fuhr gestatten
S«478- Jst dein Pfarrer bekannt, daß der Ver-

storbene minderjålzrige,walzn - oder blödsinnige,
oder aus andern gesetzlichenGründen unter Vor-

mundschaft zu setzendeKinder, oder sonstige Er-
ben hinterlasse: so muß er der Obrigkeit davon

Anzeige machen.
s. 479. Diese Anzeige muß der Regel nach

derjenigenBehörde, unter welcher der Verstor-
bene seinen persönlichen Gerichrsstand hatte;
wenn aber diese dem Pfarrer unbekannt, oder

außerhalbder Provinz ist, dem nächstenGerichte
geschehen.
§. 480. Sowolzl der Pfarrer des Kirchspiels,

in welchem der Todesfall erfolgr, als der, wo die

Beerdigung geschehenist, sind zu dieser Anzeige
verpflichtet
§. 481. Die Pfarrer sind schuldig, richtige

Kirchenbücherzu halten, und darin alle von ih-
nen besorgte, ingleichen alle die Eingepfarrken
betreffende und ihnen angezeigte Aufgebote,
Trauungen, Geburtem Tausen, und Begräb-
nisse deutlichund leserlicheinzuschreibem
§. 482. Die Eintragung muß sogleich nach

borgenommener Handlung oder geschehener An-

zeige erfolgen, und das Datum mußmit Buch-
staben ausgedrücktwerden. —

.483. Bei) Trauungen müssendie Vor-, Zu-
und Gssichicchkgnamew ingleichen das Alter beys

auch ob sie schon-verheirathee
gewe-
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gewesen, oder nicht; vb sie noch unter AeltecnMEde
und Vormündeen stehen, over nicht, verzeichnetungea-

werden.

§. 484." Stehen die Verlobten, oder einer von«

ihnen, noch unter Aeltern, oder Vonnündetm so
muß der Pfarrer dabey bemerke-n wie ilzm die

Einwilligungderselbennachgewiesenworden.

H. 485. Bel) Geben-ten und Tauer muß der del-TM

Pfarrer den Vor-, Zu-, und Gefchiechtsnamen,feni
und den Stand der Aeltern , ingleichen den Na-
men und Stand der gegenwärtiggewesenen Tauf-
zeugen, nebst den Namen, welche dem Kinde selbst
denselegt worden, nnt eintragen.

ts. 486. Auch muß er dabey die Angabe der
Aeltetn , oder in deren Ermangelung-, der Heb-
amme, von dem Tage und Stunde der Geburt,
bemerken. -

§. 487. Giebt die Mutter eines unebelichen
Kindes den Vater nicht an: so muß es der Pfarrer
zwar dabei) bewenden lassen; zugleich aber sich
sorgfältig erkundigem ob auch die Mutter das

Kind zu net-pflegennnd zu erziehen hinlängliche
Mittel habe. ,

§, 488. Findet er dabey ein-Bedenken:so muß
er selbigesder Obrigkeit des Orts anzetgen.« ,

§. 489.» Wird der Vater des uneheltchen Kin-
des angegeben: so muß der Pfarrer denselben
darüber vernehmen; und wenn er sich dazu be-

kannt, den Namen desselben, so wie die Art, wie

dies Bekenntniß an ihm den Pfarrer, gelangt ist,
in das Kiechenbuchmit eintragen. «

§. 490. Widersprichtder genannte Vater der

Angabe der Mutter: oder kann derselbe, weil

sein Aufenthalt entfernt oders unbekannt ist, nicht
vernommen werden: so darf der Pfarrer seinen
Namen in das Kirchenbuchnicht einschreiben.

. 491.
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§. 491. Er muß aber den Fall der Obrigkeit des
- Orts, zur UntersuchungnndObsorge für das Beste

derTodes-
falle.

Eintragung
des in an

der-i Kir-
chen vorge-
nomine-ten

Oandkum

des Kinde-;so fort anzeigen.

§.492. Bey Todessällenmuß der Name, der

Stand, und das Alter des Verstorbenen, der Tag
des Todes, die Krankheit oder sonstige Todesart,
Mich d» dem Pfarrer geschehenenAnzeige einge-
schriebenwerden«

-

s. 493. Hat der Pfarrer den Verstorbenen nicht
persönlichgekannt: so muß er sich durch die Aug-

sagen glaubwürdigerPersonen so viel als möglich
versicheru, daß derselbewirklich derjenige gewesen
sey, für den er ihm angegeben worden«

. 494. Wie er zu dieser Versicherung gelangt
sey, muß in dem Kirchenbuche mit verinerkt
werden.

,

§.495. Den Tod nnd die Beerdigung eines

Fremden muß der Pfarrer, wenn sonst niemand

vorhanden ist, welcherdavon in die Heimatlzdessel-
ben Nachricht geben könnte,zu diesemBehufe dem

nächstenGerichte anzeigem -

s«496. Jn allen Fällen, wo dem Pfarrer eine
-

Handlung, die in einer andern Parochie vorgenom-
men werden soll, blos angezeigt wird, muß er den-

noch diese Anzeige, mit Bemerkung des Orts, wo

die Handlung selbsterfolgen soll, in sein Kirchen-
buch einzeichnen

s. 497. Von solchenbloßenAnzeigen aber muß
er, bey Fertigung der jährlichenlisten, keinen Ge-
brauch machen.
§. 498. Diejenigen, welche einer bloß gedulde-

ten mit keiner eignen Kirchenanstalt versehenen Re-

ligionspartey zugetlzan sind, müssendie unter itz-
nen vorkommenden Geburten, Heiratlzen, und

Sterbefälle-,dem Pfarrer des Kirchsvielo, in dessen
"Vezirk sie wohnen, zur Eintragung in das Ric-

chenbuchanjeigen
s· 499-
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» §.499. Dergleichen Ilnzeigen gehörenmit in
die jährlicheniisten.

«

.
Fs 500« Wenn bey einer Kirche mehrere Geist-

Ikcheangesetztfindt so muß dennoch nur der eigent-
liche Pfarrer das Kirchenbuchführen. -

s. sol. Der Küstermuß ein anlicat des Kir- Puvlipskt
chenbuchshalten, und darin die von dem Pfarrer
erngerragene Vermerke getreulich abfchreiben.

"
«

H. 502. Am Ende eines jeden Jahres muß der

Pfarrer dies Duplirat mit seinem Kirchenbuche
vergleichen, und die befundne Richtigkeit darunter

bezeugen. «

s. 503. Sodann muß dieses Duplicat ben.
den« Gerichten des Orts ver-wahrlichniedergelegt
werd-eu. -

s. 504. Kirchenzeugnissemüssen jedoch aus«-Kirchen-
dem von dem Pfarrer geführkenOriginale , , uudSSUMfssts
nur in dessen Ermangelung aus dem Duplicate
ertheilt werden.

s. soz. Auch in diesenZeugnissen foll, zur Ber-

sneidung aller Zweifel und Versålschungen,das

Damm, worauf es ankommt, nicht blos mit Zah-
len, sondern zugleich mit Buchstaben ausgedrückt-,
und die Zeugnisse selbstmüssenmit dem Kircheusie-
gel bestärktwerden. «

»s.506. Ein Pfarrer, der nur bey«einer«einzelsVertretung
nen Handlung, oder nur auf kurze Zelt, sein Amt

selbst zu Verrichten gehindert wird, kann sich da- uem Amkkj
bey durch einen andern Geistlichen, welcher zu fol-
chen Handlungen an und für sich befugt ist, ver-

treten lassen.
,

»s«507. Soll die Vertretung länger als Drey
Tage dauern: so muß dem Erzpriester oder dem

Kreisinfperror Anzeige davon geschehen. c .

§508, Jst dieVertretung auf länger als Vier- ; J
zehn Tage erforderlich: so muß der Erzpriester
oder Jnspector es an das Consistoriumberichten;f

,

. un



Montana

Mist-gehül-

790 Zweyter Theil. Eilfter Titel.

Und die genommenen Maaßregcln zur Geneh-
migung anzeigm -

§- 509. Vertichtet der Stellvertreter eine this-

handlung, die ins «Kirchenbucheingetragen wer-

den muß: so ist er schuldig, seinen eignen Namen,
smit der Angabe seines Amts, und der Ursache der

Vertretung, zu iinterztichnen.
§-510- Ein MkäolischekPfarrer kann, unter

Approbation seines Vorgesesten Consistorii, einen

beständigenAmtsgelzülfenoder Caoellan annehmen

s. su. Er muß aber dazu ein Subjekt wählen,
gegen dessen Person, lehre, und Wandel, der Pa-
tron so wenig , als die Gemeine, etwas Erhebli-
ches einwenden können.

s. 512. Der Pfarrer kann einem solchenCapeli
lan, wenn derselbe die Okdination erhalten hat,
alle Arten seiner Amtsgeschåfteohne Unterschied
ans-tragen

§. 513.« Die Vertheilung der Geschäfteselbst,v
die Dauer der Vertretung, und die dem Capet-
lane dafüiåzukommende Belohnung, wird ledig-
lich durch den zwischen ihnen- unter Approbai

non der geistlichenObern, geschlossenenVertrag
bestimmt-

H. 514. Ein solcher Eapellnn kann jedoch,
wenn die Pfarrstelle selbst erledigt wird, auf
die Rachfolge darin keinen rechtlichen Anspruch
machen.

«

§. 515. Ein protesiantischerPfarrer kann, mit

Vorwissen des Consistorii, einen Cendidaeen zu fei-
ner Vertretung, jedoch nur bey dem Unterrichte«
derZGemeine, nicht aber bey andern Amte-handlun-
gen annehmen.
§. 516. YWird er durch Krankheit, Schwach-

Xzeit,oder Alter Verbindet-«fein Amt nach des-
sen ganzen umsauge selbstgehörig zu verwalten:

und
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und verlangt er daher einen besiändisenGehäler
zu allen feinen Amtsveceichrunqen: so muß II

dieses denijenigen, welchem bey einer erfolgen-
den Erlangung der Pfqm das Wohlxkchkzusteht,
ansetzen

§i 517. Alsdann muß, bey der Besiellnngeines
solch-UAmksgslxülfemalles das beohachtetwerden«

Epåsjkky
der Wahl eines neuen Pfarrers erforder-

t t .

s. 518s Ehe jedoch zur Wahl geschritten wird,
knußdem zn bestellenben Substituten sein wegkomm-
lichekUnterhalt aus den Einkünfte-nver Pfqm he-

stlmmkwerden«
§. 519. Dieser Aussatz darf niemals in einm-

Ankheileder einzelnen Pfarteinkünflc Cepanqudcn)
bestehen; sondern ex muß auf einen gewissen Be-

trag an Gelde oder Neturaliem welche der Pqu-
xer dein Substituren, oder dieser jenem abzugeben
hac, bestimmtwerden.

§. 520. Ein solcherSubstirut tritt, wenn die
Pfacre erledigtwird, sofort an die Stelle und in

alle Rechte eines wirklichen Pfarrers.
§. 521. Dagegen hat ein nicht förmlichgewälzt-

ter, sondern nur von dem Pfarrer selbst, mit Ec-

laubnißder geistlichenDberm wenn auch unter

Einwilligting des Pan-ans oder der Gemeine, an-

genommener Substitut kein Recht zur Nachfolg-
in die erledigte Pfarre. .

522. Auch ohne das Gefuch des Pfarrers
kann demselben ein Substitut gegeben werden,
wenn aus der Akt-leisedes Patron-z , der Vorste-
her, oder der Gemeine, oder auch dessKreigim

spectors, bey einer deshalb von »den geistlichen
Obern zu veranlassenden Untersuchunnsich er-

giebt, daß der Pfarree, ans einem des s. 516. an-

geführtenGründe, feinem Amte vollständigvorzu-
stehen,nicht mehr vermögendsey.

s- m-
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§. 523. Wenn ein Pfarrer sein Amt niederk-

geU WiUT so muß Er dem Patrone und der Gemei-
ne davon Anzeige machen, und die Genehmigung
der geistlichenObern nachsuchen.
§. 5:4. Finden diese dabey nichts zu erinnern,

so gebührtweder dem Patrone,«nochder Gemeine,
ein Recht zum Widerspruche.

s. 525. Nimmt jedoch ein Pfarrer, innerhalb
Zehn Jahren von Zeit seiner Bestellung, einen

anderweitigenRuf an: so ist er schuldig, der Kir-
chencaffe, nnd der Gemeine, alle bey seiner An-

setzung und feinem Anzuge verwendete Kosten ztr
erstatten.

,

§. 526. Auch nach erhaltener Genehmigung der

geistlichenObern darf der Pfarrer sein Amt nicht
eher verlassen, als bis sein Nachfolger bestellt und

eingeroielsenworden.
«

§. 527. Sind erhebliche Grunde vorhanden-
watnm dieses nicht abgemattet werden kann: so
muß der Erzpriester oder Jnsoector , unter beson-
derer Aporobation des Eonsistorii, für die Verfe-
hung des Amtsin der Zwischenzeitsorgen.
«

§. 528. Einem Pfarrer, der sein nntadelhaft
geführtesAmt wegen Alters oder Krankheit nie-

derlegen muß, gebührt ein lebenswieriger Gna-

dengehalt.
§. 529. Bey ermangelnder Vereinigung über

den Betrag und Fond desselben, muß das Gehalt
auf ein Drittel der sämmtlichenPfarreinkünfte,-
nach einem gemäßiatenAnschlage festgesetzt, und

der Amtsfolger zu dessen Entrichtung auf die §. 519.

bestimmte Art angewiesen werden«
'«

s. 530. Geringere Amtsvergehungen der Pfar-
rer müssenvon den geistlichenObern auf M l25s

bestimmteAkt geehndet werden.

s. 531. Hat ein Pfarrer, ohne boten Vorsatz,
durch unvorsichtiges Betragen ,

Das

Verkrsaueneiner
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seiner Gemeine verloren: so müssendie geistlichen
Obern seineVersetzung an einen andern Ort veran-

stalkem «

s. 532. Hat ein Pfarrer in feinem Amte grobe
Eteeffe begangen: so müssen die grlstjichenObern
itin die Führung seines Rang vorläufiguntersagen5
wegen dessen Wakzrnelznmngdie erforderlich-n An-
stalren treffen; die nåizereUntersuchungNil-Fängen;
und nach dem Befunde derselben ilzm vie Entsetzung
andeuten-

§. 533. Will der Pfarrer babey nkcht beru-
higekH so steht ihm frev- auf förmlichegerichtliche
Untersuchung und Entscheidung anzutragen
H«534. Er muß sich aber binnen Bier Wochen

nach angedeuteter Entsetzung melden.

s. 535. Bey katholischen Pfarrers gebührtds-
Eckenntnlsz dem geistlichen Gerichiez bey »ko-

testantischen aber dem lande8-Jusiizcollegio der
Provinz.

"

§»536. Hat ein Pfarrer sichbürgerlicherVer-

brechen, ble eine Criminalunrersuchung nach
sich ziehn, schuldig gemacht: so müssenoie geistli-
chen Obern ihn sulpcndiren, und die Sache der or-

dentlichen Obrigkeit zur weitern Verfügung
anzeigen.

s. 537. Es kann aber auch bie bürgerliche
Obrigkeit, ohne erst die Anzeige abzuwarten, sieh
des Verbeechero sofort bemächtigen,und ihm den

Prozeß machen.
«

. 538. Doch muß sie»den geistlichenObern da-
von Nachkichkgeben-;damit diesewegen der Amts-

verselzuagdas Rdthlge verfügenkönnen-
HM539. beygrößernParochialkirchenbestell;New-«

«

ten Rebengelstklchmmachen mit dem Pfarrer ein Sack«-W
Collegium aus, worin dem letzternder Vorsitzund
die Direetion gebührt.

Allgem. Geier-b W· Band. Ee e §. 540.



Es Ws
und Gei-
fand
ltimsiw
predigen

Eilfter Titel.794 Zweyter Theil.

§. Hexe-. Die Vertheilung der Geschäfteund

Einkünfte unter sie; so wie ier Verhåliniß gegen
den Pfarrer und die Gemeine, ist nach den Ver-

fassuxigen einer jeden solchenKirche besondersbe-

stimmt.
. 54L Der Regel nach sind die Rebengeiskii-

chen der Aufsicht und der Anweisung des Pfarrers
sin allen ihren Amtsgeschåfeenunterworfen.

s. 542. Weltgeistliche, die zur Abwartung des

Gottesdiensteg bey einer Capelle oder bey einein Al-
tar bestellt sind, dürer sichkeiner Parochialverrichs
fangen anmasicm
§. 54Z. Auch mehrere dergleichenbei) einer Kie-

che bestellteCepellänemachendennoch unter sichkein

Collegium aus.

s. 544. Uebrigens aber haben sie die allgemei-
nen Rechie und Obliegenheiten der Geistlichen.
§. 545. Weltgeistliekke,die kein bestimmtes geist-

liches Amt bcy einer Gemeine oder Kirche haben,
sollen Von den Bischoer nicht ohne erheblicheUrsa-
chen bestellt, oder in ihre Diöces aufgenommen
Werden.

«

§. 546. Sie steigenin Ansehung ihrer geistlichen
Funktionen unter dem Bischofez und dieser muß

« dafür sorgen, daß sie weder Unordnung oder Arr-

gerniß anrichten, noch sonst dem Staare zur last
fallen.

-

— 547. So lange sie bev einer Gemeine oder

Kirele näch!wies-sue angesetztsind, haben sie auf
die åixßezsikVorrechte Der Geistlichen H.sä. 97. kei-

nen Anspruch.
s. 548. Schissssveedigerstehen unter den geist-

lichen Obern de: W m» wohin das Schiff ge-

hört; Und—Ge-fandss.x«.-Drediger unter den geistli-
chen Obern derjenigen Provinz, deren landes Jet-
stizcollegioder Gesandte in seinen persönlichenAn-

gelegenheitenunterworer ist.
§s sep-
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§. f549. -Bes;dehaben» in Ansehnngder ihnen«
ängenziesenenKirchengesellschaft,die Rechte Und
die Glanbwürdcgkeiteines wirklichenPfarrers.

Siebenter Abschnitt.
Von weltlichen Kirchenbedienten.

s. 550. Personen , welche zwar zum Dienste
der Kirche, aber nur in mechanischen Ver-ich-
xuiigen, oder weltlichen Angelegenheiten he-

Fgmmsind, haben nicht die Rechte der Geist-
e en.

§. 551. Jnsonderlzeit werden sie durch ihre Kir-
chenbedienunJenvon der ordentlichenGerichte-bar-
keit nicht ausgenommen-

-

« 552. Kirchenvoksteherwerden der Regel nach mischen-
von dem Patron best.llt; wo aber dergleichen nicht Votsteheks

Vorhandenist, von der Gemeine, unter Genehmi-
gung der ordentlichen Gerichtgobcigkeit, ge-
wählt
§. 553. Wo nach bisheriger Obfervanz die Be-

stellungder Vorsteher von andern Personen oder

Behördenabgelznngen, lzat es deshalb, so wie in

Ansehung der Dauer des Amts, bey dieser herge-
brachten Gewohnheit sein Bewendm

§. 554. Nur Mitglieder der Gemeine können zu
Kirchenvorsteizernbestellt werden«

.
« 55. Von der Verbindlichkeitdes ausgewähl-

een Mitgliede, dergleichen Amt zu übernexzmem
Und von den ihm dagegen zu starken kommenden

,

Entschuldigungsucsochen,gilt alles das, was we-

gen der Beamten der Eorporationen überhaupt,Und
der Bükgcrgcnjeineninsonderheit, oben ver-ordnet
Ist. (Tir. v1. 9.161. 162. Tik.v1n.)

Eee 2 §. 536.
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§. 556. Küster, und andere dergleichen niedere

Kirchenbediente, werden der Regel nach von dem

Patron bestellt.
§. 557. Dieser muß zwar den Pfarrer mit fei-

nem Gutachten über das zu bestellcnde Subjekt hö-
ren; er ist aber an desselben Vorschlägenicht ge-

but-idem
D. 558. Doch darf demPfarrerkein Subjekt auf-

gedrungen werden, welches mit iiim in offenbare-
Feindfchasc lebt, oder sich gröblichwider ilzn ver-

gangen hat«
§.559. Jst det Küster zugleich Vollesct oder

Vorsängen so muß er eine Probe vor der versam-
melten Gemeine ablegen.
"§.560. Die Gemeine lzat in diesemFalle ein

Recht zum Widerspruche, wenn sie den geistlichen
Obern erheblicheGründe gegen die Tüchtigkeitoder

Würdigkeit des vorgeschlagenenSubjekks anzeigcn
und nachweisen kann.

«

561. Jst der Küster zugleichSchullzalter: fo

sinden wegen seiner Prüfung und Bestellung die

Vorschriften des folgenden Titels Anwendung
s. 562. Bey Kirchen, welche keinen eignen Pa-

tron haben, gebührt die Bestellung der niedern

Kirchenbedienkendem Pfarrer und den Kirchenver-
ftehernz in so fern nicht dieselbe, nach wohlherge-
brachtcr Gewohnheit des Orts, letzternallein, oder

auch der ganzen Gemeine zukommt-
s. 563. Jn allen Fällen muß der Pfarrer die

geschehene Bestellung eines solchen Kirchenve-
dienten dem Erszicster oder Kreismspector an-

zeigem ,
»

s. 564. Jst von einem-Küsterdie Rede; so muß
derselbe, ehe er in das Amt wirklich eingesetztwird,
dein Erzvriestec oder Jnspecior zur Prüfung vorge-

stellcwerdcn.
"

H.565.

—
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«- -. 565s Die,Psiichten und Verrichtungen der
niedern Kirchenhedienten send in den Provinziab
Kirchenotdtiungen, und durch die besondern Ver-

fassungeneiner jeden Parochialkirchebestimmt.
§. 566.

,

ie stehen in ihrem Amte zunächstun-

ter der Ansicht und Direktion des Pfarrers, und

knietssendenAnweisungen desselbenbereitwillig Folge
til m.

,

s. 567. Uebrigens gilt von der Aufsicht der

geistlichenObern über sie, von ihrer Bestrafung bet)
dotkommcsndenAmtsvergehungenY ingleichen von

ihrer Entsetzung,«alles, was irn dotigenAdichnicke
in Ansehung der Pfarrer verordnet ist. (5. zzpk szst

Achter Abschn.itt;sp»
Von Kirchen,psatron,en.·

s. 558. Diejenige, welchem die unmittelbare

Anfsicht über eine Kirche« nebst der Sorge für de-

ren Erhaltung und Vectlzeidigung obliegt, wird
der Kircheripaisron genannt.

s. 569. Wer eine Kirche«baut, oder hinlänglich
dotirc, erlangt dadurch ein Recht zum Patronah

s. 570. Eben dergleichen Recht erlangt derje-
nige, welcher eine verfalleneodervvercitmteKirche
wieder aufbaue, oder von neuem dorten

§. 571". Hat eine solcheKirche bereits einen Pa-
tron: so erlangt der neue Wohlthätermit demselben
gleicheRechte; dfoch«nnrin so fern, als der bishe-

rige Patron die Kosten des Aufbaues, und der Do-

tation, nicht lgatübernehmenkönnen oder wollen.
—

H.57:. Auchdurch den Auftrag einer Kirchen-

gesellselmft,die bisher unter keinem besondern Spa-
trone gestanden dat, kann jemand ein Recht zum
Partei-at rede-lim-

Eee 3 s. 573«

Begriff.v

Ermordung
den Patro-
natrechte.
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s« 573. Doch wird in allen vorstehendenFällen
(s. 569-5—2.)das Kirchenpakronatselbsteist durch
die Verleihung des Staats etwofbem

s. 574. Außerdemkenn das Kirchenpatronat
auch durch Verjährungerlangt werden.

§. 575. Soll eine dergleichenErmordung dessel-
ben, gegen den Staat, oder die Kirchetigesclifchafx«
nachgewiesen weidrm so müssendie Erfordernisse
der bcv Regalicn statt findenden Verjährung vor-

handen feind .

§- 576. Wenn aber zwev oder mehrere Privat-
personen über den Besitz des Patronatreeljstg mit
einander streiten: so ist die gemeine Verjährung
hinreichend

s. 577. Alle dergleichenüber die Zuständigkeit
des Patronatrechts eutstclzendeStreitigkeiten gehö-
ren zum Erkenntnisse des ordentlichen weltliche-:
Richters.

s. 578. Jn wie fern das Patronatkecht nur der

Person des Erwerbers imd seinen Erben, oder

einer gewissen Familie zukomme; oder mit einem
Amte, oder mit dem Bksitzeeines Gutes verbun-
den sen? ist iu vorkommenden Fällen nach den

darüber sprechendenErwerbungsurknnden zu be-

flimmem
s. 579. Jm zweifelhaftenFalle wird vermuthet,

daß das Kirchenpatronat auf einein Gute oder

Grundståckehafte.
§. 580. Dergleichen Patronat kann von dem

Gute, auf welchem es bis-hergeheftet hat« ohne
ausdrücklich-eEinwilligung der geistlichen Obern,
nicht abgesondert werden.

"

s. 581. Mit dem Gute zugleichaber gchkdaf-
selbe auf jeden Besitzer, ohne Unterschied der Reli-
gionspaktey, wozu er sich bekennt, über·

s. 582. Doch können Personen, welche zu
Heim oon den im Stanke anlchnwwn Oder

geblle
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geduldeten christlichen Religionsoartetzen gehö-
ren, das Patronarrecht über eine Kirche nicht
ausüben. —

s, 5—8-s.Es steht ihnen zwar frei» diese»Aus-.
übelan einem Andern währendihrer Besihzeit zu

übcksmgmz die Beytcäge und Leistungen aber»
welcheaus dem Psxieonate fließen, weissenin al-

«

len Fällen aus den Einkünftendes Guts bestritten-
werden.

»

L 584. Die dem Patrone obliegendeSskge für Fzchxieund
die Erhaltung der Kirche, bsgkckst Die Psischki
dazu , bey Ermangelung eines hinlänglichenKir- now-

chenvermögensz aus eignen Mitteln beyzutragen,·
unt-ersich-

«

§. 585. Dagegen ist aber auch derPutron be-.
kechtigt, die Verwalter des Kirchenvermögenszu
bestellen« Und Rechnungslegung von· ihnen zez
fordern. —

"

-

«

h. 58,6. Dem Pacrone, als Wohlthäterund Ek-»
haltet der Kirche, kommen in Ansehung derselben
gewisseEhrenrechtezu.

-

. 587. Er hat das Recht , bey Erledigung
det· Pfarrstelle den neuen Pfarrer zu. präse«ntiren..
(§«327« Eise-)

, « , »

— §. 588. Er ist befugt, seinen Kcrchstuhl sm«
Thore ,« oder sonst in einem vorzüglichenQkke der—-
Kirchezu haben.

» «

h. 589. Der Patronen und ihrerFamilien muß
im öffentlichenKirchengebete besonders gewiche-
werden.

H. 590. Auch bey—der Beerdigung gebühret-eng
Patrone, seiner Ehefrau-, ehelichenAbkdxnmliik

gxiy und bey ihm wohnenden Sci;enverwandten,
ein Platz in dein Begeäbnißgemälbp.

s. 591. Kam: m diesem die Beerdigung nach
den Gesetzendes Staats nicht Hatt finden: so-kann

dcx Yakgm die uneiirgeltliclze'.)åi-weisungeiner Dop-

Eee 4 zikz
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züglichenStelle auf dem der Kirchenqesellfchaftzu-

stehendenBegtsöbniåvlatzcfordert-. 185.)
’

s. 592 Auch ist er berechtigt, Elgretmiäler»füc
sichnnd »in-: Familiein Pec Kirche zu errichten.

E 5.;z« ch seinem und seiner Elzegariin Ab-

sterben siedet, durch den nach jedes Orts Ge-

H wohnhcie bestimmten Zeitraum , das Traume-
«

: laute statt.

l
- s. 594. Wo die Kirchentrauer für den Patron

; und seine Familie bcy deren Absterben herge-
»

k bracht ist , lzat es das-seyauch fernerhin sein Be-
wenden.

; » s- 595. Verarmte Pateonen genugsamdotirter
i! Kirchen haben ans dem Ritchenschatzenotizdiirftk

gen Unterlplt zu fordern.
s. 596. Doch ist die Kirche zu die«·erCompetens

nur in so fern verpflichten als die Einkünfte des

Vermögens, womit sie doriet worden, nach Abzug
aller zur Unterhaltung ihrer Anstalten erforderli-
chenAusgaben , dazu fzinrcichm
§. 597. Auch teite die Verbindlichkeitder Kir-

che nur alsdann ein, wenn außer ihr niemand

mehr voikganden ist, der zur Ernährung des ver-

armten Patrons nach den Gesetzen verpflichtet
wäre.

"

Wein die s. 598. Die Ausfibnnq des auf einem Gute haf-
Auönlnma « «

- -

»n» Ne«;,tent1enPatronatrechttzgebufzrt demjenigen, wel-
svatkonati chemdas bürgerlicheEigencizum (l)omimum civ11c)
ZZIZJJWdes Guts zukommt

«

§. 599. Wem die Gesetze die Verwaltung des

anegtiffs der Güter und Gerechtsame eines An-

dern übertragen lzaben, der ist auch das dazu gehö;
tende Kirchenpatronat in dessen Namen auszuüben

berechtigt
-§. Soo. Ein bloßesVerweile-mass , Nutzungs-

oder Erbpachtrecht an dem mit dem Pakt-make
verle-
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versehenenGute, giebt noch keine Befugniß zur

Ansübungdes letztern.
(). 601. Dagegen ist die Leibgedings- Frau

zu solcher Ausübung währendihres Besitzes be-

rechtigt
-

F. 602. Wenn ein Gut Schulden halber in Be-
schlag genommen worden: so bleibt die Ausübung
des Parronatrechts dennoch dem Eigenthümer; und
nur diejenigen Befugnisse nnd Pfiichtrns, welche
auf das KirchenvermögenBeziehunghoben, müssen
von dem gerichtlich bestellten Administtator walze-

-

genommen werden.
-

·

§. 603. Dagegen müssen die Lastendes Patro-
naes, anch in diesem Falle, aus den Elnkünften
des Guts getragen werden«

§. 604. Versållt ein mit dem Patronntrechte
verselzenesGut, ans andern Ursachen,—als Schul-
den halbes-, aus den Antrag des Fiskus in gericht-
lichen Beschlng: so kommt es, währenddesselben,
dem Staate zu, für die Ausübung der dicsfälligen
Rechte und Pflichten zn sorgen. I

s. 605. Msenn das Patronateecht Ober eben die-

selbeKircheauf mehrern Gütern mit gleichemRechte
haften so sind die BesitzerdieserGüter, in Anse-

hung dir damit verbundenen Befugnisse nnd Psiidy
ten, als Inhaber eines gemeinsamen Rechts, dder
einer gemeinsamenVerbindlichkeit, zu betrachten.

§. 606. Doch kann jeder von ihnen die H. 586.
bis 594sbsschtkebmcnEhrenrechte für seine Person
fordern und ausüben.

«

s. 607. Hat Eine Kirche mehret-ePersone: so
kann derjenige, in dessen Gute die Kirche liegt, in

gemeinschaftlichenGeschäften das Directorimn,
und den volle gehörendenVorzug in der Unter-

schriftverlangen.

Eee 5 s. Sog.

Von meh-
rern Pu-

trugen.
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§. Hos. Sind mehrere Kirchen unter gemein-
schaftlichenGeistlichen und Patronen vereinigt: so
kommt das-. Directorium in gemeinschaftlichenAn-

gelegenheiten dem Patrone des Orts zu , we« der

Pfarrer wolan
g. 6092 In Angelegenheitenaber, welche nur

eine einzeer Kirche betreffen, findet die Vorschlifk
H. 607. ebenfalls ·.)lnwendung.
s« 610. Niemand kann, ohne ausdrücklicheEin-

willigung der Gnneine, und olzne Genehmigung
der geistlichenObern , des Patronatkechks , und
der damit verbundenen Obliegenheiten sich be-

geben. .

§. 611. Dagegen verliert aber auch der Patron
seine Rechte keinesweges durch den bloßenNicht-
gebrauch. .

§. 612. Hat er aber geschehenlassen, daß ein;

zelne unter dem Patronatrcchte begriffene Befug-
nisse von der Gemeine, oder deren Vorsteherm
oder auch von einem Dritten , durch eine zur ge-

wöhnlichenVerjährung lzinreichendcFrist, als ein
ihnen zukommendes Recht ausgeübt worden: so
hat er dieseBefugnisse verloren.

H. 613. Wer mn Besiechung, oder andrer un-

erlaubten Yrivatvortlgeilewillen , jemand zu einer

Pfarrsielle präsentier,verliert für seine Person das

SWalzl- und Präscntationsrechcbet)dieser und allen

folgendenValanzem
s. 614. Jn diesem Und allen übrigen Fällen,

wo der Patron das FWalzkund Präsentakionsrecht
får seine Person verliert, kommt die Besetzung der

vakannten Yfarrstelle den geistlichen Obern zu.

G- 398. quJ
,

«.
51 . Auch einem Collegio, Cotporaklon,

Oder Cdknniune, kann das Kirchenpatronat zu-
kommen-. -

FISlZ
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s. 616. Ein solchesCollegiumU·.f.f«FAMI»öwak
die Ausübung desselbenjemanden aus seinem Mit-
kel übertragen, oder selbige mit einem gewissen-
Amte verknüpfen;

Z. 617. Es kann sichaber dadurch der zum Pa-
ttonake gehörigenPflichten , zum Nachlhikk del-«
Kirche,nichtentledigen.

Neunter Abschnitt-N »

Von der Verwaltung der Gütee und des,
Vermögens der Pfarrkirchey«

s. 618. Von den-Gütern und dem VermögenAlle-wen «

der Patochialkirchensgilt alles, was vom Vermö- III-kallw-
gen der Kirchen überhauptim Vierten Abschnitte

«

yetordnet ist.
s. 619. Die Verwaltung desKirchendermbgcnsArt der

gebührtin der Regel den Kirchenvevstelzem.

«
VIII-als-

9. 620. Aus die Amtsfülzrungderselben sindet
alles das Anwendung, was von den Vorsteher-nder

Kiechengesellfclyafrenüberhaupts. 156. qu. ingleichen
si. 552. qu. verordnet ist.

H.621. Doch sind sie, bey Patronatkirchem in,
Rücksichtanf dieseVerwaleung, auch der besondern
Und unmittelbaren Aufsicht des Patrons unten-

worfen.
«

»

- "

§. 622- Ein Gleichesgilt bey stödtischenund an-

dern-größernKirchen, welche keinen besondern Pa-
tron haben, in Ansehung eines, nech "außerden

abministxirenben Votstelzevn, angeordneken Kir-

chentollegii.
s. 623. Sie« müssen, bey ihrer Verwaltung, Rechten-en-

eben die Aufmerksamkeitanwenden, und eben den EINka
Grad der Schuld vertreten , wozu Voemünder kenn-m

nach den Gesetzenverpflichtetsind. Wiss-«

§. 624. Bey einer jeden Psartkirche müssenwe-

nigstensZweigVorsteherbeßeZlUVecdem

Umg-

«
62 Je
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H.625. Sie müssendie der Kirche zustehenden
Gekos-h Schuloinstrnmente, und andere Urkunden,
dergestalt unser grmcinschaftkschcmBeschlusse hal-
ten, daf; keiner von ihnen einseitig, und olzne die

übrigen, dakäitcr vrkfngcn könne. «

«

§- 626. Wo der Kasten, in welchem die Kir-

chcngclder und Urkunden unter solchemgemeinsa-
tnm BeschkUEe CIUTHUSEWTTMsind, am sichersten
untergcbtsocdt werden konstr, müssen die Vorsteher
mit-dem Pmonc und Pferrer in Ucbcrlcgung ple-
men; allenfalls aka muß dxcsesVon dem Jnsrcctok
oder Erzprirstcr nach den Umständenbestimmt
werden. «

§. 627. Wo es, besonders ais-fdem lande, an

tat-glichen und im Rechnung-zweien hinlänglichge-

übten Sixlsjckten zu Kerchenvorstekzem ermangelt,
da kann der Pfarrer sich nicht entbrechen, dieses
Geschäft mi: zu übernehmen, und die Schreibe-
tchen, nebst dein Rechnungswesen, zu besorgen.
§. 628. Was also hier von Kirchenvocsiekzern

überhaupt ver-ordnet wird, gikt in diesem Falle aucij

von. dem Pfarrer, und den ihm an die Seite gesetz-
ten Nebenvorstekzcrm

Y. 629. Ausstehende Kirchencapitalicnkönnen
die Jorstelzeh ohne Vorwissen und Genehmigung
des Pan-one oder skirchcncollcgih wo dergleichen
vorhanden ist, nicht«aufkündägm

. 630. Geschieht die Aufkündigungvon dem

Schuldner: fo müssensie dem Patrone oder Kirchen-
coLlegiodavon sofort Anzeige machen.

s. 631. o weder tin Patron, noch ein Kir-

chencollegium vorhanden sind, — da müssen Aufkün-

digunge1i«nx-T·standers, nls mit aniehemg des Jn-
soecrors oder »Eczoriest»ers,gethan oder angenow

men werden.

s. 532
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’§.632. Der Patron, das Kirchencollegium,
oder der Inst-erkor; müssenden Zahler anweisen:
ob die Zahlung an die Vorsteher allein geleistet,

Fdär
wer noch außerilznen·dabeyzugezogen werden

V c.
·

Ists Nach dieser Anweisng muß sich der

anglsrrichten; und nur eine des-from gemäßaus-

gejchlte Qnicrung kann gegen die Kirche die ZW-
lunn bs, ·.n«

s

Zw.-524. Sobald aus den Eli-fünften der Kirche
ein Bestand von Funfzig Thalern oder mehr er-

übrkgtwerden kann, müssen die Vorsteher für def-
sen sichere nnd zinsbare Unkecbringung zum Besten
der Kirche sorgen.
§. 635. So lange sich zu einer solchenUnter-

brinaung gegen höhereZinsen, unser gesetzmäßiger
Skrberlzeik, keine Geseuenbeir sinder, müssender-«
gleichen aufgefammelte Capitalien bry der Königli-

chenBank belegt werten.
«

s. 636. Kirchencaoitaliensollen in der Regel
nicht anders, als gegen gerichtlicheSicherheit,
nnd Eintragung auf unbeweglicheGüter, ausge-

liehen werden. -

·§. 637. Die Ausleihnng muß mir Vorwissen
und Genehmigung des Patrons over Kirchencollegil,
in deren Ermangelung aber mit Zuzielzung des

Pfarrers geschehen «

§.538. In allen Allenmuß die vorhabende
Ausleihung, und die gegen der Kirche zu Vec-

"schaffendeSicherheit, dem Erzpriester oder Suspen-
tor angezeigtwerden«

. 639. Beträge das auszuleilzenbe Capikal
mehr, als Funfzig Thaler: so muß er bey den an-

gesetztengeistlichenObern darüber anfragen.
§. 640. Ein Gleichesmuß gesch«-lzen,wenn der

Jnspektor, auch beyeiner minderm Summe, die

Sicherheit bedenklichfindet.
. 641.
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s. 64.1. Dem Pan-one selbstdistrer das Kirchen-

Eikfter Titel.

rollegium-, der Pfarrer und die Vorsteher, bey
eigner Virtretnna, ohne besondere Genehmigung
Der geistlichen Obern-,- keine Kirchengelder zum
Darlehn geben, oder sonst überlasscn «

§.642. Ein Gleiches gilt von Darlehnen, die
einem Vorsteher, oder einein Mitglied: des Kik-

x chencollcgii-, oder »auchdem Pfarrer gemacht wer-

Pon Schul-
den des
Kirche

Grundstü-
Ufe·

den sollen.

§.643. Die geistlichenObern machen sich der

Kirche verantwortlich, wenn sie ohne eine solche
Sicherheit, als die Gesetze bey Verleihung der

Mündelgclder aus dem gerichtlichen Denofito er-

fordern, in dergleichenDarlehne (§. 641. 642.)
williaem

s. 644. An Personen, welche zu den geistlichen
Obern gehören,dürfen weder die Vorsteher-, noch
der Patron oder die Kirchencollegia, ben eigner
Vertretung, Darlehne aus dem Kirchenvermägen
wachem
§. 645. Sollen Caoiealien für die Kirche aufge-

nommen werden: so ist das-U der Beytritt des Pa-
trons oder Kirchencollegii, oder in binder Erman-

-gelung, der Gemeine, oder deren Jä.vkåsentanken,
nebst der Genehmigung der geistlichen Obern erfor-
derlich. .

§. 646. Wer ohne dieseErfordernisse in ein sol-
chesDarlehnsgeschåftsichseinlåßydir exiangt dar-

aus ein Recht an die Kirche nnd deren Vermögen
nur in so weit, als er die gefcheheneVerwendung
in ihren Nutzen nachweisen kann-

§. 647. In die Veräußerungeines Kirfhengutö
muß, außer dem P.itroiie, wo dergleichenvorhan-
den ist, auch die Gemeine durch ihre zu bestellende
Repräsentanteneinivilligen.

§-6"4s-
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H«648. Keine Veräußerungaber kann ohne
liorlzergegangene»Untcrsuchungund Appwbation
ZEITgeistlichenObern, und ohne Erlaubniß des geist-
IlchenDepartemean im Staatsministerio, gültig
geschehen

s. 6z;9. Zu Erbverpachtungen, oder Aiisthnnng
gegen Erbzing, ist die Einwillignng der geistlichen
Obern hinreichend. .

§- 650« TMUU die Kirche wkgen ihrer Prozesse»
und Vermögens in Prozesse verwickelt wird: so
liegt der Betrieb derselben den Vorsteher-n ob.

§. 65"1. Der Patron muß die Vorsteher in Aus-
führung nnd Vertheidigung der Kirchengerechqumc
unterståtzem .

s. 65"2. Soll die Kirche Klägers Stelle vertre-
ten: somüssender Patron und die Vorsteher, noch
vor dem Anfange des Prozesse8, die Zipprobatiou
der geistlichenObern darüber einholen.

s. 653. Unterlassensiedieses: so wird der-Pro-
zeßauf ilzre Gefahr und Kosten geführt, und der

Kirche kann daraus kein Ni.:chti2eilerwachsen.
s. 654. Auch wenn die Kirche von andern-recht-

lich belangr wird, müssen der Patron und die Vor-
steher den geistlichenObern davon sofort Anzeige
machet-.

«

I. 655. Das Approbakionsdekeet der geistlichen
Obern ist zwar zur Einlassung auf die Klage nicht
nothwendig

" "

—

«

§. 656. Wenn als-er die Vorsteher dergleichen
Deiret nicht nacht-klugem so geht der Prozeßauf
ihre Gefaer und Kosten. »

§. 657. Die Kosten können jedoch sowohl in

diesem, als in dem Falle desz H.653., ans dem Kir-
chenoecmogenzutückgeforderrwerden, wenn durch
einen günstigenAusgang des Prozesseg ein die

Kosten übersteigenorrNutzen für die Kirche ver-

schafftworden.

Fi. st.
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Hi 658- Die Vollmacht zum Betriebe eine-J Pro-
zesscsmuß, außer den Vorstelzccn, von dein Po-
trone, dem Kirchencollmio, oder in deren Er-

mangelung, von dem Pfarrer mit unterschrieben
werden.

s. 659. In Fällen«wo die Borsten-« dessen-
-xron, oder die Kirchencollegia, wirk·"ichesuchte
der Kirche in Gerichten auszuführen ooee zu ver-

tlzeidigenbelzarclich verweigert« müssen die geistli-
chen Obern der Kirche einen Bevollmäytigrendazu
von Amigwegen bestellen.
§. 660. Die durchdie ungegründeteWeigerung

entstandnen mehrern Kosten muß der Wes-Hemde
aus eignen TNitteln ersetzen.

s. 661. Auch wenn gegen den Patron oder das

Kirchencollegium selbst ein gerichtliches Verfahren
erforderlich ist, muß der Kirche von den geistlichen
Obern ein Bevollmächiigterdazu von Arius wegen

bestellt werden.

Vergleiche H. 662. Ohne Genehmigung der geistlichen
Obern kann über Kiechengürerund Rechte kein Ver-

gleich geschlossenwerden-

§. 663. Enthält der Vergleich eine Art von Ver-

äußerungsolcherGüter und Rechte: so müssen noch
außerdemdie is«648- vorgeschriebenenErfordernisse
einer gültigenVeräußerungvon Kirchenginern über-
haupt hinzukommen ,

Einkünfte §. 664. Die Kirchenvorstelgermüsseninsonder-

heit die ordentliche und prompre Einziclzung der

Kircheneinkünftebesorgen. .

s. 665. Der Ertrag des Klingebeuiels, oder

nusgestellten Busens-, gehört der Regel nach zu den

Kirrlieneinkünfteiy und muß, nach vollendeterEin-

samtnlung, von den Vorsteher-» mit Zuzielzung
des Pfarrer-, übernommen werden.

s. 666. Ein Gleiches gilt von den persönlichen
Abgabe-« weiche von Eingepfarmn over andern,

die
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die sich dieser Anstalt bedienen wollen, für ge-

wisse kirchliche Handlungen, nach einer vom

Staate genehmigten Tare an die Kirche selbst zu
entrichten sind.

§- 567. Desgleichenvon den Stellgelderm die
Mich Gewohnheitdes Orts, für die Begräbnißpllv
Be auf den Kirchhösenentrichtet werden müssen.

Hi 668- Grundstückeder Kirche können die Ver-nie-

Vorsteher, unter Genehmigung deo Pscrons oder

Kirchencollegii, vermiethen oder vernachten,kenne-
and die Miethen oder Pachtgelder davon ein« Fxm««st«
ziehen.

«

s. Zög. Die Ausbiemng eines solchenGesind-
stückeszur Miethe oder Pacht, muß allemal öf-
fentlich geschehen.

«

s. 67o. Hat die bisherige Miethe oder Pacht,
oder der bisherige Ertrag, Funfzig Thaler nicht
überstiegen, und soll die Austhnung nicht auf
längereZeit als Sechs Jahre geschehen; so ist es

hinreichend, wenn die Bekannrrnachnng, nnd die

Aufforderung der Mieth- oder Pschtlustigrw sich
an einem bestimmen Tage in der Wohnung des

Patron-Eh oder der Kirchcnvorsteher zu melden,

geschieht-
5. 67c. Alsdann kann der Contrakt mit dem

Meistbiethenden, unter Genehmiguna des Patrons
oder Kirchracollegii, von den Vorsteher-n, ohne
Dazwischenkunfrder Gerichte, oder der geistlichen
Obern, gültigabgeschlossenwerden.

s. 672. Soll das Grundstückauf länger als

Sechs Jahre duogethan werden, oder übersteigt
der Ertrag desselbenFunfzig Thaler: so muß,
außer der Bekanntmachung von den Kanzeln,
eine öffentliche gerichtliche Aufforderung ver

Mieth- oder Spachtlustlgenvorhergehm
Meem.Gefeev.1v.-Beav. Fff §. H7Z.
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H. 673. Dabeomüssendie gesetzlichenVor-

schriften von ftevwllllgtn Sublzasiacionen beob-

achtet, und es Muß vor. dem Zuschlage die

Genehmigung der gelstlichen Obern eingeholt
werd"en."

§. 674. Sollen Grundstückedem Kirchenom
iryne selbst vermietlzet oder verpachtet werden:

so ist allemal die Genehmigung ver geistlichenOdem

dazu nothwendig.
—

§. 675. Kann ein Kirchengutzum Besten der

Kirche nicht verpachtet werden: so sind die ein-

gepfarrten Gemeine-« wo nicht ein Andres herge-
bracht ist, nur schuldig, die innerhalb der Kirch-
svielggränzengelegenen Gianostückh gegen Ver-

gütung der in der Gegend üblichen Bestellunge3-
und Ernrrekcisten zu bearbeiten, und die Früchte
davon einzusammeln

si. S. Wo die Vermietlzung der Kirchstellm
hergebrl1ri«.ist, da gebührt selbige den Vor-

stebem ·

§. 677. Sie können die Stelle an Eingepfarrke
und an Fremde zum Gebrauch überlasse-m doch
haben die erstern den Vorzug.

s. 673. Die Vorsteher können die hergebrach-
ten Kirchenstellechloer olzneBewilligung der Ein-

gepsarrten nicht erhoben.
§. 679. Das Vermietfgen der Kircllstellcn soll

niemals nach Art einer öffentlichenVersteigerung
geschehen-

HI 680. Bin neu errichteten Kirchen muß die

Vertheilung des. Stellen von den Vorsteher-m un-

ter Bcnslimmnlsg des Patrons oder Kirchencolle-
gii, nnd Geneomtmnig der geistlichenObern, nach
Klassen, one- l«-:(«chdas loos besorgt werden.

§. Hei. SIZO nach besondern Verfassungm
KlrchsiellcngemessenPersonen oder Faniilienerb-

da können die Elgenthümer
dieselbe

lich. verliehen sind ,
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dieselbe an Andre vermiethen, und zum Gebrau-

che einräumen; auch sie auf ihre Nachkommen
dererbem

«

§«682- Dagegen können sie das Eiszhum
weder unter lebendigen, noch von Todes wegen,
an Andre übertragen.

«

«
.

«

§. 683. Wenn der Eigenthümereiner fofchen
Stelle Ohne Rachkoimnen stirbt, oder die Pawchie
verlåßkzso fällt die Stelle an dieKirche zurück.
§. 684. Kirchstülzle,die jemanden in Rücksicht

seiner QBürde oder seines Amts aneewiescn sind,
konnen Von ihm an Andre auf keine «Weifeüberlas-
sen werden.

, ·
»

» .

§.685. Kirchstülee,die einem Haufe oder
Gute für beständigzogeschlagensind, neigen mit
diefem Grundstückezugleichauf jeden-Besitzerdef-
selben, auch wenn er einer andern Meligiongpare
tcy zuaethan ist, über.

§. 686. Die bek) der Kirche Vorkommenden or- Ausmben -

deutlichen und bestimmten Ausgaben, sind die
Vorsteher, okzne weitere Rückfrage,aus den Kir- vermögen

« chenmiktelnzu entrichtenbefugt
§.687. In Ansehung der außerordentlichen

Ausgaben hingegen, sollen bey jeder Kirche ge-

wisse Summen, nach Bewandniß der Umstände,
von den geistlichen Obern bestimmt werden,

welche die Vorsteher nicht ohne Genelztnignnqdes

Patron-; oder Kirchencollegii, und diese nicht ohne
Approbation der geistlichen Obern, überschreiten
dür en. .

f§.688. Bey jeder Parochialkirchesind gewisseRech-

Tercnine zu bestimmen, in welchen die Vorstexzzæch
her von ihrer Administracion Rechnung legen

«

müssen-. .

§. 6892 Ren Parronatkirchen gebührtdie·Ab-

nahnte der Rechnung dem Patron; und muß auf
dessenVerlangen in seinerBehausung geschehen.

z 69 o.
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s. 690. Jst der Patron nicht selbst am Orte

wohnhafk: so hängt die Bestimmung, wo die

Rechnung am Orte abgenommen werden solle,
von ihm ab.

§·69k. Die Kirchengemeine ist der Mech-
nungsnbnalgme durch ihre Repräsentanten oder

Bevollmächtigtebenzmpolznenberechtigt.
§. 692. Hat die Kirche keinen Patron: somüs-

sen die Vorsteher dem Kirchenrollegio die Rech-
nung ablegen, und sindet auch dabcy die Vor-
schrift s· 691. Anwendung
§.693. Ist auch kein Kirchencollegiumvor-

handen: so muß die Rechnung den von der Kir-

chengemeine dazu ernannten Dei-mitten abgelegt
werden.

s. 694. In allen Fällen ist der Pfarrer, auch
wenn er nicht Vorsteher wäre, bei) der Rechnungs-
nbnalxme zuzuzielgen

s. 69«5. Die geistlichen Obern müssen Von

Amte wegen darauf halten, daß die Rechnungs-
legung zur bestimmten Zeit gehörigerfolge. v

§. 696. Bey Gelegenheit einer jeden Kirchen-
visitacion muß der Erzpriesier oder Inspector die,

-

seit der letzworhetgelzenden,gelegten Rechnun-
gen nachsehen, und einen Extrast, in Ansehung
der verschiedenen Rubriken von Einnahme und

Ausgabe-, den geistlichenObern einsenden.
§.6«97. Finder er bey den abgelegten Rech-

nungen noch Zweifel oder Bedenken: so muß es

die Vorsteher darüber vernehmen, und die Sache
den neistlichen Obern zur weitern Beutkheilung
Und Verfüanng anzeigem

s. 698. Die Rechnungen Von Kdiiiqlichen Pa-
tronarlirchenx ingleichen von denjenigen, wor-

über Magkströten oder Communen in den Stadien
das Patronatrecht zusteht, müssen an dao»Consistoi
tium zur Revisionj Und wenn die jährlicheEin-

künst-
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nahme über FünfhundertThaler beträgt, von dem

Consistorio an die Oberrechenrammereingesender X

werden.
.

«
§- 699. Für die Unterhaltung der Kirchenge- Jan und

boude Und Geräthemüssen die Kirchenrorsteher,’g;sssngks
nebsrdem Pfarrer , vorzüglicheSorge tragen. charge-häu-

h. 7oo. Bey vorsallenden Bauen und Renom-
Vls

rnren mus; dem Patron oder Kirchencollegiojedes-
mal Anzeige gemachtwerden.

§. 701. Wo kein Patron oder Kirchencollegium
vorhanden ist, mögen die Vorsteher kleine Nenn-a-
rnren, welche Zehn Thaler nicht übersteigen,upß
wir Zerziehungvdes Pfarrers , ohne weitere Rück-

frage, veranstalten· «

'

§. 702. Jst eine höhereSumme erforderlich-
so muß dem Jnspeetor oder Erzoriester davon An-

zeigegemachtwerden. x

§. 703. Dieser kann, wenn die Kostensunker
Funfzig Thalern betragen, und er bey angestellter
Prüfung kein Bedenken sindek, den Bau oder die

Neoaramr ohneRückfragegenehcnigem

s. 7o4. Sollen aber zn einem Baue, oder zu
einer Reparatur mehr als Funfzig Thaler aus dem

Kirchenvermdgenverwendet werden: so wird alle-

mal, auch wenn ein Patron oder Kirchenrouegium
vorhanden sind , die Genehmigung der geistlichen
Obern erfordert.

"·

s. 705. Diesen muß der Erzpriester oder Jn-
.soeetor, nach angestellcerUntersuchung, darüber

berichten, und einen Von Sachverständigenaufge-
nommenen Kostenanschlagbeylegeu. «

§. 706. Jstdon einem neuen Anbarm oder

von einer Erweiterung der Kirchengebäudedie

Rede: so muß, ohne Unterschiedder Fälle, die

Aoprobaiion der geistlichen- Obern eingeholt
werden.

Fff z
«

s. 7FI7-
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§. 707. Die- geistlichenObernmüssen,die Noth-.
wendiakcit des Baues prüfen, und die Art dessel-

§»7OR. In allen Fällen, wo über die Rech-
wendigkn oder Art des Baues, oder dr Messen-

tnr, oder wegen des dazu zu leistenden Beysragisg,
unter den Interessenten Streit enistirht, müssen die

geistlichen Odem -. die Sache gültig zu«regnlirety
sichangelaen seyn lassen»

’

e. 709- Finder die Güte nicht-statt:· so müssen
sie die rechtliche Entscheidung des Streits an die

stnvlJe Obrigkeit Verweiscnz zugleich aber fest-
schenk wie es inzwischenmit dem Baue oder der

Rkpararnr gehilten werden solle-
s. 7io. Wo in Ansehung der Kosten zum Baue,

nnd Hur Unterhaltung der Kiechengebände, durch
Verträge , rechtskräftigeErkenntnisse, ununter-

brochene Gewohnheiten, oder besondere Provin-
zialgesetze, gewisse Regeln bestimmt sino, da hat
es auch ferner dnbey seinBeine-even

,0., 711,. Jn so weit aber-, als es an dergleichen
besondern Bestimmungenennanaszr , sinden nach-
stehendeallzemetne Vorschriften Anwendung.
§. 7123 Die Kosten zum Baue und zur Unter-

haltnna der Kirchengebäudemüssen haupisachleckz
ans dem Kirchenvermögengenommen werden«

H. 713. Es darf aber davon nicht mehr verwen-

det werden, als ohne Nachtheil der ans der Kir-
chssncassezu bestxeitendcn jährlichenAusgaben ge-

schehenkann.» -

§.71.4. Auch müssen, bey landlikchen, die

Eingeofarrten in jedem Falle , ohne Unterschied,
die- nöishigenHand- und. Spanndienste unentgelte
lici),leis’ten.s

f

s.f715. DieVertheikung der-Hand- undSyanm

dieer unter die Eingepsaertenmuß nachj eben
dem
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dem Verhältnisse-geschehen, wie bey Gemeint-im-
sten. (Tir. Vli. s. 37. qu.)·:

-

,§· 716s Eingepfarrte, welche nicht zu der Ge-
meine des-Dorfs, wo die Kirche liegt, gehören,

oder-aus irgend einem Grunde von den Gemein-

dlenilsnfkey sind , müssendennoch zu den Hand-
unv Spanndimften bey Kirchenbaum und Ramm-
turm beykragetk

s- 717« Ihr Verhältnißdabey wird, in Anse-
hung der .Handbienste,nach der Zahl der-Cz Nimm

so wie in Ansehungder Spanndienste, na.. owns auf
ihren Stellen angeschlagenen oder gewöhnlichge-

haltenen Gespanne bestimmt-
§. 718. Zu unentgcltlicher Leistung von Arbei-

ten, weiche kunst- over handweiiomåßigeKenntniß
erfordern, ist« auch bey Kirchenbmien und Reime-a-
turen, kein Esngeufmrter verpflichtet «

719. Ben Stadtkirche-u werden die.erforder-
liche:1Ha-xd-und Spaniidienstc zu den übrigenKo-

sten geschlagen.
93 72().f Jst das Kirchenvermögenzur Bestrei-

tung der-Kosten ganzv oder zum Theil nicht hin-
reichend:· so muss der Ausfall von dem Patron
und den Eingeofarrken gemeinschaftlichgetragen«
werden.

·

s. 721.« Kein Eingepfarrter kann sichdieser Ver-

bindlichkeit entziehen, und wer eine doppelte Pa-
tochie hat, ist in beyden dazu verpflichtet
§.,722, Auch diejenigen, welche nurxvermöge

«

eines besondern Privilegii vom Pfaxrzwange det;

Pakochialfirchcihrer Religionsvarteybefreyt sind,
müssendennoch von ihren ins Kitchspieleeigentlich
inne habenden Grundstücke-izum Baue und Unter-

haltung der Pfarckirche beytragen.
s. 723. Aiici)»Gsstgemeinen,welchezu einer be-

nachbarten Kirche gewiesen worden, Es 224««qu.)«
müssendazu Vermag leisten.

If f 4. si-724s
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H. 724. Jst die nothwendige Revaratur wälz-
rend der Zeit ihrer Verbindung entstanden: so
können sie sich dieser Pflicht dnrch Wiederabtreni
nung von der Kirche- Auch bey sonst vorwaltenden

erheblichenGründen einer solchenTrennung nicht
entziehen.

id. 725. Sind mehrere Kirchen nur unter Einem
gemeinschaftlichenPfarrer vereinigt: so dürfen der

Patan und die Eingevfarrten einer jeden solchen
Kirche nnr zur Unterhaltung ihrer eignen Gebäude
beyn«agen.
§. 726. Sind aber mehrere Haupt- oder Final-

gemeinen zu Einer gemeinschaftlichenKirche ge-
schlagen: so sind sämmtlichePatrone nnd Einge-
pfarrte zu deren Unterhaltung verpflichtet

s. 727. Hat der Patron einer zugeschlagenen
Mutter: oder Filialgemeine, bei) der Zuschla-
gnng , mit Einwilligung des Hauptpakrons, sich
seines Patronakeechts zu Gunsten dieses Letztern
gänzlichbegeben: so kann er auch bey vor-fallenden
Bauen nnd Reparaknren, als Patron, zum Ben-
trage nicht gezogen werden«

H. 728., Jst einem Theile der Gemeine die Errich-
tung einer besondern Capelle, oder eines Bethanseo
in einer cntlegneren Gegend des Kirchspiels verstar-
tet worden: so muß dennoch dergleichen Capelle,
so wie die Hauptkirche, von denjenigen , die zu
letztererverpflichtetsind, unterhalten werden.

. 729. Baumaeerialien, welcheder Patron oder
die Kirchengemeineselbst hat, müssen von ilznen
inm Baue geliefert werden. -

s. 730. Doch wird jedem Theile der an-

schlagsmäßigePreis derselben auf seinen Geldbeiy
trag zu gute gerechnet
§. 731. Der Geldbeytragwird, ber) Laut-kir-

"chen, zwischen dem Patrone und der Kirchen-
gemeine dergestalt vertheilt, daß der Patron

Zwet-



Zwey Drittel, die Eingepfarrtenaber Ein Drittel
entrichten.

«

d- 732- Vesitztder Patron Rustikalhufen im

Kirchfmelaso tröstet davon noch besonders, wie
ein andrer Eingeofarrter, mit ben. -

Hs733- Wes-XI mehrere Pacronen zum Ventra-
ge verpflichtetsind: so tragen die Patronen die ih-
nen obliegendenZweyDrittel unter sich, nach Ver-
halmißihres Anelzeilsam Patronakrechte

s. 734. Der nach §. 731. bestimmte Ventrag
der Eingepfarrten wird unter sie nach dem Contri-

butionsfußeder-theilt
§. 735. Kirchen- Pfarr- Schul- und Hob-ital-

äckerwerden zu keinem Beytrage gezogen.

s. 736. Eingepfarrte, deren GrundstückederCom
tribution nicht unterworfen sind, müssen ihren-Ben-
trag dennoch nach Verhältnißdes Maaßes und Er-

trages dieserGrundstückeentrichten. -

s. 737. Zu dein Ende werden diese Grund-

stücke, nach den im Stenercntastto für die contri-

duablen Aecker der Feldmatk angenommenen Clas-
sen und Sätzen, durch Sachverständigegewürdigt,
und solchergestalcdas Verlzålknißdes zu leistenden
Beytrages gegen die steuerbaren Grundstückebe-

stimmtf
« "

—

§. 738. Eingepfarrte Gemeinglieder, die keine

Grundstückebesitzen, sondern nur Von ihren Nah-
rungen und Gewerbe-i bentragen sollen, werden dazu
nach eben dem Verhältnisseangeschlagen,nach wel-

chem sie zu andern Gemeinlastenmit den angesesse-
mn Mitgliedern Beytrag leistenmüssen.

s. 739. Wer in Zwet) Kirchsvieleneingepfarrt
ist, trägt in jedem nur nach Verhältnissder in dem-

selben besitzendeGrundstücke,oder des in demsel-
ben treibenden Gewerbes sey-
§. 740. Bey Stadtkirchen geschiehtdie Ver-

theilung zwischendem Pan-one und den Einge-
Fff 5 pfatex

Von Verwaltung der Kirchengütern817- ,
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pfnrrten dergestalt, daß Ersterer Ein Drittel, letz-
tere aber Zwey Drittel beytragem

s. 74I. Die Vertheilung unter den Eingepfnrr;
ten geschieht auf eben die Aet, wie andre gemeine
persönlichelasten und Abgaben nach eines jeden
Orts Verfassung aufgehtachtwerden-

· §. 742. Sind Fllml- oder auch Mutterkirchen
eingegangsw FMDDIE dazu eingepfarrt gewesenen
Gemeinen zu einer andern benachbarten Kirche ge-

schlagenworden; so weiden in der Regel Vi- ;

glieder d«-rs..:ennach einerlen Grundsätzen, me

die Mitglieder der Hauptgemcnte, zum Beinrage
gezogen

s. 743. Die einzelnen Mitglieder bloßerGast-
gemeinen entrichten jeder den vierten Theil dessen,
was ein Contkiduenrvon eben der Classe cnis der

eigenklichenSzdsnrrzemeinezu leisten har.
§. 744. Jst ihnen aber bey der Zufchlagungdie

Theilnekgmung an dem Wahn-echte zur Besetznng
der Pfarrstelle zuerstcenden worden: so müssen sie

auch zu den Ban- und Repaeaturkosten der Kirche,
gleich den Mxtgliedern der eigeliilichenPfarrgen.ei-
nen beytragen

H. 745. Einwohner des Klrcl«,7·piels,die zu einer

andern Religion-warten gehören, müssendennoch
nach eben diesen GrundsätzenbeyirngekH sobald

sie sich der· Kirche zu ihrem Gottesdienste mit be-

dienen.
«

§. 746. Außer diesemFalle sind siezwar zu Bed-
erägenin der Regel nicht«verpflichten
§. 747« Es dürfen aber auch, wegen ihres Aus-

falles , die-B.eyttägeder übrigen, wider deren Wil-

len, nicht erhöhetwerden; sondern die geistlichen
Obern müssen für die Uebertragung eines solchen
Ansfalles auf andre Art sorgen.

s. «748. Gleiche Grundsätzegelten auch bey
del: Vertheilungder Hand- und Spannsdieisstm.- 749s
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§. 749. Auf die Ausfölle, welchedurch den«
zurück-bleibendenVeyttag solcher nicht einge-
pfarrieii Gemeinglieder entstehn, muß Vornåiw
lch der von der Kirche«nach Maßgabe ihres Ver-

mögens, zu entrichtende Zuschußgerechnet
werden«

- »F.750. Kann der Ausfall dadurch nicht ge-
decxi nsetdcnt so können die geistlichen Odem
die Bewilligung einer Collekte bey dem, Stanke
nachsuchen-

HZ751. Sind gar keine andre Mittel, den Ans-
foll in decken , vorhanden: so muß derselbeVon»
dkn Ej».:«,-pfiiisrtcn, "fo weit cs ohne ihre erhebli-
che Bedrliciung geschehen kann, übertragen
werd-ein

s. 752. Hat aber die Zahl der Eingepfarrten
demcstnlr abgenommen, daß»die noch übrigen den
ihncii obliegenden Bccitrag, ohne ihren zu beibr-
gmisen Riiin nicht nichr aufbringen können: so.
müssen die geistlichenObern, unter Genehmigung
des Staats, eine solchePiirochie zii einer andern-
benachbniten schlagen.

s. 753. Dergleichen zusammengeschlngenePa-.
rochien stehen in dem Verhältnissegegen einander-;
als Y)kutterkirchen.·

« «

«

0. 754. Wie weit der»Patron nnd die Einge-
pfamen der zugefchlagenm Patvchte, auch in«

Ansehung ver Bestcllung des Pfarrers iind der Un-

terhaltung der Kirche-. so wie in Ansehung der.
übrigen Rechte nnd Pflichten, .zut Theilnehmung
mit dem Pan-one und den Eingepfarrten der Kir-
che, bcy welches sie »theik1igtsind, gelangen sol-
len, muß in dein Einigungsvertmghunter Ver-
mikkklimg dei: geistlichenObern, deutlich bestimm(
werden.

»

"

§«755, So. weit dergleichenBestimmung nicht
erfolgiz treten die Regeln des Gesetzesüber vie

ek-
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Verhältnissevereinigtee Mutterkirchen , ihrer Per-
tronen und Eingevfnrrten ein·

s. 756. Das Vermögen jeder Parochie wird

in der Regel nach«wievor besonders verwaltet;
doch muß jedes derselben zur Unterhaltungder ge-.

IneinschaftlicheuKirche, so lange die Vereinigung
dauert, in gleiche-nVerhältnissebcytragen.
H· 757. DIE Aufsicht über den Bau, und die

Einsammlung der Beyträge dazu , liegt den Kie-
chknvotsielzernod.

§. 758. Der weltliche Richter kann densel-
ben, zur Benereibung den letztern, die rechtli-

kheHülfe aick gebühret-desAnmelven nicht ver-

agen.

§. 759. Auch währendeines über die Verbind-

lichkeit, oder das Quantum des Bentrages entstan-
denen Prozesses, muß letzterer nach der Festsetzung
der geistlichenObern entrichtet werden.

§. 760. Asenn aber der klagende Interesse-te
durch Urtel und Recht von diesem chtmge ganz
oder zum Theil freygesprochenwird: so muß dem-

selben das Bezahlte, nebst Zinsen, von den übri-

gen Contribuenten zurückgegebenwerden·

s. 761. Die Unterhaltung der Begräbnißplåi
tze ist gemeine last , und liegt allen ob, die an

dem Kirchhofe Theil zu nehmen berechtigt sind.
183. qu.)
§. 762. Erhält jedochdie KircheBezahlung für

vie Grabstellem so muß der Kirchhof aus der Kir-

chencasseauf eben die Art, wie die Kirche selbst,
unterhalten werden.

§. 763. Der Patron ist der Regel nach zur Un-

terhaltung des Kirchhof-esbeyzutragen in keinem

Falle verpflichten
§. 764. Die Anlegung neuer Begräbnißplötze

soll nur aus erheblichenUrsachen, und nur

uätecm-

—
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Einwilligunader geistlichenOberki, so wie der

Polizeyvocgejetztendes Orts, statt sindesn
§-755- Durch dergleichen neue Anlagen soll

VIUJPfarrer und Kirchenbediencenan itzt-n bis-

herigen Gebülzrennicht-Sentzogen werden.

9-766. In wie fern eine Kircl)engesellfchaft,
welchesich des Geläutes einer andern Kieche be-

dient, zur Unterhaltung desselben, imgleichen des

Glockenstulzlsund "letmnes, beytragen müsse-
hångthauptsächlichvon Verträgen, und der dis-
fzerigenununterbrochenen Gewohnheit eines jeden
Orts ab.

§.767. Fehlen dergleichenBestimmungen: so
kommt es darauf an: ob die fremde Kirche-kege-
sellschaftderjenigen, welcher die Glocken gehs-
ten, für den Mitgebmuch derselben etwas ene-

richte, oder ob sie sich dieses Mikgebrauchs unent-

geltlichzu erfreuen habe.
.

§. 768. Enteichtet die fremde Kirche-ww-
schaftetwas für den Mikgebrauch: fo kann diejer
nige, welcher das Geläute gehört, zur Unrerfzale
Vung desselbenkeinen Bootng fordern.
§. 769. Eben das findet statt, wenn auch nur

die Mitglieder der fremden Kirchengefeilschafr
für den Gebrauch der Glocken, in einzelnen Fäs-
ken ntelzr, als die Mitglieder derjenigen, welcher
das Geläute gehört, zur Kirchencasse entrichten
müssen. .

s. 77o. Jst der Mitgebranchganz unentgeltlichz
oder zahlen die Mitglieder der fremden Gesell-
schaftdafür in einzelnen Fällen net-.- eben fo viel,
als die eigentlichenEingepforekemso müssenec-

stere zur Unterhaltung des Geläutee nach eben
dem Verhältnisse,wie letztere, beykragen. ,

§. 771. Werden in diesem Falle die Kosten
MS der Kirchencasse genommen; also, daß die

eMentlichenEingepfakrten nichts beytragen
Füc-en:

Unterhal-
tung des

Geblian-



feny so muß dennoch die fremde Kirchengesell-
i schaft einen von den geistlichen Obern billig zu

lt 822 ZweytekTheil» Eicfter Titel.

l

» bestimmendenBeytrag leisten.
l

Zehnter Abschnitt.
Von Pfarrgütern und Einkünfrem

Was zum §. 772. Von dem Kirchenvermäacnmüssendie

Unmittelbar zur Unterhaltung des Pfarrers und

«t)öke. der übrigen Kirchenbedirnten bestimmten Güter
und Einkünfteunterschiedenwerden.

v 773. Zu letztern gehörenauch die Von den

Parochialverrichtungen zu erlegcndcn Stolzie-
—

brilzren

Zkbchxedesi§.774. Yfarrgäterhaben eben die äußern

üb«;ha«pz»Rechte, als Kirchengüter..
—

« §.775. Sie sind der Regel nach don allen T «-

stationcn und Abgaben an die Gutolzrrrschzft c .

Stadccämmerey, so wie von den gemeinen la-

sten freys .

,

§. 776. Zu solchen Ausgaben der Gemeine,
wovon der Pfarrer und die Gemeine unmittelbaren

Vortlzeilziehen, müssensie mit beytragen.
» »s.777. Pfarr- unt Küster-geirrtsind, gleich den
Kirch-ingücern,von der ordentlichen Realgerlchts-
harken des Oics ausgenommen

M
»s.J78. Die Vcrkvnlrung nnd der Nießbrauch

» Yf««sts»z.der Pfarrer-Eitergebührt dem Pforten
4

l

§. 779. Der Patron und die Kirchrvbosstrher
««

»
sind schuldig und befun, darauf zu seyen, daß der

l Pfarrer die VIedntuwIstückeordentlich verwalte,
k » . und wirthschxstIch nutze-

jsl, §-780. Bxsondcrs müssxn sie daf!«!r,sorgen,

I,
daß im richtiges und vrllriätidiaes Isolznungsz

z Wirklzschaftg-, Garten- und Feidmvenmriumge-
: lzalcenwerde-

Y
s §.781.

—



Von Pfarrgütcrn.«
s. 78t. Wenn Streit entstelzy was an Grund-

stückemGebäuden, Jnvmtarienz Enpitalist Vdek

jährlichenHebung«en,zur Kirche oder farre ge-

hore: fo knnßbey dessenEntscheidung auf die vor-»
handenen KirchenmakrikelnvorzüglichNücksichkZE-
nommen werden.

»

Hi 782«»Der Pfarrer kann seineWohngebäude
nur mit Emwilligung des Patrons nnd der Kir-
chenvoestelzerVertnirtlzenz diefe aber dürfen ihm
die Einwilligung olzne erhebliche Gründe nicht
versagen.
§. 783. Bey Aufnehmung der Fremden ist der

Pfarrer den Polizeygesstzeiy gleich jenem andern
Einwohner, unterworfen

««82«3
«

«

s. 7843 Unterhaltung der Zåune und Ge- unterhal-
hege, so wie kleine Nepararuren an den Gebäuden,MFIFZE-
müssen die Pfarrer und Kirchenbedienten aus eig-
nen Mitteln besorgen.

«

§. 785. Für kleine Reparaturcn sind diejenigen
zu achten, die entweder gar keine baaren Aue-lagen
erfordern, oder wo die Kosten, Von jeder einzeln
genommen, für den Pfarrer nicht über Drey, nnd

für den Kirchenbedienten nicht über Einen Thaler
betragen. .

.

H. 786. Thüren, Fenster, Oefen, Schlösser,
und andere dergleichen innere Perrin.sttzstückeder

Gebäude, müssen von dem Rießbrancher, mit eig-
nen Kosten, ohne Rücksichtauf den Betrag dersel-
ben, unterhalten werden. «

,

§. 787« Auch zu größernNeparaturen der Pfarr-
gebåude, so wie zu neuen Bauen, muß der Pfar-
rer die Materialien, so weit als dieselbenbey der

Pfakre über die Wirtyschaftsnothdmftbesindlich
sind, unenkgeltlichhergeben

s- 788· Wchkk dle übrigenKfsiciy in Erman-

gelung eines eignen dazu bestimmten Fonds, zu

nehmen

G äM
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nehmen sind, ist nach den vorhandenen verschiede-
nen Provinzialgesetzenzu bestimmen.
§. 789. Wo darüber keine besondere gesetz-

liche Bestimmung vorhanden ist, da weissen diese
Kosten, gleich den Ben- und Neparaturkosten der

Kirche selbst, aus dem Kirchenvermdgengenom-

men; bey dessen Unzulänglichkeitaber, von dem

Patron und den Eingepfarrten getragen werden.

»Es790s YJWM Aufbkktlgung und Vertheilung
der Beoträge sinden eben die Grundsätzewie dep
Kirchengebäudenstatt-

s. 791. Doch sind Filial- und zugeschlages
ne Gemeinen von allen Veyträgen zu Pfarr-
lind Küstergebäudenbey der gemeinschaftlichen
Kirche frey , wenn sie eigne dergleichenGebäude
zu unterhalten haben.

s. 792. Dagegen ist eine solcheJilial- und zu-

geschlageneGemeine von dem Beutel-ge zur Un-

terhaltung des Küstergebäudesbey der gemein-
schaftlichenKirche nicht frey, wenn sie gleich ei-

nen eignen Schulmeister hat; sobald dieser das

Küster-unt bey dem Gottesdienste nicht zugleich
mit versieht

§. 793. Predigerwittnsenbäuserist in der Re-

gel weder die Kirchencasse, noch der Patron, oder

die Gemeine, zu unterhalten verbunden.

§. 794. Vielmehr müssen die Kosten aus dem

von dem Erbauer dazu ausgesetztenFdnd genom-

men; und bey dessen Ermangelung oder Unzu-
länglichkeit, von der Wittwe, gegen den ibr zu

gute kommenden Genuß der freyen Wohnung,
getragen werden.

H. 795. Jst aber das Haugvon demPatrone und

der Gemeine selbst errichtet; oder sonst mit ihrer
ausdrücklichenEinwillsgung zur Pforte geschla-
gen worden: so gilt von desselbenUnierlzaliåmga es,



Von Pfarrgüterns
alles,

«

was von Unterhaltung der Pfartgebäude
verordnet ist-

«
s« 796« Den Kirchenvorstelzernliegt—vorzüg-

lich ob, daraus zu seh-an, daß der Pfarrer, und

die übrigen zu kleinen Meparaniren verpflichte-
ten Personen, den Schaden nicht größerwer-

den lassen.
§. 797. Die geistlichenObern tnüssenkbeyGe-

legenheit der Visirakionen, die Pfarrer- und Kik-
chenbedientcn zu ihrer Schnldigkeik, auch in die-

sem Stücke, ernstlich anhalten lassen.
’

s. 798. Hat ein Pfarrer oder Kirchenbedienter
durch Vernachlässigungder kleinen Nisparatulseth
oder durch schuldlose nnterlnssene Anzeige eines
vorhandenen beträchtlichenSchadens, zur Vec-

größerungdesselben Anhß gegeben: so muß die

Wiederherstellung auf desselben eigne Kosten ge-

schchetn
§. 799. Für die Unterhaltung des Garten-,

Feld·- und Wirthfchafcsinventaen muß der Pfar- W

»rer als Nießbrauchersorgen.

s. soo. Pfarräckerkann der Pfarrer ohne wei-
tere Rückfrage bewachten: sein«Amsssolaer ist
aber an den von Ihm geschlossenenVertrag nicht
gebunden.

§. 801. Doch muß der Amtsfolger, wenn die

Aeckek in gewisse Felder geklgeilr sind , den Päch-
ter so lange dulden, bis derselbe mit ver Nutzung
wenigstens Einmal, von Anfang der Pacht an,

durch alle Felder lzcrumgekommen ist.

s. 802. Tristidie Anstellung des Nachfolgers
in eine Zeit, da der Påwnsr vie Benutzung der

Felder nach der Neidebereits von neuem wieder

angefangen hat: so muß der Nachfolger sich die

Fortsetzungder Pacht so lange, bis die Reihe wie-

Dcr herum ist, gefallen lassen.
Mannen-klein« 1v. Bann Ggg §. soz-

-

825
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§. soz. Jst der Pachreontrakc mit Zuzielzung
des Patrons nnd der Vorsteher, und unter ans-

dkncklicher Bestätigung der geistlichen Obern ge-

schlossenworden: so ist auch der Amte-folgetdar-

an gebunden.
s. 804. Gehört ein Wald zur Pfarre: so kann

der jedesmalige Pfarrer denselben nach den Ne-

geln der Forstokdnung nutzen.
§. 805. Er ist aber Bauholz den-»aus zu Verkau-

fen nicht berechtigt
«

§· 8061 Dergleichen Bankkolzmuß, so weit e-

olgne Abbruch des benöilzigtmBrennlzolzeg für
den Pfarrer geschehen kann, geschonD nnd zu

vorkommenden Bauen nnd Nevaracuren an den

Pfarrer- und Küstergebänbenaufbewahrt werden.

§. 807. Jst überfifisxigegBaulzolz vorhanden:
so können die Vorsteher, unter Genehmigung
des Pan-Uns oder Kirchencollegii, over in deren

Ermangelnna, der Gemeine, voder ihrer Repräsen-
tanten, dasselbe verkaufen, nnd das gelöseteGeld

zingbar belegen.
«

H. sog. Dergleichen Capital gehörtzum Pfarr-
vermögisn, und muß vor.n««iglicl)zu vorkommen-

den Van. und Reparatsuripsten an den Pfarr- nnd

Küstergebåudenverwendet werden.

s. »809. So lange es aber zu diesem Behufe
noch nicht gebraucht wird, kommen die Zinsen
davon dem jedesmaligenPfarrer zu gute.

§. 810. Auch Brennholz ist der Pfarrer nur so
weit zu vexkaufen berechtigt, als entweder der

Pfakrwald in gewisseSchläge eingetheilt, und ihm

solchergestalt zum Nießbkancheeingeräumt, oder

ihm ein gewisses Depukat daraus angewiesen ist,
vund er von diesem etwas erübrigenkann.

s. 811. Außer diesem Falle sindet bey Brenn-

holz, wenn etwas davon olgne Abbruch der Noch-
dutft des Pfarrers verkauft weiden kann, eben das

statt-
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statt, MS F«807-809..wkgcn des Banszolzes ver-

ordnet ist-

§. 812. Ist auf dein eigenklicbcnHufenschlnge
der Pfcktc Holz gewi:

-

so kann ein nachfol-
gender Psayrer zwar Jan-Jen, daß dasselbe ent-

weder auf Kosten desjenigen, der eine solche Vers-

åndekung in der ursprünglichenBishnmnng des

Grundes eigenmächtigvorgenommen lzax«,oder auf
Kosten der Sjsfarrs oder Kirchcncasse, weggeschafft
und geendet werde.

s.813. Er kann aber weder an das geschla-
gene Holz, noch an das dafür gelbsete stlo An-
spruch machen; sondern dieses verbleibt demje-
nigen, welcher die Kosten der Radung getra-
gen hak-

5. 814. Die Früchteund wirtizschafklichenNu-
tzmmn von einzelnen auf dein Felde stehenden
Obst- und andern Bäumen, gehörendem Pfarrer-;
an die Substanz der Bäume hingegen lgac er kei-
nen Anspruch.
§. 815. Wo gewisseDienst-«oder Frohnleute zur Vonsvfaert

Pforte geschlagensind, h.n der Pfarrer, in Ansehung IWWO

ihrer Dienste, eben die Rechte, wie ein Gutsherr-
gegcn seine Unterthanen

v

§. 816. Genchtsbnrkeikund andre gut-Ihnen-
cheRechte steh-» dem Pfarrer über sie nur alsdann

vzu, wenn er dergleichen Gerechtsame durch Belei-
hung vom Staate, oder durch Verjährung,beson-
ders erworben dar.
§. 817. Sind dergleichenRechte in der Matti-

kel mit anfgefåhrkiso streitet die Vermnthnng für
den Pfarrer, daß dieselben auf eine rechtögültige
Weise zur Pfarte erworben worden.

s. geg. Die Nutzungden Kirchhofs gehöreder Nin-»Hm
Regel nach nicht dem Pfarrer, sondern zu den Kir- ssseselw
cheneinkünfkem

.

Ggg 2 §-8(9·s
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s. 819. Wenn jedoch ein Pfarrer den Kirchhof
mit Maulbeerbåinnen bepflanzt, und für deren Ab-

wartung nnd Cultur gehörigsorgt: so gebührtdem-

selben die ganze Nutzung des Kirchhofs, sowohl an

Gras als Früchten.
§. 820. Will der Pfarrer sich mit der Any-stan-

zuna und Cultur der Vkaulbeerbäumc solchergesiait
nicht befassen: so steht dieses dem Küster frei); wel-
cher dagegen eben dieseåbenVokkhkjkepo« dem

Kirchhofe zu genießenhat-
«

s. 8;1. Ob und in wie fern den Pfarrerm und
andern Kirchenbedienten, die Arcise oder Abschoß-

. freyheit, das Recht zum Hauskrunkh und andre

dergleichen besondre persönlicheVorrechte zukom-
men, wird in den Provinzialgesetzennäher be

stimmt.
Auges-mu- s. 822. Beyder Einweisung eines neuen Pfar-

rers, muß demselben LBohnung und Wirkhschafk
«

von den Vorstehern, unter Aufsicht und Direc-

Jssdgswtiondes Patrons, oder des Erzpriesters, oder

Pfarrer. Kreisinspectors, nach dem Jnventario übergeben
werden.

s.823. Die Auseinanderseljmigzwischen dein

abgehenden Pfarrer oder dessen Erben, und der

Kirche, in Ansehung der Substanz; so wie mit

dem neuen Pfarrer, in Ansehung der Rntziingen,
geschieht nach den in der Lehre vom Nießbrnin
ehe vorgeschriebenenGesetzen. Eh l. Tit. xxl.

s. 1"11. lijq.)
§. 824. Wo daselbst zu Verbesserungen, die

dem NießbraucherVergütetwerden müssen,die Ein-
willignna des Eigenthümers erfordert wird, da ist
bey einein Pfarrer die Einwillienng des Patrong
oder Kiicl)encollegii, und die Genehmigung der

geistlichenObern erforderlich.
.825. So weit dergleichen Verbesserungenv

dem abgehendeu Pfarrer, oder dessenErben,-i;:k-gi et
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guter worden, werden dieselbender Pfarre einver-

leibt; und es gilt davon, in. Ansehung der folgen-
den Fälle, alles das, was von Pfarrgüiern über-
haupt verordnet ist«

OF826. Hat der neue Pfarrer die Vergütung
solcher Verbesserungen aus eignen Mitteln gelei-
stet: so können er, oder sesjneErben, bey seinemerfol-
genden Abgange, die Vergeltung des dafür Ge-
zalzlten von dem Nachfolger fordern.

s. 827. Dergleichen einem Vorgänger Von fei-
nem Nachfolger zu leistende Vergütung dauert,
auch bey nachherigen Amteverånderungen, so
lange fort, als nicht etwa auch dieser Ilserklz det

Verbesserung, so wie die Verbesserungselbst, der

Pfarre einverleibt worden. s

- s 828. Hat aber dcr neue Pfarrer dem abge-
henden, oder dessen Erben, Verbesserungen, für
welche dieselben keine Vergütung fordern, son-
dern sie nur zurücknelzmenkonnten, bezahlt: so
werden dieselben dadurch der Pfarre nicht einver-
leibt, der Pfarrer kann aber auch dafür, bey fei-
nem demnächstersolgendenAbgange, keinen Ersatz
fordern. -

s. 829. Vielmehr tritt er, in Ansehung der Be-
fugniß zur Zurücknahme, nur in die Rechte des

ursprünglichenVerbesserer3.
«

«

§. 830. Soll gegen diese Regeln etwas durch
Vertrag, zwischender Kirche und Pfarre an einer,
unl- dem all-gehenden Pfarrer oder dessen Erben,
ingleichendem neuen-Pfarrer, an der andern Seite,
festgeser werden: so ist dazu die Genehmigung der

geistlichenObern nothwendig. ,

. 31. Auch wegen der Auseinandersetzung
über die Nutzungcn gelten, so weit ausdrückliche
Provinzialgesetzenicht ein Andres bestimmen, die

bey dem NießbraucheVorgeschriebenenRegeln
(Tkz.1.Tie. xxi. s. 143. rqq.) - »

- Gg 3 Es 833s
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s. 832. Doch kommen dic- Stolgebührennur

demjenigen zu , welcher die Handlung verrich-
tet hat.
§. 833. Das Sterbtquartal kommt der Wittwe

nnd den Kindern des im Amte gestorbenen Pfar-
rers zu gute.

s. 834- Doch-11s-ik:sscndieselben davon die Bes-
gröisitis?i·stten,iso weit vie Einkünftedazu hinrei-
chen, bestreiten.
§. 825 Zum Jatbtigeile der Gläubiger des

versikrbinm «f;1r.-ers, iöimen auch seine Wittwe
und Kinder auf das Stcrdequattal keinen Anspruch
machestJ

H. gzä Das-Wie kann ilznen der Mann und

Vater wesen Eican durch letztwillige Verordnung,
zu Gunsten andrer Erben, nicht entzielztr.

H.8 ,7. Sowokzl das 2in1tsja«izr,als das Ster-

beqiiactah werdcn von dem ersten Tage desjenigen
Meinung in weichem der Pfarrer eingewiesen
worden ,

"

berechnet

§. 838. Das Gnadeniahr, oder die Gnadenzeih
sindets nur bey ven protkstantischenPfui-um nnd

nur an Orten statt, wo es durch»ProvinzialiKik
chenocdnmsgen eingeführt, oder durch Gewohn-
heit heraebracht ist.

s. 839. Es gebührt nur der hinterlasscnen
Wittwe, nnd solchen Kindern des Pfarrers, die

sich bev seinem Absterben noch in feiner väterlichen
Gewalt befunden haben.

.

'

s. Mo. Enkel und bloß angenommene Kinder

des verstorbenen Pfarrers können darauf nur in so
fern Anspruch machen, als sie sich zur Zeit seines
Ablebens in seinem Hause und in seiner Verm-le-
gung befunden haben.

s. 841. Wittwen, weiche nach der Verfassung
des Orts einen Witttvengehalt empfangen, können

in der Regel kein Gnaden-Uhrfordern.
§. 842.

»



Von Pfarrgütern. 8 z I

s- 842. Den Wittiven nnd den Kindern eines
Pfarrers, der sein Amt gänzlichniedergelegt, nnd

nnr noch ein Gnndcngekzqikdavon genossen hat,
gebührtkein Gimdenjaige.
S—843. War aber der Pfarrer noch im Amte

geblieben, nnd war ihmnnr ein Substskuk M-
geordner worden: so genießenfeine Jsinwe und

Kinder die ihm borbeixaitnen Einkünfte während
der Gnade-Weit -

s· 844 Die Dauer der Gnadenzeit ist nach
jedes Orts Gewohnheit bestimmt.

s..845. Das Sterbeauartal wird in die Gna-
denzeit nicht mit eingerechnet.

«
s. 846. Das Gnadenjaizr bleibt der Wittwe

und den Kindern , wenn sie auch ihres sMannes
und Vaters Erben nicht geworden sind.

s. 847. Doch können rechtmäßigenterbte Kin-
der keinen Anspruch darauf machen.

s. 848. Jst eine Wittwe vorhanden, so gebührt
derselben allein das Gnadenjaizrz sie muß aber

dagegen für den Unterhait der Kinder iinentgeit-
lich sorgen-
§· 849. Stirbt die Wittwe währenddes Gna-

denpfer so wird der Genuß von den nach s.
839. 84o. dazu berechtigten Kindern des Pfarrers
fortgeschr.
§· 850. Genießen nur Kinder das Gnadenjasz

nnd stirbt währenddes Genusses eins derselben:
sowächstdessenPortion den übrigenzu.

s. 831. Andre als die s.·839. 84o. benannte

Wittwen nnd Kinder des verstorbenen Pfarrers,
können auf eine Gnadenzeit niemals Anspruch
machen. ,

§. 852. Was von den Einkünften der Pqure
währendder Bekanz, nach Abzug der Vertretungs-
kosten, übrig bleibt, wächst,wo kein Gnadenjalzr
statt findet, dem Pfarrverinbgen za.

Gg g 4 §« 853-
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H. 853. Die Stolgebühren gehörendet- Regel

832 Eilfter Titel.

nach weder zum Gnadenjalzrc, noch zum Pfarr-
vern1ögen«;sondern sie kommen demjenigen zu,
der die Handlung, wofür sie erlegc werden müs-
sen, vcmchxcc hat.

»s.854. 8180 es hergebrachtist, daß auch die

Stolgebnlzren zum Gnadenfahre gehören, da

müssen die im Genosse des Letztern besindliche
welche die

Hmdlung verrichtet haben , für die daben vor-

gefallenen Reise- und Zehrungskosten schadlos
halten. —

s REF. Sowokzs ivn Sterbequartale, als im

Gmdesxjaigrhmüssen Eisingen, welche me Pfarr-
einkfmfte genxesscth denjenigen, welche den Eier-«
tesdienst verschen, die in der Provinz oder im

Krekse gemäsgnlscheEntschädigung, so weit sie
nicht durch c.-i·-Stolaebnhren erfolgt, gewähren-

s. 856. Kommt das Sterbequarrul und Gna-

denjahr verschiednen Ps«rsonenzu: so müssen die

Putz-ringenunter sie nach Verhältniß der Zeit «ge-
theilt werden.

s

Eiifter Abschnitt.
Von Zehnten und andern Pfarrabgaben.

§ 857. Der eigentlicheZehnre ist eine Abgabe
von« Früchien, die cuif der zur Parochie gehörigen
Feldmssrkerkennt werde-: .

§. 858. Ursprünglirb ist der Zehnke zur Unter-

haltung des Pfarrers bestimmt; er kann aber auch
von der Kirche, so wie von jedem Andern erwor-

ben und befsssenwerden.

§. 859. Beo Zehnten, die sich in den Händen
eines weltliche-uGutsbesitzers befinden, hak, wenn sie
auch ursprüngnchePfarrzekzntenfind, die Verschieden-

heit
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halt des Glaubensbekenntnissesauf das Recht, sie
zu fordern , keinen Einfluß.

,

s. 860. Daraus, daß eine Kirche die EMM
fchaft einer Parochialkirche hat, folgt noch nicht,
idaß die Eingepfarrten zur Entrichtung eines Ze-
henien verbunden sind.
§. 861. Der Pfarrer und die Kirche können das

Zelziikrechtauf eben die Art, wie jedes andere

Rschh such durch die ordentliche Veijälzrunger-

werden.

§. 862. Wenn ein laye den durch Verjährung
geirli«de:kenErwer eines ursprünglichenPfarr-
oder Kirchenzehnten gegen den Pfarrsr oder die
Kirche veszaupten will: so müssen alle Erfordernisse
der Kirchenverjåhrungvorhanden seyn.
§. 863. Zwischen innen, die über den Besitz ei-

nes urivrlinalicheu Kirchen oder Pfarrzelzenken un-

ter einander streiten , ist die gewöhnlicheVerjäh-
rung zur Entscheidunghinreichend
§. 864. Alle, auch über Pfarr- und Kirchenze-

henten entstehende Seresmieiiem gehörenzur Ent-
scheidungdes weltliche-nRichters.

- §-.865. Sobald aiigaemntelt ist, daß dem Ze-
hentberechngten, der einen ursprünglichen Pfarr-
oder Kirchen-scheut besitzt, das Zeheneeccht über
eine gewisse Feld-merk zustehe, gilt die Vermittlgung,
daß alle in dieser Feldmark gelegene Gtundstücke
demselben unterworfen sind. .

§. 866« Zehenisteine beweisen kein allgemeines
Zehenkrechtz sondern nur« daß derjenige, dessen
Zeichen darauf besindlich ist, ein Zelgentrecht in
dem innerhalb der Steine gelegenen Bezirke auszu-
üben befugt sey. s

§. 867. Wer zehentfreyeIlecker neben ze-
hentpflichtigen erwirbt, oder zeigentfreye Wie-
sen, Weiden, und Holzungen, in Saatland ver-

Wkindeln , und mit zelpentpsiichtigcnländereyen
Ggg 5

:

ver-

Erwerbnng
M Scheut-)
rechte.

Umfang
desselben.



834 Sweyter Theil. CilfterTitel.

Vereinigen will , muß dem Zehenkherrn davon

Anzeige mach-n, und in "Gegenwaet desselben,
oer dessen szkevolimöchripten, das zeigentfreye
Tand von dem zeigntpfiuhtigen durch Gränzmale

absondern. ,

868— HIZ »ErPMBnicht beobachtet: so ist die

Vermungung wldck Ihn- und er muß ben entste-
hende-n Streite-, die Geånzen des zeige-erfreuen
Landes vollständignachweisen

H. 869. Die sonstigen Eigenschaftenund Vor-

LLEIHUWIrechte eines innerhalb des thzentbczirks gelegenen
»

.

Grundstückes begründennoch nicht die Befreyung
Vom Zehenten

gis-o. Tsenn jedoch der Inhaber sich seit
Zehn Jahren im ruhigen Besitze Hder Zehentfrew
heir befindet: so wird dadurch die aus der Lage
des Grundstück entstandene rechtliche Vermu-

szung gehoben.

§. 87t. Kann aber die ZehentpfiichtigeEigen-
schaft des Grundstücke auf andre Art nachgewie-
sen werden: so geht die Befugniß , den Zehen-
ten zu fordern, für die Kirche oder den Pfarrer
nur durch einen Vier und vierzigjähcigenNicht-Ä
gebranch, unter den in! Titel von der Verjährung
ennzalkenen Bestimmungen verloren. (Tic. Vil.

§. 509.510. 511.)
. 872. SWenn der Besitzer eines an sich ze-

hentbaren Grundstückes, für seine Person, wegen

Verschiedenheit des Neiigionsbekenntnisses, von

Entrichtung des schenken frey ist: so ruht inzwi-
schen das Zehcntrechtz und es kann, während die-

ses Besitzes, keine Verjährung wider die Kirche
oder den Pfarrer anfangen.
§. 873. Auch werden die Jahre eines solchen

Besitzes von dem Zeitraume, in welchem die

Verjährunggegen die Kirche oder den Pfarrer
Se-

»

,
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gehörig angefangen und fortgesetztworden, abge-
rechnet. «

Hs874. Der Zehence besteht, der Regel nach,
in dem Zehnten Theile der anf dem zehentpsltchtt-
gen lande gewachsenen, und dem Zehenttechte un-

terworfenen Früchte.
§. 875. Wo der Zehente überhauptnnd ohne Von Groß-

weitece Bestimmung hergebracht ist, wird dar-scheutefb
unter«nur der sogenannte Großzelzenteverstanden.

§. 876. Dieser muß Von allen Erzeugnissender

zehempstichiigen Aecker und Wiesen, welche der

Halm trägt, entrichtet werden.
«

§. 877. Der Zelzentberechtigtekann dem Ze-
hentpflichtigen nicht vorschreiben: wie derselbe das

GrundstückbestellenUnd nutzensolles
I. 878. Baut aber der Zehentosiichkigeeine au-

dre Art von Erzeugnissen, als wozu das Grundstück
bislzer gewöhnlichgenntztworden: so muß er auch
davon den Zehenkenentrichten.

«

§. 879· Kann diese Art der Berichtigung,
nach der Natur und Beschaffenheit des anderwei-

’tig gebaueten Erzeugnisse-h oder ans andern Ursa-,
chen nicht statt sindem so muß der Zehentpsiichtige
eben so viel, als der Zehente von einem Acker glei-
cher Größe in demselben Felde beträgt, in dem

Erzeugnisseder gewöhnlichenArt entrichten.

s. 880. Früchte, die im Brachselde gebauet
werden, sind der Regel nach zehenkfrey.

H. 881. Hat aber der Zehentpflichtige das

Brachfeld so genutzt, daß dadurch der Ertrag
der künftigen Erndte offenbar geschmälertwird:
so muß er den Zehenrberechtigtendeshalb ent-

schädigen. «.
« ’

s. 882. Sowolzl, ob eine solchedein schenk-
becechtigtenschädlicheBrachnutzung verdankenWe
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sey, als wie viel der demselbendaraus entstande-
ue Ausfall betrage? muß, wenn kein gütlichesElb-
kommen statt sindek, nach dem Giieuchten vereide-
ker Sachverständigenbestimmtwerden.

s. 883. Diese muss-endabey auf das Verhält-
niß des Ertrages beuachbarter Aecker von eben der-

selben Beschaffenheit, bey welchen die Brache land-

üblichgenulzt worden, Rücksichtnehmen.

s. 884. lässtder Zehentpsiichtigedie zum Win-
ter- oder Sommerfelde gehdeigen Ländereyen,aus

,Nachlös;iglseit,oder unordecitlicher Wirthschaft,
ganz oder zum Theil unbebauer liegen: so ist der

Zehentbcrcchkigrebefugt, dieselben in Cultur zu
tielgmen; und ber Eigenthümer lzar auf die davon

gewonnenen Frücer gar keinen Anspruch.

§. 885. Nimmt der Zehenkvflichtigeeine Art
von Cultiir vor, wodurch die Gestalt und Bestim-
mung des chndsiücks gänzlichverändert wird:

so muß er den Zehencbrrechrigten, wegen des

dadurch erleidenden Verlustes , auf andre Art

schadlosshalteik
’

§. 885. Zum Maaßstabedieser Entschädigung
muß der Durchschnitt des Zehe:.tercrages von den

leisten Sechs Jaizren vor der Veränderungange-
nommen werden«

s. 887. Können die Parteyen sich über dieseArt
der Enischädiziimgnicht vereinigen: so muß diesel-

be, für jedes Jahr, nach der Vorschrift der- s. 879.
bestimmt werden.

H. 888. Eine bloßeVeränderung in der Ein-v
theilung ver Felder, oder in der Art der Bedüw
gun—.;, oder die Verminderung der Auszak Dllkch
Anicgimg künstlicherXVI-Lesen,geben dein Ze-
henrberechtigten keinen Anspruch auf Schadlos-
haltung

§. 889-
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Z. 8f89«Auch von solchenAeckern, welche nicht
gewöhnlich, sondern nur zuweilen gebanet werden,
ist der Zehe-Ue-so oft sie wirklichbestelltsind, zu
entrichten. -

·

§. 890. Kirchen-nnd Pfarrzelgentekönnen zwar Vom Neu-«
anch von ausgetrockneten Sümpfen, geradetenlanlm
Wäldern Und Wiesen, und andern ganz neu in
Culkur gebrachtenAerlern, in so fern dieselbenim
Zehentdlstricte liegen, gefordert werden.

s- 891. Es kommt aber den Besitzern eine
zwölfjälztlgeBefreyung, von der Zeit an-, wo der-

gleichen Reuland zuerst wirklich bestellt worden, zu
starken.

«

§.892. ZehenkberechtigceEveltlichenStandes
können den Zehenren von solchem Neulande nur

alsdann fordern; wenn er ilznen ansdråcklichmit
verliehen worden«

«

§. 893. Für Neuland ist es nicht zu achten,
wenn der ZehencpstichtigeHecken,Bäume, Gesträu-
che oder Graben, welche an sich auf dem scheinba-
ren landc bcsis.dlichsind, auf eine oder die andre

Art zu Acker einrlnzeey und bestellt.
s. 8:24. Der schenke muß von den Früchten,Irrt oer

ohne Abzug der Brstellnngskosten WAAbgabeansnäpäentrichtet werden.
«

Gipsm-
s. 895. Der Empfänger muß denselben auf IMM-

dem Felde, aan den aufgesetztenGarben oder

Haufen, wie sie folgen, annehmen; doch kann
er mit dem Abzälzlenda, wo er selbstwill, den An-

fang machen.

s. 896. Auch kann er von Einem Acker, auf
einen andern des nktmlichenBesitzers; die Garben
oder Haufen fortzådlm · .

§. 897. Bey dresesnFortzölzlensteht es ihm seco:
ob er ian dem obern oder untern Ende des folgen-
den Adlers den Anfang machen will.

"

§«898. «
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§. 898. Bleibcn zuletzt noch Fküchkeübrig, die

keine Zelzenrgorbe ausmachen: so werden dieselben,
zur Vcitzkilzlungauf das folgende Jslzly dem Be-

rechtigte-I vorbehalten
«

s. 899. Iso die Feldsrüchtein Mandkln oder

Hecken ausgesetzt werden, da kann der sehensw-
rechrigke verlangen, daß die bey der Abzådlung
übrig gebliebenen einzelnen sMandeln oder Hecken
auseinander genommelh und ihm von den darin

enthaltenen Garben der Zehnke verabfolgt werde.

s.900. Der Zehentbercchriqremuß, wenn er

zur Zeit der Erndte nicht selbst gegenwärtigseyn
kann oder will, einen Abzelgenrnerin der Nähe be-

stellen, und denselben dem Zehencpsiichkigenzeitig
bekannt machen.

"§.901. So bald dem Zehentberechtigten, oder

dessenAbzchmuey gemeldet worden, daß die Früch-
te zum Abzcalglenin Bereitschaft stehet-, müssensich
dieselben dazu unverzüglicheinsindem

«

s. 902. Der Zehentpsiichtige ist nicht schuldig,
länger als Zwölf Stunden nach der Anzeige auf
das Abzählenzu warten.

9·903. Vielmehr kann er alsdann, in Gegen-
wart oder mit Zixzithiig der Dorsgerichte, oder

zweyer an sich glaubwürdigenZeugen, auf Kosten
des Berechtigten den Zehen-en selbst ausstoßen,
und aus dein Felde liegen lassen-

§.904. Rötlzigt die Witterung den schenk-
psiichtigeky mit der Einführung der Früchtezu ei-

len: so ist es genug, wenn die Anzcigcsdem scheut-
lzerm, oder dessen lezehntner, nur Sechs Stun-

den vor dem Einfayren geschieht
V
s§.905- Dagegen ist aber auch«derZehe-it-

vflichkigeschuldig, wenn der Zchcnrsanimlerauf
der Flur mit der Abzälzlungschon wirklich be-

-

scyäscigt
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.

schåftigtist- sO lange zu warten, bis derselbeauf
seinenAcker kommen kann.

«
s. sob. Säumt der Zehentsommlergeflissent-

llchk ss haftet er dem Zerzcmpntchtigenfür allen

dadurch erweislich entstandenen Schaden.

§. 907. Sind absc, mi: Venmchkcxnxgxmgobi-

gkk Vokschriftem die Früchte vor Ansstoßungdes

schenkeneingeführtworden: so muß derselbe dem

»Brrecl)tigtennoch aus der Schcune verabsolgt
werden.

§. 908. Jst die zu frühe Einführung von dem

Vetosiichteken vdrsätzlich,oder durch eignes gro-
bes Verschulden geschehen: so muß er, wenn be-

sondere Provinzialgesetzenicht ein Anderes be-

,stimmen, dem Bereclstigten auf Zehn Garben
Eine; bey einem obwalrenden nur mäßigenVer-

setzen aber, auf Zwanzig Garben Eine Garbe mehr
abliefern.

s. 909. Die Einsichredes auf dem Felde abne-
zålzlrenZehenten muss der Empfänger, der Re-

gel nach, und wo nicht ein Anderes durch unun-
«

terbrochene Gewohnheit hergebracht ist, selbst
besorgen.

s. 910. Wo der Klein- Zehente ausdrücklichVon Klein-
eingefülgrtist, muß derselbe in der Regel von al- MINIS-

len Garten - und Baumfrüchten, ohne Unterschied
ob sie im Garten, oder auf dem Felde gebauet
worden, entrichtet werden.

. 911. Weder am Grdß-noch Klein-Zehen-
ten kann der Zehentpilichcigh wegen erlittenec

Unglücksfälle,Erlaß fordern.

§«912. Weder den dem Vetkaufe der gebeut-«
früchke,noch den Verpachtungendes Zehenkrrchrg,
gebührtdem Zehempslichkigenem Verkaufs« »de-
Iiälzeerechn

§. 913.
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s. 913. Eben das gilt, wenn das Zehentrecht
mit dem Gute oder Grundstücke,worauf dasselbe
haftet, verkauft wird.

»

§. 974. Wenn hingegen das Zehentrecht über
eine ganze Feldsiur, oder auch über einzelne in

derselben gelegene Grundstücke,für sich allein ver-

kauft werden soll; so kommt im ersten Falle der

Gemeine, so wie nn letzteren dem41Besitzer des

pflichtigen Grundstücks,das Verkaufs- und Nä-

herrecht zu.

H. 915. Die Befugniß, Fleisch- oder-Platze-
henten zu nehmen, erstreckt sich auf alle Arten

von Vieh, welches zur Haus- und Feldwirrhschafc
gehört..

s. 916. Der Regel nach muß das zehenkbare
Vieh von einem Jahre ins andre aufgezählt, und

darnach das zehente Stück geliefert werden.

§. 9t7. Die vor der wirklichen Aufzählungge-

storbenen Stücke werden bey Berechnung des Ze-
henten nicht niitgezählt.

. 9-8. Die Zeit der Abzahlungist nach jedes
Orts Herkommen bestimmt
§. 919.« Kälber, Lämmer, Und Schweine ist

der Zehentbercchngtenicht eher» als bis sie zum

Verkaufe tauglich; Fohlen nicht eher, als bis sie
abgesogen sind; und sederbich erst, wenn es be-

siederc ist, anzunehmen verbunden.

·. 92o. Von allen Sorten dürfennur Stücke -

mittlerer Güte zum Zehenten gegeben und ange-

nommen werden«

921. Ein Personalzehent bon dem, was durch
bloßen menschlichenFleiß erworben worden, soll
nirgend weder gefordert, noch gegeben werden.

§. 922. Ase-in der Zehente auf gewisse-Quanti-
täten oder Maaße von gedroschnemGetrende oder

gewonnenen Früchtenbestimmt ist: fv kzeikåtdersel-
be ein Sackzehenke.

§- 923«
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§- 923— Wenn erbellet, daßderBerechtigte ei-
nen Naturnlzelznten zu fordern habe: so lzat der-

selbe sein Verbr, diesen Zehnten in Natur zu zie-
hen, nicht verloren, wenn er gleich seit länger-als
techtsberjålzrterZeit selbigen in gedroschenenKör-X
nern angenommen hätte.

s. 924. Hat aber der Berechtigte seinNechtzum
Zugzelgnten ausüben wollen; der Verpflichtete dem-«
selben widersprochen; nnd ersterer seit diesem Wi-
derspruche, durch rechtsverjährteZeit, den Zehen-
ten in gedroschneinGetreyde angenommen: so i

.

eine Verwandlung des Zug- in einen Sackzehnken
durch Verjährung erfolgr. —

§. 925. Der Sackzehenkemußgleichdurch, wie
der Zelzentpsiichtigedie Früchte gewonnen hat, ene-

richtet und angenommen werden-

s. 926. Doch ist der Zehentpstichtigein jedem
Falle marktgängigenGetreyde abzuliefern ven-

bnnden.
»

'

»

s. 927· Die Ablieferungmuß in der Regel nach»
gestrichenemMaasäegeschehen.

s. 928. Die Abfuhre in die Wohnung, oder

auf den Boden des Empfängers, muß der schenk-
pslichtigebesorgen.

·

s. 929. Jst der Zehentpsiichtigein ,der«Abliefe-
rung säumiggewesen: sofsindendie Vorschriften des -

Siebenten Titels, §.479’.«480. Anwendung.

5."930. Hat der Zehenkpsiichtigetotalen Miß-
wachs erlitten: so kann der Empfängerden Sack«-
lzenten nur in so fern fordern, als die gewonnenen

Früchte, nachsleng der Wiktlzschastsnotlzdurfren,
an -Saa1nen, Brod- Speisung des Gestades, und

Futterung, dazu noch hinreichen.

s. 931. Hot»sichder Mißwachs nur in einer
oder der andern Getreydesorre, 3.B. nur in den

Winters oder nur in den Sommerfrüchten,kreis-
Allqew Gesetzb. IV. Band. HDH Mk:
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«. ! net: so muß der Zehenkpsiichtigeden in der mißm-
««

thenen Sorte zu entrichtenden Siickiehnten , ent-

Ii weder noch den in der Provinz oder Gegend üblichen
Anschlagspreisenbezahlen, oder denselben in einer

andern Gekreydcsotte, NachVerhältnißeben dieser
; Preise, abliefern.

,

: §. 932i Der Zchevkpsiichtigywelchervon einem

, dieser Befugnlsse GebraUch mEichen will, muß we-

i gen der dem Berechtigcen von dem vorhandenen
«

Mißwachsein Zeiten zu machenden Anzeige, die ei-

·» inem Pächter ertlpeilcen Vorschriften beobachten.
·: L Tit. XXL 480:»483.)
i«

i s. 933. Auch findet keine von diesenVefngnissen
statt, wenn der Zehenwstschklgeallen Reinissionen

» ausdrücklichentsagt hat.
Jl. s. 934. Was hier von dem Erlasse ben geistli-

. chen SackzelzenkenVerordnet ist, findet auf andere

Rainraladgaben, welche nicht als Pfarr- oder Kir-

chenzelzntcnennsichkctwerden, keine Anwendung.
Von Gew- 9. 935. Wenn der Zehentberechtigte statt des

scheuten Notnmlzelznren, eine beständiggleichförmigeAb-
- Habe in Gelde durch rechtsverjälzrreZeit angenom-

men nat: so sinden die Vorschriften s.923. und

9-4. Anwendung.
§. 936. Ein solcherZehentpsiichtigerkann, we-

» gen erlittener Unglücksfälle,nur in Io weit Nach-
l ficht oder Erlaß fordern, als dergleicheneinem Erb-

zinsmanne wegen des schuldigenCanons zu starken
kommt. (le. l. Tit. XVIll. 758. qu.)

Von nn« §. 937. Offertoria, Prövem Osterener, Wer-

ZZEIXIrkltergarbemund andere dergleichen Pfarr- und Kü-
"

sterabgaben, müssen lediglich nach jedes Orts Ge-

wohnheit bestimmtwerden.

» H. 38. Für dergleichen Prästationenkann nie-
mals Erlaß gefordert werden« «

.

C

s· 939-
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Zwölfter Abschnitt-
VVÜ geistlichen Gesellschaften überhaupt-

,s««939-Unter geistlichenGesellschaften,lderen

Mitglieder sich mit andern Religtousübungen, als
der Seelforge, hauptsächlichbeschäftigen,werden
die dont Staate aufgenommenen Stifter, Klöster,
und Orden verstanden. ,

s. 94o. Diese haben, unter den Namen der Ca-
pitel und Convente, mit andern Eorporationen im
Staate gleiche Rechte. (Tir. Vi.)
§.941. Sie stehen unter der Direktion ihrer

besondern Voriiefchtewwelchej nach Verschieden-
heit der Verfassung, entweder von den Mitglie-
dern gewählt, oder von einem Dritten bestellt
werden«

»

s. 942. Sie sind in ihren geistlichenBeschäfti-
gungen, der Regel nach, der Aufsicht des Bischofs V

der Dinzeg unterworfen; und müssen, wenn sie
davon befreot zu seynbehaupten, eine besondrevom

Staate genehmigte Exengtion nachweisen
s. 943. Sie dürfenden Pfarrern in ihren Amts-

berrichtungen feine Eingriff-: thun, und sich auch
einzelner »un- Scelforge gehörigenHandlungen, ohne
besondreErlaubniß Des Bischofs, nicht anmaßen.

§.944. Doch sind sie selbst vom Pfarrzlyange
ausgenommen, und können für sich einen eignen
Gottesdieust unterhalten.

s«945; Wo einergeistlicher-(GesellsssiaftParo-

Vegtissund »

Grundsätze-

Geistliche
Tirel i

klingelio

chialrechte über einen gewiss-n Distrilst v««-·-.ehen-
sind; da muß dieselbedie Verwaltung des Pfarr-
amts einem dazu gehörigquaiisicirtenSubjekse aus

ihrem Mittel übertragen

f H.946. Geistliche Gesellschaftensind berech-
kksk, ihre Mitglieder durch geistlicheBußübungen

hh 2 zur
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zur Erfüllung der Pflichten ihrer Verbindung, nnd

zur Vermeidung alles Aekgernifseganzuhalten
I. 947. Körperlicheoder Gelt-strafen gegen ihre

Mitglieder zu verhängewsind sie nur so weit be-

rechtigt, als ihnen-dieBefugnißdazu durch beson-
dere Gesetze, oder in ihren vom Staate bestätigten
Statuten, ausdrücklicheingeräumtworden«

s. 948. Die Rechte des Staats über solchegeist-
liche Gesellschaften, und deren Vermögen, sind
hauptsächlichnach den von ihm bestätigtenGrund-

verfassnngen, nach den vorhandenen Recessen und-

Vtrirågen, und nach den die Angelegenheiten der-—

selben betreffenden Feiedensschlüssenund andern

Traktaten zu sbeuttheilem .

»

§. 949. Jn der Regel konnan dem Staate eben

die Rechte über sie zu, wie über die Kirchengesell-
schafrm

,
s. 950. Sie genießen,gleich diesen, in ihren-

Rechtsangelegenheiten einen privilegirten Ge-

richtsstand
5.951. Das ihnen vom Staate zugewendet-

-oder überlasseneVermögen muß zur Aufrechthalkung
ihrer geistlichenAnstalten, nach der vom Staate

gebilligten Verfassung, und zum Unterhalte der

Mitglieder verwendet werden.

s. 952. Sie sind dabey eben den Einschränkun-

gen unterworfen, und genießeneben die Vorrechte,
wie Kirchengefellschaften. »

.953. Doch haben sie, in Ansehung ihrer be-

ständig fortlaufenden jährlichenHebungen, auf
das den Kirchengesellschafcens. 229. Verliehene be-

sondre Privilegium keinen Anspruch.’

. Die Verwaltung des gemeinschaftli-
chen Vermögens kommt dem Eapltel zu, wel-

ches, zur Besotgung der dabep vorfallenden Ein-.

nahmen
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Rahmen Und Ausgaben, Unterbediente zu bestellen
berechtigt ist.

«

§- 955s Die gemein ascli en Angelegenheiten nneee

der geistlkchenCoworakigjihensiebenin ihren Zu- gerkassWY
iannnenkånftenoder Capiteltagen Verhandelt. .

»

Hi956. Dem Vorsteher gebührtder Vor-sitzund—
die Direktion in dem Capirelz er muß aber, bey
Abfassung der Schlüsse, sich nach der Mehrheit der-

Stimmen richten. .

H.957. Die Schlüsse selbstmüssennothwendig Perle-einst

im einsammeltenCapirel abgefaßtwerden. WMs
«

H.958. Die ordinairen Zufammenkünfle,oben

Capieeliage, sind nach der besondern Einrichtung
einer jeden Corporatiou festgesetzt,und zur Ver-

handlung desjenigen bestimmt, was zur Wem-ak-
tung nnd Conseevarionder Rechte und innern Ver-
fassung der Corporatlon gehört

s. 959. So oft in der Grundberfassnng des:

Stifts etwas geändertwerden soll, wird«eine außer-
ordentliche Zusammenberufungdes Capitelsz die

Einwilligung des Bischofs der Diözes; und die

Genehmigung-des Staats erfordert.

II 960. Eben dies findet statt, wenn unbeweg-
liche Güter, Kostbarkeiten, oder Rechte der Stif-
tun-g vertauscht, ver-pfandet,—oder veräußertww-

den follen.
·

—

. 961. GeistlicheGesellschaftendürfen, ohne
ausdrücklicheErlaubniß des Staats, weder Cupi-
talien außerhalb-iandes verleihen, noch weniger
auswärtigengeistlichenObern oder Stiftungen, er-

wag von ihrem Ver'mögen,.bey einer gleichhohen
Geldstrafe, zuwenden. ,

§.962. Die Verwendung der-aus dem Stifts-.
-

vermögen den einzelnen Mitgliedern bestimmten
Hebungen zu andern Zwecken, kann nur in aus-

ferocdenklichenZusammenkünften,mit eine-enthi-
leb z ger
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ger Bewilligung sämmtlichenMitglieder, beschlos-
sen werden.

s. 963. Auch die Wahl eines neuen Vorgesetz-
ten, Beamten, oder Mitglieds der Tom-ration-
kazm nur in solchen außerordentlichenZusammen-
skünftengeschehen.

·

s. 964. Abwesende Mitglieder des Caoitels,
oder Convents, müssen zu dergleichen außeror-
dentlichen Versammlungen besonders eingeladen
werden.

§. 965. Jst dieses unterlassen worden: so kön-
nen sie dieserUnbergehungwegen Lob conkemrum)

.

auf Vermehrung des von den übrigenMitgliedern
lgefaßtenSchlusses antragem

§. 966. Es ist aber genug, wenn die Einladung
nur m die gdwdhnlichcWohnung oder Curie solcher
abwesendenMitglieder insinuirr wird.

§«967. Ein Mitglied des Capitch welches
persönlichzu erscheinen verhindert ist, kann seine
Stimme nur einem andern Mitgliede auftragen.

s. 9s38. Wer auf gelzbriszcEinladung weder

selbst erfcheinet, noch einen qualisicirten Bevoll-
mächtigtenbestellt, muß sichdasjenige gefallen las-
sen , was von den übrigenMitgliedern beschlossen
wordentz

Q. 969. Jn gewöhnlichenAngelegenheitenund

Zufammenkünftenentscheidet die Mehrheit der

Stimmen der gegenwärtigenMitglieder.

H.97o. Jn wie fern, und bey welchenGeschaf-
ten, die Mehrheit der Stimmen sämmtliche-:Mit-

« glieder, oder eine gewisse überwiesendeMehrheit

te des

erfordert werde, ist nach der besondern Verfassung
einer jeden Corporation bestimmt, und wird unten

vorkommen.

§. 971. Eben so bestimmt dies Verfassungeiner
MERMI- jedeu geistlichenCorporation, was der Vorsteher

ohne
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ohne Rückfrage an das Capitel zu beschließenund

vorzunehmen berechtigt sey.
.

«"

§i972» Uebernimmt er außerdemeine Verbinde

klchkcikVIBUEZuöiehungdes Capitels: so heftet die-

ses nur so weit dafür, als etwan aus einem solchen
Geschäftein den«Nutzen der Gesellschaftwienich
verwendet worden.

s. 973. Welchen Personen die Verwaltung der

Rechte und Obliegenheiten eines abwesenden, oder

sonst verhinderte-« ingleichen-eines gänzlichabge-
gangenen Vorstehersz vermöge ihres Amtes zukom-
me, muß nach den besondern Stiftsverfassungen
beurtheilt werden« -«

,

s. 974. Der Regel nach fallen dies Rechte des REMEDI-
mit Tode abgegangenen Vorsteherexan. das Capitelgsmekslesm
zuräcke » tem Vorste-

.975.. Das Capitel kann dieselben entweder—h"«"m·
selbstausüben, oder deren Verwaltung inzwischen
andern übertragen .,

«

§. 976. Doch ist das Cnpirel die an die Person
des Borste-bete besonders gebundnen Rechte, olgne
dringende Notwendigkeit auszuüben«oder an an-

dere zu übertragen,nicht berechtigt.
§.9-7. Während der Vatenz darf keine Neue-

rang in den Angelegenheiten des»Stifto vorgenom-
men werden.

’
-

s.978. Die besondern Einkünfte- des Vorste-
heks müssenwährendder Vaeanz aufbewahrt, und

seinem Rachfolqer übergebenwerden« e

H.979. Wo die Wahl des, Vorgesetztendem Ca- Wahl und

pifel oder Convente zusteht, mußdieselbeinnerhalb PVWWM

Drener Moncnhe nach dem Abaonge des. vorigen,
bey Verlust des Wahlrechts, erfolgen.. «-

§. 980. Der «zu wälzlendeClendidat muß alle
zu solchemAmte mich dem canomschen Rechte und
den Staunen des Scifts erforderlichenEigenschaf-
ten besitzen.

be 4 §- 581.
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s. 981. Wem eine oder die andere derselben er-

manaelt, der kann nur nach vorhergegangener Po-
stulakion, und erfolgter Difoenfanon des geistlichen
Obern zu der Vatenten Würde gelangen.

982. »Das Wohlgeschåftist der landesher-
durch dazu bestellte Commissarienzu dirigiren be-

rechtigt. .

s«983. Wo nicht besondereStatuten entgegen
stehn, werden die Stimmen Von diesen Commissa-

«

rien als Scrutatoren eingesammelt.
s. 984. Die Stimmen werden mittelst verschlos-

sener Zettel abgegeben.

s.985. Finden sich nach geendigter Stimmen-

saminlungmehr oder weniger Wadlzetteh als wälz-
lende Personen sind: so müssendie sämmtlichenZet-
tel uneröffnetverbrannt, und die Stimmen aufs
neue gesammelt werden. -

§.986. Nach richtig befundenen Wahlzetteln
werden dieselben eröffnet, und die Stimmen, so
wie sie sichhinter einander sinden, in das Wahlmo-

. tocoll eingetragen.

§. 987. Nur der ist für regelmäßiggewähltzu
achten, welcher wenigstens Eine Stimme über die

Hälfte der Stimmen sämmtlicherMitglieder des
Capitels oder Eonvents für sichhat·

§.988. Wenn ein Candidat, welcher mir postuliet
werden kann, mit einem völlig Ilsalzlfälzigenzu-

sammen kommt: so kann die Postulation deg ersten
nur alsdann erfolgen, wenn er meer als Zwey
Drittel sämmtlicherWahlstimmen für sich hat-

0.989. Jn dessen Entstehung wird der Wahle-
« Eise-vorgezogen, wenn auch nur Ein Drittel sämmt-

licher Stimmen sich für ihn erklärt hätte.
.990. Wenn aber sämmtlicheCandidaten

nur postulirt werden können: so muß die Postu-
lation
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lation für denjenigen erfolgen, der mehr als die

Hälfte der sämmtlichenAssahlstimmenför sichhat.
s. 991. Hat keiner der Candidaten so viel Stim-

Mem Als nach Obigen Vorschriften zu einer gülti-
gen Wahl oder Postulation erfordert werden: so ist
der ganze Wahlactus ohne Wirkung.

Cz992. Die Wahl kann auch durchCompromiß
auf em oder mehrere Mitglieder des Capitels. ge-
schehen.

I. 99Z. Auch die Errichtung eines solchenCom- -

pronitsscs muß unter Direktion der landesherrlichen
Comniissarien erfolgen. .

§. 994· Zu dergleichenCompromißist die Ein-
willigung sämtntllcherMitglieder erforderlich. -

s. 995. Nur durch gleichmäßigeallgemeine
Einwilligung kann das Compromiß, wenn es ein-
mal zu Stande gekommen ist, wieder aufgehoben
werden.
-

s. 996. Diejenigen, auf welche compkoinittitt
worden, müssen sich nach dem Inhalte des ihnen
von dem Capicel geschehenenAuftrages genau

achten.
s. 997. Jst.in diesem Auftrage nicht ein Ande-

res bestimmt: jo ist derjenige für gewählt oder po-

stulirt zu achten, welcher die Mehrheit der Stim-
men der Compromissatien für sich hat.

s. 998. Haben die Compromissarien einen ganz

Unwürdigengewählt: so fällt das Wahlrecht an

das Capitel oder Convent zurück.
-

. Das Capikel oder Convene kann mit Mka
dem gewähltenoder postulirten Vorsteher eine Cas, tivm I

pitulntion errichten.
§. 1000. Dadurch können aber klare und ent-

schiedeneRechte des Vorgesetztennichts geschmälert,
noch die Grundverfassungen des Stifts geändert
werden.

«

thz F mor.
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s. mor. Auch die Capitulation, wenn derglei-
chen errichtet wirdy Muß dem ianveslzerrn zur Ge-

nehmigung vorgelegt werden.

· 1002· Der Gewählteoder Postulirte muß,
bey Verlust seines Rechts, innerhalb Monatlzsfrist
über die Annahme der ihm zugedachten Würde sich
erklären,undlziernächstinnerhalb Dreyer Monnklze
die Consirmation oder Zulassnng desjenigen geistli-
chen Obern , dem das Stift· unmittelbar unterge-

. ordnet ist, nachsuchen-

Laufe-Ia-
time.

Landes-
herrliche
Avvrolsns
inm-

s. 1003. Die einmal gesehelztneWahl kann von

dem Capitel niemals, die Pestnlation aber nur so
lange-, als sie den geistlichen Obern noch nicht an-.

gezeigt ist, zurückgenommenwerden.

. 1004. Einem regelmäßiggewählten;welchem
die nach §. 980. erforderlichen Eigenschaften nicht
ermangeln, darf der geistilctzeObere die Consirmas
tion nicht Versagen.
s« 1005. Auch die Postulariou muß er zulassen,

wenn der Mangel-dis- Erfordernisses denselben des

zugedachten Amtes nicht unwürdig, oder zur Aus-

übung der damit verbundenen Pflichten ganz unfä-
hig machen.

,

s. 1006. Die Zulassung einer Postulation hat
mit der Bestätigungeiner Wahl gleicheWirkung.

s. 1oo7. Wird die Wahl unregelmäßig,oder

die Postulation nnzuläßigbefunden: so verliert das

Capitel für diesenFall sein Wahlrecht.
s. 1008. Der Bestätigteoder Zugelassenege-

langt durch, die Einweihung zum Besitzeseines geist-
lichen Amts.

s. 1009. Es darf aber kein Gewählteroder Po-
stulitter die Bestätigung oder- Zulassung der geistli-
chen Obern elzee nachsuchen; als bis er dazu die

Genehmigung des Landesizrrrnerhalten hab
§.-1010. Vor dem Erfolge diesktGenehmi-

gung soll die Einweihung nicht statt sindenz noch
- dei-
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der Gewåbkteoder Postulirte zur Ausübung dei-

Funktionen feines Vorsteheramts, oder zum Be-

fitze und Genusse der damit verbundenen weltlichen
Rechte und Einkünftegelassenwerden.

5.10.11. Wenn der iandeshexH aus Gründen

des gemeinen Wohls, oder der Erhaltung der äus-
sern und innern Ruhe des Staats, das präsentitte
Subject verwirftx so,muß eine neue Wahl veran-

laßt werden.,
·

§. tot-« Jn Fällen, wo das Capitel oder Con-
vent wegen seiner schuldbarm Saumfeligkeit, oder

wegen der bey der Wahl oder Postulation vol-gefal-
lenen Uxiregelmäßigkciten,seines. Wahl-echte-ver-

lustig wird, fällt die Befetzungder Stelle für die-

scsmal, nach Verschiedenheit der Verfassungen in

den Provinzen,- entweder dem»Landesherrm oder
den geistlichenObern anheim«

"

§. 1013.» Aber auch letzteremüssen,bey ihrer
Ernennung, die gest-FliehenVorschriften wegen der

Tüchtigkeitdes zu bestellendenSubjects beobachten,
und dasselbe dem Qandesherrn zur Genehmigung
vorschlagen ,

"

’

s. 1014. Wo es hergebracht ist, daß dem lan-
deshettn mehrere Subjecte zur Ernennung vorge-

schlagen werden müssen, da ist das Capikel over

Ecnvent,· bec) der Auswahl dieser Subjekte, die

§. 979. qu. enthaltenen Vorschriften ebenfalls zu,

beobachten schuldig·. . i

§« 1015. Einem Stiftsvorgesetzten,der- durch.
Alter, Krankheit, oder andre Ursachen, an gehö-
kigkkVerwaltung feines Amtes verhindert ist, kann
ein Coadintor bestellt werben-

zxz1016. Die Wahl eines-solchenCoadjutors

Von Tond-
muten-

kommt dem Caoitel oder Convent in so fern zu, als -

ihm die Wahl desPsrgesetztenselbstgebührt.
s. 1017. Die Gründe zur Bestellung eines Evas--

Isutors müssen Von den unmittelbaren geistlichen
Odem



»
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Obern des Scika, und Von dem Landesherrn, ge-

pråfr und genehmigt werden.
«

§. 1018. Es hängt.von dem Vorgesetztenab,
in wie fern er sich seines Coadjutors bedienen will;
und dieserdarf sichwider seinenWillen keiner Amts-

verrichrungen anmaaßem
§. 1019. Dagegen darf aber auch der Vorge-

setzte diejenigen Amksgeschåfte,die er selbst nicht
verrichten kann, oder will, einem andern, als fei-
nem Coadjukoh nicht auftragen.
§. IO2O. Soll der Coadjutor Verrichtungen vor-

nekzmen,die bey bloßerAbwesenheit, oder tempo-
teller Perizinderungdes Vorgesetzten,gewissenMiit-

gliedern des Capitels Vermöge ihres Amt-S zukom-
men: so wird zu deren Uebertragung der Eonsens
des Capitelg erfordern

H. 1021. Bey gänzlichemAbgang des Vorge-
setztentritt der ihm zugeordneke andjucor sofort an

dessenStelle.

Dreyzehnter Abschnitt.
Von katholischen Domstiftern und

Capiteln.

Bestim- §. io22. Domcapitel sind geistlicheCorporatio-

VIII-II nen, deren Mitglieder zur Abwarmng des feyerli-
Met. chen Gottesdienstes in der Hauptkircheder Diözes

bestimmt, und dem Bi«schofe,in wichtigen Ange-
legenheiten des Bißthums, und der Diözes, zur
Seite gesetztsind. '

-

Recht-der- §. 1023. Nur diejenigen sind als Mikgklkpek
ILI"1diesesCollegii zu betrachten, welche bey dem Stifte

iteiymdec eine Pfründe oder ein Canonicat besitze-n
FZMW s. 1024. Der Bischof hat also darin wederSitz

«

noch Stimme, ais in so fern er zugleichmit einein

Canonicat ben dem Stifte Verschenist-
s«

. Io:-,.
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§. Io25- Alle gemeinschaftlicheRechte des

Siisks werden also, mit Ausschlußdes Bischoer
durch des Capitel allein ausgeteilt-
§. 10:6. Jnfonderlzeit qebijilzrtdein Capitel die

alleinige Verwssktuvg des Siifceveemögens.
§.1027- Das Espitel stedt in diesen gemein- «

fchaftlichenAngelegenheitenunter der Direktion des

Dechanten. :

s«1028- Die übrigenWürden und Aemter im

Capnel sind, nebst ihren Rechten und Obliegenhei-
ten, nach den besondern Verfassungen eines jeden
Stifks bestimmt »

§. 1029. Das Capitel ist, zur Vertheidigmth
seiner Rechte einen Syndieumz und andre Unterbr-

diente, zur Beforgung seiner Vermögensangele-
genlzcitem olzneZiizielzungdes Bischofes zu bestel-
len berechtigt - -

§. 1030. Das Capiiel ist dem Vischofc fubordi- Verhältnis
nirt, welcher berechtigt ist, Visitetionen bey dem

Capitcl vorzunehmen, und die dabey vorgefundenen
Mißbräucheabzustellen.
»H-losl. Der Bischof soll in allen wichtigenAn-

gelegenheitendes Bißtlgtnn5, und der Diöze5, das

Domeapitel mit seinem Rache und Gutachten ver-

nehmen.
. los-. Die Einwilligung des Domeapitels

ist nothwendig, wenn unbeweglicheGitter oder Ge-

rechtigkeiteu des PROqu oder einer Kirche in

der Dtözes, verpfändet oder veräußert; Pforten
und Pfründen, die zur gemeinschaftlichenCollatuit

des Bischofs nnd Capitels stehen, vergeben; und

Kirchen oder Pfründen zufainmengeschlagen oder

aufgehoben werden sollen.

s. 1033. In welchenFällen es außerdem,zur
Gültigkeit einer von dem Bischofe vorgenomme-
nen Handlung, der Einwilligung des Demut-i-

telS
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-kels bedürfe, ist nach der besondernVerfassung einer

jeden Diözes bestimmt-
s·1034. Zur-anderweitigen Verleihung Von

lehn- und Erbzinsgütern, die sich an das Bißtlzum
eröffnen, ist die Einwilligung des Capitels in der

Regel nicht erforderlich.
§. 1035. In gemeinschaftlichenAngelegenheiten

des Bischofs und Capitcls, geschiehtdie Zusam-
menberufung von Seiten des erstern; und ihm ge-

bührt alsdann die Direktion der Beratlzschlagnng.
§. 1036. Der Regel nach wird die Versamm-

lung in der Capitelsstube gehalten.

s. 1037. Jn allen Fällen,wo zu einem Geschäfte
die Einwilligung des Capitels nothwendig ist, hat
der Bischof für sich Eine, und das Capitel zusam-
men genommen die Zweyte Stimme

s. 1038. Es kann also nichts beschlossenwerden,
als worin der Bischof von einer, und die Piclzrlzeit
der Stimmen des Domcapitels von der andern

Seite willigen.
s

§. 1039. In so fern der BischofzugleichCano- -

nicus ist, muß seine Stimme auch unter den

Stimmen der Mitglieder des Capitels mitgezählt
werden«

«

s. 104o. Das Caoitel kann in Angelegenheiten
des Bißtlzums und der Dcözeo, ohne den Bischof,
oder gegen desselben Gutbesinden, auch durch ein-

lzelligenBeschluß,nichts entscheiden.

Ä§.1041. Wenn der bischdäicheStuhl entwe-

der gänzlich,oder auf eine Zeitlang erledigt; oder

dessen Wiederbeseizung, ohne die Schuld des Cupi-

telH, oereögertwird: so kommt die Verwaltung
der bischösiichenRechte dem Domcapitel zu-

§. Io42.

—
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s. 1042. Dieses muß dabey alles beobachten-
tvas s- 974s qus bcy der Vaeanz eines geistlichen
Vorstehersüberhauptvorgeschriebenist.

Es 1943s Die Verwaltung der geistlichenAn-

gkkegenhkltepdes Bißtlzumskann das Capitel ei-

nein Ptcarius auftragenz wenn aber dergleichen
Vccarius von dem alsgegangenen Bischofe schon
bestelltworden: so muß das Capitel denselbenbe-

statigen. -

v

§. 1044. Funktionen, die mit der Person und
Würde des Bischofs unreennbar verknüpft sind,
kann weder das Capitel, noch der bonsilzm gesetzes
Vicarins ausüben.

v ,

§. 1045. Zur Verwaltung der weltlichen Ge-
tichtsbarkcir, in so fern dergleichen rnit- dem Biß-
thume verbunden ist, —muß ein Official bestellt;
oder der von dem Bischofe geordnete bestätigt
werden.

, «
·

"

§. Io46. Rechte, welchenach den Gesetzenund

Verfassungen, für den Bischof und das Capirel ge-

meinschaftlichgehören,können, währendder Va-

kanz , von dem Capitel allein nur in dringenden
Nothfållenausgeübt werden.

»

s. 1047. Eigne Angelegenheitendes· Capikelsj
zu deren Rechtsbeständigkeitdie Einwilligung des

Bischof-snothwendig ist, müssen der Regel nach
währendder Vacanz ausgesetztbleiben.

v

s. 1048, Pfenndem welche zur alleinigen Ver-«-
leilzungdes Bischofs stolzen, können von dem Cardi-
tel, wälzte-ndeiner-gänzlichenVereinz, nicht ver-

geben weidenz sondern es muß deren Besetzungdem
neuen Bischoseaufbewahrt bleiben.

§. 1049. spird aber die Wiederbefetzungdes

--bischösiichmStuhls ohne Schuld des Domcapitels
verhindern so kann letzteresüoer derqleichen Pfrün-
den in so fern vers-einen, als das Wohl der Kirche
Deren baldige Verleihung erfordert.

§. reso-
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s. 1050. Zum Besten des Bißrlzumg kann das

Domcapitel, während einer Vacanz, Verträge
schließen,welche zur Conservation dcr Gerechtsame
desselbennothwendig find.

«

§. 1051. Wo die Ernennung des Bischofs dem

Landeslgckrn nicht vorbehalten ist, da kommt die

Wahl desselbendem Dommpitel zu.

§. 1052. Dieses muß dabey alles beobachten,
was im vorigen Ilöfchmrte von der Walzl eines

Stifrsdbern verordnet ist. -

H. 1053. Ein Gleiches sindet statt, wenn dem

Blschofe ein Coadjutor bestelltwerden soll.

Vierzehnter Abschnitt.
vVon Collegiatstifterm

s. 1054. GeistlicheCorporationety die bey einer

andern, als der Hauptkircheder Diözes, zur fey-
etlichen Beziehung des Gottesdienstcs verordnet

sind, werden Collegiatstifter genacinr.
§. 1055. Sie unterscheiden sich von den Dom-

siiftem nur darin, daß ihre IJNitgliederan den An-

gelegenheitendes Bißtlzumsund der Didzes keinen

Theil nehmer-. .

§. 1056. Die dem weiblichenGeschlechtegewid-
mete wclrgclstlichen Stifter haben mit den Colle-

giatstiftern gleicheRechte.

Funfzehnter Abschnitt
Von Klostergesellfchaften.

»

§. 1057. Klostergesellfchaftensind geijllicheCor-

porarionca, deren Mitglieder zu gemeinlchaftlichem
leben und gemeinschaftlicherNeliglonsübung,nach
gewissen von der Kirche bestätigtenRegeln, durch
feyerllcheGelübde sich Verpsichret haben.

- §. loss.
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§. tossi Den einzelnen KlostergelellschaftenGpinxiche

sind eigne Obern- unter dem Nehmen der ’21i-bre,Obst-h

Prioren, Pköbste,.Guardiane, over Rcctoren

vorgesetzt. »

.

§- IOSSL Alle Klosters-sfellfchafreneiner Pro-
Vmöi Welche zu» einerley Ordensregel sich beken-

nen, stehen unter dem Provtnltal und sämmt-—
lcchm Provinzen ist der General des Ort-eng vor-

gesetzt. —

§. 106o. Diese Ordens Oberndürfen den Bi--
schöfender Dcdces in llzce Gerechtsame nicht ein-

greifen.
«

s- IOSL - WITH sse CllßkkbalbLandes wish-«
nen: fo —.»i.tvon ihnen sollen das, was von auswär-

tigen Obst-n der Gitchengesellschaftenvkkokdnkk

ists 03135 kan
»

H. 1062. Auch da, wo die Befetzungzdervoran-

ten Stelle eines Kloster-Obern von einem höhern
Ordens Obern abhängt,muß über das von diesem

alt-gewählteSubjekt, vor dessen Einsfetzungund

Annahme, die Apptobntion des Staats eingeholt
werden.

§. losz. Visitatlonen bey einlänhlfchenKlö-
stern dürfen auswärtige Ordens - Obern ohne .

ausdrücklicheErlaubniß des Staats nicht vors
·

s. 1064. Ob und in welchen Angelegenheitenww-
dem Kloster-Obern ein Capitel oder Eonvent nnw TM-

die Seite gesetztsey, ist durch die Regeln eines je-
»We·

den Orpens bestiMMks
H.-1065. Nur wirklicheKlostergeistliche,nicht

aber bloße!ayenbrüver,haben in dem Capitel oder
Convent Sitz und Stimme.

s. 1066. Die Kloster- Obern müssendie ihnen Krone--
sulommende Klosterzuchtnach den §. 946. 947Juchts
Vol-geschriebenenGesetzen»in-sähen, und machen

Inseln- Gcsekzn vix-Bann Jii sich
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«

« sich durch deren Uebertretungdem Staate verans-

l ’

wortlich.
·

(
·

H. 1057. Kloster-Obern, welche diesenVor-

schriften zuwider handeln, haben vom Staate eben
l die Strafen zu erwarten,-. welche gegen Eigen-

1 mächtige Privatgewalt iin(Cri-ninalrechte verord-
"

net sind.
Aufnahme. s. 1068. Ohne Vorwissen und Genehmigung
ZEIer des Staats, dürfen sie keine Mitglieder außerhalb
SJEckgtieisLandes verschicken, oder in auswärtigeKlöster ver-

)
M- setzen, oder augwäctigeMitglieder in einlåndische

: Klösteraufnehmen.
l I. 1069. Kloster-Obern, welchediesem zuwi-

Z der lgandeln, sollen in ilzrem Amte nicht ferner ge-

l duldet, und noch außerdem verhältnißmåßigbe-

I straft; auch zur Zurückschaffungdes aus dem lande
l gebrachten Mitglieds durch rechtlicheZwangsmitcel

angehalten werden.

Sechszehnter Abschnitt
«Von geistlichen Ritterorden.

§. 1070. Der Deutsche, und der Malklzesers
oder Johanniterorden , genießen bey ihren inner-

« halb der KöniglichenStaaken zu betreibenden Ga-
. schäftenoder Angelegenheiten, die Rechte ver geist-

«
«

lichenCotporationen.
«

,

§. 1071." Die innern Verfassungen der Capitel
dieser Orden, sowie die Rechte und Pflichten ihrer
Obern und Beamten, müssen in vorkommenden

Fällen lediglich nach den Staunen des Orden-z be-
-

urtheilt werden.

s. 1072. Die Versammlungen der zur Ali-var-

tung des Gotteodienstrs ben densQrdcnSkirchen be-

. stimmten Mitglieder der geistlichenNitscrorden sind
den Klostergesellschaftengleichzu achten.

. Io7g.



Den weltgeistlichenCanonicisp859

Siebzehnter Abschnitt.«
»Von welkgeistlichen Canonicis.

.

-»
ss »107Z- Die Mitglieder der Dom-s und Col-

legmtsttfterführenbeyve den Namen Canonici.
N

§. 10742 Nur diejenigen Canonici, welche in-
nerhalb der bey jedem Siifce nach der Fundnrion
bestimmtenAnzahl aufgenonnnen sind- haben Sis
und Stimme im Capikel; und wecden bey Carle
«dralstiftern-Domcapitulaken genannt

§. 1075,« Diejenigen, welche nach der Obste-
bcmz eines Säfte-- über die ursprünglicheZahl km-

—gsesetzkiwo-rdcn,heißenmindere Canonici, oder bey
Domstifkem, Domicellaren

§.1070. Sogenannte regulirte Cononici sind
, nach den Vorschriften des folgenden Abschnictssz

beurcheilem s

§. 1o7«7.Wer beyeinem SkjfteCanonicuswer-

»den will, mußderjenian Relig:onsparrey, zu wel- -ss

eher das Stift selbstgehört,zugetlzan seyn»
-

.1078. Bey vermischtcnStifrem muß, in
den zum deutschenReiche gehöeendcnProblnzew

JesBesitzstand des Ersten Januaps des·»Jthes
1624 beobachtet werden.

""
"

.

-

H·1079. Das Alter, welches erforderlich ist,
Xwenn jgmand befasat seyn soll, um ein Canonicat
»sichzu bewerben, Sitz- und Stimme im Eepinsl Fu
Verlangen, und auf die höhernWären-n tm Stifte,
Anspruch zu machen, muß heiiptthclsslchnach den

Staunen und wohlhcrgebrqchtcnGewohnheirmeines
jeden Stika beurtheilt weiden. .

s, 1c.80. fDecRegel nach kann nur derjenige,
Welcher das ViertzelznteJahr zurückgelegthak, um
ein Canonscat sich bewerbcm

H. 1081. Eben so kann in der Regel niemand,
Welcher pas chy und zwanzizste Jahr noch

"

Jil 2 nicht

Wes-Einw-
um Im.

Lassen dek-
selben.

Erforder-
’ ' W
Tand-um
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nicht zurückgelegthat, Sitz und- Stimme im Ca-

pitel haben.
s.1082. Zur BekleidunghöhererWürden ini

Stier wird ein Alter von Fünf und zwanzig, und

zum Bißthinne Von DreyßigJahren erfordern
s. 1083. Wer Canonicus werden will, mußI

wenigstens die erste Tonsur erhalten haben.
s. 1084. Sitz und Stimme im Capikcl kann nur

der erlangen , welcher zum Suhdiaeonat einge-
weiht ist, und Drey Jahre hindurch den Studien

auf hohen Schulen obgelegenhat.
§. 1085. Zu höhernWürden im Capirel ist der-

jenige Ordensgrad erforderlich, den die damit ver-

bundene geistlicheVerrichtungen voraussetzem
§. loss. Wo nach den Statt-ten des Stifts ad-

IiicheHerkunft zur Aufnahme erfordert wird, muß
dieselbegehörignachgewiesen, (Tit. lX. H. I7. bis

ga) nnd ein darüber entstandner Streit vor dem

weltlichen Richter entschiedenwerden.

Is. 1087. Wem die Verleihung der Canonicate

gebühre-, bestimmen die Statuken und-Gewohn-
jeden Stifte. .

«§.1088-. Wo die Verleihung zwischendem Ca-

-pitel »und dem Landeshertm oder dem geistlichen
Obern, nach Monathen abwechselt, wird der Ab-

lauf des Monarhs auf die Mitternachtsstunde des

letztenTages festgesetzt-
§. 1089. Die Wahl des Eapitels geschiehtdurch

die Mehrheit der Stimmen sämmtlichenCapituia-
ren, mit Ausschlußdes Bischon

L.1090. Wo es hergebracht ist, daß gewisse
Prädendem nach einer festgesetztenOrdnung oder

·Reihe, von einzelnen Canonicis vergeben werden,
da übt derjenige, an welchem die Reihe steht, nur

ein Recht des Capitels aus.
»

-

§. 1091. Jn der Regel kann also derjenige,
Sitz
Und
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und Stimme im Capitel hatte, auf diesesRecht
keinen Anspruchzmachen.

«

’

s.1092. Wo die Reihe mit jedem Monathe
abwechselt, geht das Verleihungsrechtmit-Ablauf

jedenMonaths sofort an den Folgenden über.
«

§. 1093. Wenn aber das Capitel, oder die ein- Imm-
zSIMU CAmMich welche an die Reihe kommenHkascht
mit Verleihung der Pråbenbeüber Sechs Mitme-

thehzdgebntso fälltdas Recht dazu dein Bischofe
an e1m.

s. 1094. Bey Stiftem, wo das Recht der er- Recht Pel-

stm Bitte hergebrachtist, wird selbiges von dem- Wean

ienigen, welchem es zukommt, auf die erste zur

Värbleilzung
des Capitels stehende Vacanz aus-

ge t.

Z. 1095. Dem Precisten bleibt fein dadurch er-

langter Anspruch, wenn auch derjenige, deswi-
chem er vor-geschlagenworden, vor wirklich entste-
lzender Vacauz verstirbt.

s. Io96. Durch die Ausübung des Rechts der

ersten Bitte wird übrigens die abwechselndeOrd-.

nung der Collation an sich nicht geändert.
§. 1097. Der Precist ist, ben. Verlust feines

Rechts, schuldig, sich spätestensinnerhalb Vier

Wochen, nach entstandener Vacanz, bey dene,
vwelchem das Verletlzungsrecht zukommt, zu

melden.
«

s· 1098. Sein durch den Vorschlag erlangtes

Recht kann er nur unter ausdrücklicherBewilli-

gung desjenigen,welcher ihm dasselbeverliehenhat,
einem Andern abtreten.

§.1O99. Durch Nesignation kann jemanden New-
cine Präbende übertragenwerden. non

§. 1100. Doch mußder, zu dessenGunsten die

Nesignation erschika alle zu einem Canonico er-

forderlichenEigenschaftenbesitzen.

JH Z HJIOL
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ss nor. Außerdemfindet bey der Nesignakion .

-; alles statt» was die Gesetze von Abtretung der

ll Rechte überhauptVerordncm

»s.1 102. Der Nesignanr kann sich eine Pension
,

sp .. Auf bithvcnsåen der Pråbende zu seiner Noch--
I- - dnxft vorbehalten.«

- —§.1103. »DieResignatfon muß in dieHänve
destmsgen sechchcm der dem Resignanten vie
Präbecideveiliehen hat. -

"

s. 1s1o4. Erst durch die Genehmigungdes vor-«
maliaen Collatoks erhält die Resignatton ihre Gül-

; tigkinz nno kann also nochbis-dahin zurückgenom-
men weiden-

9. IIoF. Eben so sindet die Zurücknahmestatt,
wenn der Resignntarins die Pröbendenicht anneh-

"» wen kann oder will; oder wenn der Collacor nicht«
’

alle Bedingungen der Resignnkion genehmiæn
§. 1106. Wo es hergebracht ist, daß die Ne-

; stgnation mich der von einem einzelnen Canonico
? erhaltenen Präsende in die Hände des Capitels

geschehenmuß, hat es auch ferner dabcy sein Be-
wendet-.

s. 1107. Stirbt der Resignirenve binnen Ein

»

nnd zwanzig Tagen, von dem Tage an gerechnet-,
l da die Asssignation dem Collator angezeigt wor-

s den: so ist dieselbefür nicht geschehenzu achten.
«

§. 1108. Jeder neu bestellte Canonicus wird
i der letzte im Capitel, und tritt allo,, auch bcy Re-
s» signaiionen, nicht in die Stelle und den Rang sei-
i nes Vorfahren

§. 1109. Nur bey Prålaturen erhältder neu-e
Prälat denjenigen Rang, welchendie Würde mit

sichbringt«
! Von Mslzj §. 1110. Bey Stiftern, wo mehrere Ordnungen

« J
s , -

s

l ils-EssetVon Ewiva sind- wird der neue Canonicus der

i
l

Sake-new letztein derjenigen Ordnung, zu welchersein Vor-
Wls

folgt gehörtlzgn
§.11u.

lu-
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·- S- nu.. Wo aber das Einrückenans einer nie-

dern in eine höhereQxdiiuujiklzergebrachtist, da

muß die Art und Weise-«dieses-Einrückenglediglich
nach. den Starr-ten und Gcwohnheiten des Stifts
beurklzeiltwert-ein » « ,

—

"

« , »

Hzirra. Der Regel nach. könnenminder-e Cais
nonicl m emc höhereOrdnungnnnins so fern ein-«
tüikmw alo- die in dieser Ordnung vacante Stelle

zur Collaknr desjenigen steht, von welchemilznm
das lnindereCanonicatverli.elzen worden.

,

.

H. Inz. Wenn der landesherr ein Canonicat W Cano-

an emiSusLijrktzverleiht, Dem- es an den persönlichenZJIJJZYM
Eigenschaften mangelt: so erhält-dcrselbe d,ad11kcl),ikilsi.xem-

nuk das Recht, dieseStelle an ein. andres fähigesZMW
W-

Subjecc abzutreten.
· «

· W

s- In4. letzterer-zaber« erlangt-. daditxch die;
«

Pråbende mit vollem Rechte, und in eben den

Qualität, wie. sich dieselbean den landesherrn er-.

ledigt halte
"

«

s. lus. Niemand soll zwey oder—mehrere Fristan wie sm-

liche Pfründen bey einem und eben demselbenIIIka
Stifke besitzen. re Canoni-

H. 1116. Wohl aber kann ein Canonicus zur EJIIZWM
gleich eine geistliche Winde brn eben Demselben-
Stifke bekleidem

§.· 1117. Auch bey verschiedenenStifters-i kann

Eine Person mehrere Pfründen zugleich alsdann .-

nichr besitzen, wenn diese Pfründen die Verbind- Js

lichkeikzur Residenz bey sichführen. «

«

§.. 11k8. Wenn also die verschiedenenStifter
an Einem Orte, oder zwar an verschiedenenOrten«
jedoch sogelegen, oder beschaffensind, daß die Resi-
denzzeiitin jedem desselben gehörigabgewartet wer-

den kannx so ist der Besitzsolchermehrern Pfründen
in Einer Person erlaubt.

-

«

«. 1119. Wer von der Residenz ben, dem

Stifte, wo er dieselbenicht abwarten kann, bez-
-

Jii 4 freyee

«- s



Vorberei-
tnnq zum
Tonomcat

Aufnahme

c

Pflichten

864 Zweyter Theil. Gifer Titel.

fteoet ist: (9. 1131.) auf den sindet in so weit die
Vorschrift des 1117. nicht Anwendung-

s. 11"2«o. Ein Gleiches gilt, wenn bey einem
Stifts die Residenz ncht nothwendig, sondern nur

eine statutenmaßigeGlutran oder die Einbuße
gewisser Arten von Elnknnften, mit deren Unter-

lassung verl—iinde1rist.
« 1121« Jeder mus- Canonicus muß sich vor

feiner Aufnahme der nach den Staturen des Stika
bestimmt-en Pkü um, an dem Orte, wo das Siift
seinenSitz nat, unterwesfm

s. 1122. Doch genießter, auch währendder

Proben-W der Regel nach alle zu seinerStelle ge-

hörigenHebungen
s. 1123- Erst nach geenbigkerProbezeit erfolgt

die feyerliche Aufnahmej bey welcher der neue Ca-
nonicus auf dies vom Staate genehmigten Statu-
ten verpflichtetwird.

H. 1124. Vor der Aufnahme muß jeder neue

Canonicus, wenn er nicht vom landesherrn selbst
bestellt worden, demselben zur Genehmigung und

Bestätigung präsentlrtwerden-

s. 1125. Die allgemeinen Pflichten der Geist-
lichen, so weit dieselben nicht auf das letzenmt
Beziehung haben, liegen auch den Canoniris ob.

(9s 6,7-Rin)
,

I. 1126. Jlxre Amteverrichtungenssind durch
die Statt-ten dcg Stifte, und durch die Vorschrif-
ten des Canonifchen Rechts bestimmt-.
§. 1127. Jnfonderheit sind sie schuldig, denGot-

tesdienst im Chore durch die geordneten Stunden

regelmäßigabzuwarten
§. 1128. Sie sind verpflichtet, an dem Sitze

des Sciftg ordentlich Residenz zu halten«
s. 1129. Eine beharrliche Unterlasslllm dieser

Pflicht wird mit dem Verluste der Stelle; eine

Vernachläßigungaber, mit einer verhältnißmåßn
gen
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gen Geldbnßtsz Ynd zwar, . wenn die Staunen

nichts Nähe-es festsetzen, mit dem Verluste des

ViertensTizeils, oder derHålfte der Einkünfte,
geahnder.

2

- §. 1130. Die Art und Dauer der Residenz. ist
nach denStatuien eines jeden Stifks zii benetlzeilem

s. iizn Wer durch öffentlicheBedienungekb
durch Reisen in Angelegenheiten des Staats, oder

der Kirche, Studirens halber, durch Alter, Krank-

»

heit, oder ungefährenZufall, an der wirklichen
. Residenz verhindert ist, nimmt dennoch auch an

solchenHebungen Theil, die nur für die Residirew
den bestisnmtsind. -

—

§. 1132. Dagegen kann er aufdie sogenannten
Präsenticngelderkeinen Anspruch machen.

s. 1133. Wer aus bloßerGnade von der Resi-
denz dispensirt ist, muß sich mit den Nutzungzensei-
ner Pfründe begnügen.

H. 1134. Die Canonici können sich in ihren Vicariecp
geistlichen Verrichtungen, an deren eigenen Ab-

wareung -sievevlzindektsind, durch Vicatien vertre-

ten lassen-.
s. 1135. Solche Vicarien müssen diejenigen

Eigenschaften besisen , welche zu den«Funktionen,
die sie übernehmen sollen, nach dem canonischen
Rechteerfordeklich sind. —

.

§. 1136. Der Regelnachkommt die Bestellung
eines solchenVicacii demjenigen Canoiiico zu, des-

«

senStelle derselbe«vertreten soll.
s. 1137. Dieser muß sichmit seinem Vicario

wegen einer billigen Abgabe für die Verteetung ei-

nigen; er kmm Obst auch seinen Auftrag, wenn

nicht ein Anderes ausdrücklichverabredet worden, .

nach eigenem Guzsindenzurücknehinm
—

s. 1138. Bin Stiftern, wo biständigeVita-
eien bestelltsind, bekleiden dieselben ein eigenes
geistlichesAmt, und können nur aus eben den

Jii 5 Grün- .« -
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Gründen, wie andere Geistliche-, wieder entsetzt
werden«

-

»

.

neune-e H. 1139. Canonict genießen, in Ansehung ihrer
« IEFFZHJUVPerson und eigenen Vermögens, alle äußereVor-s

? oex Eis-p- rechte der Geistlichenuberlzaupn find-aber auch
worum dahey eben denselbenEinschränkungenunterworfens

»

; (§- 93- qud - -

’

§- II40s Sie bebaktsm des Eintritt-z in den

geistlichenStand Ungkclchtek,Alle Familienkechte5
und sind der Succession in lclzne und Fideicomp
imissefähig.

s. 1141. KatholischeCanonici nehmen nnd hin-

»
terlassen kein Heergeräklze;wo aber Nifrelgcrade

»
hergebrachtist, da sind sie dergleichen von ilziseu

» weiblichen Verwandten in aufsteigender linie zu

! erben fähig.
L

fefoiiders s. 1142« Auf ihre Präbendenhaben die Cano-

ixilci
alle mit dem Rießveaucheverbundene Rechte

u d Pflichten-
I»« "§. 1143. Jnsonderlzeitmüssensiedie dazu gehöri-

gen Gebäude aus den Einkünften der Peäbendein

baulichemWesen unterhalten.

s §. II44. Bey vorfallenden Hauptreparaturen
kann, mit Einwilligung des Capirels, ein Capnnl

» aufgenommen werden , welches aus den Einküan
l ten verzinset, und in gewissenbestimmtenTermi-
l

nen zurück-gezahltwerden muß.

;
en n k-

l chng ihrer
Dividende

j« s. 1145. Dergleichen Zinsen und Terminszahs
; kitngen muß auch der Nachfolger in der spröde-i-

de, für die Zeit, wo er die Nutzungen hat, üben-

) nehmen. -

«

l s. 1146. Die Gläubiger eines Canonici sind

Jl berechtigt, aus den Einkünfte-I der PiäbendeBe-

;’ friedigung zu suchen.
s s. 1147. Doch muß daraus dem Präbendatcn,
«

in Ermangelung eigenen Vermögens, eine Com-

petenz

J
,

.
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vergeh Mach nährt-erVorschrift der Prozeß-ord-
nung, gelassenwerden. ·’

Js- 1148s Auch über das ans der Präbendeser-

worbene Vermögen könne« Caupniki ietzkwiuigver-:

leHMS Ohne daß Es eines päbsttichenoder- bischösii-s
chea Indults dazu bedarf.
§- II49i Keinem auswärtigen geistlichenObern

soll esissttbt seyn- sich eines Spotienrechts auf in-

limdifchePtåbcnkcn Zeiten«-Maßen i

s. 1150. Fressen eines Canonici gebüh-
ten auch die ; lgingen des Steksbejaslzrs(-annu«s
deibnixusV die der Erblassec noch nicht erho-
ben lzxm .

s« Ilsls DIE Anfang-Und die Dauer diesesv
legten Jahres richten-sich nach dem Capiteljahre,.
so wie dieses an»jedem Orte hergebracheist.«

"

§. 1152. Welche Neigungen zum Sterbejahes
gelköreIHist ebenfalls nach den Staunen und Vet-
fiissungen der einzelnen Stifter bestimmt-.
§. r153· Hebnngen, die nicht zu einer beson-

dern Präbendegehören, kommen den Erben nnd

alsdann zu, wenn der Erblasser die Vincent-achts-
. stunde vor dem Tage, wo sie fällig sind, über-

lebt hat.
»

s. 1154. Gehört ein Landgut oder-anderes

Grundstück zur Pråbende:s so erfolgt die Angeln-

qndgksetzung, wegen·der Niihungety Verbesserun-
gen z Vetfchlimmerungen u. s. w., nach den im
Titel vom Nießbrauche erklzeilten Vorschriften««
(le. I. Tit. XXL s. 111. qu.)

s, 1155. Die Verwaltung aber währendbei

Ueberrestcs des letztenWirthschafksiahees,gebührt
ver Regel nach dem neuen Präbendatem
§. 115,6. Die Nutzungendes letztenJahres be-

hält auch der,
»

welcher eine Pråbendergsignim
es wäre denn. die Resignationdaran ausdrücklich
mit gerichtetworden.

D«. ,-
.2-

§. 1 1 sk-
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§· 1157. Gnaden- oder Nachjnkzresinden den«
Canonicaten der Regel nach keine Statt. .

’

§. 1158. Bey Stifter-« wo sie eingeführtsind,
muß alles nach den Smturen, und in deren Ex-
mangelung, nach der Dei-gebrachtenObsetvanz be-

stimmt werden.
·

Pen»weit- §. 1159. Von den Mitgliedern weltgeistlicher

zeissesäklfxgmuenstichegilt der Regel-eachalles das, was

« » Von weltneistllchen Canonieis männlichen Ge-

schlechtsverordnet ist; «aus;ernko Abweichungen
davon durch den Unterschieddes Geschlechtshe-

zründetwerden«

Achtzehnter Abschnitt.
Von EMönchen und Ordenslenten.

k

c -

Gesonder- 5. 1160. Niemand darf ohne Vorwissenund

Genehmigung derjenigen, deren Einwltlxgung zur

und Nons«Wahl einer Cebensart nach den Gesetzen erforder-
lieusimmetIlichist, zum Klosterleben sich bestimmen.

§. 1161. Kein Königlicher Unterthan, männ-
lichen oder weiblichen Geschlechts, soll ohne Vor-

wissen und Erlaubniß des Staats in ein Kloster
aufgenommen werden-

s. 1162. Ver zurückgelegtemFünf und zwan-

zigsten Jahre darf keine Mannsperson , und vor

zurückgelegtemEin und zwanzigsten Jahre keine

Person weiblichen Geschlechts , zur Ablegung des

« Klostergelübdeszugelassen werden.

§. 1163. Ein obigen Vorschriften (§. 1160.

»Sk. 1162.) zuwider abgelegtes Gelübde ist Von

Anfang an Ilichtin. .

s. 1164. Ein Stist oder Kloster, welches die-

sen Vorschriften entgegen handelt, soll Mit sitzt-a-
lischer Geldstrafe, allenfalls bis zu Hundert Du-

katen, delegtz und bu) beharclicherWiederho-
ung
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lung" solcher Uebertretungen, bcwandten Umstän-
den.nach- ganz aufgehoben werden-

»
H. 1165. Aaltern oder Vortnündey welche ihre

Kinder oder Pflegebcfolzlnemgegen die Vorschrif-
ten (§. 1161. 1162. das chiiergelssiisdeablegen
lassen, haben siskaiischeGerosik.1fe,aus-falls bis

ök«Hundert Dukaten; oder oerlzälmißmäßigeGe-

fangnißstrafeVerwirkl.

§. 1166. VerehelichtePersonen dürfen gar nicht,
und Verlobte nur mit crtlzeiiter, oder von dem

Richter ergänzter Einwilligung des andern Theils,
in ein Kloster aufgenommen werden. -

-

s§. 1167. Verschulden können durch Schei-
fung des Klosterstandes die Rechte ihrer Glaubjk

Verlanihre Person oder ihr Vermögennicht ver-

erken.
s. 1168. Personen, welche fremdeGüter ver-

waltet-, und die Rechnung darüber noch nicht .

abgelegt haben-, können durch den Eintritt in das

Kloster weder dieser ihrer Verbindlichkeit, noch
dem Erkenntnisse des «gelzbrigenweltlichen Mich-
.ters sichentziehen. ,

§. 1169- Die innere Tüchtigkeit-eines Candi-
»

daten zu solchemStande ist nach den Regeln des

Orden-z zu beut-theilen
«

«

. 1170. Der wirklichenAufnahme m das Kio- MMW
«stermusi das- Probejahk vorangehm welches unter

sieinerleyVerwande abgekürztwerden kann.

§. 117t. Nach geendigtem Probejalzre geschiehtGelüde
die Aufnahme durch die feyerliche Ablegung des

"Klostergelübch. »

s. 1172. Alles, was die Nechtsgülkigkeikeiner

»Willengenklörungvereikelt, benimmt auch dem

«Klostergelübdeseine Kraft.
s. 1173. Auch die geistlichenObern sind«nichc

. berechtigt, irgend jemanden, auch nicht einen

r

Welt-
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Weltgeistlichmx unter dem Verwende einer geist-
lichenZuchtigung, zum Klosiecleben zu nöthigen. .
§. 1174. In allen Fällen, wo nach vorstehen-

den Grundsätze-mdie Ablegung des Klostergelüb-
des richtig und ungültig ist, kann dessen förmliche
Aufhebung bei) dem Bischofe der Diözes zu allen

Zeiten nachgesuchtwerden. ,

’

§. 1175· Wird von diesem das Gehör versagt:
»sohat der Staat das Reche, die Sache zu unter-

suchen, nnd befundenen Umständennach, die
Richtigkeitgerllårungin Ansehung der äußernFol-
gen des Gelübdes zu erkennen.

«

§.1176. Der gewesene Klostergeistlichetritt
alsdann in alle Rechte und Verhältnisseeines an-

dern Staatsbürqers zurück-.
§. 1177. Wird das Gelübde von Anfang an

für nichtig erklärt: so erstreckt sich die Wirkung
dieser Erklärung bis auf den Zeitpunkt des nichtig
dbgelegten Gelübdes zurück-.

«-

§. 1178. Wird aber jemand nur aus andern

Ursachen von feinemGelübde Durch die geistlichen
Obern entbunden: so nehmen die bürgerlichenWir-
kungendieser Dispensation nur von dem Tages a«"n

welchem sie erfolgt ist, ihren Anfang.
s. 1179. Die geistlichenObern sind nicht be-

rechtigt, unter dein Verwande des abgelegten.
Gelübdes, irgend jemanden einen Gewissens-zwang
anzulegen; ihm die frene DIE-ain der Religions-
parkey, zu welcher er- sieh bncen will, zu bee-

schränkenzoder ihn wider feinen Willen im Kloster
zurückzuhalten

»
·

§.1180. Die geistlichen Obliegenheiten und

Verrichtungen der Mönche und Rennen, sind durch
die Ordensregeln bestimmt
§. 1181. Diese Regeln können ebne Vorwis-

sen und Genehmigung des Staats nicht geändert

§·.1182,.
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.« §. 1182. Personen, svie sichdein Mbnchs- oder Rechts-.-

.Nonnenstande widmen wollen, können, so lange Mng
sie imkabelahrestehn, über ihr Vermögen,gleichgen;IF-
andern Bürgern des Staats, frisvVetfügem IIIV c

§—1183. Sie kbrmen dem Kloster,. in welchesjede-.

sie treten wollen, nach Verhältnissder Nothdurfk
ihres Unterhalts, einen Theil ihrer Einkünfte- l-
doch nicht über Vier Prozent von dem Betrage ih-
rer gesammten Vermögenssubstanz,aus ihre Te-

benszeit verschreiben. .
.

§. 1184. -Wenn sie aber ilzrenVorsatzwegen Ab-

legung des Klostergelübdesändern: so sind sie be-
rechtigt, alle während des Probejalzrs über ihr Vec-
mbgen-getroffenenVerfügungen, welche mir dem
intendirten Klosterleben Verbindung oder Bezie-
hung darauf haben, zu widerrufen.

«

«

§. 1185. Wo bey dem Eintriite in einKlostek Vm Mk
die Bestellung eines geistlichen Braukschatzesge HEFT-«
wöhnlichist , mag es dabey auch fernersein Be- fchezpm

wenden haben. .

§. 11"86. Es. muß aber diese Gewohnheitweder

auf genugsam dotiere, nochauf Klöster der Beitele

möncheausgedehnt werden. «

§. 1187. Auch soll dergleichenBraurschatzdie

Summe .von FünfhundertThalern nicht übe-;-
ei en.st
Os.1188. öhereSummen können nur unter

Just-tückischer- Genehmigung sdes Staats, auf ver-

hergegqngeneUntersuchungder Umstände,nach des

besondernNorhdurft des Klosters, und der zur Un-

terhaltung des Conventualen erforderlichenweh-km
Kosten, ausgesetztwerden.
, §« »sp. Den zur Warkung der Kranken be-

«stimmkkn geistlichenOrden können höhereBeque-
schztzk,inaieichcnVermächtnisseundSchenknngem

s ohne Einschränkungauf eine gewisseSumme, zu-
«

gewendetwerden. .-. ,:,»,-

§. Use-·
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§.,1190. Aber auch bey diesen ist, wenn die

Summe mehr als Fünfhundert Thaler beträgt,
die ausdrücklicheGenehmigung des Staats noch-
wendi3.
§. 1191. Unter dem geistlichen Vrautschakze

"

sind die Kosten der sogenannten geistlichen Hoch-
zeit nnd Ausstand-USnicht mit begriffen

. 1192. Doch dürfen auch diese die Summe
don FünfhundertThalern niemals übersteiqm
§. 1193. Der Werth der Sachen nnd Effekten,

welche der in das Kloster tretendcn Person zu itz-
rem eignen Gebrauche mitgegeben werdet-, sind un-

ter keiner der obigen Summen begriffen. s

s. 1194. Doch fallen die darunter besindlichen
Juwelen und Kostbarkeiten nach dem Abganae der

Klosterperson, nicht dem Kloster-, sondern deren

alsdann vorhandnen nächstenErden zu.
s

H. 1195- Hat ein Kloster höhereEinkünfte, als

nach §. 1183. zuläßigsind, oder einen höheren
Brautschatz, oder ein mehrere-s zur Ansstakkung
und Hochzeit, als Fünfhundert Thaler, ohne
Vorwissen nnd Ginetgneigung des Staats anne-

nommen: so verfällt der ganze Betrag dem Fis-
kug: und das Klostermusi, noch aukerdem, den

doppelten Betrag des zu viel genommenen als

Strafe entrichten.
»s.1c96. Haben weltliche Verwalter der Klo-

stergutet, dergleichen über-mäßigenBratitsmatz,
«oder Augstaktung und Hochzeitskosten angenom-

men: so trisk sie die Strafe, und das Kloster ver-
«

liert nur das Enrvfangene,
s. 1197. Haben dergleichen Verwalter den

Betrag solcher Zuwendungen in den Rechnungen
verschwiegen, oder verheimlicht: so müssensie oie

drcyfsche Summe zur Strafe entrichten.

§. II98. Kann dievcrwirkteSumme undStkafe
von dem Kloster oder dessen Verwaltern nicht

"

ben-
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beygetriebenwerden: so haften dafür diejeniko
von welchen vie gesetzwidrigeZahlung geleistet
worden.

-
.

Hi 1199i Nach abgelegtemKlostergelübdcwer-

dFUMmsbeund Nonnen, in Ansehung aller welt-

llchenGeschäfte,als verstorbenangesehen
H. 1200. Sie sind unfähig, Eigenklznmoder

andre Rechtezuerwerben, zu besitzen,oder darüber

zu vers-Eigen- —

s. 1201. Bky Erb- und andern Anfållen treten

diejenigen an ikzreStelle; denen ein solcher Unfall
zukommen würde, wenn jene gar nicht vorhanden
wären.

«

«

s. v202. Sie sind, auch vor Ablegungdes Kiy-

stergelübdes,über dergleichen künftigenAnqu zu
verordnen, und sich etwas davon für die Zeit
ihres Klosterlebeng vorzubelzalten , nicht be-

rechtigt. ·

-

.

s. 1203. Aeltern sind nichkschuldig,ihren Kin-

dern, weiche das Klostekgelübdeabgelegt haben,
Ietwag zu hinterlassen; und diese so wenig, als das

Kloster , können aus dem Nachlasseder Lleltern ei-

nen Erb- oder Pflichttheil fordern.
s. 12o4. Haben Aeltern solchen Kindern in

einer an sich zu Recht beständigen letzen-illi-
gen Verordnung etwas ausgesetzt: so erhält-das

Kloster, so lange der Geistiiche lebt, vie Zinsen
davon wir Vier vom Hundert; nach dessen Able-

ben qhkk fällt von dem Hanptstnlzle so viel, als

gesetzmäßigeinem Kloster Vermacht werden kann,
an dieses, und ver Ucberrest an vie Erben des

Testators« ,

s s. -1205. Doch stehtden Aeltern feey, den Rück-

fall der sonst gesetzmäßigerlaubten Summe an

das Kloster, in itzrer letzkwilligenVerordnung zu

untersagen.

Kkk
"

Allem-Gesetzb.1V.B«and. s. 1206.
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s. Dos. Wean ein Klostergelübde, als von

Anfang an nichtig, aufgehoben wird: so kann der

Iwmmgkwefme Klostqgeistlichedasjenige, was bey sei-
EWDQ nein Eintritte an das Kloster aus seinem Vermö-
·«genentrichtet worden, jedochohne Zinsen, zurück-
fordern.

s. 1207. Auch kann er die Herausgabe der

wälzt-endseines Klosterstandes an iizn sich ereigne-
ken Ilnfälle von denjenigen,welche dieselben in Ec-

«mnngelungseiner, nach H. 1201. übetkommen ha-
ben, verlangen
§. 1208. Jn fo»fern aber diesen keine Theil-

nelzinung oder Mitwirkung an den bey seiner Aus-
nahme vorgefallenen Richtigkeiten beygemessenwer-

den kann, ist die geweseneKlosterperson nicht be-

-techtigt, Ersatzder genossenenFrüchte und gezog-
nen Nutzungen zu fordern; und muß vielmeer mit

dem, was von dem Haupistuhle noch wirklichvor-

handens, oder so weit der Inhaber davon nochwirk-

lich reicher ist, sichbegnügen-
. 1209. Wird aber jemand von einem an sich

gültigenKlostergelübdeaus andern Ursachen entbun-
den: so kann er weder dasdem Kloster»szalzlce
zurückfordermnoch anf die Anfälle,welchewährend
seines Klosterstandessich eteignet haben, Anspruch
machen— -.

Neunzehnter Abschnitt.
Von den Mitgliedern der geistlichen

Ritterordem

§. 1210. Die Deutschen and MalthefewtdenN
Ritter werden als Geistliche betrachtet, nnd sind
durch Gelübde verpflichtet-.

. 1211. Sie sind aber zu einem gemeinschaft-.

,. §
lichenKlosterlebennicht verbunden-

5. 1212.
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— §. t212. Die besondern Pflichten und Oblie-

genheiten ihres Standes sind dttich die Ordens-

statiuen bestimmt.
Hi I213. Es kann aber kein Königlichcr Unter-

thllz durch den Eintritt in einen Ritterokden,
Verbindlichkeiten übernehmen,welche den Gesetzen
des Staats zuwider sind-

s-1214. In Ansehung ihrer äußernpersönli-
chen Rechteund Vermdtiens gilt von ihnen alles,
wag im Siebzehnten Abschnitte von den welcgeist-
lichen Canoniclg yet-ordnet ist.

ts. 1215. Doch nehmen und verlassen sie Heer-
gerätlge, in Provinzem wo dasselbe üblich ist; sie
succediren aber nicht, wie die Canonici, in die
Gerade.

§. 1216. Auf ilzte Commenden und deren Ein-
künfte, haben sie gleiche Rechte, wie die weltgeist-
lichen Canonici auf ihre Pfründen.

. 1217. Die zu den Rittetorden aebdrigen
Priester sitt-d andern Weis-whenuno Otveitsltuten
gleich zu achten. «

Zwanzigster Abschnitt.
Von protestantischen Stifteri» Klöstern,

Ritternrden und deren Mitglieder-u

H»12(8. Die protestantifchenStifter und Klös Rechte-ais
ster haben, »vermögeihres Ursprungs und ihrer IMM-
Funvqkion,

die Rechte der geistlichen Gesell-seisqsilsm
chaften.

« "

§. mig. Als Corvotationen werden sie haupt- « pr
sächlichnach ihren Statuten und hergebrachtenmivnssss
Ohstkvqnzenz demnächstaber nach eben den

Gesetze-«wie katholischeStifter gleicher Art,
benrtheilt.
§.1220. ’Der Landesherrhat, in BeziehungMike-M

auf dieselben, all- Rechte, welcheJdenBischöfemEIN-»Hö-
- s

«

xkk : oder
’

i
-’
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oder andern geistlichenObern, auf katholischeStif-
tungen gleicher Art eingeräumtworden.

§. 1221. Dagegen könnenprotestantischeStif-
ter, wenn sie auch an sichdie Tsürde der Cathedeak
stiftcr haben, dennoch einiger Theilnehmung an den

ANgengMkzelM des Kirche oder der Diözes sich
nicht anmaßen.

-

Rechteder s- «1222«VeyVM einzelnen Mitgliedern der pro-

ZszzntelleixzsaesstannfchenStifter, Klöster,und Nimmde
U

werden die äußernpersönlichenRechte und Pflich-
ten dcrselben, sowohl in Beziehung auf den Staat-
als auf die übrigenEinwohner, durch die Auf-salz-

- me in eine solcheGesellschaftnichtverändert
! I223. Auch sind dieselben weder an Gelübde,
7 noch an andre auf den Gotteodienst sich beziehende

Regeln und VorschriftenähnlicherkatholischenStif-
tungen gebunden. -

i §. 1224. Was sie aber in dieserRücksichtbei)
; einem oder dein andern Stier besonders zu beob-

- achten haben, ist lediglich nach den Statt-ten und

ss Gewohnheiten desselbenzu bestimmen.
« §. 1225. Wegen der Art, zu einer Pkäbende
I oder Stelle zu gelangen, und der in Ansehung der-

selben dem Präbendatenzukommende-i Rechte und

Pflichten, finden, der Regel nach, «diebec)katho-
lischenStifteisn von gleicherArt ertheiltenVorschrif-

1

ten Anwendung-
] §. 1226. Bey den Ersordernissenzur Aufnahme:

j
«

"

wegen der Probezein Verbindlichkeit zur Residenz;
und Vereinigung mehrerer Pfründen in Einer Per-

«
.

, son, kommt dem iandesherrn das« Dlspensationsi

4 x recht in allen Fällen zu, wo nicht besondre Gesetze
oder Verträge entgegen stehn.

Von Am . 1227. Sowohl der tandesherr, als das Ca-

ZZIWWpitel, können auf PråbendenundStellen, die künf-
Z tig zu ihrer Verleihung erledigt werden, Anwart-

schaftenerkheilen. '-

7 1228.



Von protestantischenStiftern u s·.w.877

§. 1228. Unter mehrern Anwartern, gebührt
der Regel nach die erste zur Verleihung des Calla-
toks derselben Vaeanten Stelle demjenigen, welcher
die ältesteAnwartschafthat.

Hi1 229- Jst in den Statnten eine Zeit bestimmt-
bin-W Mlcher - nach Entstehung der Vacatw
der Amvakkek sich melden muß: so geht durch
deren Verabsäumungsein Recht für diesen Fall
verloren.

s«

d. 1230. .So lange der Anwarter noch nicht im-
matrikulirt worden, kann die Anwartschaft zurück-
genommen werden. ,

Z. när. Uebrigens gilt von dem Falle, wenn’
mehrere Anwnrker auf eine zur Verleihung dessel-
ben Collators etledlgte PräbendeAnspruch machen,
eben dag, was in einem gleichenFalle bey Sehns-

anartschaftsn
verordnet ist. (le. l. Tit. XVllL

. s. l· q.

481232Die Immatriculation vertritt dabey
die Stelle der Eventualbelelzntw

-

Zwölfter Titel.

Von niedern und höhern Schulen.

§. I. Schulenund Uniyersitätensind Veranstal- Wege-im

tungen des Staats, welche den Unterricht der Ju-
gend in nützlichenKenntnissen und Wxssmschqfkgn
zur Absichthaben;
§s2s Dersklchm Anstalten sollennur mit Vor-

wissen und Genehmigng des Staats errichtet
werden.

,

§. z. Wer eine Privaterziclzungs- oder soge-,Von Pri-
nannte Pensionsanstalterrichten well, muß bey dek- MEPH-
jenigen Behörde-»welcher vie Aussicht über das MIN-

Schul - und Erzeelzungswesendes Orts aufge-
Kkk Z kra-
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tragen ist, seine Tüchtigkeitzu diesem Geschäfte
nachweisen, und seinen Plan, sowohi in Ansehung
der Erziehung ,- als des Unterrichts, zur Genehmi-
gung vorlegeik

s. Auch solche Privat-Schill- und Erzie-
hunqsanstalten sind der Aufsicht dieser Behörde un-

terworfen; welche von der Art-, wie die Kinder
«

vgehaiten Und verpsieah wie die physischeund mora-

Von dei-
hä « FliehIn

Esziedang.

Von öf-
feutiichen
Schulen

lische Erziehnna dersekben besorgt, und wie ihnen
der eiforderliche Unterricht gegeben werde, Kennt-
niß einzuziehenbefugt nnd verpflichtet ist.

s. s. SchåilicheUnordmmgen und Misbröuche,
welche sie dabey bemerkt, muß sie der dem Schni-
und Erziehungswesen in der Provinz vorgesetzten
Behörde zur nähern Prüfung und Abstellung an-

zeigen.
§. S. Auf dem Lande und in kleinern Stadien,

wo öffentlicheSchulanstalicn sind, sollen keine Ne-
ben- oder sogenannte SWinkelschulenohne besondere
Erlaubniß gediildet werden.

h. 7. Aektern steht zwar feey, nach den im Zwey-
ten Titel enthaltenen Bestimmungen , den Unser-
richt und die Erziehung ihrer Kinder auch in ihren
Häuscrnzip besorgen-

91 8 Diejenian aber, welcheein Gewerbe dar-
aus m.ichen, daß sie siehrstimden in den Häusern
geben, müssen sich weqen ihrer Tüchtigkeitdazu,
bey der §. q. bezeichnetenBehördeauswcisem und

sich von derselben mit einem Zeugnisse darüber ver-

sehen (assen.
s. 9. Alle öffentlicheSchul - und SAITENW-

anstalten stehen unter der Aussicht des Staats , Und

müssensich den Prüfungen nnd Visitationen dessefs
ben zu allen Zeiten«untenverfcn.

s. to. Niemanden soll, wegen Verschiedenheit
des Glaubensbekenntnisses, der Zutritt in öffent-
licheSchulen versagt werden.

s. IIs
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z«
§. It. Kindern, die in einer andern ReligjOW

als welche in der öffentlichenSchule gelehrt wird,»

nachden Gesetzendes Staats erzogen werden sollen,
kVIWU MU»Religionguuterrichtein derselben ben-
ZUWOEWNsucht angehaltenwerden.

F. 12. Gemeine Schulen, die dem ersten Un- LPvn eg-

kkmchke der Jugend gewidmet sind, stehen nn- EZMJH
set der Direction der Gerichtsobrigkeit eines Aussicht
1eden«Ort—s,welche dabei) die Geistlichkeikeines Wisse-«
Gemeine, zu welcher die Schule gehört, sit-selben
ziehnmuß.

-

—

H. 13. Die Kiechenvorstelzereiner jeden Ge-
meine ,. auf demTande und in kleinen Seädeen,
so wie in Ermangelung derselben , Schulzen und

«Gerichke, ingleichen die Polizeymagisiråte,sind
schuldig, unter Direktion der Obrigkeit und den

-

Geistlichen , die Aussicht über die äußereVerfas-
sung der Schulanstalt, und über die Ausrechelzale
tung der dabey cingefülzrteuOrdnung gu über-

nehmen.
s. 14. Alle dabei)bemerkten Mngek, Versäum-

nisse, und- Unordnungen, müssensie der Obrigkeit
und dem Geistlichen-,zur nähernUntersuchungund

Abstellnnganzeigem -

-

§. Iz. Die Obrigkeit nnd der Geistlichemüssen
sich nach den vom Staate ertheilken oder genehmig-
ten Schulordaiingen achten: und nichts, was den-

selben zuwider ist,, eigenmächtigvornehmen und

einführen..
§..15. Finden sie ben der Anwendung der er-

gangenen allgemeinen Vorschriften auf die ihrer
Aufsicht anvertrauen Schule, Zweifel oder Bedenk-

lichkeitens:so muß der geistlicheVorsteher der dem

Schulwesen in der Provinz vorgesetztenBehörde
davon AnzeigemachMi «

§. 17. Eben dieserBehördegebührtdie Ent-

scheidung, wenn die Obrigkeit sich mir dem geist-
-

- Kke 4 liche-
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lichen Schulvorsteher über eine oder die andere bey
der Schule zu treffenoe Anstalt oder Einrichtung
sich nicht vereinmen konn.

He. Schnlgtstude genießen eben die Vor-

kechcywie die Riechcngcbäuoe.(Tir. xi. §. -7o.
(.)ql
§. 19. Auch von den Grundstücken und übrige-n

Vermögen der Schulen gilt in der Regel alles das,
was vom Kirchenvermögenverordnct ist. (Ebend. §.
192. likq.Seen IX.) «

D. 2:). Doch sind Verträge-n und Grund-
stücke-, die zu einer gemeinen Schule gehören,
von der ordentlichen Gckichtsbarkeit nicht aus-

genommen. «

H 21. Auch sind inlänbifcheSchulen, bey
Sitz-entsinnen und Vermåchmissemden Einschrän-
kungen der Kirchen und geistlichen Gesellschaften
nicht unterworfen (Th. l. Tit. Xl. §. 1075.)

E. 22. Die Bestellung ver Schullelzrer kommt
«"

in der Regel der Gerichtsobrigkeit zu.

g. 23. Durch wen diese Befugniß in Ansehung
der auf Domainen - ooer andern Königlichen
Götem zu bestellenden Schnlmcister ausgeübt
werde , ist nach den Verfassungen einer jeden
Provinz benimmt

§. 24. Ueber-M aber soll kein Schulmeister be-

stellt nnd angekommen werden , der nicht zuvor-,
nach annestellker Prüfung, ein Zeugniß der Tüch-
tigkeit zu ein«-»infolchcnglmteerhalten hat«

IF 25« Es muß also ever neu anzitnelzmende
Schullclzrer dem Kreisinilpeckoroder Erzvtlester«
angezeigt, und wenn er noch mit keinem Zeugnisse
seiner Tüchtigkeitversetzenist« demselben zur Prü-
fung voraistcut werden.

«

«§..26. Gemeine Schullehrer haben keinen privi-
legirken Gerichtestand, sondern sind der ordentlichen
GenchrsovcigkeitoesOrts unterworfen

§. 27.
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s. 27. Dieser gebührt, mir Zuziehnngdes geist-
lichen Schulvvtsiehers, auch die Aufsicht·überihre
Amtsführungz und sie hat, wegen Ahndung der

solchengemeinen Schulteheern in ihrem Amte zur

LastsallendenVergehungen,eben die Rechte, wel-

che in Ansehung der Kirchenbedientenden geistlichen
Obern beygelegtsind.
§. 28. Dagegen finden auch in Ansehung der

Schullehrer , wenn dieselben ihres Amtes entsetzt
werden sollen, die Vorschriften des vorhergehenden
Titels Anwendung.

s. 29. Wo keine Stiftungen für die gemeinen
Schulen vorhanden sind, liegt die Unterhaltung
der Lehrer den sämmtlichenHauöväternjedes Orts,
ohne Unterschied, ob sie Kinder haben, oder nicht,
Und ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisscsob.

Zo. Sind jedoch für die Einwohner ver-

schiedenenGlaubensbekenntnisses an Einem Orte

mehrere gemeineSchulen errichtet-; so«ist jeder Ein-.

wohner nur zur Unterhaltung des« Schwelg-
rers von seiner Religionspartey .beyzutrag"enver-

bunden.
»

31. Die Beyiröge, fie bestehen nun in
Gelde oder Ramralien, mussen unter die Haus-
väter nach Verhältnissihrer Besitzungenund Nah-
rungen billig vertheilt-, und von der Getichtsobrig-
keit ausgeschriebenwerden. -

»

«

§ 32« Gegen Erlegung dieser Benträge sind
alsdann die Kinder der Contribuenten von Entrich-
tung eines Schulgeldegfür immer frey.

H. 33. Gutsherrschaften auf dem Lande sind-»Ver-

pflichtet, ihre Unterthanen, welchezur Aufbcingung
ihres schuldigenBeytrags ganz oder zum Theil auf
eine Zeitlang unverinögendsind, dabey nach Noth-
«durftzu unterstützen

Kkk s Hi 34s

Unterhalt.
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§ Auch die Unterhaltung der Schulge-
båude und, Schalmeister - Wohnungen muß, als

gemeineLast, von allen zu einer solchenSchule ge-

wiescnen Einwohnem ohne Unterschied getragen
werden-

s. 35. Doch trägt das Mitglied einer fremden
zugefchlagenenGemeinezne Unterhaltung der Ge-
bäude nur halb soM bey«als ein Einwohner von

gleicherClasse an dem Orte, wo vie Schule besinn-
lich ist.

H. 36. Bey Bauen und Revnraturen der Schul-
gebäudemüssendie Magisträtein den Städkem und
die Gutshmschaften auf dem lande, die auf dem

Gute oder Cämmereyeigcntlgume,wo die Schule
sich befinde-hgewachsenen oder gewonnenen Mate-

rialien, so weit selbige hinreichend vorhanden, und

zum Beine nothwendig sind, Unentgelklichverab-

folgen-
s. 37. Wo das Schullzaus zugleichdie Küster-

wolznung ist, muß inder Regel die Unterhaltung
desselben auf eben die Art, wie bey Pfarrhauen vor-

geschriebenist, besorgt werden«

§. 38. Doch kann kein Mitglied der Gemeine,
wegen Verschiedenheit des Religionebekenntnisses,
dem Beytrage zur Unxeehaltung solcher Gebäude
sichentziehen.

. Die Gemeinen sind in der Regel ver-

bunden, einen neu-en Schalmeister herbeyzulzolem
§. 4q. Diese Verbindlichkeit erstreckt sich auch

auf die zur Familie des Schulmeisters gehörenden
Personen, und was derselbe an Kleidung,Wäsche-
Haugratlzund Büchern mitbringe.

s. 41.
- Doch sindet dabey , in Ansehung de-

Entkcrnnng,, eben die Einschränkungauf Zwey
Tag-reisen , wie bey Ablgolungver Pfarrer durch
die Kiechengemeinestatt.

"

§. 42."
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«»»s-47, Auch sindet die Vorschriftdes Eiifrens
TMU Hs 525i auf Schuluncistsr ebenfalls Uns-·
wenn-Ing.

-

H«43s IebekEinwohner, welche-den nöthigenPflichtve-
Unterncht sür seine Kinder in feinem Haufe nicht i’;,«;.«»k·’;3;»
bsspegen kann, oder will, ist schuldig, dieselben o» zur

Wb ,5Utückgelegtemfünften Jahre zur Schule-MIka
zu schicken.

· 44· Nur unter Genehmigung der Obrigkeit,
und des geistlichenSchulvorstcher8, kann ein Kind
länger von Idee Schule zurückgehalten, oder « der

Schtxltinterricht desselben, wegen vorkommender
Hindernisse, für einige Zeit ausgesetztwerden.

§. 45. Zum Besten derjenigen Kinder, welche
wegen lzåuglicherGeschäftedie ordinairen Schul-
stunden, zu gewissen nothwendiger Arbeit gewid-
meten Jahreszeiten , nicht mehr ununterbrochen be-

suchen können, soll am Sonntage, in den Jener-
stnnden zwischen der Arbeit, und zu andern

ichickltchenZeite,n, besondrer Unterricht gegeben
werdet-. —

§. 46. Der Schulunterricht muß-solange fort-
gesetztwerden, bis ein Kind, nach dem Befnnde
feines Seelsorgers, die einem jeden vernftnftigen
Menschen seines StandeMeotlzwendigetfIKcnntnisse
gefaßthat. »

§. 47. Die Schttianffeher weissendarauf Acht wasche-k-

Hsbem daß der Schnimcister fein Amt mit Treue strsssckrmli
und chiß abwarte.

"

»

UT «

. §. 4-8. Ihnen liegt es ob, unter Beystand der

Obrigkeit, darauf zu sehen, daß alle schnifäkzige
Kinder, nach DbkgcnBestimmungen (§. 43". inq.),
erforderlichen Falls durch Zwangsmittel", nnd Be-
strafung der nachlåßigenAekteem zur«Vesuchung
der Lehrstmtdenlangchaitenwerden.

.49. Der Prediger des Orts istischuldiYnichtMienen-«
nur durch Aufsicht, sondern auch durch seinenMERM-

tue-
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Unterricht, des Schulmeistch sowohl, als der Kin-
der, zur Ecrciiiiuug deszwecks der Schulanstalken
tlgåtigmitzuwier

"

Schin- Ek 50. »Die Schulzucht darf niemals bis zu
old-t- MißlzandlimgecH welche der Gesundheit der Kinder

auch nur auf enkfsWe Akt schädlichwerden könn-

ten, ausgedehnt werden.
»

§. FI. laiibt der Stbullchrer, daß durch ge-
ringere Züchtigimgender eingewurzelten Unark ei-
nes Kindes, oder dem ubetwicgeudenzHangedessel-
ben zu Lasteru und Ausschweifungen nicht hinläng-
lich gesteuert werden kdkmc so muß er der Obrig-
keit und dem geistlichenSchulvorstekzer davon An-

zeigcmachen.
-

§. 52. Diese müssenalsdann, mit Zuzielzung
der Aclrern oder Vorinünder, die Sache näher
prüfen, und zweckmäßigeBesserungsmictel ver-

ügetr. ,

-f
§. Sz. Aber auch dabisy dürfen die der ölcerlichcn

Zucht vorgeschriebenenGränzen nicht überschritten
werden.

u. Mage- §. 54. Schulen und Gomnasia, in welchendie

Jugend zu höhernQsisscuschafkem over auch zu

iikskwywKunstisn und bürgerlichenGewitbem durch Ben-
IWW bringung der dany nöthigenoder nützlichenwissen-

schaftlichenKemiknisse vorbereitet werden foll, ha-
ben die äußernRechte der Corpomtionen.

§. 55. Diese Rechte werden durch die Schul-
collisgia, nach der eingeführte-iSchulordnung je-
des Om« ausgeübt .

. 56. Dergleichen Schulen stehen unter der

nålzcrnDireckion der dem Schul- und Erziehungek
wesen vom Staate vorgesetztenBehörde; welche
besonders darauf sehen muß, daß der Unterricht
zweckmäßigeingerichtet, und die-Schule unter be-

ständigerAufsichtgehalten werde.

§s 57«
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§. 57. Von den Gebäuden, Grundstnckety und

Vermögm solcherAnstalten gilt alles, was in An-

sehung UT Kil"-chenund deren Vermögen im vorigen
Titel yet-ordnet ist.
,
·58- Doch sind Gumntksin nnd Renlschttlm,

M Ansehung dei- Schenkiinqenund Verniitthtttisse,
den Einschränkungender Kirchennescliichcftcneben

so wenig, wie die gemeinen Schulen, unter-

worfen. -

§«5«9-Wo die Bestellung der lehr-er und Schul-

aufselzernichtætwa gewissen Personen oder Coryn-
rationen, vermöge der. Stiftung , oder eines beson-
dern Privilegii zukommt-, da gebührt dieselbe dem

Staate. »

§. 60. Auch va, wo die unmittelbare Aufsicht
über dergleichen Schulen, oder die Bestellung der -

Lehrer, gewissen Privatpersonen oder scorporatim
nett überlassenist, können dennoch, olzne Vorwissen
und Genehmigung der dem Schulwesen in der Pro-
vinz vorgesetztenBehörde, weder neue Iehrer be-

stellt, noch wesentlicheVeränderungenin der Ein-—

richtung des Schulwesens, und der Art des Unter-
richts vorgenommen werden«

s. 61. Zu Aufsehen-imüssenLeute von hinläng-
lichen Kenntnissen, guten Sitten, und richtiger
Beurtlzeilungskraft gewähltwerden. -

»

s. 62. Diese müssenjunge lenke, welche sich ei-

ner iebensa-rt«, die gelehrte Kenntnisse erfordert,
widmen, und zu dem Ende die Universitätbeziehen

’

wollen, gleichtvolzlaber sich durch Getstesfålpigkei-
-

ten itnd Anlagen szu einer gründlichenGelehrsam-
keit nicht auszeichnen, vom Studiren ernstlich ab-

malznety und deren Aeltern oder Vor-mündet dahin
zu vermögensuchen- daß sie desgleiche«mittelmösib
ge Subiecte zu andern nützlichenGewerben in Zei-
ten anljalten .

—

s.Sz.
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s. 63. Dagegen sollen junge Leute, welcheVor-

züglicheFähigkeitenund Anlagen zeigen, zur Fort-
setzungihrer Studien aufgemuntekt und unterstützt
werden«

;

§.64. Kein inndeseingebohrner, welcher eine

öffentlicheSchule besucht har, soll ohne ein von den

Iehrern Und Schulastffehern unterschriebenes Zeug-
niß über die Beschaffenheitder siiiJ erworbenen

Kenntnisse, und seines sittlichen Verhaltens von

der Schule entlassen werden.

s. 65. Die iehrer bey den Gnmnasiis und an-

dern höhernSchulen, werden als Beamte des

Staats angesehen, und genießender Regel nach
einen orivileaikten Gerichesstann
§,66· Rück-ständigaebliebenes Seluilgcld, so

wie bey gemeinen Schulen, der zum llnteehnlte des

Schnllehrers zu leistende Beneeag, genießen, ben
einem über das Vermögender Aeltern entstandenen
Concurs, das in der Concursordnnng näher be-

stimmte Vorrecht-
s. 67. Universitätenhaben alle Rechte privile-

girter Corporatidnem
h. 68. Die innere Verfassung derselben, die

Rechte des akademischenSenats, und seines jedes-
maligen Vorstehers, in Vesorgung und Verwaltung
der gemeinschaftlichenAngelegenheiten, sind durch
Privilegien, und die vom Staate genehmigte Sta-
tulen einer jeden Universitätbestimmt.
§. 69. Zur nachdrücklichenIlufrechkhaltung der

Ruhe und Ordnung auf Academie-m ist dem

acadeinischen Senake die Gerichtsbarkeit über
alle sowohl lehrende als lernende Mitglieder ver-

liehen. -

§.7o. Diese Gerichtsbarkeiterstreckt,sichauch
, anf die Officianten der Universität,so wie auf die

Familien nnd das Gesinde aller derer, die für ihre

§. 71.
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§. 71. Sie ist»aber nur eine persönlicheGe-

richtsbarkeit, und kann auf Grundstücke, welche
diese Personen besitzen, in der Regel nicht ausge-
dehnt werden. -

s. 72. Soll sie auch auf die Grundstückesich
GkstkeckkWoder sollennoch andere als-die vorbenanw
ten Personenderselben unterworfen seini: so rnuß
VekglklchenAusdehnung durch ausdrücklichePUN-
IEgW oder aus andern Nechtsgründembesonders
nachgewiesenwerden.

§- 73. Alle sowohl ordentliche als außerordencRechte M

licheProfessores, Lehrer und Offitianten auf Uni- Lehre-«

vetsiröten,genießen·,«außer was den «Gerichkssiand’
betrifft, die Rechte der KöniglichenBeamten. (Tit.
X. H. to4. quJ

«

s. 74. Die Aufnahme der Studierenden unter Aufnahme
die Mitglieder der Universität,geschiehtdurch das JFZDFMW
Einschreidenin die MatrikeL

«

. 75. Wer einmal eingeschrieben«worden,
bleibt ein Mitglied der Universität, »solange er«
sich am Sitze derselben aufhölt·,"und daselbstkei-
nen besondern Stand oder lebensart , die ihn
einer andern Gerichtsbarkeit Unterwerfen, ergrif-
fen hat.

-

§. 76. Wer sichStudierenshalber aus eine Uni-

versitätbegiebt, ist schuldig, bey dein-Vorsteherdes

akademischenSenats sich sur Einschreibung zu ,

melden.
§. 77. Der Einzuschreibendemuß sein mitge-

brachtenSchulzeugnißCH.64.) vorlegen.l
§. 78. Wenn er dergleichen,weil er Privatun-

kerrichtgenossen, nicht mitgebracht hat: ist der

Rector denselben, an die zur Prüfung solcherneuen

Ankömmlingeverordnete Eommission zu verweisen
schuldig.

s. 79. Wer bey dieser Prüfung noch nicht reif
genug in Ansehung seiner Vorkehnntnissebefunden

wird-,
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wird, muß entweder zurückgewiesemoder mir der

nöthigen Anleiiung zur Ergänzung des ilzm noch
fehlenden versehen werden.

s. so. Der Rertor muß einem jeden ankommen-

den Studenten die akademischenund Polizengesetze
des Orts bekannt machen, und ilgn zu deren gehö-
rigen Beobachtung anweisen.

Aussicht s. gl. Nach geschehenerJmmatriculation muß
IIM We der Student seine Makrilsel dem Decanus der Fak-
uno Le- cultåt verlegen.
UMM

"

§s 82. Bemerkt der Deeanus an einem zu seiner
FacnlkätgehörendenStudenten Unfleiß oder unok-

dentlicheLebensart: so muß er davon dem akademi-

schenSenate Anzeige machen.
. 83. Dieser mußden Studirenden durch nach-

drücklicheErinalznungen zu bessern suchen, und

nienn dieselben fruchtlos sind, seinen Acltern oder

Vormåndcrm so wie denjenigen, von welchen sie
Stipendia genießen, davon Nachricht geben.

Bruder §. 84. Alle Studirende müssen den allgemeinen
Polizeygesesen des Landes nnd Orts sowohl, als

den besondern die acadcmischeZucht betreffenden
Vorschriften und Anordnungen , die genaueste Fol-
ge leisten.

H. 85. Besonders müssenSchlägereyemSchwel-
gereyen, und andre zum öffentlichenAetgetniß
oder zur Stdlzrung der gemeinen Rulze und Sicher-
heit gereichende Excesseder Studenten, nachdrück-
lich geahndet werden.

s. 86. Der Rector oder Prokeetor ist vorzüg-
lich, und nach ihm der akademische Senat, für alle

entstandene Unordnungen, welche durch ge-
nauere Aufmerksamkeit und Sorgfalt lzäctenVer-

mieden werden können , dem Staate verant-

nsortlich.

akademi- .

schenDier-
stin.

«

§- 87»
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s. 87i Gefängnißstmfemuß-an Studircndcn
nur zu solchenZeiien und Stunden, wo sie dadurch
M Vssilchmlg der Collesien nich: verhindert sind,
vollzogen werden. —

«§.»88.Sie mußmit gänzlicherEntfsrmmg aller

GEISWchAstyUND Entzikskzurcgdcc gewöhnkichmBe-

quemlichkeitendes Lebens verband-n sesjsm
«

— 89. Wiederholxegrobe Exccssq HARTNACK
keik gegen den achcmismn Smar, Und oksiuk zur

Ausübung der akadeimschcriZucht dass-ducke Be-—

di·ente; Aufwiegclcycn, Rotte-Ists ins-gen , kmp

VerfükzsungAnderer, müser mir Rcscgacion be-

straft werden-
(

s. 9o. Von der erkundko Ncsegssfonmuß dcxk
Aeltctn ober» Vesniündmt des SI.««-ssklligenfofokt

Nachricht ergeben; er sexbstaber so lange in ge- »

fängkvxchgk. fr tacht-sum Mich bis dir-selbensei-
netwegen wcircre Brfüzzuugcnmsssrk

.9(. Von jeder erkannt-onsQ?-ss-«gatio!1muß
dem der U·nichi«åtvors-festen Dep.::t«-mmt, mir

»Ve»s(smmgdes Erkentxristh-S,- Iizrzeige mfcbcssskm
damit dieses-, nach Vesic;»1,cns2sicdkr Umstände,
die übrigenUnioc:siråtcngegen die Aufnahme eines

solchen Subjec:5, vor hinlänglvchkxackssgemiesener
Bsssemnw warnen; auch dem D.partisment, vpn

wk!d)ezn der Nelegikfe«, nach ÄderFor-UND zu spek-

cher er gkizö:r,eine kånfkichejörderungzu erwar-

ten har, davon N.1chuchtgeben könne.
«

s· 92. Ein Jkklegitter foskweder qm Orte, noch
in der Rachbarschgfy unter irgend einem Verwan-
de geduldet werden.

«
’

s. 93. Jede angränzendeGerichtsobkcheit ist
schuldig, itzn ale Nequisirion des akademischen
Senats ans ihrer Botmäßigkeitfortzuschaffen.

s-)

Allgem.GefwaIV. Band. Lll
"

s. 94.
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s. 94. Grobe Excesse, wenn sie sichauchnoch
nicht zur Okelegatjonqualisicirea, sollen dennoch
mit Gefängniß-, niemals aber mit bloßerGeld-

strafe genlzndet werden.
§. 95. So wenig die Nelegation, als eine nach

den Gesetz-sitverweilte Gefängnißstrafe,kann mit
Gelde abgekauft werden.

§- 96s JU Ansehung wirklicherVerbrechen der
Studircnden hat es bey den Vorschriften der Cri-

minalgesetzesein Bewenden
Weber m §. 97. In ihren Peivatangelegenbeitenbleiben

III-EVENStudirende der Regel nach den Gesetzenihres Ge-
en in ibi

.
, .

k-« nnw buttsortg, oder ihrer Heimath unterworfen
’§. 98. So lange Scudirende noch unter Aeltem

’

oder Vormündem stehn, bleibt es, wegen ihrer
Unfälzigkeit, für sich allein verbindliche Verträge
zu schließen,bey den allgemeinen gesetzlichenVor-

ßhristun
WMMH §. 99« Kein Skndirender, er mag der väterli-

änuzugeegchen oder vormnndfchaftlxchenGewalt noch unter-

echgxpm werfen seyn, oder nicht, kann, so lange er auf
«:iac1;ens«Univeksikårenist, ohne Vorwissenund Conscns des

akademischenGerichts gültig Schulden contrahirech
oder Bürg:"chaftenübernehmen
§. mo. Kostgeld, Waschgeld,Pausen-nachsc-

und Barbierlolzn, soll nicht über Einen Monakh;
Stubemniethe, Benzins und Aufwariung nicht
über Ein Vierteljabrz Arzenetnn und Arzklohn
nicht über ein halbes Jahr; und das Honorarium
für die Collegia höchstensnur bis zum Ende des

Collegii geborgt werden.

§. tot. Schneider und Schuster können nur auf
Zehn, so wie Buchbinder nur auf Drey Thaler
Credtt geben; und müssen diesen Credit auf länger-
als Einen Monatb nicht ausdehnen

s. 102.
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s. 102. Das Honorarium für den Unterricht in.

Sprachen und leibesabungendarf nicht über Orey
Monathe credirlrt werden.

§. 103. Alle vorstehend mo. Tol. W2.) be-
nannte Gläubian müssen, wenn die Zahlung mit
Ablauf der Bestimmte-nFrist nickt sksplsz ihre Foc-
derungen längstensbinnen Acht Tagen, bry Ver-
lust yerfelbemgerichtlich elnklaaetr.

H. 104. Alle andre Privatschulden eines Studi-
-kenden sind nicht-g, und begründen keine Klage-
§. los. Auch die Verträge-»wodurch Sxcherheic

-vder-Bürgfchaft dafdr bestellt worden, sind un-

kräftig. .

-

s §.«106.Die dafür eingeleiten Psander müssen-.
unentgelrlich zurückgegebenwerden.

,

§. 107. Jst auf eine solcheungültigeSchuld
von, dem Studenten etwas bezahlt worden: so kön-
nen die Aelkern oder Votnxünder dasselbe unter sitz-
kallscherAsslstenzzurückfordern.

. 108.· Hat jemand einem Studirenden Geld
oder Geldeswerrlz zu unnützenAusgaben, oder gar
zur Umvigkeit oder Schwelgerey geliehen , oder

sonstcreditim fo soll er, außer dem Verluste der

Schuld, auch noch um den ganzen Betrag dersel-
ben, siskalischbestraft werden.

§. 109. Hat der Schuldner ein solchesDarlehn
ganz over zum Theil bezahlt: so ist der Freiens,
außer der Strafe, auch das Gezahlte von dem

Gläubigerbeylutreibenberechtigt «

s. no. Wenn aber ein Seudirendeh durch
das Außenbleibender ihm zu seinem Unkerlzaltej
auggesetztenGelder, oder durch andere für ihn un-

vermeidlicheZufälle, in die Noslpwcndlgkeiy ein
Darlehn zu seiner lSnbsistenzaufzunehmen, geletzt
!st: so muß er sich mir feinem Gläubiger bey vem

akademischenGerichte melden-,fund dessenEiern-illi-
SUUInachsuchen.

lll 2 §. III.
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§. In. Das Gericht muß die angcbiicheNoth-
wenbigkeit und Bedüxfnißdes Schuldner-, so wie

die übrigen Umständeder Sache, .genau prüfen;
und wenn sich nichts dabey zu erinnern sindet, den

Consens unter das auszustellende Instrument ver-

zeichnen. ,

§. 112. Besonders muß darauf gesehenwerden,
daß die Satmme des aufwacht-senden Darlekzns
sie wirkliche gegenwärtigeBedürfnis-;des Schuld-
ners nicht übersteige.

s.113. Der Regel nach darf das acadetnische
Gesicht für einen Studirknden nicht mehr an Schul-
den was-minn, als der Vierte Tdiäi der iigm zu

Leim-mjährlichenUnterhaice bestimmten Summe

mäng
n4. Wenn aEso ein Srudircndcr dergleichen

Eva-sent- such:, muss c: zuvivrderst glaubhaft ange-

ben, wie Viel ihm zu seinemUntetizalkeauf ver Aca-

demie bestiman worden.

s. HI. Finder sich das acad-mische Gericht
durch besondre UmständeVeraniaßt, den Eredir des»
Skuvirendm auf ein höheresQuantum zu erstrecken:
so muß diesse, und vie Stände davon, in dem Con-

sens ausdkücklicb bemerkt werden.

s. »H· Gicich nackt ertheitmn Consens mußdas

Gericht den Die icm oder Vormündem des Schuld-
new Davon Nachts-Mgehe-«

s. u7. Der Tot-sang selbstmuß allemal nur

auf eine gkwissc Zi-it: und zwar nur auf so lange
geaebm werden, ais nöthig ist, um den Aeltem

oder Vormündern zu Treffung der nöthigen Zah-
lunggaustalten Neu-m zu lassen.

Hy.118. Mit dem Ablaufe dieserFrist muß der

GENUng WUM « inzwischennicht befriedigt wor-

den, es dem academischenGerichte, bey Verlust
seinesRechts, anzejgem

§.119.

—
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F. 119. Das Gerichtmuß alsdann die den Rel-
tern oder Vormündern des Schuldnerg Vorgesetzte
Obrigkeit, mit Zufertigung des Jnstrnmentsi ke-

quiriren, diesezu Abtragung der Schuld allenfalls
exerntivlschanzitlzaltem

H.120. Alle Gerichte in KönialichenFanden sol-
IM gehalten seyn- vergleichenRethisitionen, we-.

gen Benirkilxung einer gesetzmäßigeonsenrirten
Schille ohne Gestattung prozessualischerWeit-
läuftigkeitFolge zu leisten.

«

«

«

O. 121. lquden die Aeltern oder Vormündcrj
erheblicheEinwendnngen gegen die Schuld zu ha-
ben: so müssensie den Betrag bey dem requirittcn
Gerichte- nledcilegen,«nnd die Einwendungen gegen
den Gläubigervor dem academischenGetichteaus-

führen«
'

.

«

s. 122. Gegen diese den consentirtenGläubi-
gern zu-vetschnssende psonipte Rechtshillfe, dür-
fen sie den Schuldner selbst, währenddes lau-
fcs seiner Studien,f mit Executionen nicht benan-
Eigen«

s. 123. Steht der Scudirende nicht mehr unter

Aeltekn cder Vormünderm so kann der Gläubiger
sich auf die Person und das Ver-mögendes Schuld-

tdiersselbst, der gesctzmäßigenExecncionamittel be-
«

Jene-n .
.

« §. 124. Hat ein solcherSchuldner die Unwet-

sität.«olzneBefriedigung seiner cpnfentirten Gläu-
biger verlassen, so steht diesen frey, ihn überall,
wo er sichbetreten läßt«mit Perfonalarrestzu ver-

folgen.
«

s. 125. Für die dem akademischenGerichte in
dergleichenAnqelegenheiten zufallenden Bemühun-
gen, soll demselben eine billige Belohnung in der
Ihm vorzuschreibendenSportultaxe bestimmt
werden. « «

illz §.125.
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H us. Dagegen fcll aber auch das akademische
Gericht, wen-n es oftichrwidtigerWeise in unnütze-
uxsd ülscsrmåßigeSchon-en gewillixzc, oder sonst,
durch Conusion mit etn.m Stab-tenden, jemand
zum Vokgen ak-. denselben verleitet hak, einem sol-
chenGläubiger für seine Forderung selbst haften.

Wacabes H. 127. Jsder Ssudikendc muß, wenn er die
Universitätverkassen will, bey semen Lehrern Zeug-

·

"

nfffe seines Maßes und feiner Ordnung in Abwur-
tuncs der Zehnstundennachsuchen, und-:s.selbigedem

, Voestekzer Des academisrhen Senats nistellew
»L-.128. Dieser muß vie Richtigkeit derselbenun-·

ter dem Saqu der Univesfkåkbekräfrigen,und zu-

gleich bemerke-U ob gegen das sittliche Betragen
des Its-gehenden, während feines Aufenthalts auf
der Academie, etwas Nachrtzciltgeohekatmkgewor-

-

den ev.

» 129. Jeder landeseingebohme,welchersichm

Uebemehtnung eines Amts, oder sonst zur Aus-

übung seiner Wissenschaft qualiflciren will, muß
dergleichen Zeugmß von einer inländischenAcade-
mie vorlesen. v

Dreys
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Dreyzehnter Titel.

Von den RechtenUnd Pflichten des Staats
überhaupt

«§«I. AlleRechte und Pflichten des Staats gegen

seineBürger und Schutz-verwandtenvereinigen sich
m dem Oberhaupte desselben.

H. 2. Die vorzüglichstePflicht des Oberhaupt-
iIn Staate ist, sowohl die äußere als innere Ruhe
und Sicherheit zu erhalten, und einen jeden ben dem

Seinigen gegen Gewalt nnd Störungen eu schützen.
§. z. lem kommt es zu, für Anstalten zu soe-

gen, wodurchden Einwohnern Mittel und Gengen-
.lzeiten verschafft werden, ihre Fähigkeitennnd

Kräfte ausznbilden, und dieselben zur Beidrde-
pung ihres Wohlstandes anzuwenden. ,

"

§. 4. Dem Oberhaiipte im Staate gebührenda-

her alle Vorzüge und Rechte , welche zur Ertei-

chungsdieser Endzweckeerforderlichsind·
s. z. Die Vettlzeidigung des Staats gegen aus-

wärtigeFeinde anzuordnen;
Frieden zu schließen;Bündnisse und Verträge mit-

fremden Staaten zu errichten, kommt allein dem

Oberhaupte des Staats zu.
"

§. 6. Das Recht, Gesetzeund allgemeine Poli-
zeyverordnungen zu geben-, dieselbenwieder aufzu-
heben, und Erklärungendarüber mit gesetzlicher
Kraft zu ertheilen, «istein Majestärsrkcht.
§. 7. Privilegta, als Ausnahmen von derglei-

chen Gesetzenzu bewilligen, StandeZeeHBlZitngem
Staatsamtec und- Würden zu verleihen, gebålzret
nur dem Oberhauvte des Staats.

s. g. Todesurtel, Iingleichen solche, die eine

ZehnjälgtigeGefängniß- oder noch längere oder

hättet-eStrafe festsetzen, können ohne ausdrück-
«

lll 4
"

liche

Kriege zu führen;c

Allgemgine
Grundlinie.

Maiestklss
echte.
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liche Bsstätigung des Oberhaupks im Staate nicht
voILZann wetten.

9. 9. Das Recht, erheblichenGründenVer-
brechen zu netzt-them Untersuchungenniederznschlm
gen; Berbrechtr ganz oder zum Tigtil zu kennt-ibi-
gem Zuckthaus , Festqu odcr andere hättet-
leibcgittafesi in giskiridisrezu ver!v-:11deln, kann nur

von dem Oberhauvte des Staats nnmitteibar ans-·

geübt mskom1 so weit er nicht dasselbe, für gewisse
Akt-w- vcsxk Verbrechen oder Strafe-« einer ihm un-

tkrgixoth ten Bctxåroe ausdrikscklichübertragenhat.
Es to. Durch dergleichenAufhebung eines Ver-

brnimti , oder durch die erfolgt-not Begnadigtan
de-; Verbindet-D feilen aber die aut- vtr That selbst
wem erworbenen hxstivatrechteeines Dritten nie-
mals ask-tönt-werden

H. u. nkhr bleibt bittern, wenn auch die

pkixtkislxeUns-Mk g gegen den Angcschnldigten
nicdekgekchuun wardtzi, dennoch sten, die Rich-
tigkeit d r Tikatsack)e, fo weit to zu Begründung
seines Rest-to erfotdiclich ist, im Wege des EDU-

prozssses nati);·.:we1.sm« .

§. 12. Ono Recht, Nkfinzety Maas; nnd Ge-
wicht zu bestimmen , gelzott zu den Majestätg-
rechten.

s. II. Alle in Staate vorhandene und entste-
hende Gesellschaften, Und dssentlicheAnstalten,
sind der Aufsicht des :andesherrn, nach dem Zwecke
der ollaemeinen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung
unterworfen
§. 14. Damit das Oberhaupt des Staats die

ihm obsitaenden Psitchten erfüllen , und die«d(15u
erforderlichen Kosten bestreiten könne, sind ihm
gewisse Einkünfte und nutzbare Rechte ben-
gelegt.

F. Is.
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s. Is- DAS.NEchk-"zur Bestreitung der Staats-
bedürfnisse, das Privacdecmdgen, die Personen,
ihre Gewerbe , Produkte, oder sumtion mit

Abgaben zu belegen, ist ein MajestKiichn
. §. 16. So weit die Besorgnng gewisser zU den

Rechten und Pflichten des Staats gehörendenAn-
- gelegenheiten und Geschäfte den Beamten des

Staats.vermögeihres Amtes obliegt Ch. 7.)- muß
diesen , innerhalb der Gränzen ihres Auftrags,
eben so, wie dem landesherrn selbst, Folge gelei-
stet werden.

—

—

s

§. 17. Rechtsnagelegenheitem welche die Per- Miya»
sonen- und Familien-echte des Landesherrnund su- Jus-:des

nes Hauses betreffen ,.— werden nach den Hausvcrs k,..,-kaI»k
,fassungenund Verträgen bestimmt-. scizszFe-
»

§. 18. Andre Pxivathandlungen und Geschäfte
m""’

derselben sind nach den Gesetzendes, landes zu be-
urtheilem «

Vierzehnter Titel.

Von den Staatseinkünfkenund siskalifchcn
«

Ruhr-ein ,

-'§. I. AlleArten der Staatseinrünfte, welche aue Zwar vie

den«-Besteurungsrechte, aus dem besondern Staats- Mens-

eigenthumh den« nutzbar-enRegaliin, und andern

Staatgabgaben fließen, werden unter der Benen-

nung dessFiskus begriffen, und haben besondre
Vorzugsrechte-.

—

-

’. 2. DemBesteurungSrechte,als einemHoheits-sem-
rechkedes Staats (Tit. xllL §. 15.), sind alle dieje-sung-sucht.

nigen unterworfen, die für ihre Personen, Vermögen,
oder Gemer den Schutz des Staats genieße-L

. Welchen Classe-nvon Landeseinwohnern
oder Vesitzuugcndie Befrcynng von einer oder

Ell 5 der
C
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der-andern Art der Stantgabgaben zukomme, ist,
s— not-d Verschiedenheitder Provinzem in den beson-
’; dern GesetzenWlbenbestimmt

. IT.4. ne Londegeinwohner, Corporatios
nen oder Gemeinen könan die Befceyung von den

Abgaben derjenigen Classe, zu welcher »siegehören,
in der Regel nur durchVerträgeoder ausdrückliche

"

Privilegla erlangen. —

§. s. Jn wie fern dergleichenBestenung durch
» Verjährungerworben wer-den könne, ist gehörigen

I Orts btstlninn. (Tl). l. Tir. 5X. 656 - 659.)
H. H. Alle solcheausdrücklichover stillschwei-

gend erlangte Befreyungen find nach den Vorschrif-
ten der Einleitung s. 58 - 62.· und s. 66 - 76. zu be-

- urtheilen. -

i ? -

s. 7. Durch dergleichen Ausnahmen sollen die
- übrigen Mitglieder derselbenClasse mit lzöhernla-

sten nicht beschwertHeerden-

§. s. sWer ein solches zur Belastung der übri-

»
gen Mitglieder gereichendes Privilegium für sich

E . ansåhry gegen den gilt die Vermutlzung, daß er

E
«

selbiges crschlichenhabe·
—« §. 9. Streitigkeiten, welche über die Verthei-

. lang der ans dem BesienrnngsrechkefließendenAb-

s
- gaben unter den Conkciöucntcn entstehn, werden,

l ; in Ermangelung hinlänglicher durch Verteågy
l wolzllzergebrachteGewohnheiten, oder besondereGe-
’

setzebegründetesBestimmungen, nach den«Regeln
II .

- einer ohne ausdrücklichenVertrag entstandnen Ge-

s meinschafk(le. l. Tit. XVll. Abschn.l·) beur-

: l theilt «

? s. to. Streitigkeiten über Befreyungen sollen
, nach obigenGesetzen(»6.2 - 8.), übrigens aber nach
i

« denjenigen, welche über den angeführtenGrund
i L « der Exmetion ergangen sind, entschiedenwerden.

s

str.

—
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«s. H· Einzelne Grundstücke,Gefalle, und Demanten-
Rtchte, deren befand-es Eigenthum dem Staate,
und vie ausschließt-weBenutzung dem »Ob«-nannte
desselben zukomm, werden Domainm- oder Cam-
mergåttr«genannt.

m. Auch diejenigenGüter, deren Einkünfte-,
zum Unterhalte der Familie des landesherrn gewid-
met worden, sind ale Domainengütceanzusehen.
§. 13. EWas Personen aus der Familie des lan-«

deshemi durch eigene Erspatniß,,oder- auf andere
Art, gültig erworben haben, wird, so lange von-
dem Gewerbe-ede- seinen Erben keine ausdrückliche
Einverleibung erfolgt, und so weit darüber durch
Familienverträgeund Hausverfassungen nicht ein
Anderes benimmt ist, als Privateigtntlznmbe--
trachten

h. i4. Eben das ailt von Gütern und Sachen,
welchedel-, Landeslzetrselbstans eigenen Ersparnxssem
«oder durch irgend eine andere auch bey Privatper--
sonen start findende Etwcrdnngsatt, an sich ge- k»
bracht hat.

s. 15. Hat jedochderjenigelandesherr, welcher -

ein solchererster Erwerbenway über unbewegliche
von iizm auf dergleichen Art erworbene Sachen,
weder unter Lebendigen, noch von Todes-vagen ver-

fügen so sind dieselben für einverleibt in die Do-
mainen des Staats anzusehen
§. 16. Domainengüttr könnennur in fo weit

an einen Privatbesitzer gültig gelangen , —als der
Staat dasegen auf andere Art schadlosgehalten
worden.

-

»

’

§. 17. Jnsonderlzeitkönnen sie gegen andere Gü-
ter vertauscht, in«Erbpachransgetlzan, oder gegen

fortwährendeZinlen den Unterthanenzum erblichen
Besitzcvertheiltwerden.

Z. 18.·
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§. 18. Uebrigens gilt, wenn ein Domainennut

einer Privatperson gegen Entschädigungüberlassen
worden, die Vermittlzung, daß vie Schadloslzqk
sung verhältnißmåßiggewesen sey.

s. 19. Wer aber wissetnlicd Den Besitzeines Do-

mainengurs ohne dergleichen Schacleskgalmng an

sich gebracht hat- der ist als ein nnxedlicher Be-

sitzeranzusehn. (Tiz.l. Tik.V11. s. 10. qu. H.4o.
41.» 42.)
§.’20. Lehne, welche dem Oberhaupte des

Staats von seinen Vasallen lzeimfsallemingleichen
Erbzinsgäkeh kann derselbezu eilen Zeiten wieder

verleihen
s. 2t. Die Tand- nnd Heerstmfeem die Von

Natur schiffbngenScrölxme, das ilser des Meeres

und die Hafen, sind em » wes Eigenthum des
l

§. 22. Eben dasgmwird ein' das niesschließende
Recht, gewisseArten der lgek» sen Sachen in Be-.

sitz zu nehmen, cieseclpnen (T'ie. XVLJ
"

§. 23. Ein Glezchm gilt, nach gemeinen Rech-
ten, von der Befugniß, ver-wirkte Gükek einzu-
ziehn, großeGeldstrafe-n aufzxxlegcn, und Absage-.
gelber zu fordern. (T1t.xH:.)

". 24. »Die NutzungsrechteVorstehenderArten
des Staatseigeuthlnns 2«1. 22. 23.), werden

niedere Regulien genannt.

§. 25. Dies gemeine Staatseigentlgnm selbstist
den Domainen völliggleich in achten.

§. 26. Die einzelnen Nutzungseechteoder nie-

dern Regulien aber können von Privatpersonen
und Communen erworben und besessenwerden.

. 27. Jst ein dergleichenniederes Reaakki zur

Zeit ver Verleihung, von dem Staate schon wick-

lich benutzt worden« so finden dabey die Vorschrif-
ten §. 16 - 19., wie bey Donminen, Anwendung.

s. 28.
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s. 28- Wem das Oberhaupt des Staats der-

gleichen Nutzungskscht verlielzen hat, der kann,
zur Vertlzeibigung desselben,auf den Beystand des

sislsalischenAnics gegründetenAnspruch machen.
s. 29. Es darf aber der Privatbcsitzer die Be-

nutzung der vom Staate ihm übertragenenRechte
nicht weiter ausdehnen, als der Staat selbstder-

gksgchshuRegalien zur Zeit der Uebertragungge-
nu t at.

I. Zo. Sind Art und Schranken der Benutzung
bey »der Verleihung selbst ausdrücklich bestimmt
worden: so kann der Privnebesitzersein Reche, un-

ter keinerley Vorwondc, ale andere Art, oder in
einem weit-ern Unifange ausüben.
§. 31. Ueberhanpt versteht sich-dergleichenVer-

leihung allemal unter der Einschränkungauf den

bestimmten Ort, oder auf die vorausgesetzkenFälle
oder Begebenheiten

s. 32. Jnnrrlzalb dieser bestimmtenGränzen
aber gilt die Vcennxtlziing, daß bog Regale dein

Privatbesitzer angschliesend zulomme, und der

Staat sich der Mitåusüöung begeben habe.
H. 33. Sind die Gksånzendes Rechts in der

Verleilzungsuekmwenicht deutlich bestimmt-: fo-»
sindet wegen deren Auslegung alles statt, was vpn

Auslegung der Privilegien ver-ordnet ist. (Einlei—-
tung H.58-62.)

«

s. 34. Wenn der Staat einem Privatbesitzerein
Gut mit allen Negalien, oder mit Nega-
lien übel-banne, ohne wein-re Bestimmung, ver-

HELWhleT sO Man darunter nur diejenigennie-
dern Regnlien vetHMWm welche andern Gütern

derselben Art, in derselben Provinz, oder in eben s

dent Dur-ist« gewöhnlichbeuge-legtsind.
. 35. Von der-Bewährungder Regalien gilt Im mi .

Qlles, wag von ver Verjalzruug gegen den Fig-Verjäh-
—

kus rang des
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kus überhaupt verordnet ist. (Th. l. Tir. IX.
s. 629. quH

H. 36. Das Eigenthum der Domain-» hiuaegen
kamt dem Staate auch durch eine soicheVerjährung
mcht entzogen werde-d

—s.37. Vielmer muß derjenige-, der ein-s sol-
ches Eigenthums sich ammße, dkg fük sich haben-
den Besitz-S uns-END den Titel oder Rechts-grund,
auf welchem sein Bssikzbeen-geh gegen den Fiskus
angeben und Wände-dem

s. 38. Dach soll die Verjährungdurch den Be-

sitzvom Jahre 17.;«0 auch bey I mmiuengükemstack
sinden. (sz. L Tie. tx. s. 641. lqu.)

H. 39. Auch hat derjenige, welcher sich in

einem Vier und vierzigjädxigenruhigen Visitze
eines Domainenguts besiuder, die Vermuthung
für sich, daß er es aus einem rechtsgültigenTitel

besitze
’s.4"o.Er muß also bey diesemVesitze so lange

geschütztwerden,. aks nicht ausgemictht worden,

daß bey dgk ersten Veräußerung entweder gar kein

rechcsgüleigerTitel zum Grunde gelegm habe, oder

daß dabcy die Vorschrift des s. IS. nicht beobachtet
worden sey.
. §. 41. Wer nach Verlauf von Zwanzig Jahren,
vom Tage der erfolgten Abtei-nuan von den Do-

maium an gerechtem ein solchesGut redlicher Weise
an sich gebracht hat, dem kommen, wenn auch
Fjskus zur Resckfordsruuq an sich bekechrich ist, di-

Vorfchräftm des Funfzcbuten Titels im Ersten
Theile·ss.24» qu. zu starken.

s.42. TZird mcht über das Eigenthum eines

Donmmeng11w, sondern nur über einzeln-.- s er-

kinenzstucfe des-Eisen, oder über DIE-Markus-
uud andere Achte, deren pag DLMCUWMM ge-

gen emeu Dritten, over dieser gegen das Jun,

sich anmaßt, gestriktcm so siudenauch bco Do-
maulen
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müinen die allgemeinen Grundsätzevon der Per-
jälzrung gegen den Fiskns Anwendung- (le.1.

’

Tit. lx. §. 629. qu)
's. 43. Eben das gilt beyden zwischenewian

mametn nnd einem and-en Peivatguce entstehen-
den Gränzstreingeeiien

L 44- Die Art der Erhebung und Verwaltung Ziemlich-
der verschiedenen Scaatscinkünftehänge von demRumd
Oberhaupte des Staats ab. »

s« 45, Der Staat hak, zu feiner Sicherheit-, n Vorrech-
in dem Vermögen feiner Cassino-dienten, Domai-

d«

nenbeamten nnd Pächter, ein in der Conenes Tu

ordnung näher bestimmes geietzliches Vor- »’
zugseechlx 1 ,

§. 46. Unter Cassenbedienkensind hier Rendnw
Dom«

. . . nenbegme
ten, Controlleur, Cassieer, Cassenpchreiberzund keean

- Diener oder Boten zu verstehen. .

NEM-

§. 47. Das siskalifcheVorrecht erstrecktsichauf
das gesammteVermögendes Schulden-eh welches
sich siedet Zeit, wo er, wegen der ilzm zur last-
fallenden Vertretung, in rechtlichen Anspruch
genommen wird, in seinem Eigenthum noch
besindet.
§. 48. Auf einen dritten redlichenBesitzeseiner

zu dem Vermögen des Cassenbedientengehörigge-

wesenen Sache, gehe die Belastung mit diesem
Vorrechte, mit der Sache zugleich, nur alsdann
über’, wenn es eine UnheiveglidieSache,. und
wenn die Eigenschaft des vorigen Besitzers, als
eines Cassenbedieneen, Domainenbeamren, oder

Påchkek5, im Hypothek-endlicheausdrücklich«ver-
merkt ist.
§. 49. Dagegen lzaftet ein solcherEnssenschixlw

ver mit seinem gesamsnten in dem I. 47. bemerk-
ksn Zeitpunlte vorhandenen Vermögen, für al-

les, waser ans seinerAusführung-, oder aus sei-
nein
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nem Pachteonrrakre, dem Fiskus zu leisten oder zu

ersetzenhak.

s. so. Nur diejenigen Privatgläubigergeizen
in dem Vermögen des Schuldner-I dem Fixskns vor-,

weiche ihr Eigenrhum zurctckfordeem oder die durch
gesirigeVerpfändung beweglicher-,oder durch der-

gleichen Einmengung auf nnlseweleicheVerindgeno-
stücke,ein dingliches Recht erlangt hoben.

§. 51. Die Gülkiakeit einer Verpfändung,wel-

che vor angelegkem allgemeinen oder besondern Be-

schlage auf das ganze Bein-knien des Schuldners,
oder auf gewisse Stricke dessetbem von ihm vorge-
nommen worden, ist nach eben den Grundsjtzen zu

beut-theilen, welche die Conenrsokonung ffzc den

Fall vorschreibt, wenn ein Geleiesinfchuldneh Vor

oder nach e1-dff·::eteniTone-riese, Verfügungen über
sein Vermögen getroffen l;-.—.t.

§. 52. Nur felchegerichtlicheEintragungen sind
( zntn Nachtheile des Cassenvorrechrs gültig, welche

geschehensind, ehe noch der Geisen-—oder Domai-

nenbeanne das Ann, oder der Pächter die Pacheung
übernommen dat. .

§. Iz. Ferner dieiersixemdie auf eine unbeweg-
liche Sache des-merkt worden, elze noch dieselbean

den Beamten oder Pächtergelengt ist.

s. 54. Endlich diejenigen, welche der Beamte
oder- Pöclzxer, bet) Ueremehxnung eines während
seinerAmtsfåbrnng oder Pachi- erworbenen Grund-

stücke, mit seinem Bessgnrel zugleich, in das Hy-
pothekenisuchhat eintragen lassen.

is. HI. Doch ailt Letzteres (s. 54.) nur von

kückstsndiaenR-"115:ield-rn, oder andern aus dem

Erweebunggoeriraee entsprinnenden Verbindlich-
keiten; inalcichen ocsn Bcrcnnchmissen, oder an-

dern Abwean Bedingungen und Leistungen-
mit
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mit welchen ein dem Beamten oder Pächterdürch
Erbgangkzrecht zugefallekies Gut auf denselben

übersegangeä
ist-

. 56. »Das voeste end . 2-«. von Grund-

stückenselbst derordnek Est,gsltsauäjsdonderen Zu-
VSIZOEUUAMUlld Jnventarienstiicktn.

Es 57· Wenn die Krieges- und Domaineneam-
mer, oder andere dem Beamten oder Pächter in
der Provinz vorgesetztehöchsteBehörde, in die

Einrragung einer Schuld ausdrücklich gewilligt
hat: so muß die Casse einem solchenGläubigermit

ihrem Vorrechte in Ansehung dieses Grundstücks
nachstelZm
§. 58. Wenn für einen Beamten oder Pächter

eine gewissebestimmte Caution festgesetzt,und die-
selbe auf seine Grundstückeeingetragen worden:

so kann die Casse von ihrem Vorrechte, in Anfe-
hung dieses Grundstücks, nur nach Höhe der be-

·

stinsmten Summe Gebrauch machen; und stelztmit
dem Ueberschnsseihrer Forderung sämmtlichen«ein-
getragenen Gländigernnach. .

- s. 59. Wie die Mißbrauchedes Cassenvor-
rechte zu bestrafen , und die dadurch Veranlaßten
Hintergelzungen anderer Gläubiger zu alznden, ist
im Zwanzigsten Titel verordnen (Abschn.Vlll.)
§. 6»0. In dem Vermögen desjenigen, welcher

ein Finanz- oder Cassengeschäftbloß als einen

besondern und außerordentlichenAuftrag zu be-

sorgen lsat, gebührtdem Staate, bey entstehen-
der Unzulänglichkeit,nur- das in der Comme-

ordnung nälger bestimmte Vorrecht der Vierten
Classe· ,

s. 6’1. Das Privilegium der Staatecassen kann
nur auf solcheKreiecassen,in welche die Landes-

IzerrlichenSteuern entrichtet werden müssen, nicht
aber auf Comninn- und andere öffentlicheCassen
Im Staate ausgedehnt werden , wenn gleich ein

Allgem.Geisen-. tv. Bann Mmm Theil
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Theil der Einkünfte dieser letztern in die Staats-

rasse fließt.
s. 62. Die Cassenbedientenbey den Prinelichen

Cannnern werden, auch in Ansehung des Cassin-
vortechts, den Landes-herrlichenCassenbedientm
gleich geachtet.

-

d. 63. Eben day gilt von den Verwaltern und

Pächtern solcher Prinzlichen Güter , welche nach
F. 12. zu den Domainen des Staats gehören.

s. 64. Hingegensind Beamte und Pächter auf
solchen Prinzlichen Gütern, welcheden Domainen
des Staats noch nicht einverleibt worden, diesem
Cassenvorrechtenicht unterworfen.

· -) indem s. 65. In Ansehung der strikten beständigen21b-
:

MkmäW gaben gebührt den Staatscassen das Vorzugsrecht
.

v
«

s , . .

Feliisiljinistlvor allen andern Glaubigern, aus einen Rückstand
T M- der beyden letzten Jahre , nach näherenVorschrift

i

i

l

( der Concursokdnutig. —

«

H. 66. Alle andere Forderungen des Figltts, sie
«- mögenentspringen, woher sie wollen, Geldstrafe-i
l allein ausgenommen, genießen das in eben diesem

i Gesetze bestimmte mecht der Vierten Classe-
· §. 67. In Ansehung der erkannten Geldstra-

fen steht der Fickuöallen übrigenGläubigern des

i ] Schnldners nach.
i I §. 68. Kann jedochnachgewiesenwerden, daß

s eine Schuld bloß zur Vereitelung der Strafe ge-

s macht worden, und dieses dem Gläubiger bekannt

l gewesensey: so muß derselbedem Fiel-us weichen.
i z §. 69. ConstscirteSachen nimmt der Staat als

i sein Eigenthum an sich-
i 7

—§.7o. Doch geht auch eine solcheSache mit

1sp den zur Zeit der Confiscation darauf haftenden Ta-

i sten an den Fiskus über.
«

"

§. 71. Wo nach besondern Gesetzender Werth
an die Stelle der sonst zu constscirenden Sache

tritt
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tritt, hat, ver Fiskus diesen Werth in der Vierte-c
Classe zu fordern.
§. 72. Die Bank , und andre bem Staate gehs-

tende Handlungoanstalcen,genießen die siskalis
schen Rechte nur so weit, are ihnen vieseceeu
durch ein besondres Privilegium ausdrücklichbep-
gelegtworden«

·

§· 73. Eine minder privilegirteCasse erhältda-
durch, daß ilzre Einkünfte zu einer mehr privile-
girten bestimmt und angewiesen worden, kein grös-
seres Reche. ·

-

s. Wie weit eine Privatperson, der eine
siskalischeForderung cedirt worden, in die Rechte
des Fiskus trete, und wie weit der Flehn-, dir ei-
ne Privaisordcrung übernimmt, daben von seinen
Vorrechten Gebrauch machen könne, ist nach den

allgemeinen Vorschriften Von Cessionen zu beneiden
len. (le. l. Tit. Xl. 402--406.)

’

s. 75. In wiefern besondersdie fiskalischenVor-
rechtebet) der Verjährung,in Ansehungder Sachen

— und Rechte, welcheder Fiskus einer Privatperson
überlassen,«.oder von derselben übctkommen har,
statt sinden, ist am gehörigenOrte bestimmt. (le. l;

«

Tit. lX. 635-640.)
s. 76. Bey dem GebratfchhM VIUUBUESy) Beo des

und Verwaltung der Domatnen und Megalien,FITNE-
kommen dem Staate der Regel nach , nur eben ZIHIZFUFZL
die Nichte zu, wie einem jeden Privateigen- Rege-
tlzümer.

«

§.77. BesondreVorrechte des Staats bey ge- Yesmw
wissenAngelegenheitenund GeschäftenmüssendurchIFHDFIF
ausdrücklicheGesetzebksiimmkseyn. HFFFZIW

s. 787 Ueber die Verbindlichkeit zur Entrich 5)B«v
»

kUvg allgemeiner Anlagen, denen sämmtlicheEin- PWWO

wolAne-ves Staats, oder alle Mitglieder einer ge-
Mmm 2 wissen
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wissen Classe derselben, nach der bestehendenlandes-

versassung unterworer sind, G. 2· 3.) findet kein

Proze? statt.
«

§. 79. Behanptet aber jemand ans besondern
Gestaden die Bestellung von einer solchen Abga-
be, (-«»S»4-8-) oder behauptet er in der Bestimmung
seines Anrlzetls über die Gebilde belastet zu seyn:
(s.9.) so feil er darüber rechtlichgehörtwerden.

Et.go- Doch mußder, welcher sichüber Prägu-
vztion besu se.t, in allen Fällen; so wie der, wel-

cher eine nmon behauptet, wenn er nicht wenig-
stens seit Jmcy Jahren im Besitzeder Freylzeit sich
besitzt-et, die von ihm geforderten Ausgaan wälz-
rend des Prozesses, mit Vorbehalt seines Rechts,
entrichten.

s H.81. Alle Streitigkeiten zwischen dem Finns
und Privatpersonen, über Befugnisse und Oblie-

genheiten, welchenichtsauf solchenallgemeinen An-

lagen bernhem sollen im ordentlichen Wege Rech-
tens., nnch den Gesetzendes Staats, erörtert und

entschiedenwerden. «

H.82. Jnsonderheit ist jeder, mit welchem der

Fisan in Verträge oder andre einzelne Geschäfte
sich eingelassen lgat, bey entstehendem Streite,
rechtlichesGehör und Erkenntnißdarüber zu ver-

langen befugt.

§. 83. Anch die vermögeallgemeiner Anlagen
zu fordern habenden—Rückstånde,muß der Figkus
durch seine Beamten, im Wege Rechtens einfor-
dem-, sobald es dabey auf ein Vorzugsrechtgegen
einen Dritten ankommt.

9184. Doch genießtder Fiekug in allen seinen
Prozesse-neinen privilenirten Gerichksstand,nnd

die Befceyung von den sonst gewöhnlichenGe-

rechtsgebührem
§-85.
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s- 85i Wenn Diener des Staats, oder fiskali-
fcheBeamte, andre Privatpersonen mit ungegrün-
deren siskalischenProzessenVoksztzkichbennrufzigenz
somüssensiedenfelbendie dadurch verursachtenKo-
sten aus eignen Mitteln ersetzen.

—

anfzchnter Tisch
Von den Rechten und Regalicn des—

Staats in Ansehung der Tandskrapscty
Ströhme, Hafen, und Meerwuer

. Erster Abschnitt.
Von Tand - und Heerstraßen.

. H -

H. I. Wege,die von einer Grenze des laut-es Begriff-

zu einer andern, oder von einer Stadt, Von

einem Post- oder Zollamte, entweder zu einem

andern, oder zu Meeren und Hauptstrdlzmen
führen, werden Tand i oder Heerstraßenge-
nannt s

§. e. Ohne besondre Erlaubniß des Staats Rechtedes

darf sich niemand einer Verfügung über solche
Stam« X

Straßen anmaaßen. s

"’§.Z- Auch alsdann nicht, wenn die Verfü-
gung an sich dem Gebrauche der Straße für die

Meisenden unschädlichwäre. »

§. 4. Der Staat hingegen ist berechtigt, die
Land - und Heerstraßen,so wie er es zum ge- x

meinen Besten dienlichsindet," zu veränderte und

zu verlegen.
- — Doch Muß er alsdann die Eigenthümer

sder Grundstücke,über welchedie verlegte Straße
seht, entschådigen

»
§. S. äslrd durch Verleguna einer Straße, die

Mcht aus unvermeidliche-eNotwendigkeit vorge-

Mmm 3 nom-
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nommcn worden, einem Privatbcsitzee ein nutzba-
res Recht, welches ihm ausdrücklichin Beziehung
auf diese Straße Vom Staate verliehen war, ganz

entzogen, oder beträchtlichgeschmälert-:so ssindet
wegen seiner Entschädigungeben das statt, wan

wegen Aufhebung der Privilegien ver-ordnet ist.
(Einleit. s. 74. 75.) ,

§,.7. Der freyc Gebrauch der Land- und Heer-
straßen ist einem jeden zum Reisen und Zorn-rin-
gen seiner Sachen gestattet.

s. 8. Alle andre Neigungen aber, welche von

solchen Straßen gezogen werden können, gehören
nach gemeinen Rechten zu den niedern Negalien.

s. g. Die Neigungen der an den landstkaßenge-

pflanztenBäumekommen in der Regel demjenigen
zu guts-, welcherdie Bäume gepflanzt hat.

§. to. Muß ein andrer, als der, welcher die

Pflanze-net zuerst angelegt hat, dieselbe untetlzak
ten: so kommt diesemdie Nutzungder Bäume zu.

§ n. Gegen den Genuß der dem Staate von

den-Landstcaf.en zukommenden Nutznian ist er

verpflichten fär( die Unterhaltung der Sicherlzeit und

Bea.1en1lichkeit derselbenzu sorgen.
s. n» Für den ans Unterlassungdieser Pflicht

entstandenen Schaden sind diejenigen, welche bey
der vom Staate ilznen ausgetragenen Sorge dafür,
sich eines groben oder mäßigenVersehens schuldig
gemacht haben, verantwortlich.

s« 13. Die Einwohner der an der Straße lie-

genden Gegend sind, nach gemeinen Rechten, zllr

Arbeit mit Hand- und Spanndiensten bey Unter-

haltung und Besserung der Wege, nach der Anord-

nung des Staats verbunden

s. I4. Diese Verbindlichkeiterstrecktsich auf
alle Einwohner , durch deren District- Kreis« oder

Kirchfpiel«vergleichenlandstraßegeht«Und

dei;no
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nach den Gesetzenoder landesherfassungenzur Ge-- i

meinarbeit verpflichtetsind.
»

§. ts. Wo durchProvinzialgesetze,oder befons
dere Wegeoxdnungen, die Verbindlichkeit zu Un-

terhaltung der Landstraßennäher oder anders be-

stimmt ist, hat es dabey, auch in Zukunft, ledig-
lichsein Bcwcnden.

is. 16. Auch beyAnlegnng neuer Wege kann der Weisung
Staat von den nach der Landesverfassungzur We- nyec

W«

gearbeit überhauptverpflichtet-enEinwohnern, wel-

che von dem neuen Wege Vortheil haben, Hand-
UndSpanndicnste fordern.

«

§. 17. Bey der Anlegung von Chausseenoder Besonders

Dammstraßen, statt ordinairer Landstraßen,sind FEZHJWMdie zur Wegearbeit verpsiichketenEinwohner nur-
r «

nach dem Maaße zu helfen schuldig, nach welchem
sie bey Anlegung einer gewöhnlichenlandstraße
Dienste thun müßten.
§. 18. Den zur Anlegung, Verbreitung, oder

geraden Führung einer solchen Dammstraßeer-

forderlichenBoden, ingleichen die dazu nöthi-
gen , auf der( benachbarten Feldsiur besindlichen
Materialien , ist ein jeder dem Staate zu. überlassen
verbunden-«

"

§.. 19. Er mußaber, dafür von»dem«Staake ent-

fchädigtwerden.

§.»20. Zu dieserEntschädigungist der Staat
denjenigen Boden , oder dessen Werth , vorzüg-
lich anznwenden berechtigt, welcherdadurch ge-
wonnen wird-, daß die neue DammstraßeInicht
die ganze Breite des. bisher gewöhnlichenWeges
erfordert , oder daß durch die geradere Führung
der Dammstraßeein Theil, des. bisherigenWeges
liegen bleibt.

s. 21. Doch kann über- solche-Ersparnissedes

Bodens, die auf einer Fell-mark sich befinde-»
Mmm 4 nnk
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nur zu Entfchödieungrn für Grundbesitzerin eben
der Fels-mark versagt werden.

§. 22. Auch bleiben demjeniaeiy welcher nach-
weisen kann, daß der essparre Boden zu seinem Ei-

genthnme gehöre, und bloß inißbmuchowcisezu
dem ehemaligen Wege gezogen worden sey , seine
Rechte darauf Vorbeholrem

s. 23. Von der gewöhnlichenUnterhaltung sol-
cher Dammstraßengilt alles, was von der Unter-

haltung der Wege verordnet ist. (§. Iz. 14. 15.)
§. 24. Zu Hauptrcparaturen hingegen, die oh-

ne Verschulden der zur Wegearbeit verpflichteten
Einwohner entstanden sind , sind dieselben nur in
eben den Maaße, wie bey der Anlegung, zu helfen
verbunden (§.17.)

s. 25. Den nach§. 7. einem jeden freystehenden
Gebrauch der landstrnßen muß ein jeder so ausü-
ben, daß der Andere an dem gleichmäßigenGe-

brauche des Weges nicht gehindert, noch zu Zärt-
kereyen oder gar Thåtlichkeitenüber das Aue-wei-

chenAnlaß gegeben werde.

s. 26. Alle Fuhr- und iandiente, auch andere

Meisenoe ohne Unterschied des Standes, müssen
den ordinairen und Exteaposten, wenn diese hin-
ker ihnen kommen, oder ihnen begegnen, aus

dein Wege fahren, ins-d sie ohne Schwierigkeit
vorbeylassen, sobaldder Postillion ins Horn stößt-.
§. 27. Außer diesen Fällen müssenledige oder

bloß mit Personen besetzkeWagen und Kutschen,
allen mit Sachen und Effekten beladenen Wagen,
wohin auch Kutschen, die Koffer oder sonstigeBa-

gage führen, zu rechnen sind, ausweichen-
. 28. Begegnen sich zwey beladene oder zwey

ledige Wagen: so müssen beyde auf der rechten
Seite zur Hälfteausweichen

s. 29.
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H. 29. Kann einer rechter Hand nicht auswei-

chen: so muss dieses von dem andern ganz ge-
schehen. .

.
s. Zo. Fehlt es auch dazu am Raume: so muß

m demFalle des 27. derjenige, welcherzum Ana-

wcichen verbunden ist, so wie in dein Falle des §.
2«8.del-zivelcherden andern zuerst gewahr wird, an

einem schicklichenOrte so lange still halten, bis der

andere Wagen vorüber ist.
«

§. 31. Kommt ein Wagen von einem Berge
oder von einer steilen Anlzölzeherunter-kund ein an-

derer Wagen sälgttlzincuest so ist der letzterefeder-
zeit zum Ausweichen verbiindenz er mag schwerer
beladen seyn, oder nicht-. »

s. 3:. ch lzolzlenWegen, oder andernsengen
Påsscn,muß jeder zuvor stille halten, nnd nach ge-

gebene-n deutlichen Zeichen mit dem Horne, mit

der Peitsche, oder ans andere Art, so lange war-

ten, bis er versichert ist, daß kein anderer Wagen
sichschon darin befinden

s. 33. Ist der hohle Weg oder enge Paß von

solcher lange, das; die gegebenen Zeichen von

einein Ende bis zum andern nicht deutlich gehört
oder wahrgenommen werden können: so muß an

solchen Plätzen, wo Raum zum Ausweichcn ist,
aufs neue gewartet , und das Zeichenwiederlzolt
werden. «

§. 34. Außer den Posten, muß jeder Vorfah-
rende Wagen dem lzinken folgenden nnd schneller
fahrenden, wenn dieser nicht anders vorbeylem-
men kann ,

und der Raum es erlaubt, aus ein

gegebenes Zeichen, so weit ausweichen , als es

chilzigist, damit letzterer seinen Weg fortsetzen
onna

§. 35. Wer durch Verabsäumungdieser Vor-:

schriftendem andern Schaden zufügt, muß den-
M inm 5 . ,elben
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selben nach Beschaffenheiider ihm zur Last fallen-
» dknlSchuld ersetzen. l. Tit.V1. 11. quJ

Begriff,
.

H. 36. Hat der Befchädigtedurch«sein eigenes
Versetzen dazu Anlaß gegeben: so treten die Boc-
schristen des Tit. VI. s. es. qu. ein.

s· 37· FUWUM haften für ihre Knechte nach
Vorschrift des ZwkyreuTheils Tit. Vill. Abschn.

V.; andere Dienstherrschafeenaber nur nach
orschriftdes Ersten Theils Tit-. IV. §. 61. qu.

Zweyter Abschnitt.

Von Ströhmen, Hafen, ’und Meeresusern..

s. 38. Die Nutzungen solcher Serbhme, die
von Natur schiffbar sind, gehörenzu den Nega-
lien des Staate-.
§,.39.. Privatflüssekönnen,zum Nachtheile der

bisherigen Eigentühmee, in schifsbare Stiäshme
nicht verwandelt werden.

s. 40. Finder der Staat die Schiffbatmachuug
eines Privatsiusses dem gemeinen Besten zernag-
«lich: so muß er den bisherigen Eigenthümernfür die

dadurch versehenen Nutzungen , und vermehrten
Tasten,vollständigeSchadloshaltung anweisen.

s. 41. Uebrigens gehen durch die Schifft-ar-
machung eines Privatjiusses die Eigenthumoeech-

«

te, so weit dieselbenmit der nunmehrigen Bestim-
mung deskFlusseo bestehen können,
verloren.

noch nicht.

H. 42. Der Staat kann zwar den Eigenthümer
eines auch nicht schissbarenPrivatsiusses nöthigen,
den Gebrauch desselben zum Holzsidßenzu ge-

statten;
»

§«43. Er muß aber auch für die vollständige
Entschädigungeines solchenEigenthümer-Zforgsen. 44.
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§. 44. Der Gebrauch des Flnßwassersaus öf- Fluß-passen
fentlichen Strblzmem durch Schöpfen, Baden und

Tränkem ist einem jeden unnerwelzrc
§. 45. Doch mußjeder, welcherVieh aus einem

Flusse kränken will, der dazu bereits vorhandenen
Tränk- und- Schwemmstättesichbedienen.

§-46. Wasser-leitungendürfenaus bffentlichenWestens-K

Strdlzmen olzne besondre Erlaubniß des Staats
Wam-

Uicht geführt, noch Wasch- oder Badehäuserdaran,
ohne derglelxl:senErlaubniß«angelegt wenden.
§. 47. Die Schiffsabrt auf solchenFlüssen ist, Schiffialn-t.f

unter ben vom Staate festgesetztenBedingungen,
einem Jeden erlaubt-.

« "

,

§. 48. In Provinzen over-Orten,, wo Schiffer-
gilden und Innungen eingeführtsind, müssenan-

dere Einwohner derselben Provinz, ober. desselben
Orts, sich der Frachtschifffalzrtenthalten.

§. 49. Unverbundnes Hole ans schifsbarenFloß-insti-
Strödmen zu flößen, ist nach gemeinen Rechtenrechis
ein Voxbelxalt des Staats; und darf, ohne Vor-

wissen dcsselben, von Privatpersonennicht unter-.

nommen werden.

. o. ålzrenund Prahmenzum eignen Ge- Feld-en und

grausche5kam?jeder Anwolznep eines solchenFlusses
MEDIUM

alten« -

- §. 51. Das Recht aber , Fähren Und Prahmen
zur Uebersetzungfür Ger zu halten, gehörtzu den

Negalien des Staatsq

§. 52. Neue Brücken über öEentlicheSttöbmeBrücke-
darf niemand, auch auf eignem Grund und Boden,
ohne besondreErlaubnißdes Staats anlegen.

Die Unterhaltung der: Brücken über

öffentlicheStrohme liegt in der Regel demjeni-
gen ob , welcher daselbst vie Nutzung des

Strohma bat.
·

L«se«
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s. 54. Brücken über Pribqtsiüsse,. welche bloß,
oder doch hauptsächlich,zum liebergange der Rei-

senden bestimmt sind, müssenvon denjenigen, wel-

chen- die Besserung des Weges obliegt, unterhal-
ten werden--

s. 55. Die Ufer der öffentlichenFlüssegehören
sder Regel Nach den Eigenthümernder unmittelbar
daran stoßendenGrundstücke

H. 56. Auch die Vergrößerungdes Uferg durch
angefcksttsLand wächstden Eigenthümerndes Ufers
zu; tsz l. Tit. IX. H.225i24c.)

b. 57. Die Eigenthümer der Ufer öffentlicher
Flüsse können den Schifffahtenden nicht wehren,
sich des Leinpsads an selbigen zu bedienen; daran

zu landen;- die Schiffe-zu befestigen: und die la-

dung, im Nothfalle, eine Zeitlang an das Ufer
auszusetzeXL . .

H.58. Wird aber dadurch das Ufer selbst, oder

dessen Befestigung beschädigt;oder wird dem Ei-.

gentbümtr die Nutzung des Ufers entzogen, oderl
geschmälert:so kann er von den Urhebern des Scha-
dens Ersatz fordern.

59.. In wie fern er, zur Deckung dieses Scha-
dens, gegen«fremde oder unbekannte SchifffaiIrec
zur Pfändimg schreitenkonnex ist nach den allgemei-
nen Grundsätzenvon Pfändungen zu beurtizeiltm
(le."l. Tit. le. Abschn.lV.)
§. SO. Was vorstehend Von dem«den Schiffsad-

renden zu gestattenan Gebrauche des Ufers, und

der dem Eigenthümerdafür-zukommendenSchad-
loshaltung ver-ordnet ist, sindet auf Holzflößeeben-

falls Anwendung-

s. 61. Niemand darf an seinemUfer etwas an-

legen, wodurch der Lauf des Flusses zum Nach-
theile der Schifffalgrt gehemmek, eingeschränkt,
oder sonstverändert wird.

H.62.



Von StröhlnemHafen u. Meeresufern .9 I 7
s H. 62. Es soll daher auch niemand an, oder in öf-

«

fentlichen Flüssen,Wasscrbane führen, olznesichvor-

th bek) dem Staate gemeldet, und die Geneh-
migung desselben erhalten zn haben.
§. 63. Ordinaire Befestigungen der Ufer, in- Dklmmr.

gleichenDämme, wodurch nur die zunächstdar- ·

an siege-we Felder gegen Uebcrfchwemmungenge-
deckt werden sollen, müssender Regel nach von den

Exgenrhümernder Ufer unterhalten werden.

s. 64. Zur Anlegung und Unterhaltung Von

Hauptdåmmen, dies einer ganzen Gegend zum

Schutze gegen die Uebekschwemmungendienen sol-
len, müssen die Eigenthümer sämmtlicherdadurch
geschützterGrundstückebewogen

§.65. Die Art Und das Maaßdeg-Beytrags ist
nach den vorhandenen Verträgen oder Damm- und

Uferordnungenz in deren Ermangelung aber nach
dem Verhältnissedes drohenden Schadens, wel- »

cher durch den Damm abgewendet wird, zu be-

stimmen.

§.66. Entsteht die Notwendigkeit-, einen
neuen Damm zu führen, aus einer«von dem

Staate zu" feinem besondern Bortlzeile in oder

an dem Flusse gemachter».Veranstaltung:so muß
der Staat für die Kosten der Anlage und Unterhal-
tnng des Damme-« ohne neue Belastung der An-

wohner sorgen. -

§. 67. In welchenöffentlichenFlüssendie ent- Inseln

stehenden Inseln dem Staate gehören, oder von

den Eigenthümer-!der Ufer in Besitz genommen

werden können, wird nach Verschiedenheit-derbis-

herigen Obfekvanz, in den ProvwzialsGesetzlW
chernbestimmt (Tl2.1. Tir. IX. §. 24z’. lEIqJ

«

s. 68. Je nachdem die Inseln txt-einemFlusseMußt-MS
dem Staate oder den Uferbesitzerngehören,

fällcht· au
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auch das vom Flusse verlassene Bette jenem oder

diesen anheim. (Ebend. s. 27o.)
§.,69. Auch der Staat ist, so wie ein jeder

Privatdesttzer, schuldig, das ihm zugefallene
Flußbette, oder dessen Werth, zur Entschädigung
derjenigen Unterthanen, welche durch den neuen

Canal des Flusses an ihrem Eigenthum gelitten
. haben, anzuwenden. (Ebend. g. 271.)

s. 7o. Hat der Staat durch veranlaßteDurch-
stiche dem Stroh-ne einen andern lan angewiesen-
so ist er in allen Fällen berechtigt, über das verlas-
sene Bette Verfügungen zu treffen.

.7I. Er muß aber auch in diesen Fällen so-
wohl die Anwolzner des verlassenen Canalg, als

diejenigen, über deren Grundstückeder neue Ca-
nal geführt ist, so wie bei) landstraßen,vollständig
entschädigen.

s. 72. Eine gleicheEntschädigunghaben auch
die Fischereybcrechtigtenzu fordern, wenn der ver-

lasseneCanal von ihnen nicht meer besischtwerden

kann, und der neue Canal ihnen nicht eine Fische-
rey von gleicher Art gewährelx

s. 73. Der Fischfangin öffentlichenStrdlzmen
gehörtzu den Regalien

§.74. Wem die Fischereygerechtigkeit,ohne
Bestimmung gewisserGränzen, vom Staate ver-

liehen worden, der kann dieselbe nur fo weit aus-

üben, als fein Besitz am Ufer sich erstreckte
s- 75. QBem die Fische-tenbloß zum häuslichen

Gebrauche verliehen ist, der kann sie weder ver-

pachten, noch mit den gefangeuen Fischen Handel
treiben.

H.76. Jst jedoch der Fischfang zum Hausge-
brauche nicht gewissen bestimmten Personen,
sondern einem Grundstückeund-dessenBesitzern

so kann er dein Pächter des Grund-

stückö
bevgelegn
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«stücks-mit VMCM zugleich, zu solchemGebrauche
überlassenwerden.

«

»
§· 77· Uebrigens sinben die allgemeinen Be-

stlMMUUSMWegen der einer Person oder Familie
beygelegren, oder mit einem Amte verbundenen

Nutzungsrechte, auch auf die solchergestaltverlie-

hene Fischerey- GerechtigkeitAnwendung. (le. l.

Tit. X1X. s. 12-28.)
s- 78- Auch sind der Umfang,, die Gränzen,

und Einschränkungeneiner jeden Fischereygerech-
tigkeit, gehörigenOrts festgesetzt (Th- I. Tit. IX.

§«170-192-)
.79. Gegen die dem Staate zukommende Pflichtve-

Mutzung der· schiffbarenStröhme ist derselbe ver- SWWL

pflichtek, für die zur Sicherheit und Bequkmiicky

kegit
der

FchifffalzrtnöthigenAnstalten zu sorgen.
. II. 12«

s. 80. Die Hafen und Meere-Hufeis, und was Hafen im

auf diese vonNder See augespültoder ausgeworfen RIEM-
wird, sind nach gemeinen Rechten ein Eigenthum

« «

des Staats.

§. 81. Jedoch begiebt sich derselbe des soge-
nannten Sirandrechrs , zum Besten der zur See

Vernnglücktem
s. 82. Jedes Orts Obrigkeit, und die zur Be-

obachtung des Strandes angesetztenBeamten, sind
schuldig, dafür zu sorgen, daß,gesirandeteSachen
gerettet, erhalten , und den Eigenthümernzurück-
gegeben werden. I«
, §, 83. Auch keine Privatpersondarf solcherge-

strandeken von ihr gefundenen Sachen sich an-

maßen.
s. 84. Vielmehr sind dabey die von gefundenen

Sachen im Ersten Theile Tit. iX. s. 19. qu. gege-
benen Vorschriftenanzuwenden.
§· 85. Die Eigenthümerder gestrandeten Sa-

chen sind schuldig, außer den cnifgelauseneanl
sien
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strn, ein billiges in den Strandnngsordnnngen je-
der Provinz näher bestimmtesBregelolzn zu ent-

richten.
H. 86. Gestmtldeke Sachen, zu welchen kein

Eigenthiimersich meldet, gelzören dem Staate·

(9. 80-)
s. 87. Gegen fremde Nationen, welche das

Strandrecht noch ausüben, belzåltsich der Staat
eben dieses Recht, zur Schadloshaltungseiner ver-

unglücitenUnterthanen, ausdrücklichvor.

Dritter Abschnitt-.
»Von der Zollgerechtigkeit.

Begriffe- s§. 88» Das Recht, von denjenigønjwelchesich
der Hafen, Strölzme, Wege, Brücken und Fäh-
ren bedienen, eine gewisse bestimmte Abgabe zu

fordern, wird die Zollgerechtigfeitgenannt.
. 89. Der eigentliche Zoll wird von Sachen

nnd Waaren; Brücken-, Fähr- und Elsegegeldaber
nur von den Personen, dem Viehe, und den Fuhr-

» werfen, welchedie Brücke, die Fähre, oder den

Fmeg passier entrichtet
Grundsätze 91 90. Zoll, Brücken- und Wegegeld darf nie-

IZTJHJFManderheben, als Ferndas Recht dazu vom Staate

Frnszrläsitkzrverliehen,loder aufgetragrnjvordem »

kechzgkijjs. 91. Ru- allecn der Staat kann die Zollabga-
ben, das Hafen-, Wege-« Und Brückengelvbestim-
men, und den Tarif darüber vorschreiben.

«

s. 92. Es macht in der Art des Rechts keinen

Unterschied: ob die Abgabe im Tarif nach Geld,
oder auf einen gewissen Theil der zollbaren Waa-
ren bestimmt ist.

«

—

. s. gi. »Ohneeinen vom Staate vorgeschriebe-
nen Tarif kann weder Zoll, noch Wege- oder Brüs-

kengeld gefordertwerden.

.

«

si 94—
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§. 94. Wer nach s. sk. eine Prahmgerechtig-
keit hat, muss dåe Bestimmung der für das Ueber-

fetzen zu weinenden Abgabe vom Staate ec-

watten. .

s. 95. , So lange der Staat noch keine Abgabe
festgesetzthat-, hätt-atdte Ocstisnmung derselben m

jedem emzemm saue, von dem Ackemmen zwi-
schen dem Bettchfsgleth und denen, welche sich
des Prahms bedienen wollen, »ab.
§. 96. So lange ein Prahtnberechtigtcr noch

Mit feinem Tauf »dem Staate versehen ist , kann
er den Neikenden, auch in derselben Gen-sah
mkht wehren, sich andrer Mittel zum Uebersetzen
zu bedienen.

s. 97. Ueber Privatbrückenund Wege darf
niemanden ein Ueleig.ing, zum Nachsheile der

Zollemtünfte des Staats, oder d ter, welche von

diesem berechtigt sind, gestattet werden-

§. 98. Die-von dem Stattt rinnt-l bestimmtenVerände-
Zolltksgibem Wege-, Ptarzms nnd Brit-Bengel VIII-MAY
der, dürfen von Privatberechtigten eigenmächtigveu.
nicht erhdyt werden.

. 99. Auch eine vom Staate Votgenomntene
Erhöhungsoicher Avbgabenertlzeilt den Privatbe-
silzern noch fein Recht zu einer gleichen Steige-
rung des ihnen vernehmen Pctvatzvlls oder Brü-

ckengeldes. -

» §. mo. So weit jedoch dergleichenErhöhng
sich bloß auf eine Veränderung des Munzfußes"
gründet, hat der Pswacbsssilzetauf dtg Zugestchung
gleichmäßigerSätze recht cchsn An neuen
§.1ot. Zollbefrismmgsnkönnen nur durch Wh»

AusdrückltchePtthnzis1laesetze, oder durch be-nevumlms

sondete Privilegta oder Verträge, begründet
werden.

’

s. w-. Allgemeine Zolldefrkyungem welche
der Staat ver Handlung zum Btsten festsetzt, ist

Augen-. Gesagt-. tv. Baum N nn det-
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decsklbe auch auf die Befreyung von Privakzollen
auszudehncn wohl befugt.

DEsoz. Doch gilt, wegen der dem Privatbe-
kechcigten alsdann zukommt-den Entschädigung,
alles das, was wegen Aufhebung und Eins-ehrw-
kung der Privilegien überhauptverordncr ist. (C-in-
leit. DE74- 75-)
§. 104. Alles, was zum eignen Gebrauche des

Staats, over des Land-concern, -nd seiner Hof-Val-
tung tranieorcirt wird , genießti der Its-geh wo

nicht F)rovän,iiaigesetzeund besondere Vers-Jungen
ein Anderes mit sich bringen, die Befxcyimg auch
von Un Privaszöllesu

s. 105. Diese landesherkiiche Zollfrcvhcitaber

kann an Privatpersonen, bloß zu disk-n Begünsti-

gung, mi: den-. Nnchsizeile anderksr Privarzoube-
rechkigkem nicht abgek-.·ete::werten.

§. 106. Eben so qciken einzeine Zoiiieireipum
gen, oder sogenannte Frisxkpåsse,nur in den Zoll-
stötten des Stactsz nicht aber zum Nacjzrixeileder

Privatzollberechrigtem «

H. 107. Ein Zollberechkigterdarf die ihm an-

gewieseneZollstärkeohne Genehmigung des Senats

nicht vers-»gen-
H. 108. Zur Bequemlichkeitder Reisendcn Hm-

-nen, so weit es ohne Nachkkzeileines Dritten ge-

schicht, Nebenzdlle angelegt werden«

§. log. Doch sind Pi«ivatberecbtigtenicht be-

fugt, dergieichen Einrichtungen ohne Vorwissen-
des Siaars zu treffen.

. no. Niemand darf, zmn Nachtheile des

.Zolleg, »die Reisenden von der Zollstraßsableirem
oder ihnen, bcy Bereisung derselben, Hund-wisse
in den Weg legen.

s. 111. Niemand, der zollbare Waaren fshty
von der Adi-

naiken
darf, innerhalb des Zoiioisiricts,



«

Von der Zollgekcchtigkkir.gez

naiven Zollstraßeabweichen) und Nebenwege W
Vermeidung des Zolles auffuchem

s. tu. Wer jedoch auf dem gewöhnlichen
zu fein-! WVONUUSführende-:äBsge zwar eins-It

THIU DLV Zvllstmßh nich-: aber me Zoflljätkesehst
passier, ist die Zollabgaden zu cnmuzien cuchc
schuldig. -

§. 113- Auch da, wo zu Unterhaltung des-Tand-

straßenover Brücken, nur ein Ewige- oder Brücken-
geld festgesetztist, darf, dem Same- odek dessw Be-
liehenen zum Nachtheile, kem Nebenweg gesucht
werden.

’

§· 1;4, Wem also dsfe Jlnlegnnq neuer Wege
edel-» Brücken zu seiner Bequemlichkeit gestattet
worden, der darf nicht zulgssen, daß dieselben zum
Nachklzkile des Staat-Z- cver eines Papa-berech-
tigten, gemißbrauchrwerden-

§·115. Jeder Reise-we ist schuldig, sich an

der Zollstnrty zur Entrichtung des Zolles, auch un-

erfoxidekt zu melden, und die bek) sich Eilig-enden
Zwar-sen getreulich anzuz.:igen. ,

§. 116. Auch derjenige, dem eine Btfrcmnkg
zu starken kommt, ist von der Windung im Beim-me
nicht auszummxncnz und muß auf Erfordern sein
Angel-en bescheintgen.

«

»

s. 1:7. Jeder Zollbetechkigte mag folche"Ans Mist-sen

stellten treffen, wodurch die Zoll-Tönejedermann Ists-IF
kenntlich gemacht werde; und die von den Reifens

«

den nicht leicht übersehenwerden können.

s. us. Ebensomuß ver Zollbekcchklgtedafür
sorgen- daß diejenigen, welche sich zur Entrichtung
des solle-,»tht-- Fähr-over Brückengeldes mel-

den, nicht ungebührlichanfgelzultemsondernpromt
abgefemgt werden«

§. 119. Die Zpllbedientetywelche ihre Pflicht
darunter nicht beobachten, sollen nicht nur nach
Jnlzalx der Zoügcfetzetief-saft, sondern auch

»

Nun Z Zum
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zum Ersatze alles aus der Versäutnnißdurch ihre
Schuld entstandenen Schadens angehalten werden.

s

s. 12o. Niemand soll, zum Nachtheile des Zoll-
berechtigten, den Zoll verfahren, oder zollbare
Waaren verschweigen-
"§.121. Wer innerhalb des Zolldistcict8,auf

Rebenwegen, die Zollstätte vorbengsgangen ist,
wird als ein Zolldefraudant angesehn.

s. 122. Damit sich niemand mit der Unwissen-
heit entschuldigenkönne: so sollenauf den Gruße-»
welche zu einer Zollstätte führen, die gewöhnli-
chen Zollstangen errichtet, und beständigunterhal-
ten werden. v

s. 123. Was von Verfahtung des Zollcs ver-

ordnet ist, gilt auch in Ansehung des vom Staate

festgesetztenWege-, Fähr- und Brückengeldes.
s. 124. Wie die zum Nachtheile des Staats

vorsätzlichbegangenen Zolldesrandationen', durch
Confiscation und sonst, zu bestrafen, ist in den Cri-

minalgesetzen«verordnek.
7§.«125. Zolldefcaudationen zum Nachtheile ei-

nes Privatberechtigten, sollen nach Vorschrift sei-
nes Privilegii geahndet werden.

s. 126. Jst in diesem keine Strafe bestimmt,
und auch in Provinzialgesetzenkeine Vorschrift
enthalten: so muß der Zolldefraudant entweder

den zehnfachen Betrag der zu entrichten gewese-
nen Abgabe als Zoll erlegen, oder, nach eigener
Wahl, die Sache, an welcher die Defraudation
begangen worden , dem Zollberechtigten über-

lassen. -

s. 127. Jst die im Privilegio bestimmte Strafe
härter, als diejenige, welche die allgemeinen
oder Provinzialgesche vorschreiben: sv·lmißdas

Privilegium, gleicheinem Gesetze, gehorig publi-
cirt werden-

s. t28.



Bon derZollgerechtigkein
« 925

C. 128s Die Strafgefälle bey Zolldefeaudae
tionen kommen allemal demjenigen zu, dessen
Rechte durch die «Defraudationbeeinträchtigt
worden.

"

§- I29s Weh Um dem Wege - und Brücken-
geide sich zu entziehen, unerlaubte Nebenwege
sucht- svlb wenn nicht anderweitige rechtsgüitkge
Strafbestimmungen vorhanden sind, die schuldige
Abgabevierfach, nebst dem etwanigen Pfandgelde
entrichten-

-§. 130. Jeder Privatberechtigte ist befugt, die Wem day
Zolldefraudanien innerhalb feines Zolldistricts aniEsksWW
zuhalten, zu pfanden, und zur gefetzmäßigmopfekaZYF
Strafe zu ziehen. man-n-

. i eben

§ 131. Alle Obrigkeit-en Und Gerichte inner-M "

halb sokchenDistricis sind schuldig, dem Berechtig-
ten die Pfandung der Zolldefraudaneenin ihrem
Gebiete zu verstatren, und ihm gegen ecwanige
WidersehungenizülfeeicheHand zu leisten-

§. 132. Sobald der angeblicheUebertreter die

Defraudation lc·cngnet,voder sonst auf rechtliches
Gehör sich berufe, muß die Sache von den ordent-

lichen Gerichten des Orts, wo der Zoll sich besin-
det, gesetzmäßiguntersucht,v und darübererkenne
werden« ,

§. 133. Auch außerhalbdes Zolldistrickekann
der Zollberecheigtedie Uebertreter verfolgen , und

ihre Verkümmerung bey den Gerichten des Ders,
wo sie betroffenwerden, nachsuchen.
§. 134. Die Untersuchungund Entscheidung

eines über die Contravention entstandenen Streite

gehörtaksdann vor die Gerichte des Orts, wo de-
Uebertreter betroffenworden.

s« 135. Doch kann der Zollberechtigtesverlan-

gen, daß die Sache Vor feine Gerichte gezogen,
und bey ermangelnder sonstigen Sicherheit« der

Nnn 3 Ueber-
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Usbkrrkcter zur Verwahrung im Amste, an diesel-
bcn augselicfett werde. .

§. 136 Wnd demjenigen, der das Recht eines
Zolicey Bi·ückm- oder LBegeneldesbehauptet, das

Recht sclbsk bestritt-en fo geizörtdie Untersuchung
und Entscheidung vor das Landes-Jnsiizcollegium
der Provinz.

·

137. Reh-Junkerder, welcher einer Urban-e-
skkcr in IML «in genommen wird, eine Zollå·

« nnd eine-z besondern, oder
m Prinilskgii ssmer Standes-

—- sc meis; N S..«xl-«-gkeädyerqcstalkbey dem

Inskizcoliegio der Provmz erörtert und ent-

schiedenwerde-n-

§. Us. Idee P(«ivati11hnber"einerZoll-, Brü-
cken-, Fåvri oder Slscgegcldss Grrcchttgks-ir, ist
schuldig, die Straßen, Weg» Fährm, nnd Brü-

cken, innerhalb Des ihm angewiesenen Districks,
auf eigene Kosten in sichere-mnnd kauglichem
Stande zu erhalten.

H. 139. Fücallm Schaden, der den Reisender-
aus der Unterlassung dieser Pflicht entsteht, muß
dek Zoll- over BrückengelbssBccechtigtehaften.
§. 14o. Doch kann ihm ein«Schade, welcher

durch Hosen Zufall, oder durch eigene Schuld und

UnvorsichrigkeitsderReise-wenentstanden ist, nicht
zugercchnetwerden.

,

Vierter Ab schnitt.
Vom Postregat

, H. I41. Der Staat hat die ausfchließendeBe-

fugniss, Posten und Marktschisseanzulegen , und

den Lan derselbenzu ordnen.

s. 142. Damit der Staat diese Anstalten zum
gemeinen Besten unterhalten könne, und wegen

tun-f h

deren Benutzunggvsichcttsey , darf niemand et-

was
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was unternehmen, welches unmittelbgr zur Schmä-
lerung oee sposteinkünfskgereicht

«

s. Ug. We versiistzcneover verschlosseneBrie- Ausschl-If-
-

fe, wohin auch die zuzmzkzkkmgehören , ingtkzxZug-FITN-
schm alle P.kkc:e von Viekzig Pfund und darunter, steu, wegen

spUM Mk DurchNO Post Verfdkjckrwerden.

()".14;. Niemand darf szznxifcvonVindern ein- kazskp
sammeln , und zum Nachtheile der Posicinkünfte

U« WOC-

unkcr seinemCouvrrt versendcn. -

s- 145. Nur diejenigen werden davon ausge-

nommen, welche ihrer eignen Geschäfte wegen,
oder aus andern befondsrn nnd erheblichen Ursa-
chen dergleichen fremde Briefe sden ihrigen Unzu-
schlicKIngenörkzixgtsind.

H. 146. Eben so wenig bärfsenwoher-: on ver-.

schiedcneEmpfänger, oder von verschiedenen Ver-

sendexn an Einen Empfänger,« bestimmte Dosen
von norgebachtem vostmäßigenGen-du- ,, unter

Einen Umfchlag zusammcngwackh und der Post
soxchekgcstakcentzoan werdet-.

§. 147. Es steht zwar einem jeden frev, feine
Brief-e oder postmåßigenPan-e durch eigne Boten -

odersnkzircnabzuschickcm s

§. 148. Niemand aber darf, bcy solcher Geke-

genhest, fremde Briefe oder«postmäßigesPakere
zur Bestellung annehmen. «

r« »s.149; Eben Eso wenig ist dies Reifenden
erlaubt-

«.«150. Will jemand besondrer Umständeoder

Ursachen wegen sich csneg Reifendcn, eines Fuhr--
«

manns over Schiffe-es, zir Fortschaffung seiner
Vriefe over PvstlksößigenPakeke bedienen: fo muß
er es dem Postsmke unsrigen, und sich mit selbi-
gem über das PMB Absindcn.

»

—

. 151. Der Bessern-»der Fuhrmann, oder

Schiffer, darf die Brirfe oder postmäßtgenPa-
kete nicht eher annehmen, bis er sich hinreichend

N n n 4 über-
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übt-Zeuge hat, daß es mit Genehmigung »der Post
geschehen

s. 152. Wer sich tu einer Reife von mehr als

Einer Metze aus einer Stadt-; wo em Postamt er-

richtet ist, eines gedungenen Fuhrmannes bedie-

nen wklU MUsi IS dem Postamte anzeigen, und

zu seiner keginmatwn den gewöhnlichenZettel
lösen-
§. 153. An Ortsv, wo die Post nur-Boten k;ält,

bedan es zu gedungcncn Fuhren keines solchen
Zerrds.

«

-

54. Auch ist d releichen nicht nöthig,· wenn

jemand mit eignet-. O spekdscn emcn Andern, oder

dessenSachen, umfc tsotcsthaffr.
-

H. Ins. Von Orten, wo sum-Posten sind, sin-
det die Vcrsendung der Arie-I und Sachen ohne
Untersch-cd, durch jede selbst gewäklteGelegen-
heit, jedoch nur bis zum nächstenauf dem Wege
liegenden Postamtc start.

H. Issä Wie die vor-fallendenPostconrraventio-
nen zu bestrafen, ist in den besondern Postorvnunz
gen festaefctzk. .

§. 157. Postmeistcr und Postwärterstehen ge-

gen diejemgcxh welche sich zur Fortschaffung ih-
rer Penon oder Sachen der Post bedienen , in
eben dem Verdåckmsz als die Schiffer gegen Nei-

sende und Bcfrachten (Ttt. VllL 1-62o. qu. und

1742— lim.
91 158-. Sie sind schuldig, für tüchtige Pferde

und Fuhxwirrh auch zuverläßigeund verständige—
Schtsrmestcr nnd Positllions, zu sorgen.

s. 159. Für die äußere Sicherheit der Posten
müssen sie bet) der Behörde die nöthigenAnstalten
bewirken. «

§ 160. Die commandirenden Ofsicieke, und

dürft-ersteheObriakisiken , müssen ihnen dazu nöthi-
genfallshülfreicheHand leisten.

s. 161.
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§. 161." Die Pvståwter sind zur Annahme und Gtgen b"e
« - « -- --

l

Fornchaffungder ihnen vorschriftsmäßigüberliessljitswkktcr-

» Z -

femn Briefe und Sachen verbunden. -

s. es-; Waaren, die an Gewicht über himz
dskk Pfund Wiegen, deiczspuibey und lebendige
Thiere, sind die Poståmter anzunehmen nicht
schuldig.

s. 163. Die Ablieferung muß auf dem Post-
amte, an den Postmeister, oder an die dazu be-
stellten Unterbedienten geschehen.

"

s. 164. An Orten, wo keine Postämter oder

Postwärteeeocnsind, können Briefe und Sachen
den ·mit ver Post durchgehende-I Schirrmeistern,
over in deren Ermangelung, den Postillionsseinge-
liefert werden. —

§. 165. Briefe und Sachen, die zu späteinge-
liefeet worden, sind die Postämteranzunehmen
nicht verbunden. -

«-

§. 166. Die EinlieferungmußwenigstensZwey
Stunden Vor dem Abgange der Post , »und wenn

diese in der Nacht, oder am fo!genden Morgen vor

Neun Uhr abgeht, bis um« Acht Uhr des vorhergez
henden Abends geschehen.. .

§. 167. Brief«-,die an StasteministerpVors
gefetzkeder Departements, und Geheime Cabinekexi
rächegerichtet sind, dürfen von den Poståmkcknin-

nerhalb Landes nicht anders , als gegen Erlrgupg
des Pom, angenommen werden.

’

H. 168. Eben dies sindekstatt, wenn jemand
in seinen Privatangelegenheiken an »dieLands-colle-

gia Briefe und Pakete abschickt.
« "

s. 169. Wer»einöffentlichesSiegel in feinen
Privskavgespgmhslkmzur VersteckisngsVon Post-
eontravemiomu »mißbraucht,

X

has willsükzrliche

Feld-)
over Leibesstrafeverwirkt. (Tit. xx.

s IS-
"

«

Nun Z s. 170.

hett
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Briefe müssengehörignddressirkundZ. 170·.
ver-siegelt; adzuschiekendeSachen gehörig be-

zeichnet , vesoackt und verwahrt seyn; evident-n-
fallg die. Postämter sie anzunehmen nicht schul-
dig sind. -

§- 17I« UEBSr Mal-e Gelder-, und über Briefe-
wonnn Geld oder Juwelen enthalten sind, können
die Absender einen gedruckten vom Posimeisterzu
unterschreibendenEmpfangsscheinfordern.

s. 172. Die Poståmtermüssenfür die unge-
säumte und sichere Fortschassungder von ihnen
angenommenen Briefe»und Suchen , in der Zwi-

jschenzelt
aber für deren gehörigeAusbewalgtung

orgen. ,

«

s. 173. Kommen Briefe oder Sachen, auf
einer unterweges liegenden Statioky eröffnetoder

beschädigtan: so ist das Post-unt daselbst schul-
dig, weitern Schaden nach Möglichkeitzu ver-

hüten, und dergleichen Postsiückedurch besseres
Einpackem oder Beydkückungdes Postsiegels, zu
verwahren
«

s. 174. Die durch einen solchenZufall noth-
wendig gewordene Eröffnung, neue Einpackung,
und Verwahrung der Posistücke, muß in Gegen-
wart der Retscnden, oder andrer Zeugen gesche-
hen ; und die Kosten derselben ist der Empfänger
zu erstatten schuldig, sobald nicht erhellet, daß die

Beschädigungdurch Verschuldender Postbcdlenten
geschehensey. s.

§. 175. Es müssenferner die Ursachen der Ec-

öffemngoder Beschädigungin Gegenwart dekxPast
fasset-s oder Zeugen genau untersucht, und die

Postämter, sowohl ver letztvorlzergelzenden,als
der nächstfolgendenSkaeion, davon benachrichtigt
werden-

§.17(5. Haben beschädigteBriefe mit dem

Postsiegel wieder ver-siegelt werden müssenj so
muß
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muß der Postbediente auf der Anßenseitedie Ur-

sache,—nnd nie Zeitgen, in deren Gegenwart es ge-

schehenist, eigenhändigbemerken. .-

s. 177. Die Postbedienten müssendafür sorgen,
daß VII Brich und Sachen an die benannten Ein-«

pfängerrichtig abgeliefertwerden.
«

§. 178. Diejenigen, an welcheBriefe oder Sa-
chen gerichtetsind, müssendieselbenunverzüglich
annehmen und auglösen.

s. 179. Kann oder will jemand sich dazu nicht
verstehe-m so liegen die Sachen auf seine Gefahr;
und das Postamt ist zu einiger fernern Aufsichtdar-

über nicht verbunden.

H. 180. Vieimehr kann sichdasselbe, ben be-«

herrlich verweigert-r Auslösung, wegen des ihm
zukommende-n Poete, sowohlan den Absender, als
an die Sachen selbsthalten. -

§. 181. Kann ein Emvföngernicht ausaeferscht
werden: so mußdas Yosiamk, nach Berlan den
Vierzehn Tagen, eine besondre Charie oder Anzei-
ge darüber anfertigen, nnd in oder vor dem Post-
hauseöffentlichaushängen
»E.182. Zugleichmnßee den Versuch anstellen,

durch Nückfeagean den Dreher Absendungnähere
Nachricht einzuziehn.v

»

§. ’183. Jst dies feuchtes, nnd meidet sich in-

nerhalb Dei-yet Monakhe nach bem Auehnnge kein

Empfänger-:so müssendie Briefe oder Pakcte dem

kaqu-Postcmte eingesendetwerden.

s. 184. Sind aber die Sachen, deren Empfän-
ger nicht ausgeforschtwerden kann, den-Fäulniss,
oder sonst einem schleunigenVerderben unterwor-
-fen: so können die Postbedienten selbige, nach Ver-
ICvfvon AchtTagen, an die Armenanstalcdes Ort-

nblieferm « ’

e) bei-«be-
,

Abliefe-
Umg-
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§. 185. Die Poståmtee sind für die zur Post
botschriftsmäßinetngeliefekren Briefe und Sachen,
gleichden Schiffern, zu haften schuldig.

- §. 186. Ter dabey begangene Versehen der Pest-
bedienten und Postillions müssen die Postämter
vertreten-

§»187. Sie sind aber von der Vertretung frey,
wenn ausgeinittelt werden kann, daß der Schade
öder Verlust durch einen bloßen Zufall oder unge-

wöhnlicheBegebenheit entstanden sey, welche vor-

herzuseigenundzu verhütenden Postbcdientcn nicht
möglichgewesen«

188. Ferner bey einfachen unbeschwertcn
Briefen, wenn dieselben aus dem Posthause abge-
fordert wordsku und der Postbediente eidlich erhär-
ten kann, daß er seiner Seiks mit gutem Glauben

verfalzrcn bade-.
. 189. Danegen soll aber derjenige, welcher

andrer Correfpoudenten Brief«- ohne deren Vorwis-
sen abfoedert, oder wohl gar unterscl)lågt, mit
einer Geldbuße von Funfzig bis Hundert Tha-
lern , oder verhältnismäßigerleibesstrafe belegt
werden«-

FI 19o. Auch fällt die Vertretung der König-
lichen Poståsnterweg, wenn sich der Schade oder

Verlust auf einem auswärtigen Postamte, über
welches die Post passian müssen, erweislich zuge-

tkagen hat«
§. 191. Der Befchädigtemuß sich alsdann an

das auswärtige Postamt und dessen Vorgesetzte
wenden; es wird aber das Generalpostamt dem-

selbenseinknBenstand nicht versagen.
— 192-. Wenn ein Brief oder Pack dem Em-

wolzl lverwalzrc und versiegcle überlie-
und das Gewicht übereinstimmendgefun-

sosdarf dasjenige, was bel) der Eröff-

vfönger
fert ,

den wird :

nung an der auf dem Umschlage bemerkten Sum-
me
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me-oder Zahl der Stücke fehlt, Von dem Postamte
nicht vertreten werden.

«

6. 193. Smd aber Geld oder Banknoken im

Posthaus2,- in Gegenwart des Postkneistersh oder

des zur Annahme gesetztenPostdisdientenversiegen-,
und das Postftegel beygedrucktxwordem so hafksk
das Pdstsmt für den ganzen auf dem Umschlage
bemerkten Bek:ag. ,

§. 194. Alsdann muß jedoch auch die »Er-
dffnung des Briefes, oder Packs, in Gegenwart
eines Posibedientcn des Ablieferungsorts gesche-
hen seyn. .

§, k95."S-"nd Geldfösser,Beutel, oder Pakete
von Wenn, nach dem Giwichce übernommen wor- -

den: so mässen sie vor der Ablieferung von dem

Postamte n»st.:ewogen werden. .
, »

§. 195. Finder sich dabey km erheblicher Un-

terschted am Gewicht-: so muß das Faß, Beutel,
oder Pakek, auf dem Posthause, in Gegenwart des

Postmeistch und desi—Enwfångeks, oder einer von

diesem ernnnnren gkaudwürdigenPerson, eröffnet
und nachgesehenwerden.

§. 197. Das bey dieserHandlung von dem Post-
Cmte aufgenommene Protokoll ist bry der Berufsw-
lungs ob und was zu vertreten sey? zum Grunde

zu legen· -

«

§. 198. Jn jedem Falle dürfen due Postömter
nur so viel vertreten , »alsbcy der Anfgebung auf
die Post wirklich declartttworden. ,

§. 199. Wer weniger angxeby kann tm Falle
eines Verlustes, nur den Ersatz des an der angege-

benen Summe Fehlenden fordern; und soll noch
außerdem um den zehnten Theil des verschwiegenen
Werkhs siskalischbestraft werdet-.

§. 200. Finder jemand aus einer oder der an-

dern Ursache Bedenken, den Werth verfendeter
Juwelen oder Kostbarkmen auf dem

BriefePoocFr«

a e



»s
«
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Yacke selbst anzuzeigem fo muß er denselben dem

Posimelster, zur Elektren-Jungin das Postbuch, bey
der Aufgebung besonders eröffnen.

s. 2o1. Hat jemand vorfatzlichschlechteund ge-

ringe Sachen als Juwelen oder Kostbarkeiten de-

clarim oder sonst durch unrichtige hölzereAngabe
die Post zu gefährdenunternommen: somuß er bet)
erfolgtem Verluste den Schaden allein tragen, und

soll als Betrüger gestraft werden. (Ckiminalrecht
Tit. xx. Abschn.XV.)
§. 202— Briefes oder Palm, worauf blos ver-

(

.
merkt ist, daß Juwelen, Kostbarkeiten, Geld,

»

I Banknoten, und dergleichen d.1tin enthalten sind,
vlzne daß zugleich ein bestimmter Werth oder

Betrag angegeben wird, sollen, außer den-s Falle
des s. 200., bey den Postämtern nicht angenom-
men werden·

s. 2oz. Jst es dennoch gefchelzemso muß, bey
»

»
erfolgtem Bellt-ste, der Aufgebek den Betrag voll-

4 . ständignachweisen, und kann zur bloßenerblichen
«

’

Bestärkunqnicht gelassen werden.

;’l s. 2o4. Die Postbedienren mcxssendie ankom-
. . mende und abgebende Correfpondenzverschwiegen
; J halten, und mir wem jemand Beiefc wechsele,kei-

nem andern offenbaren
s. 205. Ein Postbedienrer, welchereigenmäch-

tig Briefe gebricht, oder unterschläqt, soll allen

Schaden ersetzen; feines Amtes-verlustig, und zu

allen fernem Bedienungen und Ehrenämrernim
Staate unfähigsfemn außerdem aber noch an

Gelde oder am Leibe, nach Maus-Habe desvdurch
» die That an sich beabsichtigten oder wart-liehbe-

l gangenen Verbrechens, und nach Vorschriftder
I

darauf sich beziehenden Criminalgeletze, bestraft

s
werden.

I
HZIYIZV§. 206. Reisende, welche sich der Post bedie-

w»k,k»z»k nen wollen, müssenihren Stand und Namen dem
,

Post-
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Postamtedes Oetsj von welchem sie nbgtkgm Isch--
tnz unsrigen.

s. 207. Wer sich dessenweigert, soll zur Psst
nicht angenommen werdet-.
§. 208. Sie müssensich zur bestimmtenZeit

zur Abreise fertig halten, nnd können nicht verlan-

gen« daß die Post auf sie warten solle-

eegen die
Nesseudetn

9. 299. Bleib-n sie durch ihre Schuld und Ver-

—

såUUWHZzurück: so verlieren sie das vorausbezalzlte
Postgeld.

s. 210. Bey der ordinaiten Post haben die
zuerst eingeschriebenenReifenden die Wahl der-

Piå e.

. 211· Diejenigen, welchemit der Post an-

kommen und weiter reisen,
welche am Orte des Dutchganges eingeschrieben
werden«

§. 212. Diejenigen, welchenur halbe Frucht
bezalzlen, müssen allen übrigen, ohne Unter-

schied der Zeit oder des Orts der Einschreibung,
nachsteht

d. 213. Sind keine hinlänglichePlöfje zur
Aufnahme sinnmtlichersich angeln-oder Passagiere-
vmdandem so muß nach eben dieer Vorschriften
bestimmt werden , welche von denselben zutückstekzn
müssen.

geizen denen vot,—

s. 214, Zum Nachtheile der Posteinkünftedarf
—

kein Reisender, bey der in den Postdrdnungen
bestimmten Strafe, versiegelte Briefe oder spuken-,
Gelder oder Sachen, zur Bestellung an Andere

mltnchmew
»

§. 215. Währendder Reife müssensichdie Nec-

senden tutzig und ordentlich betragen, und nichts
vvenelzmen, wodurch ein Aufenthalt oder Scha-
Ve an den geladenen Personen und Sachen entste-.
Hm könnte.

§. ges.
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52 «

«

§. 216 Kein Reisender kann verlangen , daß
l-»

— die Post um seinetwlllm die Reise unterbrechen,
F. oder einen andern, als den vom Postamre ier an-

gewiesenenWeg, nedmisn solle.

s. 217. Der Postwagen foll unter dem Vor-

wande, daß eine der darauf befindlichen Personen
zu arkckiren sz·1),auf seinem Wege nicht angehal-
ten, soissdsrn nur bis zur nächstenStation, wo die

Arretnung mir Sicherheit geschehen kann, beglei-
tec werden«

§. Ug. Auf der Station aber dürfen die Post-
bedienten sich den Anordnnnexn der Behörde we-

gen einer solchen Arrettkiing nicht widersctzenznoch
dieselbenzu vereiteln sich unterfangen.

s. 219. J der Nsissnde ist schuldig, auf seine
Sachen selbst Licht zn haben-
§. 22o. Hat aber ein Posibedienter sich zur

Verwahrung solcher Sachen besonders «undaud-

dnsicklichanhcischiggemacht: so muß derselbe dafür
a ten.

Mspwkk

h ts. 221. Zu Zeiten, wo die ordentlichen Post-
Vslls’s7’te wege gar nicht, oder schwer zu passiven sind, steht
verwostm

den fahre-iden, reitenden, und Ertravosten frey,
sichder Reben- und Feldwege zu bedienen-

s. 222. Auch können sie in einem solchenNoth-
falle über ungelzegte Wiesen und unbestellkc Aecker

fahren; und niemand darf sie durch Aufwetfung
eines Grabens, oder sonst, daran verhindern over

§. 22-z. Doch steigt den Eigenthümer-Idse

Grundstücke frev, sich durch Haltung verschlos-
sener Schlagbäume gegen den Mißbrauch zu

sichern; sie müssen aber dem vor- und tück-

wårts liegenden Postamte Schlüsseldazu einhau-
digem
§ 224. Fahl-en die Postillions über. gehegte

Wiesen over bestellte Male-: so müssen sie die
«

- Eigen-
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Eigenthümervollkommencntschädigcn,nnd sollen
außerdemnachdrücklichbestraftwerden.

sc 225. Die Post selbstaber darf niemand, auch
aus einer solchenUrsache, anhalten nnd ofändem
§. »226.Wegen des Vorrechte der Posten beym

Ausweichchwenn Fuhr-«und Ta"ndleuke,oder an--

dere Reisende, hinter ihnen kommen, oder ihnen
begegnen, ist Tit. XV. s. 26. verordnet.

,

s. 297. Die zur Post gehörendenGeräthe und

Pferde sollen Schulden halber nicht mit Arrest be-

legt werden.
, .

H. 228. Auch auf die Befoldung der Postbedienz
ten sindet nur wegen solcherSchulden , die zur An-

schaffung von Postpferden, Wagen- Geräthscl)af-
ten, oder Futter gemacht worden, eine Verlümk
Metllll alt.

’

g st
«

Fünfter Abschnitt«

Bon der Mühlengerechtigleik.

s. 229. Das Recht, Wasser-- und Schiffsmähsprüht-p-me

len an und in öffentlichenFlüssenanzulegen, ist ein

Vorbehalt des Staats.
"

§. 230. Wem der Staat die Mühlengerechtig-
keit auf einein schifft-arm Strohme verliehen hat-,
der muß bey Art-üb11ngseines Rechts, nach dem

Inhalte seines Privilegli, nnd der vom Staate et-

theiltm allgemeinen oder Provinzial - Mühlenord-

nungcn, auf das genauesiesich achten.
»

’

s. 231. Will er Von seinem Rechte durch Anle-

gung einer neuen, bisher noch nicht vorhanden ge-

wesenen Mühle Gebrauchmachen: so muß er sich
bcy der landespvltsisv - Instanz meiden, und den

AnweisungenderselbenFolge leisten.
H. 232. Ein Gleiches sindct stark, wenn eine

alte eingegangene Mühle dieser Art wieder auf-
Augenn Gesetzt-.w. Basis-. O o o gebaueh
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gebauet, oder in der gegenwärtigenAnlage ei-

wirk!ich vorsizandeneu etwas verändert wer-

. den foll.
Mühleu
ens Privat-
stüss-n, und
«i , -

wühlen.

s. 233. Müylm an Priontsiüisem ingleichen
Windmühlen, um«-) zwar in Provinzem wo nicht
d.ig Gegenrlzeil Mrch besondere Gesetze und Ver-

fassunan bestimmt ist, jeder Ekzenttzrimer auf sei-
. nein Grunde und Boden anlegen.

Was Tech-

til-er

Mahlen.

Wer zum
Widri-

gequ he

kerbkiaifew
pdcc mchci

§. 234. Er ist aber dazu nur in so fern berech-
tigt, als es ohne Schmälerungder Befugnisse kimz
Dritten geschehenkann.

"

I. 285 Es muß daher jederMåblenbercchtigte
ohne Unxexschied,wxlchxr eine neue Mühle bauen;
oder eine eiisgeannaene wieder l;:-rstellen; oder sie
an einen and-ern Ort Ver-legen; oder in eine andere

Gans-sing verwandeln; ooer mir mehrern Gängen
vers-hin will, sichsben der landespolizry Instanz
melden, derselben den Plan der vor-habenden Ein-
richtung anzeigen, und die weitere Anweisungver-

selben ermatten.
.

§. 2:6. Die Landespolizey- Instanz muß, elze .

sie die Appkobation ertheilt, die benachbarten »Wäh-
-lenberechngten, nnd Andre, welchen durch den
neuen Bin-, oder durch die Abänderung,Schaden
erwachsenkönnte,darüber vernehmen.

§. 237. Zum Nachtheile der Zwangsgerechrig-
keit einer schon vorlzandenen Mützle, soll der Bau
einer andern, oder die Veränderungoder Erweite-
rung derselben, nicht zugelassen werden.

§. 238. Auch ist ein neuer Mühlenbau in fo fern
til-zulässig, alr- dormch den sciion vorhandenen
Bküylen das zu ilgremBetriebe erforderlicheWasser
entzogen, oder selbige-I»zq ihrem Nachtheile zurück-
gestauet wird. .

. Wer ans einem dieser gesetzmäßigen
einem neuen Mithenbaue widerspruchs,

dem

§- 23

Gründe4f
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dem soll Gehör darüber,im ordentlichen Wege
Rechtens, versstattet werden.

s. 24o. Wer eine Zwangsgerechkigkeit hat,
kann dennoch der Anlegungeiner Mühle von ande-
rer Art, als worauf sein Zwangsrecht gerichtet ist,
nicht widersprechen
§. 241. Der Vetmeintlicheleqang freywilligec

Malzlgaste ist kein hinlänglicherGrund zum Wider-
spruche, gegen die Atilegiing neuer Mjilzletn

s.242. Wennjedoch in einemOrte und Districte
schon hinlänglicheNcülzlen zur Versotgung des Pu-
blici vorhanden sinds sp soll dessjeninem welche
neue Mühlen nicht zum eigenen-alleinigenGebrau-
che, sondern vielmeer zumAbbtuche der schon vor-

handenen Mühlen anlegen wollen, die Erlaubniß
dazu von der landespolizen- Instanz versagt
werden.

s. 243. Erhöhungendes Fachbaumts, und Ver- Polizei-ge-
änderungendes Scherz-salle können nicht anders, ZJZFJFYM
als unter Aufsicht der sandeopolizey, mit. Zuzie facheik
hung der benachbartenInteressenten, und nur so
weit es diesen unschädlichist, vorgenommen
werden«

s. 244. Dagegen sind beweglicheAussageauf
dem Fachbaum bey kleinem Wasser- so lange erlaubt,
als den ober- oder unterhalb liegenden Nachbarn,

«

sowohlMüllern, als Grundbesitzern, daraus kein .

Rachtheil entstchks
,

H. 245. Wer· nichtselbstdie Mäizlengetechtig-
keit, sondern nur die Erlaubnißzur Anlenung einer

Vkiilzlh Von dem Staate oder einem Privattiiülz-
lenberechtiaten erhaltenhat, der darf, ohne aus-

drücklicheErlaubniß seines Concedenten, weder ei-
nen nenen Gang anlegen, noch seineMühle in eine
von andrer Art verwandeln. -

·
s. 246 Einer schon vorhandnen Mühle dan

ein Nachbar, durch dessen Grundstückedas« zu
Ooo 2 ihre-n
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ihrem Betriebe nöthigeWasser fließt, dasselbenicht

Allqettieint
Grundtclize

entziehen. (sz.1. Tit. Xxli. §. 3.)
s. 747. Auch ist niemand berechtigt, einer

Windmühle, durch Anpsianztmg lzolgerBäume, da,
wo dergleichen vorher nicht gewesensind, den nö-

tlzigen Wind sen benekzmem

Sechszehnter Titel.

Von den Rechten des Staats auf herren-
lose Güter nnd Sachen.

s. 1. sit-fSachen, welche noch in keines Men-

schen Eigenthum gewesensind- lzacder Staat ein

vorzüglichesRecht zum Besitze. .

s. 2. Sachen diese-eAet, welche sich der Staat

ausdrücklichvorbehalten hat, können vlzne Einwu-

ligung desselben von keinem Andern in Besitz ge-
nommen werden.

»

§. z. unbewegliche Güter-, auf welche noch nie-

wand ein Recht erlangt hat, oder die Von«ilzl«envo-

rigen Eigenrlzåmernwieder verlassen worden, sind
ein Vorbehalt des Stiel-sey

s. 4. Ein Gleiches gilt von Vetlnssensebqfkm,
anf welchekeinem Andern ein Ekel-recht znstelzr.

s. 5. Ferner von nutzbatenlandtlziereth die noch
iin ihrer natürlichenFrevlgett leben.

Ci.6. Endlich auch von unterirdischenSchätzen
der Natur, enf welchenoch niemanden ein besonde-
tcs Recht verlielzenworden.

7. Andere von Anfang an herrenlose,oder in

der Folge herrenlos gewordene Sachen, d1e sich der

Staat nicht ausdrücklichverkclpcltcn hat, kb::nen,

tutch olzne besondere Einivillignng dess-«lbett,von

Privatpersonen in Besitzgenomtnenwerden-

§. s.
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Erster Abschnitt.
Von den Rechten des Staats auf bei-»ren-

ldfc Grundstücke.

§- 8.- Grundstücke,welche noch niemand-es Ei- nVoa

genkhum gewesen,kann der Staat für sich selbstin IMME-
Vesib Mkzmcnz oder auch an Andere, sowohlzum voneinan-

Ggentbume, alezur Nutzung, überlassen fvnzlässsm
-

§.9. Wer das Eigenthum solcher Grundstücke
durch eine stillschweigendeEtnwilligung des Senats

erlangt zu lgqben behaupten muß einen Vier und

vierzinjålzrigenruhigen Vesitz, oder den Besitzstqnd
des Jatzkes k74o nachweisen

H.10. Weeeln solchesGrundstückauchnux
durch eine kürzereZeit genagt hat. bclzöltUer

tzungen, so weit dieselben ohne Weder-sprachdes»
Staats gezogen worden.

§. 11. Er kann aber auch keinen Ersatz der auf
dke Talent des Grundstückeverwendete-I Kosten
fordern. .

,

s. Iz. Wenn der Eigenthümersein Grundstück2)Von

—- verlassen, nnd dabey seinen Willen, desselben
begeben zu wollen, ansdrücklcchoder stillschweigend-sen
geäußertbet: so gilt von einem solchenGrundstück-
eben dag, was von ursprünglichherrenlosencsjüteen
verordnct ist. , «

§. 13. Kann eine solcheWellensaußerungnicht«-
nachgewicsenwerden; und ist der Aufenthalt des-

biglzekigmEigenrhnmers bekannt: so muß der Rich-
ter, auf das Ann!eloen«des-Fiskns,einen solchen
Eigentbnmerzur bestimmtenErklärung: ob er sich

»

seines Eigenthnms an das Grundstückbegebenwolle,
in einer nach den UmständenfestzusetzenbcnFrist
Cufforderm

«

H,v14. Verwesgertder Eigenthümer diese Ek-

klårungunezelzorsamerWeise, oders zögert er da-
mit bedenklich: so muß das Grundstückdem, Fis-

"

Qoo z kein-,
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kus, als herrenlosesGut, durch rechtlichesErkennt-

niß zugeschlagenwerden. (Th.l. Tit. IX. §. 16.17.)
. 15. Jst der Aufenthalt des bisherigenEigen-

thütnerseines solchen verlassenen Grundstücksun-

bekannt: so sindet in Ansehungdesselben eben das

statt, was wegen deiz Vermögenseines Abwesen-
den oder Verfchollwu überhaupt verordnec ist«
(Tik. xvnk Abschn.1. Vju.)

Zweyter Abschnitt.

Von den Rechten des Staats auf erblose
«

Berlnssenschafrcm

s. 16. Wenn ein Verstorbener niemanden hin-
ZÆMIFMterläyydem aus reclnsgnirigen WIenserkLärnngem
demSmte oder vermöge der Gesetze, ein Erbreeht auf fein
als ekjbl
anheim
falle

w
Vermögen zukommt; so fällt seine Erbschaft dem

Staate anhmn
§. 17. Wenn der durch gfnngeWillenserklärum

gen ernannte Erbe nicht Erbe fiyn kann oder will,
oder seines Unrechts-, ais dessen 11nwürdig,verlu-

stig wird: nnd niemand vorhanden ist, welcher nach
der kaszjgung des Erbli.1sser8,oder nach Vorschrift
der Gefess, an seine Stelle treten könnte: so sfällt
die Erbschaft ebenfalls dem Fusan anheim.

s. 18. Die bloßellnfålgigkeitoder Unwürdig-
keit des ges-:i,;sichen,oder durch Tsillenstrklärungen
berufenen Erben, giebt also dem Staate auf den

Nachlaß noch keinen gegründezenAnspruch. (le. l.

Tit. XII. as. qu 599 und 605. qu.)-
s. 19. In welchen FällenderNachlAßeines Ver-

brecherk3, mit Ansschließungseiner Erben, Von

dem Staate eingezogenwerde, bestimmt das Cri-

mit-unrecht

§. 2o.
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§. 20. Das Erbtciht des Staats auf erledigte In wie fern«
Verlassenschasten kommt moralischen oder andern HEFT-,
Privatpersonen mir in so fern zu, als sie nachwei lasseniqiati
sen können, dasselbe vom Staate auf eine rechts-
gültigeLiseise erworben zu·lzaben. von Piccar-

5. 2I. In wie fern jemand das Eigenthum einer Monm-

gewilsenbestimmten Veciassenschaft, mittelst der

Vskiähklmgdurch Eis-sitz,gegen den Fig-Juserwer-

ben konne, ist nach den allgemeinen Grundsätzen
von der fiel-mischenVerjährungzu beuriheilen

s. 22. Miloen Stsfinngen bleibt ihr Suckessions- von milder-·
recht auf den erdlosen Nachlaß der darin erzogcnem

Snmasm

oder bis an ihren Tod verpflegten Personen, gegen
den Fisliie auch alsdann, wenn dem Verstorbenen-
die vorgeschriebeneBedeutung nicht geschehenist«
(Ti·tXlx.)

s. 23. Wenn der Lande-thereeine Sache oder von einein

ein Recht Meigen-n gemeinschafkich Verlieizenhat, »Haska
und die Begünstigtenin der meeinfchaft geblieben nasgeüvt
sind: so machst oey dem »das-n nein-ig- des Ei FZZM
nen von ihnen, der Aniheil desselben den übri-

gen in. .

§. Y. Ehe der Staat sich eine Erbschaft als er- Vom Auf-

ledigi zueignet, müssen zuvor alle diejenigen, wel-

chen daran ein Recht iusteben möchte-,zu dessen An-: iasseii

gabe und Nachweisung öffentlichaufgefordert wer. WXM

den. I. Tit. IX. §. 47t. qu.)
«·

. 2§. Der- Figkus hat, in Beiiehuna auf einen Richter-nd
solchenNachlaß, alle Rechte und Pflichten eines ge- ZEIT-Fa-
meinen Erben. — in Anse-

§. 26. Tritt der Fisrue nach §. i7. in die Stelle Poszsejmes
des die Erbschaftausschlaasenden, oder dazu nicht Reiswein-.
fähige-n,oder nicht würdigenTestamentgerbem so
muß er ans dem Testamentealle- leisten, win dei-
ernannte Erbe- WMU derselbe wirklich Erbe gewor-
den wäre , nach den Gesetzen verpflichtetseyn
würde-.

Ooo 4 s. 27.
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§. 27. Ein eechtmäßigerErbe, welchernach er-

folgriemPräclusionsurtel, jedoch innerhalb der ge-

wöhnlichenVerjährungsfrist,·sichnoch meldet, hat
mit einem Verschollcncn, der nach.der Todeserkliv

rung zurilckkommh gleicheRechte- (Tik. XVllL

Abschn.VUL 847. qu.)
s. 28., Besaß der VerstorbeneVermögen an Ver-

schiedenen Orten, wo verschiedene-nBehörden das

Recht, erbldse Verlassenschaftenin Besitzzu netz-
men, zukommt: so gebührtjedem Berechsigem das

zur Zeit des Todes in seinemBezirke besindlichebe-

weglicheund unbeweglicheVermögen«
§. 29. Ilussielzende Capicalien aber gebühren

demjenigen, welcher an dem letztern eigentlichen
Wohnortes des Erblassets zurEinzielzung erbloserVer-

lassenschaftenberechtigtist.

Dritter Abschnitte

Vom Jagdregal.·

§«.Zo, Das Reche, jagdbare wilde Thiere auf-
zusuchen, nnd sich zuzueignen, wird die Jagdge-
rechtigkeitgenannk.«(le. l. Tit. lX. s. 107- 17;.)
§. 31. Was zu den j.ngdl«sarenThieren gehöre,

oder ein Gegenstand des fee-DenTlgiersanges sen,
wird in den Gesetzen einer jeden Provinz be-
stimmt.

H. 32. Jm Mangel andrer Bestimmungen ge-

hörenvierfüßigewilde Thiere, und wildes Geflü-

gel, in so fern beyde zur Speise gebraucht zu
werden pflegen « zur ausschließendenJust-gesteh-
rigkeit.

d. 33. Andre wilde Thiere sind in der Regel ein

Gegenstanddes sreyen TMrfangeeL
«

§. 34. Dahin gehörenauchWölfe-«Baren, und

Mde dergleichenschädlicheRai-bringt«
Esaz«
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§«.35., Doch dürfen dergleichen This-W(§«SI-

Z4Ti in Wäldern und Jagdrevieren,«von.denieni-
gin, denen daselbstkeine Jagdgerechtigkeitzukomm,
nicht ausgesucht, noch weniger Iagden darauf an-

gestelltwerden.
»

«
"

Os. »,6. Elsas für Arten der wilden Thiere weder

gejagt, noch sonsteingefangenwerden können,muß
durch besondre Gesetzeund Verordnungen ans-

drsjcklichbestimmt s-yn.
,

s. 37. Zur hohen Jagd werden« gewöhnlichnur Hohe- mitte;

H»rsci)e,wilde Schweine , Anerochsen, Elend- Las-»Hm
thim , Phusanen,» Auerlzålzneund Hennen ge- IM»

rechnet.
·

(- 38. Wo die Provinzialgefetzekeine mittlere

Jazad bestimmenz gehörtalles übrigeWild zur nie-

dern Jagd.
»s.39. Die Jetzt-gerechtigkeitgehört zu deanIcihung

niedern Regulien , und kann von Privatpersonen TIERE-.
nur so, wie bcy Regalien überhauptverordnetskidsepekg
ist , erworben und ausgeübtwerden. (Tit. X1V., Neu-.

§- 25 - ZSQ
s. 40. Unter der Jagd-gerechtigkeit,welcheden-

Mittergütcrngewdlznlich.beygelegt ist, wird in der

Regel nur die niedere Jagd verstanden.
s. 41. Wer nur mit der Jagd überhauptbe-

lielzen ist, der hat nur ein Recht zur niederer

Jagd.
"

,

§. 42. Wer sich also der hohen Jagd anmaßetx
will, per muß dies auf eine rechtsgüikigeArt ge-

schelzene Erwerbng derselben besonders nach-
weisen.

§. 43. Wer aber mir allen Jagd en, oder mit

allen Arten der Jsoden, oder auch nur mit Jagden
in der mehrern Zahl beliehenworden, der hat auch
auf die Jagd gegründetenAnspruch.

- 44. So weitals jemand zur Jagd berechtigt-Einschrän-
ilkl kann-er seineBefugniß auf alle an sich er-iul,ge1;«dee

Hob laubtes
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laubte Arten, das Wild zu jagen, oder zu fangen,
ausüben. ·

s. 45 Die Setzs Schon- und Hegezeikaber

muß von jedem Jagdberechrigten genau beobachtet
werden.

s. 46. Die Bestimmung der Schonieit in An-

sehung der verschleddtcn Arten des Wilocs , und
die Ausnahmen in Ansehung einiger Arten bef-
selben , bleiben den Provinzialgesetzenvorhe-

halten.
§. 47. Die Bestimmung dieser Zeiten in un-

mittelbaren landeilzerrlichen J.igm·e!—.sieren,hängt
lediglich von der Festsetzung der landesvolizeyx
Jnstanz ab.

H. 48. Jm Mangel andrer Bestimmt-wem
baue-et die allgemeine Schonzeit Vom Ecsten März
bis zum Vier nnd zwanzigsten August.
s« 49. Alte und tragende wehe Thiere sind vom

Ersten November, bis zum Vier nnd zwanzigsten
August zu schonen
§. SO. In äjsäldermwo hoch VJild steht, ist dgs

Zagen mit starken Netzen nnd Jagdlzunden nur vom

Vier und zwanzigsten August, bis zum letztenOc-
tober zulässig

«

s. si. Hi;fche, Mehl-beke,hauende Schweine
oder Keiler, Erz-pl oder Entriche zu schießen,ist
das ganze Jahr hunnrch erlaubt.

§. 52. Hafellgälznekönnen bis zum letztenApril,
Auerhälznebis zum letztenMay, und Birklzälzne
bis zum Funfiehnten Junius aeschossenwerden.

§. 53. WildeEnten und Gänse, Schmpr und

anbre Zusivbgeh sind nur in der Brutzeit, vom

Ersten May , bis Vier und zwanzigstenJunius,
zu schonen.

s. 54. Das Schießen junger Hafen, und der

Ein-fang junger Schwane, ist nur vom ErstenMärz
bie- zwanzigstenJunius verboten.

«

s«- IS-
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§. 55. Bären, Wölfe, und andre schädliche
Raubthiere, können zu allen Zeit-en geschossen
werden.

§. 56. Auf Bären und Wölfe ist, auch in Sk-

schlossencnZeiten, das Jagen mit Netzenund Durch-
trelben der lenke zulößig

s. 57. Die Eyer von iagdbaremFederwilde

dürfgn
niemals ausgenommen werden.

». g. Auch ein oagdbere tigter dar kein O i»An-

Skcbstgssschoßlegen.
J ch f

ZWEITER
s. 59. Fuchs-elfenoder Schlingen dürfenmir an Ausübung.

abgelegenen Oertern, und mit solcherVorsicht, daß
dadurch weder Menschen noch Vieh, olzne eignes
grobes Versetzen der erstern, zu Schaden kommen

können, gelegt werden. (le.l. Tit.lX. s. 15"2.153·)
s. So. Ohne besondreErlaubniß des Staats

darf niemand versäumeGehege, zum Schaden
der Nachbarschaft, und Hemmung des Will-wech-
sels , errichten; Einsprünge anlegen; oder die

Granzen nächtlichderlappm
Es 61. Außer den Dohnen sind Schleifen und

Schlingen, auch Garnsåcke, zur Einfall-Jung des

Federwlldes, gänslichverboten-

§. 62. Die Einfangnng der Neblzünerdurch so-
genannte Treibzenge ist erlaubt-

§. Sz. Doch muß von jedem Volke, oder von

jeder Kette Hühner, so nur aus Neun Stücken be-

steht, die alte Heime und ein junger Hahn; wenn

aber das Voll- melzr als Rqu Stück ausmacht-
überdem noch ein junges Hahn freygelassen
werden.

«

»

-

§. 64. Niemand darf»auf fremdenJagdrevieren V» Hm-

Hunde laufen lassen, die nicht mit einem Knüppel,RODEka
welcher sie an der Aufsuchungund Ver olgung des IIIka
Will-es hindern versehen sind. We-

§. 65.
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s. 65. Ungeknüpveltegemeine Hunde, inglei-
chen Kahen,s die auf Jagdtevieren herumlaufen,
kann jeder Jagdberechrigretödten, und der Eigen-
thümermuß das Schuß-gelbbezahlen.

»

§. 66. Wenn Jagd- oder Windhttnde, wälz-
tend der von einem Jagdherechtigrenauf feinem Re-
viere angefangenen Jagd, bloß übcrlaufkm so kön-
nen sie nicht getödtet; sie müssenaber sofort zurück-
gerufen werden.

s. 67. Wenn Jagdhuride nicht mit Vorsatz an

der Gränzegelbsetworden, sondern nur von unge-

fähr über die Gränze gelaufen sind: so können sie
aufgefangen, und tmässcndem Eigenthümer, ge-

gen Entrichtung eines Pfandgsloes von Acht
Groschen für das Stück, zurückgegebenwerden.

§. 68. Wie dieJagdcontraventionenzubestrafeky
ist im Criminalrcchte vors:eschxiebe11.und wird in

den Provinzial:Jagdordnungen näherbestimmt»

eVierter . Abschnitt-

Bocn Bergwerksregab

s. 69. Alle- Fossilien,woraus Metalle und Halb-
metalle gewonnen werden können, gehören,in Ek-

«m.angelnngbesondererProvknzinlgesctzh ausschlie-
ßen-dzum BergwerksregaL
§. 70. «Desglcichenalle Edelsteine nnd andere

Steinarten, welchenicht H.73. und 74. ausgenom-
men sind.
§. 71. Ferner alle Sakzarten mit den Samuel-

len, vorzüglichSteinfalz, Solvet-eh Vixriol nnd

Alaunz so wie auch Jnflmmnabixien, ais Schwefel,
Reißdley, Ervpech, Stein- und Braunkpkzlen.
§. 72. Andere Fossilien hingegen, dle In ihrer

natüxlichen Gcstnlt sogleich zum· ökonomi:chm
Gebrauche, bey Künsten,Hnudwerkemoder zum

-

« Bauen
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Bauen genutzt zu werden pflegen, gehörendem Ei-

genthümer des Grundes und Bodens; oder dem

Gutsherrn, wenn derselbe nach den Provinziale
gesetzendas-Vorrecht darauf hat. th.1. Tie.1x«

§· 94s qus
·

«§· z- Besonders werden Marmor, Porphyr-,
Granit und Basalt, Seepentinstcin, Kalk, Gips-
Sandstein, Dorf, Thon, letzen, Mergcl, Wal-

ker-, Umbra-, Ocke«r.- und andere Farbenerden,s
in so fern aus letzterenkeine Metalle oder Hamme-
talle gewonnen werden können, zu den Regalien
nicht gerechnet.

I. 74. Dies sindetauch Von den nach§. 7d. zum
Bergwerksregal gehörenden Steinarten Anwen-

dung, wenn sie entweder auf den Aeckern liegen-
oder durch die Pflugschar ausgerissen, oder bey
Gelegenheit anderer ökonomischerArbeiten einzeln
gefunden werden.

»

«

«

HJ75. Fossilien, die keine Regalefind, können Yechkein
dirjenigem welchensolche nach 9.72. gehören,ohne M "«"

besondere Erlaubnißaufsuchcm und durch Verkaufnm eh

oder auf andere Art benutzen. Fjsswxm
s. 76. Sie dürfen aber bey deren Benutzung

nicht-Hvornehmen, was den allgemeinen Berg-Po-
lizeygesetzenzuwider ist. -

§. 77. Sollte jemand dergleichen Fossllien gänz-
lichunbenutzt lassen: so kann er angehalten werden,

sein Recht entweder dem Staate selbst-, oder an- s

dem Baulustigem gegen billige Absindung zu

überlassen. .

«

§, 78. Es muß aber ausgemittelt seyn, daß da-

durch der dem Staate selbst, oder andern Bürgern
desselben zn verschnffendeVertheil, die Unbequem-

lichkcitoder den Nachtheil," welchen der Eigenthü,
mer durch dieseEinschränkungfeines Eigenthums-
rechts erleidet , beträchtlichüberwiesen. (Th.«1.
Tit. v111. §. 30.)

§«79i
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§.79. Wer ein Stockwerk, Erzlager, G.7-sg
oder Flötzvon solchenFossilien, welche nach 9169.

anp, und 7o. nnd 71. zum Bergwerkoregalgeh-drin, bauen

will, muß damit gehörigbeliehensank
, §.80. WaschthndPochwerke", ingleichenGra-

ben und WasserleirungenüberTage, sind unter der

Miithung«etnerGrube ntchrlmit begriffen, sondern
müssenbesondersgemuthet nnd verliehen werden-

s. 81. Eben dies sindet Von Wassern verlassrner
Gruben oder Swllen statt.

s. 82. Jeder Beliehcnemuß sein Bergwerksek
genrhumden Grundsätzender Bergwerlspolixeo
gemasz heutigen,und kann sich dabey der Aufsicht
und Direction des Bergomtes nicht entziehen

,

§. 83. Das Berganit aber ist schuldig, ihn mit

seinen Vorschlägenzu hören, und bey Pest-blies-
snng wichtiger Vorrichtungen, welche mir erhebli-
chenKosten verbunden sind, jedesmal zuzuziehetn

§. 84. Wegen der besonderen Aufsicht über die

Gewerkschaftenist nachherH.272. K1c1.verordnet.

«
s. 85.. Hütten-merkedarf niemand ohne Erlaub-

niß des vorgesetztenBergamteo anlegen.

§. 86. Wo der Stank sichden Erzkanfnicht vor-

behalten, oder sonst rechtlich erworben har, da tön-

nen Hüttenwerleauch an Privatpersonen verliehen
werden.

5..87. So lange jedochdie in einer Gegend Vor-

handenen Hüttemverkehinreichend sind, die in

den Umliegenden nicht über Drey Stunden
oder anderthalb Meilen entfernten Gruben ge-
wonnenen oder zu gewinnenden Erze zu verar-

beiten, sollen keine neue Belehnungen ertheilt
werden«

§- 88s
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s. 88. Die Anlegungmuß unter Aufsicht des

Berge-takesgeschehen; und es muß darüber beson-
dere Beleilzunxi nachgefuchkwerden.
«

§« 89s Dem cksten Muttzer eines Hüttenwerks
soll die Beleiizung darüber vorzüglich ertheilt
werden. ;

s. go. Die Anlegungneuer Hüttenwerlesinder
auch nur in so fern stack, als dadurch der Provinz
das nöitzigeBrennholz, zum Bedarf per Einwoh-
ner, nnd zum Betrieb der darin schonborhandenen
Fabrik-en,nicht entzogen wird. -

- .

. 91. Doch ist bey dessen Beurtheilung auch
auf die in der Provinz sich befindenden Vortätlze
von Torf und Steinkolzlew welche zu dem Bedarf
der Einwohner, und dem Betriebe der Fabrik-en
gebraucht werden können,Rücksichtzu nehmen«

s. 92. Jeder Belielzene, welcher kein eigenes
Hüttenwetkhat, ist schtclcsig, sich zu demjenigen

ils halten, welches ilzm von dem Bergamie ange-

wiesen worden.

s. 9 z. Doch darf er sich an kein Hüttenwerkwei-

sen iassen, welches aber Oten Stunden, oder An-

sderkhalbMeilen, von senkenGruben oder Pochwee-
ken entfernt ist.

,

—
-

§. 94. Finder das Berqamt nöthig, daß meh-
"tere, weiche kein eignes Hütte-unverl-lgaben, zusam-
men schmelz«en:sso kommt es ilzm zu, die Ordnung
dabey zu bestimmen, und die erforderlicheErztaxe
einzurichten.

H. 95. Auf alles von den beliebenenBergwerk-ex-NEM-
eigentlxümecngewonnene Gold und Silber lgatwi.

der Staat, wegen des ihm compciirenoen Münste-
gal8, ben Vorkaufi -

s. 96. Bey andern M tollen nnd Mineralien
haben die Eigenthümer freue Hand , dieselben
nach ilzrer Gelegeitlzeit, inu»-oder außerlqubTakt-.

des
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des zu verkaufen, in so fern die Probinzialgesetze
keine Ausnahme machen.

.-97. Dagegen dürfen Erte, Eifensteine,
und überhauptrohe Bergwerkgprodukteoder Mate-

rialien, aus welchen erst durch Zicbekeirnng Und

Verarbeitung, Metalle Oder miiieralischeFabrikate
herausgebracht werden, ohne besondre Erlaubniß
des Staats , bey nachdrücklichecSkxife, außer-
lzalb landes nicht verfahren werden.

,

§. 98. Von allen zum Bergwerksregalegehö-
kenden Metallen und Mineralien, welche die Be-

lielzenen gewinnen, gebührt dem Staate der

Scheut . .

H. 99. Zu den Beragewinnungskosten dieser
Metalle nnd Mineralien trägt der Staat wegen sei-
nes Schenken nicht bcy.

H. Ioo. Es muß also von Berg·produkten,wel-

che so, wie sie aus der Erde get-mehr worden,

ohne weitere Zurichtnng verkauft werden können,
der Zehentin Natur, oder das dafür gelöseteGeld,
ohne Abzug sofortentrichtet werden.

§. tor. Beymerallischenund mineralischenWet-
kcn hingegen, deren Produkte durch Feuer oder an-

dere Zurichnmg erst vertauslich gemacht fwerdcn
mässem trägt der Staat zu den Poch-, Welch-,
Hütten- und sonstigen Zubereitnugskosten,nach
Verhältniß seines Zehent, mit ben.

—

H. 102. Jn Ermangelung besondererPTVVWECL
ordnungen, genießendie Bergbauenden auf Sechs
Jahre die Zelzcntbefreyung: Steinkolzlen jedoch
ausgenommen, bei) welchen diese Befceyullg Nicht
statt sindeL ,

s. !03. Außer dem Zehent, müssendie Belie-

isxenemvon ihren gangbaren Gruben oder Stollen,
ein in den Provinzialgesetzenbestimmtes Quote-n-

bergeld, zur Unterhaltung des Bergamlcs ent-

- richten.
§. 104«
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§. 104. Auch muß von jeder Grube-, sie sey
gangbac oder Why und von jedem andern Berg-
WEIFISESLMDUMHalle Quarkale das in eben dieer
Gesetzen VossefchkkebelleRezeßgeldan das Berg-
amk abgefülzktwerden.

s- 105s Hst ein Beliebener die Rezeßgeldey
der einmal »ge1chet2enenErinnerung ungeachtet,
durch Vier Quarkale, und also durch Ein ganzes
Jahr nicht bezeskglnLso.fållc kain Berg-verweigert-
tizum an den Staat-zurück, »und kann wieder an

einen Andern verlieben werden-

§. 106. Das Bergwerksregal auf einen gewiss n Wem-

sen Distri"kt, oyer auf ein bestimmtes Obj-.k«k,kann Essig-Essa-
gleich andern met-ern Regalåen , von Peivnrmsiso THE-»Ich
neu und Coinmnnen erworben nnd besessenworden« VII-INDI-
(Tik.xzv. §.24.1ijq.)

»Acht-
·

F. 107. Wem das Bergwerkgregal auf solche
Art zusteht, dem kommen alle darunter bsczeiffmen
Rechte des Staats zu, welche bey der Verleihung-,
oder durch Provinzialgesetzenicht ansdrückltchaus-

genommen worden.

§. 108. Dorhbleibk er daben allemal der Ober-
aufsicht des Staate-, den nilgemeinm Bekgpolizety
Gesetzen, und den Encfcheibnngen des Bergamres
unterworfen; ist auch zn Entrichtung der §. 103.s
und 104. bestimmten Abgabe-i verbunden.

H. 109- Der Grundeigentlzåmermuß an die C M»

Bergbauenden den Grund und Boden überlassen,ZEIT-Hei
welcher zur Grube selbst, zu· den Stollen, zu Hal- ROTHE-,
den und Wegen, und zu den Gebäuden über der

Erbe, nothwendig ist, ingkeichendass zum Betrie-
be der Kunst- Poch- Wasch- und Hütremveckeer-

forderlicheWassers I

I. no. Auch Teiche und Mühlen müssendem

Vergbane weichen, wenn es zur Fortsetzungdessel-met-·
,

ben nothwendig ist,

Allgem.Gesetzt-. W. Band. P p p 1 1 !-
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§. In. Bau- nnd Kohlenholz, in so fern der

Grundlzerr dergleichen ans seinen Forsten verkauft,
muß er an die bancnden Gewerke vorzüglich, je-
doch nur für eben den Preis, wie an Fremde,
überlassen.
§. 112. Dagegen smuß für alles, was ver

Griindeigenkhümeczum Baue und Betriebe des

Werks eibgetreten oder verloren hac, demselben

vollständigeEntfchåVTSElNgMch Vorseijsriftdes Er-

sten Theile-, Tit. Vl. sx.7. geleistet weidet-.
s. 113. Für den abgetretenen Grund und Vo-

den niuß der Eigenthümersich damit begnügen,
daß ilgm die nach gedachter Vorschrift ansinnen-«
telnde jährlicheAbnutzung in jedem Jcilgre so lan-

ge Verglirer werde, bis der Boden wieder in sol-
chen Stand gesetztist, daß er geizdtiggenth wer-

den kann.
-

»G.114. Jm Mangel gesetzlicherBestimmung,
müssen die Benehmen sich mit dein Grundeigeik
tlzümer wegen seiner Schadloshaltung besonders
-Vereinigen.

s. 115. Kann dergleichenVereinigung in Güte

nicht getroffen werden: so muß das Bergam- die

Schadloshaltung, niit Ziizichung sachverständige-
Taxatoren, der Billigkeit gemäßbestimmen

s. 116. n) SWiU ein oder anderer Tpeilbei) die-

ser Festsetzungsich nicht beruizigen: so stehe ikzm
fkey, ans rechtlichesGehör und Eckennmißdarü-
ber bey den Demgemleer anzutragen.

s. II6. b) Hzt jemand Geh-ände,Wasscislei-
fangen, Teiche, Bleichem und dergleichen, in

einem Revicre, wo ein Vergl-an schon in solches-

Nälze getrieben wird, das: eine weitere Ausdeh-
nung desselben bis zu diesen neuen Anlagen ver-

nünftiger Weise vorausgesxlzen werden konnte,
dennoch angelegt, ohne sieh von dem Bergamke
die Stelle, »wo es ohne seine Gefaer geschehen

kann,
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kann, anweisen zu lassen: so ist er, wegen der durch
den fortgehenden Bergbau daran entstehenden Schä-
den, zu keiner Vergütungberechtigt

.u7. Dem Grundeigentkzümerwird ferner Eis-kur-
der Erdknr, ohne Unterschiedder Metalle oder Mi-
neralien gegeben.
§.118. Dieser Erbkux kann von dem Grunde

und Boden, auf welchem das Bergwerk betrie-
ben wird, nicht getrennt, noch besondersveräußert
werden.

-

§.119. Wer bey getheiitem Eigenthumeden
Erbkux erhalte, ist nach, Vorschrift des Ekstm
Theils, Tiks XX« s· 94-- Und in wie few ein Guts-
izerr den Vorzug vor dem Grundeiaenehümerdar-

auf habe, nach den Provinzialgesetzenzu beur-
theilen.

OF120. Der Erbkur gebührt demjenigen, in
dessen Grunde und Boden die Fundgrube sich be-

finden
s. 121. Liegt die Fundgrube auf der Gänse,

und also auf dem Grunde und Boden zwei-irr Nach-
barn zugleich: so wird der Erdkur zwischenbendxn
Grundeigenilzümernverhälxmßmäßigdurch Ek-
kennrnißdeg Bergamts getheilt
s.»122. Der Grundeigenthümerist wegen des

Erbitter zu irgend einigem Beykrage, wegen
der Konnt oder Abgaben des Baues, nicht ver-

bunden. ,

:

§. »z. Scer ihm ek- dqs Recht des Mikbaues
zur Hälfte zu, und übt er selbigesaug: fo muß er,
nackrVerhåitiiißseines Antheils an der Grube, den

Erbkux übertragenhelfen.
o. 124. Das Recht des Mitbaues zur HälfteNsche M

findet jedochnur aisdacm statt, wenn besondere
kaviszidinetetzckdasselbe dem Grundeigentizümer
ausdrückiichbeylegecr. .

PPP 2 s.125.
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s. 125. In solchem Falle muß er, noch elzedie

Beleilzung an ein-In Andern geschiehet, vernommen

werden: ob er davon Gebrauch machen wolle.

§. 126. Zur Erklärung darüber ist ihm jedes-
mal eine lginlanglicheFrist, jedoch niemals unter

Disey Most-sitzen, vorn Tage, da die Aufforderung
ihm eingehändigtworden, zu bestiimnen.

6.127. läßt er diese, olzne sich zu erkläre-»
verstreichenz oder thut er aus sein Recht zum Mit-

baue Ver»iid)k: so kann er sich dessen in ver Folge-,
zum Rachxlgeile der baueikden Gewerkschaft, oder

des Staats niemals wieder anmaßm

s.128. Der Betgbau kann sowohl von einzel-
als von Geleschaftcn betrieben

werden.

s. 129. Mehrere Personen, welche ihren Bau
mit eigener Handarbeit betreiben, werben Eigen-
lölznergenanntf

-

.130. Eine Gesellschaft Von Eigenldlgnern
darf aus nicht mehr als Acht Personen bestelen,
und wenigstens Vier derselben müssen die Arbeit

mit eigener Hand verrichten; widrigenfalls sie als

Gewerke zu behandeln sind.
H. 131. Gesammteigentlziimer,welche ilzre leh-

ne nicht selbst bauen und verwalten, führen den

Namen einer Gewerkschaft-
§. 132. Die einzelne »Mitgliedereiner solchen

Gesellschaft werden Gewe ke; und das Bergwerk
selbsty welches sie betreiben, wird Zeche oder Gru-

be genannt.

§·13;. Jedes verliehene Bekgiverljscigmkkzum
wird in Hundert und acht nnd zwanzig Antheile
oder Kure getheilt

s. 134. Außer diesen werden Zwey dem

Grundherrn als Erbluxz auch wenn die Provin-
sialgesetzekeine Ausnahme enthalten, chn der

Kirche
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Kircheund»Schule, unter deren Svrcngel die Zeche
liegt; nnd eben so viel der Knappschafrs:"und Ar-

mencasse deygelegk. »

II us. Ein Jnteressent kann mehrere Knre be-

sitzen; auch kann jeder Knx in mehrere Unmaß-
tlzcilungcn gerlzeilt werden, die jedoch nicht unter

einem Wind betragen dürfen.
O. 136. Fremde können so gut, als Lande«-Sein-

wolgner, olzne Unterschiedder Religion, nn dem

Bergdane Theil nehmen, und genießen dabei) mit

diesen völliggleiche Rechts-.
s. 137. Jnskstwerlzelkvsind die Jergankbeile der-

selben, fp wie deren Ausbeute-, von aller Confisca-
- klein, Abschoßs nnd Alizugggesdern frev.

§. Us. Bergbeamre hingegen sollen, bm Sem-

fe der Confiscation, nur unter ausdrücklicher Ge-

nehmigung des Bernwerkg - und Hüttendepartei
meins an dem Bergbaue als Gewerke Acrilzeil
nehmen.

s. 139. Diese Genehmigungsoll nur auf eine

gewisse Anzahl von Kissen, welche Den Viercen

Theil einer Zeche niemals übersteigendarf, eckfzeilc
werden.

’

s. 140. Kein Vergbeatnrer darf streitige Zechen,
oder andere Berggebåndc an sich bringen·

141. Niemand hat das Recht auf die nach uns-sinn-
5. 69. 7o. nnd 71. zum Bergwerkgtegal gehörendenZZZIJZFJM
Fossnjen zu schärfen, ohne von dem Bergamte ei: fetten
nen ErlanbnißschsinDazu erhalten zu haben. Essmm

s. 142. Der Grundetnenthümerkann demjeni- ,

gen, welcher einen Schürfscheinexhctltenhac, das
Schüssen nicht wehren noch hindern; eg sey dann,
daß er selbst mit einem ältern SchürfscheineVerse-

hcn wordens X

§. 14z. Schftkfsteinesollen nicht auf ganze
Acmter und Gckfchth sondern nur anf gewisse
nach Namen, Lage, Gegend und Gränzenmög-

Ppp 3
’
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lichst genau bestimmteBerge oder leäler gegeben
werden.

144. Sie-gelten auf Ein Jaer und Sechs
Wochen vom Tage ihrer Augfrrtigung an; und

verlieren ihre Kraft, wenn nicht vor dein Ablaufe
dieser Frist ihre Verlängerungbey dem Bergamte
nachgesucht worden.

§. 145. Wer einen Schürfscheinauf fremden
Grund und Boden erhalten lzat, muß sich damit
zuvor bey dem Eigenthümermelden: diesem den

Ort, wo er schärfenwill, bestimkpt anzcizuu und

wegen der Zeit mit ihm Abredc nehmen.
§. 146. Können sich Mode nicht vereinigen-

so muß der Inhaber des Schürffcheins zuvor die

Entscheidung des Bergamtes einlzolcn und ab-
warten-

s. I47. An solchen Orten, wo Wohn- oder

Wirthfchaftggebåndestehen, und Bier Fuß Rhein-
ländisch vom Umkreise derselben, darf nicht ge-

schürftwerdcnz es sey denn, daß nach Anleitung
des Ersten Theils, Tir. Vill. s. zo. der Grund-
herr, durch Erkennt-riß des Bergatnres, zu dessen
Gestattung, gegen erhaltene vollständigeSchad-
loshaltung, verurtheilt wäre.

§. I48. Bepflanzie Baum- und Kohlgårtensind
bey dem Schürfen ganz zu verschonen, wenn

nicht der Schürfscheinausdrücklichdarauf gerich-
tet worden.

s· 149. Das Schürer auf Aeckern und Wie-
sen muß zu einer solchen Zeit vorgenommen wet-

den, da die Feldfrüchiedadurch keinen Schaden
leiden. —

F. 150. Wird ber) dem Schürer nichts ent-

decke: fo muß der Schürfer die aufgeworfene
Grube wieder einfüllerh den Ort eben machen,
auch allen durch das Graben verursachtenScha-

den
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den, und die entzogene Nutzung, allenfalls nach
der Festsetzungdes Besgnmtes, ersetzen-

9. Is-. Jst hingegen ein Stockwerk, Lager-
Gang over Flölz wirklichentdeckt worden: »somuß»
der Schuri-, wenn auch vor der Hund daran nicht
fortgebauctwürde,dennoch offen bleiben.

s. 152. Hat der Grundcägenthümerdenselben-,
ohne Genehmigung des Bergamteg zugeworfen:
so muß die äsiedercröffnung auf seine Kclkm ge-

schean , und, e: hat außerdem eine»Geldbnße
von Zehn Thalern zum Besten der Pergamen
verwirkk. -

s

§. 153. Der Grundeigentlzümerist befugt, we-
«

s·«-rschädignngSicherhrir zu verlange-»
ncisslgcGründe zum Arrest-schlagevor-

handen fllix
§. I 4. Wer auf erhaltenen Schükffcheinein Vomsncchi

Stock-vak, Erzlager, Gang oder Flötz zuerst ewfzsssgäeszk
. schärfthak, ist befnxktzu Verlangen, das; ihm der dxkst

«

"

Bau auf das entdeckte »Werk, innerhalb eines ge-

wissen Districrs, vdrzüglichvor allen Andern, ver--

lielzenwerde.

H. 155. Von diesem Rechte sibec nme er, bev-
Verlust desselben, innerhalb Vier Wochen von Zeit-
der wirklichen Entdeckung Gebrauch machen, und

diefchriftlicheMutlzung bey dem Bergamte gehö-
rig niederlegm
§. 156. Dei-—Umfang des dem Bancnden ausn-

weiienden Feldes oder Districts, worauf sich das—

Recht des ersten Finder-z erstreckk, ist in Erman-

gelung besonderer Provinzialgesetze, auf strei-
chendcn Gängen , Stockwerken Und Erzlagern,
deren Fallen mehr als funfzelzn Grad beträgt,
zmo nnd vierzig lachte-—LängetIMaaßz auf
Gängen und Erzlagevw deren Fallen unter funf-
zelzn Grad bctrågc, zwen und vierzig. lachten ins

Geviexte, und auf Flsstzen oder Seifcnwerkem
TM 4 okgne
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olzne Unterschieddes Fallens, funfzig lachter ins
«Vl(’kkc«

§. 157. Doch sollen dem Finder, auf ausdrück-
lich-I B—gei;ren,außer seiner Fundgrube, vorzüg-
lich zunctlzeile werden: auf Gängen, Stockwetkcn
und ErzlagenH deren Fallen meer als funfzehn
Gxnd bi«irägt, und welche gangwcifc oder nach
Tängenmaaß vermesskns werden, zwölf Maqßm,

( jede zu acht und zwanle Lachen-n Felde-länge;«

san Ging-n und Erzlagecn , deren Fallen unter

fmsfjeszn Grad beträgt, und die nach gedieekem
Feld( vermessen werden, zwanzig Mensen, jede

»
« zu achs nnd zwanzig Lachrem ins Gevierkez auf««

Flöhan oder Seifemvcrken aber, ohne Unterschied
des Falle-ts, so viel, als fnglich in einem zusam-
:n:-:-.tzöngendenBaue gefaßt werden kam-, bis

. zwölilxiunderkMaaßen, jede zu vierzehn lachte-n
«

» ins Gedicer
·

158. Pcachr der Finder-, nach 154. qu,,
Vom Mu- von feinem Rechte keinen Gebrauch: so tritt derje-
wm

nige, der am ersten den Gang oder das Flötzmu-

tlzet, an dessen Stelle.

V»I,zik, s. Iw. Der Finder des Ganges geht dem Vor,
nisse Wh-

«

«

»

«
·

,

m» Mu·
der den Gang nur unerfahren lgnk

BRUNO-«Ha Mo. Vey autlässigenZechen wird derjenige,
s

· « «

welchersie frey gemacht lznc, als Finder betrachten
» s. 161. Außerdemgeht der ältere Muther dein

jüngernvor, und wird dnez Alter nach dem Präten-
tato des Bergamtes beut-theilt

Pflichten s. 162. Der Finder sowohl, als der Muthey
; Hä«ss«s,g·müssen mit Fleiß nnd unausgefetzrerArbeit be-
: mislgetseyn, den gemntlgeten Gang , das Flötz,

zl oder— die Bank zu entblößen; das ist, selbigemit
dem Stellen oder Schürf in vollem frischenAn-

: . bruchezu zeigen.
§. 163.



Vom Bergwerlsregai. 961

s. 163. Wer binnen VierWochen nacherfolgker
Avptobation die Arbeit nicht anfängt, oder sie nicht
beständigfortsetzt, wird seines Rechts verlustig;
und das Werk ist ins Fteye gefallen.

"

s. 164. Nur wenn der Finder oder Muther
erhebliche Umstände,welche den Anfang des

Badenverhindern, dem Bergamke anzeigk und be-

fcheimgi, kann ilzm eine billige Frist, nicht vskfagk
werden.

s. 165. Doch ist auch unter solchenUmständen
das Bergamk mehr als drcymal Fristenzu erthei-
len nicht berechtigt.

»s. 166. Sind mehrere Theilnclzmervorhanden-
so kann die Frist mir erklgeiltwerden, wenn sie alle
über deren Nachsuehungeinigsind.

s. 167. Wer von mehreren Theilnelzmernfei-
nen Vermag zu den Kosten der Arbeit, nach ge-

schehenerAufforderung durch das Bergamt, nicht
binnen Vier Wochen entrichtet, geht seines
Rechts zu Gunsten der übrigen Theilnelzmer
verlustig.

s. 168. Sobald ein Gang, Flog, oder lager ent-

blößt ist , muß dem Bergamte davon Anzeige ge-

macht, und die Untersuchung desselben über die

Banwürdigkeitdes Werkes abgemattet werden.

s. 169. Wenn hiernächstdas Bergamt festge-
felzt hat, das; ein Gang, Stockwerk, lager oder

Flö auch bauwürdig und im Freyen gelegen
few so muß der Finder oder Mutber binnen Vier

Wochen, bey Verlust drs Rechte-, die Veleilzung
nachiuchem
§«170. Inder Beleihungmüssendie Versiche-

nen Stock-verke, Lager-,Gänge oder Flbtze, nach
deren Grausen, genau bestimmt, auch selbigedem

Beliebenenordentlichangewiesenwerden.

Ppp s s- 1«71-
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s. 171. Die über oder unter der Fundgrube-,
im langen oder ianuadratfelde liegenden III-as-
sen, in so fern der Finder oder erste Muthes darauf
nach 156. nnd 157. kein Verzugerechr har, ist
der Staat berechttat- andern Bat-lustigen zur Auf-
nalzme einer neuen Grube zu verleihen.

s. 172. Wer belieben ist, kann siclzpfein Verlie-

heneö Feld anf ver Obersiåchevom· Berzmmre zu-
messen lassen; und letzteresdarf dieses nicht ver-

weigem
§. I73. Wenn das Beegamt die Bemessung

nöthigsindet, muß der Belielzene sich dieselbege-

fallen lassen.
§. 174. Auch «anqrånzendeGruben sind befugt,

zu verlangen, daß der andern Grube das Vermes-
fen aufgelegt werde, wenn sie ier Interesse dabcy
nachweisen.

s. 175. Dagegen lzångtes bloßvon dem Belie-

lgenen ab, auch das Erdbereitm , oder feyccliche
Vermessen zu verlangen.

s. 175. Steht die jüngereGrube in Ausbeute,
und die ältere nicht: so kaan jene zuerst; jedoch
dem Rechte der ältern unbeschadet, auf die Vermes-
sung antrageIL

. 177. Die Fundgrube wird jederzeit vom

Punkte des Feinde-J, nnd zwar bey Gängen nach
-deren Streichen,.lzalb obercvårks,lzalb untern-säus;

bey gevierten Feldern hingegen, übers das. Kreuz-.
winkelrechkvermessen

. 178, Das Bergamt kann nur alsdann von

dieser Regel abgehen, wenn nach dessen Ermessen
auf der einen Seite des Feindes kein nutzbarer Bau

zu veranstalken ist",«und vons.der andern Seite keer

gegründetenWidersprücheder Felvnaehbqrnentge-
gen stehn.

«

Es I79. Bey Maaßcn sieht-es in dem Gusse-»ide-
des Belielgcncnx oh er sie obcrizaib oder uns-cr-

7,.IO

«
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halb , neben der zuerst vermessenen Fundgrube
verlange.

’

. §. Inv. Bey dem Vermessenwird in der Regel
da angehalten, wo der Gang oder Flötzzuerst ent-

blhßtwurde, und der Lehncrägermuß den Ort
zetgem

s. Isl- Jst daselbstKübel und Seil eingewow
erZ so ist die Mitte des Nundbaumes der Anhal-
tnnggpuncr.
§. 182. Entstehen Zweifel: ob dieser Schacht

der wahre Ort des FundesI sey: so wird der lehner-
ger , oder ein Vorsteher der« Zeche , zur eidlichen
Bestärfuneiauf den Rundbaum gelassen.

s. 183. Ist ein Grubenbau mit einem Stellen
angefangen worden: so wird am Stollen- Mund-

loch angehalten
§. 184. Bey überfahrnenGängen und Flötzen,·

Bringt der Markschcider den Ort des Fundes an den

Tag, und bezeichnetiizn mit einem lochsteine, der

zum Anhalten dient.

H. 185. Die Maaßen werden jederzeit an die-

Fundgrube gemessen, und wer nur mir Maaßen be-

lielgcnist«,«muß diejenigenGränzeå«für richtig an-

nehmen , nach welchen die vorliegende Fundgrube
vermessen worden;

«

·

§« 186. Bey Messung der Vierung eines Gan-
ges wird an dessenbeyden’Saalbände1-n»und bey
einem Fkötzean dessen Dach nnd Sohle ange-

halten-
§. iZ7. Theilt sich der Gang »inTrümme, und

bleiben diese in der Vierungx so ist der Anhaltungs-
onnkr in der Mitte zwischenden Trümmen, wenn-

sie asber ans der Vierung fallen , an dem Trnmz
welchesder lebnrrägerwählt.

s. 188. Jede BergwerksbeleilxunggeschiehtAngesika
Unter der Bedingung, dao übernommene Berg-MIN-

«

wesh-
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sichtigtcnEndzwisckezu benutzen.
§.. 1H9. Berggebäudemüssen daher ununter-

brochen fortgehen-, so wie verliehene Schmiede-

stöcke, QBasscriåufh und dergleichen, zu dem

Zwecke angewendet werden, zu weichem sie verlie-

hen sind.
H. 190. Außerdem fallen die Beeggebäude,die

Stimme u. s. w. welche dem Gruudbesitzerzum
Vergl-one also-thust werden , in das iunveglzerrliche
Freve, die nicht abgelaufreu Plätzeaber zurückan

die Grundbesitzer.
«

s. 191. Zum Fortbaue der Gruben wird über-

haupt beständigeBelegung nur Arbeitern er-

fordert.
§. 192. Für gehörigeBelrgung ist nur Arbeit

in der Grube zu achten; nicht aber die Arbeit

über Tage, außer wenn Wasser zu gewältigen,
oder Wetter zu schaff-msind , oder Abrautn nö-

thigist. .

·

s. 193. Jede Fundgrube muß wenigstens mit

Einem Berghnuer und Einem Schlepper belegt
seyn, die täglichAcht Stunden Eine Schicht ac-

beiken, und eine ordnungsmäßigeAufsichthaben.
§. I94. Ist die Fiindqritbe fündig, und das

Feld geöffnet, daß die Isasser auf den Strecken

fortgeht-acht werden: so kann der Beliebene die

Zeche durch täglicheBeleg-any irgend eines Theils
seines Feldes, mit Einem Berghaucr und Einem

Schlepver, baulxafk erhalten.
s. 195x In Eigenldhneczechenmuß wenigstens

« wöchentlichDrey Tage, jeden Tag Vier Stunden,
gearbeitet werden

s. 196. Pochwerke, in welchen weder Zapfen
noch Eisen gefunden wird , oder die Drin Jahre
nicht als solche gebrauche worden, sind in das

Freye gefallen.
§. 197.
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H.197. Desgleichen znm Vergl-san verliehene
Wässer, welche Ein Jalgr lang nach der Belehnung·
nicht gefaßtworden lud.

H-198- Zum Verluste des Eigenthums wegen

unt-erlassen«Belegung wird erfordert, daß das

Bergsmt die Zeche in Einer Woche drcymsb
oder bey Eigmlöhnceneine ganze Woche hin-
durch- tücht gehörig belegt finde; über diese
eryfilhrung Neglstkaruren aufnehme-; und in dem

Besgbuche anmetke, daß die Zeche in das Freye
gefallen sen.

«

E. —-99. Auf gleiche Pseise wird in Ansehung
der Wasser- und Pochwerkc verfahren. -

§. 2oo. Em neuer Minder kann das Busqu
um diese eryfalzrnng bitten. «

»

s. 2o(. Wenn das Berge-net bev vorgängiger
Untersuchunggefunden hat, daf; wesentlicheHm-
detnisse, die nicht ans einer Verfchuldung des Ve-

lietzenenentstanden sind, und die er nicht heben
können, keine nutzbnxeBelegtmg der Zeche, oder

Benutzung der Pochwcrke, Räume und Wasser .

gestatten: so kann es demselben·auf sein Gesuch
eine Frist gehen, bis zu welcher er, der unter-

lasse-ten Benutzung ungeachtet, bey seinem Rechte
verbleibt.

s. 2o2. Diese Frist, auch wenn sie auf bestimm-
te Zeit gegeben ist, muß das Bergamt zuvbrderst
dem Belielzenen aufkündigen, ehe ihm das Berg-
werkseigenthumentzogen werden kann.

§.203. Während des taufcns der Fkisten müs-
sen dennoch dle geordneten Rezeßgeldernach §. 103.

vierteljährigerlegk werden-

§. 2o4. Wenn währenddes Laufens der Frist
ein Fremder sich meldet, welcher den Beug, des

Hindernisse-s ungeachtet, fortsetzenwill: so muß
die Frist dem Benehmen aufgekündiget,und ihm-

»

ange-
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angedeutet werden, daß er nach deren Ablaufe
keine Verlängerungmehr zu gewarten habe.
ji«205. Setzt der Beitelgene nach dieserAufkün-

digung, und nach Ablan der Frist, den Bau nicht
fort: so muß alsdann die Grube dem Baulusti-
aen, welcher sich dazu gemeldet hat, ohne weitern

Anstand verliehen werden.

s. 206. Niemand darf auf den Raub bauen;
das ist: durch unwirklzschaftlicheAuslzauung der

oberen Mittel, und Wegnchmung der nöthigen
Bergfesten und Stollenpfeilcr, wenn sie gleich
Erze enthalten, die Wasserabführungnnd Wet-
ter: auch Beralosung erschweren; die fernere re-

gelmäßigeFortsetzung des Baues hindern, oder

gar unmöglichmachen.
. s. 2o7. Eben so wenig dürfen die Sohlen un-

ter der Stollenstrecke olzne Erlaubniß des Berg-
amtes verhalten oder itnterwerket werden; und es

muß wenigstens ein Vier bis Sechs Tochter dicke-s
Mittel unverritzt darzwischen liegen bleiben, oder

die Sohle versiüdert werden.

. 208. Wer sich eines Raubbauesi schulng
macht, wird mit dem Verluste der auf solcheuner-

laubte Akt erworbenen Mineralien bestrafe-
s. 209. Tsird nach geschehenerWeisung durch

das Bergamt, dergleichenRaubbau dennoch wie-

derholt: so zieht dieses den Verlust des aus der

Beleilgung erhaltenen Rechts nach sich. ,

H. 2Io. Wer in einer Zeche die tiefsten Stol-
lcn oder Strecken, oder andere Oerter, stehen las-
sen, verzimmekm oder verstürzenwill, muß seinen
Entschluß zuvor dem Bergamte ansagen, und die

Besichtjgung nachsuchen.
s. 211. Wer außerdem eine Zeche, Stelle oder

Strecke vcrdauet oder verstüezt,soll den hineinge-
stürztenBerg wieder heraus schaffen, Und nach-
drücklichbestraft werden.

§. 212.
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Z. 212. Ein Benehmen-,welcher Anderer Gras-.
ben oder Tagewerke zerstört oder einwirfk, Loch-
steine virrückk, oder die in der Grube eingehauc-
nen Merkzeichen (Erl«stufen)vernichtet , soll an-

ßer dem Schadensetfatzenachdrücklichbestraft-,
s

VVCI gär, nach Bewandnißder Umstände-«seiner
erwiesenen Bosheit, und der Größe des verursach-
»tenSchadens, feine-cBergtizeile, zum Besten des

Fiskns, verlustig erklärt werden.

§. 213. Den Bergleuren muß ier Sohn in bea- Pstisbtsy
rem Gelde , nicht aber in Erzen, Materialien, oder

Lebensmitteln gereicht-, und nach den Anschniiken
aus den bereitestcn Vorräthen der Grube, bey je-
der Lohnnng, ohne Verzng gezahlt werden.

s. 214. Die Verzwetlgcigentlzümecsind der
in ihren-Diensten erkrankten oder beschädigtenBerg-
leute sich anzunehmen verbunden.

§. 215. Einem solchenArbeiter muß, in Er-

mangelung besonderer Vorschrift der Provinziab
gesetze,sein Sohn von einer Zubußzechy ingleichen
pon einer Fsenban oder Verlag erfrncenden Zeche,
duf Vier Wochen, und bei) einer Ausbeute- Zeche
anf Acht Wochen, wenn die Krankheit so lange
dauert, gereichtwekdm

«
»

§. 216. Dank-re die Krankheit länger: so fällt
die Vervsiegnng des Kranken oder. beschädigken
Bergmanneei der Knappschafkscassezur last.

. 217. Die Cur- und Begräbnisikosteneines
beschädigkenoder verungiücktenBerginanns müssen
aus der Knaopfchsstscassebestritten wer-dem

§. 218. Auchdie IOlikwe-eineg Vergnmnns has
das §. 2:5. bestimmteGksadenlohnzn fordern.

s. 219. Obige Voriizeileder bL-schädigtenoder

verunglückcenBemleuke fallen hinweg, wenn sich
einer vcn Schaden oder Tod vorsätzlich,oder

-

» durch !
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durch grobes Verschen, außer der Bergarbeit zu-

gezogen but.
H. 22o. Ist der Schade oder Tod durch Bosheit

oder grobes Verschulden eines Dritten verursacht
worden: so muss dieser die Knappschastscasseund

Bekgwerkseigenklzümerentschädinem
§. 221. Bet) Verleihung eines Stellen-s zu lö-

sung fremder Zechen, wird nur der Ort, wo er

angesetzt, und das Gebirge, in welches er getrie-
ben werden st, bestimmt.
§. 222. Ein solcherStollnrr ist befugt, seinen

Stellen von dem in der Beleifgung bestimmten
Punkte in das daselbstbenannte Gsbirge zu treiben,
und kann denselbennach Gefallen in mehrere Flågel
i eilen.h
§. 223. In der Regel müssenalle Hauptstollen

soblig betrieben werden; wenn nicht, in Absicht
des Ansteigens der Wasserseigen, besondere Ab-

weichungen in den ProvinziahBergordnungen be-

stimmt sind.
s. 224. Der Stollner darf, bey Verlust seines

Stollenrechts , ohne ausdrücklicheGenehmigung
des Bergamts feinen Stollen weder mit- größerm
Ansteigen, noch auch die Wasserseige so treiben,
daß in derselbenAbsätzeoder Stufen (Gesprenge)
bleiben.

§. 225. Die Erlaubnißzu Gesprengenfoll, aus-
ser besondern Umständen, nur auf Flügelbrterge-

geben werden, die in einige wenige, und zwar sol-
che Gruben geben, welche entweder des Siollens

vorzüglichbedürfen, oder wenige, und höher lie-

gende Erzanbrüchehaben.
"

s. 226. Diese gegebene Erlaubniß wird vom

Bergamte in den Bergbüchecnangemeer
’

s. 227. Das Feld des Stollners, in welchemer

die daselbst brechenden Mineralien gewinnen
kann, ist Fünf Viertel lachte-, von der

Wassseweise
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'

ieige seinesStollens in die Höhe, und Fänf Achtel
Laches-in die Breite , oder so weit der Stoiien von

dein Mundloches an gefücgktworden.

§- 228- Außer diesenGränzen steht ihm kein

.Bergwerkseigentizumzu, qls in so fern er beson-
ders damit beliehen ist.
§—229 Will der Stollner außer diesenGrän-

zen Uber, unter, oder neben dem Stellen ausbre-

chen:«somuß er znvötdetstdazu vom Bergamte Er-
laubnis erbauen, und letztere in die Bergbücherein-

getragen werden. «-

§. 230. Des Stollner hat dan Recht, die Er-
laubnißzum Ausbrechen, und zu Lichtlöchern,vom—
Bergamte zu fordern, wenn er außerdem durch
Wettetmangel , over durch beschwerlicheFörderung,
an Forctreibung des Stollens gehindert würde.

Y. 231. Desgleichen wenn der Stellen in Ge-
bäude kommt, die kein Tiefstes habet-, welchesdie

Tiefe der Stollensohle erreichet.
s. 232. Vor Eckizeilungder Erlaubniß zu Licht-

ldchekmmußdas Oekgamc das Beoürfnißdes Stol-

kencxzdurch Betahrung auf den Augenscheinunter-

u )en. .

91 233. Hat der Stollner die Erlaubnißzum
Auslenken uno zu Tichtldchern erhalten: so muß
er dieselben, in Ansehung der Richtung und Weite,
ganz nach der Vorschrift des Versamm, uav nie
«üder die Weite eines Schachts führen-

s. 234 Der Stollner hat an den unverliehenen
Gängen und Fldtzen, die er gehörigüberkährt,die

Rechte des ersten Finders.
s. 235. Er ist, beyVerkustfeines Stolleneigem

thutns, verpflichtet,»den Stollen nach irgend einer

Richtung immer weiter zu treiben , wenn er nicht,
nach vorhergegangener Untersuchung, «von dem

BergamteFrist erhalten hat.

Wenn- Gesetzn 1v. Band. Qqq §. 236.
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s. 236. Doch kann er sich im Eigenthum des

Stelle-n schalten, wenn er vie ansieht-wen Stoll-
ökcer vom Vergl-mit verstaer läßt.

s. 237. Durch diese Verstufung wird des Stoll-
nerg Befugniß zum unbedingten Fortrriebe des

Scollmg («;.222.) an dies-m Orte ansackzobeaz und

er hat außer dies-n Gränzm kein Recht
, §. 238. Von den verstusten Stollenöktem an

kann der Siollcn andmt Gruben, oder neuen Mu-

rlzern verliehen werden.
· «

«

F«239. Vorliegende Gruben haben ein Näher-
rechr vor and-km »Wucher« die Verleihung des

Stollens zu verlange-H und unter mehrern Gruben

diejenige, welche dem vetstuftea Skcllorte am näch-
sten liegt. «

Z. 24o. Vorliegende Gruben, welche den Stol-
Ien von den verstufken Scollendrtern, over von der

Markschcideder anlieqeeiden Grube an, jede Grube
in ilzrem verliehenen Felde, unter ihre Gebäude füh-
ren wollen, bedürer keiner besondern Bclkhnung,
sondern sind bloßschulyig, ihr Vorhaben dem Berg-
amte« anzuzcigm

s. 241. Winn ein Stollenortverstuft, und enc-
"

weder auf Beichnnnn (35.238.) oder aufvorgängige
Anzeigc ben dem Vergamte (§. 240.) weiter getrie-

ben work-knist, und. weder dek:izweyte Stollner,
Jwch He Gewerke-! EntferntererGruben, densel-
ben ins-Jener liegende Gruben fortführenwollen:

so kann der Ort nochmals verstufcwerden.

.

- §. 24z. Alsdann hatt-ev ersteStollners ein Nä-

herrccht zur Y?ucl2ung. , , s
;

-

i· s. 24«3. Solche Belehnnngen (§«238. qu.) ge-

sben gleiche Rechte und Pflichten, als die erste Vec-

Ieilzung des Stellen-L -
.

f-- C
«

H.442.
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444: Unterläßtder Skvllnerj den Stollen in

Vorliegende Gruben zu treiben: so sind diese Gm-

bskli UUV and-W mUe Muthes-, berechtigt, ben desm

-Betg·amte Darauf anzutragen , sdaßsderStellen an»

kdiesemOrte Verstuft werde. — -

§. 245. Das Bergamtmußalsdann dem Stoll-

ner eine billigeFrist zur Forckreibimgdes Smuemz
.«1n die desselbenbedürfendenGruben vorschrei.bem

und wenn auch diese nicht inne gehalten wird , mit
der Verstnfung verfahren.

«

H. 246. Aus der Verstufung eines Stollcnotts

folgt noch nicht-ver Veilust des Rechts auf die Zwei-»
-·,gen--nnverstuftgebliebenenDecken - —

-

s· 247. Unterläßtder Stollner gänzlich,iden.
Stollen fortzutreidem oder verstufen zu lassenf sso
Gefährtdas Bergmnt den Stollen; verstqu nie an-

-«stelzenden.Skol1örter;und erklärt , durch Bemer-

iskuag im Bekgbuchez den Stollnex seines Eisen-;
Ihums für verlustig. - -

:
—

§. 248. Der Stollen kann alsdann Andern ver-

iiielgen werden, welche in alle Rechte nnd Verbind-
-1ichkei1endes ersten Stollners treten«

«

:

-

s. 249. Vorliegende Gruben und neue Muthes
sfmd befugt-, um;, diese Freyfakzmnwzu bitte-n.

"

«

s. 250. Hierbeyhaben die vorliegenden Gmle
eben vie bek) verstnften einzelnen Stollctxdrtem»
»Z;2 9. ihnen beygelefltmRechte-« i« » .:"’.

»

. .251. Wenn ein solcher ausiössigerSldllen

.verbrochen ist: so haben die Gruben, in welche-der

Stellen schon getrieben war, und welche älter-MS
der neue Scollner belieben sind, das Rechts den

Stollen in ihremFelde selbst zu gewältigem uid

Eben
alsdann-dem Scollner nur Wassereinfalk

eld.
'

.

"

-
«-

- s. 252. Der Stollnec ist, bey Verlust feines
Eigezitlgunss, verAicl)lct, dcn Stellen in solchem
Zustande zu erhalten, daß er nicht verbricht,

Qqq 2 5.253·
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s. 253I Jedes«verliehene Beegwerkseigecktlxuw
THIMOUMIalso auch Bergxheile, oder-Kape, werden zum

haupt. unbeweglichenVermögen gerechnet
§. 254. Ausbeute hingegen gelzdrtzum beweg-

lichen Vermögen, sobaloisie nach den «Aki.hetlen.der
Gewerke adgefchtossen-1st, wenn siesgleichvon den

Gewerke-n noch nicht erhoben worden.

s. 255. Was lm Ersten Theile Tit. X. 6« 2C.

von der wirketharm Erwerbunn des Eigenthum-
dkr Grundstüekeüberhauptvonseschriebcnist, gilt
auch vom Bergweilseiqentlgume .

s. 256. Es müssendaher alle Besitzverändertm-
gen bey dem Beraamte verlautbart-; im Berg-gegen-
buche ab- und ziigefchrielsenzund ein neuer Ge-

währscheindarüber geldsetwerden.

s. zw. Bin dem Ab-. und Zafchreiben wird in
der Regel alles dasjenige beobachtet, was in der

Hypothekenotdnungbey Eintragung des Besitztitels
verordnet ist. .

§. ess. Sind jedoch nor einzelne Kuxe, oder

gar nur einzelnYAnclzeileeines Kniee-, von Eine-n

Inhaber auf den«-andern zu übertragen:so ist es ge-

nug, wenn sich das Bergnmt nur überhaupt die

rechtlicheGewißheitder von den Parteyen beschlos-
senen Uebertragung verschaffthat. «

§. 259. Wie dieses auf die lchicklichste,bequem-
ste, und den Interessenten am wenigsten listige

zArt geschehen«könne,muß denkelben aller-falle, nach
Beschaffenheitder Umstände, von dem Bergamte
an die Hand gegeben werden.

« s. 260. Ueberhaupt kann, wenn auch der Vet-

säufer sich nicht meldet, der KXUfer absi- eincn ge-

hörin bealaiibigten Central-« worin itxm das Eigen-
thum des Kurs-S überiraaen worden, Producten
das Äb- und Zuichrciben aucy otzne Zuötehungdes

Berlin-few erkolgein

Inst-
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§. 261· Ben freywilliaen Veräußerungen von

Bergthetlem wovon noch Jud-Gen kückstänvigsind,
kann die Zuschreidung nicht elzekerfolgen, als wenn

entweder der Veriåufer viele-law vor Entsagungs
seines -Ekgsnthums, berichtigt, oder der Kau-
fct sich erklärt hat, den Rückstand zu über-

nehmen.
§. 262. Wenn von Bergtheilem die durchErb-

folge verfälltwerden, noch Zubuße rückständigeist:
so erhält der neue Besitzer vor deren Berichtigung
keine Zugewålzrang.
§. 263. Bey jeder Ueberlragung irgend eines

Bergweekseigenchume, welches nach den im Berg-
gegenbuche vorhandenen Anmerkungen mit hinan-
cken Ansprüchenbehaftet ist, müssen diese im neuen

Gcwåhtlcheinevollständigausgedrücktwerden.

g. 264. Was bergmännilchgemutlzet nnd Ver- Vom Ge-
lichen wird, kann auch im Gesammteigentlzumebe- LIMij
sessenwerden Wisse-»

§. 2-i5. Dekjenige, welchererweislichmit einem Wiss-s
Bergweklseigcntlzumebelielzen ist, (der lehntriu
get-J, muß sich vor dem Gegenbuche erklären,daß
er vie mit Namen anzugebenveni Personen in das

Gefaknmkeigenklzumaufnehme.
«

s.266. Rechte des Gesammteigenehums ef-

langt jeder Theilhaber nur durch Eintragung
seines Namens in das Gegenbuchz und erhält
darüber vom Berge-mee- einen Gewährlcheim

«

der ihm zuen Beweise der erfolgten Eintra-

gung dient.

s. 267. Nur derjenigeist ale wahrer Eigenthü-
mer eines Berechtils zn betrachten-, der als solche-»-

im Gegeubuche steht-—-

5. 268· Die Verhältnisseder Gesammteigen-Rechten-d
thümkk»unter sich, sind nach dem unter ilznen be- WITH-I

chenden Vertrages und in dessen—.Ec1nangelungfan1mi-
«

Qqq Z nach x
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9.74 Z-ve1)ter·T-heil.Sechszehnter Titel-

nach den allgemeinenGrundsähendes Ersten Theils,
Tit. XVII. zu beut-theilen-

ks.269. Der leignstttägerist Repräsentantder

Gewerkschaft,in allen Angelegenheiten,welche die

leejlzung
und die Bewahtung des Eigenthum-

be teffm- -

s

.

270. Besonders muß er bey der Anweisung
und Vermessqu zugezogen werden« .

-

27I. Er mika aber auch für die gehörigeHer-.
beyschassimgder Zutmßesorgen. -

IT.272. Die Gewerke sind verbunden, dem·

Berganlte Rechnung von ihrem Grubenlzauslzalte
avznzecxcnzdieselbe in zwblf monatlzliche Anfchnitte
oder Spenalrechnungem und nachher in eine sum-
matische Rechnung zu bringen; auch-die ordnungs-
mäsjjpxenGebülgcen für die Revision derselben zu

entrichten .

§. 27;. Wie dieseRechnungengeführt, und in

welchen Terminen sie abgelegt werden sollen, ist in

den Provinsial-Vergotdnungen enthalten
§. 274. Die Zubußewer von dem Bergamte,

nach Etfordernlß des Baues, vierteljährigberech-
net und ausgeschrieben.

s. 275. Die Aufschreibung geschiehtnach Ver-

hältnisver Kurt, die an Gewerke vertheilt sind.
s. 276. Eben fo wird es gehalten, wenn wälz-

rend eines anttals, wegen Unzulänglichkeitder.

eingekommenen Zubuße,«eine neue Anlage zur

Fortsetzung des Baues von dem Schichtmeistcr,
unter Genehmigung des Bergamteg, gemacht wer-

den muß. »

277. Doch dürfen-Vondens. 134. bestimm-
ten Fecykurenkeine Zusagen gefordert, sondern die

Antheile derselbenmüssenvon den übrigen Inter-
essentenübertragenwerden.’ ,

—

.

«-

§. 278. Jedes Jntcressentsxistfchkldiw die von

dem Bergaäntexausgeschriebene-,anuse, inner-

halb
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halb bist Wochen Mlch geschehn-erAusschreibnng,
unweigerlich zu entrichtet-.

— §« 279- Der Verwand der Unwissenheitoder

EUKEMMOkann keinem Gewerken gegen die nach-
IQMSM FOISMder versäumtenZahlung zu starken
kommen.

,§i 280« Wer nach Ablan des dritten Qiiartals
von der Zeit an, da die anuße entrichtet werden

sollt-e, mehr ais die Zubnsxedes letzten Quartals
· schuldigist, der wird seiner Krite, auf die Anzeige

des Schichtnieisters, oder sonstigen Zubiißeiiinch-
merg, sofort vexlustig.
§, 281. Dazu bedarf es keines förmlichenGe-

hbrs des säumigenGen-erken, oder ausdrücklichen
Etkenntnissesz sondern nur eines vom Beegnmte ab-

zufassendenDekrets.
. 282. Einen solcheneingefallenenKur kann

das Bekgatnt, ohne Beftaanng der Meigen Inter-
essenten, zum Besten der Gewerkschaftverkaufen-,
oder auch, gegen Entrichtung der rückstsindigcnZu-
buße, einem sogenanntengehet-sinnenGeivrrkem wel-

chem allemal der Vorzug vor einem Fremden gebiikzes
ret," überlassen
§. 283. Der vorige Inhaber ist mir mit Ein-

willigung der Gewerkschaft, und gegen Erst-gnug
der rückständigenZubuße, wiederum zum Besitz-
des einmal verlornen Kuxes zu lassen. .

,

s. 284. So lange die der Gewerkschaftzuge-

wachfenenKniee noch nicht wiederum an eigene Jn-
habek gebrachssind, wicddie auf selbigekommende

Zubuße«aufdie übrigenMitglieder der Gewerk-

schaft mit ausgeschrieben.
«

-

-« 28 . Wer von den übrigenGewerken die ge-

hörig ausgeschriebeneZubnße eines angefallcnen
«Kuxes nicht nach Vorschriftdes §. 280. zahlt, ver-

sliert seinRecht darauf.

Qqq 4 is- ess-
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»s.286. Wird eine Gewerkschaftfo schwach,daß
sie die Beytråge der angefallentn Kiste nicht entrich-
ten kann oder will; und können diese eingefallenen
Knin nicht auf andere Art untergebeachr werden:

so fällt die ganze Grube in das Landeskzerrliche
erye.

s. 287. Eben dies sindet statt, wenn alle Ge-
werke ihren Antbeigen entsagt, over dieselben durch
ihre Sanmseligkeit in Entrichtung der Zubuße,
(Neta7dax) verloren haben.

288. Alsdann mußdas Bergamt die Rennen

keå
bisherigen ererken im Gegenbuche löschen

a en.

H. 289. Mit dem Verluste des Eigenthum-Zder

Zechen und Bergrheile werden alle dinglichenRechte
aufgehoben, welchedie Gewerken daran gehabt
haben.
§. 29o. Den Gewerken ausiößigerZechenver-

bleiben jedochdie Verräthe, welche von der Feen-
falztc über die Hängebankgestürztsind; ingleichen
alles Andere, was sie über Tage an Mobiliarvee-
mögenbesessenhaben.
s· 291. Aber auch dieseVorrätlzeund andere

Mobilien fallen dem landeebekkn zu, wenn sie von

den Gewetlen nicht vor Ablauf Eines Jahres nach
der Feenfalzrung, von der Grube geschafftsind,
oder deshalb beym Bergamte keine Frist nachgesucht
und bewilligtist,

5.-292. Grubenschulden können von Gewer-
ken , deren Bergwerkseigenthum aufgehoben ist,
durch persönlicheKlagen nicht zurückgeforbere
werden.

§. 293. Jedoch muß der Verlag, wilchM Ver-

legee, in Auftrag eder Gewerken, auf gfmze Berg-
und Hüttenwerkeoder Zechen, vesglslchendurch
Entrichtung ver ausgeschriebenenZubuße,auf ein-

zelne Bergcbeile, geleistet haben, von den

Ege-wer en-
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merken ersetztwerden , wenn sie auch nicht mehr
Bergwerkseigentlzümersind.

Hi 294. Ein Gleiches gilt in Ansehungderjeni-
gen Schulden, die Schichkmeisterauf besondere
Vollmacht der Gewerken aufgenommenhaben-
§. 295. In wie fern Hypothekengläubigersich

an dies Person und das übrigeVermögenihres
Schuldnerg halten können, ist nach Vorschrift des

Ersten Theils, Tit. xx. s. 43. qu. zu beurtlzeilem
§. 296. Wenn die Kosten des Betriebes, ganz III Ause-

oder zum Theil, noch durch Zuschüsseder Gewer- MADE
ken aufgebracht werden müssen: so wird eine solche
Grube eine Zubuiizechegenannt.

s. 297. Neicht das- Einkommen aus den gewon-
nenen und verkauften Producten zur Bestrei-
tung der Betriebskosten , und zum weitern Fort-
baue der Grube: so ist eine Freybauzechevor-

handen.
'

s. 298. Eine Grube, bey welcher, nach Ab-

zug der zum künftigenBetriebe erforderlichen Ko-

sten, ein Ueberschußverbleibt, heißteine Verlags-
zeche, fo lange aus diesemUeberschnssenochdie vor-

herigen Zubußen, und die zum Betriebe des Wer-

kes, mit Genehmigung des Bergamtes , etwa auf-
genommenen Schulden nach und nach zurückgezalzlt
werden.

s. 299. Eine Grube hingegen , welchenach wie-

der erstattetem Verlage, und nach Abzug der zum

künftigenBetriebe nöthigenKosten , einen reinen

Uebekfchußabwirft, wird eine Ausbeutezeche
genannt. «

zoo. Die Bestimmung, wann und wie viel

km Verlag erstattet, oder an Ausbeute bezahlt wer-

den soll-, hängtvon der Beurklzeilungdes Berg-
amts ab.

§. zor. So lange noch kein HinreichenderCaf-
fenbestand, die Kosten des ferneren Baues we-

- Qqq 5 nigstens
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nigstens auf ein Jahr in bestreiten, vorhanden ist,

Zehnter Titel.

findet weder Verlagscrslariung, noch Vertheilung
von Ausbeute state.

s 0 zog-. Auch soll eher keine Ausbeute vertheilt
werben , als bis selbige wenigstens Einen Thaler
auf jeden im Grgenbuche zixgeivålzktmKur
beträgt.

-

s. soz. Eine höhereAusbeute können die Ge-
ivcklsen erst alsdann verlangen, wenn nach pflicht-
wässigemErmessen des Bergamts anzunehmen ist-
daß inii solcher Vertheilung auch in der Folge,
wenigstens Ein Jahr hindurch , fortgefahren wer-

den könne.

s. 304. Uebrigens wird die Ausbeute unter

sämmtlicheInteressenten , nach Verhältnißder zu

einer Zeche gehörendenKuxe , mit Inbegriff der

Freiifnxevertheilt
s. 305- So lange hingegen eine Zeche nur noch

den Verlag erstatter, haben die Freykiire auf irgend
einigen Vortheil keinen Anspruch.

gos. Dagegen muß ihnen, sobald Ausbeute

geschlossenwird, davon durch das Berge-me Nach-
richt gegebenwerden-

s. zo7. Diezlimalgme und Entlassung der Berg-
nnd Hüttenarbeirer,Singen und anderer Berg-
bedienlen, kommt lediglichdrin Bergamte zu.

§. JOS. Mitglieder einer Gewerkschaft sollen so
wenig, als deren Aeltcnh Kinder, Brüder- und

Bruvirrisölgne, oder Dienstboten, bey derselben
Zeche als Sseiger oder Schichtmeister angesetzt
wer-den. «

§. 309. Auch müssen Steiger und Schichtmei-
ster unter einander in feiner solchen nutzen Ver-

wandscliafh oder andern genauen Verbindung ste-
hen, die den Eli-werfen, oder dem Bergbaue über-

haupt, lachtheilbringen konnte-

s. sto-

—



Vom BergwerksregaL

§. gro. Bey jedem Verg- nnd Hüttenwerke
und bey jeder Grube,-muß ein Schichcrnelstcran-

gestelltwerden.

s. 31 e. Die Gewerke haben das Recht, ein tüch-
tiges Subjekt dazu in Vorschlag zu bringen, wel-

ches nach untersuchte-:und defunvener Tüchtigkeit,
von dem Bergainte bestätigt und verpflichtet
werd.

-

'
§. 312. DaSBergamt ist befugt, auch ohneZu-

znlzlmg der Gewerke-» einen Schichrmeister, we-

gen grober Nochläsiigkeit oder. Untreue ,

Stelle wieder zn entsetzem .

§. 313. Gen-erben können Verlangen, daß ihre
Schechkmeisterwieder enxselztwerden, wenn sie sel-
bige einer grobenNachlässigkeitoder lxntrene über
fülzrenkönnen

s:. 314. S

bollmåcytigkeder Gmel-ken, irr-allen Angelegen-
heitern, welche den Betrieb des Werks betref-
fen, ,zu betrachten , nnd es sinden die Vorschrif-
ten des Ersten leells, Tit Xlll. §. z7. lizq. An-

wendulig.
§«.zis. Besonders schließensie im Namen der

Gewerke, unter Aufsicht der Geschwornen, die

Contrakke mit den Arbeizerm und über die enges
schnittenm Bergmaeerialien mit den Verköufeknk

erheben Hiejenigewcsjelderjwelche zum Betriebe der

Zeche angewendet werden feilen; und, verkaufen die

Produkte sder Grube, insleichen die undrauchbaren
Jnveutakicnstücke,für die Vom Bergamte festge-
setztenPreisezin so fern »die Gewerken nicht selbst
darüber dispmnrtizabm

316. Ferner bexalzlensie von den Gewesen-

geldem diejenigen Aukszaben,zwelche das Bekgamk

979
«

chicbtmeister sind als GeneralbeY

Des«
Schtchce
’1neistersbo-
sonder-.

seiner.

benm ";-:1s.seye.inrgenehmigt; desgleichendie Gebüs- .

ken, wozu die Gewerko aus der Belehmmg ver-

pflichtetsind-
«i Ti-3:7-
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§. 317. Dagegen sind sie, olzne Specialvolk
macht, nicht befuak, dem Eigenskgutneeines Dist-
deS gewerkschnfilichenFsldeey d--r Räume, Asd-
ser, u. s. w. zu entsagen, oder Schulden ans vie
Gruben zu nnchm

H. 318. Sie mnssen durch den Anfclpxiity und

durch die Specialkechnunoens, nach Vorschrift
des Berge-nies, Rechnung ablegen; unc werden

als Verfälfcheislustian wenn sie einzxenommcne
G-lder vorsatzlichnicht zum Linschnikteim Nezkster
bringen.

s. 319. Dagegen sind sie, außerdem Falls des

Betrugs , nicht schuldig , dasjenige zu vertreten,
was sie in Anschnilkund Rechnung gebracht haben,
und im Anschnine schon genehmiat, oder bey ven

Soecialrechmmgennicht defectirt ist.
s. zw. Viel-netzt müssendie Gewerke, wenn

sie durch unmitze oder übertriebene Ausgaben inv

Schaden gesetztzu seyn glauben, an diejenigen
Bekgbeamten, welche bey dein’zlnschnitte,oder bey ver

Dukchsicht der Register-, vergleichen Ausgaben zu-

gelassen haben, sich halten.
s. 321. Der Erlaß, welchenSchichtmeisterüber

dasjenige, was sie zu ersetzenhaben, durch Privat-
patente von einzelnenGewerke-I sich verschaffen, ist
ungültig.

H. 322. Bey dem Verkaufe der Kuxe oder Berg-
W theile sindet kein gesetzlichesVorkaufs- over Nä-

herrecht, noch eine Klage aus dem Grunde der Ver-

letzung am Wirthe flatt.
. 323. Ast-tm wegen der Zubußeim Contrakte

nichts ausdrücklichfestgesetztworden: so muß der

Petkåufer die letzte Vor ver Zufchreibnnq ge-

fchlossene Zubußez ver Könfer hingegen diejeni-
«

sc , welchenachherabgeschlossenworden , berich-
tigen. . -

s. 324.
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s. 324. Die vor erfolgter Zufchkeibunggeschlos-
fene .Verlags Erstarkung oder Ausbeute , bleibt,
wenn sie auch gxochim Zehe-treuvorhanden ist, im

ZWIUSJausdkücklicherVerabredungen, dem Ver-

aufer.

»

Hi325s Die Zuschreibvngim Gegenbuchemuß
wenigstens vier Wochen nach dem Verkrage ge-
Meigen

s. 326. Hat der Kåufer binnen dieser Frist
die Zujchrcibungweder erhalten, noch bey dem

Akt-Zaum darauf geklngkt so lexun der Ver-äu-

fer zurücktreten; in io fern Erster-er nicht graus-
hask nachweisen «kunn,-vaßs er un Jnnehaltung

sder bestimmten siriik ohne seine Schuld verhin-
dert worden. (

« s. 327. Uebrigens sinden, wegen verdanke-«
Zuschceicung, die Vosschkitten ides Ersten Theil-,
Tit. XI. s. 97..i·qq.Anwendung.

X

Fi.328. Das Beeqwcrksngemhum kann unter zz Von

Beobachtung der Vorschriften des Ersten Theils,sgl:;vfs:;
Tit. XX. §. z90. ci1q.gültig verpfändetwerden. Yes-kecke-
§. 329. Soll der Gläubiger ein dingliches RechtMMWM

Orkzaltem so muß die Verpfändung b—-ydem Berg-
amce verlautbart ,« und in das Bergsegeubuchein-«
gern-gen werden.

«

.

»

. Ist-. Bev dieser Einkraqung ist nach Vor-

schriftver Hypothekenokvnungzu verfahren-
«§. 331. -Der Hypothekgläubigerverliert sein

dingtichksRecht," wenn das Bergs und Hütten-
werk, oder vie Zeche, m das erye, oder der Berg-
tlzeil in das New-dar verfällt-

5. 332. Wenn es zum gerichtlichenBei-Taufe
eines verpfånvetenBergwerkseigentlzumskommt,
nnd sieh-dazu kein Käufersinden fo soll dasselbedem

Gläubiger, für Zwey Deiner der Taxe, an Zerz-
lungsstattzugeschlsgenwerden.

§- asz-
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§. 33-3. Der Giäubisxermuß Vdn dieser Zu-
schlags-stimme zuvördcrstPie LandegizerriichenGe-
fäiih und die ihm vorstejzenden Bergschuiden be-

richtigen;
«

§. 334. Verbieibt sodann, nach Abzug feiner
eignen Forderung- noch etwas übrig: so mqu cr

diesen Uebeerest bey dem Bergamte gerichxlichme-

derlegeth .

’

s. 335- III-gen Schuldm, die das Bergwerk
nicht angeheil, findet keine Klage, noch-Verwal-
merung bei) dem Vergamce starr.

H.336. Auch eia auf das gefammteVermögen
des Schuldnecs angelegter Arrest erstrecktsich nicht
auf dessen Bergwerkgeigemhum, undv auf die noch
nicht gefchlossexieAus-Thema . .

H. Zz7- Ase-m aber der ordentliche Richter des

verschuldetenGewerke-n das »Bei-samt um die Ver-

kümmerung des Berngerkseigenthums ersucht: so
muß diese-rNeauisinon,«jedoch ohne Nach-heil der

eigentlichen, auch spatern Berngerksglänbigek,

Außerdemkann auf Vergwerkseigeni
thum, und die davon noch-nicht geschlosseneAus-

heute, nur wegen Bergizypoklzekemund wegen an-

drer aus dem Bergbaue herrührenderSchulden,
Arrest angelegt werden.

-

«

-

s. 3:9. Wenn dergleichenArrest«angeleqkund

verstattet worden: so muß der Arrestlegerckürvie

Bezahlung der Zubuße, ingleichen ver Quer-m-
ber und Rereßgelver sorgen. .

-«

s. 34o. Unter-läßter dieses, und das-Verpfän-
dete Bergwerkseigenkkzumverfällt dadurch-- fo ver-

tierk er nicht nur sein Recht, sondernmußauch den
e

»OEigenthümerentschadigem
«

s- 34ts
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§. 341. Wenn über das Vermögen eines Ge- s) Panz
werkeu Coiicurs entstehn so ist dennochldtssmBerg-«IFJEEYW
werksecgentlgum",«und Die noch nicht geschlossenen-erfährs-
Ausbeukc, zur Masse nicht zu, ziehen. -· Wal-

s. 342. Vielmehr muß daråbek ein besonderes
CiqUWMOUSPlDSTßunter den Bergglöubigernbey
dem Bergs-me eröffnetwerden.

,

H. 343. Die Berggländigecsind dabcy nach fol-
gender Ordnung anzusetzen: -

I) das Lolzn der Arbeiten jedoch mir- wegen
eines zweyiälgrigenRückkuer vom Tage
des auggebrochencn Concuises zurückge-
rechnekz -

v

-2) Poch- und Hüttenkostmauf gleicheAkt;
Z) der Zeizenr und andere landesherrlicheGebükzs

ren, ebenfalls mu: in Adseduixgeines zwei-Eih-
rigcn Rückstande-, vom Tage des eröffneten
Concuries zurückgekechncrx

4) der Neu-ice und andere Steuern, mit glei-
cher Einschränkung;

»

5) vie erweislichen Berlagfchulden, und vie mit

Genehmigung des Bergamo gemachten An-

lehne, jedoch nur in so ipeit diese Forderun-
gen aus dem letztenJahresemstaksdmsinw

—-

6) die eingetragen-n Hopotlzekemmach der Zeit
der erfolgten Eintragimgz

«

7) Dicjeniges, welche erweislich zum Baue, oder

zur Erhaltung des Bergwerkseigentlzumg,Ma-"
kerialien geliefert, Arbeiten gethan, oder Gel-
der oorgeschossenhoben , welche auch zu die-

- fem Behufe verwendet worden, nach der Zeit
des gegebenenVorschiisses’,oder des geschlos-
senen Coniraktsz — —

.

s) die mehr als zweyjäfzriseliRückständeder

«hek) No. Z. bin-nimm landesherrlichenGe-
'. « .

)

l, .

«

s- 344s
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s. 344. Bleibt nach Befriedigung der Berg-
gläubigervon dem gelöstenWerilze des Bergwerk-J-
seigenthums noch etwas übrig: somuß selbiges an

den Richter des allgemeinen Concucses, zur Ver-

theilung unter die andern Gläubiger abgeliefert
werden.

d) Vekhckiu s. 345. Jede Grube und jeder Stollcn sind ver-

ZHLBZJÆbanden, jeder andern Grube oder Stollen, auf
ekgwmk Verordnung des Bergaints, den Gebrauch ihrer

Ists-Festes.Schåchtk,Strecken, oder Stollen, zur Fökdemiß,
Uns-eh gegen eine bergamtlich bestimmte Schacht- Stre-
ths cken- oder Stollensteuer, zu des-starken-

s. 346. Wasser, die mit Stollen in Bergwer-
ken crschrotenworden, können zwar von dem Berg-
amte demjenigen, welcher selbigemutlzet , verlie-

hen werden;

§. 347. Jedoch versteht sich eine solcheVerlei-

hung allemal unter dem Vorbehalte, daß sie den

äergliverken
und bauenden Gewerkschaftenunschäd-

U ey.
, H. 348· Auch haben die bauenden Gewerkschaften
auf dergleichen Stollen- und Grubenwassek, zur

Zubekeitung ihrer Erze, und zu ilzren Kunstzeugem
ein vorzüglichesRecht; und können selbige dazu,
wenn sie auch vorher einem Andern verliehenwor-

. den, zurückforderm
«

A Mehr-; s. 349. Jeder Qelielzeneist schuldig, bey dem

HERR Baue seines Ganges oder Flötzes, in den ben der

sum. Verleihung und Vermessung ilzm angewiesenen
Gränzen sich zu halten.

s. 350. Er darf die ihm angewiesenenOber-

nnd Untermaaßm, weder zum Nachtheile der Rechte
des Staate-, noch zur Verkürzungandrer Beliebe-
nen, überschreiten.

, s. 351. Auch die bey der Beleidung bestimmte
Breite oder Vierung des Ganges muß er genau be-

obachten.
— s. Is-«
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».» s- 352k ALLE;Bergwekk5be»l«ehnungengeschehen
PseetkuNechkenxgnbjchadey und die iüngernmüs-
ssenfden ältern Mich ns
—

» «§.3533 DdszAlkerim Felde sieht besonders
dege Vorzug, wenn mehrere Trumme ans dem

Hauptgange herzuggehenz in welchem Falle die
Gewerkschaftdes»»quspkgciijges,und um«-r meh-
pcrn die Weste, sein-n desselbenwählen, IMM-
er-)· Und daran vorzügiich»vierBJeikzungsu-
chenkann.

« ·

Hv;354. Ferner, wenn eine Gewerkschaftmit

des-nggf check-nGange fortgetriebeieeane in das
Grubengebnude eneer andern G».-Ioerkschaft«kommt«;
(n1ii.,ilzrvdurchsckshgngeworden kst»)
« §. 355.Befondere ask-dann, wenn Zwey qupk
HängeosserHEFT-Hein Ehren sich zijfanimenvereini-
gen; (schaaren).

«

.

f

’

s. 356. Ferner wenn ein Haupt-sangeinenan-
dern sqgeeziynckchäjreächn(denfelben EkeefåhryJ
selbstwenn WILL-eben in dem einen Gange noch
nicht»bisauf Den Punkt, wo seid-wevon dem an;
dern übers-Essenwes-den«fortgesetztwäre
I« 357. Ferner alsdann, wenn Sie Flächen

see-everGänge ."sich"gegen einander wegen, unv·

Hinassexbefühkm,;»(dnkchfall-n).
.

«

.

« s-

We, «zzkyfisch«enZwiwiGeiyerkfchafkeåsübekden fü-
Messe-nicht«hiH-eichkksyeiz"Gehxax-chdes Wanka
zgtsipGrubem und-EpochatbeiikWeitre-n jwiid;«jki
WCITFMKFZUEdi«·1ü.vgckrevon Wasserlåufcnnichx
etzerum«-anverg G—bmuchmachen Mit-»als in sp«
fern die ältere»yes.Wassec-Ynicht beohrf««over is

deksthexh ebne Benehrimngdechfäiieskwievexz
zugeführtwede Essen-»» »

«

» 3"F.9..anM,H«es«:«wcrderfoedetzUdaß des
Aelkere "Tk"m·rechrmaessen nnd HexanEigcnkkzume
des Ganges, oder detzes und Feldes sey, vum«-m
Auge-Hwem-h w. Basis-. N r r kc

ijn Wer
im Felde

1Its-ich»entscheidetdas Axt-eins sen-»
«

Beweis des
Alters im
Felde.
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er das Alter verlangt; und daß der streitige Gang
erweislich ein Theil feines verliehenen Ganges oder

Fldtzes sey.
§. 360. Das rechtmäßigeEigenthum beruht auf

gehörigerlangter Belehnung, und erweislicher Er-
füllung derjenigenObliegenheiten, welche bey Ver-

lust des Eigenthums vorgeschriebensind.
s. Hai. Das Alier des Eigeiirlzums wird nach

dein Tage der Belohnung berechnet-
5. 362. Haue Ein Theil schon Cemiitlzei, ehe

der andere belielzeii ward, nnd selbst später Belei-

hiliig eilgaliein so Ziel-cdas ältere Ef· entacuni der

gehöriggischelzencnsskuihungdas After-.

s. 363. Hatte Ein Theil Finairrechie, ehe der

andere del-eigenward, und erst nachher selbstBe-

leilzung erlangt: so hat er, der späte-inMilchng
ungeachtet, das Alter·

§. 364. Das Alter erstreckt sich nichl weite-,
als auf das in der Beleilzung enthaltene nnd dar-

nach im Berggegeiibuche bei-zeichnete Feld; und

wenn der streitige Punkt außer demselben liegt-
so hat der Aelkere kein Recht daran.

s

. 365. Daß der Gang ani streitigen Puncie
eben derselbe, nnd kein anderer, als derjenige sey,
worauf dein Aeltern das Ali-er zusteht, mußdurch
offeneDiirchschlägevom Funde her, nach ordentli-

chen hängendennnd liegenden, auch keiinclichen,
Saalbändern erwiesen werden«

-

H. 366. Blolse okfeneMaikscbefkersDiirchschlö-
ge, oljne Entlassung richtiger Saalbänder, geben
keinen Bewe?

»

§.»357. Zwei-n dei- Gang bei-druckt, und in der

Viirnng seiner Streichiinaslinie wieder gefunden
worden ill: so wird der iviedeiziefiindene Gang für
denselben gedankt« der vorizer verdriialt War-, und

gehörtdem Aclcmh —-

H-ZEI-
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H. 368. Fälle der Gang des Jüngern in des
Aeltern Vierung: so hat der letzte in derselbendas
Alter darauf.
§- 359s Jst der Bau der Grube noch nicht so

weit gebracht, daß daraus obige Umstände s. 359.
" qu Hat sind: so muß besondere Beweiskraft ge-
sfülzrtwerden.

§. s370. Der Aelkere darf hierzu nur in seinem
eignen Felde ansetzen.
«

. 371. Von der im Felle des H.187. durch
Fortstellnng der Beweiaarbeit geschehenenWahl
eines Trauuner kann nicht wieder abgegangen
werden.

"

§. 372. Auf die vom Jüngern in der Grube
überfahrnenGänge beweifet der Aeltere fein Vor-
recht, wenn cr sie in seinemFelde Sieben Lach-
ter vom Tage, wieder mir kenntlichenSanlbåns
dem, auch ordentliche-mHänge-»denund Liegen-
den anerichket, und durch des MarkscheidereAn-
zeige beweiset, daß der attherichtete Gang mit
dem vom Jüngern til-erfahrnen Gange gleiches
Streichen habe.
§. 373. Wenn der beweisführendeTheil »ent-

weder nach dem vorherige-! Baue, oder nach»der
geschehenenBeweiskraft, seinen Beweis für-doll-
fühkterachtet: so muß er das Bergamt um BFefaHZ
rung bitten.

« »
.

L. z74. Bey der Yexfalgrungzeigt derselbein
der Grube, daß die Erfordernisse 359. qu· vor-

. handen sind; und der Gegenkheilist schuldig, übe-
pik Richtigkeit der angegebenen Umständesich zu
erklären.

« «

s. 375’.Finderdas Bergnmt noch mehrere Be«
weiearbeik nöthig, so muß selbigenach dessenAn-
weisung geführdwekdenj

- -

)

-

· 376. Sind die Eigentljumelrechtedes einen
Theilserwiesen: so muss dens andern Theile, wenn

Risr 2 er
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er im Besitzedes Qreitigewspunkcesistjder Bau
Lein selbige-IVauf Ansuchen des Gegenthellstoxn
Bergamteunterfagc werden.v -

«

§. 377.« Jn der Regel wird, währendder Un-

«tersuch1mg,der Bau durch-besonders dazu ange-

stellte und .verpsiichtete SchschtwjstekUnd Steigen-
fortgesteqtz ver dazu nötbageVorschxaß,Mel-Hexe
»der obsiegendeTheil Hei-nächstersetzenesse-H,von

Hemdenstreitenden Pakt-even nach s. 274.«ii;q.einge-
,zogen; und- der Uebekschußbeym Bergamxe site-

dergekegh ’s: «

.

«

§. 378. Jedochkann eieesolcherVan, nach-»dem
·Bcsinden des Bergams8, bis zum Tini-trage der
Sache ganz eingestellt Weber-, vhmsdzxßdem Ge-

,ge-ikfzeiledabey ein Recht»zu1nWidecfpeuchege-

bükzrer.
s. 379. In so fee-ade- Beu zur Beweises-hegt

znbkkzigist, geschiehtderselbe zwar nach Anleitung
des beweisführendenTheilsj Mkochnach Anord-
nung des Bergamteghumchcetpalxung der H.377·
erwähnten.befondc.sa»Sc·1)«i·chtherund Steiger.
«

s.’380. Die Erze, weiche vor dem Vecvbotews
Bergamrs über die Håtigebankgestüpztsind, gehö-
ren demjenigeipTheile-, der sie·gestürzthat, Lwekm

«

xr erschr-uaredxsscherBesitzer gewesen ist; diemachz
Heilguggefördeetenfeilen dem- zu, Odem das Eigen-
khdmdes ists-siegenFeldes zugesprochenwird.

»ei) neiner;fkwl)m:-,zuse-d Guschcidung
ask-idem müssen Vergi--05»«nce;.»-»die

t- .striitigen Sachen Anthefl txt-Im- sich
Jus-Damentm so Hm richks ksr Gegen-
ZukkelzungouiU üXIä ) Wll«·th. ,

E( Zwisqu des WIEFFZM
cs vekmntxkkz so können die,

-, juan xme Exxtfchecdungdurch
ex-: humFszxeängrggmksany-agen.

m-. .-«. z» . .:- u
«

Das-T
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s. 383. Ben allem Auslenken irn verliehenen
Felde steht den Grubenbesitzerndie Wahl zu, ob

sie diese-Arbeit selbst übernehmenwollen, oder

Zasfåkergamr
dem Stollner dazu Erlaubniß ge-

cll O .

·
’

s

«

989.

Z) der Gras
den Wen
Stollen-

324. Die Erze und MineralEW welchedurch
dergleichen Baue im verliehenen

«

weihen - Hör-m demjenigen, auf dessenKosten
der Bin ae »ich-L »

b- zeig. Lichts-Seher, welche mit Erlaubnisz
des Bergs-nee- in unverltchenemFeine getrieben
werden, gehen, bee) Verleihung dieses Feldes zum -

Grubenkaue, in. das. Eigenthnm des-. Grubenbæ

sitzerüber« -

"

s« Zfixi ietzrcressind aber verbunden, dem

Scoiicssr den-n frencn Gebrauch-—zu: überlassen;«
und sie so lange gehörigzu unterhalten , ais ver

Srellnck derselben nach Erkennrmßdes Bergamts
benöthigeist-.
s· "387i:

Felde gewonnen
-

(-

Jede Grube isi verbanden , jedem Allgemei-

rechtmäsig beliehenen Stollners den Durchktiebtrsxssllw
des Stall-eng durch»ihre Gebäude ungehindert zu-

verstarten«.
§’.388.«Desgleichen den freyen Gebrauch ihrer

Schachte, zur Ausförderungder Erze und Berge;
fund zur Einhängungdes Holzeeund anderer Berg-
fneikerialiem wenns. ec; sichvazu seines-.eignenKübels
und Seils bedient-.

«

«

.

'§; 389.. Jede Grube, welcheso weit nieder-

gebracht ist« Paßein angefangener Stellen ohne
Liebes-brechen m ihre Baue einschlagen kann,
muß dem Stollner gestatten, in ihren Bauen an-

zusitzen, unv- dem Stollen mit einemk Orte entge-

gen zu gehen-.
«

, §. 390. Ste- kann dieses Orts selbstzutreibem
muß aber alsdann dem Stollneesdie durch den

StollenhiebsgewonnenenErze und Mineralien, ge-
-

R tr 3 gen
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gen Ersatz der Gewiiinungskosten, auf sein Ver-

langen Ell-erlassen, in so fern er zum Stollenlziebe
berechtigt ist.
§. 39t. Gruben, welche ihre Baue nahe bey

ein«-m schon vorhandenen Stellen führen, sind ves-

bunden, nach Erkenntniß des Bekgamteo, entwe-

der. vie gehörigenBerg-festensteigen zu lassen,
oder auf eigene Kost-en solche Vorrichtungen zu
vers-untreu , daß der Stellen vor Bküchcnsicher
gestellt werde.

CZ.392. In Ansehung der Grubenschächtehat
der Stollner ,s’ auf seine Kosten , durch Gerinne,
oder sonst , solcheAnstalten zu krkssxn, daß we-

der die Gruben in itzt-einBaue gehindekt werden,
noch die Stollenwasser in die tiefsten der Gruben

fallen.
s. 393. Werden die Schachte erst nachher un-

ter dem Stellen abgesunken, nachdem dessen Waf-
skrfcägesOon nn diese Ocie gehörig nachgebracht
wag-: so sind die Gruben Verpflichcet,jene Anstal-
ten auf kler Kosten zu triffen.

F. ;94« Jener Stollner ist verbunden, alle Was-
ser auf seinen Stellen aufzunehmen, die darauf
kommen.

9. 395. Jede Grube ist berechtigt, in ihren
Bauen solche Einrichtungen zu machet-, daß ihre
Wasssr auf den Stellen fallen, oder gehoben
werden-

s. 396. Keine Grube darf den Durchlan der

Wasser anderer Gruben auf dem Stollen, nnd die

dazu nöthigenVotrichtungen, Einlegung von Ge-
tinnsn u. s. w. verwehren.

. 3 Sie kann aber verlangen, daß vom

Stollner solche Zlnstalten getroffen wetdeu, daß
ihr Grubenbau dadurch kein Hindernis leide.

§. 398. Jede dem Stellen Vorliegende Grube

ist befugt, des Stollners Erklärungzu fordeano
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ob er den Stellen in ihre Gebäude bringen will,
oder nicht.

s. 399. Erklärt der Stollnee, daß er den Stol-
len nicht in die Gebäude der vorliegenden Grube
bringen welle: so kann diese den Stollenert verstu-
fen lassen. ts. 236. quJ

s. 400. Will aber der Stellner den Stellen in
«

die Gebäude der vorliegenden Grube bringen- ss
kann diese, gegen besondern Beytrag der Kosten,
eine stärkereBelcgung des Stollenerts zu dessen
geschwinderemFertttiebe verlangen.
’

§. 4cz1. Der Stellner bat alsdann die Wahl:
ob er den Stellen auf eigene Kosten, oder gegen

sdie Bei-träge der Gruben, geschwinderform-ei-
ben will.

·

s. 402. Nimmt er dieseBeytrögean: se geben
ihm in ver Folge diese Gruben nur so fange die

Hätte der Stollengehührem bis dadurch die Hälfte
der erhaltenen Beysteuetn ersetztist« «-

. 403. Z-;chen,die inzwischen ins Freye ge-

sfallen, und neuen Ausnebmern verliehen sind,
können dem Stellner diejenigen Beyträge, welche
du- alten Gewerken izum Forttriebe des Stellen-S

gegeben beben ,. nicht an den Stollengebübren
käme-. ·

s. 404. Außer diesen allgemeinen Stelle-wech-
ten, erlangt der Stollner durch Erfüllung gewisser
Erfordernisse, das Recht, von den Gruben noch
den Stollenbieb, und das Neunte zu fordern.

s. 405. Der Stollenhieb ist das Recht des Stoll- Stollenw-
»nerg, die in den Gransen des Stellen s. 227. bre-,

chenden Erze und Mineralien zu gewinnen, und in

seine-INutzen zu verwenden:

§. 406.s Ein Stollner, der seinenStellen im
bekliebenen Felde einer Grube, in mehrere Flü-
geidrter theilt, und in mehr als Einem Flügelorte
beymStollendiebe Erz findet-, batIdie Weibl- von

Rer 4 wei-
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fivelchemKiügelorteer die EezedutUSiellenkziebe
nelzmenwill.

s. 407. Die Erze, weiche ex von den übrigen
Flügel-Ztem»g»ewmnt,«muß er der Grube-, auf ihr
Verlangen-« gegen Ersatz Ver Gewinnnnggkosten
überlasse-W

«
«

.

»

’

. 408. Hat aber die Grube mehr als ein Tief-
stes»;und können die Wasser durch einen Steing-

tzrk nicht zudeich den übrigen Tiefsten abgeführt
und weites- qebcachc wem-km so nebstka Dem

Stollmr der Stellest-ich aucis von den and-sen Flü-

gslörmn ,, welche Nei: nach den übrigenTief-
sten treibt- —

409. Gruben, in deren verlieh-new Felde,
wegen eineanaeindesx Anbrüche, kein Stollenizneh
auøgeübtwerden keins-, geb-indem Schuri Difür
den Vierken Theif (Viemn Pfennng der Kcsten,
welche er von dem ersten Dutrizfchlaee ä» due Reli-
der Grube an, bis vorgen, wo er es wieder vckiäßy
auf den Fomrieb des Scollens durch itzte Ghin-d
verwendet«

«

s. 410« Dazu gehörenauch "die Kosten für Licht-
Idchekund Durchschlägein die Gsuberxdaur.

s. It. Hingegen werden dabey nur Steiger-
und Akbeitslöbne, Bergmakerialien und Schmie-
dclsostem nicht«aber die Kosten über Tage ange-
rechnet.
§. 412. Jn allen Gruben « wo der Siollner

zum Stollenhiebe berechtigt ist, hat«er die Wahl:
ol- er den Stollenlzieb, oder den Vier-ten Pfennig
fordern will. «.

§. 4x z.«Der Vierte Pfennig wird jederzeiterst
auf- Anforderung deg Stollnerz, mithin mehr auf
diejenigen Kosten gegeben, welche der Stollncr
vor ver Zeit des.gefordertenBienen Pfennigs auf-
gewendet hat-

I( 414-

«»
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«§»414L»Es-INSE-.fö.«reine stillschweigendeWITH
beFStoUgnbtsebesjMarxper wenn per Swllngr den
Pisa-n Pssmännichtkgefokuekkhak, und im Skol-
len EszrskderMiit-»einesgewinnt, ·’T

’ ·

H- ski is Hur aber ver STnlmekanfänglichden
E genommen: so ist ihm unver-

»

. L»währan des Stockentgiebo Tus-
zuhsnsinesx » d dewllenkzieh auszuüben ·

Oh416 Ernean whilchedem Stellen den Vier-
xev Psmnkg gvksenxsind. befugt, »wu«demselbendie

pskjchvcn Srdlxmkkiebw ihrem Felde gewonnenen

EsxkzzugwQRIncmjien « setzen Ersatz der, Gewin-
jugnzsfeskostewzürnckkuforderm v »

" «

«

«

s. 4-7. Nimm der Rsunte Theikaller:s:1zmnte,,
P Arms- Erze,. und anderer Mi-

qun h
»

»

.«r ZschenackzAbzug,ves,Landes-
«

kundig-mZ--kzmrtverbleshen« ,

.

-

s. Das Neun-ge wird von allen denjenigen
Ema-jun Mxnikmäxen gegeben, die nach"erfolgtem
DurchschlnciedreiSrniijn die Vorgeschriebenm
zOrtcver Zeche 42 z. 424.) über die«Hängebank
Icstürzewerden ,.«idenn sie auch(vorlzerin. der Gras-
»begewonnen worden sind«

«

«

. 419. Der Stollner erhält das Neu-m in
Natur , over in Gelde ;« je nachdem her landes-

herrliche Zeiger-:in Natur « oder in Gelde entrich-
s

«ketwird«. .

«

«

«

s. 420· »Das halbe Neun-Its wird überall gleich
dem ganzen Näh-ten berechnet. «

-

.

§. 421. In allen denjenian Fällen« da ein Masern-:
.

Stollen zum ganzen oder halben Neunten be- MIN-

rechkigr ist; dieses aber wegen ermangelnder An-
brüche nicht gegeben werben kann-, gebührtdem
Stollner ein vom Bergamte zu bestimmt-ErdenWas-
sereinfalliGeld.

« - (

. 422· Neunres und MässeråinfawGeld er-

hältver Stollner erst von der Zeit an , da er fei-
Rrr 3 nen
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nen Anspruch, mit Beweis des wirklich erlangte-e
Rechts Stollengebührnissezu fordern, ankündigt

s. 423. Um dieserGebührntsses. 405. qu.
theilhaftig zu werden, mnßder Stellen

e) oem Bergamte jeddrig verliehen, und

d) gesetzmäßigackkikben seyn;
c) mit der W«1fssrsisigein diejenigen Tiefsten

der Gruben einkommen, we die Baue auf
anstehendeErzenbrücliegefährtwerden;

d) daselbstdie Erbteuß cinbringenx und

e) den Gruben Weiser ab , nnd Wetter zu-

führen; nennt vom Mundloche bis an jcke
.Grube, in solchemStande seyn, daß die

Wasser ohne Hindcrung zum Mundleche
auslaufen.

s

H. 424. UnverlielzeneStollen, und solche, wel-

che ohne Erlaubniß des Bergamtes anders , als

nach Vorschrift des H. 223 - 252. getrieben sind,
haben kein Stellenrechn

s. 425. Es ist nicht nöthig, daßder Stellen an

den Orten, wo die Erznnbrüche sind, in dem

tiefsten Punkte einkomme, s wenn er sonst nur die

Erbteufe einbringt
s. 42-6. Eizeein Stellen nicht an die gehörigen

Orte (§. 423. c) und 424.) eingekemmen ist, et-

lzölter kein Reuntes.-

s. 427. Ein Stollen, welcher einer ganzen Zeche
Wasser ab , und Wetter zufülzrn aber nur an die

Orte der Grube getrieben ist, wo die Erzandtüche
stehen, erhält dennoch von dem ganzen Felde der

Gewerkschaft das volle Neunte, so weit als ce;

durchfchlägigist, und von dem Stellen W.:sser und

Wetterlesnng geschieht
«

»s-428— Zur Erbtenfe wird erfordert, daß der

Stellen an den gehörigenOrten Zehn Lachterund

Eine Spanne tief einkomme«
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s. 429. Diese Tiefe wird nicht von der obern
Einfassnng des Schachte (Hångebank), sondern
vom Nasen nieder, bis auf die Wasserseigedes

Stollens berechnet.
§««430«Ein Stollen, dessen Mundloch nicht

ossm lsts »sodaß auf demselben nicht mehr ein-

UUd»M-Sgckal2kenwerden kann; und dessenWaf-
fessenenicht gehökggkein gehalten ist, so daß sich.
die Isasser dadurch zurückdämknemerhältvon den

Gruben, wo dieses geschieht, so lange der Schade
dauert, keine Stell.snge,bünrnisse.

s. 4zi. Jedoch schadet es dem Stollner nicht,
wenn ihm fein Piundloch abgeht, Und seine Waf-
sek, nur Gnekgwignng des Bergamtes, auf einem
tiefe-n Smitm zn Tage auslaufen.

4;2. Aussen, die sich des«Stolken-s nicht
zur Jldsülzcungder Wasser bedienen, werden den

durch nicht von Entrichtung derjenigen Gehülziz
nisse befreyek , zu welchen der Stollner an seiner
Seite berechtigt ist«
§. 433- Ein Stellen, der gehörigeErlaubniß

zu«Geldman eihalkcn hat (§. 224.), ist dadurch
der Stollssngenizrnissefähig.

H. 4Z4. Ein Stollen, der in das Feld einer

Zeche eingeschlagen hat, der ganzen Zeche die
«

Aknsser ab-, und Wetter zuführt; dessen Wasser-
seijae aber noch. nicht—an die Orte gebracht ist,
wo- diexErzandrüchestehen, erhält so lange nur

das halbe Neunte, bis die WasserseigedieseOrte

erreicht.
·

"

s. 435s Hes eins Zeche in Zwsy Tiefsten Erz-
.baue, und hat der Stellen nur in Eines derselben
eingeschlagen:so bekommt er nur von diesemdas

»eunke.
«

— H. 436. Benimmt er aber zugleich dem an-

dern Tiefsten die Wasser, und schafft ihm Mist-
"

m-
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ter: so gebützrtihm zugleichvon diesem das Ezalbe
Neugie.

«

’

s. 4.37.l Wenn ein Stellen in MS chd eine-«
Grube seh-acht XII; die Tszsscr qbermmyt durch

EffekteDuschfchkägh sondern vukch"Klüfre, oder
Lotsen darauf fquent so erhält ec, bis zweie-
folgtem gehörigenDurchschlagfezzvmit-» das hale
Neunte«

«

«

,

- C 438. Hat ein Stollen« nicht in das verliehene
Feld einer Guska eingeschkaizemführt ihr aber Den-

cwh Wsssgk ab, und- Wes-te- m: Olsv- daß die
» TM- t-«·- F sit. losem-gmittelbar duki andere

G s-: bekommt-der Grollen von je-
ner Grube JKksssreiusathsIk

’

h. 439. Pest alle-! M ZTssechdie durch verstufte
und von anderm war-sc isekkisd-·-IeStellende-sek- auf
den Stoläm Mien, wirts- gzkeichf-'1e3dem Stellt-er

von dra;»(sn3;:en,.DE« sckcheStellen-Isrka gcccxeben

habet-, Wassereinfawsåäkidenka »s-

. 40- Auch ocrjenågc,
S,toU-nd:tst- weiter qersicsben hat , Hm V»

Gruben, denen er Wasser ab-, ussd Werth ,.-««

unter eben Den WITH-Endencits etc erste Sie-Unsr,

ganzes, odex Hals-esReuntes,«oder Wassereigxfatis
Geld fordern.
§. 441. Auf gleicheArt giebt ein oberer Stol-

len dem niedern, der seine Wasser abfsskkzrh und

geht
von diesem enterht ist, em.Masse1-einfall-

eld..

§. 442. Kann ein Grollen die vorher in einer

Zeche emgehcachke Erbteufe wegen Abfall des

Gebicgesvicht weiterhin echalrenx so bekommt
er von dem Theile , wo er die Existequ verloren

hat, die halben Stollengebükzmisse.. ,

§. 443. Jst der Stellen vorher: in der Erbteufe
unter einem Schachte des Gesåudes eng-kom-

men, und har, nach verlorner Erbseufe, das Tief-
sttl

«- -1
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ste--.eipts Zweyten -Schachks oder Gebäudeserk-
tåicht;·fülzkt auch am Essig-m Hre DE Wasser
Wikkltchab: vfo;kann fer ach-)-va, wies ers-keine Erb-

ztzpkgeinbringt, voUe Skozicrxgebüh:e-isfesowan
0—-444.Bringt ein Smllxn in einer Zeche nie-

gend Ersteva eins führe Ihr abeäbekmochW.«k«c
ph, und Wetter zu: so äst-er der gewöhnt-ihm
» --70Uerigebükzmisseunfåfzäzzexhåxtaber Von DIP-
fcr Zeche eine vom Bergamte« zu besicmmeisdä
Hmllcnsæueu .

, »

.. .,-;Z.445.Wenanben bin-es sinen Stollm an

Kesteq fak vie Auch-sag dec Tssssekk Und ZU-
iüigrungfrischerWem-r bertåsxiszschchinqu mi-
Es entweder gar nächt, oder nur Im ism ji

VII-rein Anfrowdc igiåxkfchLI, Jom E
»dem solche-FTiefe Mklt Jst .d«u:4k)Mkche ex

sjgxdek Gegbe Eil-muss cis-bringt: so·kthr demsel-
ben dmkciz Vesokkyswtsi des Bdgsmthx dcrs fehlen-

.

cn Etsteskfe ungeaakgm WITH-sSexllmtechr gez
gebewwerdm .

»
»

.

-

; CZ.4462 Wem Eucken Ich Mit Stkllew wel-

che käm-·Eccxcufe Ez.:bep,.»pv.-kx»eytDEr,p«-Jcollenrech-
ihm-erhun verguchem .uk:d"«dieVerträgeVyn

dem Bcvgamte Bestätigtwekdem so gglcensie»auch
gkgm »küaf;tgeRai-nehmer in ,d·as,Friedsgefallecxer
Gxudekk .-

"

»

-

447« Gruben, welche dem Stollexylobzihin
gleich me Erhreufe fehlt, den, YsexcenFmenjg
geber-, gewährenihm dadurch keine weitere-Styl-
lengebährnisse«;sind aber Dafürbkfugtzzan Be-»

«anz"-Y:i»n. «
, , sp«

— ,

«

,

-

§.448. Was vorstehendVon-,dg»meexhältnisse
dcr Graden gegen-Scyllm ver gez ist, s. 383,
ER. findet aushsz Zszknthie.-«,1t,r,z,sp»cnnjemazd
WaqekstkecksnMich oder

·

aus EIN chietkm
»

with
damit die Wasser in geh-ZugesEibceufe den vor-

.-
» liegen-

lzukeihres eigenen Grubextdquesquf dem Sctzllgn«

.:.

Fsg
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liegenden Zechen lösek,und vie übrigenkErfoth
nisse des Stollnecs tzat

Von Was- s. 449. Ferne-, wenn Gruer mittelst Feuer
MAY- vder andrer Elsosserkzalkunggmgsazinengefrocknec
tunqsmip

·

« . . ·

scheust-. werden, Und Wettexlojung m Itzrc Gebcmde ge-

bracht wird- ,

§. 450. Wer dergleichenMaschinen auf seine
Kosten erbauet und unterhält, auch mir dcu aus

Zem Kunstfchachregemebcnen Grund- oder Als-Js-
serstreckendie 428. t«qq. est-nim«Erd-eure auf
den gelesen-nZechcn eitwrmgi, und dte übrigen
Erfordernisse des Srollnch dat, wirks- dasrukch zu
den 405-423. bestimmtenStollmgkbüljnm nach
jedesmalizkcFestfktzuvgdes Borgo-may iw «-.ngt.

-

s. 451. Das Neunte darf m END-is
,

'

weniger als den neuntxn, und nie use-Iz.a« den

fünften Theil der wikkhchcn Förderusu, such Ab-

zugdes EanberslzertsichmZehntin bef-(i»-:cn.

. 452. Sollten auch Unser-stets used mit dem

Kunstschachxenicht unmicrdbar ist Verbiskuuq ste-
hende Grubengebäuby durch akfåhrcndxund Tun

Kunstschachke zufühxendeKüste cr«i.«eii.«ticheALL-
serlosungerhalten: so sind sie zur Entrichng des

halben Neunten» oder ein«-r von Okm Werterz-
amte VerhåjtnißmäßigfcjzuscgscrxdeuLäsysteuu ver-

banden.

453. Das Verhältnisswehen-r zufammen-4? Der
·SMW russender Stollen, I."cswok;kunm- Tsch, Als gegen

untermi-
auder. die Grube-H Wka sp- wxe dass Versple eines

Stollens gegen jede Grube, sengt-Eh hernach be-

stimmt-, mit welchen Eisfcthmfcen sie (:· Iscm Fel-
de jeder Grube zusammen treffch

«

s. 454. Zwischen mehrern Stollenz V «

Einer, nach den Erfordernissendes »Q-»-x—
set Stollemechkefähig ist, hat dies-erjedes- :: den

Vorzug.
« ·

.

§- 454s
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§. 455. Erlangk ein Stellen solcheVorzüge,
durch welche den andern ihre Rechte entzogen
werden: so sind die andern nie zum Ersatzedesje-
nigen gehalten, was sie vorher genossen haben.
§. 456. Einem Stollen, welcher zum Stollen-

hiebe oder Vierten Pfennige, und zum ganzen

’Nenntenvollkommen berechtigt ist, kann ein given-
tek Stellen nur durch Ente-bang feine Stollenw-
rechrigkeitentziehen —

H. 457· Die Enterbung geschieht dadurch,
wenn der Zwente Stall-en diesen-gen Erforder-
nisse,sdurch welche Ssollen des Stollcnhiebs, ode-
Vierren Pfennige-, ganzen oder halben Neuntens
salzig werden, Sieben lachrer tiefer als der obere
Stellen erfüllt.

s. 458. Diese Sieben Lachterswerden senkrecht,
don der Sohle des obern Stellen auf die Solzle
des unterm nnd nvcxe ans den Orten gemessen,wo

Stollm nach den Gesetzeneinkommen sollen. O-
423·«e) 427-)

-

,

H. 459. Jn allen Fällen,da ein Stellen Wasser-
einfall: Geld oder Stollcnsteuer erlzä1k,ist er deren

verlustig, sobaldein andrer Stollen dieselbenWas-
ser in einer mehrern Tiefe abführt

. §. 4so. Zwei) Sskollcm die zugleich, gegen eine

ander, in Eine Zeche geitiebisn werden, erhalten
beybe««bis zu erfolgte-n Dutchfchlage, den Stol-
lenlzsicd,oder Vier-ten Pfennig-

-

§· 4nt. Kommen fee-unter einander ein; und

ist noch keiner im die gehörigenOrte gebracht: so
entziele der tiefere dem obern den Stollenlzieb und
Bienen Psennigz

s. 462.·Wtrd der obere, ans Verlangen oder
mit Beet-sagen detsHelden, in ilzr Feld getrieben:
so kann er durchemen Zweyten Swllen nur-wurde
Werden.

»s.463.

Von der

Cantha-



Y zieht dies-ji«

Fee tiefere Stollxn aber bis-Jeals-, soåche
«

älägel
ein-gekommenists so kann der risedereSrsllxzck
verkran daf; pas Bergs-»Im Nahm Stdllciei

eine Frist botschseiby biisxich,.-wäj"ssrJ» in sc-

fern ihn, nicht unperfchulbeieH»
« "

keg, beysVCTMJjenes ZEISS-m.N.umen.de:i Män-
geln Zikshglfm .

» ·

, s« »

"

.

464. »Ja oim Fällendes §. 4352 mih437.ent-

ige Swllkri dem andem bog ganze oder

hakt-: Neuen-ejfdgr eher zum vvlicsz Neunten be-

kecytkgtadded-» »

. .

H»465 .Wmv WHrewSkoUenZugleich,und

in gis-sicherTiefe, aber nicht gegen einst-weh in

Eige,30che»-.Hetris»enwckbcsm so has derjenig?
überall Den THAwa der syst in das Falk- HELM-

vxiexkschafkvix-schlägt- « ,

·s.. 466 Wenn nach obige-nVorschriftenweben

mehrere Tiefe, noch Mkskes Eis-schlagen in die

Zeche entscheiden: so trete-n km Vorrkchtedes Ul-

mfs ein.
«

.

§. 457. So oft ein Seriim dem andern dgrch
Cur-gehung, ddee sowstnach Den GFHtz ex, Spuan

hieb, Vier-W Pfg-mig, oder Ray-es k::c- :

«

Ver-bleibtDemjenägiswder seine Nun-« or- kr, al-,
les, was er Vor der Jst dca vcc made-IF em« Por-

zugMchf wicälchekxawjh much om S
« 4Iusi-

an Erz gewexmwh am Mem-i Wem-g ; »He-»

zmd von den voriger-«Mast M .;;«-(«x-.1gkbsmkdec-.Z·cyg·

Seid-ErstenEssen, laavgaznzenitvj c Hainen N«-uqcm

zu
«

fsrdem Egger-»

«
h- 468s Eises hier H.45;. KH vkn dem Ver-

hohes-IFdehScrstlsnuHsr Mk ockoscmck W fixi-

dsekauch zwischenWasserhaltycigssWAGNanANY
m«

f
Stellen Anwendung. «

.

, «

»s«469
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s. 469- Durch solcheMaschinen wird ein Stol-
len gleichfalls enterbt, wenn veriniitelst derselben
die Isasser sieben slachter tiefer gehoben, und

einer Grube dadurch in dieser Tiefe Wassers nnd

W—kkethfUUgMVerschafftwerden; auch die übri-

fzenErfordernisse zu den Stollentechten vorhanden
ind.

s-,47o. Die sieben lachter werden von der

Stollensolzlebis an die Firste der aus dem Kunst-

schächtegetriebcnen Grund- oder Waffe-streckenge-
mc kn.

s. 471. Wenn ein Stollen die Wasser detFeuer-
maschinenbnimmt und fortsülzm so erhältderselbe
eine von dem Ober - Bergamte festzusetzendeSkol-

lensieuerloder Wasseteinfall-Geld.
§. 472. Jedes Hüttenwerkgenießtvon allen

auf der Hüttezu gute gemachten Erzen; oder Schli;
chen, eine von dem Bergatnte zu bestimmendeHüt-
tenpacht oder einen Hüttenzins.

H. 473. Die Hütte-wertesollen einander vie Ar-
beiter nicht abwendig machen, noch das Holz und
andere Bedürfnisseim Preise übersteigetn.

’

§. 474. Jeder kann seineSchlacken in der Hütte,
darin sie gemacht worden, schmelzen,overzuanisp
satzgebrauchen-

s. 475. Wenn aber dergleichenSchlacken von

dem Eigenthümerverlassen werden: so fallen sie
in das landesherrliche Feeye3
ohne Genehmigung des Bergamtes sich deren an-

maßen. »

§. 476. Den Eigenthüniernstehtftey, ihre Zu-
schläge;Holz, und Kohlen, wenn sie sich darüber
mit den Hüttenwetkennicht einigen können, selbst
anzuschaffen

"

s. 477. Wie viel die-Hüttevon den zumSchmel-
öm eingelieserten und zugewogenen Erzen oder

Schlichen, an Metall anszuvringen, und den Ei-
Iueetn Gesetzb. lv. Band. See gen-

0 des
Gruben
und Stol-
I«s siegen
Dimen-
werfe.

und niemand darf.
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gentlzåmerzu liefern sehnsdig sen, muß nach den

vor Anfang des Sämelzens angestellten Proben be-

stimmt werden.
»

, §. 478. Wenn der Hüttenscl)reiöer,als Probi-
rer ver Hütte, und der Bergpcobireo im Gehalte
mit einander übereinstimmen: so wird der gefun-
dene Gehalt zur Berechnung angenonmIen.

s. 479. Wenn- dieseProben, anch nach ange-

stelltenWiederholung, von einander abweichen, so
muß in beyder Gegenwart, mit einer dazu beson-
ders aufbewahrten Portion der zur Hütte geliefer-
ten Erze oder Schliche, eine dritte oder sogenannte
Schiedsorobe, welche zwischen beyden den Anz-

schlaggiebt, vorgenommen werden.

§. 480. älseichtauchdieseProbe von den andern

beyden ab:« so muß der Gehalt, welchen die Hütte
auszubringen Verbunden ist, nach einem Durch-
schnittc der beyden am nächstenübereinstimmenden
Proben festgesetztwerden.

Sieben-
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Siebenzehnter Titel.
Von den Rechten und Pflichten des Staats

zum bOsONDeMSchutze seiner Unter-

thanen.
«

s. I. DerStaat ist für dieSicherheit seinerUnter- Augen-uns

PhallkniM Ansehung ihrer Personen, ihrer Ehre, OWNER-

ihrer Rechte, und ihres Vermögens-, zu sorgen
verpflichten
§. 2. Dem Staate kommt es also zu, zur Hand-

habung des Gerechtigkeit, zur Vorsorge füeduin-
nigen, welche sich selbst nicht verstehn können,und

zur Perhåtung sowohl, als Bestrafung der Ver-

brechen, die nöthigenAnstalten zu treffen.

. Erster Abschnitt
Von der Gerichtsbarkeir.

s. z. Die Pflicht des Staats, für die Sicherheit.Ge1-ichta-
seiner Einwohner, ihrer Person«-, und ihres Ver. HEFT-It
mogens zu sorgen, ist der Grund der demselben zu-

mW’

kommenden allgemeinen und obersten Gerichts-
barkeit.

-

s.4. Die bürgerlicheGerichksbarkeik hat die Bürgerli-

Unterfuchung und Entscheidung der Streitigkeiten,
e-

weiche über Rechte und Eigenthum entstehn, zum

Gegenstande- » »

. 5. Doch gehörtzur Cwilgerichtgbakkcitauch
das Recht, Handlungen, die nicht streitig sind, ge-

richtlich zu vollziebn, zu bestätigen,und zu be-

staubigem
s. 6. Zur Criminalgerichtsbarkeitgehörtdie Un- Erimspah

tersuchungund Bestrafung der Verbrechen.
«

§. 7. Die Gränzcnbcyder Arten von Gerichts-
bakkeit sind nach den verschiedenenProvinzialvek7
fessungeunäberbestimmt.

S 2 §. 8.
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H. 9. Symbolische und geringe Nealinjurien ge-

hörender Regel nach vor die bnrgerlichcGerichts-
barsein (Tit. XX. s. 5--9. 571. 628.)
E.9« Strafbare Beemtiåchtigiingeiiniitzbaisee

Rechte des Stiere bleiben den darüber besonders
bestelltenGesichten vokbishalteii.

'

§. w. Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung
der öffentlichenRishh Sichrer-eit, und Ordnung
Und zur wasndiina der dem Publiro, oder ein-id-
nen Nkitgkiedern desselben, bevorstehendenGefahr
zu treffen, ist das Amt der Poliziy.

s. Il. Die Untersuchung und Bestrafunn des

gegen solche Polizeygesislzebegangiien llebiikretkim

gen kommt, sobald damit kein vorsätzlichesoder

schuldbaresVerbrechen verbunden ist, der Polizeiy
gerichtsbarkeltzu.

»

§. 12. Bey einem jeden Verfalle, wodurch
die unter der besondern Obsorge der Polizey ste-

hende öffentlicheRuhe und Sicherheit gestört
worden, hat vie Polizeygerichksbatkeit das Recht
des ersten Angriffs-, und der«vorläufigenUnter-

suchung. ,

s. «13. Finder sich aber bey dieserUntersuchung,
daß außer der Uebertretung des Polizeygesetzeei,zu-

gleich ein vorsätzlichesoder schuldbare-sVerbrechen
begangen worden: so muß die Poliiey die fernere
Verfügung der ordentlichen Gerichtsbarkeit über-
lassen.

s. 14. Auch müssen in allen Fällen, da ein

Mensch gewaltsainer Weise Ums leben gekommen
ist, und überhaupt sobald zur Begiündiing einer

künftigen Criinincilunkersuchung,»dasDasevn und

sie Beschaffenheit einer gewnstthötigenHandlung,
durch Einnelzniiing des Aiiaenscheine- over Bisiiix
tigung der Sachvisestänssinemrechtlich festzusetzen
sind, die ordentlichen Gerichte von der Polizey zu-

gezogen werden.
·

s. ts-



-

- Von der- Gerichtsbarkeit
,

T

§. 15. EigentiicheFskstIche Prozesse Und Un-

teksxschunzzengehören nich-e zur« Wissens-Achts-
backen-

s. is. NähereB«ssti«:1i:s11nncnVer Geänzen

1005

zwischen-;der J- ean Hier Menschen«Oder bür-

-S«
. , ishden den Proven-

Hi-:wxm Zxonzsnocdwngm vors-·
begann

Deckung eines rechksfrcifsksm
ei nach dsijgnägen Gerichts-
:ec«sneyn::gund dass Erkennt-

Ek-

§s18- ZE- WV ZEISS-Ge:«ichtsbar-.oschne
keit im Sie-are z dem Oberhaupt- des-ds;8»c.httss
selben, und ist, gis-— em Hoheitzrechy unver-S««E.zsz·"·
äußerlich.

«

s. 19. Die Ausübung der cåerjifsktzngseitüber Verleihung
bestimmte Districth - Sachen, Pein-»n, oder

Hanttlungemkann auch Andern übertragenwerden. keTtnnAfri-
s. 20. Dergleichen Piivatgerichtsbarkett ists-MIwa

nen Personen, Familien, Cerpokationen und Ge-
’

meinen , gleich andern niedern Regalien , vom
Staate erlangen. .

§. 21. Auch kann dieselbe mit dem Besitzeges
wisserGrundstücke verbunden seyn. »

«
f

. §. 22· Kein Privatberechtigter kann sich, bey
Ausübung seiner Gerichtsbarkciy der Oberaufsicht
des Staats entziehen.
§. »z. »W» das Recht ders Gerichtsbarkeit mit Aar-imp-

dem Besitze einer gewissen Art von Gütern über-—»Wba»
haupk verbunden, oder gewissen Gütern besonders kkjk.

·

esngelegkist, heißtdasselbedie Patrimonialgisrichts-
arkeit. «

.24 Die Patrimonialgerichksbarkeit geht mit
dem Eigenthum des Grundstücke,welchem sie bey-
gelegtist, auf jeden folgendenBesitzerüber-

Sss Z , §.25.
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§. 25. In wie fern bürgerlicheBesitzer adlicher
Güter der mit der Gerichtobarkeitverbundenen Elz-
tenrechte sich bedienen können, ist nach dem Jn-
halte ihrer zum Besitze erhalmen Conccssionen zu

beurilzeilem (Tik. IX. s. 59.)
§. 26. Die nutzbar-enRechte der Gerichte-War-

keit können von einem jeden BesitzersolcherGrund-

stückeausgeübtwerden.

s« 27. Die Ehrenrechte bleiben dem im Hypo-
thekenbucheeingetragnen Besitzer-so lange, als der

Besitztitel des Guts noch nicht auf einen Andern

übe-schriebenworden.

H. 28. EineWiktwe, welchedas Gutihres Man-
« nes als leibgedinge besitzt, wird aller Ehre-nachts

welche mit diesem Besitze verbunden sind, theil-
hastig.

s. 29. Ueberhaupt gilt von dem Besitze, und

der Uebertragung der mit dein Besitze verbun-

denen Elzrenrechte, eben das, was von dem

dinglichenPatronatrechte verordnet ist. (Tit. xl.

Hi598.qu·) -

,
, » , ,

. Zo. Wer nur mit der«Gerichtsbarkeitüber-
haupt belielgen ist, der hat in der Regel nur die Ci-

vilgerichtsbatkeit.
§. 31. Wer aber mit den Ober- und Nieder-,

oder mit allen Gerichten belielzenworden, der hat
auch die Criminalgerichtsbacleit, und die damit
verbundenen Rechte-

s. 32. Personen von Adel, Beamte des Staats,
und Geistliche, sind der Privakgerichisbaikeitin
der Regel nicht unterwerfen.
§. 33. Auch erstrecktsich die Privatgerichksbars

keit in der Regel nicht auf adliche, Kirchen-
und Psarrgciter, und die mit diesen gleicheRechte
haben.

. Angelegenheiten und Geschäfte, bey
welchen der Fiskus als Partcy oder Theilnelkmek

- anzu-
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anzusehen ist,. sind der Privatgerichtsbarkeitnicht
unterworfen.
§. 35. Ein Peivargerichtsherr,welcher sichüber

dergleichen Personen, Sachen nnd Geschäfteeiner

Gerichtsbarkcit anmaßenwill, muß eine rechts-
«

gükkge Ekwstblmg derselben besonders nach-
weisen.

H. IS. Ueberlzanptsinden die Vorschriften der

Proießordnnng, im Titel vom Gerichtsstande,
anclj axxfdie Befreynngen gewissenPersonenj, Sa-

chen, oder Geschäfte, von der Patriinonialgerichks-
barkeit Anwendung.

H. 37. Wo die Pakrimonialgerichtsbarkeie un- Von meh-
kek mehrere Besitzer Eines Gurg- getlzeilt ist , da FITNE-- s, n«em ,

hat, bei) entstehende-nStreite über die Gränzenanderw-
kinex jeden Jurisdiction, derjenige Theil, wel- Ists-Exil-
cher mit den Ober- und Niedergcrichten zugleichDach-in

belieben ist, die Vermischung eines bessern Rechts
il .

schzszSind alle Theilnelzmermir der Gerichts-
baiskeit zu gleichemRechte, nnd olgnenähereBe-

stimmung beliebt-m so sind sie der Regel nachschul-
dig, zur Verwaltung derselbenein Gesammtgeriche
ancstelleir.

-

- §. 39. Jst aber in der Verleihungsurkunde aus-

drücklichbestimmt, daß die Pröbention unter itz- —

nen statt sinben solle: so bat es dabey sein Be-
«

wenden.
’

§. 4o. Wenn die Gerichtsksarkeitüber Ein Gut
mehrern Besitzern, jedochin VerschiedenenDistric-

»

ten, verliehenworden: so sind letztereals so viele

verschiedeneGerichrosprengelanzusehen. s

s. 41. Der Gerichtsherr kann seine Gerichts-Inwiefern
gesessenen in feinen eigenen Gerichten belangenzsåssassz
ek iimß sich aber alsdann alles Einflusses auf die vernahm-»

Fireckion
und Entscheidung des Prozesses ent- ;I,f»gWO

alten.
"

Gemeine,
« SSS 4 s. 42.
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42. WIS von einzelnen Gerichtggefessenen
verordnet M, gilt auch von ganzen Gemeinen; in

so fern nicht Proviniialgeche ein Anderes be-

stimmen. »

»s.43. Die Gerichtsgefessenensind, wenn wi-
der sie bey ihrer Gerichksobngkeitgeklagt wird,
sich außer ilzxem Gerichtssprengelzu stellen nicht
schuldig.

s. 44. Der Gerichtshere kann wider seinen
Willen in seinen eigenen Gerichten nicht belangt
werden.

,

s. 45. Auch kann er seine Gerichksgesesscnen
nicht zwingen , ihre Klagen wider ilzn bey icmen

Gerichten anzubringen-
H. 46 Elsas von dem Gerichrslperrn verordnek

ist, sind-sc auch auf dcssln Kinder, Ebenmscth uns

andere zu feiner Famllle gehöre-lebePersonen An-

wendlmg.
§. 47. Haus« nnd Wirtbscljsaftsbcdiente,Ge-

sinde nnd Pächter sind, wo nicht Provinzialgesetze
oder besondere Veeråge entikegcn stetzn, der Patri-
monialgexichsobarkeitunterworfen.

«

H. 48. Handlungen und Rechtsangelegenheikem
bey welchen es auf eine bloßeBeglaubigung an-

kommt, können, nach Gulsinden der Parteyen, bey
einem jeden Gerichte vollzogen werden.

s. 49. Doch sind Gerichte, welche nur für ge-

wisseArten der Geschäftebestellt worden (F0r-1 the-
cjalin wills-eh von der Vollziehung solcherHclndlum
gen in so welk ausgeschlossen, als die Handlung
nicht ein Geschäft derselbenArt unmittelbar zum
Gegenstande bat.

§. so. Wer die Befugniß hak, solchenicht strei-
tige Handlungen zu vollziehen und zu beglaubigen,
der hat deswegen noch keine Gerichtsbakkeit.
(Tik. Vlll. §. 82. 83. 84.)

« s. st.
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s. 51. Wie weit JitstiicommissariiHandlungen,
M Mc difmklicheBeglaubignngerfordern , vor-

MHMM köIMMi ist in der Prozeßordnung be-

stimmt-
» Cz52« Nur kacheHandlungen, bet) denen es

dfkGesetzeausdrücklicherfordern , müssenvor Ge-

richtenvcllsegen werden.

Fi. 53· LH -"-.dl::nnen, welche die Veräußerung
oder Verpfändungeines- G:-unsstücko,over die Be-
legnng Nssilben mit einer bleibenden Meallast be-

treffen, müssenhoc dem Gerichte, unter welchem
die Sache gelegen ist, verlautbart werdenJ
§. 54. Jn wie seen Handlungen, welcheSchxffe

Und Schisszgesåßebetreffen, vor den besendein See-
und Sclnffialzrkegerichtenvollzogen werden inüss:-n,
ist gehörian Orts« bestimmt. (le. l. Tit. XX.
§. Zoo. iqu. Th. li. Tit. Vill. Abschn. XL

. 55. Handlungen, die zwne an sich keinen

Mechtsstreitbetreffen. dennotli aber vor ilzrer Voll-

ziehung eine richterliche Untersuchung erfordern,
können nnr vor dem ordentlichenRichter vollzogen
werden.

s. 56. Besonders gehörenBevormundungen,
Erbsonderungen, nnd Errichtung von Einklan-

schasten, ingleichen Tluosctzungenvon Alte-schei-
len, nnc vor den ordentlichenRichter der Person;
fceytoillige Subhastationen sitzt-d Adindicationen
unbeweglicherGüter aber, vor den Richter der

Sache. ,- .

§. 57. Verträge, wodurch eine Gemeinschaft
der Güter unter Eheleuten eingeführt,oder an Or-

ten, wo- sie nach Provinzialgesetzennnd Statuten

statt sind-t, ausgeschlossenwerden soll, gehörenvor

den ordentlichenpersönlichenRichter. (le. ll. Tit.1..
Abschn.Vl.)

s. 58. Schenkungen, wenn dieselbendie Kraft
Ver gerichtlichenlzaben sollen, müssenvor dem

Sos 5 ordent-
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ordentlichen Richter des Geschenkgebers vollzo-
gen werden. (Tl2. l. Tit. X1. §. 1089. 1092. 1094.

1095«)
§. 59. Handlungen, die statt gerichtlich, nur

vor einem Justizcommissario(§. 52.) , oder die statt
des gehörigenvor einem andern Richter (§. 53 - 58.)
vorgenommen worden, werden als solche, die gar

nicht öffentlichbeglaubigt, oder gar nicht gericht-
lich vollzogen find, angesehen; nnd gelten nur so
weit, als die Handlung, von welcher die Rede ist-
alo eine bloßes;.lriveithandlungrechtlicheWirkun-

gen hervorbringen rann.

§. So. Hat ein Richter eine Handlung, zu wel-

cher er an sich befugt ist, außer feinem Gerichts-
sptengel vorgenommen: so ist nach den Vorschriften
des ZwölftenTitels im Ersten Theile §. 73. lijq. zu

verfahren-
§. 61. Wo keine besondre Polizeogerichkevor-

handen sind, liegt dem mit der bürgerlichenGerichts-
barkeit Beliehenen auch die Untersuchung und Be-

strafung der geringeren Polizeyvergehungen oder

Verbrechen ob.
"

s. 62. Geringste Verbrechen dieserArt sind die-

jenigen, auf welchedie Gesetzenur höchstensVier-

zehntågigesGefängnis, oder Strafarbeit; oder

bis FünfTholer Geldstrafe verordnen-

§. Sz. Auch andere Uebertretungen gemeiner
teure, welche nach den Gesetzennur mit mäßiger
Züchtigung, oder öffentlicherjedoch nicht entehkem
der Ansstellung, geahndet werden sollen, gehören
zur bürgerlichenGerichtsbarkeit.
§. 64. In wie fern geringere Vergehungen des

freyen oder unterihänigenGesindes, oder der

Dienstleute, von jedem Hausvakek oder Gutsherrn
geahnder werden können, ist gehörigenOrts be-

stimmt. (Tir.V. Tit. V11. §. 77. so. 81. Tit. Vill.

es 227s kqu
§. 65.



Von der Gerichtsbarkeit. 1011

§. Sz. Auch in Ansehungwichtigeter Verbrechen
ist, in der Abwesenheit oder bey der Entfernung
des Crimmalrtchlets , ein jeder Gerichtsinhaber
verpflichtet- aile keinen Verzug leidende Verfü-
gungen fzu treffen, welche zur Erforschung der

Falsch-U-
Utld Fsstmachungdes leätch erforder-

t in .
-

.

§. 66. Weiter aber darf kein Civilrichter, ohne
ausdrücklichen Auftrag, der peinlich-n Gerichts-
barkeit sich anmnßenz sondern er muß den anuisi-
ten on dir Behörde sofort abliefern.

s. 67. Ein jedes Urtei, in welchem auf eine Einschrän-
wirkl"iche Erinnnalsttafe erkannt worden, muß voiIWJYstZ
dei: Pisblication und Vollstrecknng an das Oberge-
richt der Provinz- eingeseudetwerden. Fels-IM-
§. as. Wirkliche Ckiminakstkafcnheißenhier

«

diejenigen, welche das Maaß der §. 62. bestimmter-
Polizeystrafcnübersteigen.

. 69. Die Einsendnng der Erkenntnisse muss
nach Vorschrift des s. 67. auch alsdann erfolgen-
wknn die Gesetzeauf die That selbst, welche den

Gegenstand der Untersuchung ausgemacht hat,
Buchwertes-,Festungs-, oder eine noch hättet-eCri-

niinalsttafe verordnen; obgleich gegen den Ange-
schuldigten eine geringere oder gar keine Strafe
wirklich erkannt worden.

«

s. 7o. In Jnjurienprozessen, wo Aber die Pri-
vatgenugthuung und öffentlicheAhndnng zugleich
erkannt wird, ist die vorläusigeEinsendung des
Urtels nichterforderlich.
§. 7t. Wenn ein tobtet Körper gefunden wor-

den: so muß die Einfendung der Arten erfolgen;
selbst wenn keine gewaltsameTodesart ausgemittelt,
oder niemand, gegen welchen eine Untersuchung
deshalb statt fände,Vothanden ist.

. s. 72. In welchen Fällen Criminaluriel dem

Qberhnupte des Staats vorgelegt werden

niiissenjzt»

i
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ist am gehörigenOrte vorgeschrieben (Tit. XIIL

§. 73. Aug der Belehnunn mit der Gerichtsbari
t eir folgt noch nicht das Recht zur eignen Ausübung
derselben-

5. 74,. Wer die ihm verliehene Gerichtsbarkeit
in eägnerPerson ausüben will, muß sich dazu auf
wie än den Gesetzenzur Erlangung exnes richtirlxchcn
Amtes überhaupt vorgeschriebene Ack geschxcktma-

chen, nnd nach überstandener Prüfung, zxk zile-
-rung desselben dem Staate bekondch verpsixchkek
:wkr:sen.

II 75. Wer seine eigne Gerichcsbarkcicdurch
sich selbst ausübt, kann in seinen eignen Sachen
niemals-( Richter feynz sondern muß Jolche Rechts-
färcitigkcitcn bey welchen er selbst, oder Personen
eins seiner Famixie ein Jener-sie lz««sben,der Unter-

j·::chung und Entscheidung des Obergerichxs der

Provinz überlassen G. 41. qu.)
§. 76. Wer seine Grcichtsbarkeit nicht selbst

Gewalt-n kann oder will, «muß etnen vom Stanke

zn dringt-schen rechte-glichen Amte geprufken und

tuchtig befundcnen Gerichtghalkerbestcllsm
77. Einem solchen Gericht-haltet muß die

Vermutung der Ixxrisdxction überhaupt durch eme

eigne-kriecheBesinnung aufgetragen, und er tnchk
bloß m vorkonnnenden einzelnenFällen gegen Drä-

teni zugezogen werden.

II 7 8. Der Gerichtsherr muß ihn den Gerichts-
gesessenen ordeutskch vorstellen , und m ihrer Ge-

g««snwart auf rechtschaffene unpnrnzeyiscye Rechts-
pthege, nach den Gesetzendes Staate-, verpsitchten
las-Tin. .

» H. 7-·7. Jsder Privat-Gerichtgherr ist schuldig,
dem Obesrgeixchre der Provinz denjenigen, wel-

chen et zum Gerichtskzalkergewählt hat, anzuset-
gcn, und entweder die Tüchtigkeitdesselbensnakx.7 -

X

—
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Z. 76. nachzuweisen- over ihn zu der erforderlichen
Prüfung zu stellen.

. s. so. Jn Gegenden, wo es an tauglichenSub-
«

selten zur Uebernehmungder einzelnen Gerichts-
veswaltuvgeti mangelt, müssen die Jurist-leime-
Hereen zur Bestellung eines gemeinschaftlichenGe-
richt-shoulersich vereinigen.
«

s. 81- Gericlztsnandlungem welcheVon einem-
mtbt gehörigqualisictrten Richter vorgenommen
worden, sind ntchcig.

s. 82. Ein Gerichtsherr, der seine Pflichten in
gehörigerBestellung seiner Gerichte vernachzåßigzk,
oder sonst in Rücksicht derselben unbefugke Hmij-
lungen unterniman macht sich strafbar, und muß
allen verursachten Schaden ersetzen
§. 83. Auch ist das Oberster-ichsber Provinz be-

fugt und schuldig, wenn ein Privatgerichksherrdie

Besetzunqseines Gerichts mit einem gehdkigquali-
sicietenGerichtelzolter vernachlåszigtpilzn dazu durch
Strafbefelgleanzuhalten-

, .§.84. Sind dies-.-fruchtlos: so mußdas Ober-.

igericht einen solchen Gerichtghalter selvsternennen,
und dessenBefoldnng nach Verhältnißdes Umfan-
ges’d.er Geschäftebestimmen.

» §. 85. Wer seineGerichtsbarkeitzum Druck der Mißbrauch

Gerichtsgesessenenmißbraucht,soll, außer der sonst WITH
verweist-ten Strafe, derselben für seine Person auf leit.
immer verlustig erklärt werden.

s. 86. Die Ausübung der Gerichtsbarkeit fällt
alsdann auf so lange, als der Schuloige noch im
bürgerlichenBesitze des Guts, mit welchem die Ge-
tichtobarlscitVerbunden ist, sichbesindey dem Staate
anheim; und Wird durch einen von dem Obergekichte
VII Provinz bestelltenGerichte-haltetbesorgt.

«

§. 87. Jn so fern die Rulsnngen dek- Gerichts-
barkeit zur Tragtmg der lasten derselben-nicht

hinreichen-
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hinreichen, muß der entfstzteGerichtsherr das Feh-
lende aus eignen Mitteln ziifcl)irf;en.

"

»s.88. Sind mehrere leecliieixiner an der Ge-

richtsbarkeit vorhanden: so tritt der Staat nur an

die Stelle desjenigen, welchernach §. 85. der Ge-

richtsbareeir verlustig erkläre worden.

s. 89. Mitglieder einer Corporation, oder Ge-

meine, welche sich eines solchenPiißdrauchsder Ge-
richksbarkeitschuldig gemacht habet-, verlieren ilzr
Stimmrecht zur RichterwalzL .

s. 9o. Ein Gerichtshery welcher seine Gerichte
nach den Vorschriften der Gesetzegehörigbestellt,
ist für die Handlungen oder Unterlassungen dersel-
ben zu lgaften nicht schuldig.

s. 91. Er macht fich aber den Pakt-wem we-

gen entstehe-wen Schadens verantwortlich, wenn

er den Gerichten in ihren Verfügungen vorgreift,
oder dieselben an Erfüllung ilzrer Pflichten der-

hindert.
§· 92. Ferner-, wenn er die zur ordentlichenVer-

waltung der Justiz erforderlichen Kosten herzuge-
ben, und die dazu nöthigenAnstalten zu treffen,
auf gefchelzeneErinnerung der Gerichte weigert,-
oder verabfänntt. (§. 102. los-)

s. 93. Jnsonderlzeit, wenn er zur Haltung des

Gerichts, zur Aufbewahrung der Arten, der Hy-
pothekenbücher,und der in gerichtlicheVerwah-
rung niederzulegenden Gelder, Urkunden und an-

derer Sachen, den erforderlichen anständigen,und

nach gesetzlicherVorschrift lzinlånglichsichernGelaß
nicht anweiset. 104.)

.94. Ferner, wenn er nicht für taugliche Ge-

fängnisse zur Aufbewahrung der Eivil- und Erim-

nalarrestanten sorgt. O. 105.)
s. 95. Desgleichen, wenn er bet) der ihm zu-

stehenden Auswahl der Personen, denen das De-

positoriutn und die Schlüsseldazu anvertraut wer-

den
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.den sollen, ein auch nur mäßigesVersetzenbe-

gehet.
§· 96. Auch wenn er in Fällen, wo die Bevo-

sitoria nicht unter der unmittelbaren Aufsicht des

Landes - Justizcollegii stehen, die Cassenvisitationen,
und Rechnungsabnalzmemgehörigzu veranstalten
unterläßt. ,

« s. 97. Ueberlzauytin allen Fällen, wenn Un-

ordnungen, Unregelmäßigkeiten,oder ungebühr-
liche Zögerungenbey der Justizpflege zu seinerWis-
senschafterweislich gelangt sind, und er davon dem

iandes-Iustizcollegio nicht in Zeiten Anzeige ge-

macht hak— .

s. 98. Uebrigens steht jeder Unterrichter in An- Wes-bäumt

schungfeiner Amtsgeschöfteunter der Direction
des Staats, und des von selbigem ilzrnvorgesetztengen den

Obergerichts. Sm«
§. 99. Wer ein richterliches Amt bekleidet,

kann nur bey den vorgesetztenGerichten oder lan-

descollegiis wegen seinerAmtsfülzrungbelangt, in

Untersuchung genommen , bestraft, oder seines
Amts entsetztwerden.

«

s. 100. Die verschiedenenArten der Oberge-Oben-ge-
richte, und derselbenGränzen, sind in den Ressort- NEW-

reglements bestimmt.
s. IoI. Der Umfang der ordentlichenGerichts-

bnrkeit, nnd die Fälle, wo Ausnahmen von dersel-
ben statt finden, sind in der Prozeßordnungvorge-
schrieben-
. s. 102. Wer das Recht zur Gerichtsbaekeitaus- Lastender

übt, muß auch die zur Unterhaltung wohl bestelltenFresss-
Gerichte erforderlichenKosten tragen·

«

’

. 103. Ein jeder Justizbedientersoll, nachVer-

hältnißseiner Geschäfte, mit einer bestimmten Be-
foldung verschen; niemals aber auf die Gerichtng
bützrenangewiesenwerden.

.

s. to4.
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§. 104. Der Ort, welcher zu den gerichtlichen
Verhandlungen bestimmt ist, muß mit allen Erfor-

dernisse-«nach Vorschrift der Negistrukur- nnd De-

pofitalotdnungen, versehen seyn-
s. tos. Wem die Criminalqerichtsbarkeitzu-

steht, der muß sichere und der Gesundheit der Ge-

fangenen unschädlicheGefängnissebesorgen.
s. 105. Jn sofern einanuisit kein eignes Ver-

mögen hat, fallen vem Gerichrsbelebnten der noth-
dtirftige Unterhalr desselben, so wie alle übrigePro-
zeß- nnd Etecntionskosten zur Inst-

0. 107. Die Unterhaltung der Familie des Jn-
qiiisiten gehörtnicht zu den leistender Criminalge-
richtsbarkein

s. 108. Zur Erleichterung vorstehender Kosten
Und lasten der Gerichtsbarkeit durch gemeinschaftli-
che Ueberkragung, stelzt mehrern Gerichtsbeletznten
frey, mit Vorwissen des Landes- Justizcollegii der

Provinz, Verbindungen und Associationen unter

sichzu errichten. -

§. 109. Zur Bewachung der Gefangenen, wo

dieselbe nöthig ist, sind die Gerichtseingesesfenen
verpflichten
§. no. Wenn aber der Gerichtsbelelzntefür

taugliche Gefängnisse,nach Vorschrift §. 105. nicht
gesorgt hat, und blos dadurch-die Bewachung der

Gefangenen durch längere Zeit, als Acht Tage,
nothwendig geworden ist: so muß er die Gerichts-
eingesessenenentschädigen.

s. 111. Die Gerichtseingefessenenmüssenden

Richter und anuisicor, so oft es vie Notiz erfor-
dert, herbeylzolenund zurückführen

»

§. 112. Wenn aber der GesichksherrseinenGe-

richtshaiternus einem entlegenen Orte ohne Noth
gewählthat: so muß er die Fuhren aus eigenen
Mitteln besorgen.

·

s.113.
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-" Zur Ueberkraaungder Jurisdictionsla- MMWM
sten, sind-den«Getirl)tebelehnten,nach den verschie-
denen Verfasstmgen der Provinzcn,- bestimmtek;«zx,«b««
Rechte und Rutzungen her-gelegt -

I

» s. 114. GerichtssportelmVerfchreibungsi und -

Bestätigungs-Gebühren,ingleichen Gelt-strafen,
welche die Summe von Fünf Thalern nicht über-
steigen, gehörenzu den Einkünftender Civilge-
richtsbarkeik.
§. 11 s. Wo keine besondre Polizeygerichkever-

ordnet sind, da fallen die durch bloßePolizeyzxesetze
bestimmte Gelt-strafen, ohneUnterschiedder Sum-
me, den Civilgerichtenanheim.

.

»

§. 116. Schutzgelder und iaudemien gehören
gewdlznlichzu den Nutzungen der .Eivilgerichts-
backeit. ,

§. 117. LoslassungsgelderVon Personen und

Zermbgcnstießenaus dem Grundlzereschqfktichm
etlte. .

z.us. Zu den Einkünften der Criminnlge-
richtsbarkeit gehört, außer den gewöhnlichenGe-

richtsgebühremauch der Zehent oder sogenannte
Gerichtelzafeh und der Anfall des gestohlnen Guts,
in so fern dessenEigenthümernicht ausfindig ge-

macht werden kann.
,

-

s. usi. Geldstraer, die m den Gesetzenauf ge-

wisseArten der Verbrechen verordnet sind-,- und die
der Staat seinenStrafs oder den Armencassennicht
besonders vorbehalten hat« gehörendem Inhaber
der Ceiminalgerichtsbarkein
§. "12o. Wenn das Gesetz-dieWahl zwischen

einer Geld- nnd leibesstrafe dem Ermessen des

Richters überläßt; so fällt erstere, wenn auch erst
in einer höhernInstanz darauf erkannt worden,

v

dem Ceiminalgerichtsoerrnder ersten Instanz .

anheim.
’

sauern Gesetze.·1v.Band. T tt H. up
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§. 121. Wenn aber das Geselz nur ieibegstrase
bestimmt, und dieselbe blos im Wege der Begna-
dignug in eine Geldstrafe verwandelt wird: so ge-

bührt diese dem Fiel-ask

§. 122. Geschieht hingegen die Verwandlung
der im Gesetze vorgeschriebenen Leibes- in eine

Geldstrafe, ans dem Grunde, weil der Uebertre:er,
nach seiner besondern körperlichenBeschaffenheit-,
mit der Leibesstrafenicht belegt werden kann: so
foll die Geldstrafe der Armencassefeines Wohnort-
su gute kommen. -

s. 123. Jn wie fern die Pächtevon den Scharf-
richtern und Abdecketn zur Ckiminal- oder zur San-

deelgerrlichen Oberqerichtsbarkeit zu rechnen sind,
betuhet auf den besondern Verfassungen einer jeden
Provinz.

§. 124. Uebethaupkist kein Gerichkbefugt, an-

dere oder mehrere Gebühren zu fordern, als der

Staat ausdrücklichgebilligt und festgesetzthat-.

s. 125. Alle Gerichksgebühren,und dahin ge-

hörende Einnahmen der Landes - Justjzcollegiem
sollen dem Staate berechnet, und besonders zu den

bestimmten Besoldnngen, auch andern Mochi-urs-
ten der Rechtspflege, angewandt werden.

§. 126. Zu den dem Staate vorbehaltnen nu -

baten Rechten der obersten Gerichtsbarkeit, geh -

ren besonders die eines Ver-brechend wegen eingezo-
genen Güter; die fiskalischenStrafen; und die

Abfahrtsgelder von außer Landes gehenden Vers

mögenund Erbschafken.

Zwei-«
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Zweyter Abschnitt.
Von Auswandernngen, Abfabrts- und

· -

Abschoßgelderm
"

§. »t"27.Kein unkerchandes Staats darf sich,
OhneVorwissen desselben, seiner obersten Ge-
Uchkstmkkskkdurch Auswanderung ans dem Lande

entziehw
§. r28. Jn Ansehungder den Regimentern ver-

dsiichteten Cantonistenhat es ben den Vorschriften
des Zehnten Titels s. 48- qu. sein Beide-idem

§. keg. Vaters-se Waysen dürfen, ohne beson-
dere Einwillipung des Staats, in answärkigeLan-
de nicht gebracht werden-.

»

s. 130. Weiche Classen der Staatseinwohner-,
außerden vorstehender-, einer besondern Erlaubniß
des Staats zu ihrer Auswanderung bedürfen,
wird in den Provinzialgesetzenbestimmt

. 131. Fremde, die in hiesigenLanden sich
Zwar aufgehalten, aber darin weder ein Amt über-

»
non-men, noch Grundstückeangekaiift7 noch dür-
gerliche Gewerbe getrieben haben, könne-n das

Tand zu allen Zeiten nach eigene-rWillkührwieder
verlassen.

»

»

, §«.137. Auch solchenAnsiänderm die sich im
Lande wirklich niedergelassen haben, steht es fee-»
innerhalb der ersten Zehn Jahre nach ihrer Ankunft
wieder auszuwandekm sie Müssenaber ihren dazu
gefaßtenEntschlußdemStaate anzeigm

« 133. Denjemgen, die sichden Wissenschaf-
ten und freyen Künsten gewidmet haben , sollen-
wenn sie auch sonst einer besondern Erlaubniß
zum Aue-wandernbedürfen, die Gelegenheiten,
sich durch ein auswärtigesUnterkommen zu ver-

bessern , durch Versagung dieser Erlauan nicht
benommen werden.

1019
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134. Auch den Personen weiblichen Ge-s.
schlechtg, welche zrr dieser einer besondern Er-

laubner bedfurfenden Elssse gelzörm, soll dieselbe,
wenn sie durch eänc augmcjreigeHerqule ilzre Ber-

forgung sind-I können, nicht versagt werden.

H. 135. Auch Andern aus dieser Classe, welche
mit ihrem eclexnten Gewerbe ihren llkiterlz.1lt un

Lande nicht sinden zu können behaupten, muß
der Staat exmreder Gelegenlzrir dclzu anweisen,
oder ihnen die gebetene Erlaubniß zum Aus-wan-
dern ersheslm
§. 136. Jn allen Fällen, wo dem Haupte der

Familie das Aue-wandern frcy steht, oder erlaubt

wird, kann et: seine Frau, die noch unter seiner
Gewalt- besinvlichen Kinder, nnd das von ilzm
mer ins lcnd gebrachte, noch wicklich in« seinen
Diensten stehende Gesinde mirnelzmen

s. 137. Einheimifches Gesinde nimmt an der

dem Hansvater zustehenden Freylzelt, oder gege-
benen Erlaubniß zmn Augwandern, keinen Theil;
sondern wird nach seiner eigenen persönlichenQua-

lität beuttkzeile
s.138. Ausländerinnem die an hiesige Ein-

wohner verspeirarhet gewesen sind, können,nach
der Männer Absterben, allemal, und ohne Unter-

schiedder Fälle, in ihr Vaterland zurückkehren-
§. 139. Wer ohne die vorgeschriebeneAnzeige,

Und die erforderliche Erlaubniß des Staats , aus-

zuwankscm untemi:n.:k, hat willkülzrlicheGeld-
oder Leioesstrafe vckwikkk.

s. 14o. Wer dem Staate das demselben zu-

kommende Ilefadkrsaeld zu einziehen sucht, muß
sden vie-fachen Betrag desselben zur Strafe ent-

richten.
H. 141. Wer Von feiner Frenheih odererhalm

chen will, muß von seinem inlåndilchenVermo-
gen
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gen dem Staate in der Regel Zehn vom Hundert,
als einAbfehrksgeld entrinnen.

si. I42.« Wo mit auswärtigenStaaten dieserlzalb
besondere Verträgeund Odservanzen besteigen, lzat
es bey selbigennoch ferner sein Bein-enden.

s. 143. Von drin Vermdgem welches nur aus

Einer Kdnigiichen Provinz in die andere gehet,
wird dem Staate kein Tibfahrtsgelo bezahlt.

s. I44. Einkünfte liegender Gründe, Interes-
sen, Aliinentgelder, nnd andere jsilzrliclfpeHebun-
gen, sind dein Abfalzrtsgelde nicht unterworfen.

s. 145. Wenn jedoch angefesseneVasallen des

Staats ohne ausdriickiicbe Erlaubniß desselben
auswandern, und die Einkünfte ihrer liegenden
Gründe außerhalbLandes verzehren: so müssen
sie auch Von diesen Einkünften das Abfnlzctsgeld
entrichten·

s. s46. Sind auch darüber mit demjenigen
Staate, wehin der Angst-wanderte sich begeben

bat, besondere Verträge over wohllzergkbrachte
Gewohnheitörechtevorhanden: so hat es dabey sein
Bewenden.

s.147. Wenn auswärtige Unterthanen Cupi-
talien in hiesige lande verliehen haben: fo
von diesem solcher-gefieleins Sand «qekoii:menen
Gelde, bey dessen Rücklehk, kein Adschoßent-

richtet.
—

»

s«148. Haben- ?lugwärtige, olgne sich im lan-

de wirklich niederzulassen,
angekauft, nnd in der Folae wieder veräußert:
so können sie von dem erhaltenen Kauf-Felde fo

Mk, Cis sie zu dem Anteian nnd zu den an der

Stil-»Istan gen-achten Verbesserungen, von ihres-n
ausm.·1rtigenVermögen erweislich verwendet ha-
ben, ftey znrncknelzmcm »

s.149. Fremde, die in hiesigen laetden sich
nur anfgeixaltcm oder noch nichi Zehn Jahre da-

Ttt z selbst

wird «

Weg kür-
Wesens-gen
nnd neu
den e . n
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unverer
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selbst ihren Wohnsitz gehabt haben (§. 131. 132.),
sind von ihrem mitgebrachten VermögenAbfalzrts-
gelber zu entrichten nicht»fchuldig.
§. 150. Auch Anslcinderinnen,die in hiesigen

Landen verneyrarlzei gewesen sind, erlegen bey ihrer
Rixckkclzrnur von demjenigen, was sie innerhalb
Landes erworbm haben, die Abfaizrcsgebührein
§, x51. Alles-, was ein Landes-sinwolgneemit

seinem inlöndischmVermögen außerhalbLandes ek-

wvrben bat, wird zu dem inländifchenVermögen
desselben gerechnet

s. 152. Auch der Gewinn auswärtiger mit

inlöndischemVermögen erkichteter Handlungen
kann dem Auswandernden mit in Rechnung ge-
brocht werden.

§. 153. Behauptet der auswandernde Juli-n-
der, daß er seine auswärtigenBesitzrizümer(0. Ist-.
152.) anders woher, als aus inläudifchemVermö-
gen erworben habe: so muß er die Richtigkeit die-
ser Behauptung nachweisen.

s. 154. Hölzernegund andres gemeines Haus-
unb Wirrhfchaftsgeratlzez Kleider und Wafchez
Eßwaaren und Getränke, die zum eigenen Ge-
brauche des Auswandernden bestimmt sind, kom-
men bcy Berechnung des Abfalzrtsgeldesnicht mit
in Anschlag.

5.155. Ein Gleiches gilt Von den zum eige-
nen Gebrauche des Auswandetnden bestimmten
Büchern, Bibliothekem Kunst- und Naturaiien-

saminlungen.
§.156. Der Auswandernde ist schuldig, fein

Vermögengetreulich,allenfalls eidlich, anzugeben.
. 157. Finder der Figkns Bedenken, den mit

angegebenen Werth aller oder einiger Vermögens-
stückefür tschi-ganzunehmen: so steht ihm frey,auf
deren gerichtlicheAbschätzunganzutragen.

s. 1 sä.
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§. 158. Von dem aus dem lande gehendenVer-

mögenmüssen die davon zu entrichtendenwahren
nnd wirklichen Schulden ,’bey Berechnung des«Ab-

falzrrsgeldes, in Abzug gebrachtwerden«

s. 150. Hat der Auswandernde answärtiges
dem Abznge nicht unterworfenes Versirdgem so
gilt die Vernmthung, daß die auswärtigen Schul-
den in Rücksichtauf dieses Verkndgen gemacht
worden.

s. 160. Das Abfahrksgeld ist der Auswanderw

de sofort, wenn er für seine Person das Hand ver-

läßt, zu entrichten verbunden; und es hängt bloß
von dem Gntsinden des Staats ab, die Erlkgung
desselben so lange, bis auch der Rest des Ver-Ind-

geng ausgeführtwird , gegen hinlänglicheSicher-
heit zu stunden-
§. 161. Erbschaften eines Landeseinwohnere,

welcheeinem auswärtigenUnter-than zufallen, sind
wenn sie aus dem Sande gehet-, dem Abschosseun-

terwoefem
§. 162. Ein Gleiches gilt von Brautschötzem

Veemächmissen,,nnd Schenkungen aller Arten, die

aus dem Vermögen eines Inlanders einem Aus-

länder zugewendet worden.
«

§. 163. Wenn das inländische Vermögen
eines verstorbenen Auslanders einem andern Aug-

xzmdek durch Erbschaft oder Vermåchrnißzu-

fällt, unt-aus dem Sande gezogen werden soll:
so ist dasselbedem Abschossenur in so fern un-

terworfen, als der Erblasser selbst, wenn er der-

gleichen Vermögen hätte herausziehenwollen,
Abfahetsgelo davon zu entrichten schuldig gewe-

sen wäre.

§. 164. Wie es zu haltensey, wenn eine dem

Abschosseunterworfene Erbschaftverkauft worden,
Je 4 Ist

est das
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geid ent-
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ist gehörigenOrts bestimmt (le. I. Tit. xL §.
507« sto-)

s. 165. Was von dem Abfalzrtsgelde§. 141.
141. t43. 144. 151. 152. 153. verordnet ist, gilt
in der Regel auch von dem Abschosse.

H. 16s5. Dagegen sind die nach s. 154. 155.
dem Abfalzrtsgelde nicht unkekwokfme Vermö-
genastfcckevon dem Abschosse in der Regel kei-
nes-wegen feey.

s. x67. VIenn ein inländischerErblasser eins
oder das andere sctner Kinder, nochwährendseiner
!eden5;eik, in auswärtigen Landen ekablict hat: so
hasrek sein inlåndischerRachlan jedesmal, und ohne
Unterschied der Fälle, für den Abzug oder Abschoß,
welchen der Staat von den zu einem solchen aug-

wårtigen Etablissemenk verwendete-«- Geldern zu
fordern hat.

§. 168. Wenn zu einem Nachlasse inlöndischez
Und auswärtiges dem Abschossenicht unterworfenes
Vermögen gedörkz und inlåingischesvwvhkx als
auswärklge Miperbem daran Theil nehmen: so
steht den Erben frey, sichwegen der Auseinander-
setzungso zu vereinigen, daß das auswärtigeVec-
tnögen den Aitolåndern , und das inländischeden

Jnländern, auf ihren Erbelzeilangewiesenwerde.

cl. 169. Alsdann ist der inländischeNachlaßdem
Abschossenur so weit unterworfen, als davon noch
etwas, zur Ausgleichung mit den auswärtigenEr-
ben, aus dem Lande verabsolgewerden muß.

s. 17o. Der Abfchoßmuß sogleichentrichtet
werden, als der answärtigeErbe seinen Willen,
sich nicht in hiesigen Landen nieder zu lassen, er-

klärt lzan
I.X17I. Bis dahin, und so lange noch nicht

der ganze Nachlaß ausgeführt wird , muß der

aus-
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ansmärtige Erbe ans den ganzen-Betrag des Ab-

schoßgeideoSicherheit bestellen.
s» 172. Wie andere Staaten bey den in hiesige

Lande zu verabsolgenden Erbschaften, Vermischt-
nissen, Vraurschäsen,und Schenkungen sich ver-

halten, eben so sollen hiesigedahin ziehende Unter-

thanen, oder dahin fallendeErbschastcnu. f. w.be-

handelt werden.
»

,

s. 17»3. Jn so fern fremde Staaten sich des in

ihren Landen besindkichenNachlnsses hiesiger da-

selbst verstorbener Unterthanen anmaaßen , soll
»

von Seiten des hiesigen Staats die Erwicderung
statt finden

h. 174. Was von der Erwerbung und dem m. Penka
Gebrauche der niedern Negaiien überhaupt, in onna-ver

Ansehung der

Privatpersonenlverordnctist
,bf

das FFHAÆ
ndet au von dem Ab azrts- und A choß-scctoekexbte

rsicchkestankh .

an Privat-

s. 175. Die Gegenständennd Gransen des den

Magisträten und Gerichtoobrigkeiten verliehenen
Abschoßrechtg,sind nach dem Jnhnite ihrer Privi-
legien, nnd dem seit rechteveksåhrterZeit herge-
brachten Besigsiandezu bertrcheiien.

s. I76. Nur diejenigenMagisträte und Ge-

r’ichtgobrigkeiten,welchesich vor dem Jahre 1777
in einem auf Privilegia oder auf rechtsgültigeVec-

jährunggegründetenBesitze, von dem aus ihrer
Gerichtsbarkeit an andere Orte innerhalb der Kö-

nigiicben Lande gehenden Vermögen,Absahrks- oder

Abschoßgelderzu fordern, befunden haben, sollen
dadey noch ferner geschütztwerden.

s. 177. Uebrigens sind die Fälleund Arten des

Vermögens, die von dem an den Staat zu entrich-
tenden Abschosseoder Abfahrtsgelde srey sind, nach
eben diesen Gesetzen,auch in Ansehung der Privat-
bercchtigken, in der Regel zn beurthtilen.

personen-

Ttt s Ei 178.
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H. 178. Wenn jedochder Staat mit auswärti-

gen Mächten über eine gegenseitigeAbzug-: oder

AbschoßfreylzeirVerträge schließt: so soll dabei) je-
derzeit auf die Befugnisse der Privarberechkigten
die erforderlicheRücksicht«genommen werden-

s. t79. Wenn an demselbenOrte, wo der Eine

mit den Ober- , der Andere aber nur mir den Nie-

dergerichten belieben ist, beyde Gerichtglzerren über
die Befugniß zum Abfalzrr5- oder Abschoßgeldemit

einander streiten: so bar der Erstere die Vermu-

tlzungffn sich.
§. iso. Eine Privatgerichtsobrigkeitkann den

Abzug oder Ablchoß nur von solchemVermögen
fordern, was sich unter ihrer Gerichtsbarkeit wirk-

lich befinden
H. 181. Doch werden zu diesemVermögenauch

Capitalien gerechnet, welche der Auswandernde

oder Erblasser, wenn gleich unter einer andern Ge-

richtsbarkeik,ausgeliehen bat-
9. 182. Von solchemVermögen aber, wovon

in den Fällen des §. ist. 152. und 167. der Staat

bey Auswanderungen , oder Ausführungen von

Erbschafcen, Abzug oder Abfchoßfordern kann, ist
der- Privatberechrigredergleichen, wenn der Juris-
dirrionsgesessene, oder fein Nachlaß, nur unter

eine andere inländischeGerichisbarieit geht, zu for-
dern nicht befugt-.
§. 183. So weit Abfakzrts- oder Abfchoßgel-

der an sich statt sinden, und der Privatbetechtigte
dieselben nach vorstehenden Grundsätzennicht zu

fordern hat, müssendieselbendem Staate entrich-
ketwerden.

Acht-
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Achtzehnter Titel.
Von Vormundschaftenund Curatelen.

CzI. Personen,welche für sich selbst zu sorgen Allgemeine
nicht im Stande sind, stehen unter der besondernGram-süss-
Aussicht und Vorsorge des Staats. s

s. 2. Diese Vorsorge erstreckt sich jedochauf
dergleichenPersonen nur in so fem, als dieselben
ausser väterlicherGewalt und Aufsicht sind, oder
die väterlicheVorsorge ihnen nicht zu starken kom-
men kann.

s. z. Diejenigen, welchen der Staat die Sor-
ge für seine Pflegebesohlnenin Ansehung aller ih-
rer Angelegenheitenaufgetragen har, werden Vor-
-mündtr genannt.

. §. 4. Diejenigen, welche denselbenentweder
bloß zur persönlichenAufsicht oder Erziehung,
oder nur zur Bcsottning gewisser Geschäfte und

Angelegenheitenvom Staate bestellt worden, füh-
ren den Namen der Eisratortm

s. s. Btnstände aber heißendiejenigen, wel-
che jemand bet) gewissen Geschäften, die er für
sich allein vorzunehmen nach besondern gesetzli-
chen Vorschriften nicht fähig ist, odet sie solcher-
gestalt vorzunehmen sich nicht genau-t, zu Hülfe
nimmt.

Erster Abschnitt
’

Von den Personen, welchenVormünder oder Cu-
»ratoren bestellt werden müssen·

§. H. Zu denfspsiegebefolglnendes Staats geht--Mkmäm
ren zuvöidetstKinde-, Unmündigeund Minder; Min«
jährige (th. I. Sitz-. s. 25. 2tz.) :k«»
·· Allen diesen müssenBorniünder vom Ums-WH-

MH Wd
Staate bestelltwerden« Hin-siec-

§«g, läinistm
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§. L. Die Anordnung der Votmnndschaft über

solche Pcrsonen muß geschehen, wenn dieselan
"enkweder gar nicht in die väterliche Gewalt som-

men, oder sobald diese Gewalt durch den Tod lbre
Endfchaft erreicht.

Was Rechtens sen, wenn die väterliche
Gewalt vor erreichter Vollsölzrigkeitdes Kindes,
durch väterliche Willenserelärnng, oder durch
das Gesetz aufgehoben wird, ist im Vikkkm Av-

schnitre des Zweyten Titels verordnen (Tit. ll.

§. 255. qu.)
«

I. Io. In allen Fällen, wo einem schongebor-
nen Menschen wegen Unmündigkeitein Vormund

zuzuoednen ist, muß der noch eingebornen Leibes-

frnchr ein Curator bestellt werden.

§. u. Dies mußgeschehen, sobald eine Vor-

bondene oder auch nur Vermnthete Schwinger-
schaft angezeigt worden. (T-."t.Il. §. 26. qu. s.
614. qq.) .

s. 12. Wahn- und Vlbdsinnige, welche nicht
unter der Aufsicht eines Vaters over Ebemannes
stolzen, müssen vom Staate unter Vormundschast
genommen werden.

§. Iz. Wer für wahn- oder blödsinnigzu ach-
ten sev? muß der Richter, mit anielznng Sach-
verständigeeAerzte, prüfen und festsetzen.(Tk2.l.
Tit. l. 29L Zo.

s. 14. Auch den Vetschwendeen, welche ge-

richtlich dafür erklärt werden, muß der Staat Vor-

münder bestellen. (Ebend. s. 33.)
. 15. Taub- und Stummgeborne, ingleichen

diejenigen, welche vor zurückgelegtemVierzehn-
ten Jntgre in diesen Zustand gerathen sind, müs-
sen , sobald sie nicht mehr unter väterlicherAnf-
sicht stehen, vom Staate bevormnndet werd-Ju.

§. 16. Dt«jenigen, welche erst in spötcrnJah-
ren taubslnnnn geworden sind, müssennur ais-

dann
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dann unter Vormundschaft genonnnen werden,
wenn sie sich durch allnemein verständlicheZei-
chen nicht ausdrücken können, und dahers ihre
Angelegenheiten selbst zu besorgen ganz unfä-
hig sind.

-

«

s. I7- Denjenigen hingegen, denen der Man-
gel der Sprache undldcs Gehörs den Ausdruck ih-
renGedankcn und die Vesokgnng ihrer Angelegen-

. heitcn nur erschweret, soll wider-ihren Willen kein
Vormund bestellt werden-

s. 18. Doch sind sie bey gerichtlichenVerhand-
lungen einen Beystand zuzuziehn verbunden.

§.19. Abwesenden, deren Aufenthalt unbe-
kannt ist, muß der Staat zur Erhaltung ihres zu-

rückgelassenenVermögens , und zur Besorgusng
ihrer übrigen«Angelegenlzeiten,Vormünder be-

stellen.
§.2o. Die Bevormundung muß alsdann ge-

sel)ei2en,wenn ein ganzes Jahr hindurch von dem

Abwesendenkeine Nachricht eingegangen ist.
§. 21. Doch muä auch vor Ablan des ersten

Jahres die Bevormundung geschehen,wenn sich

51 den Ab-
Ase-Iden-

Fålle Von Wichsigkeit ereignen, wobey die Besoc- »

sung der Angelesenlzeikendes Abwesenden keinen

Aufschubleidet-.

s. 22. Jst der Aufenthalt desAbwcsenden zwar
bekannt; es sind eher Reich-richten, oder wahr-
scheinliche Vermuttzungen vorhanden, daß der

Abwesende wid«r seinen Willen an der eignen
Veso-sung »seinerAngelesenlzeitenverhindert
werde: so tst ihm ebenfalls em Vormund zu

bestellen.
.23. Wer einen Bevollmächtigtenzur Be-

spkgungfeinerAngelegenheitenbestellt hat, der be-

darf keines Vormttndes;

«JBis-F —D0chMuß bey Vorfällen und Ange-
ksenlzeitemauf welche die ertheicee Mukam t
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»
nicht gerichtet ist, dem Abwesenden ein Curakos

s bestellt werden.
—

I « F-.25. Wenn der Bevollmächtigteinnern-gib
s Dreyer Jahre keine Nachricht von seinem DIE-sichme-

·

ber erhalten har: so kann von den Verwandten des

» Anwesenden aus Anordnung einer Vormundschafr
s für denletztern ungetragen werde-L
I §. 26. Hiervon sindet eine Ausnahme nur alo-
i

dann statt, wenn der Bevollmächtigtedurch einen

rechtsgnltiizenVertrag zum Erben des Abwesenden
ernannt worden.

"

().27. Wenn der Bevollmächtigtestirbt; die

,Bollmachr aufkündigtz das Vermögen übel ver-

s walten oder sonst in solche Verfassung oder Um-

ständegerath, die den Abwesenden, wenn ilzm die-

selbenbekannt wären, zur Zurücknahmeder Voll-

s « macht wahrscheinlich·veranlassen würden: so sinden
H die Vorschriften§. 25. 26. ebenfalls Anwendung
« Turarorei H.28. Sind die vor-benannten Personen noch in

] HEXENväterlicherGewalt: so ist der Staat nur in solchen

j; »Boshe- Fsällenund Angelegenheiten für sie zu sorgen ver-

l- RIFFZJWbanden, wo ihr Bestcs mit dem eignen Vorklzeile
wenn sie des Vaters in Eollision geräch.

s JZJZYF«s. 29. Wenn nlsoder Vater mir solchenKin-

i« liebe-Ge- dern Bestrde sclzlienexhoder andere Geschäfte,
«

«

Zsjstklwodurch die Kinder ilzm verpflichtet, oder gewisser
Rechte fingen ikzn verlustig werden sollen, mit ih-
nen vornehmen will: so mnß der Staat den Kin-
dern dazu einen Curaror bestellen.

i «

H. Zo. Ein Gleiches muß geschehen,wenn mir

dem for die Kinder auggesctzkenErbschatze eine

! » Veränderung getroffen werden soll.
,

«

3(. Desgleichen alsdann, wenn mit Fidei-
rommissssm wozu die Kinder von dem ersten Stif-
ter mirgeeufensind, Veränderungenoder Vekpfåne
dungen vorgenommen werden sollen.

O

H- z--
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. §. 32. In welchen Fällen auch noch ungebor-
nen Fideikommiß- Interessenten Euratorrd bstellt

EVEN-ZUMITZTSMist gehörigenOrts verordnen (Tit.
. . Is. - »

«

. 33. Wenn zwischenden Aeltern noch min-

VkaåbkkgttKinder ein Ehescheidunas- Prozeß
Mkstchks so muß den Kindern ein Curator bestellt
werden.

»
s- 34- Besonders aber ist den noch unter väter-

licherGewalt stehenden mindeciälzrigenKindern
em Curator zu bestellen,

«

wenn zwischen ihnen
und dem Vater eine Auseinandersetzung, wegen
des mürterlichen, oder des sonst- den Kindern
eigenthümlichzustehenden Vermögens, erfol-
gen soll. ,

s. 35. Der Vater muß angehaltenwerden, sich
mit den Kindern auseinander zu setzen, wenn er

zu einer anderweitigen Ehe schreiten «

s. 36. Ferner in allen Fallen, wo er nach Vor-

schrift der Gesetzefür das Vermögen der Kinder
Sicherheit zu bestellenverbunden ist. (Tit. ll.

. 179. qu.l
s. 37. Wenn solchen Kindern etwas unter der

ausdrücklichenBedingung, daß der Vater von des-
sen Verwaltung ausgeschlossenseyn solle, vermocht,
oder sonst zugewendet worden: so muß denselben, -

wegen eines solchen Anfalls, ein besondererCara-

tor bestelltwerden·
-

s· 38. Auch diejenigen, welche den Kindern ei-
nen Pflichttheilschuldig sind, können dem Vater
die Verwaltung darüber entziehen.

"

§, 39. VolljähtigeEhefeauen bedürfender Me- z) Dyn-
gel nach keiner Bevormundungvom Staate, wenn WKWI

sie auch in Umständegerathen, da ben andern

Personen die Bestellung eines Vormund-es noth-
Ivendigwäre.

§.4o.

Chef-anein-
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s. 40. Alsdann ist der Mann, solange er sci-
nen eigenen Sachen vorsiehen kann, in Ansehung
des vorbehaltenen Vermögens einer solchen Frau,
als ihr Vormund anzusehen.

s. 41. Sollen aber wegen des Eingebrachten
Verfügungen getroffen werden, wozu die Gesetze
die ausdrückliche Einwilligung der Frau erfor-
dern: so ist derselbendazu ein besonderer Eurator

zu bestellen. (Tit. l. §. 232. qu.)
§. 42. Ein Gleiches mußgeschehen, wenn bey

einer Disposition über das vorbehalteneVermögen,
das Interesse des Mannes mit den Vortheiien der

Frau in Collision kommt-

§. 43. Das Vermögen einer Hausfrau steht
nicht unter Verwaltung des Mannes.

§. 44. Es muß ihr also in allen Fällen, wo an-

dere Personen unter Vonnundschaft zu nehmen
sind, ein besondererVormund vom Staate bestellt
werden«
»s.45. Bey der Auswahl des zu bestellenden

Vormund-s ,kann »das vormundschafklicheGericht,
nach Bewandniß der- Umstände, auch auf den

Mann Rücksichtnehmen.
s. 45. Einem Bevormundeten wird unrats-

wtnn zwischendem

Psiegebefohlnenund dem Vormund-, in den ei-

genen Angelegenheiten des letztern, etwas zu ver-

handeln ist.
— §. 47. Auch kann der Staat dem Pflegcbefohk
nen zu Angelegenheiten, welche eine vorzügliche
Sachkenntniß,die von dem Vormund-e nicht zu er-

warten ist, vorausselszen, einen besondern damit

versehenenEurator bestellt-tu
§. 48. Wenn zwischen mehrern Psissgelsiefohk

nen, die nur einen gemeinschaftlichenVormund

haben, wegen eines erheblichen Interesse Colli-

sion entsteht: so muß jedem von beyden Thei-
len,



WeieiTVormänderszu..beMlen—sind2W

tm ,« zuv- BcsoegangxdieservWägenHethin iCUSsJ
rawkshtstellcwecdm « s— v:- .«-;«:«Liz- «

—.
«
.---,—s42

§. 49. Wenn Fällevorkommn:,«-wo. man-no.cb;-4Junke-

nichkwaßjswecpts sey, kder her-seiner Sach-, HderXII »

beyeinem-Geschäfteein siJnkepestIerabuso-—myßiwckx
den unbekannten-Interessenten-eincueatox MONEY-M
werden- .

« «

7
.

TM
§. Fo. EinGleicheszmuß efchehezywenn bey

einem Geschäfte, wekches«·kiiseit Aufschub .lei-
d »einseen-sich:"bekanntec-.«JnteressmtseineRechte-.-
s )leum"g . see-ge 1 selbst : MEPHIde «- Herbst-M
dert ist. s

.

«

.:-.s I:,.. «-

§. 51.—1»InterdiePersonen,welchegewisseAnge- weswean
legenlzeitmnur smit ZuscehuugeinessBeystandesDor- MzsdxsF

nehmen können,Heizörem.« ;
» ,..«W»«»« ;

-·«- I) volljährigeunverhetrathetes Frauen-SpukMikem .. III
nein» .. s: · -. Z ·

-:-·z.
»s:

Z
«-)-.viejezeigenvetkzeiratlzetenFrquem streiche-T, . F
weder-seines Vormund-s mqch emestumtecs -

« szsi

E"sbedäcfen;-» -. .. . . k: «
—:--·3)Blinde,—-vser.beständigkoankePeefapenxsss» s

,4) Taubfxummh welcheKeines Vormimdes be- ,-

- dürfen, (s. I7.). ,

»
: s:

« ,

» F) Persoan welche gar strick-»oder nicht Ge-
« fchciebenes kefen ddecpnscht selbst schreisckcx
« skdnnew ..--

s -

c -.·-: ,-

·-.-§.—«52·«S"
ex

vser»
t

:
««-

n di qk
Us-

N

Pevibnenselnessåsexzstmidesbedürfen, ist bey den

dahiq geht-rauben«-einzexnm.»G-schåfcenkinden Oft-ex
fegenbeka-’"«s»

"

- -;: ,- » ;

(- s, 53.: Zweit-te Gefese zareinem solchen-Bew-
stanve cineke—Meckzxskundigennicht ausdrücklicher-;

foidern;-I«va--IatmjedeMamispersom diesikzrm
Sachenxfelhst vorzustehenfähig und berechtigt ist,.-
DOMHewåkzttwerden. s- . -, —;

» §. 54. Ein- chstanv merkvvmxx dem, welcher
siWr bedarf, eniweder selbst ausgewählt,oder

Musik Wed. w. Vase U u u wenn



Wein die
B enr

M pi ns sing
« der llmnsn

d-- n and
Miner-

jslmnsvu
Ingleichen

—Richtek,

15345 Siebenter-TheilAchtzehnterTitels-

wenn IdTåfeenichtsthlenkann oder will, von demi
bey welchem die Handlung zu vollziehen-

ist,«"-ss«ixm«zugeordnekweedem» -

Js. issi Ueeskiaensjbedmfdfe Auswahl-oder Any-:

nehmitny eines Veystlxndsesjskeinerrichterlichen-Bis
siåksväg, noch -anvrcti«besomrer Fenseltchkeltem

gib ey,t»·e«,r«; fchHEFT
ijfvikenjenigesnjnfsefckenEistesftellungs

fDeFIVernikindeeJund Europens-en zu-
I«

"

komme nnd obliegtz —

»

J

.«,j

i-§-.-56. Wenn Kknder wegen noch nicht erreich-
ten v·.-llj—äig:ig«.nAlters bevormunoec werden sollen-;

·

so Ist-Der Richter, ·-u"nt«er"wetch.m2 der Vater feinen

perjönlkchenGerlchwsiand entweder zur Zeit seines
Abreise-ne gehabt, over zur Zeit sdeskemtretenden

Falles.-wiiklichhat«-,dafür zu sorgen vekpsttchtep
§. 57. Hat der Vater zur Zeit seines Adlebens

einen derive-leere persönlichenGerechnsstand unter ei-

nem Oder und Untergerichee gehabt, fo gebührt
die Bevormundung dem erstern. ,

. H-.389 Sind beydseGesichte von gleischecQua-

lität, so ist dasjenige zur Bestellung des Vormun-

des befugt und verpflichset, unter welchem der Va-

ter zieletztveryfernem Ableben wirklich gewohnelzar.
s. FI. Jst in diesem Falle 58.) der Vater;

dessen Kindern ein Curawr bestelltvwerden» foll,v
noch am Leben, fo muß die Bestellung Dorfe-erntenl
mgen seiner bendenGerechtsstånoegeschehen, bey
welchem zuerst daran angekragen worden. .

- 91 60. Soll der Curaeor zur Verwaltung eines«

Grundstückebestellt werden , welches unser eine-»n-

deebeydenGerichte (§. 58.) belegen ist« 10 gebührt.."
vieIem.«Gerichce«der«.«Sacheder Vorzug-«

»

§. ,61.



er Vor-mündet bestellenkanns Idzs
,- §. 61. BevsmindetfåkzrigenKindern, welche der

Eigenschaft von Kindern aus-einer E13c.»zur»r·echten
Hand nicht theilkzafkworden Tini-, bestimmt xdskper-

sönlicheGerichtxstand der,sJ;-«;1xccerdg(Recht und

Pflicht izur Vesper-wimman -

. —.

-

k.·.-.- s-
-

.

H. 62.-Dic Bevormuan ausgcfksstesK«inder,«,
deren Acltem.1uibkkam;czii;w, liegt drohten-erge-
tichte des Orts-sod, wo sie-;ucfundeu.wosmszszw: ss

§. CZ. . In-.;Fällen, Iyg szandenzsnichks»wegendem-, die

Mindexiixtzriakeik, sondcykisxpua ander-sc gksctzbchcn IIij
Ursacheg.,.,gen-Vormund pdec Carakorxhcstdktjyerzumsxm-

dzxksmztßkzzsisst;«vek,Nichte-Hfeiner pusöyijhuszes M ««

tichtsfmndeizdqu vckpåtchreb . -««v. »Mo;
s- Sc.,64. .em soksixerMensch einen doppelten
perskmltmm Oemctzssxmszw so gebåhrgzdiekBevorkk
nmndkmg—de1nOder-JUNwa « - — --

,

.

is. 65. Sind belpeGerichts-Don giessbeythalisjs
tät: so kommt die Okvormyewung demjenigen zu,
unter weHchemer zausen des eintretenden Falles
wirklich wohnt. .

! -

"

zz -«

H.Häss Hat-er sichPamals an einem-dritten Orte
aufschauen, so .»sindeu«dieVotfchrifcmsg 59. So.

Anwendung-—
-

.

«

«;-:; :-«;-- zkxssk»
, 67.( die .AUS . «g-«dek—GkkickIssnkat
über Persogmp diequ einen-. Wiwrken Pers-·

sönlichenGerichtsstaiwshabcm einem Utitekgcrichte«z-
für beständig·gungLkW, sssogebührt-sdemselben
auch die WARRANdeon «

.. »
—

H.68. Fremde- »die-Ep-esigen landen sichnie-,versam-

derzulacfenskipkBeytuksicåenjaber-darin noch kei- Mk -
—

nen bestimmtenWoiznsitzhaben-,-wasssemso wie die

bey ihrem Absterben etwa zurückgeblielznen.«Kinder,
ekfpkdekiichmFalls von dem Obergerichre der Pro-
vinz bepormundet werden«-»

«

«

s. 69. Doch steigedein-—Obergerichtefrev, die
Bevorntunyung, mchs Bemandniß ssev Umstände,
auch einem Unkergerichke.«zuübertrageM spi-

U u u 2 §.7o.



der Milc-
tniwkt so-
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«

werden.
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H.70."Hatte ein Flsemdem welcher nach seinem
annde nicht unter dse Eximirrcn gehört, über den-

Ost’,Two er in txieslgenFanden seinen Ilsolznsltzaus--
schlagenwolle, sich schon deutlich geäußert-«so
gebührt vie Bevormundung-—den Gerichten diese-J
Orts. s

«

, s. 71.-" Anderer Fremden , die- entwcder selbst
in Umständegerathen, wo sie eines Vormundes

beoükfem obern-Ich- Klndek, vie-sich m- dies-m
Umständenbefinden, zurücklassen,muß von dem

Geoicheesdes Orts, wo sie oder ihre Kinder sich-,
alsdann wirklich aushalten, ein Coraloc bestellt

.- Hj722 Die Pflicht eines solchenCatrakors er-

streckt sich-jedochnur auf eine einstweillgeObsorge-
für die Person dieser. PflegebesohlncO und ier ben:
sichbhbendechrwdgen,s so lange, bis den Gerich-
ten ilzreosauswärtigenWohnorcs von- dem Bot-falls
Nachricht gegeben, und von diean weitere Verfü-

gung getroffen werden kann. —

«

»

s.s73zii.chlgörtseissolcher fremderkkReisender
G 71.) Inwr die Extmirkem so muß zwar das-

Untergerichtsseiues hiesigen Aufentlzalxookts,wenn

reichtsao7·-Obecgerid)rsslchsnneben demselbenOrte

besindetk für sdie Bevormundung selbstunverzüglich
spkgekb »m«

"

·E -«.
« T

'

s"·5. 74.« Es muß aber dem-Obergerichteder Pto-
vinz den Vorfall sofort onzejgem Und demselbendie

weitere Verfügung überlassen:- "«E«-s-..--" »-
-

H.75. Nach dem Tode einesVoterSIbbm Mill-’

konstant-« gehört die VormundschaftEsther seine
hinterlasseneKinder vor die Civilgerichm

s

·

-—

—

§.76. Demjenigen Gerichte, welchen-ebe-Va--

ter- wenn er seine Dimisslon erhaltenhåne7nach-«
nälzererBestimmung der Prozeßordnnngunterwor-

fen gewesenwäre, liegt auch die Bestellung der Vor-

mundschaftüber seine Kmder ob.
L-

.

«
«

ev «

f

-

Y( 77.

)
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, »s.77. Zur Bestellungeines Curators für Kinder
:von Miittatst-ersonn!,fdie sich noch unter väterlicher

Gewalt befinden, sind die Kriegesgerichte dek-
pArchcset

s -
-

-

—

·

5378i Sobald jedochmit Führung der Cum-

«tel’eine Vermöqensadministrationverbunden iß,
müssen die Ccvisgerichte, vor welche, wenn der

-Vater gestorben wore, die Bevormundung gedo-
ren würde (§. 76.), die Direction der Curacel über-

.neizmen.
«

» v

-.-
»

«

« 9.s79. Diesen-steht aber frey , zur Führung
der Admincsteationeinen besondern Eurer-oh start
desjenigen, welchm das Militairgerichczukäm-

-.gulirnng der Sache bestellt hatte, quszumähim
nnd denselben .dem

’

kilitairgerichte zuv» Ver-
pfkichkungvorzuschlagew , ,-

·

s. go. Wenn eine Milikairperfonim Felde mit

Tode angehn so können sich die Kriegsgerichte
»derSorge für das mit ins Feld genommene Mo-

biliarvcrmögenso lange nicht entziehen , bis felbi-
ges, oder der daraus gelöst-teWerth, dem Cidilges
richte, welchem die Bevormundung obliegt , mit

Stcherhett abgeliefertwerden kann.

»S.se. Decienige Nichter, welcher den Vormund »Welches-»
bestellt, hat» die Direction der Vormandschaft

wider das ganze Vermögen, in und außerseiner Ge; des Vor-

- kichksbakkcie
-

. HYYFIJM
s. 82. Besitz-r der Pflegbefohlne Güter stirbt-Ihren

Vermögen in einer-andern KöniglichenProvinz:
so muß der Richter der Sache, san Anfuchm des

vormundschafrlcchenGerichts, einen besondern Cu-

kator bestellen,und die unmittelbare Aufsicht über-
nehmen. — .

F. 83. Besißen inländifchePflegebefohlneGü-
ter und Grundstückesin- fremden Landen: fo
muß der aungårtigeRichter der Sache ersucht
werden; dieselben in Verwaltung zu nehmen,

Uuu 3
«

Und
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Und die Einkcznfte davon dem inländischen«Vpr-
msinde zerr Berechnung und Ablieferung seinkzöndi-

I . gen zu Lassen.
«

-

.

! s 8.k. Ein gLeiebssVerfahren muß im umge-

kehxstcnF.rlle, wenn nämlich ausländischeZEIT-gebe-

, fovfne In hiesigen Enden Güter und Grundstcicke
besitzen»von dem inlåndifrben Richter der Sache,

( jedoch mir Vorm-ich des Qiekorsionsrechcs,beobach-

J
tec werden.

!
Eine Besänbemng in dem Wohnorte«

s;cde:-ozz!.s-.en,oder toter Amen-, wirkt keine

l »Aber-»Hm in der Direckäen der Vormund-

schafr.
; §. sc— Erfordekst es jekorbdaH Beste der BIEN-
; be«o lsm, PILZ dxc Dir cf on der Vormundschaft

Y«
dem Rdjiier dw vers-« —-r:.:n IlufmchJlrS übertra-

l

A

!

1

(

1

gen n-csd-.: so if: di see sie Hzxcjbcxnckzmcnschuldig-
.

s.z7. Neu muss Gerecht, von welchem
Kindern noch be, qucw Oben nur« ein Cum-

ror bestellt wgrdsm sue s· mrk Direckxon dieserEu-

ratel demjenigen Gjenchcc . - klafft-mw«-!chemdie Be-
vormundung dieserKinder nach des Vaters Abster-

1 ben ohne-m
L. 8(5. jemanden Vom«Milir.1irstande, oder

« «

dessen Kindern, ein Vormund oder Curalor bey
« dem Kncssgeridkre bIstJIr worden: so muß,

wenn demnächstdie Milxtairgertchtsbarkeit auch
auf andere Mk, als durch den Tod, gänzlichauf-
hört, dasjenige Civtlcsmchh unter welches der

Vaterv nach II 76. ;urück·fåtlt,auch die fernere Di-
rektion der Vormundschaft oder Curatel über-

nehmen.
« §. 89- Wenn außer diesemFälle der Vater der

I Pflege-beschan während dessen Leben densel-
! ben ein besonderer Cnrator hat bestelltwerden
’

müssen, seinen Wohnsitz oder Gertchcsstandvier-
-

an-
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ändern so bleibt dennoch die-Direktion dergwa
bev demjenisensGerichxe, wo- sie angeordnet-Hor-
:den; wenn-desc-Vater nicht die.Abgebung.d.e-2sel.th
an das Gericht seines nunmehr-essenWozzusißcöTLUN
drücklichVerlange.

«

, z· ,

"

z
s«

:. §. yo. . Für die Bevormundung solchen-Pech WMnf

nen, die sich selbst nicht vorst dspn können., ist Jsscsgsmg
sowohl der Richter des O1-rg,. wo sie sich besin- anzuhaken

den, als das Gericht, mekchem die Bevormxm JUNGE
dung zukommt, von Axntskvezxen zu sorgen ver

"

-bunden. s

—, -. s» —

«

« »

-

«

- §. st. »Ist-der Richter des, Orts nicht-zugleich
«de Vormunvx«chufer-ch»k, und sind Nod-Gesichte
snicht an Einem asOress befindliche . sd 1nuß«-Ei-steker
»dem LetzternVon dem vorgekommenenFalle sofort
Anzeige machen. . .

«

H

§. 92".’DjekVerwandtenTvieher Pers-mens- die

Ebcgakten,s«der übe-rieme Theil der. Aeitern,
ksollendem Richter die Eingetung des Falles., wo

noch den-Gesetzeneine Vormundschaft angeordnet
«werdensm11ß«,sunsrigen, und deren wtrkucheAnord-

nung betreiben. — ,

s

.

- §. 93.- -Predi»aer,
"

Doefgerichte , und andere,
welchen die—-Anzeigeder vorkommenden Todesfälle

zupPstkcht gemacht ist, sind fchuldia«,»wenn
Eber Verstorbene Speciesan Wie der Bevormun- .

»du-m bedürfen, hinterlägk.,...ver Obrigkextdavon

TNachrichtzusgebemkTid .V.1L s. 67. Tag xl. §.
478 480-)" -

.-
— §,s94.«Auch dte Zunftåltestmund andere Mit-

bükger, die mit dem Vater des Pstegebefohlnen,
oder mit-dem Pflege-befohlnenselbst, cllg Hand-
lungsgesellfchaftgyoder sonst, in nähern Verbin-

dungen gestand-ziphabet-, können sich dieserOblie-

»genlzeitnichtentztehen.»
. . « , )-

§. 95. Jst demjenigen, welchem dergleichen
Akt-zeigezu machen obliegt, das Gericht, wel-

-· Uuu 4 chem
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chem—die"Bevonnund11ngzukommt ;- ««nichtbe-
kannt-: fo- ist es genug, —wenn nur wie Anzeigenee
elend-einemam Orte, oder in der«Nälxe befindlichen
Mischtergeschieht-s - ." . «-

96. -5!8eißauch dieser nicht ,- wohin die

Vormundfchastgtlzdrm somuß er von dem Verfalle
sofort-an»das Obergeriehcder Provinz berichten-

-

-

§. 97. Verwandte von MinderjälzrigenJWahn-
·

( oserBlöpfinnigen,welche, nachdem ver Falk sle
«

ilzrer Wissenschaftgelangt ist, die ihnen davon

obliegende Anzeige verabsåumen, lzafren den

-PAegebefolzknenXflu-«allen dadurch. erlittenen
sSchadem

-

-
. J. -..

-

98. Der Rålzerehafret vorzüglich-vor den

Entfernteren und mehrere gleich Rade haften zu
gleächenTheilen. — ,

,

-§.«ys. fJn gleicher Art haften Verwandte, «

swekchedie Pflicht , fürs die Bevormundung eines

ssklkahnsinnigenzu sorgen-, vernachläßigen, auch
deinem Dritten für den , nach »Wer-Vernachläss-
gnng.,,kvon dernsi.—WahUsiUl1igen-—ihmzugefüng
Schaden , in fo fern der Ersatz desselben über-

.kzsanptstatt findet,
«

unv- den Vefclsndigtewdazuauf
andre Art nicht verhelfen werden kann.- (Tl3.1. Tit.

tVl.«41.44-) —

»

-

»

-

»

F« Ioo. Verwandte, die entweder wekcee, als
ikn »ein-tenGrade, mit vem Pflegebefolzlnenstehen,
»ober- die mit ihm nicht .an einem Orte leben, haf-
ten nur alsdann, wenn sie die Anzeige-vorfätzlc"ch,
in derAbsicht die.Beoor’mundungIzu hindern, un-

terlassen hqben
-

s-:
,

«

.
-.

»s. 101. Ilsenn Minderjälzrige,»wegen Ableben
»de3«Vnters bevormlutdetwervett sollen: fo.Mltß.die
Zwitter-die erforderlicheAnzeige davon-längstens
binnen Sechs Wochen nach dem Tode des-Mannes

wachen-.-
,

« .».s. .. I. -. -;-
-

.

·
«

§J«i«c·;·2.



«

»Es-Wer—Vorinüiider.lbestellcnskann. sxo4kt
» UTTWÅHBeflåvmt «sie—diefes:»soshafteksienicht
nur vorzüglichVor allen Verwandten , wegen VW
den Kindern aus der unterbliebenen Bevormundung
entstandenenSchadensP sondeönisie-diktiert auch
kallknzAnjpruchanf die-Vormund[chaftz·

,— «J.

· Es.»103-Was Rechtensseo, wenn ein Wittweiz
odereine Wittwe, vzur ferneen Ehe schreiten,ohne
sichnnt den Kindern ans voriger Ehe auseinander
EkstskiUnd zu dem Ende auf Bestellungeines Bos-
1Lknundekzoder Caratoes für sie angetragene zu haben-.
ist gehörigenOrts «bestimmt.—"«(Tie.l.Es 18. qu.
.101«z«,qu-); » »

»

«

· ..§.-«IO·4.In Fällen,fnie-einer verheirathetenPer-
«

son ein Vormund oder Curator bestellt werden muß,
-ift. der andere Ehegatte, die erforbeilicheAnzeige
zu machen, vorzüglichvor allen Andern ver-

- spsiichtet.x-« .

H«ros; Alle Uebrige- die nach H. 93. 94. zur

Anzeige verbunden sind, werden im Unterlas-
«s1mgsfalle-,wegen dieser Vernachlässigungihrer .-

—Amtspsiiel1t,nach Bewandnißder Umstände,und

nach Verhältniß des daraus entstandenen Scha-
Tdens.-«mit—siokalifcherStrafe von Fünf bis Funfzig

-

Thalernbelegt. -

«
«

. .

- »H«mä. Wenn einer von den zur Anzeige ver-

'vsiichteken-—Petsonendieselbewirklichmacht: so be-

sfkeyr er--dadnrch die übrigen von aller Vertretung
wegendes nachher entstehe-evenSchadens.

s.. 107. Ein jeder Nichte-, welcher in gehöriger
Anordnung der Vormundfchaftüber seine Pflege-

Ibefohlnenseine Pflichten verabsåumt,hat jedesmal »
siskalischeStrafe-verwirrt; und haftet überdies

sdlem Pflegebefohlnentfürallen Schaden.
Jj ---.§;sog. GleicheVerantwortung und Strafenifft
«densUnte-richter,bei-non einem in seinesJuki-absc-

non
» vorgekommenen Falle , dem Lilie-gerich-

"

Uuu 5 ie,
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ste, zu desscpksesoegunsdersekbepgeslzbryfeine Nach-
stichcgcebc . »F

« «

.

»

Dritter- Abschnittkw
Von den Persoiietikivelcchedas Amt efküs

Verwirrt-des zu« übeenelgmen schalt-Fig
"

Hund dazu fähig sind.
"" «

§. 1"o·9.Kein Bürger .des.»Skaatskckxtvsich ei-

ner von der Obrigkeit ihm«nufgekragenensVymiunw
fchofk okzne besondre. und crlzebliche Ursachen

In: » rxku knröielåspl
. .

«

' (

.

Mut-im- zk 110.,,—DieAuswahl der Personen, we! e zu
M- TVV mfmderäi oder Ciriakoien" befkelitvwerden ollen,

Yes-»derzur· Beurtbeilung desjenigen Richters, s»wel-
Ichem die Aiå«ordeiimg"d2«rPoesnundschafts,«oder’ Ca-

takef obssean (»S."56. qus.)«
-

.—
—

"

sk

Hi m. Dieses ist vererssrägyVorschråaeeines
zu W. u smm Subiscke von den Anverwandten oder

ZunfkåltvstetsW e fordern. ; -.

Von Befiel-« "-112.- sxjr Mid!«eye«G-efchwister.isc»dieBe-

YHJAEXC- sIelj«-na eines gememichafxiichm Von-rundes hin-
·m»·. us

« FULL-

"

Itr mehre- teichknix
e

»

z »
,

EDITI- LL in. m« for-»Im- «-.-xbermich mehrere Vol-mün-
. «...

- —

,

.

w deren-irr cc kim Prson Ostia-r werden«

XVI-es 174L In 1ktzr-.-rn:8qllckommt eö auf die An-
emüm ,

»
. . ,

- k

der cis-s sgi Erdman dee Web-r 75 an: ob- und me die Getchafte
»unter die m shmn Vormkmder gerhetlk, oder-gemein-

« "

schaftlicb von ihnen Meigt werden sollen-.
»

Verhält- d. Us- Mehrere Vormund-h dxe zur gemein-
—-schaft!:chenstokaung der Angeleaendeitm des Ysiei

www-Hm- ’geb’efol;ls:enverordnet sind, stell-n Eine woralqche
temuaai Person vox«z»

. , .... , «

Im
s 1:6..-Wos also Eine-:- oder mehrere-sehneZu-:

jiebtsirusder übrian Vornehmer est für den Pflege-
fbefohlnen«.ebenfo unverbmdkch, CIHWLMI es VM

Fremden geschehenwäre.
§. 117.



Wek Vormund-fewkann und-muß.«1-o43-
s-

.. K- ·rzt7. .KdnnenssdiäVoemündct sichzsüberdas

VvtzuvchmmdcGeschäftnirGCvereiniggn:. to entschei-
«

«

det nicht die Mehrheit der Stimme-is sondern die
,

Sache mus; denn BormtmdschaftlichenGerichte zur

Entscheidungvorzxekrsmu werden. - « «-

9- 1«1«8«Das Verkzgxlmißsolcher
115«)WIW nicht Stände-Uwenn sie gleich unterein-
ander in die Besorgung der verschiedenenvorkom-

menyertGeschäftesich theilw» .
» . : »

9. 119. Hat deENichter dieGefchäfte unter-meh-
rere Votmsündeq gexhätlkszUsdist Einenva Qka
zu eins-vMicvecwalmngsibey den Gsschäfiendes an-

.vcm befugk.odcr schuldigs,—. -

»-

s. 12o. Dcrjcnigk, welchemkeine Theilnebmung
an- der wirksichenVermqsmxslg der Vormundfdmfh

)sondern blos die Aufsicht-ishr die-verwaltenden
Vor-stündes--, angewiesen morden , wird. Ehre-wor-
muud gemean

- —

,
. ;

«

§. I21. Mehrere Vonnünder, unter-weiche die

.Verwaltung von dem Richter getheilt worden, ste-
hen gegen .einander in dem Verhklinissc ais Ehren- s«

von-mündet :
s - -s .

«

—-

s. 122. Es soll kqlsoeinem jeden-solchenVor-
«

munde die Pflicht, über-»das Betragen ver andern

zu wachen, und wenn sei-· etwasf -Vervä,chtiqes,

w-okzrnimmk, davon Anzeige zu thun, sigkkeichbey
seiner Bestellung besonders bekannt gemacht
werden. —

· ·

s. -12·3.·’qu vorstehend(§. 115-122.)«vonmeh-
rern Vormündernverordnet ist, gilt auch von meh-
rern Caratorm, welche den Pflegebefokzlmnzu ki-

- netley Art von Geschäfte-mAagglegcknkzettemoder

Vermägcn sage-ordnet sind. ,

§.?124.Hingegen-stehenmehrdreCuratoces, die
in»Ansehqu verschiedener-Angekegetzlze«icepoder Ver-

mögensverwalkuagenbestellt worden, untereinandgr
m keiner Verbindung.

H. us.

Vormündcr«(s.
Z« « sp «



s z kkko4«4«ZweyterTheil AchtzehnterTitel-.

Von der s" §.«"125.Vor-minder sollen ohne Nochwon dem-

FIEDLERMichier nicht bloß auf eine gewisse bestimmte Zeit
munos auf «’bestelltwerden·

ZZFFYVOVZ
-

s. 126. -Hae aber der Vater—Verordnet,daß
« wissen Zelt- ein von ihm ernannker Vormund nur bis zuseiner

Hi gewissen Zeit oder Begebenheit die Vormund-
«

"schaftfislzren soll-: so kann der Richter nur aus ek-

heblicl)en, zum offenbaren Besten der Pfleaebefohl-
! men zureichendenGründen, von dieset Vorschrift

abgehen.
s. 1—27. Ein Gleichesgilt , wenn der Vater ver-

·otdnet hat«,daß die von iizm ernannte Person nur

»

von einem gewissen Erfolge over Zeitpunlte an,
ix f dieVorcnundschaft führensolle. »

- "

s. 128. sWas hier«(s«126.127.)«vonder Ver-

ordnung dec- Vaters bestimmt ist, gilt auch von

jeder-n, welcher den Spsiegebefolzlnenetwas zuwen-

det, nnd bin Ernennung eines Eukators darüber,
dergleichenEinschränkungenbenfügt.

s

Personen s. 129. Der Richter darf nur solchePevsonen
-Få.ssj«k«,,zu Vormündem auswälzlew bey welchen die.erfor-
mung von destichen Eigenschaften, daß sie das Beste der Pfle-
VWWW

gebefvlzlnengehörigbesorgenldkinenund wollen, mit

ikusäsiig Grunde vorauszusetzensind. -

fmfsz s. tza Bier keiner eigenen Sache vorzustehen
seh-me

n«

nicht fähig ist, der ka·nn"aucheinem Andern nie-
HMF "

nmls, und unter keinerleyUmständen, zum Vor-

munde oder Curnkor bestelltwerden.
·

«

§. 131. Minderjålzrigesind ausgeschlossen,wenn

. - sie gleich in ihren eigenen Angelegenheitenfür groß-
«

v jährigerklärt worden- -

«- s. 132.- Auch wenn sie von dem-Vater der

Psiegebefolzlnen zu Vormünvern ernannnwordem
können sie doch erst nach erlangt-er G-s"· jährigkeit

-

zur wirklichenFührungder Vorwundschaftgejassen
-wetdeix;« 4 -

-

s- III-



Wes-Vormund . siyntasnf Mir-miß.1045
s- s· IzszysGeoßjåingosvdieIaber noch unter. väter-

licher Gewakk steht-m können mir mit Einwilligungd
des VatekpsVormundschdftmübernehmen-» »

«

ssp134.s Die «in einem-KisseneinmrklichesOr-:
dtnsgklåbds! Cbgelegt-habms;.-Ldnnen

«

Iikichg schritten-z
der oder Curatores seyn. . .:. 2.«.,3
—'
sp«§s."·-135««!e’ute’,weswegen-Hwa-Verbrechen-verur-

theelkworden,.oder die bekähutlicheiws-ruchls,ofesum«
schändlich-sfeben führewzizsiädzu jeder- anrc11unZI-—f
schaftoder Curatel unfähig--.-Js»

’-
"« :s .

s

;-
’s« §«i36.s-Auchs·devjmkgm-welcheswegewuncreue

Oder grobetzFahrlåßigkeikseineeVermuan cur-;

setze
-

wokdewz««d"arfkeines aådete mehr räbekjtragem
FULwa L.«. . . -- ".-« :«· -. ".-«s.

««-
s
«- -

,§. 137. Christen können für Personen-, die kei-.2)ins(u-.
net der christlichenReligfdnsparteven zugegjw sind,FFZHETSQHFZ
und djesesfür jene, zu Vormändem uichksbesteutmkspksp
werden»

s
.

.

sp jchgfienz -

- H.138. Wohl aber ist die Besteilungzsolcherver- s

«fchiedenkkGlaubensgenossen zu Euraroren,, in ein-. J
zelnen bloß das Vermösea betreffendenAngelegen-:
heiken:zulåßig.

-

. «- :
- -

.

J- §. 139. Stiefväter sind in der Regel nicht«wohl-
Cber in besondernFällen, wo mach richte-lichem Ek- ,

messen-ein-erheblicherVortlzeibfüp die zPsiesehefohk
-

nen davynLsum-warten i-st, ihr-en Stiefeindemjth
Vormimderwzu bestellcnx.- »

« , H ;
-

»
H. 140, Elzemännerkönnen die Vonmmdschafcz

·

ihrer noch nicht volljähfigmEhefmuen Aug-akadem-
üb·emchmsm,wenn der Fall der Bevormundung Ists
nach VöklzogenerHeirath eintritt , «und«yaO-Vermö-

s

gen der Frau sicher-gestelltist;.-»-« «-

·- -§:.1-41.-·Wen »Der-Bann der-s Psidgkbkfohlz
wwwnxsährunq der Vormundfchaftübek feist-:

juders ausdrücklkch ausgesch!k.sssm-—,hak, str- ,

Jst-;Sächsng dem Richter dazu nicht bestellt
'

St en.
s"

J.
s

. .

«

1.;1«2«1.
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« s. 142H Auchsstelztjedem.Ande-n,nvelcher dem

Pilegeloefvhlnemmehr-,kais- einen ihnen schuldigm
PsitchrtheibhinteklaMdaSancht zu, gewissePerso-
nen zu..-bestl1mnen,- diei now-der vormandscbafklschen

IäslkernzzillnlnzIITMherIZuwssndnngen
ausgeschlossen-

.eyn en. .:.-..· .- -

.

.:s. '14«:.«Frai1·enspevfdwspdeeleibliche Mutter,
Und die Gpdßmnkterden-iPZegebefohl-ien.alleinaus-·-
gerwnunsnj darf der Mevamuadschaftm oder

Cumtelen nlcdt aufrrageknsku s. .- .;- -

H. I44.
s rsonem welchemit den-Ystegebefoszk-

nen, oderxderene «Llelrern-i,«1"nsbffenrlicherFeindschaft
gelebt habnikszivdeknach-leben, können:«-vonrdem
Richter zu Vormündcrn oder Curatoren der etsternx
nicht gewälzktssperdem1

—

«
-

Cl st4r5.: »G.richtlicheAnscheildigungm2.grober
’«Verbrechen.;--verübte sThäklichkcitengegen-»das Le-

ben oder die stsnadlzeirz ehrenrüszrigeSchmähw-
genz und Prozesse übel-einen bekrächtnchenTigin
des Vermögens, begründen die rechtliche Vermu-

klzung einer solchen Feindschaft » ;-

s. 146. Sind dergleichenZwistigkeitenschonvor

mehrern Jahren vorgefallem so hängt es vom rich-
terlichenErmessenab: in wie fern nach den Umstän-,
den angenommen werden könne, daß die. feind-se-
ligen Gefinnungen durch eingetretene -Wiedernus-

fölznung, oder durch den Zeitverlauf. gehoben
worden-·

"
’ "

« - s

Es. 147.· Gläubiger und Schuldner-der Pflege-.
befohlnen, und überhaupt alle diejenigen, deme.

Odecht mit-J demLRechte oder Interesse der. Pflege-
»defol2lctcnin JBJideefpruchstehen, kann der-Nichte-
zu Vorm-ändern kjichr"w-åhlen2,fo lange über-die

Richtigkeit der gegenseitige-sAnsprüchenvcheiniger-:
Zweifel vorhanden ist.v s- : .

«

dergleichen Zweifel-.erst-« 148. Entstehen
»

nach übernommener Vormund-schan LIc) muß .

-
dem

—
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dum—Psßdgehrfoth Es jjir —Berichtigäuyxesiserww
chen Angelegenhkcxein.chefvuverwskGiicatok.Gestalt-

t; Hast ... .t«"-
« ·. -

«

. Ein- Schw- ewvesssspsivqsbefohlmw
wkichbddskm-an. -sict):s-lcquideund:s-fölliset«Schuld;
mchks"bdvohlenkann-punktpo«-dsaf-Ojdnsvonmmx««

-

Medium-käm Voftmsemkchrxbkstsllkwermzxjk XII .

- §. «150. Rein -Richsse:;-foll, ohnessbefokdersIts-j»
-

"czelstcchtrt-Vglifciche,:Xjkmgritsm aus. miet. one-Jan Ju-, Js, .

's «

twnmksitfemm West-himm- itmsVommndK
« ’«

Perpillen-»
’

,

,

«
»Im-»E- szcssy

«

Urs. EDF GÆUCPIWMTIEV III wmtf des

frestvexGisjåtWMeÆÅit - bekakfesohknem
dawi--Pem5and1cha6tz«sviorsgqemciafekirbsInteressrzs.

in nökzmrkVervinyuvgxyketh «-—,(;c Jes- J - »H«

;.»-.-s.s152.- Onckwayr zzqemjvzmmndfchafttichur
Gerichte an tauglichen ersonen .in feintrxcergtsiwk
Jwivdiwimmmmigudkzjissx ;

«

.«»·-.
t- :

z« -«;F««jH-g,-:JnAGREEan mussWsefGeridxtHinx
Königliche-!.iundm:ks:: »san«-"-gebübrendesRascia-ans
feinem Guichksgefissenmsspzur- Udbesnrhmang »der
VoömandschafrenssauchWissfremd-I JUEISWEEM
nekrazthgieqni»«zja 1»;.2« -

-

,- «-. -.:-

»Ein sqschcsrVOMWEMZTHskinAlls-f —

»Wie ssulujk . :

däfsssie
v

s ist«-är«. k Tiw--«"örzit9szfsen'· Geschäfä:-

mfssiisiss W«x:i. easy-Ideen—vokkk-gz;dsch:ifkiich"6ixz
Gekixchkeuxnesrcyorfetu. .

"

!tcs.»-«:2-s·s—« --.- Hm

« Häsk » St. . hthhftevsduäetshälplandes-
dakknkgmgxwDeo-BMewung eine-Tuch den Mis-
ständecszHu«

- zhestkmqjencsensisialischn vGeldstrafe,-

ohne«VouzziiIe,-IAvdemclxmigung »Herr-eswwde
schkaPrpxytlichewRchykkrsÜbsrkxelzmsw .

-«s §. «156.- Fremder die in Königlichenfanden

keimxmrqemlichwWrichksstzmdyapm, us sm

intändifchenSpät-gebkaneu nur aus übe nie-
sendm Gründen des Westens derjelcmu und kuu

" «

umer

l



Person-eh
die zin- Ue-
been-sh-
muug von

Szkorjnunoi
Icha m ec-

.11er Iiiom
IskxuCklaktbx
tiik Worte-»

Its-V- vatetsæheitgkAchtzehwkxkkchssp
muckt»;Ge-Ielxneigukg’-visisustizdeoärtementsk izm

Vormündermbestdltwerded ni- n p. «-

§. 157. Auch müssendergleichenVormändenk
sich,

I in allen LdjeMrnnmdfchaft betreffend-uAnge-
legenheiten--«x..ders:Jukwdiktioa ..des vormunvfchofcssx
lichen Gerichts Worücklich.unterwerfen,.smad sdiek

Einwillignno ihres-segnet wusmäetigenNichte-Max
beglaubtmsocm beybriugeukkpskix »

-

:.- §..158«.:«KdniglicheunsPrinzllche Das-nimm-
PächtetuodkBeamth Verwalter und Empfänger .·

Kbniglicher,Prinzlicher, oder andrer öffentlicher,:
mgieichemder idm iprinlltgimbEsEorporatiogenUnd

milden Stiftung-m zugehörigetiGüter,.Geldw- und

Einkünfte, - kdndenohye iocsdrücklicheEinwilligung «-

der Behörde, welcher sie«wxgm«solcheriPc-chtoder.

VeiwältungMurg-des ssinvy»HuVormündcxu nicht
III-stelltWerden; ·: f ·- -«

'« «

:
« -

§. 159. Die Eclaubnißckollssnuralsdann wa«
dem vormanvschckftlichetsGertrhte --clngenommen
werden, wenn. mit-Eber-Vormundfchaft gar keine

Vermögensadministtation·Verknüoftist; oder. wenn

får diese eine besonderes Wängliche, und vo- aller

Verhafnmg für die Pacht oder die Tasse freyssCau--;
tjon geleistetwerden kanns «

——

.

, §. 160«. .-Militairpersonendürfenohne Confenz
ihre-TChefs oder Commaydeurs keine Vorwond2·
schaftübcrmhmew « ,»z ».

« H.»Ist. . Eivilbedjeme kdtznenohne Vorwissen
und Genehmigungjlztec utimirtelbaren chgvokges ,

setztenzu Vormüudern nicht bestellt werden.
»

«’

«

s. 162. FürRäthe bey Knislichen Eollegiisszß
die Erlaubnißdes dem Collegio vorgesetzreithpvaw
keinentsz fisr Dirigenkm und Burgemeister-m- den «-

Srådten eher muss selbige»ber)dem-»Landdscollegio,
dem ..siewegen ihre-sAmts untergehen sinds-nachgez?
sucht werden.

« s·
’"

-

' "

-" 7777 :"

» L«
-,--".1.-
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s. 163. Curatelen zu einzelnen Handlungen
und Geschäften, womit keine Vermögensadmini-
stration verbunden ist , können die benannten

Personen auch ohne besondre Erlaubniß über- «

nehmen.
§. 164. Wer nach vorstehendenGrundsätzenWas-vor-

zu Uebernelzmungeiner Vormundschaft, entweder

durchaus, oder uncer gewissen Umständenund Fäusten
Verhältnissenunfähigist, muß, wenn er dennochmundskssfk
dazu aufgefordert wird, dem Richter den Grund WHAT-;
seiner Uiifålzigkeitanzeigem Ilsnbggachz
§. 165.- Jst ev zum Vormunde wirklichbestellt ten Wett-

wordem so muß ilzm der Richter, sobald seine Un-

fähigieir zu dessen Kenntniß gelangt , die Vor-
lnnndschafr sofort wieder abnehmen; und er muß
alle dafür gezogne Vorklzeile oder Belohnungen zu-
rückgeben. .

s. 166. Hat er seine Unfähigkeit, auf aus-

drücklichenBesragen des Richters, oder sonst,
vorsätzlichund geflissentlichverschwiegen: so lzaftec
er dem- Pflegebefolzlnenfür jedes, auch das gering-
ste Verschen.
§. 167. Außerdem wird derjenige, welcher

sein Verhältniss als Gläubiger des Pflegebefolzls
nen dem Richter aus Gefährt-e verheimlicht, fei-
ner Forderung zum Besten des Pflegebefolzlnen
derlnstig.
§. 168- Der Schuldner des Pflegebefolzlnen

verliert in gleichemFalle seine Einwendungen, und - «

muß eine der richtigen Forderung gleiche Summe
«

nls siskalifcheStrafe entrichten. «

«

. 169.. Wenn nicht erhellet, daß ein solches
Verhältnißvorsätzlichund aus Gefährt-e verschwie-
gen worden: so findet nur willküixrlicheStrafe bis

sum zehnten Theile der Forderung statt.
«

. «70. Der Richter, welcher eine nach die-
sen GrundsätzenunfähigePerson, wissentlich,oder«

Auge-immer »Dann er aus
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aus grobem Verfehenp zum Vormunde bestellt, muß
für allen den Psiegebefolzluendaraus entstehenden
Schaden selbst haften-
§. 171. Wer demGerichte einen Unfähigenwis-

sentlich zum Von-Hunde vorschlägt,der lzafret für
denselben als Bürge.

«

s. 172. Ben der Auswahl des zu bestellenden
Vornknnch nur-Z der Richter auf diejenigen, welche
von dem Vater derjenigen Pflegebefolglnrndazu er-

nanntlwotdim svorzüxsiichRücksichtnehmen.

H. 173. Der vom Vnrr ernannte Voununslzat
die-Verwaltung des gesammten Vermögens der

Pflckeebefonlnenz es mag dasselbe von dem Vater,
over auch von-einem Andern herrühren
s.x--174-.«Vrm einem Vor-minde, welchen die

Mutter vFür ihre noch nicht bevorrnundete Kinder

ernannt hat, gilt eben das, wag von einein sol-
chen,« den. der Vater ausgewählt har, verord-

nek ist.«.-;«
«

s. 175. Auch kann em jeder, welcher den

Pflegebefohlnenetwas-, es sen unter lebendigen,
oder "von Todes wegen, zuwendet, .denselben,
wenn sie.gleich schon bevormundet find, einen

besondern Cnrator zu dessen Verwaltung er-

nennen.
, §. 176. Die Ernennung eines solchenVormun-

des oder Cumkors (§. 173 —- 175.) kann durch eine

Erklärung unter Lebendigen, oder auch durch eine

letzmulligeiVerordnung geschehen-
s. 177, In benden Fällen Bedarf es keiner

Fenerliclskeitz sont-ern es ist genug, wenn nur

die Willensmeinung des Ernennenden dem Rich-
ter mit hinlänglicher. Gewißheit bekannt- gewor-

den ists —

« s

s. 17K. Jst die Ernennung des Vormundes nach
Art Eines Vertrags nur dem dazu aus-gewählten

Subjecte geschehen, so kann dennochder Ernen-
E

. . nende
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nende einen solchen Vertrag auch einseitigwide-»-
Lu eu- »

f§.179. Dagegen darf der Richter Psssijneky
welche von dein Erblasser zur Vorintinbfch·i:t«be-
rufen worden, blos- um deswillen, weil liepvon
einer verschiedenen Religion, einer nndijrnJGeH
richisbackeic unicrworfen, oder Gläubiger oder

»Schuldner der Psiegcbefolzlnen sinp,s von·"der
Vormundfchaft nicht ausschließen, (5. 137. 147.Ä
150. lqu.)

·

.

-

«-
'

H. Iso. Eine Ausnahmehiervon sindetsstatt,
wenn aus den Umständen erhellet, daß diese Ver-
hälinisseeines solchen Subjekrs dem Eil-lasset züc«
»Im der Ernennuniz unbekannt gewesen.

’

«

»

s. 181. Frauenspersonen, die leiblicheMutter
Und Großmutterdes Pflegebefoizlnen nlleiiilausgw
verwies-» lännen mich von seinem Erdlasser so we-

nig, als von dem Richter, zu Vormündern ernnnnk
werden. -

-
- -" Hi

«

«9.182. Hat der Erblasser jemanden, mit wie-i-
chem er vorhin in Feindschaft gelebt,. ziim Vor-)
mnnde gewecng so beweistdieseseine erfolgte Verp-
sdignung.« .- «-

« "

. 91 183. Hat der Erdlosser den Ehemann der

Pflegebefohlnen zu ihrem Vormund-e- ernannthfo
kann derselveknichcausgeschlossen werden, wenn-er
gleich die s. 14o. vorgeschriebeneSicherheit zn bes-

stellen nicht vermöchte-. "s««
«

s. 184.. Doch ist in allen Fällen der Richter
befugt, die von dem Erbiasser ernnniire Peifon
zu übergehn,

«

sobald er bei)- gsewissisnizdfcersprü-
sung findet-»das die Bestellung derselben-Wein
Pflegebefohlnen nachtheilig«oder gefährlichseyn
konnte· s-

·

«—,§. 185.. Bendiefer Prüfung-mußbefo- vers puf
Einwendungen, welche die Mutter noch-Unw-
ivgner Pflegebefolzlnengegen das von dem Erb-
.«: er 2 iasser
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lasseternannte Subjekt zu machen lzat, Rücksicht
genommen werden.

»

«)Müner; s. 186. Jn Ermangelung eines vom Vater er-

nannten Vormundes, muß der Richter auf vie

Mutter, wenn sie zur Uebemelzmungder Vormund-

schaft fähig, und dazu willig ist , vorzüglichRück-

sicht nehmen.
H. 187. «Es sindet jedochdabey eben das statt-,

was wegen eines vom Vater ernannten Vormundes
verordnet ist. (0".184.)
§. 188. Auchkann eine Mutter, die zu einer an-

derweitigen Elze schreitet, die Vormundfchaftüber
ihre Kinder aus voriger Ehe nicht behalten.

s. 189. An dieser gesetzlichenVerordnung kann

selbst der Vater der Pflegebefolzlnen durch seine
Willenserklårung,so wenig unter Lebendigen, als

von Todeswegen, etwas ändern.

s. I90. Auch nach getrennter ferneren Ehe Faun

die Mutter die Vormundschaft über die Kinder aus

einer vorigen Ehe nicht wieder übernehmen, so-
bald aus der späternVerbindungKinder vorhan-
den sind.

s. 191. Sind aber aus der andern wieder ge-
trennten Ehe keine Kinder vorhanden: so hängtes

lediglich von richterlichemErmessen ab: der Mut-
ter die Vormundschaft der Kinder aus voriger Elze
anderweitig zu übertragen·

z) Vers

)

s. 192. In Ermangelung der Mutter, mußder
IWVM Richter die Vormundschaft den Blutsderwandten

der Pflegebefodlnenvorzüglichübertragen.
»

H. 19»3. Doch kann sich kein Vetwandter dem

Richter zum Vormunde über Pflegebefolzlne aus

feinerFamilie aufbringen
H. 194. Auch ist der Richter ben der Auswahl

unter den Verwandten an die Nähe des Grabes

nicht gebunden.

§- 195«
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, H. 195. Selbst alsdann, wenn von der Curatel

für einen Abwesenden die Rede ist, bleibt es der

pflichtmäßigenBeiirtheilung des Richter-s überlas-
sen: ob und welchen Verwandten er dazu bestellen
wolle.

§.196. Kinder können ihren Aeltern nur, wenn

dieselbenWegen Wahn- oder Blöosinnes3nicht aber,
wenn sie wegen Verschwendung unter Vormund-

schaft genommen werden müssen, zu Vorinündern
bestelltwerden.

§. 197. Unehelichen Kindern sind in der Regel
Fremde , welche zur Familie der Aeltem nicht ge-
hören, zu Vorniündern znznokdnen.
§. 198. Doch ist demRichter unbenommen, auch

Verwandten der Acltern solcherKinder, wenn sie es

verlangen, und der Vorrheil der Pflegebefolzlnen
dadurch befördertwerden kann, zn Vormändern
über sie zu bestellen- .

§. 199. Rächstden Verwandten sind die Mit-

glieder der Zünfte und Jnnrmgem die Vormund-

schafeen über ihre Zunftgenossen, oder deren

hinterlassene Kinder, zu übernehmenvorzüglich
verpflichtet

« "

§. 200. Personen, welche durch Ernennung des

Erblassers, oder durch»Familienverträgezur Fuh-
"

tung einer Vormundschafc vorzüglich verpstichtet
nnd berechtigt sind, können, wenn sie von dem Rich- ch s
ter übergangenworden, auf rechtliches Gehör und

Erkenntniß,. nach. nähererVorschrift der Prozeß-
ordnung eintragen.

s. 201.» Eb n dieseBefugniß kommt auch der

Mutter, nnd en zur Vormundschaft berufenen
Verwandten zu, wenn der Richter, mit deren Ue-

bergehung, einen Fremden dazu verordnet hat.
s.202. Ein jeder, welcher die Uebernehrnung

einer von der Obrigkeit ihm aufgetragenen Vor-

mundschaft oder Curatel ohne erheblicheund ge-
er 3 grün-;

4) Zunft-
genossen-

Wac Rech-
te S erz,
wenn eine

znk Poc-
mund-

; a t beru-

ene Person
dieselbe
von sichad-
lehnt-
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geündetcUrsacheverweiqerr, muß dqzu durch Geld-
stmfe, nach Verhältnis seiner Vennögensumsiande,
von dem Richcm angehalten werdet-»

F- «0 Füdet er gefetzmäßieeEntschuldi-
·

erworben an: fd Ist ihm daküber rechtliches
·.- nach Vorschrift der sprozeßdrdnungzu ge-

H.204. Iserden aber diese Entschuldigtmgsuw
fachen derwcsrsenz und ist durch den daraus m der
Be «·r-:du»g kursiv-den zfenkzaltdem Pfle-

wm ein Seidqde zng
« worden: so muß

. ckgeendedensexuen vergijxew

de 205. Kann der- Weigemde auch durchmäßige
G»ldstrafektzur Uebemeizmnng der eigne rechtlichen
Giuxxd abgelehnt-In Vormundfchafr nicht vermocht
werden: so ist zwar den Pflege-befohlnenein andrer

Vormund zu bestellen;

«(x.206. Der REchter ist aber alsdann befugt,
diesem ein Honorarmm aus dem "Ve1«mbgendes

Weigemden auszufegen, und auf dessen Grund-
stückeeine Cqueion für den neuen Vormund eintra-

«gen zu lassen« i

"

»s.2o7. Auchohne Caurion haftet der ungebühr-
lichsichWeigernde, fier den an seiner Statt bestell-
ten Vormund, als Bürge.

s.«208. Vermöge eines besondern Privilegii
können zur Uebernehmung von Vormnndschafken
nicht gezwungen werden:

l) Alle in wirklichenKöniglichenMilitairbien-
sten stehende Personen;

2) Räche, die in KöniglichenCollegiis Sitz Und
Stimme haben;

z) Diii.:enten und Burgemeister in den Skådkmä
4) Kdniallche Domainenpächterund Beamte;
F) Wirfkicbe Verwalter Königlicheroder ande-

rer öffentlichernichtunbetråchklicherCassin-
,

, 6) Die



X
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6) Die in öffentlichenAngelegenheiten außer
Landes abwesend Lfind; oder folchergestalkver-·
schicktzu werben in Begriff stelzgnz oder noch-—
nicht über Ein Jahr Von dergleichen Versen-
dung zurückgekommensind; ,

"-

7) Alle, die dss Skchszigste Jahr ihm Arms-

åberschrikkenhaben.
- §. 209. Eine gleicheBefreyung kommt denen

zlx gute, die durch anhaltende Krankheitsznfållv
dergestalt geschwächtsind, daß ihnen die eigene ges-

hörigeBesokgung der aufgetragenen Vormxmhschqff
dadurchimmöglichwird.

s, 210. Ferner densenigen, welche fünf ode-

melzr aus einer Ehe zur Rechten oder linken Hans
erzeugte , und nochJmter ihm Gewalt stehende,
oder unversorgtin ikzremHause lebende Kinder-·
haben.

"

.

.

s. en. Sölzne, die in KöniglichenMilieajw
dienstenstehen, oder das-in ier Leben vor dem Fein-

«

de verloren haben , müssenzum Besten des einer

Vormundschaft sichweigernden Vaters allemal-mit-
gezähltwerden.

H. 212«. Wer schon zwey,ivirklichemit Vermö-,

genoadminisirationenverknüpfte-,oder zwarIWrEme,.
aber mit feer vielens und wichtigen Geschäften ver-

bundene Pormundschast über sich lgat, kann mehrere-
zu übernehmen, wider seinenWillen nicht gezwun-

gen werden. .

§, 213. Qrdentllche Lehrerbey Schulen, Gom-

nasicn, und llnibersitåten, ingleichen Geistesde,
mit deren Amteeine Sxeliorge verknüpftist, kön-
nen nur über Kinder ilxrerVerwandten und Ams-

genossen Vormundschafkenzu übernehmenangehal-
ten werden.

,

. §. 214. Hat eine Von vorstehenden wivllsgiw
ten Personen, des für sich nahenden Yewilegii

· er 4 ,

un-
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ungeachtet, zur Uebernehmung einer Vormundschaft
sich schriftlichverbunden: so kann sie dasselbe zu

ihrer Entschuldigung nicht weiter vorsclyützem
§. 215. Vielmeer sind diejenigen unter ihnen,

welche zur Uebernrlzmung einer Vormundschaft der

besondern Erlaubniß ilzrerVorgesetzten nach §. 158.
Iijq. bedürfen, diese Erlaubnißnlachzusuchemund

nach deren Erhaltung die Vormundschast wirklich
anzutreten verbunden.

s. 216. Die Befugniß, von einer durch den

Richter aufgetragenen Vormnndschaft sich zu ent-

schuldigen, kommt auch denjenigen zu starren, wel-«
chen der Erblasser der Pflegebefolzlnenzum Vor-
munde ernannt hat.

s. 217. Ueberlzaupt ist ein jeder, welchersichin

Umständen besindet, um derer-willen er einer gewis-
sen ihm angetragenen Vormundschaft gehörig vor-

zustehen sich nicht getrauet, befugt und schuldig,
dieseUmständedem Richter zur nähernBauchri-
lnng anzuzeigem
§. 218. Wenn einer im Testamente zum Vor-

munde bestellten Person ein iegat hinterlassen wor-

den; so gilt die Vermutlzung, daß ier selbiges in

Rücksichtder zu übernehmendenVormundschaft
ausgesetztsey.
H·»219. Kann oder will ein solcher legatakius

sich der Bormundschaft nicht unterziehm so verliert
er das in dieser Rücksichtilzm zugedachte Ver-

mächtniß.

«Vierter Ab schnitt.
Von Verpflichtung und Bestätigung der

Verminder.

«
§. 22o. Der vom Richter gewählteoder geneh-

migte Vormund muß zu seinem Amte mittelst
Handschlags,an Eidesstatt,Verpflichtet

wetzen.. 22L
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§. 221. Vor der Verpflichtung ist derselbean

feine Obliegenheiten zu erinnern ,
oder es sind

ilxm dieselben, wo es nöthigist, wenigstens im

Allgemeinen , bekannt zu machen und zu er-
klären.

»

,222—Hiernächstmuß der Vormund mit einer Besteigung
schtlskklchenBestellungversehenwerden. -

s«223· Jn dieser Bestallung müssendie Ursachen
der veranlaßten Vormundschaftz der Name des

Psitgcbrfolglnem wenn derselbe noch tnindetjälzrig
ist, sein Alter nach dem bengebrachten Taufscheinez
die Hnuptobliegenlzeiten des vornmndschaftlichen
Amts; und die dem Vormunde bet) dessenFührung
etwa gemachten besondernEinschränkungen,aus«-
gedrücktseyn. ’«

»
§. 224. Auchmußder Richter in Fällen, wo es

einer Caution bedarf, für die Berichtigung dersel-
ben Vor, over doch bald möglichstnach ausgewe-
worteter Bestallung, von Amte wegen sorgen. (§.
424. qusJ

» ·

§. 225. Erst durchdie Bestallung erlzaltder Vor-
mund das Recht und die Pflicht zur Ausübungsei-
nes Amts.

§. 226. Doch ist auch schon ein ernannt-r, ob-

gleich noch nicht förmlichbesiellter Vormund, An-

gelegenheiten der Pflegebefolzlnem bey welchen Ge-

faer im Verzuge seyn könnte, zu besorgenschuldig
und berechtigt
§. 227. Wer ohne richterlichenAuftrag gewis-Von Pes-

sen Angelegenheitender Pflegebefohlnen sich unter- PFAF-
zielzk, ver übernimmtbloßin Ansehungdieser An- mischen«
gelegenheikendie Pflichten eines Verwandts. XVIII-»

H. 228. Er muß aber dem Richter sofortAnzeigeschqfknche
machen; und wenn der Pflegebefohlne noch nicht be-

vormunvet ist- auf Bestätigung zum vormundschaft-Mu·
lich-nAmte; oder auf Bestellung eines andern Vor-

mund- antragem
Xxx 5 H· 229-
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««- §. 2-2,9. Unterlåßr er die Anzeigez so haftet er

für allen Schaden, welchen die Pfiegebefokzlnenbey
»

dem von ihm angefangensn Geschäfte,und was da-

mit in Verbindunn steigt, durch den Mangel der

vormnndschaftlichknAufsicht leiden.

s. 230. Gehört er unter diejenigen, welche
nach s. go» l«qq.auf Bevormundung anzutragen
verpflichtet sind: so haftek er , bey unterlasse-let
Anzeiah auch für den übrigen, aus Mangel der

Bevormundung, den Pflegebrfolenenerwachsenden
Nachtheil.

Fünfter Abschnitt.
Von den Rechten und Pflichten der Vor-

münder überhaupt

§. 231· Die Pflichten nnd Befugnisse der Vor-
münder haben sowohl die Person, als die Rechte
und das Vermögen ihrer Pfimebefokzlnem zum Ge-

genstande.
—

Js- 232. Die Sorge derselben für die Person
muß sowohl auf das körperliche,als auf das mora-

«

«

lifche Wohl der PJJegebcfohzlnengerichtetseyn.
s. 233. Die Sorge für das Vermögenerstreckt

sich auf dfe Sicherstellung und Erhaltung, auf die

ordentliche wirkkzidmstiicheAoministration, und auf
die Verbesserungocffilbem
§. 234. Die Sorge für das Vermögenmuß je-

doch, bey eintretender Collision, der Sorge für das

künftigeWohl der Person nachstelzm
C. 235.. Jn allen diesen Beziehungen sind die

«Vor«mnnderals Bevollmächtigredes Staats an-

zusehen
(

,

s-

HI 236. Sie sind also febuldig, sichbenFührung
ihres Amtes nach den Vorschriften der Gesetze,und

den besondern Anweisungen des vormundschaftliehcn
Gerichte, sorgfältigzu achten.

s- 237-
i
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§. 237. Das Gericht-ist,siefdabenzu dirigirenz
und unter beständigerAufsicht zu halten, befugt
und verpflichten .

s

·

"§-238« So ka in Ansehung der Person over

des Vermögens der Pilegebcfelzlnen eine erhebliche
XVeränderungvorgenommen werden foll, mussen die
Vortnüuder dem Gesichte davon Anzcige machen,
IMV dessen Genehmigung oder nähere Anweisung
einholen-

85.239.s Vornehmlich aber muß dieses alsdann

geschehen, wenn von einer Handlung oder einem

Verfalle die Rede ist, woraus bedcnI-jt"cheoder ge-

fährlicheFolgen für den PAegebefolglnementstehen
könnten.

«

.

§. 240. In Beziehung auf die PflegebefohlnekyVer-bäte-
vertrctrn die Vormünver zunächstdie Stelle dchnssHW
Acltertr .

«

Von-made

§: 241. Der Pflegebefohlneist also feinemVor- HEFVFFFH
mundc Ehrerbietung, Gehorsam, und Folgsamkeithiunm
schuldig.
»s.242· Der Vormund kann sichaber auch über

die Person seines Pflegebefolglnrn keiner mehrern
Befugnisse anmaßen, als die Gesetze einem Vater
über die noch unter seiner Gewalt stehendenKinder

beylegen.

§. 243. Glaubt der Pflegebefolzlne, daß der

Vormund ben Ausübung der Rechte über seinePer-
son die Schrankenüberschreite,oder etwas »vor-leh-
Ine, welches feinem Besten zuwider sey: so ist er

hkfugk, dem vormandschaftlichenGerichte davon

Ameige zu machen.
«

§. 244. Ein Pflegebefohlner,welcherdas Acht-
zehme Jahr zurückgelegthat, kann verlangen,
daß der Vormund ihm von erheblichen Vorfäl-
len, welche die Substanz seines Vermögens, oder

Hauptveränderungenin dessenVerwaltung betref-
sm-
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fen, unterrichte, und seine Meynung darüber ver-

nehmen.
§. 245. Der Vormund ist jedoch an dieseMey-

nung des Pflegebefohlnennicht gebunden.
.246. Hat der Vormund die Meynung des

Pflegebesohlnennicht eingezogen,oder darauf keine

Rücksicht getIDMMMI fV steht letzterem frey, wo er

glaubt, daß seinem Besten zuwider gehandelt wer:

de, dem vormundschaftlichenGerichte davon An-

zeige zu machen. s»

s. 247. Der Pflegbefohlne kann sich, ohne
Zuthun des Vormundes, einem Dritten nicht ver-

pflichten.
s. 248. Weigert sich der Vormund, in eine

Handlung zu willigen, die der Pflegebesohlne für
sich gutes-glichhält: so kann letzterer bey dem

vormundschaftlichen Gerichte auf nähere Prü-
fung, und auf Ergänzung dieser Beystimmung
antragen.

-

s. 249. Von Verträgen der Pflegebefohlnem
Von letztwilligen Verordnungen derselben, von

Schadenszufügungem und von ihren Heirathen,
sind die nöthigenBestimmungen gehörigenOrts

vorgeschrieben(Th. l. Tit. V. §. 10. qu. Tit. Vl.

§.41. Tit.Xll. I6. qu. Th.il. Tit. l. 49. qu.)
§. 250. Aus Handlungen, welche der Vormund

für sich allein, ohne den Beytritt des Pflegebefohl-
nen, unternimmt, entstehen für letztern, gegen ei-

nen Dritten, » Rechte und Pflichten nur in so fern,
als der Vormund ausdrücklichin dieser Eigenschaft
die Handlung vollzogen, oder den Vertrag geschlos-
sen hat.

s. 251· Hat jedochder Vormund ein Geschäft
zwar nur in seinem eignen Namen abgeschlossen;
es ergiebt sich aber aus den damals schon vorhan-
denen und dem Dritten bekannt gewesenen Um-

ständen,daß es wirklich ein vormundschastliches
e-
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Geschäftsey: so lzat der Dritte die Wahl: ob er an

den Vormund, oder an das Vermögen des Pflege-
befolzlnensichhalten wolle.

s. 252. Eben so erlangt der Pflegebefohlne
Rechte gegen einen Dritten, wenn zwar der Vor-
mund das Geschäftnur in seinem eignen Namen

«

abgeschlossenhak; aus den Umständenaber klar er-

hellet, daßdasselbe wirklich den Pflegcbefolzlnenbe-

troffen, und daßdieses dem Dritten bekannt gewe-
sen sey. ,

«

"

§. 253. Mit dem Pflegebefolzlnen selbst kann
dek Vorn-rund keine Verträge oder Handlungen-
wovurchErsterer ilzm verpflichtetwerden soll, vor-

nehmen.
-

«

s. 254 Wenn daher ein Vormund etwas in sei-
nen eigenen Angelegenheiten mit den Pflegebefptzk
Mit zu verhandeln hatt so muß er auf Bestellung-
eines besondern Curators dazu antragen.

«

s. 255. Einem Vormunde soll jedochdie Nicht-Vergönne-
tnäßigeFührung seines Amts niemals zum Scha-
den gereichen.

«

,

g. 256. Hat alsover Vormund, beyErfüllung
feiner Pflichten, einen Schaden ohne fein eigenes
grobes oder mäßiges Versetzen erlitten, der ihm-
außerdemnicht widerfahren senn würde: so hat er

Vergütung dafür aus dem Vermögen des Pflege-
befohlnen zu fordern-

s. 257« Muß det- Vormnnd in Angelegen-«»
heiten des Pflegcbefohlnen nothwendige Reisen
thun; und dadurch in seinem Gewerbe einen auf
keine Weise zu vermeidendcn Schaden erleiden--

so kann er, außer dem Ersatze der Reisekosten,
auch Diäten nach Verhältniß seines Standes

fordern.
F. 258. Von Schaden, die der Votmnnd bloß

bey Gelegenheit der Besorgang vormnndschaftln
cher Geschäfteleidet, gilt eben das, wae

investi-t en

»Belohnnn-



1062 chhfek Theils AchtzehnterTitel.

lich-en Fällen Von -den-»Veschädignngeneines Bevoll-

mächtigtenverordne: ist. (Ts2. l. Tit. xilL II so-

81.)
§.259.««Alle Tür den Pflege-befohlnen nnd in

dessen Angelegenheiten nüljllch verwendete Kosten
msgjssenaus desselben Vermögen dem Vormunde cr-

setztwerden.
»

i s

.- »s.2äq Konnte der Vormund von der Ver-

wendung solcher Kosten-seinen oerhälmißmåkkam
Vortlzeil file den Pflegebefolzknen veknnnftigser
Asche crldarten;. so kann er dafür selbst alsdann

Essatzfor-vern, wenn der beabsichnate Nutzen nicht

erreicht werden-s oder ohne seine Schuld wieder »ver-

lorcn gegangen ist.
§.261-.—-Vonsolchen Auslaqu (6. 259. 260.)

kann der Vormund solwelk landüblicheZlnsm
insbele als-zu der Zeil, da sie gemacht werden

müssen, kein dazu hinkeichenderVosratlz bauten

-,«-"Geld«e8in vdem sVekdeen des Pflegebefolzlnecy
"o,hne des Vorwundcs :Schuld vorhanden gewe-

sen ist«
s. 262. Auch für Dienste«,die er mit seiner er-

lernten Wissenschaft, Kunst, oder Yeofcsscon dem

Pflegebcfolzlnengeleistet hat, kann er, gleichFrem-
den, Bezahlung fordern.

«

. s. 263. Dagegen ist er für seineVormundschaft-
liche Arbeiten und Bemåtznngen ein Gehalt oder

Belohnung zu verlangen nicht berechtigt.
II 264. Hat jedochder Vormund, durch vorzüg-

Nch kluge und mühsameAdmånisiranom das Ver-

mögen der Psiegebefolplnenvergrößert; oder die

Einkünfte deksclben beträchtlichvisnnehrtz so darf
ihm der Richter ein verhältnißcnäßige6»DOMA-
cium nicht versaqu .

—

§. 265. Auch kann ihm der Richter derglei-

chen Honorariuln zubillinm, wenn die Vor-

mundschaft mit einer-«weitläuftigenund

besellkkåew." l en



NechxejkundPflichtender Bormündetz1063 -

lichen Verwaltung Lkvxrksxniwftist, Und des-den Ein- ,

künfcech noch Abzug als-spr21dgabenund Erziehung-z-
kosien ein-Anfetmliej)essexübrigtwird. ·

"

.-

§. 266. Ob uno Of wie hori)»czachdiese-»-
Grunvscfsyendem Boxnkunxdeem»·».2zpn"omriumzu
bewilligen, muß bey "oSecvo:munyschekfklichenGe-
richten einer sysqu durch eine. übenviegende
Mehrheit von Zwey.-Drittel der Stimmen entschie-
den spskdeut —

, : IN-

, 267.«Jst keiivfesolcheüberwiesendeMehrheit
der S;imtz;en»yyxlacwdmskxfoyistDOI katpi.llencolle-
ginmwpkder Festsetzungbet) Hofe yfrggen ver-

bunveysxsli
»

«

,
« :

"

»F
v

«-

.;. Untereenchke sollen «n.«Vormüt«1de-n. -5-. ..2,6.8
Honorätia, weiche Fimekzaler anzdag Jahr über-
steigen, ohne-Genehimgudgpes, Pumjjencollcgiddeic,

·

Provinz, welches bcy deren Bxsumnzqngimd Ep-
kkgeilungdie Vorschrift des 26-6.267. zu beobachå
ten hat, nicht zubilligen,.»,

v

O«269. Hur dec E1«blasserder Pflegehefolenm
dem-Vormund cin Hokwmrjum bestimmt; so lzax
es dqbey ledislich fein Bex7»·es.dc1!. ;

H. ’27o. Hat du Erb. -ss—.sxdem Vbrmunde« in

Rücksichtauf Die zu ejdcsrncizmezweVormunoschafy
ein Bermäcmniß ausgesetzt; so ,«1-annletzterer kein
besondresHonorarium foeoerzu (§- 218.)

»

.

H. 271. Ia beyden thllen steht es— jedochdem
Vormunde frev, die voka dem Erblassrc bestimmte
Bekyhuuag ben. dem Anmtte seines Rates auszu-
sch[ag"en,und es dagegen auf richteriikhezBestkmk

, muyg ankommen zu llnHi. ,
.

,

’

§. ·72. Der-Vormundeines Abwesenheitkann
. eins verhältnißUIAFTlgeSHynoratium fordern, sobald

von seh Einkünfrendes Vermögens, nach Abzug

ZerAusgaben ,— noch ein reiner, UeberschußVer-

spin «

.

.

»Im «...

s
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§. 273. Bet) Güterverwaltungenkann dieses
Honorarium auf Eins bis Dreh, und bey Cari-

talsadministrationen bis auf Eins vom Hundert
der Einkünfte bestimmt werden. s

§."274. Der Vormund eines Wahn- und Blöd-

sinnigen hat gleiche Rechte, G. 272. 273.) und

das vormundschafklicheGericht kann demselben,
wenn besonders die Vormundschast über Zehn
Jahre dauert, noch ein höheresHonorarium zu-
billigen.
§- 275. Jeder Vormund ist schuldig, auf die

Angelegenheiten seiner Pflegebefohlaen denjenigen
Grad der Aufmerksamkeitzu wenden, den ein or-

dentlicher Hansvater in seinen eignen Angelegen-
heiten gewöhnlichanwendet.

»

§. 276. Er muß also jedes dabei)begangene mä-

ßigeVersehen vertreten.

§. 277. Für ein geringes Bei-sehen haftet der

Vormund alsdann, wenn er Umstände,die ihn
nach den Gesetzenzur Uebernehmungder Vormund-

schaft unfähig machen, auf Befragen des Rich-
ters, oder sonst, geflissentlichverschwiegenhat« (§.
166.)

s. 278. Ferner alsdann- wenn er Geschäfte,die

eine besondereSachkenntniß erfordern, eigenmäch-
tig, ohne Zuziehung eines Sachverständigenunter-

nommen hat.
h. 279. Auch alsdann, wenn er selbstein Sach-

berståndigerist, und in dieser Eigenschaft Angele-
genheiten des Pflegebefohlnen besorgt hat.

s. 280. Endlich alsdann, wenn er in Fällen,
da er nach ausdrücklichenGesetzen bey decktVor-

mundschaftlichenGerichte ansragen sollte, die An-

fkage unterlassen hat.
«

s. 281. Auch der, welcher vormandschaftliche
Angelegenheiten ohne Auftrag besorgt, hafket
von dem Zeitpunkte an , wo er dem

Nieges-
die

. 228.
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§. 228. VorgeschriebcneAnzeige hättewachen kön-
nen und sollen, für jedes bey der fortgesehtenBe-
forgung solcher Angelegenheitenbegangene geringe
Vetsehen.

"

k s. 282. Für zufälligenSchaden darf ein Vor-
mund nur in so fern haften, als der Zufall dem

. Pflegebefohlnen nicht nachtheilig würde gewor-
den seyn, wenn nicht von Seiten des Vocmnndes
ein grobes oder mäßigesVerschen bey Beob-
achtung feiner Pflichten vorhergegangen wäre.
(Einleitung, h. 13.) -

§. 283. In so fern der Vormund Geschäkadie
der Vater oder Erblasser bereits angefangen hak,
nur fortsetzt, haftet er nicht für den ans dieser
ersten Einleitung entstandenen Schaden.

»

§. 284. Sind aber nach dem Antriete feiner
Verwaltung Umständeeingetreten, oder bekannt
geworden, die zu einer Abänderungder genomme-

nen Niaaßregelitvernünftiger Iseise Anlaß geben
könnten: fd haftet ver Vormund, welcher derglei-
chen Peaaßregelnnicht genommen hat, dabcy für
ein grobes Verschen-
§. 285. Ein Gleiches ssindetstatt, wenn der

Pflegt-befohlensang Handlungen und Geschäften
eines abgegangnen Vormundes Schaden erleidet.

Ix 286. Dagegen mitß jeder Vorm-nnd für sei-
nen Mikvormuxw lzafisen,«wenn er sichiit die Ver-

waltung ver Mrinnndfchaft nur durch ein Privat-
Abkommen mit ihm getheilt hat«

J

§« 287. Doch ist er zttr Schadloshaltungder

Psiqgebefohlnenmir- Iozweits verbunden, als sie
denselben von dem Mitvormnnde, welcher»eigent-
lich das Versehtnbegangen hat , nicht verschafft
werden kann-

» « -.. »ne. .· .

H. 288. Mehrere Bormünder,welchedie Ver-
«

waltung gemeinschaftlichgeführt haben, haften
nunm. Gernsb- 1V- Baud. va dem
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dem Pflegebefolzlnen, Einer für Alle, und Alle

für Einen.

s. 289. Es kann aber nicht nur der in Anspruch
genommene an den, welcher den Schaden ei-

gentlich verursacht hat, sondern auch, wenn kei-

nem von ihnen ein Uebergewicht der Schuld vsuc-

Tnst fälle, ein jeder an die Uebrigen, für ihre An-

thcile«,fich halten.
§. 29o. Jst die Verwalkung der Vormund-

schafc von dem Erdlnssec der Pflegebcfolglnen un-

ter mehrere Vor-minder verrrzeilt worden: so hat
ein jeder nur sdie ilzm angewiesenenGeschäftezu
vertreten.

,

§. 291. Ehrenvormünder, ingleichen diejeni-

gen, unter welche der Richter die Vesorgung der

vormundschnftlichen Angelegenheiten verttzeilc hak,
haxten für die verwaltenden Vorn-kündor,wenn sie
bey Führung der Aufsicht über dieselben ein grodes
Versetzen beganner haben.

s. 292. In idem Falle haften sie nur so weit,
als der Pflegeoefvhlne von den verwaltenden Vor-
mündern nicht enkfchådigrwerden kann.

s. 293. Die Enden eines jeden Vormundes sind
nur für ein grobes von ihrem Erblasser begangenes
Versetzen zu hafen verbunden. .

s. 294- Jst aber die Klage noch beo der Le-

benszeit des Erblassers anaest—llt, nnd von diesem
b aniwortet worden: somüssendieErden eben den

Grad der Schuld vertreten, wozu er selbstverbun-

den gewesenwäre.
s. 295. Pilegebefolklne haben in dem Vermö-

gen ihres Vnrxissürsdeh so wie derer, welche sich
dnfljr angegebecrhaben; wegen aller von den-

selben 3:. vertretenden Defekte, das in der Cun-

curg-.-.s:s-img naizer bestimmte Vorrecht der Fünf-
ken Edelle. -
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s. 29«S. Die ausgemittelten Defekte können
auf vie unbewegliche-nGüter der Schuldner,
auch ohne Einwilligung derselben«eingetragen
werden«

§- 297. Dieses Vorrecht nimmt bey wirklichen
Vormündern vom Tage itzcer Vernstichtung, bey
andern aber von dem Tage, da sie sich der Be-

socgnng der vortnnndfthaftlichen Angelegenheiten
angemaaßtlzaben, feinen Anfang.

s- 298. Es e:«sieecktsich nicht auf das Vermö-

gen bloßerEhrenvormünder, in so fern sich diesel-
ben nicht enxer WiskkichenVerwaltung unterzogen

aben.b
§«299. Handlungen, die das vormundfchnft-

liche Gerecht sitz-neZuziehunades Votmunde5, oder

gar wide-e dessenquen vorgenommen hat, ist kein
Vormund zu vertreten schuldig.
§. zoo. Ein Gleicer gilt, wenn berVoemund

zwar nach der «st,veesnnades vocmundschnftlichen
Gerecht-o die Handlung fele Vorgenommem diesem
aber voriger seinen Widerspruch dagegen wirklich
angezeigt hat.

«

»sozot. Der Richter ist schuldig,für ein mäßi-Vom-«-
geo Versetzen zu lgafeem welches et bcy Bestellung OWN-

,
des Vornntndes, oder bey Führung der Aufsichtgelte-K
nnd Direceion über ehn begannen hak. vom-mo-

§. 302. Doch darf der Richter erst-alsdannsl;sss«kcs’·"
haften, wenn kein anderes gesetzmäßigesMit-

kes, den Psiegebefohlnen zu entfchädigen,mehr
übrig ist« ,

«

§. 303..Der Richter kann also erst dann in An-

spruch genommen werden, wenn weder die ver-

waltenden noch die Ehrenvotmünder, noch de-

ren Erben oder Bürgen, den Schaden des Pfle-
gkhkfohlnen zu ersetzen schuldig oder vermö-

gend sind.

P y y 2 s. zoxk
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§. 304. Die Erben des Nicht-ers sind, wegen
ihrer Vertretungs-Verbmdllä;l-eit, nach eben den

Gesetzen, wie die Erben des Vormund-es zu beur-

tlzeilesn 293. 294)
.305. Eises-en der Vertretungs-Verbindlich-

keit mehrerer Mitglieder eines vormnndschaftliclken
Collegii, bleibt es bcy den allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften (’Tie.X. §. 1;7. l«qq.)
§. 306. Die Nachfolger im Amte haften-fürein

Versetzen ihrer Vorgänger nur alsdann, wkzm sie
dasselbe hättenentdecken, und die schädlichenFol-
gen davon abwenden können, eins oder das an-

dere aber aus einem groben Versetzen unterlas-
sen haben.

s. 307. Auch lzaften Nachfolger in jedem Falle
nur alsdann, wenn der Pslcgebefohlne von ilzrcn
ergcmgerm oder deren Erbe-» nicht cntschådlgt
werden kann.

Sechster Abschnitt
Von der Sorge für den Unterhalt, und

die Erziehung der Psiegebefolzlnen.

§. zog. Die Vormünder sind vorzüglichfür den

Unteelzalt und die Erziehung ilzrerYsiegebefolzlnen
zu sorgen verpflichten

H. 309. Ist das Vermögen,oder der eigeneVer-

dienst der Pflegcbrfolglnen nicht hinreichend: so
müssendie, vermögeder FamilienharbieIdung, da-

zu gesetzlichverpstlchteten Verwandten zutrekem

(Tik. M. l4. li1q.)
-

31o. Ermangelt auch deren Benstand: so ho-
ben dergleichen unvermogende Pflegebefohlne auf
die Unmstntzung des Senats durch gemeine Bep-
lzülfe, over aus den vorhandenen Armenanstaleeu,
vorzüglichAnspruch.

§. Zu.
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§. zu. Minderjährigemüssendurcheine ihrem Erziehung.
Stande, Vermögen, und Fähigkeitenangemessene
Erzieizung, zu tugendhaften und brauchbarenBüs-
gernniöglichstausgebildet werden.

O. 312— Haben die Acltern besondere Verfei-
gungen deswegen getroffen: so dienen diese dem
Vormunde und vormundschastlichenGerichte zur
Pinassregeb

Fi.31 Z. Glaubt jedochder Vormund, daßder
Von den Aektern bey der vorgeschriebenen Erziehung
beabsichtigte Zweck, wegen Vkangel an Fähigkei-
ten oder Vermögenbey dem Psiegebefolzlnen,oder

Mgm gänzlicherAbneigung desselben, nicht zu er-

reichen sey; oder daß der Psiegebesohlne,. wegen
seiner por»5!««iglirk)enFuhigkeit, noch zu einem bes-
sern Zweckeerzogen werden könne: so liegt ihm ob,
dem vokmundschasclichcnGerichte davon Anzcige
zu machen.

»

s. 314. Dieses muß alsdann, mit Zuziehung
eines oder des andern der nächsten,am Orte-, oder

in der Provinz sich aufbauenden Verwandten, die
"

Umständesorgfältigprüfen, und getvissenkzaftfest-
feizetn welche Abänderungen in den von den

Aelrern vorgeschriebenenMaaßregeln gemacht wer-

den können·

d s. 315. Nach dem Todedes Vaters gebührt-der
Mutter die Erziehung ihrer Kinder.

»

s. zi16. Sie darf aber, so wenig ais der Vor-
mund, von den Vorschriftendes Vaters, ohne er-

hebiicheGründe, "und obKeGenehmigung des vor-

mundschaftlichenGerichkss abgehen.
. 317. Die Erziehung der Kinder soll der

Muser bloß;um deswillen, Weil sie nach vorher-
gegaugeuer

«

gehöriger Auseinandersetzung zur

fernem Ehe geschritten ist , nicht genommen
werden.

’

Yyy 3
«

Cass-
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s. 318. Noch der Mutter haben die Großåltem,
und nach diesen die Seitennerwandtem das nächste
Recht und die Pflicht zur Erziehung solcherPflege-
befolxlnem

·

· 319. Das vormimdschaftlicheGericht aber

behältdie Wahl unter den Verwandten, und ist
nicht schuldig, sich an die Nähe des Grabes zu
binden.

s. 32o. Anch hängteg in allen Fällen von der

pflichtmäßigenBeurtlzeclung der Obrigkeit ab, die

Erziehung der Unmündigen, mit Ansschliessung
der Mutter und der Verwandten, dem Vortnnnde
oder einem Fremden aufzutragen
§. 32t. Den Grund einer- folchenAbweichung

Von der Regel, ist dcr Richter nur seiner vorgesetz-
ten Behörde, auf Erfordern, anzugeben schuldig-
§. 322. Der bloßeUnterschiedder Neligionspak-

ten unter Christen ist kein hinreichender Grund, die

Wiutter, oder andere nahe Verwandten von der

Erziehung attsnischliesien.
§. 323. Sind jedochdie Kinder noch unmün-

dig: so nmß die Obrigkeit auf genaue Befolgung
der Vorschriften des Zweyten Titels §. 75785. sorg-
fältigAchthaben.
§. 324. In Fällen«wo jemand von den Ver-

wandten eines unvermögenden Pflegebefokzlnen
die Vekpsiegung desselben nach Es.zog. übernehmen
muß, kann demselbenauch die Erziehung des Pfle-
gebefolzlnem wenn er sie verlangt, nicht entzogen
werdet-.

«

s. 325. Nur wenn offenbar erhellet, daß die

körperlicheoder moralische Erziehung des Pflegebe-
fokzlnen bsy einem solchen Verwandten gefährdet
seyn würde, ist das vonnundfchaftlicheGericht be-

fugt, die Erziehung auch einem Andern , auf Kæ
Sen dieses Verwandten, zu übertragen

(

s. 325.
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s. 326. Wenn gleich die Erziehung dem Vor-
miinde selbstnicht aufgetragen ist. so liegt ihm den-

Mfch ob- ein Wschfsmes Auge darauf zu richten,
und die bemerkten Fehler der Eczielzerder Obrig-
keit anzuzeigen.
§- 327s Uebsthauvt miißder Vormund von dem

AUfEMbAlth der Verosiegang, und der Erziehung
VPSPsikgebkathtm dem vorniundschafklichenGe-

tichte,, wenigstens einmal im Jahre, getreue und

pflichtmäßigeAnzeige machen.
H. Zag. Weder der Vormund , noch dei- Erzie-

her, dürfen von der einmal getroffenen Einrichtung
der Obrigkeit , wegen der Art Und des Orts der

Erziehung, ohne deren Genehmigungabweichen-
§. 3:9. Die Lebensart, welcher"die Kinder ge-«W«bldes

widmet, und wozu sie vorbereitet werden sollen-Lebew«
kann nicht anders , als unter Genetznsgung der

Obrigkeit,festgesetztwerden.

§. 330.««Hat der Vater etwas darüber bestimmt:
so sinnen, wegen einer darin zu treffenden Verän-
derung, die Vorschriftens. 312- 314. statt.

. 331. Hat des-Vater nichts bestimmt: so

muß sich das vorniundfchaft!icheGericht nach den

Anweisungen des Zweyren Titels s. 109. cqq. ledig-
lich achten.

s. 332. Doch sollen in allenFällen der Vor-

mund und die Mutter, over die Großålterm mit

ihrem Gutachten darüber vernommen werden.

s« 333. Bey Kindern Von Zunftgenossensind
die Zunftältestenschuldig, dem Richter-, auf Er-

fordern, mit ihrem Rathe und Gutachten an die

Hand zu gehen. .

§. 334. Wenn der PAegebefohlne znni Studi-

ren gewidmet werden foll: fo muß dao vormunv-
«

fchaftlicheGericht vie Vorschriften des Zkvolftei
Titels §. 62. Sz- 64. genau beobachten-

Yyy 4 d- Zzss
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s. 335. Die Kosten der Erziehung müssennach
der mit Rücksichtauf das Vermögen bestimmten
Art derselben, und nach der Tebeng·art,zu welcher
der Psiegebefohlne vorbereitet werden soll, abge-
messcnund festgesetztwerden.

. 33(«-.Der Vormund, welcher den festgesetz-
ten Betrag ohne Genehmigung des Gerichts über-
schreitet, macht"sichverantwortlich-
§. 337. VJenn die jährlichenEinkünftedes Ver-

mögens zur Erlangung des gesuchten Zweck-; nicht
hinreichen: so kann auch die Substanz des Vermö-

gens dazu Verwendet werden-

§. 3;8. Wegen der Verheiraklzung der Pflege-
befohlnen ist das Erforderliche gehörigenOrts vor-.

geschrieben (Tit. I. 49. qu.)
s. 3—39.Mit Bestimmung und Heebiyfchassung

der Ausstvttunnstosten, ist eh, wie mit den Erzie-
hungskosten zu halten.
§. 34o. Doch sind, bey unvermögendenPflege-

befohlnen, nnr Verwandte in aufsteigen-der linie,
und Geschwister, die bereits ausgestattet sind, zum
Bevtrage verpsiichtet. »

§. 341. Wahn-»undBlödsinnigemüssen dek-

gestalt unter beständigerAufsicht gehalten wer-

den, daß sie weder sichselbst, noch Andern scha-
den können.

s. 342. Die Sorge füt-dieseAufsichtliegt dem
die Führung derselben hingegen den-

jenigen ob, welchendie Psiicht der Erziehung zu-
kommt.

s. 343.« Doch kann, zur Uebernekzmung der

Aufsicht über Rasende, weder ein Verwandte-h
noch der Vormund , noch eine andere Prioatperson
gezwungen werden-

§. 344. Finder der Vormund oder die Ver-
wandten keine andere Gelegenheit, dergleichen
Personenunterzubringen: so liegt dem Staate ob,

die-
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dieselben in eine öffentlicheAnstalt zur Verwah-
rung aufzunehmen -

d. 345. Ver bloßenWahn-«und Blödsinnigem
welche kein Vermögen besitzen,müssendiejenigen,
welchenderen Unieclzalknach den Gesetzenobliege,
auch die Kosten der Aufsicht, welchesie nicht selbst
übernehmenwollen, hergeben.
§. 346. Eben dies gilt Von Taubstumneem

wenn dieselben, weg-en der mit ihrem körperlichen
Mangel verbundenen Gemütlzsschwäche,einer be-

sondern Aufsicht bedürfen. »

s. 347. So lange noch eine gegründeteHoff- —

nung zur- Wiederherstellung solcher Personen pok-
'

banden ist, müssensie mit den nöthigenHeilung-;-
mieteln nach Möglichkeitversehenwerden.

H.q48. Die Heilungslosten haben mit den Er-
zziehungskostengleicheRechte. L .

s. 34.9. Verschwender-,auch wenn sie großjåkz-Fük M

rig sind, muß der Vormund unter beständigerAuf- stünva ,

»si.chthaben; sie zur Arbeit und nützlichenTbäeig-
’

keit anhalten; und sie Von ihren Fehlern möglichst
zu bessernbemühtseyen

, s. 350. Bey beharrlicherFortfetzungihrer aus-

schweifendenlebensarr hat der Vormund, jedoch
nur unter Direction und Genehmigung des vo-

mundschaftliehenGerichts, dasMechy den Pflege-
befohlnen, lauch durch zweckmäßigeZwangsmittel,
zn einer ordentlichenund regelmäßigenAusführung

«

anzuhalten. (Tik»ll. §. 86. qu-)

Siebenter Abschnitt.
Von der Vorsorge für das Vermögen

« der Pflegebefolzlnem ,

» ·351. Jn allenFällen, wo eine Vormund- Sicherqu

schnftanzuordnen ist, muß vor allen Dingen guf VII-WH-

dik Ausmitrelung und Sicherstellung des Verme-

Yyy 5 gens



«

Regelung.

slo74 Zweyter Theil. AchtzehnterTitel.

ges-g der Pflegebefohlnen Rücksicht genommen

«wcxden.
§. 352. Diese Vorsorge liegt jedem Richter ob-

in dessen Gerichtsbezieke dergleächen Vermöaen
sich besindet; auch wenn der Erblasser seiner Ge-

richts-backen nicht unterworfen war.

s. 353. Besinvet das Gericht, unter dessen Ge-

tichksbarkeit dcr Erblasser gestanden hat, sich an

eben dem Orte: so ist nur dieses zur Obfoege für
das an demselben Oete vorhandene Vermögen be-

fugr, und verpflichtet
s- 354. Der Richter muß das beweglicheVer-

mögen, an welchem Pflegebefohlne Theil h.1ben,
sogleich auf erhaltene Nachricht in gerichtliche
Some nehmen-
§. 355. Auch Doefgerichte können, in Abwesen-

heit des Gerichtohakcerg,den am Orte befindlichen
Nachlaß versiegelm

s. 356. Sie müssen aber davon dem Gerichts-
hnlter, zur weitern Besorgung und Verfügung«
sofort Anzeige machen.

§. 357. Notcarien sind, Siegelungen in Ster-

befällen Vom-nehmen, nicht berechtigt; außer
wenn sieh kein Richter in der Nähe besindee, und

sie darum requirirtz oder wenn es ilznen von dem

Redner aufeetmgen worden-

§.358. Von dem Absterben fokcherPersonen,
die unter Milicaimkichcsbarkeit stehen, muß der-

jenige Nachlaß, welchen sie den und um sich ge-

habt- haben, von den Kriegsgerichten versiegelk
werden.

«

s. 359. War der Vesstorbene im Felde oder auf
memando, an einein Orte, wo kein Krugeng
tichr sich besindetx so ki.cqt dem kommandirendkn

Officin- ob, für ven Nachlaß,welchen er bey und

um sich hat, zu sorgen.

§. 360.
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s. 365 Jst auch kein eommanditender Ossieier
Vol-hemmt sv sind die Civilgerichtedes Orts zu
dieser Obsorge verpflichtetp

- §. 36·1. Jeder, welcher eine Siegelung vorge-
nommen dat, muß, wenn kk nicht selbst der vor-

InundschaftlicheRichter ist, diesemunverzüglichda-
von Nachrichtgeben.

§. 362. Er muß, enn von einer in dem

Nachlafse vorhandenen - tztwilligen Verordnung
Anzeige geschieht, - oder Spuren sich sinden,
dieselbe mit Zuziehnng der im Sterbelzanse ge-
genwärtigenVerwandten, Freunde, oder Hauz-
officianten des Verstorbenen aufsuchen, und dem

gehörigenRichter zur Verfügung der Publitation
einsenden. ,

s

§. 363. Der siegelndeRichter darf sichüber den

vorgefundenenNachlaßin der Regel keiner Verfü-
gung —anmaßen.

. 364. Er muß jedoch, wenn wegen Entfer-
nung des VormundschafrlichenGerichts-, oder aus-

andern Ursachen, die Verfügungendesselbennicht
schnellgenug erfolgen können , in schleimigenFäl-
len die nöthigen Vorkehrungen zum Besten der

Psiegebefohlnen treffen, und auch davon dem vor-

mundfchaftlichenGerichte Anzeigemachem

§. 365. Er muß also Sachen, welcheben län-

gerer Anfbewahtung verderben , oder außerWerth
kommen würden, sofort öffentlichveräußem

s. 366. Ein Gleiches liegt ihm in Ansehung
solcherSachen ob» deren Aufbewahrung mit be-

trächtiichenund offenbarunnützenKosten verknüpft

seynwürde.
E

s. 367. Auch muß er dafür sorgen, daßGe-

schäfte-, die ihrer Natur nach olzneaugenscheinli-
chen Nachtheil für den Pflegebcfolzlnennicht nn-

tec-
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teil-rochenwerden können,in dem Gange, worin

sie sich wirklichbesinden,
gesetztwert-en. .

s. 368. Eine zum Nachlnsse gehörigeHandlung
darf der Richter nicht versiegelnz sondern er muß
deren Fortfülgmng dein von dem Erd-lasset ange-
nommenen Disponenten übertraaexk

§. 369. Jst kein solcherDisponent Vorhanden-

xiqllfnuß
der Richter-Hoseneinen Aufseher be-

e en.

§. 37o. Dieser Aufseher mußvereinet, und
ein Gleiches auch in Ansehung des Disponenten,
wenn derselbe nicht schon verpflichtetist, beobach-
tet werden.

s. 371. Jst ein Ehe-Hattedes Esslcssisrs im Sirt-

behnuse vorhanden: so darf mit der Stegs-lang nur

auf desseneigenes «"Llnsncl)en,oder unter dessen aus-

drücklicherBewilligung verfahren werden«
§. Z72. Eine-n jedsn stclzr frcy, die Siegelimg

seines künftigenNil-blossen zu inne-sagen
s. 373. Dis- Eielörung muß jedoch schriftlich,

oder gegen das Gericht mündlichzum Protokolle,
geschehenseyn.
§. 374. Auchmuß der Richter auf das Verbot

der Sicgelnng keine Rücksicht nehmen, wenn sich
Umständehervottlgum nach welchen der Nachlaß
einer von dem Erblafser nicht vorhergeselzenenGe-

fahr ausgesetztist.
s. 375. Dies sindet besonders statt, wenn der

Ecblasser die Siegelung mit ausdrücklicher Bede-
hung auf eine gewissePerson, welcher die Ob-

sorge und Aufsicht über den Nachlaß von ihm an-

vertraut worden, verboten h.1t, nnd dieselbePes-
son bey dem ’Zlbleben des Erblasserg schon verstok
ben, oder nicht am Orte znaegen ist.

»

s. 376. Sobald dem Pflegebeisvkglnenein Vor-
mund bestellt worden, muß derselbe ohne zir-

vcisxilk

olzne Veränderungfert-
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verlust für die Aufnahme eines vollständigenVer-

zeichnissesvon dem Rachlssse sorgen.
«

§. 377. Zieht die Berichtigung der Vormund-

schäfksich M die Länge; und kann die Ausnah-
me des Jnventarii, olzne des PAegebesolglnen
Nachcheil,’ nicht ferner ausgesetzt werden: so
Muß der Richter dazu einen besondern Curator
bestellen.
§· 378. Die Anordnungen wegen Aufnehmnng

des Jnventarii gedülzren allein dem voemundr

schriftlichenGerichte. .

,

«

s. 379. Dieses mußjedoch wegen solcherRach-
laßsiücke,die an einem Orte sichbesinden, der we-

der seiner unmittelbaren noch mittelbaren Gerichts-
barkeit unterworfen ist, den gehörigenRichter des
Orts um deren Jnventirung ersuchen.

«
§- 380. Es müssen aber alle dergleichen Spe-

ctglinvisntariendem votmundschaftlichenGerichte«
metgetlzeilt werden.

H. 381. Die Jnventnr des Nachlasses Verstor-
bener Militanpersonen gebührt, nach geschehener
Adnahmeder Siegel, den Eioilgerichten in allen

Fällen, wo denselben die Bevormundung der hin-
terlassenen Pflegkbessolzlnenobliegt

s.zs2. Von der bevorstehenden Aufnehmung
des Jk-ventarii mtzßdem Vormunde, engleichcn
den auser den Pflegebefolzlnen etwa noch Vorhan-
denen DJkiterbeky in Zeiten Nachricht gegeben,
und dieselbenmüssen-wenn sie sich melden, da-

bey zugelassenweiden.
«

§. 383. Einer gerichtlichen Inventar bedarf es Von Mc-

nicht, wenn ein üdeeslebenderEbene-te des Erblask
sers sich in dem BtFlze der Erbschaft befindet, und

W M-

Sin Privatverzeichnißdarüber auszunehmen nnd

Vorzulegenerböregist.
«

§. 384. Ansstrdem kann der Richter in Fässkm
M entweder eins der Arm-rn- oder sonstein

’

naher
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naher Verwandter der Psiegcbesolzlnem im Besilze
des N«1ci;-lc.ssessich besindetz oder wo man zum
voraus weiß, daß der Nachlaß nicht beträchtlichsen,
und ver, welcher ilgn hinter sich lzat, wegen seiner
Verbindung mir dem Pslegebefohlnem oder sonst,
ein VorzüglichesVertrauen verdient, statt des ge-
richtlichen Jnventarii, mir der Vorlegung einer

Privatspeclsicakidnsich begnügen.
H. 385. Eine zum Nachlasse gehörendeHand-

lung durf, so lange deren Aufhebung nicht erfol-
gen soll, nicht gerichtlichlnvcntirr werden.

§. 386. Doch muß der Vormund oder Dispo-
nent auch darüber ein vollständigesPrivaränvencas
rium aufnehmen und vorlegen.

·

s. 387. Der Richter ist schuldig, dergleichen
Handlungsinvenkarium dergestalt zu Verm-Ihrem
daß das Innere der Handlung zum Nachtheile ver

Pflegebefolglnennicht dffcuclichkund weide.

H. 388. ZumBehuf eines solchenHandlungs-
invenraril mussm die Bücher bis zum Sterbstage
des Erblassecs nachgetragen, und sodann abge-
schlossenwerden.

H.389. Ein jeder, welcher zur Aufnahme ei-

nes, Privatinveinacsnver-starrerworden, ist las-Fluch-
tlgkeic desselben, auf Erfordern, eldlich zu bestär-
ken verbunden.

H. 390. Der Regel nachmußdiese eidlicheBe-

slärkungsofort erfolgen.
. 391. Bey Verwandten in auf- und abstei-

gendcr Linie, ingleichen bcy Senenversvaudcw
die als Respectspprsonen für den Psteacbekidklnm

anzusehen sind, kann Das vortnmmchsssklsshd Ge-

richt die mltckre Besinnung, nach III-Oasen-
lzett der unijiandc, bis zu cmer nähen-uVeranlas-
sung ausscszecn

§- 392s
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§. 392. LWenn eine Wittwe wieder heirathen
will: so muß die eiviiche Bestxirkungnoch vor Voll-

dtskzullsDieses Ehe von ihr geleistet werden.

Hi 393s Nur Ein Sei-lassen welcher den Pfle-
gebefohlnm meizr, ais einen ihm schuldigste
Pfiichtnzeil zugiwendet hat, kann die eidljche Be-

stöikung eines Puvakveczeichmsses von seinem
Rachlusse ums-ringen

I. 394. Aber auch ein solches Verbot ist ohne
Wirkung, sobald gxgrnndcte Verninttzungen einer

begonnenen Unkichkigieit dem Richter bekannt

werdet-.

0. 395. Jedem Erblasser steht es frcy, die

gerichtliches-nomine seines ,Racylasses zu un-

kerfagcn.
§. 396. Dckgleichen Verbot bedarf keiner

chlichiseitz sondern es ist genug, wenn nur

km- Erblasser seinen äWillen schri tltch, oder måndx

lich gegen dsie Gerichte zum Prokcscslle, gehus-
sect har.

g. 397. Das Verbot der gerichtlichenSiege-
liing begreift das Verbot der gerichxlichcnInven-
stur unter sich.
§. 398. Hat der Erblasscr nur eine gewissePec-

son von der Herausgedung eines Jnvenkarii be-

frei-t: so kann ein Dritter-, welcher zur Verwal-

tung des Rnchiasses gelangt , sich darauf nicht
berufen. «

H. tz99. Die Aufnahme eines Privatverzeichniß
fes kann von dem Erblasser nie verboten, nochdurch
«ikgend eine dem Piiegcbefolzlnen nachtheilige Be-

dingung eingeschränktwerden.
« «

, H. 400. Der Inhaber des Nachlasses muß also
auch m diesem F-«Uedag Verzeichnißaufnehmen;
er darf aber feldigeg nur versiegenin gexicytliche
Verwahrungüoergebm

§. 4ot.
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§.,4ok. Die Einsiegelung des Verzeichnissez
muß m Gegenwart des vvrmundfchaftxichenGe-

( richte-, oder wenigstens eines Jlstizcommisserii und
Notacii geschehen-

s. gez-. Diese müssensich davon überzeugen,
daß in dem Versiegeltm Umschlage wirklich ein

Berzeichnißdes Nachl«2ssegenthalten sev.
s. 403. Das vormnctdschaftlächeGericht ist be-

rechtigt, von dems, welcher dag«versiegclteVer-

zeichnis übersieht, die Versickcsrung an Endse-
,statt, daß dasselbe mit den gesetzlichenErforder-
nisse-n eines Rachlnßverzeichnissesverschen, und
von ihm nach seiner besten Kenntniß und Wis-
senschaft treulichaufgenommen sey, ’zu· fordern.

Th. i· Tit. Uc. 434. 435. »

§. 404. Auch wenn Aeltern oder Großältetn,
die ihren Kindern eine bestimmte Sache oder

Summe zu ihrem Erbtlzeil hinterlassen, die Auf-
nahme eines gerichtlichen oder Privatverzeichniß
fes von ihrem Nachlasse gänzlichuntersagt haben,
muß dennoch der Haupte-be zur künftigen Beur-

klzcilungx ob eine Verletzung im Psiichttlzeile vor-

handen sey, ein Piivatvcczeichnißaufnehmen, Und

bey dem vormundfchaftltchenGerichte versiegelt
met-erlegen
§. 405. Der Richter ist ein VerschlossenesPri-

batinvencarimn zn eröffnenberechtigt, wenn ein

erheblicher·Verdacht der Verkürzung des Pflege-
befolzlnen ii«nPflichttheile eintritt; oder ilzm eine

schlechteVerwaltung," oder gar Verschwendung-,
vonSeitcn desjenigen, der den Nachlaß hinter sich
hat, glaubhaftnngezeigt wird. -

§. 405. Ferner alsdann, wenn die Güterge-
meinfchaft zwischen den Pflegebefolzlnen und dem

überlebenden Eikegntten deS Erblczssersanflzöm
mithin eine Auseinandersetznngzwilchen ihnen- er-

folgen muß.
«

«

§.4o7.
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. 407. Auch alsdann, wenn das Anbringen
der Gleubiger die Offenlegungdes Vermögensste-
standesunvermeidlich-macht.

Q. 408. Wenn keiner dieserFälle sich ereigneh
so bleibt das medergelegteVerzeichnißso lange ver-

schlossenin der Verwahrung des votmunvschaftlichen
Gerichts, bis der letzte der Psiegedefolzlnen der

Vormundschasteinlassen wird-

xJ-4729s sNach berichtitztcm Jnvenrario mußAmsel-mu-
dsk Pnegebetolzlnemir denjenigen, welchen ein »Man-

Wkiteigentlzuman der Masse, oder irgend einem
Theile oetselben gebühret, auseinander-gesetzt
werden.

-

H. 410. Hat jedochdie übel-lebendeMutter des

Pflegebefothtsn mit dem Vater derselben in der

Gnlergemeinlchaft gelebt; so stolzeihr frei» auf
deren Fortsetzungnnr den noch nicht ebgefuadenen
Kindern anzutragen (Tik. l. s. 634. quJ

. 411. Der Vormund ist in diesem Falle nur

alsdann die-Auoetnandkrsetznngzu verlangen be-

rechtigt, wenn vie Mutter der Pslegebefotglnenzur
anderweitige-n Ehe schreiten

s. 412. Ferner, wenn die Töchter heirathen,
oder dle Sohne eine eigne Wirth-schon anstellen;

s. 413. Endlich, wenn die Wie-leer sich oer Ver-
« «

schwendung,oder sonst einer schlechtenVerwaltung
verdächtigmache.

.

X

. 414. Wegen der Auoemanversetzungdes

Vaters mit sein«-nKindern aus voriger Ehe sinden,
auch hey der stternemcntschaft, vie Vorschriften
des HI.35. 36. Anwendung. .

s. 415. Hat der Erblassee die Fortsetzungder

GenketnsdtnfcEier Pflegebefolzlnenunter sich, oder

mit einem Dritten verordnen so kann ver Vormund
davon einseitig nicht abgehen-
9· 41.-«. Glaubt derselbe dennochaus recht-

lichenGründen LTIYl. Tik.XVll. O-sei-) darauf
Allgem.Gesetzb. lV. Band. Zzz qu-
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antragen zn können: so muß der andre Theil Ist-c-

über ordentlich gehört, und det- Sxiche durch rich-
terliches Erkenntnis; entschiedenwerden«

. 417. Jn Fällen, wo Erben überhauptdie

Gemeinschaft fortzusetzen schuldig sind, kann

auch der Pflegedefotzlne sich derselben nicht ent-

stehen«

418. Der Vormundkann auf Theilung eines

geknelnlchaftiichenGrundstücke mir in den Fällen
eintragen, in welchendie Ietäußernngdesselben
sinkt finden-würde

H. 419. Die Auseinandersctzunggeschiehtin der

Regel unter Direktion des VormundschaftlichenGe-

richte-.
s. 420. Kann aber dieselbe in Güte nicht zu«

Stande gebracht werden: so gebührt die rechtliche
Entscheidung dem Nichter, unter welchem der

Erblasscr seinen letzten persönlichenGerichte-stand
lgatte.

«

s. 421. Nach erfolgter Ansmittelnng des Ver-

mögens der Pflegedesolzlnem mußdas Gericht für
die ordentliche Einleitung der Administration, nnd

für die Sicherheit der Pflegebesolzlnendabey Sor-

ge tragen-.

§. 422. Von dem Vermögender Pflegebesohk
neti datf dem Vormunde in der Regel nur so viel

in Händengelassen werden , als zum Unterhalte,
zur Erziehung , nnd zur Fortsetzungder Tit-mini-

stration nöthigist-
. 423. Auch müssensämmtlicheden Pritsche-

folglnen gehörendeSchuldinstrumetlte,s die Ein-ita-
lien mögenschon von dem Erblasser, odetrrst mäh-
rend der Votmnndlchaft ins-gethan seyn, m gericht-
liche Verwahrung genommen werden.

s. 424. Nach VerhältnißdesjenigenTheils des«
Vermögens«und der Eint-anste, welchender Vor-

mund
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wund von Zeit zu Zeit in Händenbehält,mußvon«wve

ihm Caution bestellt werden. NUM-

§. 425. Die Bestellungder Caution kann durch
,

VÄVJM Oder Plauder, oder durch gerichtlicheEin-

tragizng auf Grundstückegeschehen.
»

9.425- Der Richter ist schuldig, dieser Cau-
tion diejenige Sicherheit zu verschaffen, die der
Vormund, nach der lage feiner Umstände,und

MkchBeschaffenheitfeines Vermögens, dafür ge-
wahren kann. «

,

,

,

-««s.427. Doch kann kein Vormund wider feinen
Willen angehalten werden, die erste Hälfte des

Wertho seiner Grundstückemit einer solchenCau-
tion zu belasten.

«

.428. Jst die Caution innerhalb der ersten
Hälfte ifchon bestellt worden: so mußste den-.

Noch, auf Verlangen des Vormundes, zum Besten
anderer Eintragungenk bis auf dieseHälfte zurück-
treten.

5.429. Die Sicherheit der Ackivforderungen,
mit welchen der Vormund die Caution bestellen
will, ist nach denjenigen Grundsätzenzu beurtbeix
len» welche bey Belegung der Pupillencapitalien ,

selbstunten s. 466. qu. vorgeschriebensind.
§.gezo. Ein Bürge, ver feine Bürgfchafrnicht

innerhalb der ersten Zwey Drittel des Wer-the fei-
nes Grundstückeeintragen lassen kann, oder«will,
soll in der Regel zur Caution nicht angenommen
werden.

« « » » «

. 431. Mit Cautionem die auf keine gewisse
Summen bestimmt sind, soll kein Vormund wider

seinen Willen belastetwerden.
, » «

§. 432. In wie fern in der Zwischenzeit,bis die

Caukspg bestimmt werden kann, für die Sicher- —

here der Pflegebefohlnendurch Eintrag-uns eines

vorläufigenVermerks auf die Grundstückedes

Vormunvee, oder bey einem nicht angefessenen f-
«

Zzz I Vor-
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Verwunde, auf andere Art, nach den Umstän-
den zu sorgen sey, leiht dem pflichtmäßigen
Besinven des VormundsihaftlichenGerichts über-
lassen.

s.433. Vorinündeydie von dem Erblasser
der Pflegebefoizlnen ernannt worden, sind von

aller Cantionsbestcllung to lange fee-» als sie sich
nicht einer unotventlxchen oder unwirtlzschaftli-
chcn Anminisiration verdächtigmachen; oder die

Ablegung der Rechnungen länger als Sechs Mo-
natlze nach dem dazu bestimmten Termine ver-

"

nachläßigem
s.434. Auch andere Vormiinber, die mit einer

besondern Eautionsbestellung gar» nicht aufzukom-
men im Stande sind, können,wenn sie nur sonst
in dem-Rufe unbeschelrenekRedlichkeit und ordent-

lichekWirthfchaft stehen, dennochangenommen und

beybelzaltenwerden.

s. 435. Bey gleichemGrabe der Tüchtigkeitist
jedoch, unter Mehrern, derjenige, welcher Camion

bestellen kann, vorzunehm-
54362 Bey einem ohne Cantion bestellten

Vermont-e muß das Gericht, in Ansehung m

Interessen, Pacht: und Mietlgzinsem und anderer

fixirtex Hebiingem so wie selbst in Ansehung ber
ordinaicen Gntgeinkünfte, durch deren unmittelbare

Eicizieiznngin das Depostrum, oder durch Anwei-v
sung an diejenigen, welche aus dem Vermögen des

. Pgegebefolzlnen Zahtnngen zu erhalten haben,"
noch genauere Pkaaiäkeaeln festsetzen:damit dem

Vormlinde alle Gelegenheit zu nachtheiligen und

willkükgrlichenDisvositionen so viel als möglichbe-
nommen werde-

§. 437. Dergleichen besondereMaaßregelnmüs-
sen in w vormunbschaftlichenBestellung ausge-
drückt werden. «

is 438i
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§. 438. Bey Verwaltung des Vermögens der Acri-ai-

Pflegebefolzlneiy istder Vormund schuldigund be- HHZIHUZJIM
fast, alles zu thun und zu besorgen, was einem Fekipstkges
guten Hanswikilzein Ansehung feines eignen Ver- WWML

möge-noobliegt; in so fern er darunter durch eins-«
drücklicheGesetze,durch den Willen des Erblnssers,
und durch besondererichterlicheVerordnungen nicht
eingeschränktist.

«

.

z
. Ob und was von den« dochandenen-)vee·

Mobilien verkauft, aufbewahrt, oder dem Pflege; Mobilien-

befohlnen zum eigenen Gebraiiche überlassenwer-

den foll, muß hauptsächlichmich der vorhandenen
Verfügung des Erbiasseks bestimmt werden.

§.440. Bey deren Ermangelung muß der Por-
nmnd sowohl darüber, als über die Art oes Ver-.

kaufs und der Aufbewahrung, nach Lage der Um-

stände, Beschaffenheit des übrigen Vernibgeng,.
und Exfordernißdeo Beste-no der Pflegebefolzlnem
Vorschlägethun, undÄrichterlicheVorbescheidung
einholen. .

·

§. 44I. Sachen, die ohne Nachtheilder Sub-
stanz nicht füglich anfbelzoltenzwerden können;
oder bey deren längernAufbewahrung ihr Werth
vermindert werden würde; oder die der Pilegebes
fohlne entweder gar nicht, oder doch in mehrern.
Jahren noch nicht würde brauchen können , müikem.

und zwar in der Regel, durch Auction verkaiift
werden.

s

.442. Das vormundschaftlicheGericht kann
aber auch, auf den Antran des Vormundes, die
vorhandenen Mobilienganz oder zuni Theil der

Mutter, oder einem maiorennen Miterbem aus

.freyer Hand zulchlsgen lassen, wenn Bedingun-
gen, die dem Pflegebefohlnenbortlzeillzofteksind,»
als wahrscheinlicherWeise ein Verlauf durch Auc-
tiou seyn würde-,gebotenwerden.

Z« 3 §-443-
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§. 44z. Ein solcherZuschlag ans freyer Hand
setzt jedoch allemal eine gerichtlichaufgenommene
Taxe voraus.

s. 444. Auch an andre Personen, ansie- der

Mutter nnd majorennen Mieerbety kann der Zu-
schlag ans freoer Hand geschehen,wenn wenigstens
die volle Tore geboten wikdz nnd der Vottnnnty
nebst den am Orte besindlichennächstenVerwand-

ten, oder-, in Ermangelung der kehret-n, andere

Sachverständige,welche die Tore nicht aufgenom-
men haben, diesenVerkan dem Pslegebefolzinenvor-

tlzeilizaftfinden.
s. 445. Juwelen, Kostbarkeiten, Gold- nnd

Silbergeschirr, müssenauf den Antrag des Vor-
mundes verkauft werden, wenn das Vermögen des

Pflegebefolzlnen mit Schulden belastet ist, die auf
andere Axt nicht getilgt werden können.

s. 446. Auch kann der Vormund aufdie Veräu-

ßerung antragen, wenn in solchen Kostbarkeitenein

beträchtlichesquital steckt: und voraus zu selzen
ist, daß der PHegebesoylne entweder niemals, oder

doch innerhalb Fünf Jahren noch nicht, davon werde

Gebrauch machen können.

s. 447. Ob der Verkauf solcherSachen nur den-eh
Anction, oder dutch Subhastation geichehensolle,
bang-, nach Beschaffenheitund Bursch-lichten des

( Werthe, von dem Besinden des vormundschastlichen
Gericht- ab.

§ 448. Ein Zuschlag aus sreyer Hand sindet
nur in den Fällen des §. 442. und 444. statt.

. .4 g. Wird die Aufbewahrung-solcherMo-
bilien (g445.) den Pflegebefolzlnenzuträglichbe-

funden, somuß dieselbeder Regel ndch in dem De-

-vositodes Vormundschsftsamtes geschehen.
E. 450. Hat jedoch der Vonde aus den

ganzen Betrag der gerichtlichen Taxe Caution
bo-
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bestellt: so kann ihm die Anfbewalzrungunter dem

Siegel des Gerichts überlassenwcroen.

451. Das Gericht kann den Pflegebefolzlnm
solcheStücke-, wovon sie nach-ihrem Stande nnd(

Range Gebrauch machenkönnen, nach dem Gutach--
ten des Vornntndes, nnd unter der besondernAnf-
ficht desselbenvetnbfolgem

I. 452. Besonders ist dieses den Pfregebefolzlx
nen weiblichen Geschlechts, bey ilzrer Verheira-
klzung, nicht leicht zu versagen.

H. 453. Doch liegt alsdann, außer dem Vor-
mund , auch dem Ehetnanne der Pflegebefohlnenole

Aufsicht über die ConfervatlonfolcherJuwelen und

Kostbarkeiten, wenn sie auch an sich zum vorbehalt-
nen Vermögender Frau gehören,gleicheinem Vor-
munde ob.
»

s. 454. Die.in dem Rachlskssevorgefundenen
bauten

sonstnützlichsverwendetwerden können, in gericht-
licherVerwahrunggchnlten werden.

-

s. 455 Sind one-stehendeCapitalien Vorhan-
den: so muß der Vormund die Sicherheit dersel-
ben prüfen, und sein Gutachten , welche darun-

ter stehen bleiben können, oder aufznkündigenund

einzuziehen sind ,« dem Votmnndfchaftsamtezur

ferne-n Beurtlzeilung und Entscheidung vorl-

tka em« «

’ ’
«

As.456.. Forderungen ,. die weder durch Pfand
noch Hypothekgedeckt sind ,. müssen foforc, ober-

doeh nach Ablan der etwa bestimmtenAufkündi-
gungsfrlst,eingezogenwervem

Gelder müssen, bis fie nntergebracht, oder-

2) see va-

ren Gelder-.

P der Sa-
erkalten-

§. 457. Ein Gleichesgilt von Ema-new wet-
«

chevon dem Erblasser unizisnsbar, wenn auch gegen
gerichtlicheSicherheit, ausgelielzenworden.

s· 458 Hat der Erblasser schriftlichverordnen
daß dergleichenCapitalien stehen bleiben sollen-:
so mus; diesemSWlllenZso lange Folge geleistet

- IF 4 wer--
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werden, als nicht eine offenbare Unsicherheitfür die

Psiksgsisefoylnmdaraus entstehn
§. 459. Bemskke der Vormund Umstände,wet-

che dergleichen Unsicherheit besorgen lassen: fo
muß er selbige dein vormimdschaftlichenGerich-
te zur Beuetizeilung und weitem Verfügung
anzeigcm
§. 460. Erhellek aus der Verordnung des Erb-

lasserg met hinlänglichirGewißheit«daß nach sei-
nem Willen due Enoital beo dem Schuldner so inn-

ge, bio sich dessenVetmögcnsumständebessern, ste-
hen bieiben sollt so sind der Vormund und das Vor-
mnndlchastoaknt, so lange keine Verletzung am

PflichttyeileVorhanden ist, daran gebunden.
s. 461. Doch können aiie solcheCapitalien (§.

458s4e50), die der Vater der Pflegebefohlnen den

Schuldncrn nicht gänzlicherlassen,s sondern nur

eine längere Stundung Dieselben vorgeschrieben
hat, eingezogen werden, sobald es die eigne unum-

gönglicheNotizdurft der Kinder erfordern
§. 462. Bey Beurtheilung der Sicherheit solcher

Caoitalien , die der Erblasser auf Pfand oder ge-

richtliche Hypothek ansgelielxcn hat , haftet der
Vormund nur für ein grobes Verschen.
§. 463. Haben sich aber, die Umständedes

Schuldners, oder des Unkeeofandes,seit der ange-
tretnen Vormunofchaft ist-schlimmern »somuß der

. Vormund auch für ein bey der Einziehung und Bay-
treibung nach dieserZeit begangeneomäßigesVer-
selzenhaften.

"

§..4S4. Das dormnndfchaftlicheGericht, wei-
ches die Sicherheit der von dexpErblasser ausgelie-
henen Capitalien nach rechtlichenGrundsätzenzu
beurtezcilenhac, haftet dabey, wenn der Erbiqsser
selbst ein Nechkovetständigerwar, nur für ein gro-
bes, sonstaber für ein mäßigesVersetzen

di 465-
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. ,H. 465. Jn dem Falle des s. 463. muß auch

das vorniundfchafrlicheAmt ein mäßiges von

ihm bei) der Einztelzung begangenes Versetzenver-

antworten.

H. 465. Die Von-sende- siud sch«wig,für-vie

«

sichereund nntzbareUnkecbrmgung der-sen dem Ver-

mögender Psiegebefotzlnenvorhandnem oder dahin
eingehendenbnnren Gelder, in so fern dieselbennicht
zu nothwendigen oder andern nützlichenAusgaben
erforderlich·sind, nach bestem VermögenSorge zu
tragen.

-

«
-

s. 467. Dergleichen neue Dnhrlehne sollen nie-
mals auf Wechsel oder bloßeSchuldverschreibun-
gen gegebenwerden. s

.

§. 468. Jst es dennoch geschehen: so muß
das VormundschaftlicheAmt , sobald es davon

Kenntniß erlangt, die Wiedereinzielzung ver-

ordnen. (

s. 469. Gegen diese Verfügung kann der

Schuldner, welcher wissentlichPupillengeldecauf
WIechseloder. Schuldschein zum Darlehne angenom-
men day durch einen mir dem Vormunde verabre-

deten längerenZahlungs- oder Auftündigungsteh
win sichniemals schützen.—-

§. 47o. Der Vormund hafketfür allen Scha;
den, welcher den Pflegebefolzlnenaus eines solchen
gesetzwidrigenAusleilzung entsteht-.
§. 471. Auch gegen gerichtlicheSicherheit darf

der Vormund Capitalien seiner Pflegebefolzlnen,
ohne Vorwissenund Genehmigung der Oberwe-

mundschaft,mchkone-leihen
§.472« Bey Pråfung der Sicherheit müssender

Vormund sowohl, als die Obrigkeit, die gen-Einn-
liche Aufmerksamkeiteines vernünftigen Hans-va-
teys anwenden.

«

§«47z. Auch nach geschehenerAusleihung
muß m Vormund auf die Wirte-schen M

ZU 5 Schien-:
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Schuldner-s, und auf die mit dem Unterpfand-esich
ereignende Veränderung aufmerksam seyn, nnd,
bei) bekannt gewordener Verschlimmerung, vie

Aufkündigungund Wiedereinziclzungdes Eos-ital-
betreiben.

Ja 474. Geht ein dergleichenEapital ganz oder

zum Theil verloren: so müssender Vormund, nnd

das vormundschnstlicheGericht, ein dabey began-
genetzmäßigesVersetzenvertreten.

95 475. Jst das Verselzrnden Beurtbeilung der

Sicherheit gegen rechtliche Grundsätzebegangen
worden: so hasket das Vormundschaflsamt vor-

züglich.
s, 476. Außer diesem Falle ist der Vormund

zuerst verantwortlich
- s. 477. ch Beurtlzeilung dieser Vertretung

darf der Regel nach nur auf-den Zeitpunkt, wo das

Capital ausgelielzenworden, gesehenwerden.

Es 478s Hat sichaber die Sicherheit nachherVer-

schlimmert: so haftet der Vormund, wenn ihm
diese Verschlimmernng aus Mangel der gewöhn-
lichen Aufmerksamkeit unbekannt geblieben ist;
oder wenn er, nach erlangier Wissenschaft davon,
in der Aufkündigungund Beytreibung ein mäßiges
Barschenbegangen hat«
§. 479. Einem Vormund, welcherfür die Sub-

stanz des Vermögens seiner Pstegebefohlnen voll-

ständige Sicherhrit geleistethat, kann die Unglei-

lzung ihrer Capitalien, auch ohne besondreRücksta-
ge an das vormundschasklicheGericht, überlassen
werden. .

'

s. 480. Wegen solcherCapitalien, die unmit-

telbar aus dem Deposiko Von dem Vormundschaftse
amre selbst, nnd auf dessen Namen ausgleichen
worden, bleibt es bey den Vorschriftender DOM-
samman

§. 481.
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s. 481.—Anchdas Erbtheil der Pflegebefoblnem
welches oey einem ihrer Miterben stehenbleiben soll,
muß sichergestelltwerden.

§- 482 Bin BeurtheilungdieserSicherheit site-
den eben-die Grundsätzestatt-. wie bet) Ausleihuug
neuer Caeitaliem

s. 48;. Wenn jedochAeltern mit ihren Kindern
sich aus einander setzen,und das Vermögendersel-
ben nicht herausgeben können, ohne dadurch zur

Fortsetzungihres Amtes, oder zum fernem Betriebe
ihres Gewerbe-s auf den bisherigen Fuß , außer
Stand gesetztzu werden: so müssender Vormund
und das Gericht mit einer solchenSicherheit, als
die Acltcrn nach ihren Umständenaufzubringen ver-

mögendsind, sichbegnügen-
H. 484. Eben das gilt von majorennen Geschwi-

stern ,— welche das väterlicheGewerbe übernehmen,
nnd die mindetjährigenin ihrer Pflege und Erzie-
hung behalten. .

§.485. Dem Vormunde und den Mitgliedern
des vormundschaftlichenGerichts, darf aus dem

Vermögender Pflegebesohlnenkein Darlehn gege-
ben werden« .

, h, 486. Hat der Vormund Gelder der Pflege-
befohlnen für sich genutztx so muß er dieselben
sosott , bee) wechselniäßigerErecution , zurück-

zthen, und Acht vom Hundert an Zinsen ent-

richten.
s

.

s. 487. Jst der Vormund, noch ehe er zu sol-
chem Amte bestelltworden, dem Psiegebefohlnen
schuldig gewesen: so kann ihm das Capital gelassen
werden, wenn die Schuld ohne Widerspruch aneig-

kannt wird; bereits vollkommen sicher gestellt ist;
oder hinreichendeSicherheit dafür-, ohne Abbruch-
der geleistetenCaution , noch verschafft werden
kann. J : «

-

§- 4-88.
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§. 488. Nach Beschaffenheitder Umstände,und
des lzblzecnoder minaern Betrags eines solchendem

Vormuude zu til-erlassenden Capikals, muß der

Richter vernünftigbeen-theilen: ob dein Pflegelm
sountenwegen diesesGeschäftenein besondererCep-
taeor zu bestellensey.

§. 489. Die Ausleilzimgder dein Pflegebesolzls-

neu zustehendenCapikalieZU soll nur gegen den bey
dem Caonaloverketzceauf Grundstückein der Pra-
vinzgewöhnlichenZinosatzgeschehen.

s. 49o. An Privatpersonen sollen dergleichen
Csnitalccn zu niedrigem Zinsen als Vier vom Hun-
desf, olzne besondereGenelgmlgung der dem Ver-

nmndschafreamte vorgesetztenBehörde , nicht aus-

gelielzenwerden«

§. 49t. Eine bessereSicherheit ist iin zweifel-
lzaftenFalle einem höhernZinosatzevorzusehen
§. 492. Die Einzielzung der Zinsen gehörtin

der Regel zu dqn Amte des Vorsnundeo.

§. 493. Saninselige Zinszahler muß der Vor-
mund sofort, und ohne dass es dazu einer beson-
dern Anweisung bedarf, rechtlichbelangenz zugleich
aber dein. Vormundschastoamte davon Anzeige
machen, und seinGutachten über die etwa erforder-
licheAufkündigungdes Capitals benfügen.

s. 494. Sollen die Zinsen nicht dein Verwunde-
sondern in das Deoosimm, oder an einen Dritten
bezahlt werden: so rnnßdie Obrigkeit dieses den

Schuldnern ausdrücklichbekannt machen;
H. 495. Dem Vormunde liege alsdann nur ob,

bey Gelegenheit der Rechnunglegung, nach der

Einzahlung solcherZinsen sich zu erkundigem Und
wenn sie zurückgebliebensind, die Obrigkeitan be-
ten Benereibungzu erinnern.

,

F. 496. Für die Einzielzung der Zinsen von

Las-italien, die unmittelbar aus dem Dei-o-
site



»

Vermögender- Psiegebefohlnm 1093

sikoverliehen worden, muß auch die Obrigkeit allein
und unmittelbar sorgen.
·0.497. Capitalsaufkåndinungendes Vormun-

,

des sind, auch eigne besondre obetvomnmdschafki
-

Ifche Approbanon, in Ansehung des Schuldner-
gültig.

"

«
"

Cs498s Der Obrigkeit aber mußMr Vor-«
Mund die Gründe-,die ihn zux Aufkündigungver-

anlassen, vortragen, und deren Approbanom oder-

wenn wegen Gefahr icn Vckznge die Aufkündigung
schongeschehenist, ihre Genehmigungeinholen.
§. 499. Die Zahlung dti Capitnlien kann an

den Vormund nur in fo fern«geschetzen;als der-

selbe zu deren Erhebung, in feiner Bestellung,
oder durch besondre Befehle, ausdrückäichHeuch-
tigt ist.

’

I

s. soo. Außer dicko Falle muß die Obrigkeit
jedesmal bestimmen,wohin und zu wessenHänden
die Zahlunggeschehensoll.

·

-
-

Si sol- Außer dem Falle des s. 493. darf kein Pia Mi-

Vormund, weder ais Wässer-,noch als Wieder III-HEF-
klågeroder Jntervenient, Prozesse ohne ausdrück-

gcheGenehmigung des Vormunoschaftsammam
ellen. .

.

s. Fo2.« Hat set- ed dennoch-gethan, und kann

auch die obeworknundfchaftljcheGenehmigung nicht
nachgebrachtwerpem so, ist die ganze Verband--
tqu yichngz ver Vormund muß dem Gegentheile
alle Schädenund Kosten aus eignen Mitteln erstat-
ten, und das Gericht, welches die Kkgge ohne De-
cret angenommen hat, wird ver Gebülzrenver-

lu ig· - -st
s. soz. Nur in Atrestfqchemund andern schleu-

nigen Fällen, kann vie Klage eines Verwunde-

okzneDecret angenommen; es muß aber selbige-
»ukwkkzügljchnachgehracht, und eine den Uns-«

.

»

. ständen
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ständen gemäßeFrist dazu von dem Gerichte be-

stiman werden.

504. Wird ein Vormund als Beklaqter oder

Jntervenient in einen Prozeß verwickelt: so bedarf
er zur Entlassung keines Dem-ts; Und auch ohne
dasselbesind seine Verhandlungen rechte-beständig.

s. soz. Seine Pflicht aber gegen den Pflegebez
schnka erfordert es, dem vortnundfchaftlithtn
Gerichte den get-unten Anspruch ohne Zeitverlust
anzuzeigeu, und dessenAnweisungdarüber einzu-

elen.

§. 506. Sind die Personen, welchedas dor-

mundschaftlicheGericht ausmachen, mit denen, ans

welchen das den Prozeß dirigircnde Gericht besteht,
nicht völlig eben dieselben: so muß der beklagte
Vormund bey letzterendie Befolgung dieser seiner
Obliegenheit befcheinigen.

s. 507. Zur Einwendung und Fortsetzungder

in den Gesetzen VotgeschriebenenRechts-mer«
bedarf es keiner besondern richterlichen Rot-ro-
bation.

"

. 508. Doch muß der Vormund von dem Aus-

falle des Erkenntnisses, und dem dagenen einge-
wendeten Rechtsinittel, dem vormundschaftlichen
Gerichte sofort Anzeigemachen; und diesesist, wenn

es die Beschwerdefür ungegründethält, deren Fort-
setzungzn untersagen berechtigt."
·

s. 509. Hat der Vormund die Anzeige unter-

lassen: so muß er die Kosten des solchergestnlkei-

genmächtigeingewendeten Und fortgesetztenRechts-
mittels-selbst tragen.

-

§. Sco. Doch muß ihm ein dadurch dem Pflege-
befolzlnenwirklich«verschnffccrVorclzeil auf diese
Kosten zu gute gerechnetwerden«
§. 511. Glaubt der Vormund, sich den«einem«

wider die Pflegebefolzinen ausgefallenen Uml be-

ruhigen zu· müssen; so muß er dennoch dem vor-

mund-



. Vermögender Pflegebefohlnen.

mundschaftlichenGerichte davon sofort Anzeige
wachem

—

-

§. 512. Findet dieses den dem Antrage des Vor-
mund-II ein Bedenken: so muß es denselbenmit nä-

herer Anweisungunverzüglichversehen.
H«Slzs Der Vormund, welcher den Anweisun-

gen des vormundscheiftuchxnGerichte wegen An-

stellungdderFortsetzungeines Prozesse-JFolge lei-

xleh
wir-:- sür einen nachtheiligen Ausschlag nur in

o fern verantwortlich, als er bey Einzietznng der

Nachrichten ein grobes Versetzenbegangen, oder ilzm
bekannte Umstände, von denen er bey einer gewöhn-
lichen Aufmerksamkeit wissen konnte, daß sie auf die
Beurtlzeilung der Sache Einfluß haben würden,

keinvormundschastlichenGerichte verschwiegen
aL

§. 514. Das VormundschafklicheGericht heftet
bey der ilzm oblsegenden rechtlichenBeueilzeilung
für ein mäßigesBerselzem .

H. 515- Ein Vormund, welcherwider den Mil-
len«des vor-mundschaftlichenGerichte-zeinen Prozeß .

anfangen oder fortsetzenwill, soll zwar dazu verstar-
let werden;

«

s. 516. Er haftet aber alsdann dem Pslegeba
sohlnen aus eignen Mitteln , für allen daraus ent-

stehenden Schaden. f
«

"

§. 517. Die Vormündec undTvormundschaftH
lichen Gerichte sollen andere Bürger des Staates

mit unnützen,oder offenbar ungegründetenProzes-

1095

s

—

.-—--
sen,

oder mit FortsetzungsolcherRechrsmittcslnicht
·

belästigen-
518. Werden siedessenvon dem Nichter, vor

welchem der Prozeß geführt worden , schuldig bes-

fundenx so müssender Vormund, und das Gericht,
welches einen solchenProzeß gebilligt hat, Strafe
und Kosten ans eignen Mitteln entrichten.

«

STIM-
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§. 519. Hat der Vormund die Genehmigung
des Gerichres durch unnchtige oder nnvollsiåndiae

Anieigenbewirkt: Io treffen diese nachtheiligen zol-
gen ihn allein.

§. 52o. Hat der Vormund durch solcheAmei-
gen zu den unnützen,over ungegründckenPro.iessen
keinen Anlaß-gesichert,fo treffen diese Folgen nur

das vormundichafkliche Gericht.
S. 52r. Ohne Genehmigung des verwund-

1095 Zweyter Theil.

vnddek «

V"9«’ch«· schsflltchenGerichtes kann kein Vormund gültige

) in An-

Vcrgleicheschließen,noch auf Coinpromissesich em-

lassen.
s. 522. Auf die Bezahlung der Schizldewwo-5

thiwM mit das Venndgen des Pflegebcfokginen beyaftetA los

schaue-; ist, muß der Vormund sorgfältigbedacht seyn.

s. 523. Unter mehrern muß er vokiükzlichdieje-
nigen abzuiütprensuchen, die durch wirklich schon
geicheheneAufkündigung, oder durch lgofzenZins-
satz, oder durch solche dem GEäubigeceinend-sure
Rechte, welche eine wircizschafklscheVermögensob-
miniftkation hemmen, dem Pflegebefoszlnen am

meisten lästig sind.

s. 524. Finder sicheine beträchtlicheSchulden-
last: so muß der Vormund, ohne besondere richter-
liche Avvrobatiom sich auf Zatziungen an einzelne
Gläubiger nicht einlassen, sondern die Votbcschei-

sung des Gerichte-, über die wegen Eröfnung eines

quuioakionsprozesses, over sonst, zu neigmenven

Maaßrcgeln, nachsuchen und abwarten.

s. 525. Reue Darielzne darf kein Vormund
ohne ausdrücklicheApprobation des vorinundichafk-
lieben Gerichte-s aufnehme-h

H. 526. Wer obne dergleichen Apvtobakion
dem Volksmunde ein Darlehn macht, dein wird

was Vermögen des Pflegehefolzlnen nur so weit

verhaftet
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verha tet als
« »

weiglzfchHerwmsisszgetlnden Nutzen desselbener-

s. 2 , Un
- I . «

.

der sVoSrmZmäEbrkkikcnncherGenehmigung kann

lehne machen, Und sichLenzYgegebekaälnetfDar-

und Sicherheit verfchaffnafIdf
en die Verzcnjmkg

Umständen,auch ei
e , ce, unter ahnlkchen

den worden.

mm Fremden wäken zugestan-

· §« 528i We
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M Pflegebe-O in ern-
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W Dsssgsii so-- Mike-se
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eingetragen zecæsiegebefohlnen

im stückcs

· 529i Ruck mu
-«

-

fohlnen auf iehneJovkkßachtemeræfew-mPflegebe-

den Rechte sich sorgfzkkitzMk
undstuckezustehen-

Vetlautdarung und Esnk
UMMVW Und deren

bewirken.
ragung bey der Behörde«

s. o. Alle a f

«

befohlnesnznoch sin:skk::t;n?g?qücken
des Pflege-

Meauastem welchenach den norxszcikndnmdSeinige
richer getilgt sind, muß er äu

««- IF« s? -

,c -
«

I e
«

, ,

gen

Zur
TOIcyungbefökdtcn

f g LtzmaßlgmWe-

V».-:-«s,::«»3:«323:.-:kx:«2sch«ss-sichk
Pflegcbesphmm geyked-t»ung

der Grundstückedes

wundes« ,

» r HuxdemAmte des Vor-

. 532. Einer A
.

lichenGerichte bevorfngaääkbsstemvormandschafk
Akt der Bewirkhschafmng obern-gö-

wenn m Fee

Hektor-Veränderungvorgenommen wxxldueauäzgll
eine

.53.Sollaxs ,
s«. ,

V—

stratsioninzeine Pchtoszåukdseblsszkme Adminh

oder ein neuer Nächte-ratmen
gekehrt,verwandelt,

Jelaufene Contrclkt mit deinbsåanW
Oder der ab-

ngstt werden: « so ist per VohmgmPächterver-

Vexpsiichcet.
rmkmdW Anfrage

nagen-. Gesetzb·1v. Band A·
X

« W s· 5347
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§. 534. Auch wenn über den gewbhnsTchen
Wirthschafis - Etat ein außerordentlicherHolz chlng
in den Fasten vorgenommen werden soll, muß der

Vormund zuvörderstdarüber ans-tagen-
s. 535. Ob die Verpachtung der Grundstücke

des Psiegeoefolzlnenaus fteyer Hand7 oder durch
Sublzastation geschehensolle, hängt nach Bewand-

nise ver Umstä-We, Usch der Beschaffenheitund

Große dek« Grundstücke-,nach dem Verhältnisseei-
nes geschehenen Privntgkbnts iu dem bisherigen
Ertrage oder vorhandenen Pachinnscblnge, u. s. w.

lediglich von dem pflichtmäßigenGutachten des

Votmundes, nnd dem vernünftigenErmessen des

Vormundschafissmtes ab.

s. 536. Wird eine freywilliaeSubbastation für

gut befunden: so kann das vorinundfchaftliche Ge-

richt dieselbefür sich selbst vertünem wenn es auch

sonst nicht der gehörige Richter der Sache
ware.

§. 537. Neue Baue, Haupkrevarakuken, und

beträchtlicheMeliorationen darf der Vormund ohne
richterlicheApvrobation nicht unternehmen.

s. 5;8. Sobald die Summe der KostenFunfzig
Thaler oberst-sieh muß das Gericht die Rothwein-
diglseik oder Niiszliiiiksst der Anstalt , so wie dem-

nächst die erfolgte zweckmätkigeVerwendung, durch
Sachverständigeprüfen lasten.

«§-539. Reinissionen kann der Vormund dem

Pächter in der Regel eigenmächtignicht bewil-

ligen.
se 54o. Gleich am Anfange einer jeden Ver-

wundscnaft, zu welcher Grundstücke geboren, miiß
ein gewisser-Qnanium festgesetzt werden, welches
der Voxmniid für sich, und ohne Anfr-«:ge,bey der-

gl««ich-nAusgaben zu Bauen, Melioratiotien, und

Reinissionem nicht til-ersteigendarf«

v set-
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§. 541. Gutseinkünfte, Pacht- und Miethgel-
der einzuziehen, ist der« Jormiiiid des Regel nach
befugt unv verpflichten .

§. 542 Ausnahmen von dieser Regel muß der

Richter ausdrücklich festsetzen, und selbige den

Schnldncrn gehörigbekannt machen.
§—54i. Denjenigen, welche dergleichenGesälle

zu einrichten haben, ist set Vormund damit olzne
Noth, und besonderserheblicheGründe, nachzusc-
lzeii nicht berechtigt.

H. 544. Das —vormnndfchafklicheGericht muß
ben der Revision der Rechnungendie darin aufge-
fülzrtenNeste, und die von dein Vormunde einge-
gedenen Gesinde der versiatieten Nachsichtsorgfältig »

prüfen, und, noo diese Gründe nicht hinreichend
sind, den Vormund zur Beytreibung ver Nüctstände
niit Nachdknckanlgsäkenx

-

s.545. Die lleberschüssevon dem Bei-wogen
und Einliinften der Pflegebefolzlnemwelche zur

Fortsetzung der Adminxsimiion nicht nothwendig
sind, muß der Voxnunv in das gerichtlicheDesw-
situm abliefern, vde dem Gerichte anzeigen, wie
er selbigezinsbiir unterzubringen, oder sonst nutz-
bar anzulegen gedenke.

v
§. 5463 Wie ein Vormund , welcher dergleichen

Ueberschüsseselbst nutzt, zu bestrafen sey , ist oben

verordnen (s-486«
·

g· 547· läßt der Vormund dergleichenUeber-

schüsseslängerals Sechs Wochen bey sichungenutzt
liegen: fo»mußer dieselben, von diesemZeicpunkte
an, landüblichbereit-sen.
§. 548. Ein Vormund , der Gelegenheit han«

die im gerichtlichenDeposito liegenden, over nur

gegen banlmäßigeZinsen ausgechanen Gelder
seiner Pflegebefolzlnemohne seinen eigenen Scha-
den, sicher unterzubringen;- und es dem Vor-

Aaaa 2 mund-
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mxmdjchafsamtenicht anzcigr, lzafketfür den And-

fall an den anfm -

s. 549. So Murg des Vormund ohne besondere

Gmtizmiguna des WennonIftiichen Gerichts Die

Güxcr der Päksgebechzjnenv uldsn san-, sowe-

uig d.:rf er diisddem ohgtc dergxuåchcnVerschwi-
Yung, mit Recllastm beschweren.

,

§. 550. kabsrwcgiiche Gåter der Psegebefthb
nen, und was denselben in III-ehren gleich gsqchxkk

wird, dürer ohne wichtige Ursachen, okzue Ug-

Eexfnchnng und Genehmigung bis Vormund-

schasllkchm Gerichts, und ohne EssenclicheSUB-

izastation nicht verkauft, over sonst veräußert
werben-

§.551. QBichkige Ufachm der Vcråusimmg
sind, wenn Gzäubiger auf ihre Wandlung dringe-»

welche weder aus dem übrigen Vmiögen Ost-frie-

digt, noch zur Gcstrtkuvg eines Itidulls cechxxich
angchalten werd-u iönnenz

v

s. 552. Ferner-, wenn dergleichen Güter in ei-

nen so großen Verfall gerochen sind, daß zu ihrer
Wiederherstellung das übrige-Vermögennicht hin-

reichen würde, und das Grundstückselbstüber Zwky
Drektel seines Wachs verschnloet werden

müfm .

s. 553. Ukbekthp:, wenn et·fzs!l2-k,daß durch
den-n fernere Biybchclmng das Verkrkmm der Nile-

gebcfofglnenin Zukunft euim betrcichtuchenAbbruch
erleiden wåkdr.

·

.

§.554. Juwelen und K«J«’tbarkeikenkönner

außer-«dens. 551 - 553. besiwnmtsm Fällen, auch
wepm eines Dem Psisxoehssckzknendadurch zu ver-

chqhx Den erhsbsächmVIII-Euchunter Genehmigung
des votmuudscxxafilichm Gern-NO Veräußert
weich.

«

6.555. Ach ist die Vsköisßeruktgkvegeneines

erheblichenRuhms zumiäkg,bey Hauscrnz nnd-
« gücmy
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gäb-rn, die nicht avliche Rechte haben; Gärten,
Weinberge , Schemen, Zinsen nnd anfekn Ge-

tcukugreiieiy die nicht Yescinenjstüxieeines abli-
chen Gutes sind; bey Bergamheilen,. die noch
keine Ausbeute tragen; ingleichen bec) einzelnen
Grundsiüeken, ie weder Pettineuzsiåckeeines ad-

licheu Gutes sind, noch- mit der Bewickhschaf-
eins-g deffeiben in einer natürlichenVerbindung
stehen.
s»556· Doch muß bey solchenVeräußeknngenp

(s. 555.) außer dem Decken des vormundfchastli-
chen Gerichts, zugleich vie Genehmigung der die-

sem Gerichte unmiitelbar vorgesetztenhöhern Jn-
stanj hinzukommen

s. 557. Diese höhereInstanz«hastct bey ver-

sanker Genehmigung niemals, und bey etcheilker,’
nur für ein grobes Ver ehen.

Oh558. Auch adlichcGinev- und andere in dem-

s. 555. nicht mi: begrissene Immobilien, können
wegen eines erheblichenNutzens für die Pflegebee
fohlnen veräußertwerden.

s. 559. Es müssenaber alsdann die zwey näch-
sten Anverwandten »des;Pflegebesohlnendarüber mit

ihrem Gutachien gehöre, nnd die Genehmigung
so Justizbepertemenks nachMaaßgabe §,.556. 557.

eingelgelgltwerden.
-

§· 5-60. Hat der Pflegebefohlnedas acht-zehnte »

Jahr surückgelegtxso ist derselbe in allen Fällen,
wo eine Veräußerung unbeweglich-c Güter des

bloßenNutzens wegen erfolgen soll, mit seinerEr-

klärung zu vernehmen (§, 555 558·)
s. För. Widecsoricht ein solcherPflegebefohlner

»dies» Veräußerung:so kann dieselbe nicht statt
finden.

«

nes vbleßenda on gehokfcenNutzens, sind in keinem

Falle zulåßig.
Aaaa z h. säg-

C. 552. Zerståckungenganzer Güter, wegen ei-
«



N

1102, ZweyterTheil. AchtzehnterTitel.

§. 563. Eine Veräußerungist alsdann für nütz-
lich zu achten, nsenn der dem Psiegebefokglnenda-

durch in «versdsasfcndeVertheil, eine nach mieth-
schafrfichen Grundsätzen anfgenommene Tnxe
des chiidstücks wenigstens unt Ein Viertel über-

ecgt. ,

—

kst
§. 564. Hat der Erblasser der Pflegebefohlnen

die Veräußerung selbst verordnen so bedarf "es kei-

ne;
weitern Untersuchungüber die Nützlichkeirder-

sel en.

s. 565. Hingegen macht die bloßeErlaubniß
des Erblasseks diese Untersuchung nicht über-
siüssig·

s »

s. 566. Einem volljährigenMireigenchümer
kann auf die Tizeilinig, und zu dem Ende auf die

Veräußerungdes Grundstück-szu dringen, nicht ge-

wehrt werden.

s. 567. Auch der Vormund ist berechtigt, un-

ter .obcrv"ormundfchafilict)erApprobntion auf die

Veräußerung des gemeinschaftlichenGrundstücks
anzutragen; wenn erh.:llet, daß die Fortsetzungder

Gemeinschaft dem PAegebefolZinenschädlichseyn
ede.

s. 568. Sobald das vormundschafilicheGericht
die Vernußernna genekzmiathat, muß der Richter
der Sache, «anf Anmelden des Vor-mindes, rnit
der Taxe und Subigastarion verfahren; ohne daß
es von seiner Seite einer besondern Untersuchung
oder Appkobation bedarf.

H. 569. Hat der Erblasser verordnet, daß das

Grundstfickeiner gewissen Person für einen bestimm-
ten Preis zeige-schlagenwerden solle: so bedarf es,
wenn diese das Gut anzunehmen erbökig ist, wede

einer Tate- noch Subhastatiom
·

—

§. 57o. Aeusierr sich aber eine nicht offenbar
ungegründete Vesorgniß, tuß unter einer solchen
Verordnung eine Vekkurznng der Psiegebefoikk

. n«.-n
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nen in einem ibnen zukommend-enPflichttbeile Ver-

borgen liegen möchte:so mußmit Aufnelzmungder

Taxe verfahren werden-. — -

§, 571. Bestätigt der Ausfall der Taxe dieseBe-

sorgniß: so nmß der Begünstxgreentweder fo viel,
als zur Ergänzungdes Pflichttlzeilserforderlich ist,
zu dem vom Erblasser bestimmten Preise üUlngä
oder sich gefallen lassen, daß das Gu: durch Sub-

kzasiation, bey der ihm blos-, gleich Andern, mit

zu bieten fcey siebt, dem Meistbieteurscn überlassen
werde.

§. 572« Hat der Erblasser den Verkan befoh-
len, vie Subbastation verboten, dabei) aber keinen

gewissenWerth des- Grundstücke-lbesten-Inn so kann

das Grundstück, aus freyer Hand, nicht unter der

Taxe veräußertwerden.

s. 57;. Steht dergleichenGebot aus freyer
Hand nicht zu exlxaltenx so«muß die Subhastacion
erfolgen.

’

s. 574. Die Subhastation ist nicht nothwendig,
wenn bey einer Theilung unter mehrere Micerben
das Grundstückvon den Pflegebcfolzlnenselbst, un-

ter richterlichesApprobation, übernommen werden

i· 575. Diese Vorschrift sindet aber nicht An-

wendung, wenn unter den übrigen Miteigenrlzü-
mern ebenfallsPflegebefolzlnesind.

s. 576. Ferner bedarf es keiner Sublzastaeioty
wenn ein Mitekbe das Grundstückfür die Tore an-

nehmen will; und dabey dem PstegebefolzlnenVor-

tbeile anbietet-, die derselbeVon einem Fremden
nicht zu erwarten bat.

«

«

s. 577. Auch ein Gebot unter ver Taxe kann in

diesem Falle angenommen werden , wenn die dem

PflegebefolglnensangekragenenVortlzeile den linker-

fchieb zwischenGebot und Taxe an Erheblichkeit
übersteigen.

Aaaa 4 s« FIE-
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§. 578« Der Vereinigung mehrerer majorennen
Miterben , wornach das Grundstückelnem unter

ilznen, oder einem Dritten, aus freyer Hand zu-

gefchlagenwerden soll, muß der Vormund der Ne-

gel nach beytretcn.
«

s. 579. Er kann und muß aber auf Sublzastai
tiondeingcm wenn das Gebot die Tore nicht erreicht,
oder besondere Umständedie Beforgnißeines Nach-
xlzeilssü- oen Päeurbefohlnenbegründen-

s. 580. Der Vormund muß also in einem sol-
chen Falle 578J eie Richtigkeit der aufgenom-
menen Tote mit vorzüglichesSorgfalt prüfen.

91 581. Sollte sich in der Folge sinden, daß der

Ueber-nehmer des Guts den übrigen Interessenten,
außer dem gebotenen Preise, noch gewisse Zehen-

vorcheile heimlichzugestanden lzavex so muß er dein

PHegebesohlnendas doppelte von dein Betrage des-

jenigen,»wnH der gamlmelsten begünstigteMitleiter-

essint an solchenNebenvortkzeilenerhalten hat, ver-

güten.
«

s. 582. Jst er dazu nichtvetmdgend: so werden «

die übrigen Interessenten solcher mit dem Schaden
der Päegebefolzlnensich verschaffcenNebenvortlzeile
zu deren Besten verlustig.
§. 583. Hat der Erblasserselbsteinen Preis des

Grundstück-z bestimmt; so darf der Vormund ein

v

minderes Gebot niemals annehmen, so oft die Ver-

äußerung des bloßen Nutzens wegen geschehen
oll.

s. 584. Nothwendige Veräußerungenkönnen
durch eine von dentErblasser gescheheneBestim-
mung des Preises nicht aufgehalten werden-

s. 585. Außer den s. 569k 583. bestimmtenFäl-
len, ist die Veräußerungunbeweglich-r Güter det-

Psisgebefohlnen , wenn sie ohne Sublzastation ge-

schehen,nichtig.
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§. 586. Sollten jedoch außerordentlicheFälle
vorkommen, wo den Pflegebefohlnen bei) einem

Verkaufe aus frei-er Hand offenbareVortheile, nie

bey einer gerichtlichenSubhastation nicht zu erwar-

ten ständen,verschafftwerden könnten: so soll das

Justizdeimrtemeny auf den Antrag des verwund-

schaftlichenGerichts, nach gehöriggeprüft-erSache-,
von der Nothwendigkeit einer Subhastation zu di-

spensitenberechtigt seyn.
§. 587. Der Köufee eines Pupillengutes, bet)

dessen Subhastation die gesetzlich nothwendigen
Fdrmlichkeitenbeobachtet; oder dem das Gut in
einem der Vorstehendbestimmten Fälle, (s. 569. bis

586.) unter Genehmigung der Behörde aus freyer
Hand zugeschlagenworden, erlangt ein unwider-

ruflicheg Eigenthum; wenn gleich bey Beurtheilungx
der Nothwendigkeit oder Nützlichkcitdie Veräuße-
rung, bey Aufnelzmnng der Tore, oder sonst, von

dem Vormunde oder vormundschaftlichenGerichte
gefehlt worden.

«

s; 588- Vielmehr bleibt alsdann dem Pflegebes
fohlnen, wegen des durch eine solcheVeräußerung
erlittenen Schadens, nur der Regreß an den oder

diejenigen, welchen-, nach Mnaßgabe eines von ih-
nen zu vertretenden Versehens, die Schuld davon

zur Last fälle, nach den oben bestimmtenGrund- -

såtzenvorbehalten.

H, 589. Jst aber die Veräußerungnach Vor-

schrift§. 585. ni-chtig,so ist der gewesenePsiegebe-
fohlne, gegen Zurücknahmedes Guts, dem Ueber-

«

nehmer das von ihm gezahlteKaufgeld nur so weit,
als dasselbein den Nutzen des Psiegebefohlnenwick-

lichverwendet worden, zu erstattenverbunden.

H«590. Wie es wegen der Nutz-ingen, Ver-

besserungen und Verschlimmernngen zu halten
fes-«hängtDavon ab: in wie fern derjenige, wel-

«

Anna s ehe-e
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cher das Gut an den Pflegebefolzlnen zurückgeben
muß, nach allgemeinen Grundsätzenfür einen red-

lichen oder unredlichen Besitzerzn achten ist-
s. 591. Wegen des dem Pilegedcfcslzlnenaus

der Veräußerung erwachsenen Schadens , den er

von dem Besitzer nicht erlangen kann, bleiben

dsmseloen seine Nichte siegen den , welcher an

der nichtigen Veräußerung schuld ist, vorbe-

halten.
g. 592. Die Verhältnissezwischendem Inhaber

der Sache, welcher sie zurnckgebcn muß, und dem

Varmunde, durch welchen die Veräußerunggesche-
lzen ist, sind nach den allgemeinen Vorschriften von

Schadensersatz und von Gewähr-leistungenzu be-

ricilzeilem
- s- 593« Das Recht des Pflegebefohlnem die

nichng gescheheneVeräußerung zu wideerufen,
gedt verloren , wenn er dieselbe, nachdem er der

Vormundschaft entlassen worden , ausdrücklichoder

stillschweigendgenehmigt hat-
§. 594. Für eine stillschweigendeGenehmigung

ist besondere zu achten, wenn der Pstegebefolzlnedie

Bezahlung der rückständigenKauf-Felderannimmt,
odsr wenn er die verkaufteSache von dem Besitzer
pichtetz

s. 595. Ferner, wenn er die durch einen lästi-
gen Vertrag veeäiiszerkeSache binnen Zehn Jahren
nach aufgehoduer Vormunvschnfr nicht zurück-
fordert.

«

§. 596. Daß der Pflegebefolzlnedes veräußerm
den Vormundes Erde geworden , schließtihn von

der incksokderung nicht aus: sondern verpflichtet
ilzn nuc zur Schadloshaltung gegen den Ueber-

ncizmer, so weic, als der Erblasser dazu verbun-
den war·
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§«597s Das Vermögen der Pflegebefolzlnenweaen m

kann auch zum Ankaufe unbeweglicherGüter ver- EITHER
wendet werden. stückez

Hi 598s Doch ist dabeo eine vorzüglichesorg-
fältige Prüfung der durch dergleichen Anlauf dem

Pflegebefohlnen zu ver-schaffendenVorilzeile, fo-
wolgl von Seiten des Vormundeg, als des vor-

mundschaftlichenGerichtes, erforderlich. »

§. 599. Eine sichere zinsbare Unterbkingnng
der Gelder des Pflegebefolglnen ist dem Ankanfe
von Grundstückenvokzazielzm wenn nicht von leis-
tekem besondere Vortlzeile mit überwiesenoerWahl--
scheinlichkeitzu hoffen sind.

s. 600. Eisen-i der Vormund einer verheirathe- 7) Wegen
ten Frauensperson, mit Genehmigung des Vor-. MHPYVZJZ
mundsdkaftsaintes, rathsam sindet, derselben eine Time-stand
Pension aus einer öffentlichangeordneten Witwen- DOMAIN-S

verpflegungsanstaltzu versicheru: so muß ihr Ehe-
makm sich die leistnng deo Beotrages aus den Ein-

künfien ihres Vermögensgefalle-i lassen.
s. 601. Kann nnd will er aber der Ehefrau

eine gleich gute und sichere Versagung auf andere

Art anweisen: so muß ver Vormund von seinem
Vorhaben abstehm

«

s. 602. Pachtungen zu übernehmen,und eine g) Wege-

Handlung anzufangen, soll keinem PflegebefolzlnenY«J,Ikxsnesp
gestattet werden. Pachino-

§. 603. Jst der Vater währenddes laufes einer W

Pachtzeitvetstorbem so darf der Vormund seiner
hinterlassenenErben die Pacht in der Regel nicht
länger fortsetzen,als er dazu nach dem Inhalte des

Concrarts, oder nach Vorschrift der Gesetzever-

pflichtetist. (Th. l. Tit. xxi. §. 366. iEJq.)
H. 604. Findet der Vormund eine fortzufüh-

kmde, oder auch eine neu einzicaebeiioePach-
tung vortlzeillzafttznnd hat "der zu Geschäftendie-

ser Alt erzogene Pflegebefolzlne das Zwanzigste
Jahr
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Jaer zurückgelegt:so kann dadurch der Antrag auf
Viajorennitötserklärungbegreindit werden." s

»
wegen s. 605. Das Vermögen der Psiegcbefohlnen

IIIka soll zur Anlegung einer neuen Handlung nicht ver-

s - over takes wendet werden.
uner- aden . ,

J Baue-· H. 606. Jst eine schon errichtete Handlung Von

III-MSdem Erblassernuf den Psiegebefolzlnen gediehen:
»

«

so muß, zne Besorgnng der dahin einschlsgenden
Angelegenheiten, ein handlungskundigeeVormund

s . bestellt werden-

s ,; §. 607. Ob diesem Vormundc noch ein sachkun-
. diger Beystand zuzuordnen sen, bleiot nach der

s Beschaffenheitund dem Umfnnge der Handlung,
I und nach Bewandniß der übrigen Umstände,

«

dem Ermessen des vormundschaftlichenGerichts
überlassen

s. 608. Jst eine Mutter vorhanden, welche
selbst dem Handlungsgeschäfredes-zustehen fähig
und geneigt ist: so bedarf es, außer dem Sechsun-

ss digcn Verwunde, keines weitem chstgndk5.
i «

§. 609. Zu deraleichen Vormfindern und Ben-
;" ständen dar-f das Gericht«keine solche Personen

. wählen, von denen ein Mißbrauch der Hand-
lungsgelgeimnissedes Pflegebefoizlnenzu befürch-
ten wäre.

s. 610. Sind tangliche Subiecte unter den

Verwandten des Pflegebefdhlnen anzutreffen: so
müssendieselbenFremden Vol-gezogen werden-

.61 1. Auch die Beyständennsssem zur gewis-
senhaften Wahrnehmung des Beste-pe-der Pflege-
besolzlnen in ihren Handlungsnngelegenlzenew
feyerlich verpflichtet werden.

»

,

»
-

s. 612. Hat der Erblnsser die FULL-HangM

s Handlung ausdrücklichverordnen so muß seinem

sxy ZWLZXegin .allen Stücken so lange nochgelebt wer-

s’. den, als nicht neue Umstände,weiche die Fert-
. setziing

i ,

I
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setziingfür densPsiegebefolzlnenbedenklichmachen,
zuckt Vorschein kommen.

F. 613. Hat der Erblasser den Pflegebefolglmn
nur den ihnen schuldigenPflichttheil hinterlassen;
fo find der Vormund und das Gericht an seine

-Difp-Vsition wegen Fortsetzungder Handlung nicht
gebunden.

I. 614. Hat der Erblasser die Aufhebung der

Handlung verordnen so muß seinem Willen in
allen Fällen Folge geleistetwerden.
«

.«615. Hist der Erblassck über die Fortsetzung
oder die Aufhebung der Handlung nichtVerfügn fo
muß das VormundschafxsnsntEinen oder Zwei)
Sachverständigeernennen, und besonders ver-

pflichten, welche mir Zuzieizung des Vormundech
und Eines oder Zmryer der nächsten am Orte
oder in der Provinz befindlichen Verwandte-h
die Umständegenau prüfen, und ilzr Gutachtenc
ob die Handlung fortzusetzen,oder-aufzuheben sey-,
abgeben müssen.

. §. 6«6. Bey der Auswahl dieser Sachverstän-
digen muß der Richter die Vorschrift des s. Sogl-
beobachren. .

s. 617. Bey der Prüfung muß sowohlauf den

Zustand und die Verfassung der Handlung selbst,
als auf das Alter-und die Fähigkeitendes Pflege-
befolzlnen, je nachdem vermöge derselben nä-
here oder entfernten, oder gar keine Aussich-
ten, daß es die Handlung künftig werde über-

nehmen können, vorhanden sind, Rücksichtge-
nommen werdet-.

«

s.618. Auch die Eigenschaften, Zuverläßig-
"keit, nnd übrigen Umständederjenigen Person,

- welche im Falle einer Fortsetzung den Geschäften
hrrstelzenwürde, sind dabey in Betrachtung zu
ziehen.

§. 619.
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5.6·19. Stimmen die Sachkundigen und der

Vormund in ihren Gutachten überein: so dient

dieses Ginnchten dem Voemundschaftsamce ledig-
lich zur Richtschnur.

F. 620. Sind aber die Meinungen der Sach-
kundiszen und der Verwandten verschieden: so
müssenandre Sachkundige ernannt, nnd es muß,
mit deren Zuzielzung, die Prüfung von dem

Vormunde und den Verwandten wiederholt
werden.

s.621. Treten diese neue Sachlundiae dem

vorigen bey: so giebt die Meinung des Vormun-
des den Ausschlag.
§. 622. Stimmen aber die neuen Sachkundi-

gen mit den Verwandten überein: so muß die

Sache nach dem Antrage der letztern entschieden
werden.

s.623. Wenn auch hiernach die Fortsetzung
sder Handlung beschlossenworden: so kann doch
dieselbe zu allen Zeiten wieder aufgehoben wer-

den, sobald aus der jährlicheinzuteichenden Ba-
lance sich ergiebt, daß Schaden dabey beraus-
kommez und nicht etwa, nach dem Gutachken
des Vormundes und feines Bei)standes, ein den-

selben überiviegenderVortlzeil in der Folge mit

einem vorzüglichenGrade von Wahrscheinlichkeit
zu erwarten ist. ,

§.624. Die Fortsetzung der Handlung ge-

schiehtdurch einen Disponenten, unter Aufsichtdes

Vormtindes.
- §,625. Hat der Erbl.1sser einen Disponenten

sue Fortsetzung der Heim-Jung ausdrücklich er-

nannt: so muß derselbe dkybehaltcm und nicht
olzne die erheblichstenGelände verändert werden.

5«.626. Außer diesem Falle muß der Vor-

mund, weeen Beybelgaliung der bisherigen ,, oder

Bestellung eines neuen Disponenten, dem vor-

mund-
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munbschaftllchenGerichte pflichtmäßigeVotschläge
machen.

«

§ 627. Der Vormund mußdurch fleißigeNe-
bision der Bücher, und Nachsehung der Cortefpom
den-j, von dem redlichen, ordentlichen, und vor-

sichtigen Betriebe des Disponenten sich über-
zeugen. ,

Hi 628. Bey besonders wichtigen und bedenkli-
chen Vor-allen muss dek.Votmunv das Gutach-tm
der Beustårde einnolin, »und ote Genehmigung des

Gerichts nach-neben
629. Dies muß besonders geschehen, wenn

die Person des Disponenten oder der Gegenstand
des Handels verånssksktz oder zur Erlangung eines
besondern Vo-ti,»eils, ein sonst ben dieserArt vcn

Handlung nicht gitvosxnilchesNisico übernonnnenz
oder das ijndlunnsenpual aus dem übrigen Ver-

mögen der Pflegetsesolginenversiärstwerden soll-
§. 630. Credit zu geben und zu nehmen, ist der

Disponentin so weit ohne Nückfrnneberechtigt, als

es zum orbinaiken Birne-be der Handlung gehört,
und aus dem in der Handlung steckenvenCapitale
bestritten werden kann.

s. sszr. Sollen aber fremde Cnpitalien zum Be-
hufe des Handlungsvekkelzrsaufgenommen werden-

so muß der Otsponent mit dem Vormunde und des-
sen Beystande Rücksprachenehmen.

"§·632. Jst keine Gefahr im Verzuge: so muß
zuvöcdetstdie Approbatton des Gerichts eingeholgln
sonst aber demselben von dem aufgenommenen Dar- «

lehnt Anzeigegemacht; und in einem, so wie in

dem andern Falle, die Nützlichkeitder Verwendung,
nebst der Art und Zeit der Wiederbezalzlungnach-
gewiesenwerden.

§. 633. Soll die Handlung nicht fortgesetzt
werde-« so muß der Vormund sichMühe geben,

jemanden
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«

jemanden augzmnivkslm der dikscsbc im Ganzen,
unter nxsdzlj.i;-do u««s"r-.«nBedingzmgcnfür den

Pfcgedcfokglnen ists-n

§. Eis-H«Die «-

eimö voUsIszmågen.
s--«:-,z-kgungmußauf den Grund

enmekcmräi geschehen;
und Idwokzldie aLS Die nur-steigenden
Scxyxkzdcm

,

curcy die vermieten Sachver-
jjåndiyengew Mist wen-en.

s. 635. Sonst bei-Oxfo- zn einer solchen Ueber-

1asiszmg, axxßxrbist ob -;ixuri.«cscha«;"tlichenImpro-
bation, keiner Sols-I ." .

’

§. 636. Auch Gcm - 1«cke,die mit der Hand-
lung nntrennbar verbunden sind, ksönncn einem sol-
chen UebernclzmerolxmsförmlicheSubkzestation zu-

.n ,
-

geschienen werden-

9. 6;7. Finder sich fein taugficher Uebernchmer
der Handlung im G:n»-,cn: so muß Der siåcksrseise
Verkaqu der ?LL««"-s.1ari:n,und die Ei"7sss"i«211tlgder

Schulden, durch den Disponenten unter Aufsicht
des Vormund-es besorgt werden.

§. 63g. Dach ist übesall nach kaufmännischer
Handlungsweifezu verfaxzrmx und neue Geschäfte
dürfen nur in so f-»rn, nlsZ ohne selbigedie Beendi-

gung der alten entweder "«E(r,oder nur- mic er-

heblichemSchaden des 1-·«cgebefo!z!nenzu bewir-
ken seyn würde, unternommen werden.

H. 639. Hat der Erblesscr der Pflegebcfoszlnen
zur Zeit seines Ablebeng mn einem Andern in ei-

ner Handlungögcfcllschaftasstaadenx so besitmmen
der Inhalt seiner bezw-illian Verordnung, die

Vorschriften des Eontt«octs, Und in deren Erman-

gelung die Gesetze: ob nnd wie eine solcheCom-

pagniekzandlung fortgesetztoder aufgehoben werden

müsse.

s. 64o. Höngtdie Fortfcszung oder Aufhebung
von dem fceyen Entschgusse des Votum-Idee

und

·-
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Und oormundschoftlichen Gerichts ab: fo müssen
diese nach den Vorschriften s. 617. läg-.sichachten.
§. 641. So weit durch kechtslsestånoiteVerab-

redungen, oder Verordnungen des Erhigsssprw der

Vormund von der Einmischung in die feetzufitzrnde
Societätsnatddlunxnicht ausgesät-offenist, hoc er

dabeo eben die s. 627.1«qq.ilzm bengclegten Rechte
und Pflichten

«

s. 642. Eisen so muß der die Handlung fort-
setzendeGesellJchOfteh in Rcicksicht auf den Vor-
mund und das Geyichh dasjenige brobochttm
was §. 628k6l32. dem Disponenten vorgeschrie-

. ben ist.

s. 643. EkbfchafksnyWcklchcden Psieaebefolzle1517werten

nen währenddes lautes der Vermont-schalt zicfol-YZIJ,JJJ1
len, kann der Vormund ohne besondrre Aoprob.1-fphxz;.k»u-

-

lion, jedoch nur mit dein Vorbehalte der Rechts-
Ivvdltlzatdes Jndentarii, antreten;

« »s.s44. Soll eine Erbschaft ausdrücklicholzne
Vorbehalt entkettet-sci, over ausdrücklichabgelehnt—
werden: so ist dazu die Avprobation des oormjmtx
schafklichenGerichts nothwendig. I

. s. 645. Jn jedem Falle muß der Vormund der-

gleichenAnfall dem Gerichte sofort anzeigen, und

hist-nächstdemselben das aufgenommeneInventa-
tium vorlesen.

"

s. 646. Wegen Augmittelnng, Regulirung,
Sicherstellung, und Verwaltung einer solchen-
Erbschafk, ingleichen wegen Bezahlung der

Schulden, sinnen alle weaen des ursprünglichen
Vermögensder Pflegebefohlnen in dem gegen-

wärtigen Abschnitte ertheilte Vorschriften An-

wendungs

s. 647. Jeder oerwalrende Vormund ist von Rech-

feinee Verwaltung alljährigRechnung abzulegen,
Und dir-selbespåistcnsinnerhalåbDbrcyer

Monntlzesookaruaoee.
«

bIII-eas. Gesetzt-. w. Baad. nach
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nach dem Ablaufe des Rechnungsjahres, bey dem

vormnndschujtuchen Gerechte etngutecchen ver-

bunden.

s. 648. Wenn mehrereVormündcegemeinfclsafn
lich ndmuustmt haben: so muß von ihnen gemein-
schattlcchN-chnnttg gelegt werden; wenn sie auch
die V--rwaltung durch ein Privatabkommen unter

sich getheilt hätten
§. 649. Jst Einem von ihnen nur ein gewisses

OFachder Aduunisirunon von dem Echtasser, oder

von dem Richter angewiefm: so ist er auch nur vak-

über N chnung zu legen verbunden.

H. 650. Jst zwar die Verwaltung unter meh-
tere Vol-mündet geehsilkz Einem aber die Haupt-
dlrectton übertragen: so muß dieser aus den Spe-
cialrechnungen der Nebenvormünder dxe Hat-umch-
mmg fortniien, und einkcichen.
§. 651. Bey geringem Vormundschaften kann,

wmn die Rechnung des ersten Jslzreg gelegt und

abgenommen ist, der Termin für die folgenden auf
Zwen ble- Dreu Jahre bestkmmt werden.

§. 652. Sind vie Einkünftedes Vermögens der

Odium-, oder einem Dritter-, oder auch dem Boc-
munoe selbst, gegen die Erziehungs- und Vet-

psteaunnslostem in Pausch und Bogen überlassen:
so vertritt ein alljähkigbeyzubcmgenderNachweis
von der Substanz des Vermögens die erlle oer

Rechnung
o. 653. Beu Handlungen dient die Allszrig

durch einen vereideten Buchhalter aus hin Büchern
gezognh urle von dem Vormunde, nach vokhetgei
gangcner Revision, als richtig atcisstirkeBalance

statt der Rechnung -

d. 654 OergleichenBilance musvondemRich-
ter even so vcksmrxsrt werde-« wte m Unkelgungdes

Inventar-u vecotouet tu.

I "655-
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s.655. Das Jnvcsnmkinm oder Verkeidmch
nach welchem dem Pyramide das Vettixögssnüber-

geben worden, ist die Grundlage der Rechnung

S-656« NOchAnIkiknnzdiffcsccn, nnd des et-

wanjgen Th««iiungsrcch-g,muß M) jsdkk Nsch-
nunggxegung dcc Zugs-w des Wem-Ams, wie er

sich am Amsmsge,used dann ·Z!bscäjxl-.sseder Rech-
nung verhalten iznr, nachgewiesen jvcrdm

s. 657. Dxe Nxchmmg muß ein vcllsiänksiaes
Verzeichnis aus-r in dem N chnuI-gkjahrevorgefalle-
Um Einnahmen und Ausgaben encizalsem

s. 658. Auch die auf unmjrtglbaken Befehl des

Gerichts erfolgt-m oder durch das Devaum des-
selben gegananen Einnahmen und Ansqqhskmmüs-
sen in der Rpchmmg mir ausgeführtwerden.

§.659. Das GUka Ums daher dem Vor-
munde von dekkLeichenZaiglungsn die erforderlichen
Nachrichten und Erst-me in Zeiten ciknthilcn.

§. 660. Die Richtsgkett der osksknhxmeund Aus-

gabe mus; durch Bringe-, Qusrcksngixm oder an-

greBescheinigungen, nottszksuz nachgewiesen
erden. .

«

s. 661. Ueberhanpkhat-der abministrirgnde Vor-
mund, bey Famung usw Abiegung sur Ricmmw
alles zu beobachcen, was dabei) "einem szkcrwolker
fremder Güter vorgeschrieben ist. (th. l.Tic. le.

Abschn."«)
§. 662. Das vormundschnfrxicheGericht ist schul-

dig, den Vormund zur Rechnungslegng von

Amks wegen annttgalten, und die gelegte Rechnung
sorgfältigzu prüfen.

-

s.663. Diese Prüfung muß sowohl auf die

Richtigkeit der Jicu;««ungMach den Regeln dzk

«Rechenkm1st,Und der VII-TM .. .- am dean1halk-"
,die Beschaffenheitund Nützlichkeirder vorgeset-

Bbvb 2 lenen
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lenen Geschäfte,in Einnahme und Ausgabe, gee-

richtek seyn. s

«

s. 664. Jst ein Ehrenvoemund bestellt: so muß
demselben von Einlangung der Rechnung, nnd

dem bevorstehenden Termine zu deren Ab-

nahme, von Amtes wegen Nachricht gegeben
werden.

s. 665. Der Ehrenvormund ist berechtigt, die
"

Rechnung nachzuselzemund Ansstellungen dagegen
zu machen.

s. 666. Besonders ist er bey der Abnakgmeder-

selben schuldig, das Beste der Pflegebesolzlneuzu

beobachten.
§·667. Für die Bekichtigung der dem Vor-

munde gezogenen und von ihm nicht gehobenen
Defecte, muß der Nichte- von Amt-s wegen

sorgen.
§. 668s.·Was wegen der Einzielzungder Ueber-

schüsseverordnek ist, muß auch wegen der ans der

Mechannasichergebenden Cassenbeständebeobachtet
werden. (9. 545. 1E1q.)

s. 669. In Ansehung des Cassenbestandsg,und

solcherDefecre, deren Richtigleit der Vormund an-

erkennt, kann das vornxundschafrllcheGericht nö-
thigcnfalls die Execunon verfügen, ohne daß es

darüber eines förmlichenProzesse-gbedarf.
s. 67o. Steigt der Vormund unter einer andern

Jurisdictsom so muß der gehöriaeRichter-, ans die

bloße Mequisinon des Vorsnundschafksamtes,die

Erecmion in dergleichen Fällen unweigerlich voll-

strecken.
s. 671. Wie es aber zu halten sey, wenn der

Vormund die gezognen Defecte nicht anerkennen
will, ist in der Prozeßordnungbestimmt.

s.672. Jst eine Vermundfchast über mehrere
Pflegebesohlnezugleich, die aber nicht mehr in

nngetlzeilcenGütern leben, angeordnet: so Fußbek
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über das Vermögen eines jeden derselben besondere
Rechnung geführt, und abgelegt werden. .

§. 673. Sind mehre-c Pflegebcfolxlnevorhan-
den, welche theils ein gemeinschaftliches, tlgeiis
jsdek für sich ein abgesonderte-HVermögen besitzen;
so muß, ausser der gemeinschaftlichen,auch für IS'
den eine besondreRechnung geführt, nno abgelegt
werden.

§.67«4«Gehört zu dem Vermögen ein in einer

andern KöniglichenProvinz gelegenes Grundstück:
’so muß die Wirthschafcsrechnung darüber zwar be-

sonders geführt, und bey dem Richter der Sache
abgelegt werden ;

§.675. Der Vormund muß aber den, nach Ab-

zug der Wirthschaftsanögabemsich ergebenden Ue-

berschußder Gutseinkünftein der Vormund-schafo
rechnung mit ausführen,und daselbstgelzörignach-
wei«en.

,§.676. Auchmußder Richter der Sache vie ab-

uenoknmene Wirthschaftgrcchnung dem vormand

.chaftlichenGerichte zuschlckemund demselben von

«einemBefunde bey der Revision und Avnalzme
Nachrichtgeben.

H..677. Das vormundfchaftlicheGericht ist be-

fugt und schuldig, diese Rechnung nochmals zu prü-
»

feu, und mit der bey ihm gelegten Vormunvschaftsi
kechnungzu vergleichen-« « «

§. 678. Wenn die Rechnung richtigbefunden«
oder die dagegen gemachten Ansstellungen gehoben
worden: so muß dem Vormunde eine schriftliche
Quittung darüber ertheilt werden.

s. 679. Der vorstehend verordneten Obforge Inn-wer-
des Staats über die Person und das Vecmdgen der XVIII-ver
Psiegebefohlnemkönnen dieselbendurch feine- FWiL Obrigkeit-
lccxserkläcungen oder Verfügungen entzogen MEPHI-
werden.

Bist-b z 9.680.



den kömmt
fehl

ljls Zweyter Theil. AchtzehnterTitel.

§. 680. Eine Verordnung also, daß Pflegebei
no und-verwundet bleiben sollen, ist uneilanbt

und mehr-sen

s. Ssts Wohl aber kann der Erblasser der Pfle-
gebescslzueu einen von ihm ern-muten Vormund
Von dexs »s.422s678 vorgeschriebne-nEinschränkun-
gen der vcssmkmdsslmfilichenAdministeation ganz
oder zum Tizexl befrisnem

s« 682. Desgl-legen V

dir-ej1 risse goisoklrko C 'nrung, oder in einem

sösm —

·

cenciziiich nnfzmommenen oder nieder-
gelegt-n Tis;ks.1mess.7e,viswrdner werden.

9I 6;k3« Auch lss mir ein -«olcherEiblass-:r, wel-

cher den PR· »i. Tieren Umgr, als ei n ihnen
schuldigcsnJ , zuwsndeh dazu berechtigt

I. 684. ’. -,r »Mein Iris-er Vormund muss zu

seinem Amte bssy dem ve-71xiu"1d«dias«tlrchcirGerichte
verpäichscc, ums mic- .

r sijsriftlåchcnBestellung,
in welcher die nach dxin III-Ellen des SUCH-Its ilzm
zukommener Beste-Jungen ausgedrsäcktsind, ver-

feizsnwerz«en.
§. 5-5, Der allgemeinen Aufsichtdes verwund-

schafrlichenGericht-I ist auch ein solcherVormund
unterm-fein

s. 686. Wenn unbeweglicheGüter der Pflege-
befohlikeu veräußert wen-m Sollen: somuß dec«Vor-
wund dein vonnundschafclichcnGerichte davon An-

zeige machen.

s. 687. Dsech ist zwar weder befugt noch
schuldig, die llisache der Veräußerung zu beur-

tlzeile die Ase derselben aber muß, mit fei-
nor Genehmtgung, nach den Gesetzen bestimmt
werden.

688. WMI erheblicheAnzeigen eines un-

ordei:x·lid:.-:1. offsskbsr unbefonnemsm oder gar

unredlichm Verfahrens gegen den Vormund zur
,

STIMM-

efrcyung kann aber mir
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Wissenschaft des vormund««chafrlichenGerichts ar-

langenlzso muß dass-e oe diese Aixzeigisuiofokt näoer
untersuchen, und für oce Sicherheit ver giftigen-
foizlnensorgen-
§. 689. Ein Gleiches muß geschehn-, wenn der

Vormund in sichtbaren Vetmdgensvrkfall zu gera-

then anfåNgkzOder wcnn er, noch axizctreckner Vor-

mundschaft , eine Königiiche Casse---bcdienimq,
Domainenadministratiou, oder Pachmng über-

nimmt

§. 69o. Doch darf der Richter , bey der über ei-
nen solchen Vormund zu führendenAufsicht, nur

ein grobes Bericht-n vmer n.

§. 691. W im aus vorstehendenGründenbefun-
den wirs, daf; der Vormund auch nur bcy einem

einzelnen Falle oder Geschä·te,-durch offeniurc Un-
-

Nimmqu oder g1r durch unredliches Versetzte-,
dem Vertrauen des Erbiassetg zuwider guhanoeir
habe: so muss er sich ver Aufsicht des vornimm-

schaitlichon Gerichts durchgehendeseben so unter-

werf n, als wenn seine ihn davon befrewnve Ver-

ordnung des Erhlassers vorhandenwärt-.
. 692. Die einem Testamentgvormunde er-

thisiiim Bester-nagen komme-n demjenigen, der in

seiner Ermangelung, oder bey seinein Abgange,
an seiner Stelle ernannt worden , nicht zu stat-
ten, wenn sie nicht ausdrücklichauf ihn mit gerich-
tet sind.
§, H9z. Aus dem Verbote der Herausgabe-eines

offenen Pisivaiinocmarii folgt die Befreyung des

Voxmunch vor der Nechnungoleortng.
§«694. Aus dem bloiien Verbote der Rech-

nungsablkgung allein, folgt noch nicht die Be-

stequ des Vormunces vo ver, über die Sub-

stanz des strmögens,nach . 652. beyzubringem
den Nachwslftmgs

Bbbbxx f§.Os-
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Achter Abschnitt.

Von Aufhebung der Vormundfchaften.

H.695. Die-Vorsorge des Ssnatg für seine Pfle-
gcbkfoblmn den-f nicht länger fortgesetz-:werde-w als
dis- Usksstände dauern, welche«sie nothwendig ge-
mach: haben-

s, 696. Eine wegn- Mindcrföhrigkcikangeord-
nete Vomsundsdnft hört a:-f, wenn der JOHN-be-
fohlne »das vier und zwanzigste Jahr zurückge-
legt hat.

(97. Diesen gefeällchenTermin der Volljåh-
rigken kann in dex Regel kein Erblasser der Pflege-
befohlnev,weser verlänasrm new verkürzen
»C.698. Hat aber der Vater eine Verlängerung

der Vormundschaft szum Besten der Pflegt-befohlnen
ausdrücklich verordnen so mus; dieselbe, jedoch
nicht weiter, als hochstensSechs Jetzt-e über den

gesetzlichen Termin der Volliälzclgkeåcfortgesetzt
werden.

« §. 699. Hat nicht dot-Bater, sondern nur ein
anderer Erblasser derglekchin Verlangen geäußert:
so ist dennoch das vormitndschnfkllchisGericht schul-
dtm von Amtsxvegen näherzu prüfen: ob gesetz-

» mäßigeUrsachen vorhanden sind, welche die Fort-
setzungdes: Vomlnndschkkt nothwendig machen.

"

F«700. Für gesclnnslßigcGründe sind in diesem
Falle nur solche zu achten, welchehinreichen wüs-
dcn, auch einen Volljährigekh als Verschwender
unter Vonnnndlschafk zu setzen.

II 7oi. Eine erhebliche Gemükhsfchwåche,
wenn Teich selbige noch nicht bis zu einem sol-
chen Gxade gestiegen wäre, der die Anordnung
einer neuen JomGndschaft nothwendig machen
könnte , kann dennoch die auch nur von einem

Fremden ong-:ocd.1ete Fortsetzung derjenigen,
welche
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welche bisher wegen minderiährigenAlter«-; ange-
ordnet war, unter der Bestimmung des §. 6’98.
rechtfertigen.

§. 702. Jn allen Fällen,wenn eine Verlänge-
rung der Vormundschaft,es sey nach der Anord-

nung des Vaters· , oder nach dem Besinan des

Richters- für ndthiXerachtetwird, kann dein Pfle-
gebefohlnen das rechtlicheGehör dagegen nicht ver-

sagt werden. -

s. o «.Doch wird, währenddes» we es die
Vormuzdszchaftfoetgesetzt.P zss ,

H. 704. Jn allen Fällen, da eine wegen Minder-
fährigkeitangeordnete Vormundschaft über den ge-
setzlichenTermin der Volljährigkeitverlängertwird,
muß dieseVerlängerungeben so, wie bey Predigt--
litätserrtåeungenverordnet ist, öffentlichbekannt

gemacht werden.

H. 705. Damit in deni Verkehre des bät-gedi-
chen lebend jeder im Stande sey, sich vollkommen
zu vergrwissernx ob derjenigemit dem er einen Ver-
trag schließenoder ein andres Geschäftverhandeln
will, noch unter Vorwundschaft stehe, oder nicht:
so soll jede-n Pslegebefohlnen, welcher nach erlang-
ker Volljöhrigkeitder Vormundschast entlassenwird,
ein schriftlicherZeugnis darüber von dem verwund-

schaftlichenGerichte ertheilt werden«

s. 706. Dergleichen Zeugnißdient aber bloß
zur legitimation des gewesenen Pflegebefohlnen,
nnd der Mangel desselben bewirkt für sich allein
keine Ungültigkeitin dem mit ihmverhandeltenGe-

schäfte. «

s» 707. Uebrigens bleibt zwar dem Vater so-
wohl als jedem Andern , welcher einen Pflege-be-
fohlnen-mehr, als einen ihm schuldigenPflicht-
klieil zuwendet , die Befugniß , seineDisposition

Bbbb 5 darüber
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darüber auch nach erlangter Valljåkzrigkeiteinzu-
schränken.

s. 708. Die Kraft solcherEinschränkungenaber»
erstreckt sich nur auf vie geschctzeneZuwendunq,
und verpflichtet so wenig den Vormund, als das

vormundschnftlicheGericht, sich einer ferneren Auf-
sichtvoderAdmtnisiration zu Links-ziehen

s. 70cz. Doch mußdas Gericht, ehe es die Vor-

mundfchafc aufl)ebt, von Amtswegkn dafür sorgen,
daßdergleitbtnEinschxänlnntvmwenn sie Grund-

stückebetreffen , im Hopotlzsskenbucheeingetragen,’
und wenn sie Capltnllen angehen, den Schuldnetn
derselben bekannt getmcht werden«

s. 7io. Auch muß das vormunbfchaftliche Ge-
richt solcheEpnschråitenngenin dem nach H.7oz. dem

gewesenenPsiegebefoizlnenzu ertlzeilendenZeugnisse
mir bemerken.

E. 7u. Jn wie fern über dergleichensolchen
Eiskscfssntmmszirnunterworfene- Gegenst-Find- gültig
verfü·atwerben könne oder nicht, ist nnch den Vor-

schriften des- Vsercen Titels im Ersten Thule, §. Is.
fq(1. zu beuttlzeiletn

s. 7!2. Aus eignet ngegung darf sich die-

Obrinlsksit der l)ormtlndsch-:ftltchcnOtsfnrae für ef-

nm Pqeqebefoblnen vor erretchtem volljährigenAl-
ter desselben, niemals entziehen.

, § 713, Der Pflegebefolzlnehingegen kann die

Maiorcnmtärsetklätunasuchen , wenn er nachwei-
sen ·l«ann, daß er sich selbst voriustkslzenvollkommen

fähig sen; und daß die Ilnflzebnnq der Vormund-

fchaft feinen wahren und dauernden Vortlztil mehr,
als deren Fortsetzung,befördern werde.

§. 714. Ob derqleichen Umstände vorhanden
sind, mssß das vormandschtftlkche Gericht, mit

Zunelzung des blslzetigen Vormundes, der on-

wekenden



Anfhebnngder Vormundschaften. Ilezsz
wesenden nächsten Verwandten, und derjenigen
Personen, unter deren Aufsicht der Pflegebefolzlne
biklzergest-Indemhat, sorgfältigprüfen.

.715. Ilsenn ein Vater für fein Kind die Ma-

jorennixätgerklamngselbst nachfucl)t: so muß die
"

§. 7c4. verordnen Prüfung des ovemundjchafkli-
chenGerichts zwar ebenfalls erfelaixm

. 716« Doch muß diese Prüfung nur darauf
.

gerichtet werden: ob Umständevorigen-den fino, un-

Icr welchen Das Jnkekesssoes für volljixxlzkigzu er-

klärenden Kindes mit dem des Vaters in W der-

spruch kommen, und also das Kind des-sehdie chu «

jorennieäteetklärungSchaden leioen könnte-

§. 717. Hat der verstorbene Vater ver FOR-nebe-
foblnen die Abkürzung des Termins zur Vollj..h-
tigkeit gewollt: so. bedarf es keiner Unrer««uchnng;
in so fern nicht der Vormund enlzsblicheGründe an-

führe, welche die FousctznngideeVormmldsch.1ft
zum eigenen Besten des Psseiebefokzinentakhfam
machen-»

«

§. 712. Dagegen isi jedes Gefncb um Majorew
nitäteeiklåenngunwichan wenn der Vater Def-
sclbe verboten, oder auch nur feinen Willen, daß
xdieVormundschaft bio zur eclangren Vollxälzrigkeit
fortdauern solle, nusdrückäichgeäußerthak.

"

s. 719«.Vor zurückgekegkemacht-zehntenJ—klzre,
bky Personenweiblichen,vund vor zurückgelegtcm
zwdnkigstew bcy Personen männlichen Ge-

schlechts, sindet. keine Majorennicåtserklårung
statt.

s. 720. In Provinzen, wo Personen des Bär-

«ger-«oder Bduernstemoez nach bisherigen
«ten, die Volljährtgkmmit zurückgelegtemEin

Und«zwan;igstmJahre erreicht haben, ist das vor-

InundlchaftlicheGericht-, unketk welchem sie ste-
kzen, die Majorennitåtsetklärungolzne weiser-se

«

Rück-
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Rückfrage bey einer höhernInstanz zu ertheilen
befugt.
«.721. In wie fein in Provinzem wo bisher

das ftixif nnd zwanzigiieJain ver Termin ver Boll-

jälzrigkeitgewesen ist, o wie bey Adlichen über-

l;..1«s.spc,die M-.1jorennitåtsekftä.s«ungnur von dem

Jnxkizdepaktexnenk, over von einem landesrollegio
enizeist wsrden könne, soll in den Peovinzialgesetz-
büchern nölzecbestimmt werden.

s. 722. Bis day-n that es bey der bisherigen
Verfassung einer jeden Provinz in Ansehungdieser
FälleII 721.) fein Bewenden.

§. 723. In allen Fällen, wo der Stand eines

Pflegebefolglnenmänn- oder weiblichen Geschlech-
tes anf die Benrcheilung der Frage: von welcher
Behörde die Maxokennitåtoerklårnngzu ertheilen
sent Einfluß hak, soll nur auf den Stand, wel-

chen eine solchePerson zur Zeit der angeordneten
Vormundschaftgehast hat, gesetzenwerden.

. 7:4. Die Majokennitåtserklårunghat mit

ver wirklich erreichten Volljålzrigkeitdurchgehendes
gleicheWirkung.

§. 725. Nur wegen Veräußerungnnd Verpfän-
dung unbeweglicher Güter können derselben Ein-

schränkungenbengefügtz es müssen aber dieselben
alsdann auf das Grundstückselbst eingetragen
werden·

s. 726. DergleichenEinschrånknngerstrecktsich
niemals auf Grundstücke,welche der gewesenePfle-
gebefolzlnh erst nach erfolaicr Maiorennitätserllä-
tnng , von seinem Capitalevermögenangeschafft
oder sonsterworben hat.

s. 727. So weit der gewesenePflegebefolzlne
nach §. 725. wtaen Veräußerungenund Verpfän-
dnngen eingeschränktist, muß er, Wenn derglei-
chen Handlungen dennoch vorgenommen wer-

den
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den sollen, die Genehmigungdesjenigen Gerichts,
unter dessen Obecvoktnundschaftet gestanden day
nachsuchen- »

»

§. 728. Einem jeden Yflegebefohlnenkaum-Ungar-
nach«zucückgelegtelnzwmugsten Jacke, der vonM
den Exnkuntckn seiter Vermögen-O nach Abzug cl-

der Wirthchoftgausgnbem
«

mem, und Aomnii
Mk

stranonokostcn, verbleibende Ueberschnß, zursteu Jahre.

eignen Verwaltung und Verwendung überlassen
werden.

§. 729. Auch die Verwaltung der Vermögens-
substanz selbst kann ihm auf sein Begehren über-
tragen werden; wenn er es Ober verlangt: fo muß
der Vormund dieselbe bis zur erlangt-n Volljäkzi
tigkcitfortselzm ·

«

II 730· Ja beyden Fällenbleibt jedochder Pfle- »

gebefohlne der Aufsicht des Vormundes und -

f

vvtmundfchaftlichenGsrichto in so welk unter-

worfen, daß er denfsrlcxen von ver Fudtung sei-
ner Anminiiimlion, und von der Verwendung sei-

ner Eink(«nkte,»auf Erxotdein Rede und Antwort

geben muß. «

s. 731. Jn Ansehung feine-sPerson hingegen,
und der Substanz scinkk nnbeweglichen Güter-, sp—
wie der ausiielzenden Capitalicn, bleibt auch ein

solcher Pflegebcfolzlner, bis nach zurückgelkgklm
Vikk uka zwanzigsten Jahre, eben den Einschrän-
Isuggcm wie jeder Andere, unterworfen-

s. 732. Er kann also eigne Zuzielzungdes Boc-

mxmpzz weder unbeweglicheGüter, Juwelen nnd

Kostbarkeitenvernußern, verpfänden, oder sonst
beschweren, noch Capitalien auflündigenund ein-

ziehen.
. 723. Auch kann er ohne Apvrobakiondes vor-

mundschaftlichenGeeichkskeine neue Darlehne auf-
nrinnen-

§-734s
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s.734. Andere Verträge kann er nur in so
fern schließen,als er, oigne diese Befugniß, die

ihm überlasse-neVerwaltung nicht würde führen
konnt-tu

·

» §.735. AußerordmtlicheHolzverkåufeaus den

Forikm, welche den gewöhnlichenEtat übersteigen,
VUTf SKVHMEleUiSWkX des Vormundes, und

Gsnetgmcgung des vocmundschaftsicheu Gekichkg
nicht unternehmen

»

H 736. Durch die Verheirckhnngver Psikgkx
,rbefotziii:-nwird die WMZLMHP

Hohe-n
§. 737. Es kann aber dem Ebemanne einer Pfle-

gelwfoi«’s wezvtichen (5k-scd’cckst5der ihm nach
den Existzen zukomin nde Nteßbrauchthrco Vermö-

ei

. Zeus nicht vorenthaiten werden.

s s38. Ob ein Theil des Vermögensder Frau
votzukschsxkcn,oder zusn Erbschatzem bestellensei-?
muri tcr Vormund, unter Direktion der Obmkeiy
v«-«ns.inftigbei-erhellen, Und durch Verträge mit

dem Eyemanny vor Vollziehung ver Heirath,
festsetzen.

H.739. Daß kein Vorbehalt gemacht, oder

kein Ewschatz bestellt worden, soll weder dem

Vom-unde, noch der Obrigkeit, zur Vertretung

gereichen. .

§.74o. Daqegen ist zur Bestellung eines Erb-

schatzes aus dein B-rtndgen der Pflegebefokzlnem
die eigene Einwill gung derselben erforderlich.

§. 741. Das vorbehaltene Vermögen und dessen

Einkünfte, bleiben unter vormundschafcncyerVer-

waltung.
s.742. Von dem Erbschatzeund von dem

nicht uoruetzunencn Verein-w der Pflegebefokzk
nen, gebüigkekder Regel nach auch die Verwal-

tung dem Erzemannez die Substanz aber btcibt
der

«
.
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der Aufsicht des"Vokmundes und Vormundfchaftli-
chenGerichts unt--ewokfen.

s. 743. Der Eyemann kann alfo die unbewegli-
chen Gutek der Frau selbstvewirtlzichassccnoder ver-

pachkenz wegen der Veräiisi«rx1ngund Verpfändung
aber, mussxn die gesetzt-neinBocfchsiften eben so be-

obachtet werden, als wenn keine Heu-achgeschlossen
wäre-

s. 744. Gehört ein Wald zu solchenGrundstü-
ckem fo kann ihn der-«Ehemann foestmüßignutzen;
außerordentlicheHolzfchlägehingegen darf er, oh-
ne Einwillsgimg des Vormuiides, und Apis-obs-
tion des vucmundfchafnichenGerichts, nicht unter-

Ueizmem
H. 745. Die Zinsen ver Capikalien kann der

Ehemann selbst erheben hingeam ist er zur Anf-
knndignng und Einzieigung von Eavikalsem ohne
Zusixnn des Votum-wes, und ohne Lippiobation
des Geruches, nich: berechtigt .

s. 746. Jn allen Fålln muß det- Cchesnnnnder

Pflegebefoizinembey jkoer um der Sud-Panz nor-

zuneizmendenVeränderung, mit iincm G.imci).en
vernommen werd n.

» H. 747. Ein Glas-ins muß geschehen,wenn der

Vormund die Vermutung auch nach ver Heirath
fortsetzt, und in der, Art oec Adnnnisiration eine

Veränderung geschehen soll-

s· .748. Doch sind der Vormund und das Ge-

richt an vie Meinung und das Gutacyten des Man-
nes nicht gebannt-.
§· 749. Von der eingekommenen Vormund-

schaftsrechnung, so wie von dim Texts-n nn- Ab-

naiktne derselben, min; dem Erz-manni- Nach sche

gegeben, und ihm fren gelassen met-Jen, die R ch-
nung einzuschm, Aus-stell Wen oageginzu machen,
ugo ver Ahnalzinexbeyznmosnem

Si 750
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§. 750. Verlangt der Ebemann, baß ihm auch
die baaren Gelder oder ausstehendm Capitalien

seiner noch nicht volljährigenFrau in die Händege-

geben werden: so muß er dafür hinlänglicheSicher-
heit mit Grundstücken, oder gerichtlich einzeteages
nen Attivforderungen bestellen.
§. 751. Diese Sicherheit muß so beurtheilt und

geprüftWetdeni Wie es bOydem Ausleilzen der Mün-

delgelder vorgeschriebenist. (§. 467. CH)
s. 752.- Alsdann erstrecktsich die Obsorge des

Vorm-indes und Gerichts nur auf die Consetvation
dieser Sicherheit-.
§. 753. Wenn der Ehemann einer Pflegebefohi-

nen ben eines über sich habenden Cassenbedienung,
nicht anders als dadurch, daß die Eaukion für ihn
aus dem Vermögender Frau bestellt werde, zu er-

halten ist:« so kann der Vormund, unter Genehmi-
gung des vormundfchaftlichenGerichts, diese Cau-
tion aus dem Vermögen der Pflegebefolzlnen
leisten.

H. 754. Eben das kann geschehen,wenn der

Mann auf Cassem und Nechnungsfachen sichgelegt,
und keinen andern Weg, sich und seiner Familie
standesmäßigenUnterhalt zu erwerben, vo-

sichhsti »

§. 755. Doch muß in beyden Fällen der Vor-
mund von den Fähigkeiten,dem Charakter, und

der Witthschaftlichkeitdes Eigemannes mit indglicky
stek Sorgfalt Erkundigung einziehen.
§'. 756. Auch muß die Eaution immer nur auf

eine gewissebestimmte Summe geleistet werden.

§. 757. DetVonnnudmußsichunddenPsieszcbes
fohlnen einen nach den Umständenmöglichstkurzen
Termin zur Aufkündigung der Caution vorbe-

halten . .

§. 758. Er muß sich von dem Ehemanne alljäh-
tig, längstensbinnen Sechs Wochen nach dem

Ablaufe
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Ablaufedes Cassenfahre"s,tldiegehörigerfolng Ah-
legung der Rechnung nachweisen: fsojMeDshfeks
Ijächstdie darüber erhalteneQuitkunsbörzeigen
lassen« .

«

L: lk I-.

« H. «75"9’.ESsbaldfder Themas-mis-eg" sey Unter r-. -:— iksz

welchemVorwandc eg wolle, beaNachsveis oder
"

." T-
bie Vorzeigukigverzögert, Tmußsich der Vor-

wund nach den borgeschüsztenUrsachendieserZök ’"«·""""""«««-

gerung·s,«-"1"mdnach der«eigentlichenTage ber·Sacl)«e,
beo der demselben vorgesctzkekEBehördesoforjtJer-

Ylujhiseijs-, ;" : L:
«

.

-

«-
.- 7 dxvssdeimDogzauskdjchqfknchenGerichte as

kaonZZiszu Zefh besondersabejyWANDERSij-
knd bedenklicherUmstand sich-—c«nißeit,svojxdkjsit·

erhalten undder Wirthfchafcdes Mannes,
«

vojt
feiner Ordnung Tih Führung der Casse und Ableglmd
der-Rechnung-, »Undvon den sich-etwadabeyäußMb
Den Bedenkkichkeiten,pflichtmäßigUpddhnTeME-
lzalkAnzeige machen. ,

J
, »-

» §.,761,.fSobald erheblicheBefugnisseeiner der

Pflegcbefohlnendrohenden Vertretunhsich äußern,
vmußdas Gericht den Vormund ohne ZCitoktsnst
«anweisen,die Caution sofort zu kündigen,-uxib in
der Zwischenzeit,durch Beygebuyg eines Ausseheps,
oder andre nach den UmständenfchickfichCund an-

wendbare Maaßregeln, die drohende Gefahr mög-
lichstabzmseksvcm , s H

’

s-««"J
H. 762T

«

Wenn der Ehemasm her Pflegebefvhls
Am durch unverschuldeteUnylückszllein Ahn-ah-
111e"seincr.Nalzxu-»Ig,oder sonst in Verlegenheit ge-

jakhen ist: so kann auch die Sirhstanz des-Veer

ffgemsder Frau zu feinerUnterstützungso weit her-
’

wendet werben , als es nothwendig ist, ihn in ei-
nem Zustande, worin er sich-und feine Familie ek-
måhtecjkönne, zsaerhalten, oder darin wieder her-

"

zustellen.
«

-
-

-« AueemJGesetze1v.Banv. C c et §. 763.
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§. -7:53. Gelangt der Mann wieder in bessere
Umstände: somüssender Vormund und das Gericht

«

füc«dieErgänzungdes Capitalsvercndgeno der Pfle-
i gebefohlnennach Möglichkeitsorgen.
J »so-M- §. 7S4. Jst die«Pslegebefohlnean einen Kauf- ,

-

gspMWi-I-tncinn verheirathet; und hat dieserden Ruf einer

HEFT-WhinlänglichenHandlungslenntnißund ordentlichen
Kaufmann Wirkhschaft für sich: so kann er die Ausantwoktung

per baaren Gelder und Capitalien auch ohne beson-
dre Sicherheitsbestellnngverlangen.
§. 765. Er muß aber alsdann eine Balanre über

« vden Zustand seinerHandlung dem Vormunde zu-

i stellen,. und deren Richtigkeitdurch Verlegung der

Bücher nachweisen.
.

§. 766. Besitzt der Vormund nicht selbst hin-

s zlänglicheHandlungekenntnißzso niuß ihm zur Prü-
.« sung der Balance, nnd Vergleichung derselben mit

den Büchern, ein sachverständigerAssistentvon dem

Gerichte zugeordnec werden.

§. 7167. Bezeugen der Vormund und dessenAss-
steni, niitUebecreichung der versiegelten Balance,
daß das Vermögen der Pflegebefohlnen in der

Handlung des Mannes, nach deren gegenwärtiger-,
»l, Verfassung nicht gefährdetsey: so kann das Gericht

·

l in dessenVerabfolgung willigen.
l — . s. 768. Es muß aber auch der Mann ferner-

i hin, und so lange die Vormundschaftdauert, bey
is dem jährlichenAbschlusseund Fotmirimg der Ba-

H lance, den Vormund und dessen Assistmten zu-

ls ziehen.
«

-s »s.769. Diese jährlicheBalance muß ebenfalls

s versiegelt, bei) dem vocmundschastlichenGerichte
niedergelegt werden.

Y. 77o. Auch außerdiesergewöhnlichenRevi-

sion, kann der Vormund, so oft er es nöthigfindet,
die Verlegung der Bücherverlangen.i

i

.

ss 771

l
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s. 771. Sobald der Vor-mund, bcy einer sol-
chen gewöhnlichenoder außerordentlichenRevision,
eine dem Vermögen der Pflegebefotzlncn drohende
Gefahr inne wird, muß er selbige dem Gericht
vlzne Rückhalt anzeigem »

§. 772. Auch muß et, unter Direktion des

Gerichte-, die erforderlichenVorkehrungen lassen,
daß durch Beogebung eines Aufseher-O over an-

dere»nach den Umständen fchtctltcheMittel, die

dtolzcnde
»

Gefahr nach Möglichkeitabgewendet
Mrde- .

§. 77z. Will det«Mann mit dem Vermögender
Frau erst eine Handlung anfangen: so kann er def-
sen Augantwortung mer gegen vollständigeSicher-
heitsvestellungfordern-
§. 774. Will der Mann eine der Psieaebefolzb

nen von ihrem Vater oder sonstigem Erdlassekzu-
gefalleue Handlung fortsetzen;so mais er dazu, auf
Angel-rechte glaubwürdigeZeug-risse

—

von feinen
Fähigkeiten,Kenntnissen, und Wirkschaftlichkeih
gelassen werd-tu sobald nicht übenvlcgendeGründe
zux gänzlichenAufhebung einer solchen Handlung,
nach dem Gutachken der Sachverständigenvorhan-
den sind. 617. !"qq.) ' .

. ,§.775. Werd dem Manne die Fortsetzungver

Handlung gestatten so ist«ecals Disponent anzu-
sehen, Unk; stelzt,«als solcher, gegen den Vormund
und das Gericht, in den §.«627.t’qq.bestimmten
Verhältnissen. «
«

H·776. Sollen bey Verheirathungeines oder Von Ted-
kimk PflegebefohlnemVerträge wegen ver künf-III-IN
tigen Erbfolge geschlossenwerden: sv muß der Vor Fee-Essa-
mund Das Jntekesseder Pflegebefolzlnenredlich be MAY-W
sorgen, und dle Approbakion des vorneundschafk-sphsITE-JI·
lichen Gericht-Heinholen.

g,777. Weder der Vormund, noch das Ge-
richt, machen sich Verantwortlich, wenn sie in

Ecke a An-
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Anfehuna der Erhfolgebey den Verordnungen der

Gesetzestehen bleiben.
,

«

F.778. Soll durch vergleichenVerträge ge-
wissenBot-theilen entsagt werden , welcher-je Gesetze
den Pflegebefokzlmn in demjünstigenNachmsse ih-
tes Ehsgakkm MMMUI somuß der Vormund die

dazu vorwalcenden Gründe dem vormnndschesfklichen
Gerichte zur besondern Prüfung anzkigem

·

§. 779. Finder das Gericht, daß d» ngzkzeih
welchem cnkfaat werden soll, von dem f«-.’Ru;1.en-,
welchen die PAegxkbcfvhlnenans dicscr Entfaqnnz
veksnünftigcrZWeise erwarten können, nberwkzrn
wervez nnd genehmigt also dasselbe die Entfagnngk
so kann weder ihm, noch dem Vormnndc, ein widri-
ger Erfolg zur Last gelegt weiden.

«

§. 780. Wenn an Orten, wo die Gemeinschaff

oder Staunen eingeführtist, ein Pffegebefokzlnxft
männlichenoder weibnchen Geschlechtsnochmäh-
kend der Lebenszeit des Vaters verheirqtlpen und

dabey die Gemeinschaft durch Vertrag gesetzmäßig
nicht ansgefchlossenjkaden: so können der Vor-
mund und das vormtmdfchastlicheGerächsdieFpkkjk
setzungderselhennicht hindert-.

«
" ;

F. 781. Wohl aber können und müssznsie, wenn

gefetzmäßigeGründe der Aufhebung eintreten, da-

bon zum Bestender PflegcbefohlnenGebrauch ma-

chen.(Tik.l.«§.42o. 421.) «

§. 782. Wird die Ehe erst währendder Vor-

mundschaft gkefchlossemso bleibt die Gemeinschaft
bxs mich erfolgter Aufhebung der Votmundsch.ift
ansgefetztk «

d. 783. Doch kann der Vormund, wenn er es

dem »Bestenver Pdcgebefolzlnen offenbar zttkråglich
findet, mer Aussktznngunt Genehmigung des vor-

munoschafclichenGerichts sichbegeben.

s- 784s
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§. 784. Weder die gesetzmäßigeAusfetzungder

Gemeinschaft, noch die von den: Vormunde gesche-
hene Entfagnng dieser Rechtswthtkzat, bedürer
einer öffentlichenBekannnnachnng.
§. 785. Jst die --Gemsinschaftvausgesetztgeblie-

ben: "fo muß var-JvGericht, gleich nach aufgehobe-
"nec Vonnuudschaft, die- gewesene Pflegebefoizb

ne vernehmen: ob sie in dergleichen Gemein-

xchaft
mit dem Ehemanne zu treten gesonnen

sy? «

§.786-« Der Nichte-: muß ihr alsdann ihre Ge-

pechksamkzdie Folgen der einzugehenden Gemein-

schaft; und. die Notizwendigkeit einer öffentlichen
Bekanntinachimn, wenn» sie nusge1«chllosscn«merden
solle,gehörigerklären.
0.«787.Der geweseneVormund vertritt daben

die Stelle ihres «’;lssistenten;»doch kann sie«sich auch,
Tigerseiner, einen andern Benstnnd wälzte-u

s, 788.» Daß dct Pflegebefohkncn diese Erklä-
tungv abgefordert worden; und wohin dieselbe aus-

gcfallen sey? muß in dem nach s. 705. bey der Ente

lgssung aus der Votmundschaft itzt zu erxlzeilendetx
Zeugnisseausgedrücktwerden.

s. 789. Trägt die gewefem Pfiegebefohlne anf,
hie UnpschließnngderGemeinschaff an:. fo muß
wegen dessen Bekanntmachnng das, Erfoxderiiche
sofort verfügtwetden. .

» '

§,,7g»o.Wiuigc sie in die Gemeinschaft;faser-
stkeckmsich die Wirfnngen derselbenauf; den, An-
fang der-»Ehe-zurück-

»

. 791., Eben das sindet statt, wenn die gewe-

sene PsstegebefelzineDrey Monatsge»nach der von

dem Richter Ihr etc-eiltenBelehrung, verstreichetk
läßt, ohne sich zur Ausschließeander Gemeinschaft

Fu
»Musik« und die gehdcigesBekanntmgchnngzu-

nchetd -
«

Ckcc 3
»

III-.
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§. 792. Gegen diesen Entschlußder Pflegebei
fohinen,. (9«.785.,: er falle aus wie er wolle, hat ihr
Ehxgam kein Recht zum Widerspruch

I-. 793. Jst aber, gleich bet) der Einschreitung der

Ehe, die Gemeinschan mit Beystitnmnng des Vor-
mund-es, und unter Genehmigung des verwund-

scb.xfrlichinGerichteh ausgeschlossenworden: so hat
es daher-, auch mch streichtet Volljöhrigkeitder

PsieqeisethineM fein Bewtndem

§. 794. Haben der Vormund, und das vor-

nmndschafrlächeGericht, bcn Aufhebung der Vor-

nninefchafh vie Erklärung der gewesenen Pflegebee
fehlen-n nach §. 785. 786. zu fordern verabfåumtz
und hat auch diese innerhalbDreher Monathe nach
erinngter Voiiiährigkeitauf die Ausschließungnicht
angetragen: so muß angenommen werden, daß die

Gemeinschaft mit der §. 790. bestimmten Wirkung
vorhanden sey.

. 795. ieidee die gewesene Pflegebefohlne
dadurch in des-· Folge Schaden: so bleibt ihr des

Regt-eß an den Vormund undbas Getichtz wet-

che ihre Pflicht vernachxäßigthaben, vorbe-
halten.

s. 796. Wird die Ehe währendder Vormund-

schaft durch Tod oder richterliches Erkenntnis
getrennt: so ist keine Gemeinschaftder Güter vor-

hanben.
§. 797. Erfolge aber dergleichenTrennung

nach aufgehoben-r Vormundschaft, und ist keine
ausdrückiicheAusfchiießnng gefchehenz fo- wied,
selbst wenn die z. 79-. bestimmteFrist noch nicht
abgelaufen wäre, dennoch angenommen, daß die
Gemeinschaft statt gefunden habe.
§. 798. Elso nach Provinzialgesetzenoder Ska-

tuten nur eine Gemeinschaft des Erwerbes durch
Heirath entstehn da hat eg, wegen der Ehen
der Pflegebefohlnen, vey den allgemeinen

sge-«

es-
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seßlichenVorschriftensein Bett-enden (Ti«t. §.
396- tqu

,
—

§. 799. Gütergememfchaftdurch Vertrag einzu-
gehm sind der Vormund und das Gericht nur als-

dann berechtigt, wenn davon ein offenbar-erVortheil

für die Pflege-befohlnenmit völligerSicherheit zu
erwarten ist.
§. soc-. Heirathet eine Pflegebefohlnezur lin- III-ndei-

ken Hand, so wird dadurch in der Vormundfchaft FI,P«I’II«
über sie , «in der Verwaltung ihres Vermögens, Obst-gede-

und ihkgkEinkünfte, nich-s verändern (Tik. I. Isutzlskssm
§. 874- Iqq«) Hand-

s. Rot. Der Vormund muß aber-, bey der

Aussetzung und Sicherstellung der ihr zukom-
menden Absindung, ihr Bestes gehörig wahr-
nehmen.

«

. 802. Heirathet ein Psiegebefohlner wann-Von der

lichen Geschlechtes: so entsteht dadurch in feinenWITH-«
Verhältnissenwegen der Vormundschafr gar keine Päcgebei

Verwesung- kenn-:
s. soz. Jn wie fern er fürvolljährigzu erklären,evenGe-

oder ihm die eigne Administration feines Vermö- sch"·ch««

gens zu überlassensey, maß-lediglichnach den obi-. -

gen Vorschriften beut-theilt werdet-.

h. 804. Erwerben oder besisen die von ihm er-

zeugten Kinder , vor aufgehobner Vormundschaft
über ihn, ein eignes Vermögen: fo hat sein Vor-

mund in Ansehungdesselbenalle Rechte und Pflich-
ten, die ihn-i in Ansehung des eignen Vermögens
des Vaters vorgeschriebensind.

§. Los. Doch können Befreyungen von der

ObervormundschaftlichenAufsicht, bie dem Vot-

rnunde, wegen des Vermögens des Vaters , auf
eine an sich kechtsgültigeWeise eingeräunitwor-

den, auf einenjolchennachherigen Vermögensaw
fall der Kindernicht ausgedehntwerden«

Cccc 4 §. 806.
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F. gos. Ueber- die- Pexson der Kinder bat den
auch unter VormundschaftstehendeVater alle Rech-
te der vöterlichenGewalt-, die sich auf eine Vermö-

gensverwaltung nicht beziehen.
s. 807. Zur eignen Betreibung bürgerlicherSee-«

werbe soll kein Minderjålzrigervor erfolgter Majo-
txennitötgeeklåtnngzugelassenwerden.

«

H. 808. Jst-dieses dennoch geschehen: so wird
die Verbindlichkeit oder UnveebinvlichkeitAfeinen
Handlungen und Verträge, in Ansehung des Drit-,
ten, welcher mit ihm sich eingelassen hat, nach deq
allgemeinen gesetzlichenVorschxifienvon den Verträ-

ch
der Unfähigenbeurtlgeiln (Tt«z.I. Tit. V. s- Ih-

qkl .

»

§.«Los-.Dem Pflegebefohlnenselbstaber, wel-.
eher dadurch Schaden leidet, bleibt der Regteß an

den, welcher ilzn zu denkGewerbe otdnungSwidrigv
zugelassenhat« vorbehalten . .

s. 8xo. Wird jemanden vor- erleingter Wolljale
rigkeit ein Amt übertrageneso«hatder Mangel des
Altersan die Verbindlichkeit und« Rechtskraft feig
net-: Ameolzandlnngen keinen Einfluß, , ,

§. su. In seinen eignen Angelegenheitenabeg
bleibt er den gesetzlichenEinschränkungender Miit-«
derjährigennach wie vor unterworfen«
§. 812» Wer für einen Verschwendererklärt

worden , dem soll der eigne Betrieb büxgetlichee
Gewerbe ferner nicht gestattet werden«
§.»81.3. In wie fern, und mit melchzrWirkung

einem windet-jährigenGutsbesitzer die eigne Ver-.

waltung des Grundstikieszubeclassenwerden könneg
ist Hi728. qu bestime

H. 814. Durch die Adopeion eines Pflegebefobla
nen wird die Vormundschaftüber selbigen der Re-.
gel nach nichtsaufgehoben »

,«
« ·

H· 8!5— Die Vormgndfchaftübe-reWiens-e
Wabnwitzigeznnd Blödfinnigezmußunterlasse-T

. . WITH
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werden, wenn dieselbenzum völligfreyen Gebraus WEBER

cheihresvVerstandeswledergelangt,sind«.- ·

-

WMM

s. 816. Ob dieses geschehensey, muß has, vor-.-
wundschnftlicheGerichtsorgfältiguntersuchen.»

·

§. 817- Bey dieserUntersuchungmuß,,außer
’dem Vormunde,»ei·nvon dem Gerichte ermunter-

Sachverständiger, «und die anwesenden nächsten
Verwandten , oder in deren Ermangelung, ein dem.

Pflegebefolzlnen besondere zu bestellenderCuratot«·,
zugezogen werden. -

·

se 8t18., Die PnrntandschaftübersTaubstummeolDukch
hört auf-, wenn- bey ungestellter Untersuchungsich
ände« daß-siezu der Fähigkeit,ihren Sachen selbstDeut-stunk

botzlustehenzgelangtsind.»
« «

"""«

§.819.»Wenn daher auch-ver Fehler am GeboteA
und an der Sprache gehobenworden: somuß den-i

noch erst untersuchtwerden :- ob. nicht etwa Blöd-,

fnm oder- Schwächedie-Fortsetzung,pexzVormund-
schaftnothwendigmachen?

—

«

,§.»8»20.Beyderley Untersuchungenmüssenrnit-

Zuziehungder §.»817.»benannten Personenangestellt-;-
lvetden

«

—

» s. 821.. Die Vormundschnftüberhns·Permb-Es Durch

gen eines Abwesendenhdchillf,. wenn derselbe
«

oder von seinem leben und AufenthalteHinten-»«
.

.

’ c ·t.
·

. -
,

s. see-. LetzternF lls ncnßerzurEEJckIbyobers- «

zur Bestellung eines welcher für-.
die-. fernere--Verwaltung-'seines Vermögenssorge,
von «dem;"vermundschnftlccl)enGerichte-W
werden« -

·

§. 823. Sind nber binnen Zehn osgheeuvon dem
MMxodersTodedes Abwesendenkeine.N»achrichten
einersengsvx so kamt Me- gnz
Wmstm -

»
,

Ccce s He824sp
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§. 824. Die Befugnisi,·auf diese Tode-Zerstö-
rung anzutragen, kommt den ä en Ygxgggoken
des Abwesendenzu.

. s. Les. Wenn sichdiesenicht aus eigner Bewe-

gung meiden: so ist das vormundschaftlicheGericht
grechrigy aber night verw, sie dazu aufzu-

ordern.f
§ 826. Sind dem Vormunde und verwund-

schaftlichen Gerichte keine Verwandten des Ab-

wesenden bekannt: so kann Letzterer den Erste-
ren anweisen, die Todeserklärungfeil-KLEM-
Mem
«

§· 827. Jn diesemFalle aber muß derjenigen
Æh welcher, wenn bey der ergehenden
Verlobung weder der Abwesende, noch Ver-

wandten oder Erben von ihm sich melden, das

VermögenMS würde , von

der jetzoGegenden-VerhandlungNgchrjcht gegeben
werden«

’

s. 828. Der ZehniährigeZeitraum ist von dem

Tage, va vie LMW eingegangen, oder wenn

gar keine Nachricht eingekommem von der Zeit an,
da der Abwesende hat, oder Wißt
worde ist, zu rechnen-

. 829. Ist der Abwefenve vor erreichterGroß-
jåhrigkeitverschollenzso wird der ZehnjöczrigeZeit-
raum erst W- wo W WE-

kzgxist, an gerechnet .

s. 830. Jst er erst in oder nach hemsüyijgxd
kchzjggxnJahre feines Alters verschollen:so kmm

er nach Verlauf Von Fünf Jahren für todt erklärt

werden. .

s. 831. Jst das Alte-, in welchemder Abwe-

sende vermißtworden, M; wohl aber

eine gegründete Yermuthung , daß et damals

M Hinz-AND gewe en sey, vorhanden: so
muß, eize mit der Todeserklärung verfahren

« wird,

—



Aufhebungder Vormundfchaften 1139

wird, ein FunfzehnjåhrigerZeitverlan abgewartee
werden.

s. 832. Wird die Abwesenheiteines Ver-schelle-
nen erst bey Gelegenheit einer ihm zugefallen-sie
Erbschaft bekannt; nnd es kann alsdann ein frühe-
rer Zeitpunkt, wo derselbe vermißt worden , niche
ausgemitcelk werden: so ist der Todestag feines
Messer-e dafür anzunehmen
5.»8«33.Nach Ablauf des gefetzmäßigenZeit-

raums, muß mirMng des Ver-

schollenen, nach Vorschrift der Prozeßordnungver-

fahren werden.

s· 834. Nach erfolgterTodeserklörunglzörtdie
Vormundschaftüber den Abwesendenanf; nnd das

Vermögenfällt demjenigen zu, welchem es nach
der gesehligizen gebührt

·«

91835. Bey Bestimmung dieserErbfolae komme

es auf den Tag an, an welchem das anf Tode-Zer-

kläeungergangene Urtel LMWZ wird·
«

§. 836. Stirbt währenddes Laufes der Unter-

suchung, oder der-gegen das Eckenntnißzuläßigen
Rechts-entket- der nächsteVerwandte-, welcherdie

Todeserilårungbetrieben hak: so ist derjenige, wel-

cher durch seinen Tod demchPefrgchollenenlgvierNäch-e wird, befugt, die Sa e r eigene;»e»chnung,
bis zur Rechtskraft Leg-TM. .

L- «

s. 837. Er mnß aber«alsdann-dem Erben des

Klage-H vie Mr Felsenwegen-Kran ver-.
üten.

Hsszz Hat das Erkenntnißauf Todeskrklärung
einmal die Rechtskraft erlangt: so können Nestmu
tionsgesuche- und andere- außerordentlccheRechts-

nsittel, die etwa hernach nocheingewendet werden,
einem Dritten, welcher erst nach ver Rechtskraft
dem Abwesenden der Nächstegeworden ist, nicht
Zum Vortlzeile. gereichen; «

is 839-
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§. 839. Hat »der,Abwefent-epg- jgjmx Wes
Mu ein Teijgnjmx niedergelegt: so muß«
dasselbe noch rechtskräfuzfeststxkzenderTodegexklöu
sung gehörigpublicirt werden.

s. 84o. Der Testamevts-, ingleichen der Ver-

tragsetbe,«geizen«auch Ase-,«dem«gesetzxicheaEr-
ben vor.

»

s. 841. So lange das auf Todesktklätungcr-

gangene Ursel Ugch nickt re cskcäktig, oder. das

nach der Bestimmung . 834. dem Erben zctetk-:nntc.
Vermögennoch Mehr Dem-»steigtist, nan drr Nach-
weis-: MMLOILUWLEE OEL-.
ign- uYLMZUIMLMWTUeJ

zuqelassen wahr-,

"§.842. st: das Vermögen einmal Weg
so sindet ver Nachweis, das der J!br-«1cfccxde,sxühec
oder spätergestorben, und nach. diesem sein-unfre-
feims natürlichenTodes das Vermögen einem An-

dern. angclelkjn sey, nur mit der Wir»kun9.statt,,
daß der soxchkrgcstxlroucsgkmåmktewahre Erbe den

·

RachlsßsvonPgmBeßtzerzwarözzngigszxg
kanux

jedoch-daher)Licht mehr Recht at, als der Erdw-
ser selbst, wenn er nach der Todesvrklätungzurück-
gekommen wäre« gehabt habey würde. (§. 847.»
sqq»-«.- .

.

H,84z. Elsas hier Von Jmestaterben Verokdkret

ist« gilt—auch.vonTestammtsc oder Vertrag-Herden,
,

die sicherst nach erfolgtenAusanckvortunzdegLVec-
mdgcns meldenj

«

§. 844·. Kann aber der, welcherauf den Mund
des- erkancuen Todeserklöruvgdas Vermögen- in
Besitz genommen hat, ’Mt werden« ..1Vxlßt

zu· haben, entweder daß»oer Bepfchollcnefrükekge-

storben; odexrzzdaß ex zur Zeit der THOSEle-
xung nochZam, Leben gewesensen; "oderzvgä er

Hin Testament oder einen Eibschaftsverxrag ex-

Tåcztexlzabc:.-"so muß ein solcherBesitzer winke--
nigm
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’big«en,welchem hiefimchda"s Eis-tschi,witklichZug
koknmhdas in BesitzgengmmeneVermögenLLIH
len.·Zs-U"ke

«

» s»»84.5.Außerdem mußer gegen-denselbendie
Obliegenheiten eines untedltcheNBesitzersWfchgfs
hdndsve:·treicx1. v . . »

s46xDieMep der TodeserklörüngWüser
iy sitzenFällenaus yez;7,.«Vermögen»deöAbwesenden
gcnbknmen«"weeden.«s·- » ,« « , 's

"

»

· 52»«847.Mklbet fichsdegAbwesendenaäxdekTod«-
peseekkärungjz«»I«Jo--k.1f1"·f.erjfanBandsgexi,«»«so«weit
dasselbezvykstetjUNBEkaupch voxlj.:«1ijx1j,sifip·,

ow. J L:
«

»s. 8428.VII-regender NEMAng Vcksszsskrcdjens
thnd »Vers«fch!iuz,cnzs:xchmYIeuch sonst üisejszlh««»1virv
der, welcher 'd.-s strmägsen auf den Grund der

erichxlichxscsTesesskxtärkthg, sitt BUT-Z,"geno«pj1kfsef1Zac,daß-; dem Fglledess. 844. alsein redlichet
Besitzer"·äb"g««fchn.

«

s
"

J «

·«
« ,Fx«849.Verfügungkn, welche der Besitzer,auf

den-Grimd jder erkannten Tedesetksåtian,nur ei-
nem Dritten getroffenhat«können zum«Nachtheile
dieses Dritten, wen-s er nicht scxbstder Unkkdlcchk
keit überiåhgpwer-Den kalzyz2ÆW

«Nurin de»m«einzigekx«F«1lli-«,fwetsn der

Besitzerexwdsbon dem V,mnögcn, aus time blos-
sM FkkvgkbiskskdUND Aschmcht durch eine beloh-
mxwe Schenkunw an einen apdernjhekMLmhåN
und das Geschenkte, oder dessen WTIIY sich noch
Win d äwen Ukuchkxkujzmmzbesindet,

·

qum der lqerckgekommenedergleichen Summe
oder Sache W.

"

"§»851. Aber auch hierher der Ueber-nehmeralle
Rechte eines vollständingredliche-r Besitzer-IIA

"

§. 852. Meidkt sich der Vers"cholleneerst jgdj
AM, von dem Tage der rechtskräf-
«

. eigen
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tigen Todeserklärungangerechnetz so kann er Von

x deni Besitzer des Vermögens, so weit dasselbe dazu
J hinreicht, nur«einen nach seinem Stande noihdürß
l tigen Unterhalt fordern.

’

» §. 853. Nur die zur Eil-folge berechtigten Yo-
; Wege des Verschollenen haben hierunten wenn

sie sich erst Orenßig Jahre nach der Todesekklärung
Jnieldenjjmitihm gleiche Rechte.
«

s. 854- Sind seit der Entfernung des Abwesen-
den, oder seit der letztenvon ihm eingegangenen
Reichs-ist« Jahre verflossen, ohne daß in

der , falsche-neinTodeoerklårunggesucht worden:

so·ki1nndieselbe auf den Antrag des alsdann vor-

handenen nächstenVerwandten erfolgen,- ohne daß
Meiner Edictalcitation bedarf.

.

«

s. 855. War der Berfchollene zur Zeit· seiner
«

l Entfernung noch nicht Vier nnd zwanzig Jaer alk:

so werden diese Vierzig Jahre von dem Tage an, da

er dao«"Vier und zwanzigste Jaer zurückgelegtHat,
gerechnet.

mDurch
»

§. 856. Die Vormundfchsft über einen Ver-

schwendermuß aufgehoben werden, sobald derselbe
schwen- überzeugendeProben seiner gründlicherfolgten Bes-
VM fernngbei-bringt

»

·

s.857. Die Gründe des Aufhebungsgefucho
»

müssen von dem Gerichte, mit Zuziehung des

J Vormundes und der Verwandten, nach den Vor-

schriften der Prozeßokdnung sorgfältig geprüft
«

werden. ·

· s. 85L. Nur eine anhaltende, wenigstens durch
Zwey Jahre erokobte Besserung, kann zur Begrün-
dung eines solchesGesuchs zugelassen werdens

»

s. 859. Einem gewesenenVerschwendermußdas

Gericht, bey feiner Entlassung, ein Zeugniß

-1 darüber zu dem s. 705. angegebenen Behuf er-

theilem,

s .

« «
"

·
"

860.
l, -
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s. 86o. Durch den natürlichenTod destlegei n) Durch

befohlnenwird jede Vormundschascaufgehoben
,

·

§. 861. Längstensinnerhalb Zwey Monats-en M wege-

nach geendigter Votmnndschan ist der Vormund QZIZZIWM
die Schlußrechnungein,ntreichen Verbanden.

-

529k.-kgspk,
-

«0.862. Ein Gleichesmuß geschehen,wenn die FUFDIFDZFL
Vormundfchaft nur in Rücksichtauf die Erhal III-WH,

«

tung der Substanz des Vermögensfortgesetztwird ; III-this
die Verwaltung des Votmundes aber gänzlichg

s«

aufhört
-

s· 863. Die Rechnungslegunggeschiehtdem ge-
wesenenPfiegtbefdthm Od» dessenErben.

§. 864. Mir der Schlußrechnungzugleich, müs-
sen dem Nechnungönrlzmcrdas Jnvenrakimm und
die vorhin dem vorcnundschaftllchenGerichte übe-«-
gebenen Jalzresrechnnngew ingleichen die verhan-
delcen Votmundschastgackenvorgelegen-even

·

§. 865. Dem Pflegebcsotzlnensteht es sten,
bey der Schlußrechnung auch noch Erinnerun-

gen gegen die s on abgelegten Rechnungen «

nachzubkingen.
- s. 866. Doch kann er gegen Rechnungen, die

weiter als auf Zehn Iner zurückgehen,und wof-
über der Vormund von dem Gerichte chittirk wor-

den ist, nur solcheAnsstellungen machen, die auf
eine durch Vorsatz oder grobes Versetzen ilzm zuge-
fügteVerkürzung sich grü.nden. .

§. 867. Ob dieAbnatztne der Rechnung gericht-
lich geschehensolle, häiigt«hactpkfächlichvon dem

Befunde des Rechnnngsnelzmeksab.

§. 868. Doch können auch der Vormund, in-

gleichen das vormundschaftlicheGericht, aus der

gerichtlichenAbtmlzme der Rechnung bestehen, so-
bald der RechmtngonelgmeksnitErrheilung der Ver-

zichc"lögett·G- 894·)
,

. 869. Wird nur die Vermögensverwaltung
nach §. 729. qu. dem Pflegebefohlnen

übeklastetc-;
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set-; die Vi)«2·mnndfcha«tsekbstaber noch fortgeseykj
so mxiß die Schlußrechnung, so wie fes-e

» Ecke,
bin dem xcsrnnndfchastlichen Gerichte gssixgt und

abgenommen worden«

,
s, 87o. Ein Vormund, wekcher ws

Hydrnng feines Amtes Von der Neid-»

I

7 .ng

an NI Gericht befreist gewesen, kmsn ·.., »Ich .s»»«

M Pflichki Dem Sm« M J.Si?cpcb«sjokzjnen,-jeder üm

d
«

igc Rechnung ab»:,:«,..-5cn, Y--ez«.chn Erbst« voslsxxka
»Es c. .

,

S. 8,1. Hat der EIN-Esset des ON

den Bcrnnmd nur in allg. T-
’

dck Iccchkiwgssegnng bcs
daß derselbe dem B

Ansehung des vormn

erfassen wollen. (·§.69
§. 872. Ein so«

rmbrecheth Naiv--
nach geenrsiqticcT-

PQeqcbefokzik-c..
"

s. 873. Doch E

»

en zng

srer Amen diese Rech- min-

Mmgen nur solche Ii1:—« Nun nnd-rieth die gele;
eine von dem Vormund-. ais kspcr gw- zu s

bcm Verfeigen ihm zngcs::g(.e Vc«.n.» H be-; (

trckspsp
v

-
, lichZ

H. 874. Ost-helleraber uns der on sich ri;
« «

»
.

tlgm Verordnung ch Erblasscr5, daß fmU
music- von aller Rscinusngctlkgnnwa on

gw

,
Gespplncnbefceyr seyn solle: so lzxt ks dem
ix trin Var-enden w«

§. 875- Ein solcher Pslcgkbefostmr Uska mir
«

einer auzcmcincn Nachweian Der Skf s
"

me dicscilsc sm- Zvit dcr angecrekencn « .

' fme

schafr sich verlszcsn Ida-,- und gegenwärtigOsij END

fcn ist, sich beg «:-cn. ist-

s. L76. Kann jetoch der gewesene Pftcgebcx (

spähn-sebestimmte Anzcigen emcr bcy einem cins nach
zelnen Au
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zelnen Geschäfte-Von dem Bommnde ihm vor-
X

«-

«s(«·zslichzugefügt-mVerkürzung anführen, und

einigermsßen -be"scheinigen: so kann der Vot-

niitnd :lzm"«9«ülsi«rdieses 6’cs«cl)ö.ftnähereAuskunft
und Rechenschaft zu geben sich nicht entbrechen.

«

s. 877- erdver Vo:-1nnndanchnur bey einem

einzelnen Geschäfteeines uncedltchen Verhaltens
überfnlzrt: so ist er schuldig, dem gewesenenPfle-
fgebefokzinckiüber seine ganze gesülzrkeVerwaltung
vollstäntkiaeRechngng abzulegen.

«

- s. 878. JnHallliknFällen, da ein von der Rech-
nungslegung

«

Besteht qewesener Vormund gleich-
wolsl ans einein oder dem andern rechtlich-In
Grunde dazu snc scherldigerklärt wird, nnd Der-

selbe eine end ntnclxe Rkchnung nicht qbleqen
kann oder MU, mus; er von der inseme Verwal-

tnrsq übernommenen VirnsksgennsnbstnnzSechs
vom Hunde-rean Zinsen, ohne den—mindeste-nAb-

zug entrichten-
»

H; 879. Kann auch die Substanz nicht ausne-
mittelk werden: so ist der,- welchem die N chnung
gelegt werden foll, zur eldlichenAngabe desselben
zu verstakketd »

; s. 880.»..Wennnicht tbloßdie vormundschaseswdoe Rek-

liche «leministmrion, sondern zugleich die ganssnglmMS-

e Vormnndsehast aufhört: so muß dem gerne-ret,

seltenPslegebefohlnen, oder dessen Erben, sein
gesammreo Vewögen von dem Vormunde und

deni verunmvschaftllchenGerichte ausgeantwoctet
werden-

; s. 881- Diese Ausantwottung kann der gewe-

sene PHegebesolzlne,gen-n Empfangscheim sofort,
und noch-ehe dlc Schlußrechnungabgenommen
ist, fordern. .

.
§. 88:· Dagegen müssendem Vormunde alle

nach. der Schlußrechnung zu fordern habende
!

Augent. Gesetle EV. Mild. Dddd Vor-
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Vorfchüsse und Alaska-genunverzügltchgut gethan
werdet-«

3X.823. Zwei-den zwar die VorfchüsscVon dem

Rccynxmgsnckzmecnicht anerkannt; es sindek fu)
aber, daß die sämmilichenAusgaben in der Rcchs
ming mit unvctoächtigcnBelägen besiårkc fis-it
so siegst dem Votnmnde frev: ein verhältnis-nass-
gst Quancum Von dem auszuancwcrccnden Ver-

möge-« bis zum Auerrage der Sache, mit Arrest
zu belegen.

H gzsy Acxchkann er wegen solcherVorschüssk
tika auf die Grundstückedes Pflege-

lass-n.

odcr dessen Erde- den kprwcsmm
ixrundfchafkltcheGericht, ge-

unben.

«
, Hebung dieser Verzicht kann

der Pflcgeäefoäzlnesi.1«)sucht Ave-Verm wenn auch
noch cm oder andrer szxxlsr aus der gcfåhmsn Sko-

wmisircstion einer UZYHZH oder gar gerkcåszuhen
Erörterung bedarf.

"

Biclmfgr wisser dergleichen noch uner-

re in ver Quirrung missiuckiixy verte-

lzalken werden.

s. sk;8. Mit dem Tage der geleisteten Verzicht
hört VII S. 2933 beschriebene Vorstcggcccht des« ge-

wesan Pfchebcs,::.imn m den Gaum des Vor-

1:-.-.mch anf, nnd Unser muß von der etwa beson-
dch des-Luna Cmtmn chcbuichen werden-

s. k«-:9. Die Esxbindunq von dixxscrCankion

kran fu«-Obdu«
»

sn md schrie Cis-dann forth-rn,
wenn w- cic chmxgx«5ad1niinst:x«mxIabgenom-
11:—1«. n

s muss in dem Feille des gzzC
ncit saer bleiben, als es zur

Dxcfung
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Deckung solcher Ansprüchedes. Pflegedefolzlnen
bis zum Austrnge der Sache erforderlichist«
§. 891. Es steht aber dem geweseanotmunde

freys, den PflegebefolzlnenwegenssolcherAnsprü-
che andern-eiligzu decken, und dagegen auf losge-
bang der ganzen Caution anzutragen: , ··

§. 892. Dass gefeglicheVorrecht-in dem Ver-

mögendes Vormundesdanert,-auch in dem Falle
dess. 889., so lange fort, bis demselben, nach völ-
lig aus-gehobener Vormnndfchaft,i fdrmlicheVer-
zichtgeleistet worden. —

s
.

s, 893. Mit Ectheilung der Verzichtneuß der

gewesenePflegebefohlne nicht übereilt werden.

, §. 894. Zögerter jedochdamit über Ein Jahr,
vom Tage der ihm zugestelltenSchlußrechnung:
so können ihn der Vormund, und das vortretend-

schaftlicheGericht, zu deren Ertheilnngj oderzuc
gerichtlichen Anbringnng seines Ansstellungen, im

ordentlichen Wege Rechtens anhalten.
91895 Auch nach ertheilter Generalverzicht,

kann ver gewesene Pflegebefolzlneden Vormund
aus solchen Angelegenheiten und Geschäftenin
Anspruch nehmen, die in den Rechnungen, und
den ikzm vorgelegten Atten, nicht vorgekom-
men sind.

«

«

. .

5.896. Außerdemsind alsdann keine weitere

Ansstellungen zuläßig«,als welche einen von den-

Vormunde begangenen Betrug und vorsätzliche
Verkürzung znm Grunde haben. -

§.897. Wegen der Rechnungsfehlersinden
eben die Vorschriften,wie bey einem-Verwalter

fremden Ecgentlzums, Anwendung. (le.l. Tit.

x1v.§·151«),
- §. 898. Die Rechnungslegung,Quittung, und

löschungder Caukion, geschieht auf Kosten des
. gewesenen Psiestbtfohlnen

Dddd 2

)

899.
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»5:-899.Auch - ein« kölcherBis-mund, der keine

Rechnung szu legen gehabs hak, kann nach erfolg-
«ter Ausanewonung des Vermögens, Qicikrungs-
leistung süer gehörig "gefütz:teVormundschaft
fordern.- -

-

’

-

the-Heis- § goo» Von Seit-n des Vormundeg, endigt
Weg-»Ih-fich das vorwundschafmche Amt dcssrlben durch
scbasj ve- —sel«nAkstcrbclb
Kett-n des -

«- « .

smka §·»90r.«EinensokchmTodesfall mussm dtc Er-

ds;Mch ben, oder-die zurückgelasskuelEhcgattin des Vor-«
des- Tod wundes, dem»vcstmu1idschmtlichmGerichte, ohne
MWMS Zeitverlust,bey eigener Vertretung anzeigm

» 5.9o2. Eben diese Anzeige liegt auch einem

fetwa bestellten Mixvormundejey gleicher Vertre-
tung ob.

,
.

s. gos. Sind die Erbon unbekannt, abwesend,
pdek selbst der Bevormundung bedüxsftigzund ist
auch Vosn ein-m bestellten Mitvormimde nichts be-

·kannc:-fo muß die Obrigkeit, wrlche in Fing-nsol-
chen Falle für die Sicherheit der Verlasscnfchaft des

verstorbenen Vormund-TM sorgen hat, wenn sie
nicht selbst das vgrmundsdziafckicheØcrichc ist, dic-

sem dont-em- Aogange des bietzerxgmVormundes

Nachricht geben.
H.904, Das vormmidfchnfklicheGericht muß

sofort für die Sicherung des bisher unter den

Händen des»Vormundeg gewesencn Vermögens-,
und für Die Bestillung eines andern Vor-wundes

sorgen. — .

§.905. Zieht die neue Bevormundung sich in

die«hör-ske-f9. muß pens- Pflegebefolzlnenein JU-
terimscmatoc Fest-Ourwerden.

«
,

§. 9osz Die Etbcn des verstorbsnm Vormun-
d(5, »wer -- nn kijne Erden sind, dckr VOEI der

r!--«·I1(!irk·-««nObrigkeit üb» dessen .N-1chlaßbe-

freite Cuuuoy nnd schuldig, dem neuen Bre-
- munde
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munde über das Vermögensdes Pilmbxfolzluew
Sa)lußrechnua!zabzulegen»»

-«

z«
- s

s. 907. Dieses muß,-"wenn lauter ateßjöhkfge
Erben vorhanden sind, binnen Sechs-Woch:b nach
ji«-m Ablaufe ver gesetzlichenUebeplegungsftistge-

schehen. «

,-

'

s»
»

s. 908. Sind astr-Pstegebefohlne timer ihnen,
oder lzsat ein Berlassenfckmsstgcutam-hcstcllt wer-

den müss:sn: iso kann die-seneine dreymöilatkillche
Frist zur Rechnungslegungnicht versagt werde-L

«

§. 909. Die Abnalzme Ver Rechnung mußbey
dem votmundschaftllchknGerichte crfplgem
«

. to. Der neue Vormund tzat dabey alle

Rechte und Pflichten, welche dem Pfiegebechgk
nett selbst, bey »dernach Endigung der Von-umd-

schaft - zu legenden . Schlußrkchnunz-« zukomuum
«

O- ZKJZJENQ s

-

.
»O (

9. 911. Bey Abforderungder Schlußrechnqu
inglsecchxnbey Prüfung derselben, hafm m« mue

Bei-wund für-em mäßigesVerschen. -

« s. gu. Dagegen trift ihn, wegen unferlnßmsr
Erilmcrungen gegm die vorhergehenden-von dem

votmundschaftlichenGerichte schon abgenommene-I
Mechyüngem.keine Berti-ernstg, wenn-es succin-
der Folge, da ihm Vettürzungen des III-gebe-
fotklncn bekannt werden, die Rechte desselben nachv

Hä.8,;5. 896- 897. zu beobachten, nicht vernach-
l stat.

H,913. Gut-stehtein Rechnungsprozesi:so müs-
sen skchdie Erben des Vormund-s darsäbir vor

eben dem Gerichteeinlassen, wo der Erblosscc in

Illiglegcnlzeikepdieser Vormunvfchaft Recht zu

nchmisnschuldigspar. «

»s.914. Wud über den Nachlaß des gewisse-
nen Vor-wundes bev«einem andern Gkkichce -

kuw e:5fnet: so ist dar neue Vormund die sem-

dev 3 s Ihm
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selben genmchten Ansstellungen bey dem Concurs
nur zu dein Ende anzuzeigen Verbanden, damit ih-
nen in dem -Prioritätsurtel ier gehörigerOrt an-«
gewiesenwerde.

9.-915.. Alles, was zum. Vermögendes Pflege-
befohlnen gehört, müssen die Erben sofort, und

oHne die Rechnung-Atng abzuwarten, nach der

Anweisung hes,;.Gektchks-Idem neuen Vormund-e-
oder dem Gerichte selbst, seyen Empfangschein
verabfplgexr.sp«

’

§. 916. Nach gelegter Schlußrechnung, und

ausgeantwortetem Vermögen, müssen die Kämen
des Votmundes vons dem neuen Votmunde gericht-
lich quittirt werden.

§. 9i7. Dergleichen Verzichtleistungshsat für
dies Erben eben die Wirkung , wie diejenige, die

nach gänzlichaufgehobener Bormundschaft von dem

gewesenenPflegebefolzlnenselbstertheilt wird.

»durch
«

§. 918. Das vermeint-schriftlicheGericht kann

FHIISIOden von ihm bestellten Vormund wieder entlassen,
u 91

und einen sondern bestellen, sobald es solchesdem

Besten des Pflegesefoizlnenzuträglichfinden
§. 919. Nur alsdann, wenn der zu entlassende

Vormund wide-spricht, muß ihm über die Ursa-
chen der Entlassung rechtlichesGehör und Erkennt-

- nißverstattet werden.
,

s

» H.920. Personen, welchenach den Gesetzenzu
Vormündetn vorzüglich bestellt werden müssenG.
172. qu.), ist das Gericht, wenn sie einmal be-

stellt wdtdem
,

nur alsdann wieder zu entlassen be-

kechtigt, wenn nachgewiesenwerden kann , daß ihre
längere Beybelgaltung den Pflegebesolglnen schäd-
lich oder gefährlichseynwürde. «

§· 921. Andere Vormünder können auch we-

gen eines geringeren Grades von Nachlåßigleit

s oder Unordnung ihres Amte entlassenwerden.
. §. 922.
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§. 922. Schuldbare Berzögerungin Einbein-v -

gnng der schuldigen Rechnungen, ist ein recht--
mäßigerGrund zur Entlassung eines jeden Vor-

mundes.
«

-

»

§. 92;. Wenn währendder Vormundschaft
Prozesse über wichtige Forderungen oder Rechte
zwischendem Vormunde und dem Pflegcbefojzlnen
entstehen(§. 147.): so kann dieses-,nach vernånski-
gcm und billige-nErmessen des Gerichts, für einen·

hineeichenden Grund zur gänzlichenEntlassung«
des Vormundes angenommen werden.

"

«

—

»s.924.» Pkacht aber der Vormund sich eines IN durch

ünrsdlichen Betragen-z gegen Vm Pflegebkfohk
Reumwnz

nen verdächtig: so muß die Sache von Amts-

kvkgen untersucht, und über seine Nemotion er-

kannt werden.
-

§. 925. Besonders sindek diese Nemotion state,
lvenn der Vormund Gelder und Vermögen des

Pflegcbefohlnemohne Vorwissen des Gerichts, für
sichselbstgenagthat.

. 926. Neben- und Elztenvoemündersind
schuldig, wenn sie ein unredliches Betragen bey
dem administtirenden Vormande wahrnehmen, «

dasselbe dem vormandschaftlichenGerichte, zur

nähernUntersuchung, bey eigner Vertretung an-

zuzeigew s .
.

§. 927. Die Verwandten des Pflegebefohlnen,
welche nach s. 97 - loo. für seineBevormundung
sorgen müssen, sind auch schuldig, ein zu ihrer
Wissenschaft gelasngendes unredliches Verhalten
ve- Vorcnundes dem Gerichte, bey gleicherVec-

tretung, zu eröffnen. —

§.».928««Auch gehörendergleichenAnzeigenzu
den Amksvsiichtenver siskalischenBedienten»

. 929. Jeder Bürger des Staats- lzat das

Recht, wenn et wahrnimmt, daß ein Vormund mit

dir Person, oder deu Gütern des Pflegebefelzlugm
»

Dddd 4 untreu
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untreu oder sorglos mngglze,.die Obrigkeit dgan zu
benachrichtgm ,

»
»

§. 930. Der Pstrgebefohlncselbstkann dixs be-
merkte Sorglosizqkeit oder llntrcue seines Vormun-
des dem Gerichte anzcigekh
» H. 931. Auf dkrglcichenAnzeigen, wenn sie

notszdürfrigbescheinigt fis-d- oder bcy einer vortäu-

sigm ohne Aufsehen anzustellendcn P;üfnng nicht
ungegründetbefunden weswsenz ingleichen mmwsz

Gericht sähst ein pfi:(i)twgdn«aesVerhaitm an dein
Vormnnde nsafzrnimmt, mußdie Untersuchungwi-.
der ilzn ver-fügtweran.

. 932. "Wökfzrkndder Untersuchung ist das

Vormundicbaftliches Gericht snzukdig und befugt;
für die Sichkksigctcdes Pflegtbefthmty durch Be-

stellung ein-g Nilnstsvorxmindes, oJer Ilusjckzerssz
durch Jnhibitiouen an die Pächmq oder Schuld-
ner; durch Erizöiznngdrr Cdutiom und. andere

nach den UmständenschrcklicheMaafzregcüh Sor-

ge zu tragen.

s. 9;3. Finder sicb bey der Untersuchung, daß
der Vormund sich ver Vernumnung und llnrcdiiche
keic in Führung feines Amt-«- schnldig gemacht ba-
lsc: so mnsi cr dessen vix-ich Urtcl nno Recht emfestz
nnd dem Y;7cgebefolzlncncm owner Vormund be-

stellt werden-

s. 93-.s;.. Dieses mnfx unverzüglichauf Lesung
ber«SchluKkecht-.ung,ingleichen auf Herausgabe
des etwa noch in den Händen des »eix:scijkcnsz-c
wundes befindlian Vermögens drjngcty und- für
die Beytxcibnng alles dessen, was"dccfc1bedem Pfle-
gcbcfoizlnenzu vernehko lgnt, sorgen. .

»

»,
.

s. 9;5. Außrrdcm muß nnf Bestrafung eincs
soichen wegen Unircne orer Unrcdlichkcit’eii:sef,1cn
Vommnch , nach Vorschrift des Euminaåxchzis
erkann: wr1«dvn. -

LZZT
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:- s. 936. MAX-»DerVormund ben»der «Untersu-..

dwunz die-f;eines Verse-hengschuldigbefunden: sue-)
ishr- -nur zur Vertretung des dem Pscgebcfofglnes
daraus entstandenen Schadens gehalten.

«

«

(x«»237.vIn einem solchenFalle mußcr zweie
von Eier nngeikagenenerorion ansdrücliicl)sfx"ey-
gesprochenwerden; ppchxhångxxeehloßvon dein

EcntessenbesGerichtsan ob ihmsdosselkedie Vor-s
nnukvsstmftlänger.anve,kkrauen,soder ilzn das-eins
einlassen wolle. . "« ;

»s. 938. Hat ein solcherVormund ein groseäs
Versetzenbegangen: so Verliert er die lvon dem Erbe.
lzzssek für die Ihm anvertrauete VormundfchafE
ansgescstcBelobnuiw v

«

» »

.

«

.

,
»s. 939. Auch wenn der Vormundganz anschlka

dsg befunden worden, kann er dennoch gegen seikche
Denuncienten , welche zur AussicheLeberihn -"11i»1·-7
ter Vgctrekunglvetpsiichteksind, keineswnrienklwz
geonslcllenx

« «

.«
«

O. 94o. Doch sindek die Jniueienklage stakk,·
wenn vergleichen Denuncnwen den Vorn-und, wi-,
der besseresWällen und llederzeugnng, cntekzs.«e.niver1«f
Handlungen beschuldhxthabet-. .

,

§. 94t. Wenn jemand , währendder säh-näh e) durch

einer Vormundschaft, eines von denjenigen Ver-
techien erlangt , welche von Uebeenchmung eines W Exem-

voemundfchaftlicben Amtes befreyekn so giebt ihm«WMD

dieses dennoch kein Recht, die einmal übernom-

men-· Vormundschaft wider den Willen der Obrig-
keit niederzulegen-.

s. 942. Gelangt der Vormund zu einem Amte-,
oder in ein Berlzälmiß,welches für ihn, wcnn ee

eine neue Benmmdfcljafcdheruelzmcnsollte, die

besondere Eksaubnizäeiner vorgesetztenBehkezssdze
noslgswendigmachen würde: so muß er diese Vor-

cmdmmz seiner Umstände dem vorn:111·2ds«el)nj":li-
then Gerichte ans-eigen, nnd zugleichdie Erlaub-

e Oddh 5 niß
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ni’f;zur Beybehaltung der Vormundschaft bey der

Behördenachsuchen (s. 158-163.)
-

. 943. icd letztereverweigert-, oder kann sie-
das vormandschaftlicheGericht in dem Falle des §.

z 158. 159." nicht annehmen: so muß der Vormund

s entlassen werd-kn.
"

»
-

"

9 durch H, 944. Geräthein schon bestellter Vormund

Jenes-lesej» sp Umstände, wo er der Vormunvschaftfeinerhin

befugt und schuldig, dieselben dem vor-mund-

schaftlichenGerichtezur nähernBeuctlzeilung"·ak1-
zuzeigen

"

§. 945T sAuch ohne dergleichen Anzciae muß
das Gericht eine-«Vorcnun:-, wekcher in Umstän-

de"«kommt, wo ör seinem Amte nicht mehr sei-»ö-
J rig verstehen kann , dksssdben, sobaid dergleichen
» Umständezu seiner stfenschafk ge!«:ngcn,cis-th-

fm, und für die Bestellung eines-hindern Vormun-
·

des sorgen.
«s.946. Muß der Vormund wegen Wahn- oder

«

Vlödsinns, oder aus andern Ursachen , felbst un-

i ter Vormundfchaft gesetzt werden: fo sindec alles
H statt, was goo. qu. von der Aufhebung der Vot-

mundschafxdurch den natürxichextTod des Vormun-
des verordnet ist.
§. 947. Die zur Vormünderin bestellte Mutter

l« Umka des Pflegebefokzlnenmuß , wenn sie«zu einer an-

DEUUI dern Ehe schreitet, dem vormttndschoftlcchenGe-

dkkza he- richte, noch vor Vollziehung der Heirath, davon

F TUTTI-WAnzeige machen.
V zsssn

M«
s. 948. Unterlåßt sie dicfeg: so muß Untersu-

J chung wider sie verfügt, und sie,-pach Befund der

Umstände, der Vormundfchaft als verdächtigent-
«

. setzt, oder doch entlassenwerden.

s. 949. Wenn die Mutter , vor regu!irter Sa-

che, ohne Genehmigung des vormundfchafclichen
Gerichtcs sich wieder verheirathet kzatx so muß

’

«

uzr

,
.

Wqu gchbtig borsustkkzensich nicht genauen ·fo ist er

(

!

f
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ihr Mann får das, was sie aus der Bortüundschaft,
zu vertreten hak; als Selbstschuldnerhaften; und

«

die Pflegeljefohbienhaben-, zu ihrer Sicherheit,«
in feinem Ver-mögeneben die Rechte, wie in»dem.

Vermögen-eines Verwunder -

"

§. 950. In allenFällen, wo ein Voymund fei- Nichte-
neg Amtes von dem

"

VotmundfchaftlikljenSie-FAijIL-
richte entlassen werden»,s«oll,ist er befiigt und Von-»w-

fchuldig, dasselbe so lange noch fortzusetzen, bis d«
«

dem Pflegebefvhlnen eins-neuer Vormund siwirklichesqnsta
bestellt worden. .

,

«

«

- M-

§. 951’." Alsdann muß ihn« nach gehörigge-
·

legter und obgenomkncner Schlußrechnung«,sSuch-
erfolgter ?li-Socrcwoxtung"desin Händengehabien«
Bei-mäckeng von dem neuen VotmundeQujetung
geleisteten-erden. - «" 2

s-
s· -«-««'«-«1’

H.952«."·Wenn einem P egeoefpcxrukkiknleizkeee
Vom-findet - bestelle""sind";E-"T·iinOnkel-erleidenab-

gehik: -so hängt eg lediglich von dein Ermessen
des vormandschastlichenGeiichees abrsob seine
Stelle wieder erfetzt,- oder die Vormundschafk
von dem oder den übrigen allein verwaltet wer-I
den solle.

«

-

Neunter Abschnitte
«Von den Rechten und« Pflichten der Cu-

»

ratoren.
"

:-

H·953. Euratores, welche den PflegebefolzlnenVon Ew-

iIUr zu gewissenGsschåftenund Angelegenheitenbe- ZWI
Abs-

stellt werden, haben, in Ansehungdieser Geschäfte-,
WPH

- die RechteUnd Pflichten eines Vottnnndes.
« §·954. Außer dem, was wegen der Militair-

personen H. 77. qu. ver-ordnet ist, kommt die Be-

.stellung des Curarors eben dem Gerichte zu, wel-

chem die Bevormundung , wenn der Fall dazu vor-

handenwäre, gebührenwürde.
§—ess-
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FI- 955.». Doch kannauswäuigenPflegebefclzk
nen, zvelchein hiesigen landete einen Prozeß oder
ein einzelnes Geschjlte haben, ein Curator dazu
von Dem hiesigen Rschter, bei) welchemder Pro-.
zsß oder das Geschäftezu betreiben ist, bestellt
tverdeut,.«..»« »

»

s. 956z Bee) Esttatyren sindet alles statt, was.

vorstelzezwvon Voemünvetn verordnet ist; in so
fern nichtbcsondereVorschriften, oder xie Natur«
ihres nur emeinzelnesGeschäftebetreffendenAmts»
Ausnahmen begründen.

« s. 957, Das Geschäfteoder die Angelegenheit-,
zs welchen stehe-ordnet sind, muß in der ihnen
ekcheiltenBestalluttgdeutlichausgedrücktwerden.

s.«Jst-» Jst mit ihrem Auftrage eine Vermö-

gens-Avmitiistrativnverknüpft: so find sie, gleich
den Vorgesetwetny zur Einreichung eines-Inven-

tarli,.zue».vCatitieetsbestellqu,und zur. Rechnunge-
legmtßvejbgztdzem » » » «

251959. «So lange per-gleichenAdmnnsteateon
dauert-« haben die Messbefolzlnenen dem Vec-

tnldgen«-«ilzeex.Cueatoreaneu die Vorrechte, wie,

in ldemVermögender Botmündet.
»

si. 960 Das Ilmt eines solchenCuratorcs bitte
auf, sobald das Geschäft,"zu welchem er bestellt ist,
beendigt und in Richtigkeitgesetztworden.

Z. 951. Sobald »das vorninndfchaftlicheGericht,
oder der inzwischen zu der Fähigkeit, sich silFst
vorzustehn, gelangte Pflegebefolzlnh datkGeschaft
für besichtigt ausdrücklichoder stillschweigendan-

genommen lieben. erreicht auch das dem Pflegelm
fcslzlnenin dem Vermögendes Curators zukommen-
de Vorrecht seenEnde.

«

ts. 62. Der Curator einer noch angekoxnen
Leibes-feuchthat daran zu schn, daß die Wittwe

ans dem Nachlasse gehörigvecpflege, ver Nalchk, ak;
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last selbst aber« sicher»Lufhewahry und weder der- »Meine-—

bracht, noch verdunkelt «werde. IWOL
«

- §.963. Die Verwaltung des Nachlosses«"liegt
ihm nur alsdann ob, wenn er zugseichzum Ver-

slassenschaftscurawrbesieleGorden Llei l. Tit. iX. , -

371. qu,) .

(

s. 964. Diese Cucakel endigt sich mit Ablauf
des Zeitman binnen welchemnoch den Gesetzen
entschiedenseyn muß: ob- ein rechtmäßigesKind
des Verstorbenen vorhanden sev?

s. gis-. Wird binnen dieser Frist-die -Wittwe
von einem lebe-diesen Kinde entbunden: so muß der
der leidesstnchk bestelltgewesene Ciirator für dessen
IoedentlicizeBevormundung sorgen.

H.966. Auch der ans iniehelicherSchwånge-
rang erzeugten teidcostuchtmuß ein Cumior be-

stellt werden«
»

«

d. 967. Diesem liegt es ob, die Rechte der Lei-

bessrnrdt wegen Ernährung der Mutter, und Aus-

mikkelungder Entbindung-s- unv Vetpsiegungtios
sten für dieselbeaus deni Vermögen des Schwän-
gerers, wahrzunehmen .

S. 9238. Kommt aus dem nnehelichenBen-
schlafee«n Kind zur Iseltz so muß ldet: Caratok
demselben auf gesetzmäßigeaSliZegen die Rechte
eines Edelichenz und wo dieses nicht state sindek,
den Aussatz der Erziehungs- und Verpsiegungskw
sten aus dem Vermögen des Schwöngerers,zu ver- —

schaffenbemühtseyn. (Th.«li.Tit. I. Abschn.xL
Ttti li. Abschn.ix.)

s.969. Kommt ein solchesKind nicht unter

die Gewalt seines natürlichenVaters: so muß der

Cumtor für das Beste desselben, bis zur erreichten
Volijåheigkcit,ais Vormund sorgen. -

. 970. Ein Eure-roh welcher solchenPflege- uson cu-

sefolzlmxHdie noch unter väterlicher Gewalt Essig-eh»
Ihn, bloßsur.Ateoeinandecsetznngmitdem Bei-»Amt«-

ter
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ter bestellt worden , ist dafür zu sorgen schuldig,

Lassendaß das Vermögen des Pslegebefolzlnen vollstän-
dig ausgemittelt, und gegen Verdunkelungen be-

wahrt werde. -

§. 971. Der Verwaltung sich zu unterziehen,
ist er weder befugt noch schuldig; sondern diese
verbleibt, unter den gesetzlichenEinschränkungen,
dem Vater-.

» , §. 972. Jn allen Fällen, wo der Vater zur Si-« «

cherstellung eines solchenVermögens nach den

Gesetzen verbunden ist, muß der Euren-oh bei)
der Auseinanderselzung, auch für die Berich-
tigung der Sicherheit sorgen. (le. Il. Titel li.

§—179-qu-)
§. 973. «Ereignetsich der Fall, daß der Vater

das eigentlzümlicheVermögen der Kinder sicher
zu stellen verbunden wäre, erst nach beendigter
Auskinandersetzung: so ist der Cnrator zwar schul-
dig, auf diese Sicherstellung bey dem vormund-

schaftlichenGerichte: anzutragen. -

§..974- Auch liegt ihm ob , für das Beste der

Pflegebefolzlnen zu sorgen, wenn die einmal be-

stellte Sicherheit schlechter wird, oder eine Ver-

änderung damit vorgenommen werden soll, oder

wenn der Vater, bey seiner Administratioa, die

in den Gesetzen bestimmten Schranken über-

schreitet.
H.97s. Hat er jedoch eins oder das andere un-

terlassen: so darf er den dem Pstegebesolzlnenent-

standenen Rachclzeil nur alsdann vertreten, wenn

er den Vorfall, der seine Obsocze erfordert hätte-,
wirklich gewußthar; oder wenn ilzm derselbe ohne
grobe Fahrläßigkeitnicht hätte unbekannt bleiben
können.

Besondere- §.976. Jst der Eneator zugleich zur Verwal-

tung des eigentlzåmlichenVermögens solcher
«

Fa-Pflegebefolzlnenbestellt: so findet dabey alles An-
wen-
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lwendung, was von der vormundfchoftlichenAd-

ministtation überhaupt im Siebenten Abschnitte
verordnet ist. .

»

77« Jst der Vater nicht wegen feines

send so steht er mit dem Curakor in eben den

Verhältnissen,wie ein Ehren; mit dem verwalten-
den Vormund’e.

s. 978. Jnsonderlzeitmuß, wenn von der Ver-

åusicrung oder dem Ankaufe unbeweglicherGrund-

stückedie Rede ist , der Vater mit seinemGutach-
ken vernommen werden.

,

. §. 979. Jst dem Vater die Verwaltung genom-
men, der Nießbrauchaber gelassenworden: somuß
der Eurator, wenn nicht der EcbXasseroder Wohl-
clzäier der Kinder ein Andrco ausdrücklichver-

ordnet hat, überpie in der Art der Verwaltung
zu treffenden Hauptvetänderungcnmit ihm Mück-
sprachenehmen.

s. 980. Insonderkzeitmuß dieses geschehen,
«

wenn -

unbewegitckza·,Züter verpachtet, oder aus
der Pacht in Akvministkationgesetzt; neue Baue
oder Hauptcepakamren vorgenommen, . Mein-ra-
tionm gemacht, Capitolim eingezogen, over. von

neuern belegt werden sollen. « ,

H. III-. Doch kommt dem Vatergegcnalle der-

gleichen Veranstaltungen ein Recht zum Wider-

fyrnchesnur in so Fern zu, als,dkrsl.sichcnRechx
einem jeden Nusungsberechtigten,,sagen Veran-
staltungen, wodurch sein Nießbrauchgeschmälert
Wicv s gebühret-— '

.

l

§. 982. Dergleichenverwaltendecuratel wird
eben so, wie eine wirkticheBocmundschaftge-

. endigt. , .

-

§, 983. Müssenjedochdie Kinder, wegen Ab-
oder sonst, überhauptunter

Vor-
gang des Vaters,

tel eine
Vermö-

.

gensadxnu
niäratton
verbunden§-«I-

.fchlechtenmoralischenVerhalten-, sondern nur aua
«

andernGcündem von der Verwaltung ausgeschlos-
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Bormundfckthr gehsmmen werden: so hängkes Von
dem Ermessen des- Gkrstcmeabz den bisherigen Cu-
ratar zum ·wirfl»ichen-Vormundezu, dest--llen: oder

ihm«dicbesondre-CAdmämstrotwnferner m lassng
oder ihn vonjdersEuratel zu entbinden," und Qeme

higherige Lidministöstiondem Vorixiunde der Pse-
«gebefokzlnm«mik sixfzutmgen."

·

.

.

s. 98»;.,«·Weiin solchen KindErm
"

die doch ian
ter väterlicherGen-wr, und ihren exgenen Ange-
legenheit-m vorzkzsteixmnicht fähka sind",« ZW-
Mliches frggg Vcnudg-«n zufäilu fo ist- der

Vater sci-,s,xldigs,Mon spät-muss iszgsijYgYa
W, nochan ihm der Anfsll I---ks)s-nr ask-work
den, dem vormundschaftlichm Gerichte Anzeige
zu machen.

"

.

985. Unterlöft er dske Ameise: so versiert
er fein Recht zur Vctmzsbupg des 2hfsllsz und

hat, ausserdem, Fünf dic- .2;sundcrlTiggfer sitzt-as-
UschseStrafe Venrikft

§. 986. In der Zwichenzeit, bis den Kindern
über den Einfall em besonderer Curakok besieut wec-

den kann, tzafcet ver Vater auch für das geringste
Verfedcns

«

.

·

"

h. 9L7. -Den Verwandte-H welchenach- Vor-

schrift 9. 77 100. für die dsqvortriun«ung der Kin-

der zu sorgen schuldig scny wüwen, liegt very

gletchcr Vsctrekung ob: von einem solchen Ver-

mögensa:1falce»"(s.984.), wllvhen der Vater-wr-

sckwiegca Heu-sobaldDerselbe m ihm Wissenschaft
gelangt, dem voxinunds«d)afklichenGerichte Linse--

,ge zu machen.
«

—

s

"

. §. 988.. chcg Gericht, vpn welekjem ein Testa-
ment, oder anderes lcijnvuixcie Disposiroih wonach
den Kind-m demletchendmfällzukomm, publicirt-

w.ro, n’t reib-gen »Um vormijndkchzszxkajenGerichte
bekannt z»umachenverbunden-J E

«

Is»
·-

·-

§- 989-
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»s. 989. Hat der Vater den AnfalkdemGeeichke
gehörigangezeigt: fo gebührenihm, wegen dessen

s Verwaltung, dieMMxngrskauch ohne
besondereVerpflichtung. s

.

·

!

§. 99o. Er muß aber auch, wegen Verlegung
eines gerichtlichenoder Peioatinventaeih bcy der

Admintstrauon selbst, nnd wegen der Rechnungs-
legung, alles beobachten, was nach dem Sieben-

«

ten Abschnitte einem andern Vormunde »oblt"egk.
s. 991. Doch ist er mit der eidlichenBestärktmg

eines von ihm dargelegtenPrivatjnvemgciider Res-
gel nach, und wenn mcht besondere Gründe eines
Verdachte weder tlzn vorhanden sind, -zu ver-

schonen.
"

§. 992. Will er das Vermögenselbstin Händen
behalten: so muß er dafür, ohne Unterschied der

Fälle-, gehörigeSicherheit bestellen.
,

.

s. 993. Erklärt er sich aber»zu dessenHeraus-
gabe; und ist selbiges anderwärts unter-gebracht:-

so bleibt er Von besonderer,Cautionsbestellungwe-

gen der Einkünfte; gleich einem testamentarischen s

Vor-Hunde, der Regel nach frey.
»F.994. Noch dem Absterbendes Vaters stehen

die Kinder, wegen ihres von demselben verwalte-
ten freyen und nicht frönenVermögendzgegen ihre
Witterben in eben dem Verhältnisse,wie andre Pfle-
gebefolzlnegegen die Erben ihres vecstdrbenenBor-
mundeg.

»

"

§. 995. GegenFremdemüssensieaber die Hand-
langen des Vaters , In Ansehungilzres eigenthümli-
chen Vertnbgens, sq weit vertreten, dls sie des

Vaters Erbensind, und ihnen die Rechtswokzltkzak
des Jnventam mehr zu statt-en kommt.

H, -996. Wenn zu dem Vermögendes Pflege- w Von

befohlnen ein lehn gehört: ssomuß demselben ein LEVZIWC
Ietznocurator bestelltwerden« -

m '

sann-. Sessel-. w· Bann E e e e §. 997.
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H. 997. Von dieserCuratel ist der nächsteAgnat,
oder Mitbelehnte, wenn er selbige übernehmenwill,
und dazu salzigist, niemals auszuschließen-

§. 998. Dieser Curator lzat jedochnur dasjenige
zu besorgen, was zur Ausübungder Sehn-echteund

lehnepflichten des Pflegebefolzlncn bey dem Sehns-
lzofe, und zur Erhaltung der Substanz des Senns
gehört.

"

s· 999. Auch die Ansübnnasdes Patronats, und .

anderer mit dem lehne verbunden-r Ehrenrechm
gehörtzu dem Amte des lelznocurators.

H. met-. Die gewöhnlicheVerwaltung des

lelzns und der davon fallenden Einkünftegebührt
dem ordentlichenVormunde.

s. wor. Angelegenheiten, welcheweder die Ad-

ministration allein, noch die Substanz allein betref-
fen , sondern auf bendes zugleichEinfluß lzaben,
müssen von dem Verwunde, und dem lehnen-ka-
tor, gemeinschaftlich besorgt und betrieben

werden«

§. Ioo2. Wenn also das Sehnverpfändetzwenn

Holzungen in Anker-, Teichein Wiesen, oder um-

gekehrt, verwandelt; oder sonst die Gestalt oder

Hauptbestimmung einzelner Stücke oder Jubelges-
rungen des lehns verändert; oder Verbesserungen
in der Substanz unter dem Vorbehalte eines künf-
tigen Ersatzesder Kosten vorgenommen werden sol-
len: so ist die Mitwirkung des Vormundes und des

Lehnsturators erforderlich. .

s. woz. Ein für unbekannte oder entfernte Jn-
teressenten bestelltek Curators muß hauptsächlichda-

für sorgen, dif: jene ausgefoefcht, diesen ader die

erforderlichenNachrichtenzugebrachtwerden.

§.·1oo4.

»
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s. 1004. Außerdemmuß er dafür sorgen,daß
die Sache erhalten, oder das Geschäftgehörigbe-
trieben werde.

. s. mos. Die Pflichten eines Beystandeöbestim- vl Pse-

men sich lediglich cis-ichdem Zwecke, zu welchen der- Bsosteadeih

selbe dein, der sich seiner bedienen soll, zugeocdnet
wird. —

§. 1006. Ein Bcostand haftet, wenn er sichdie-

sem Zwecke nicht gemäßverhält, in der Regel mir

für den Vorsatz, und für ein grobes Versetzen.
s. 1007., Wozu rechtsvtkståndigeAssistenten, in

Prozeß- und andern gerichtlichenAngelegenheiten,
ihren Parkcyen verpflichtet,und wie weit sie densel-
ben, bey VernachlässigungdieserPflichten, verhaf-
tet sind, ist in der Prozeßordnungbestimmt.

Neunzehnter Titel.

—Von Armenanstaltemund andern milden
Stiftungen

H. 1. DemStaate komme es zu, für die Ernäh-Graun-leg
rnng und Verpsiegung derjenigen Bürger zu sorgen,
die sich ihren Unkerhalt nicht selbst verschaffen,.und

denselben auch von andern Privatpersonen, welche
nach besondernGesetzendazu verpflichtetsind, nicht
erhalten können.

s. 2. Denjenigen, welchen es nur an Mitteln
und Gelegenheit, ilgren und del-· ihrigen Unterhalt
selbstzu verdienen, erinangelt, sollenArbeiten, die

ihren Kräften Und Fäyigkcikengemäßsind, ange-

wiesen werden.
«

«

H·z, Diejenigen, die nur aus Trägheit,liebe
zum Müßiggange, oder andern uriocdenclichen
Neigungen, die Mittel, sich ihren Unter-Halt
seldstzu verdienen, nicht anwenden wollen, sol-
—

— Eeee 2 len
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len durch Zwung und Strafen zu nützlichenArbei-
ten unter gehörigerAufsichtangehalten werden.

»

s.4 Fremde Bettler sollen in das Land nicht ge-

lassen, oder darin geduldet, und wenn sie sichgleich-
wolzl einscl)leichen,seines über die Gräan zurückge-
schafftwerden.

»

-

§. 5. Auch einheimischenArmen soll das Bet-

teln nicht gestattet, sondern dieselbe-man den Ort,
wohin sie gctzbren, und rdo für sie nachden Bor-

schrisren des gegenwärtigenTitels gesorgt werden

muß, zurückgeschakawrrdein

§. S. Der Staat ist berechtigt und verpflichtet-,
Anstalten zu treffen, wodurch der Nahrlosigkeit sei-
net- Bürger vorgebeugr, nnd der übertriebenenVer-

schwendunggesteuert werde.
"

»

«

§.7. Veranlnssurigesi, wodurch ein schädlicher
.Mrißiggang, besonders unter den niedern Volks-
kla en, genährt, und der Trieb zur Arbeitsamkeit
ges möchtwird, sollen im Staate nicht geduldek
werden.

,

H.8. Stiftungen, welche auf die Beförderung
und Begünstigung solcher schädlichenNeigungen
abzielen, ist der Staat aufzuheben, und die Ein-

künftederselben zum Besten der Armen zu verwen;

den berechtigt. »

«
. Privilegirke Corporationen, welche einen

Zesolidrrn «?ltmenfondghaben, oder dergleichen, ih-
xcr Verfassung geniöß, durch Benträge unter sich
gnsbringcn, sind ihre itnvecmögendeitPkitglieder
zu«ernährenvorzuglicbverbunden.

-

«

§;"1d. Auch Stadt- nno Dorfgemeinen müssen
für die Ernährung ilzrer verarnnen Mitglieder und

Einwohner sorgen. .

s

«11. In Ansehungher ausdrücklich aufgenom-
melltn Näitgliedereinsieht die Verbindlichieiyso-
bald die Ausnahme wirklichgeichelzenist.

«

«

12
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.« Von Armcnanstaltcn.
»

Hös
H-.Ie-. InvAnfekzungandrer Einwohner hinge-

gen, ist nur«biejenigeStadt- oder Dorfgejneine
sur Ernährungeinechrarmten Vetpflichtec vey
welcher derselbe zu den gemeinenLastenHalt-sprech-
getragen lzat.

« ·

F §.13.vRacheben den GrundsätzenG. 9-«12.)
«mü,ssenauch die Ehefranem ·Wittwen, und unver-

sokgtenKinder des Verartnten«, von den Tot-poku-
tionen und Gemeinen ernährtwerden.

,

§.14. Die Vorsteher der Corporakiønen und

Gemeinen sind schuldig, sich nach den« Ursachen des

Verfalle ihr-er Mitglieder zu erkundtgemssund die-«

selbendcrObrigkeit, zur Abhelfung, in Zeiten an-

zuzecgm »

15. Alles Armen und Unvcrmögendkn,sd«enen
ihr Unterhalt auf andre Akt nicht verschafftwerden

kqmy muß die PolfzeysObrigkeiteinesjeben Or-

tes, ohne Unterschieddes Range-s und«sonstigen
Gerichtsstanch derselben,sich annehme-n

«

. 9..16.IDieMittel zur Unterhaltung sen ArmenMittel äng
sojleth so viel als möglich, aus den Zinsen herde Was »W-

zu Hei-einsvorhandncn Cavimlien und" Stiftungen,
fdenjnächstäbkf durch ftenwilligsBentkögeFHIns-trifft
der Kirchen- und Haussammxungen, Verbesse-
«schciff»twerdmx].-«-« ssLs EL «

s. .

-

§. k7·.—fV’-i,ver txnxknäsegiichknkdieserBei-träg» »

sind die Communetzunter Appsbbation des sStahts

beeechtigk--sdm.—!upus,die .Qsten1atio«n,.und die

zkffentlichenVergnügungenifer Izphllzaberxtimssfik
wohne-, nüt.g«emåßigtettToren zu belegen«J»k,

«

» §. 18;.kAlle:«Strafgelde-t,, welchennicht- inhcn
«

—

«

user-genau Strafgesetz-n·«seibstbesondreBestim-
mungen angewiesen sind, sollen zur Betpfiksguitg

Ver Armen verwendet wer-den,1 —

"

Eced z
"

««-—§«."j«c).
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§. 19. Plufden Nachlaß solcherMannspersonen,
welche nach zurückgeleakemvierzsast-—nJahre ster-

eh.-los ster- ben, ohne jemals verlzeimlzet gewesen zu seyn, hat
die Armenkasse des Ortes ein EcbrechtJ

§. 20.[Sind mehrere Armenkassen am Orte be-

sindlich: so kommt das Leb-echtderjenigen zu. wel-
cher, wenn der Erblasser verarmt wäre, die Ernäh-
rung desselbenzur iast gefallenseyneOeiiirde-41

s. 21.sVerlåßtder Erblasser Verwandte in auf-
steigender iinie, Geschwister, oder deren Kinder sie

seinen Erben: so gebührtder Armenkasse der Zehnte,
sonst aber der Sechste Theil seinesRachlassesJ

-

s. 22. rDerBetrag des hiernach der Armen-

rasse zukommenden 2lntl2eils, wird in Fallen, wo

überhaupt die Aufnahme und Offenlcgung eines

Jnventgrii statt findet, nach diesem Inventario be-

stimmtJ
" ’

s. 23. Elsürdeaber außerdem die Vorlesung ei-
nes Jnventacii nicht erforderlich sennt so sollen die
Erden dazu» bloß um den Betrag deo der Armen-

easse zukommenden Erbtlzeils auszumitteln, Ieicht
angehalten werden.:1.
§. 24.F.Bielmehrist in einem solchenFalle ihrer

schriftlich und an Eides statt zu leistendenAngabe
Glaube beyzumessemj

5125 sDasnach obiaen Vorschriften den Ar-

mencassen m dem NschlassesolcherPersonen zukom-
mende Erbrechk, kann denselbenweder durch Erb-

derträge, noch durch letztwillige Verordnungen
des Erblassers, entzogen , over geschmälert
werdens
§.26. TJn dem Nachlasse solcher Personen,

«

Geiste-Wehre-
cyen,

welche wegen korperlicher oder



Von Armenaiistaltem

chen, nicht haben heirathenkönnen,hat die Armen-

rassekein Erbrecht.]
»

’ " «

§. 27. EEinGleiches gilt von denjenigen, welche
nach ihren Religionsgrundsätzennicht«heirathen
dürfenJ -

H. 28.[Nichtweniger Von denjenigen, welchezu
einer Heirath die Einwilltgnng des !andesherrn,
oder ihrer VorgesetztennachsuchenmüssenJ
, §. 29. Bemer-von· denen, weiche ihre uneigeld
chen Kinder mit voller Wirkung haben legitimiren
’Iassen.«l

«

"«
§. zo. [Endlichvon denjenigen,die ein förmli-

ches Ehegeldbnißerrichtet hatten, nnd ,an Vollzie-
hung der Ehe nur durch den Tod sind verhindert
roordenJl

s. 31.D1ufMannspersonem welchezur Zeit der

Pubiitation diesesGesetzbuche-das Vierzigste Jahr
bereits zurückgelegtnen, finden obige Vorschrif-
ten keine Anwendung.
§. 32. Armenhäuser,Hospitiiler,Waise-te und

Findelz, Werk- und Arbeitshäufer, stehen unter

dem- besondernSchutze des Staats.
’

«-

1167

H. 33. Werden dergleichenAnstalten Von neuem

errichtet-: so muß das Vorhaben dem Staate zur

Pråfung der Grundsätzeihrer Verfassung angezeigt
werden.

«

is. 34. Doch sollen diejenigenBehörden, denen

diesePrüfung nachden verschiedenenVerfassungen
in den Provinzen obliegt, nur in Fällen, wo die

Ausführung der Verordnungen des Stifters un-

möglichoder gar schädlichseynwürde, dieselbenzu
Verwerer berechtigtseyn. -

§ 35. Außerdem kann jeder Stifter die innere

Einrichtung solcherAnstalten, die Aufsicht über die-

selben, die Bestellung der Verwalter, die Revision
und Abnahme der Rechnungen, nach Gutsindenan-

ordnen.

Eeee4 §. Js.

«
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iszsz So -tvei't·.derStifter nichts verordnek

gebührenalle diese Befugnisse dem Staate

§. 37.J Auch solche«Anstalten,denen in der

Stiftungsurkunde , over sonst, eigne Aufseher vor-

gesetztsino , bleiben dennoch der Oberaiifiichr des

Staate-unterworfen .
,

-

-

s. 38. iDicfs Oberqufficht scheänktsich aber nur

darauf ein« daß nach sden..vom Staate ausdrücklich
oder iXillschweigendgsnebinigten Vckoednungen des

--Siifters.oks«scil;renwerde, »in-I nichts einichleiche,
wag dem allgemeinen Endzwecke solcherStiftungen

hat-

9. 39.» Der Staat ist also berechtigt, Bist-natio-
nen bey dergleichenAnstalten m veranlassen, isnd

die vorgefundenen Mißbråuche und Mängel, obigen
Grundsätzen(§. 38«)gemäß, zu Verbesseru-

0. 40. Ueberigouptmußper.Stqat daran sehen,
daß die Einkünfte der Atmen- und andrer Vorsor-
guneganstalicn, zweck- oder vorschliftsinäsigver-

wendet werden. -2

s. 41.’: Wied wegenperänderterUmstände die

Zu der Stiftungsurkunde vorgeschriebeneVerwen-

dungsqu unmöglich, oder gar schädlich: so muß
der Staat die Güter und Einkünfte einer solchen
Anstalt zii einem andern, der wahrscheinlichenAb-

sicht des Siifiers so viel als möglichgeniöfzenGe-
brauche www-im -

,§. 42. Die Vom Staate ausdrücklichoder still-
schweigendsgenehmigien Armen-« und andere Vec-

forqungsanstalten , haben die Rechte moralischer
Personen. .

«
,

§. 43. Ihr Vermögenhat die Rechte der-Kir-

chengüter.(Tik«XI. Abschn. lV.)« .

.9. 44. Dagegen sind sie beo den Geschenken und

Veimächtnissen solchen Einschränkungen, wie die

geistlichenAnstalten, nicht unterworfen.

H.45—

; -
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s«,45.·- Durch«dergleichenVermöchtnissekann

jedoch denjenigen, welchen ein Pflichttlzeil gez

bühret, der-selbenicht entzogen oder geschmälert
werden. .

.

» ·

,

"

§. 46. Würden durch ein solches Ver-nächt-
niß Personen , welchender Erblasser Alimente zst

geben nach ven Gesetzenverpsiichtet ist·,wegen Un-

zulänglichkeitdes übrigen Nachlasses daran Ab-

bruch erleiden-:
, so sollen die Einkünfte Ades Ber-

"mc·1chtnisses,»soweit-dieselben dazu hinkeichenb »

und erforderlich.sind,«szur ErgänznuzdesssolchenI
Personen --znkomfnenden Unterhalte33«werwenoest
werden« -

s .

—

.

: . :

s. 47- Sobald aber die Befugniß derselben,
Alimenke von dem Erblasser zu fordern, aus it-

,gend einem rechtlichen Grunde sicherledigt, sobald
tritt auch die Armenansialt in den vollen Genuß der

ihr bestimmtenZuwendung. -

s. 48. Was vorsiehe11d§.45. 46. 47. Von Ver-

mächtnissenvorgeschriebenist« gilt auch von Schen- ·

kungen unter Lebendigen, oder von Todeswegem
’

«

in so fern überhaupt,wegen verkürztenPflichttlzeils,
oder geschmälerterAlimente , Scheut-nagen wi-

der-rufen werden können. (Tl2..l. Tit.,xl. §. 1113 .

bis neckst «

s

"

-,

s. 49· UnvetmögendenVerwandten derjeni-
"

gen , welche miloe Stiftungen erreicht zhabem
kommt auf den Genuß derselben ein vorzügliches
Mechtzn.

-
»

»

.

§. zo. Auf den eigentlzümlichenfkeyen .?ach- Tut-ef-t
laß solcherPersonen , die in eine öffentlicheAn- »Ich
listelltzur UnentgeltlichcnVerpsiegnng aufgenommen Zwist
worden , und in dieser »Verpflegn»nggestor: Dosen-I

keectztsinv,.
hat die Anstaltein gesetzlichen-:Erh- KLEMM

§. 51. Dies Erst-echterstrecktsich»auf den gan-

zen Nachlaß, »wenn die ausgenommenePerson
Eete 5 nur

E
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nur Verwandten in aufsteigender, oder in der Sei-
tenlinie oder einen Ehemann verläßt.

52. Hat sie aber eheliche Nachkommen
oder eine Ehefrau; so verbleibt denenselbenihr
Pstkchkkkzpii

»

. O. 53. Auch geht die Ehefrau in Ansehungdes-

jenigen, was sie nach ihren Ehepacten zu fordern
hat, der Armenanstalt voi-.

. §« 54. Auch die s. 52. benannten Personen ber-

lieren den Pflicht- oder vertragsmäßigenErbtheil
zum Besten der Anstalt, wenn sie, bei) hinlängli-
cheni Vermögen, ihren hülflosenAeltern, oder

dem Ehemanne , die gesuchteUnterstützungver-

sagt haben.
s. 55. Hat die aufgenommene Person die An-

stalt vor ihrem Tode freywillig wieder verlassen: so
kann diese die auf sie Verwendetcn Kosten aus ihrem
Vermögen, oder Nachlasse, als eine Schuld zu-

tückfordern.
-

§.’56. Wenn aber Kinder, die in einem Wan-
senlzauseerzogen worden« nachdem sie aus demsel-
ben herausgekommen sind, und entweder auf ein

Handwerk gethan, oder ihnen andere Gelegen-
heit zu ihrem weitern Fortkommen angewiesen wor-

den , vor zurückgelegtenivier und zwanzigsten
Folgte verstorben sind: so verbleibt dem Wappen-
hause , des erfolgten Austritts ungeachtet , sein
Erbrecht.

s. 57. Doch erstrecktsichin diesemFalle dasErb-

recht nur aus dasjenige Vermögen, welches ein

solches Kind mit in das Waysenhaug gebracht hat-
oder welches ihm, während seiner Vernstegung
durch dasselbe, noch Vor seinemAustritte zugefal-
lenist.

«

§. 58. Hat eine im Waysenhanseerzogene

Frauensperson sich verheirathen so fällt, wem-

sn



—s BsiiAnnenanstaltem
"

117kx
ben«wäre, das Eil-recht des Waysenfzausesganz
hinweg.

.

-

T. 5.59." In keinem Falle darf die Armenkasse,
,

wenn ihr auch nach obigenVorschriften G. so. l"qq.)
einwiekliches Erbkechczukommt, sich des Nachlaß
ses eigenmächtiganmaßeinssondermsiemuß viel-

1nelzr, bey eintretendcm Falle, dies ier Erbrechc
dem Richter gehöriganzeigem und von diesemden

Zuschlagder Vetlasseuschafterwarten.
- §. So. Das einer Anstalt nachdiesen Vorschrif-

ten zustehende Erbrecht, muß jedem, welcherdarin

aufgenommen werden soll, bekannt gemacht; und

daßdiesesgeschehensey, in einem von ilzmmit zu un-

terzeichnendenProtokolle bemerkt werden.

s. 61. Jst der Auszunelzmendeseines Verstan-
des nichtmächtig; oder in der Befugniß über sein
Vermögen zu verfügeneingeschränknso muß die

Bekanntmachung den Aeltern, oder wenn er keine
Aelcekn melzplzat, den nächstenVerwandten, und

den Vormundern geschehen; auch im letzten Falle,
die obervoemundschastlieheGenehmigung beuge-
btxachtwerden. ,

«

»

"§. 62. Erklärt auf. diese Bekanntmachung se-
mand Hinter den Verwandten, daß er für vie Ver-,

pflegung des Aufzunelzmenden selbst sorgen wolle:
so muß-ihmdieses gestattet werden; und er« erlzåkt

«

sich dadurch das ihm zukommende gesetzlicheErb-

rechcz«. --«
«

§. 6;.«Doch mußer alsdann dem Hülfsbedürfi
eigen wenigstens eine gleichgute Verpsiegung, als

derselbe in der öffentlichenAnstaltlgefunden hätte,
gewähren.

sp §. 64. Jst der Aufzunehmendeseinen Willen
«

zu erklären fähig; und er zieht die Verfocgung in
der Anstalt derjenigen, welche ihm von

fes-isten,

-

er-
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Verwandten ungeboren wird, vor: so hat es dadey
lediglich sein Bemenden.

·

s

. 65. Jst die Bekanntmachung nicht gehö-
rig erfolgt: so »kann die Anstalt bloßdie Vergü-
tung der für den Aufgenommenen verwende-

ten Kosten, als eine Schuld, aus dessen Nachlasse
. fordern. ·, »

«

" » «

» » ,

» J §. äs. Die Anstalt kann jedochnur die für den
l Anfgcnommenen zu Kleidung, Medicin, und sonst
T gemachten Saaten Auslagen, und für den genosse-

«n·enllnterlpalt ein «Kostgeld,welches allenfals nach
pflichtmäßigemErmessen der Sachverständigenrich-

- terlich zn bestimmen ist, fordetti. -

l
» »s.67. Wenn jemand nicht in die Anstalt selbst

( zur Verpsiegung aufgenommen, sondern ikzm nur

E
. Beyträge daraus zu seinem Unterhalt bis zu seinem

«
«

«·Ableb«engereicht worden: so kann mir der Ersatz
dieser Benträge aus seinem Nachlasse, so weit dec-

selbadazu lzinreicht,·gefordertperdem
s. 68. Hat jenjand aus mehrern Anstalten nach

» s. 67. Unterstützunggenossen;und ist sein Nachlaß
zu ihrer aller Befriedigung nicht hinreichend: so

: theilen sich die mehrern Anstalten in das Vorhan-
:dene, nach Verhältnißihrer Forderungen

« "§. 69. Hat sich jemand in die Anstalt einge-
. s kaufe: fo gebührt dieser auf seinen Nachlaßkein
,

weiterer Anspruch
«

,
« »-

l §.7o. Die bloße Erlegung eines Eintrittsgel-
des , welches, mit der zu. verwendenden Verpflegung in

. keinem Verhältnissesteht, schließtdas Erd-echt der

l Anstalt nicht aus.
.

«

s. 71. Hat der Aufgenommene sich mit der An-

stalt, wegen des derselben-«auf feinen Nachlaß
. zukommenden Erbe-ethis, auf eine gewisseSum-

; J me verglichen, so hat es«dabey lediglichsein Ve-
. wenden;

—
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wenden; selbstinsdem Falle, wenn das Vermö m«
des Ilufgenonnnenen erst in der Folge seinen Qu-

wache erhält.
-

5."72. Werk- und Akbeicolzäuser,in welchen
die Ausgenommenen nur in so fern Unterlzalt ge-
nießen, als sie sich denselben durch ihre Arbeit Verk-
dienen, haben auf den Nachlaßderselbenkein Erbi-

recht.
-

"

-

§.73. Hingegen wird durch Arbeiten, wozu
ein Anfgenommener überhaupt in jeder Armenan-

stalt nach H. 87. 88« schuldig ist," oder wofür-. er be-

sondere Vergütung erhalten lan- dao Erbrechr der

Anstalt nicht ausgeschlossen. s

§.74. Anstalten, die bloß zur Heilung der

Kranken bestimmt sind, haben, wenn gleich der

Aufgenornmene daselbstVerstorben ist, dennoch nuf

seinen Nachlaß kein Erbrechrzsondern können bloß
den Ersatz der auf ilzn ver-wendeten Kosten nach
§.66.sordern. . .

s. 75. In Fällen, wo den Armen- und andern

Versorgnngsanstalcen auf einen Nachlaß ein geses-
licheo Erbrechr beygelegtist, kann ihnen dasselbe,
durch Verfügung auf den Todesfall, weder entzo-

gen , noch geschmälertwerden.
·

§.»76.Die innere Einrichtung-und Verfassung
einer jeden öffentlichenArmen- oder andern Ver-«

sorgnngeanstalr, ist durch die für selbige Von dem

Staate vorgeschriebeneoder genehmigte Ordnung
und Instruktion bestimknn
§.77. Kirchen Und Eapellen, welche für der-

gleichen Anstalten besonders errichtet sind, stehen«
gleich andern, unter der Aufsicht der geistlichen
Obern der Diöces, oder des Districts;·

"

". 7g. Auf die in der Anstalt lebenden Personen
nnd focrianken gebührendergleichenKirchen und

Capetten wirklicheParochiairechre.
— -

)

579

Il7zx

InneresVeee
fass-sag sol-
cher An-

stillten-
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s.79. Auf« diejenigen aber, welche außerhalb
der Anstalt leben, könnensie sichsolcherRechte nicht
aninaßen.

«

VWZM s- 80i DEe Vorsteher und Verwalter solcherAn-

Zlkszsssbstalten sind als Diener des Smqu anz.zs«zhm·
§.81. ch Verwaltung der der Anstalt zoge-

hörendenGelder und Gefalle, finden eben die Vor-

schriften, und gleiche Vertretung, wie bey König-
liche-iGassen, statt-.

»

s. 82. Doch kommt der Anstalt in dem Vermö-

gen ihrer Verwalter nicht das Vorrecht der Inn-y-
ten Classe, wie bey Koniglichen Cassen, sondern
nur das der Fünfien Classe zu. ,

s.83. Uebrigens müssen vergleichen Vorsteher
nnd Administrakorety bey Führung ihres Amtes,
hauptsächlichnach der Stiftungsurkunde, und ih-
ren besondern Jnsteuckionenz demnächstaber nach
den« den Vormündem ertlzeilten gesetzlichenVor-

schriften sich achten.
§. 84. Personen, welche in Armen- und andere

öffentliche Verpsiegungsanstalken
»

aufgenommen
worden, können sich der darin eingeführte-n
Zucht und Ordnung unter keinerlenVorwande ent-

Ausgenom-
inene Per-
konsu-

ie en. »z

h§.85 Unruhige und Widerfoenstigemüssenvon

den Aufseher-« nöthigen Falls durch dienliche
Zwangsmittel, in Ordnung gehalten, oder be-

wandten Umständennach aus der Anstalt fortge-
schafftwerden.

H. 86. Die Strafen müssenaber die Gransen
einer bloßen Züchtigung nicht überschreiienzund

die Fortschaffungdarf niemals ohne Vorwissen und

Genehmigung der Obrigkeit geschehen
. s.87. Unentgeltlich Aufzenommenesind der
Anstalt zu txäuelichenDi«-ni«1en,so weit es ihre
Kräfte und Gesundheiten-Wände zulassen, vers
pflichten

·

.

’

§- se.
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s» 88. Jn gleichemMaasse können auch andre

Arbeiten, die bloß zum Verbrauche in der Anstalt
bestimmt sind, so weit sie seh-gesinnt und Kräfte
dazu besitzen,von innen gefordert werden.

§. 89. Uebrigens werden die den Ausgenomme-
nen, vermögeihres Standes oder sonstigenVerhält-
nisse, zukommende-i Rechte nnd Psirchten, durch
die Ausnahme in dergleichenAnstalt nicht verändern

Zwanzigster Titel.

s Von den Verbrechenund deren

Strafen.

§. I. Einejede Obrigkeit und jeder Vorgesetzteim

Volke, cnußLaster und Verbrechen bel) seinen Un-

tergebenen zu Derhütxnernstlichbeflissenseyn.
§. 2. Ililkern und W, Sgyub und-Pelle-

lekzgg sind besonders verantwortlich, wenn sie die

ihnen obliegenden Pflichten, in Ansehung der ilzrer
Aufsicht anvertrauetcn Personen vernachläßigen.

s. Z. OeffentlicheVerachtung der Religion, und

Verfü rang der Unschuld sollen gesetzmäßignnd

nachdr cklich geahndee werden. (Abschn.Vl. xll.)

§. 4. Muclzwillige Bettler, !andstreicher, und

Müßiggangeymüssen zur Arbeit angehalten, nnd
,

«

wenn sie dazu unbrauchbar sind, auf eine billige Art

versorge, oder als Fremde aus dem Lande geschafft
everdem

s. s. Diebe und andere Verbrecher, welche
ihres HERme Neigungen wegen dem gemei-
nen Wesen gefährlichwerden könnten, sollen,
auch nach ausgestandener Strafe des

Beweg-« m e
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nicht elzer entlassen werden, als bis sie ausgewiefen
haben, wie sie sich entferne ehrliche Art zu ematzren
im Stande sind.
§. 6. Obeigkeiten und Vorgefelzte, welche die

Obsicht und Vorbeugungsmittel gepachtet Art ver-

nad)läsiigen,mache-flieh der Verbrechenilgeer Un-

tergebenen, nacts Verhaltnißder Umstande, meyt
over weniger theillzaftig«

'

-

Erster Abschnitt.«
Von Verbrechen nnd Strafen-

überhaupt-

s. 7. BIerHurch eine ExexzeHandlungjemanden
W, der egelzet ein PE-

- W, und macht sichdadurch nicht nur dem Belei-

degten , sondernauch dem Staate, desscnSchutz der-

jelbe genießt, verantwortlich.
"

H- 8- AuchYWMW
W, begehee derselbe
vem Verbrechen

s. 9. Handlungen nnd Unterlassungen, welche
nicht in den Gesetzenverbot-In sind, können als ei-

gentliche Verbrechen nicht angesehen werden, wenn

gleich Einem oder dem Andern daraus ein wirkli-

.cher Nachtlzeilentstandensenn sollte.
I« los-Mille

oder s ; "el eueik kann d"« MUW
m c enr tloi L

s. 1 k. Sonst trifft die Strenge der Gesellenur
den, welcher das Strafgesetz zu wissen schielen-«
nnd im Stande gewesen ist. ,

§. 12. Nicht nur Unrertlzanen, sondernM
, remde, welche innerhalb der Geenze des Staats
1 aufhalten, sind sich um die Gesetzedesselben tu

eckundigenverpflichten Einleitung- S· 38
ble§46.).

. Iz.

l ,

s
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§. 13. Dergleichen Fremde, welche innerhalb
Iandes Verbrechen hegen-»n,werden daher auch nach
inländischenGesetzenbestraft
"§. 14. Fremde aber, wenn sie wegen auswärts

begangener Verbrechen kur’St.-ase gezogen werden

sollen, müssennach den Gesetzendes Ortes, Wo

sie oas Verbrechen begangen haben, beurclzeilt
werden.

s. 15 Doch kommt es allen benen, welchewe-

gen auswärrs begangner Verbrechen innerhalb Lan-
des bestraft werden sollen, en starken, wenn die hie-
sigen Gesetzeeine gelindere Strafe auf das auswärks

begangene Verbrechenbestimmt haben-
§. 16. Wer ireg zu handeln unvermbgendist-

Strafe statt.
s. 17. Unmündi e und i ni e Personen

können zwar zur Verhütung fernere-r Vergehnngen
gezücheigetzniemals aber nach der Strenge der Ge-

se«e bestra t werden.

§. 18. Alles, was das Vermögeneines Men-

schen, mit Freykzeit und Ueberlegnng zu handeln,
nrelzrt oder mindert, das tnelzrt oder mindert auch
den Grad der Strafbarkeit

’

§. ig. Furcht vor Drohungen, deren Gesaer
mit Hülfe des Staats oder sonst abgewendet wer-

den lonnke, rechtfertigt den Verdrechernicht.
§. 2o. In wie fern der Bedrolzeredie Furcht zu

überwinden, und die Gefaer selbst abzuwenden
vermögendgewesen sen? muß nach der lage
der Umstände-,besonders aber nach seiner- Ge-
mükzzs nnd leibesdeschasfenheirbenrrlzeiltwerden.

s. 21. Furcht vor einem bloßenSchaden am

Berinbgen, oder vor llebeln, die in der Folge ge-
hoben wei·den»können,entschuldigtnicht die vorsetz-
licheZufügnng eines unersetzlichenSchadens.

Fffk s.«22.Allgem. Gesetzt-.1V. Band.

-—

Moralinlt

sey dem findet kein Verbrechen, also auch keine MERMI-

l
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§. 22. Wer sichselbstvorsätzlich,oder vermit-

telst eines groben Vers-dens, es sey durch Trunk
oder auf andere Ark, in Umständeversetzti2;x:, wo

das Vermögen, free) zu handeln, aufgehoben oder

eingeschränktist; dem wird has Imm- fozchm Um-

ständenbegangene Berbrechsn nach Jerhällniß die-

ser seiner Verschuldung zugerkchkxen
§« 23« Je Mehr Bewegungsgründejemand ge-

habt hac, die begangene simsdare Handlung zu

unterlassen, desto melzc muß sie ihm zugercchnct
werden. .

H. 24. Je mehr Mixbtcn jemand gegen Den Akt-

dem, oder gegen den Stank nat; desto gis-gesist
das Verbrechen, wenn er dieselbenbeleidigt.

s. 25. Je größerund unvermeidlich-r der Scha-
«de oder die Gefahr ist, welche ans dem Verbrechen
cntstehenz desto schärfermuß dasselbe gcakzndet
werden.

«

Vorrat-. s. 26. Wer abi ern-as ksut muri-eg-

jääy LOYHOHUUD gegen djg drit eines

sszrraiacjegeslLeiLigtwird, der begeht ein vorsntzs
lichtesVirbre -en.

.

. . c vie Handlung so beschaffen,daß dcr

ges-TH.Errig Erfolg, nach der allgemein, oder dein
Handelan be onders ijanhngtüxxjcjxenLk
numj der Zskngez nothwendig daraus entstehen
mußte: so wird vergulihzh daß das Verbrechen

- sey unternommen worden

ngtläßkgi s. 28. Wet- bcy Uebertretung des Strofgksktzks
km

zwar die
« ,

« Hart »Ganz-ZU Licht
«

« --«
,

,

; dnxh chh - « Li-
Es

·

f «s -
in jstcgzojgnx

n J U...,

jcben könxtenz Der iznt sich eines Perbrechens aus

Fahrlnsztgkcirschukdiggemacht (le.1. Tit. llL

9-2·5.·) . . .

H. 29. Je natürhcher Und gewohnltchcrder

gesepxokdrigcErfolg aus der Handlung cmstchp
Je
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III leicbscr der Handel-we diesen Zusimmcnhang hat

s können; und ke gefåkgrischekund Unec-

slh lst, aus welche-rder

Scynvy obschon wider scinm W(llm, entstele
dcslo melzr muß die dabcy begangene Fahrläszlgkeit
bilirafti
Y« )

«
-

Strafen items-n den dem Richter, in jedem beson-
dcm Jcllc, nach VorschriftIT.2«3.24. 25. bestimmt.
§. Zt. Die lxxi Gelage befksmmce Strafe eines

Veszcckjycks lzciszt die Oldmslickwz nnd«rr1ffkin der

Regel nsx den, welcher das Vchrechm vorsätzlich
begangen hat.

«

91 3:. Die nächäeStrafe nach der ordentlichen
wird dem zum-anm, welch-er zwar des bösen Bor-

salzes nichc lxbcrfålzrtist, dem aber, vor oder bcy
der Thor, die ges fwidrlke Werk-un als

«

e un-
«

lls
»

«

·s - lun n« t unbekan t

l-

Oe.

H. 33. Hqt das Gesetzdie Strafe einss aus

Fahrläi;lgkeitbegangene-a Vetbrcchens nicht aus-

drücklichb--stm:-nr: jo wird von dem Richter eine

außesmdenmcheStrafe nach den Grundsätzendes

H—29i festgqsitzts
s. 34. Finder nur eine außerordentlicheStrafe

·

statt: so kann dieselbe niemals bis zum Tode oder

Jus Ehrlosigkylt ausgedehnt werden.

.35. Wenn die Gelese eine willkührliche
Strafe verordnen: so darf diessle nlchc über Ge-

fängniß von Sechs Wochen, over Funfzig Thaler
Gildbukzh ausgedehnt werden.

§. Zö- Jst der schädlicheErfolg aus einer an

sich - erlaubten Handlung durch bloßenZufall ent-
-

standen: so kann er dem Handel-wen nicht als ein

Evens-schenzugecechnekwerden. (le. l. Tit. lll.
. 6.

«

Ffff2 s. 37.

l
Zufall.
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s. 37. Jst die Handlung, welche den ziifålliaen
Erfolg wider die Absicht des Handelnden gehabt
lzo.t, an sich imerlandxr so ist zwar dieser Erfolg
seidst für kein Verbrechen zu achten·

H. 38. Je leichter aber dessm Möglichkeitvon

dem Verbrecher Voranstzcselzcnwerden konnte, desto
meer must, in Riscksicht aus den daraus entstande-
nen Schaden, die Strafe der unerlaubten Hand-
lung selbst gefchiirstwerden« »

s. 39. Die ordentliche Strafe eines vorsätzlichen
Verbreriiesis trifft denjenigen, welcher dasselbewirk-

lich Vollbracht har.
«

s.-4o. Hat der Tbåter zu Vollziehung des Ver-

brechend von feiner Seite alles gethan; die zum

Wesen der strafbaren Handlung erforderliche
Wirkung aber ist durch einen blcßenZufall ver-

hindert worden; so lzat er onienige Strafe-,
welche der ordentlichen am nächsten kommt,
bewirkt

§. 4-1. Die nächsteStrafe nach dieser trifft den,
welcher durch einen bloßenZufall anider leistet-, zur

Ausführung-, des Verbrechcns erfoxderlichsnHand-
lung gclzindert ers-irde.

. 42. Hat ein solcherZufall schon die vorläu-

sigen Anstalten z-: ver strafdaren Handlung unter-

brochen: so wird hie böse Absicht nach Verhält-

niß des Forschiisirs zur wirkl:ch"cnVollziehung
geahnden
»Es4;«

Ausführung k-.S
«

»O«

eng eiaener Bewegung von der

Verbrechens abstehe, nnd bade-)
-«.-i trifo daß die g xwidkme Wir-

. ;.«j-t erfolam kann; ingleichen der,
Mich-sc drin-h zeitiue Entdeckung der Tithschnldk
gen. nnd itzt-es VTHmekHsdie Ausführuna disssk
ben hintersten-»kann auf Begnadigung Anspruch
machan

§· 44·
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s. 44. Auch bloßeDrohungen, ein gewisses
Verbrechen begehen zu wollen, sind strafbarz und

verpflichten den Staat zu Maaßreaelu, wodurch
der Bedroht-te in Sicherheit gesetztwird.

s·45. In der Regel kann die Strafe in einem

vorkommenden Falle nicht über das höchsteMaaß
der gesetzlichenStrafe verschörstwerden.

§. 46. Wenn auch eine Verschärfungder or-

dentlichen Strafe dem Richter zur Pflicht gemacht
werden: so-darf doch die im Gesetzebestimmte Gat-
tunq der Strafe nicht grünt-erk, und es muß dabey
allemal auf die Vorschrift des so. Rücksichtge-
nommen werden. ,

s. 47. Die im GesetzebestimmtenArten der To-

desstrafe- werden Durch Schleifung zur Niri)tstät-
ke, oder durch öffentlicheAuestellung des leichnams
geschärft.

s. 48. Die Verschärfung der Feste-nas- und

Zeichchaaestrascgeschiehtdurch längereDauer-, oder-

dnrcb körperlicheZijchtigung.
§-.49.. Die Gefånanifxstrafesoll durch längere

Dauer, oder durch Veraubung gewohnt-er Be-

quemlichkeiken, aber nicht durch solcheOJTikkelge-

schafft werden, durch welche das leben und die

Gesundheit des Gefangenen in Gefaer gesetzt
wird-.

s. so. Bey Schärfung ver leibesstrafemuß alle-

mal auf die körperlicheBeschaffenlzeitdes zu Bestra-
fenden Rücksichtgenommen werden.

s» 51. Gegenden, welcher durch Erdichtunz
falscher Umstände den Richter hinter-gehen will,
wird die übrigens verwirkte Strafe allemal ge-

schärft.
§· 52s

»

wika allemal Schärfung der auf das einfachesVer-

brechen im GesetzebestimmtenStrafe.

Ffff Z-

Die Wiederholung gleicher Verbrechen-

H 53—-

Von Ver-

schärjuna
M wem-«

fen.

Von wie-
drrhsltm
Verbre-
chris-
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§. 53. Von dieserVerschärfungver Strafe ist
besondecm anF den Denn des »Bei-brennte zu
chser Abt von Vergllkimserh nnd auf die dem«

Sknate daraus bevorstehende Gefahr Rucksichtzu
nekzmem

Von per s. 54. Sind mclzccrc Geldstrafen verwirfk wor-

den: fo wird eine jede aus dem Vermögen des Ver-
Vskvm breche-ISbengmkebm
chm II 55. Eben dieseBemreibung sindet statt, wenn

derselbe Verbindet nnchnoch anpxrdem eine lebens-,
liebes-, oder Einen-kraft ver-Diese hat.

s. 56. Auch blose ljkhrcnstrafcn sollen zugleich«
knebender leihen - over Geldstrafe vkllzcgen werden,
«soweit fe nicht in der körperlichenbegriffen, oder

Ehe-durchunnü-) gemacht werden.

»s.57. Wenn mehrere leibesstrafen zufammen-
Mffsenx so muß die Strafe des schwerstenVerbre-

cheng Verschörft oder verlängert; doch muß die
Summe aller Strafen der verschiedenenVerbrechen
nicht überschrittenwerden.

Wink-sing §, 58. Wer die noch unentveckken Mitfchuldigcn
mPMspanzeigh soll mit einer gelindem als der gesetzlichen

"Strafk belegt werden. .

, »E.59. Mer die That, noch ehe er derselben
J überführt ist, frenwislläggestehe, gegen den soll die

Honstvermalte Schärfung ver Strafe gemildert,
oder wenn keine Schärfung statt sinds-« dte gelin-
dece gesetzlicheStrafe erkannt werden.

§. So. Reue vor vollfülzcxecThat, ist nach den

»Na-seh der unrernommenen Verbrechen zu bruc-

thellem
§. 61. Wenn der Verbrecher, nach vollbrachten

That, die schädlicheQVlrlsungderselben, ganz Oder

zum Theil, fosxlcichaus eigenem Antriebe verhin-
dert Hat: so sindet nur eine außerordentlicheGckafe
statt.

§. 6:.
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§. 62. Jst der Scheide schongeschehen, aber

von dem leäter ersetztworden: so sindet eine Mil-

derung M sonst verwirkten Strafe statt.
§. 63. Jst ver Vetbrecher verborgen geblieben;

hat aber seit melzrrtn Jalzren überzeugenveBeweise
einer gkülkdlkchmBesserung gegeben; und den

Schaden vollständigersetzt: so kann ernuf Begna-
dignng Anspruchmachen.

«
,

§. 64. Haben Mehrere nn Ausführung eines Theil-»h-

Verbrecheno unmittelbar Theil genommen: so trifft
jeden von ilznem als Urheber-, die im Gesetzede- breche-nAm

flinnnte Strafe- Mel--

s. 65. Hat Einer sich als Haupturheber ausge-
zeichnet, und die Uebrigen zum Verbrechen ver-

leitet: so wird die ordentlicheStrafe gegen ilin
geschårft

s. 66. Verbrechen , zu deren Begethtng sich
Mehrere verbunden lzabem müssenschärferbestraft
wrrdgn, als eben diese Verbrechen, wenn sie nur

von einzelnenPexsonenbegannenworden.
«

s. 67. SLesersieh eines Andern zu Ausführung

ieines Verbrechens bedient , wird eben so bestraft,
wie derjenige, welcher ein solchesVerbrechen selbst
nnd unmittelbar begangen hat.

s. 68. Steht er gegen den Thäter im Verhält-
nisse eines Vorgesetzten,—odereiner Reformpasom
so wird er als der Rädclsfülzrerdes veranstalteten
Verbrechens angesehen (§· 65.)

«

-§. 69. Wegen diesesVerhältnissesdes Thäters
gegen feinenOhren, rann die Strafe des erstern
zwar gemildert, aber nicht erlassenwerden-

s. 7o. Jst ver, welcher den Auftrag gemacht-,
oder ver, welcher ihn übernommen hat, dem Staate
oder dem Brleidigten vorzüglichverpflichten so
muß hey der Strafe auch auf diesesbesondereVer-

hältnißRücksichtgenommen werden«

,

Ffff 4 . F. 7t.
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s. 7t. Hat jemand zwar an der Ausführung
eines Verbrechens nicht unmittelbar Theil genom-
men: aber doch dabey eine solchethåkigeHülfe ge-

leistet, daß ohne dieselbedas Verbrechen nicht lzåtte
begannen werden können: ,so sinder gegen ihn die

ordenitiche Strafe stark. ·

s. 72. Jst der geleisteteBeystand zur Ausfüh-
rung des- Vccbrecheng nicht nothwendia gewesen:
so wiid dieser Bis ’) dennoch nach km Ver-,
lzålczsissc, wie er - n erleichtert oder

befördert hak, und nach sddkii Habe di« Ar«.),ivere
des Verwischens selbst, an den Hä"i;1cistenden
geatzndec.

s. 73. PRenn sichMehrere zu cincnigrmeinschase
M fiiiirendensVerbxechenVerhande haben;
«

Jede: von ilziien für sämmtliche verabredete

Hmdluiigen haften, wenn er auch nur zu Einer be-

hülflichgewesenist. ·

—

§. 74. Ase-m jemand, auch olzneVorgängige
Verabredung, zu der Zeit, da vie Tlgnr ausgeführt
wird, durch Handreicl)uiig»,Wache halten, oder

sonst, Hüxfe leistet; so wird er in Ansehung ver

That, bey welcher er wissenrlichund freywillig hilft,
als Mittirlzebcr angesehen.

v

s. 75. Hat der Hülfsleistendedas Verbrechen,
welches begangen werden sollt-e, nicht gewußt: so
wird seine Strafbarkeit nach seiner dabey gehabten
Absicht beurtlzeild

«

,

s. 76. Tser zu einem Verbrechen bestimmten
Rizth und Anleitung giebt, wird eben so bestraft,
tin-f dseyFelchcrdazu chätigenBeostand geleistet
hat. .72.

77. Jst der Reitlzgeber bey der Vollziehung
der That gegenwärtiggewesen: so wird er zugleich

«

als»Urheber angeschem
«

.- 78. Wer einen Andern durch Trunk, oder

sonst mit Vorsatz« in Umständesetzt« daßsder-.»

cibc
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selbe das Vermögenmit Freylzeitund Ueberlegung
zu handeln verliert, der ist wegen des dadurch ver-

anlaßten Verbrechens verantwortlich-
§«79. Die Absicht, welche der Verführer bet)

seinem Vornehmen gehabt hat, nnd die mehrere
oder mindere Wahrscheinlichkeitdes daraus zu be-

forgectdenschädlichenErfolgs, bestimmen die Art
und den Grad der Strafe..

s. so. Wer von einem Verbrechen,.wodurch die-

Sirbsrrlzeit des Staats, oder leben, Gesundheit-«
Ehre oder Vermögen eines Menschen, einer erheb-,
lichemGefaer ausgesetztwerden, vor dessenAusfüh-
rung Wissenschaft erhält, ist schuldig,dasselbedurch
Aue-W dey der Obrigkeit, oder durch Benachrichti-
gnug dessen, gegen welchendas Unternehmen ge-
richtet ist, zu verhinderne
§. 81. Fehlt es ilzn an Zeft und- Gelegenheit,

das Vesdrechen durch obkigkeitlicheHülfe, oder

durch Benachrichtigung dessen, welcher dabey Ge-

fahr läuft, zu hinreetreibenx so muß er selbst, so
weit es olzne seineeigene, oder eines Dritten beträcht-
liche Gefaer geschehenkann« dasselbezu lzintectreiz
ben beneålgtseyn. s·

§. 82. Wer das Verbrechen auf die s. so. 81.

vorgeschriebeneArt zn hindern unterläßk,ist, wenn

er einer zuverlößigenWissenschaft des vor-habenden
Verbrechens überführt werden kann, nicht Innr zum
Schadensersatze verbunden; sondern er muß auch,
nach Verhältnißseiner Bosheit oder Fahrläßigkeit,
bestraftwerden. «

§. 83. Hat jemand an den Vortlzeilenseines

Verbrechensznach dessen Ausführung, wissentlich
Und frenwilltg, jedoch ohne vorgängigeAbrede,
Theil genommen; so trifft ihn eine solcheAhndung,
die dec ordentlichenStrafe desjenigen Vetdrechens,
von welchem er Nutzen gezogen hat, am nächsten
kommt .

F f ff s F. tue
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»L.84. Wer Werd-sechste,odcr deren unk·cchtmö-—

ßigm Gewinn, zgi ckkgexmlicheusich zum Geweer
Ins-Jst, wird nchd der Sieg-J cbgu ko, wie dre Vet-

bretipsce chst, k« «

85- G-

Persoiw tm«

usw wi) He ge

kri33«"«,"—.
want-est werden.

H. »s;6.Wenn das Gesetzdem Richter die Walzk
übci·l..f.: ob Geld - oder Leidegsirafcverhängtwer-

den NR fo mußdasNöszige im Erkenntnisse fest-
geschr; nkkmgld aber dem Vetbrechcr selbst die

Wahl Aber-Lassenwerden.

H. 87. ZssisigeGefäss
Fsstungsjirafe wird in

bkxßeverwandelt, wenn

Person des Verbrechers
kann.

s. 88. Fünf Thalkir
Gefängnikkstmfevon Acht
gleichgeachsien
§. 89. Bei-ro kann der Richter diesesVerhältniß

nach der bekannten Beschaffmigcitder Vermögan
m«.«1««««.dedes Verbrcchers, nf Zehn bis Vierzig
sz « für IlchrTage G.-fängnißerj«zökzen.

sk.90. Wenn Fsiegesetzlicheoder erkannte Ver-

schärfkru des- Gefängniß , Z!Ic1·)thaus-oder Fe-
stunFSsxrafe nicht aiment-bar ist: somußvie Dauer

derselbenbestätigenwerden-

H.

ofen sollen grmm unbcmiktekke
Adern Vvikocxaffenicht erkannt,
»

ch bestimmt sind, ist eme verhält-
,fu:bkik, oder Gefåagmßstrafever-

schmin oder

'» Gcldx
die Leibesscmfe an der

nicht Vollzogen werden

5 »-

Gekcbußewerden einer

Tagen, der ngel nach,

s. 91.



Vom —Hochvcrkathe,.

Zweynr Abschnstr.
Von Staatsverbcechcn überhaupt, und

.vom Hochvertaclze insbesondere

1187

§. 91. Die frsywiiligeHandlung eines Unter- Bzgkissh
than-I, durch welcheder Staat oder dessen Ober-

haupt unmittelbar beleidigt werden ,- heißt ein

Sraagsverbrcchm ,

·

§. 92. Ein Unternehmen, welches auf oine ge-
waltsam Umwälzung der Verfassung des Stoar8,
oder gegen das Leben oder«die Frwytzeitseines Ober-

lzduprsabzielt, ist Hcchvkkratlz.
.

s. 93. Wer sichdessen fchiixdigmacht, sollStrafe der

nach Verhäkrnißseiner»Bosheit, und des angerich-KLEMM
Men Schadens, mit der häktcstenund schreck-

" ·

hafcsstm Leibes - und Lebcnsslrafe hingerichtet
werden«

"

H. 94. Diese Strafe trifft sowohl den RIEM-

süsxtcc,als diejenigen, welschean dem Verbrechen
als Mikutkzeber Theil genommen haben. G. 64. »

67-· 71« 73«)
»E·95.. Dergleichen Jsksochverråckzecwerden nicht

nur ihres sämmtlichenVermdscns und all-w bür-

gerlichen Ehre verlustig; sondern tragen auch die

Schile des Unglücksihm Kind«k, wenn per Staat,
zur Abwendung künftiger Gefahren, dieselben in

beständigerGefangenschaft zu behalten, over zu
vgxbkmnen nöthigsinden sollte.

gä. Auch diejenigen, welche ben einem der Theil-.

Hochverrotlzeauf entfernte-e Art, es sey durch MMU

Rath oder That, behülRichgewesen sind,« sol-
len mit dem Schwerdke hingerichtet werden.

(s. 7·2. 76«
. 97. Wer von dem Vorhaben eines Hoch- Ins-,

virmkhg Nachricht erhält, nnd der »Ob« Mk

baIddelsjchstAnzkige davon zu cis-»Ich-wer-
LIIZZD
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låßt , hat Zehnjährigebis lebenswierige Festungs-
strafeverwirkt Q· 80 st. 8:.)

§. 954. Selij Arm-n, Kinder-, nnd Ehegatken
sind, den qlc chcr Ssto e- die Aus-Führungeines

solchenVori«:«cclwns,soviel an llznm ist, auch durch
zeitxge Gan-Thon ihrer mvou erlangte-I Wissen-
schaft, zu wer vsspllchccr.

»

Strafe ent: 99. Wsrn:1,jcss-.and, der des Hochvsrmths
schuldig brsunosn 1m«d, fu«-; Der formt-litten

non-kas- Srmfg durch du- Licht »Ich sen hat, oder vor

Vellstreckxrz dek- ilmlsz qqk :«: ist: fkdsoll, aus-
"

see der Almen me Elzre -.-t:· das Vermögenbe-

treffenden ?l-«.1-:kx:!«.3,-..s..:) die szcuxiou der ber-
wikkten Rächst-casean seiner-c Otldnisse vollzogen.
werden« .

Dritter Abschnitt

Von Verbrechen gegen die äußere Si-.

chcrizecr des Staats.

Lande«-w s. wo- Ein Unternehmen, wodurch der Staat

»Ich-TO-gegen fremde .-;Vss«d)rein äußereGefahr und un-

slchcrlxcicgcsctzrwer. lzszt cutxcssgvcrrårlpcscn.
EkstyClasse g. mi. swa- g-.11ue dem Gnatc genöngeEntde,
Ml«lb««« Krieg»-sl2ecre, oder Hauptf;stungcn. ’m frindtiche

Gewalt zu bringen urtoinunmy der ist ein landes-

verkåklzerder Ersten Classe-.
Strafe· s. 1o2.. Ein solcher landesverrätlzersoll zum

Richtvlakje geschlcift, mit dem Rade von unten

herauf gcrddtck, und der Körper auf das Rad ge-

stochrenwelch. .

s. 103. Die gegen einen Hochverrätlgcrin

Ansehung Nr Elng, des Vermögens, nnd in Be-

ziglznngauf seine anilih nach is. 95. vetctdthle

ANDme jnglnchcn die Bollsireckung der Sci-

bzsstmfc an dem Beldmsse des entwlchcncn oder

ge-
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«gestorbenenVerbreelserg, (§. 99.) treffenauch einen-

lanvegverräklgerder Ersten Clnsscp
»s.104. Auch in Ansehung der Mikurheber und

Theilnelzmer dieses Verbrechens, ingleichen derje-
nigen, die ihre IMssenschnfkvon einem solchenVor-

nehmen zu entdecken unterlassen haben, sinoen die

Vorschriften H.94. 96. 97. 98. wie bey dem Hoch-
verrakhe Anwendung. «

§.105. Jst eine Iandesverråtherryder Ersten
Classe vor deren wirklichem Ariel-suche cnrdcsckk,
oder doch gänzlichverhindert worden: so sollen die

Utlzcber mit dem Schwerdte hingericlykekxdie Theil-
smslzmeraber mit lebenswierigeh und die Mit-vis-
"sekmit Acht: bis HelgnjälzeigerFestungostrafe belegt
werden.

§. 106. Unternehmungen Von minderer Wich- Rwente

kigkkiy die zur Begünstigung der Feinde des Staats
»

abzielen, sind als landesherråtlzcreyder Zweycmkexhkkkp.
Classe anzusehen.

s. 107. Wer dem Feindezur Augfijbrunafeiner Aktender-

Anschlögebefindet-lichist, oder den Kriegeöoölfern»Um-

des Staats in ihren Unternchnnmgm geden den

Feind vorsätzlichHindernisse in den Weg legt, soll
durch den Strang hingerichtet werden.

s. kos. Wer zur Begünstigung des Feindes,
Aufruhr in Festungen erreat, oder Mai-rasten und

Verrattzehöuserverderbe, ist ver Strafe des Rades
von oben herab schuldig.

’

«

. 109. Wer in gedachte-rAls-fichtStädte, Dör-

f», Vormilzstzåisze, oder rssene Magazine in

Brand steckt, soll durch das Feuer vom Leben zum

Tode gebrachtwerden· «

§. no. Wer die feindlfchen Trupven, durch
frevrvilltg übernommene lieferungen, mit Kriegs-
bedükfuissennnd Lebensmitteln in beträchtlicher
Menge unterstützt,hat vie Strafe des Schwert-us

»

verwirkt.

Eil-.
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H. In. Wer sich als Kundfchafzcr von dem
e läßt, oder demselben Operatione-

plaim ’F;est1mg::risse,oder andre berg.s!cl)et1 RU-
tichmi used Urkunden mlksigeslhdurch welche der-

selbe in Stand geletzt wiid, dem Steine zu scha-
den, wird mir dem Galgen bestraft

IF. Ue. Ase-:u okzne weitere Theilnelxmunq,
feindlich- ndsximstch oder einzelne zism Ang-

kundichastm ab.;eordmte feindliche Trupp-m oder

Sol-samt bin sichver-Sich soll mit Vier-—Lie- Sechs-
jälzrigccJeslizngslfrafebeim-«werdet-»

CI.113. Fremde Kundschafreiy die sich cmf VII-

dåclskigsnHäsegeii bei-seien lass-eh sind nach den

Regeln des Krämsrcchks zu behandeln
§. 114. FrindlichasKricxszefaazxmh welche die

ihnen gestatte-te Befremmg von einer engem Ge-

fangenschefk gegen ilgr gegebenes äBort mißbrau-
chen, imv Aufruhr anrichten, sollen mit dem

Sck)wctdte, oder nach Bewoudniß der Umstände,
der Größe der Gefahr, dder des wirklich entstande-
nen Schadens, mit dem Rade von oben hingerich-
tet werden. .

» 115. In Fällen, wo eine Tandesversökherey
decZWyren Classenoch nicht auggefiiigkr,oder dem

Saum vacurch noch kein Schatze zugefügtword-n,
soll die Menscme nach Bewandniß der Umstän-
de, in Sechs- bis ZehnxälzrigeGefangenschaft Ver-

wandelt werden.

§. 116. Eine gleicheGefzngniß-soder Zucht-
lzausstrafc trifft diejenigen, welche an einer solchen
sendet-herrschend zwar nicht unmittelbar-, aber

doch DurchR.:rlzs-l)kägeoder entfernte Hülfslcistung,
Theil genommen haben.

v

§. 117. Gegen diejenigen, welche ihre Pflicht,
zur Entdeckung der von einer solchen dort-a-
benden Tandcsverrächmy ihnen beowolznendm
Wissenschaft, unterlassen haben, sinven die allge-

mei-
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meinen Vorschriften des s. 80. LI. 82., jedoch
nach der Wichtigkeit des Gegenstandes, der Ge-

fahr-, oder des Schaden-, in gesehm-stetemGrade
Anwendung. »

§- 118. Jeder Mitsrbnsdige an einersjwchs oder

Tandeoverrätizerey,welcher das böse Vokhabcn aus

eigner Bewegung noch in Zeiten entdeckt, und da-

durch aller Veschäoignngdes Sinn-II vorbeian
kann auf Milderung der Strafe, oder, nach be-

wandien Umständen,auf völlige Begnadigins An-

spruch mache-i.

"§. 119- III-Er sich Wkssenthebin Verbindungen
einiåßt, wodurch der Staat auf irgend eine Akt in

äußereUnsicherheit, oder gefåkgeiicheVerwitkelseni
gen gerathen könnte, scii, wenn er ansi) einer b«;en
Absicht nicht Mastixer und dem Staate kein

Scheide geschehen ist, mit Ge,iingnisi- oder Fe-
stungsstmfe auf Sechs Monaiize bis chy Jaigre
belegt werden.

s. 120. Ohne besondereErlaubnißder Obrig-
keit darf kein Einwohner des Staats siciy zu Kriegs-
zeitem mit irgend jemanden von seindlicherSeite
in heimlichesVernehmen einlassen.
§. 121. HIBcr seiner Privatgcschöfeewegen, zu

Kriegszeieen Reisen in feindliche Lande vornehmen
muß, ist die schriftlicheErlaubniß seiner Obrigkeit
nachinsuchenverbunden.

«

§. 122. Briefwechsel in feindlicheIande dars,
ohne dergleichen besondr«Erlaubniß, nicht anders,
als durch den JWegder BffentiichenPosten, auch nie
in Ziffern, oder andern geheimen Zeichen geführt
werden.

s. 123. Niemand soll fremde Personen bey
sich aufnehmen, oder deren heimlichen Aufent-
halt begünstigen;sondern er ist schuldig, der

Obrigkeit seines Orts davon sofort Nachricht zu
geben-

§. 124.

Soeben-,
Haus«-suc-
tel-
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§. 124. Wer diesen Vorlchriftcn ("Z.12t. I22.

12;.) zuwider handelt, foll, wenn er auch bey nä-
herer Untersuchung einer V.-rråch.sre1),oder der

leeilnelzmung und»Pki1wissk-nschaftdavon nicht
schuldig befunden wird, dennoch in eine seinem Ver-

gelgm angemessene empfindliche Leibes - oder verhält-
mßmåßlgeGeldstrafe vgrursizeilk werden-

§. us. Ohne ausdrücklicheBewilligung des
Iandeslzerrn soll niemmd im lande Besesilgnngen
anTegetHwelche den Feinden des Staats san-Auf-
enthalte dienen könnten.

H. 126. Niemand soll schweresGeschütz,Waf-
fen, oder Kriegsvorkätkze,heimlich aufsammeln.

H. 127. Niemand foll, olzne Zwang, dem

Feinde Lebensmittel oder Kcicggbevürfiiisse zu-

führen.

§. 128. Niemand soll bewaffnete lcuee zufam-
menbringcn, oder in Sold nelgmen, der ntcht

’

von dem Staate dazu ausdrücklichbevollmächxcgr
worden.

§. 129. Niemand , «der nicht vermögeseines
Amts dazu berechtigt ist, soll Risfc von Festun-
gen, Oper.1tionsplane, und a

—

s. c- sc Flach-
cichtin , deren Bekanntwekd kurz in

Kricggkeiten, dem Staate qc.-.1.«..x..- sspzskkkönnte,
sammeln und besilzenz vielmehr di « J, wenn

sie jlgm zukommen, an die Bckzocxi spukt ab-

liefern.

»s.130. Wer wider diese Vorfchrlkfen (-f?.125.
bis 129.) heitrdclh der soll, nach Bcklzalvxß seiner

Uebertretung , der für den Staat zu bxsnrwmn
Gefnsz und des seineAbsicht haben treffendenVer-

dachte-, mir mchdktleklicbcrGeld- oder leibessirafe,
nach B;—l"rl)«xkf:nknitder Person, und ihres Vermö-
gens-, belle werden.

«

§. 131.
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s. 131. Jeder Bürger des Staats ist schuldig,
die feinem Vaterlande drohende Gefahr, so viel

in seinen Kräften steht, abzuwenden; und alle

ilzm bekannt gewordenen verdächtigenoder ge-

fährlichscheinenden Unternehmungen , welch-n er

nicht selbst vorbeugen kann, der Obrigkeit san-zu-
zeigen.

s. 132. Votnehmlfch aber liegt allen Obrig-
keittn und siskaltschen Beotenten die gen-nieste
Atnmekkfamkeit auf dergleichen Bsrfålls und

Begebenheiten ob; also daß, wenn sie Daten etwas

pflichttvwcig veradfäumcn , nicht nur mit Essa-

tien, sondern auch, nach Brschsssentzeitder um-

stände. deo Grade-I ilzter Rachxaßxgkcih und
des dem Staate daraus entstand-neu Schadens,
mit Gesangnißx oder zeitiger Festuttgssttafe wider

sie verfaizren werden soll.
·

- H. 133. Auch derjenige, welcher den Staat in Dpskke

Unvernchmcn nnd Zwietracht mit fremden nichtsllfkst
frindlichen Måchten zu ver-wickeln sucht; inglei III-III
chen der, weicher solchefremdeMächteszm No -

thstile der Gerechtsameund des Interesse des einnen

Staats begünstigt, verletzt die äussere Sicherheit
desselben, und begeht eine Landesverrätlzereyder

Dritten Classe.
§. 134· Wer fremde Mächte gegen den Staat Akten M-

aufwiegelt, und zum Kriege wider densel- selben«

ben reizt, soll mit dem Schwert-te hingerichtet
werden. —

§. 135. Wer das Völker-echt gegen fremde
Staaten, deren Oberhaupt und Gesandten verletzt-
oder dieselbensonst beleidigt, gegen den soll die

durch die That selbstverwirkte Strafe jedesmal ge-

schärftwerden.

. §. 136. Wer Beleidigungen fremder Unter-

thanen auch außerhalb landes bea txt, welche
dce hiesian Unterthanen der Gefahr, daß von

Allgem. Gesetzt-. IV. Band. Gggg dem

K
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dem fremden Staate Repressalien wider sie gebraucht
werden möchten,aussetzen, soll eben fo, als wenn

er das Verbrechen innerhalb landes begangen hätte,
gestraft werden.

s. 137« Wer in der Absicht, dem Staate zu

schaden, oder ilzn in Streitigkeiten mit feinen Rach-
barn zu verwickeln, die Sandeggkånsenverkürlsy
oder verdunkelt, der soll vier- bis-achtjälzrigeGe-

. fängmß- oder Zuchthangstrafe leiden.

s. 138. Wer sich um den Beystand fremder
Mächte, zur UnterstützungseinerAnprüche gegen

den Staat, oder einen Mitnntettbnnen bewicbh
und dadurch zu unangenehmen Verhandlun-
gen zwischen benderley Staaten Anlaß giebt,
der hat sechsmonativlichebis zwei-jährigeGe-

fängniß- oder vcrlzältnißmößigeGeldstrafe ver-

-wirkr.
’

»s.139. DiefeStrafe sollgefchörftwerden,wenn

der Staat selbst die vermeintlichen Rechte schonnn-

tersncht, und für ungegründet erklärt lzar.
H. 140. Wer die Rechte des Staats-gegen frem-

de IMZchte dnrch Verke-.tl)ttena her darüber sprechen-
den Urkunden, oder auf andre Art, vorsntzltchver-

dunkelt, soll mir steh-jährigerbis lebenswierigcr
Festungestrafe belegt werben

H. 141. Wer seen-den nicht feinblichen Mächten
Staatsaelzeimnisse vffenbartk, oder tlznen Festtntgs-
oder Oberaticnsvlane, oder Urkunden, nnd andere

dergleichen Rnel)richtm, an deren Geheimlzaltung
der Wedlfihrr des Staats allezeit ist, mittheilt,
der soll zehnjährigebis lebenswierige Festungsstrafe
leiden.

§. 142. Wet- die ihm anvertrauen-i Staatsge-
heimnisse aus llnvotsichtigkei1, N.1chlö-;igiseit,
oder Prahlerey bekannt werden läßt, Und da-

durch den Staat in Gefaer setzt, der soll zu fer-

nem Diensten desselbenanf immer für unfähig
erklärt,
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erklärt, und überdies, nach Verhältnissdes Gra-
bes seinerFahrläßigkeir,der Akichtigfeit des Gegen-
standes, und des dem Staate wirklich zugesügken
Schadens, mit zeitigerGefängniß-oder Festungek
strafe belegt werden.

§. I43. Wer für fremde nicht feindlicheMächte
« in hiesian Landen Wer-bunqu anstellt, oder frem-

den Werbern aus hiesigen Landen Rekruien zu-

bringt, der soll, wenn er sich auch gegen die Ange-
worbnen selbst des Menschenraubs nicht schuldigge-
macht hätte, dennoch zwey- bis vierjährigeFestung-;-
stkafe leiden·

H. 144 Wer Personen, die einen besondern
Schutzjdes Staats genießen,indie Gewalt frem-
der Mächte beträch,der soll bis zu deren Wieder-

befreyung in Bei-Haft genommen weiden.

s. 145. Verliert der Ausgeliefette vor seiner
Besrcmmg das leben: so hat »der Verrätherzehnjäh-
rige bis lebenøwicrigeFestungssirafc bewirkt-.

91 146. Jst der Vorrath an fremde feindliche
Mächte geschehen: so soll der Verräthermit der

Strafe des Gassen-; belegt werdet-.

§. 147. Wie derjenige zu bestrafen sey, welcher
Ktiisisleutcn des Staats-, die ihre Fahne meinetdig
verlassen, dtirchlgtlfr, ist im Achten Abschnitte
§.474. ii1q. verordnen

I. 148. Wer FabrikendorstekzehBediente und

Arbeiter, zum Auswandern verleitet, und ihnen
dabev behüisitchist, vdtk fMst Fabrikens und Hand-
lmmsgeneimnisseFremden beträch; ingleichen wer

seinemVaterlande andre Vorkheile dieser Art, zu
Gunsten fremderSiiatem vorsätzlicheinzieht, der

hat vier- lsisachtjährigeFestungs- oder Zuchtbaus-
strafe verwit t.

·

G g g g 2 Vierter
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Bierter Abschnitt

Von Verbrechen gegen die innere Ruhe
und Sicherheit des Staats.

Makmkipskk »E-14—). Die durch ein Verbkekkkmver-wirkte
GWWWD Strafe wird allemal geschäer wenn das-spitze u:;-kk

Umständen, die on sich die öffentlicheRuhe, Si-
cherhdt usiv Ordnung «i"cn, verübt worden.

I)Mrbiks,- »s.150. JOHin B« sa eit-.ekGes-stzc5,
MÄU »Im-W oder cis-er kkokdmjnq
milon der «

«y

Essig-» durc) abrufuxig obs-r O
selben, oder

auf andre Arr, ge kkikepW verkzinosm imchrsy
der ch Geängij eigenes-Strafe auf
drcy tm cwzchn Xchkxe xcj n»

2) Ejj W 151. III-Ver durch fix-then ur»hrecbisti,scnTa-

:::Z«JJ,J«:»-dcl, oer Vcrscommg Der kais-: sprsvizcnnd Anord-

gkudicssces nungcn im Staate, EIT*;o--sgmigcn nnd Usszuskw
9m""8' denkt-it disk rgir gr.,»-.n die Ngiemng vismnlaßh

der igqt Gefängniß over Fei?1cngsskr«s.seauf sechs
Mouaxdze brS zwey Jahre minka (

s. 152. Ja je gröiäekinAnsehen derjenige sicht,
welcher dergleichen Unfug vornimmt, desto strenzec
muß derselbe bcsfrafc werden.

s. 153.. Verkauf und Verbreitung solches
Schaut-Updko muß, unter nochdrüaiiwerGeld-
odec Leibesstcafh verboten, und der ganze Vor-

Xrath der vonnfimdcsnen Exmmlarc vernmätih oder

nach Beschaffenheitder Umständeöffentlichverdreimt
werden. .

»E.154. Dankt-U Nerli-geh Ilbsrssrcibserund

Augtlzcjlcc foldyer aussüyrerifrrserSchriften, krissy
außer dem BUHJstc ilzns Bürqervchko ltvd Ge-

werbes, eine ihrer Vetschukdkmg unss der
«

e

des Hmwrvkrksrschenöangrmksssvuc Strafe-
. 155. Elsas von Siistj-«rcn vxxordnct ist, gilt

auch von Gcmäizldcm Kupfctstkchcm und andern

sinn

,

»
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sinnlichrn Darstellungem welche in einer solchen
unrrlaubtcn Absicht erfunden und bekannt gemacht
worden.

«

§. 156- Dagegen steht einem jeden frev, feine
Zweifel, Einwendungen, nnd Bedenkiickihsetrn ge-

gen Gesetzeund andere Anordnungen iin Stein«-, so
wie überhauptseine Beitnssknngen nnd wacdlåge
über Widrige-lund Verdtsscrungeth f-..zntgl ren-

Ob«rh.1npiedes Staate-, nic- den Vorgesetzten dir

Departements nnzuzeiztenz unv letztere sind dergieis
chen Anzeigen mit erforderlichen Aufmerksamkeit
zu pener vernsiichret.
§. 1;7. Wer, mit Vorbcngehnnzt der Obrigkeit,·

sich selbst, eigne besondere Zusctffnng der Gesetzt-,
Recht zu verschatfen sucht, foll, wenn es ohne
Gewa! an Personen oder Sachen geschieht,
mit Gelt-heiße oder bürncriichem Arreste gestme
sonstLaber, nach Perijnliniß der atiggenbxen Ge-

walt, mit wen-Bis fcchsinonokkxiicberGefäng-
niß- Festnngs- oder Znchttgach - Strafe belegt
werden.
§. 158. Wer dergleichenSeibülgülfeder schen er-

folgten ohrigkeitlichen Entscheidung zuwider verübt,
ist, wenn es ohne Gewalt geschieht, mit fechswös
chentitcher bis sechgntonnihlicher, bei) gebrauchten
Gewalt hingegen, mit sechsnwnatlzsicherbis zweij-
fiikzrigecFestungs- oder Zuchtlznuiistrnfe zu be-

te en. «
-

»g

§.159. Jst ben Ausübung der Selbsthüife ein

anderes Verbrechen, weiches schwere-reStrafe nach
sich zieht, beqangcnwordent so wird diese-, wegen
der hinzutretenden Beleidigung des Staate, allemal

geschärft. .

II 160. q) Wer Personen, zu deren Anzeigung
die Unterthanen des Staats Von der Obrigkeit öf-
fknkiich besonders aufgefordert worden, wissens-
-li—:1«)verheimlicht,oder ihre Flucht befördert,bat

«

Gggg s - e-

Saat

—

k-—vs

k

ihülfr.
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Gefängnißstrefeauf vierzehn Tage bis drey Mo-
natlze verwiskr.

n Ekbees §. 160. b) Wer gefanglicheingezogenePersonen
ber Obrigkeit mit list einzieht, oder ihnen zur

Flucht befördeclichist, soll mit vicrwöchentlichem
bis sechsmonaklzlichernGefängnissebestraft werden.

-

§. 161. Wer einen Gefangenen mit Gewalt in

Freylzcit setzt, hat nach Verbaltniß der Schwere
des von dem Entledigkenbegangenen Verbrechens,
und der angewendcten Gewalt, miß-r der wegen
des angerichnkcsn Schadens verdienten Illxsnrung,
eine Ein - bis -·echsjäbrigeZiichtlzaus- oder Festungw
-strafe verwirrt.

s.162. Diese.Strafc sinder statt, sobald das

Gefängniß erbrrchsn worden, wenn auch der Ge-
s

faårgenenicht wirklich zur Freyheit gelangt
w ke.

(
s. 163. Wer die Vefreuung eines gefangenen

i
.«- Hoch oder ein-es landesverråtlzersder Ersten Classe

-

solchergestalk»s. 160. b. s.161.) tmterninimk, der

hat die Strafe des Schwerdksz und in dem Falle
des 5.160.n. sechs- bis zehnjährigeFestung-: ode-

; » Zuchtlgaussirafeverwirkr.
«’

"

Li.164. lag bey der unternommenen Befreyung
oder Durcthelfnng, eine hoch- oder Rinde-wurz-

rberische Absicht zum Grunde: so wird der Thörer
selbst als ein Thrilnelzmer an dem Hoch-Merkw-
desverrathc bestraft.
§.165. Jst die gewaltsame Befreyung eines

Gefangenen durch Zufammenroikung mehrererMen-

schen geschehen:so sindet, außer der durch die That
selbstverwirktem auch noch die Strafe des Aufmle
statt.

»Na-k- H. 166. Wer sich seiner Obrigkeit ir- e

,Amtsfüh»mng, oder deren Abgeordneten ir-
"

k.-ik. ziehung ihrer Befehle-, tlzäklichwidersetzt,
·—

nach Beschaffenheit des Miderstanch, ;
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dabey gebrauchtenGewalt, mit Gefängniß-,Zucht-
lzaus- odet Festungastmfe auf Zwey Monatlze bis

Zwen Jahre belegt werden«
»

«

§. 167. Wer eine Classe des Volks, oder die-6)Auftul)k«

Mitglieder einer Stadt : oder Dorfgemeine, ganz
oder zum Theil zusammenbringt, um sichder Aus-
füsrung obrigkeitlicherVerfügungen mit Vereinig-
ter Gewalt zu widersetzen,«oder etwas von der

Obrigkeit zu erzwingen; der prachtsie eines Auf-
rulzrs schuldig.

z. 168. Wer einen Aufruhr erregt, der hat,
wenn auch noch keine wirklicheGewalt verübt wor-

den, und nochkein Schade geschehenist, dennoch
«

ein- bis vierjährigeZuchtlzaus- oder Festungsstrafe
verwirkt.

§. 169. Jst bey einem solchenTumulte Gewalt

derübc, und jemand an seinem Leibe over Gütern

beschädigtworden: so soll der Tbäter nach Bewand-

niß seines Verbrechens gestraft; der Rädelsfülzc
rer aber auf been bis sechsJahre zur Festnng oder

ins Zuchtlzans gebracht, und sowohl bey sei-
ner Aufnahme,’ als Entlassung, mit einer von

dem Richter zu bestimmenden Anzahl von Peit-
schenschlågen(Willkommen und Abschied,) ge-

züchtigtwerden.

§. 17o. Jst bey einem solchenTumulke ein Tob-

fchsaggeschehenH—so wird der Tbäter selbstals ein

Tovschlägeroder Mörder bestraft; der Mädels-füh-
rer aber mit zehnjährigerFestunas- oder Zucht-
kzauestrafe,-« und gleicher körperlicherZüchrigung
belegt.
§. 17t. Kann bey einem-im Tumulte erfolg-

ten Todschlage der eigentliche Thätec nicht ans-
-

gemiteeltwerden: so soll gegen die Theilnchmer
des Tumults , welche sich in dem Zeicpunkre des

geschehenenMordes in der Nähe des Orts, wo

v derselbeverübt worden , befunden- kzaben, nnd

s Gggg 4 mit
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mit Instrumenten, wozu ein solcher Mon hat be-
gann-sei werden können,verjelzen gewesen sind, nach
V ehälmiß des gegen sie obwnltenrsen Verdacht-»
vier bis zehnjährig» gegen den Rädelgfülzreraber

zehnjährigebis lebenswierige Festung-;- oder Zucht-
hausstrate start sinden

s. 172. Haben die Aufrührekden Tumult in der

Absicht, etnen Viord m begehen , erregt: so treffen
sie die unten 97 839. qu. bestimmten härtern
Strafen.

h. 172. Wenn obrigkeitlichePersonen oder Wa-
chsm, for-lebt zur Stsllung eines Tnmulrg derben ei-

len, tlzåtlichbehenden, oder nor umgxeben get-meist
werden: so scll der Rädelsfülgrer,so wie der Inst-
ter, nach Bewandnlse des Erfolgs, nnt geschäister
Leibes - over Lebensstmfcbrleat werden«
§. 174. Lenke, me sich, ohne Beruf, mit tödli-

chem Gewehre, oder alt-ich schädlichenInstrumenten,
in einen solchen Tumult mischen, haben, wenn sie
auch keine Gewalt gebraucht hätten, dennoch anf
sechs Monathh th Ein Jetzt-, Festungg- oder

Zuchthattostrafeverwest-L

§. I75. «Wer die Aufnihrer mit Geweh: oder
andern Werkzeunen ihres Unfugs ot«ts1-«l)«k;oder sie

schädlichenAbsichten derselben, mit Worten, ln

Schriften, oder sonst befördert, der wird mit Ein-
biS zweyjålzrigerFestungs- odex Zuchchaussteafe
belegt.
§. 176. Hrimliche Consulenten und unbefugte

welche hartnäckigeQnekulanten in

ihren gesetzwidriaenGesuchen oder Beschwerden
mit Rath und That unterstützennnd bestärken,sol-

len, nach fruchtlos erhaltener Warnung, zu very-
bis sechsmonatlzlicherZuchtlzansstmfe verurtheilt
werden.

»

s. t77. Haben Justizcomnnssakien, odsr an-

dere Gerichtspccsonen, sich dieses Verbrechen-z

schuldig
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schuldiggemacht-: so werden sie, außer der §. 176.
bestimmtenStrafe, ihres Amts entsetzt. l -

9. 178. VII der Obrigkeit die gegen Aufruhr
oder WloersetzlnixlseikgeforderteHälse oRsagy on
er Ner doch olzne eigene Gefahr zu leisten im
Stande gewesenwäre, dar verhältnißmåßlgeGeld-
oder Gefängmsxstmseverwirkl.

s. 179. Wer aber Izudergleichen Hülfsleistunz
durch besondereZlnuös oder Berufsvstlchien verbun-
den ist, und sichsderselben dennoch entziele hat«
aus-er dem Verluste feines Amts, Gefängniß oder

Festungsstmfeaus drcyMonatlze, bis zuEinem Jalzre
verengle .

§· Iso. Alle obrigkeiklichePersonen, besonders
aber die Voeaefelzren der stkagislrdth Gerichte,
und anderer Eos-legten, sind schnsdsg, einen jeden,
welcher sich in Angelegenheiten ihrs-s Tlmrg den ih-
nen meldet, psrsönlxchzu hören, und aus schleu-
nixxe llneersuchustgund Abllefung gegründetenBe-

schwerdenbedacht zu seyn.
§. lle Allem Zufammenlmxfe des Volks an

ungewöhnlichenZeiten und Omn , besonders aber

nächtlichenSchwörnierenen,nnd Beuneuhlaungen
der Einwohner eines Orts, soll von der Obrigkeit
durch ernstlicheMittel gesteuert werden·

s. 132. Die Anstlfterderselka , so.wie die

Theilnehmer«,welche sich nicht weisen lassen,
sind mn Arrest in dem öffentlichenGefängnisse-,
auf acht Time- bis sechs Wochen, oder verhält-
nissmäßlgerGeld - oder anderer lecbesstrasezu be-

legen.
"

l

s. 185s MoklpwslligeBuben, welche auf den

Straßen, oder sonst, Unruhe erregen, oder grobe
Unsirklichkcircnvcråbem sollen mit verhältnißmäßi-
gem Gsfångnjsse,körperlicherZüchtigung, oder

Znchcizeusslratebelegt werden.

Gggg s

Verbeu-

tltlgemict
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s. 184. Die Mitglieder aller Gesellschaftenim
Staate sind verpflichtet, sichüber den Gegenstand
und die Absicht ihrer Zusammenkünftegegen die

Obrigkeit auf Erfordern auseinveifen
H. 185. HeimlieheVerbindungen mehrerer Mit-

bürger des Staats müssen, wenn sie auf den Staat

selbst, und dessen Sicherheit Einfluß haben könn-

ten, Von den Verbandenen, bet) Vermeidung
nachdrücklicherGeld- oder leibesstrafe, der Obrig-
keit zur Prüfung Und Genehmigung angezeigt
werden.

. 186. Ohne ausdrücklicheErlaubniß der Po-
lizeyobtigkeitsoll keine Redute, dssentlicheMaske-

rade, oder andere dergleichenöffentlicheLustbatleit
angestellt werden.

§.»187. slsenn die Obrigkeit die Erlaubniß er-

tbeiltt so muß sie zugleichdie nöthigtAufsicht zu

Verhüiung aller Unordnungen bey eigner Vertre-

tung veranstalten.
. 188. Wenn der Unternehmer solcherMitbew-

keiten sieh die Erlaubniß und den Schutz der Obrig-
keit nicht erbeten hat: so soll er, wegen aller dabey
voraefallner Unordnungen oder Verbrechen, gleich
demjenigen, welcher dazu tlzåtigenBeystand ge-

leistetlzak, bestraft werden. (§ 71.)

§. 189. Ein Gleicher findet statt, wenn der

Unternehmer-, bey wirklich entstandnen Unordnun-

gen, die nöthigeHülfe zu deren Beylegung nicht
in Zeiten erfordert; ob er gleich die s. 186. vorge-

schriebene Anzeige bey der Obrigkeit nicht unter-

lassen hat.

s. 190. Auch bey Gelagen in Wirthshäusern,
und andern Versammlunggplåtzkndes gemeinen
Volks, muß die Obrigkeit durch die Polizei)
darauf Acht nahen, daß keine Unordnungen verfal-
len . und nicht zugeben, daß solche Zusam-

me:1:«igi«.fte
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menkünfteüber die in der Polizeyordnungbestimmte
«

Zeit fortdauern.
§. 191. Fremde Landstreicher,welche nirgend

einen festenWohnsitzhaben, und wovon sie sich er-
'

nähren, nicht glaubhaft nachweisenkönnen, sollen,
wenn beyder Untersuchungihres bisherigen lebens-
wandels keine Anzeigen eines begangnen Verbre-

chens sich hervorkbum über die Gränze gebracht-
und ilznen die Rückkehrbel) Festungsstrafeverboten
werden.

»

s

§. 192. Finden sie sichdennoch wieder ein: so
müssensie zwenjöhrigeFestungsstrafe leiden.

§. 193. Nach ausgestandner Strafe werden sie
abermals über Die Gränze geschan und es wird ih-
nen lcbenswierige Festungsstrafe auf den Fall der

abermaligen Rückkeerangekündigt.
§. 194. Diese Strafe wird an ihnen wirklich

vollstreckt,wenn sie sich als iandstreicher zum Drit-
ten-wie in hiesigenLanden betreten lassen.
§. 195. VorstehendeAndeutungen und Strafen

(§. 191- 194.) finden auch alsdann statt, wenn ein

fremder Landstreicherin hiesigen Landen ein Ver-
,brechen begangen, und die erkannte zeitige Gefäng-

niß-ä
Zuchtlzaus - oder Festungsstrafe ausgestan-

»

T
»

den ac. «

’

Fünfter Abschnitt.
Von Verletztingender Ehrfurcht gegen

den Staat. «

-

s. 196. Wer das Oberhaupt des Staats in sei-Verbrechen
ner Asürde persönlichbeleidigt, ohnedaß dabey eine ssskeslsiizm
hoch- oder landesherråtheriicheAbsicht erhellete, der jense-

begelprdas Verbrechender beleidigtenMajestär.
s. 197. TlgätlicheBeleidigungen dieser -Art, e) gemi

wenn sie auch dem Leben oder der Frenlzeit des III
Y i

Regt-neu
i
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Regenten nicht gefährlichaewesen wären, ziehen
dennoch die Strafe des Srkiwerdts noch sich.

s. 198. Bri) dergleichen minder wichtigen Ver-

MHUIWEH Oder bei) igimukoinmenbm mndecsnoen

Umständen, kann die- Todeg - in leiden:sivieeiae,
oder auch in Sechs - bis ZeignjäizrigeFsstuvgsstrafe
verwandelt werden.

§. 199. Wer sich des Vetbrechens der beleidig-
th Msiejiät durch ehrenrüixrigeSchmäyiimen des

Mechanan im Sinon-, unt Akoriew Schsifken,
oder andern sinnlichen Duriicllrxngem schuldig
macht; der hat Zwan: bis VicriäizrigeZiid)rig.1ug-
oder Fgstimggstmfcv:rn«-iri«t.

is. 2Oo. Auch schon andre dergleichen deshaka
die Edrfigstcht gegen den landesigemi veri--tzende
Umkreise-geh åbcr die Person und Handlungen
desseibcw sollen mit Gefänznißc oder Festungs
strnfe auf Sechs Vionacize bis zu Einem Jaizre ge-

alzndet werden.

§. 20!. Alle über dies Verbrechen dzr beleidig-
ten Majsstkit (·s. 197- 200.) abgefaßkeStraferkcnnk-
nisse miissm dem Landesigecrn sbisoncseis vosgkxkgy
und ihm anheim gestellt werten: in wie fern et da-

bey von seinem Begnacigungsrechie Gebrauch ma-

chrn wolle.

is.202. Wenn ben der Untersuchungsichfindet-,
daß das Verbrechen der beleidigtin M.xjesiåtans

Ilsaiznsinn und Zerrüimng der Verstiindskråfre be-

gangen worden: so soll der Thiiter iii eine öffentli-

che Anstait gebracht, und nicht eixickwsederum ent-

lassen werden,
« als bis man von seiner Wiederher-

stellung iuvcriäsigversichert ist-

s. 203. FWer die Peison der Königin, des

Kroiipeinzen , oder andrer Ykirgiieder des Kö-

niglichen Familie tjjsisiich beschwipr hat nach
Bewandniß der Umstände, und Schwere der Be-

leidigung, vier - sechs - bis zehnjålzrigHodgeiu
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auch DbenswicrigeZuchtkzaussoder Fistungostrafe
ver-»Mit -

;

s. 2c4. Diese Strafe foll, nach Beschaffenheit
des sich veroffenbarenocn Grade-z der Bosheit, ver-

schåM Ase-wem
’

s. 205. WdcklichkJnjurien dieser Art ziehen
ecki- bxs zme1)jåizkige—8uchthaus-oder Festung-
strofe noch sich.

»

§. 206. Auch in diesen Fällc11(§.203.204.205.)
saurer hie Vosfchrift des s. 2o2. Anwendung.

·

TI.2o7. Wer einen der ersten Staawbisdicnmt, kvgepw vi·

in und bro Ausübung seines Amts, mit Worten EDITI-
oder Tdöcl-ci)ketrcnbi—ssf»mnp-«t,gegen den soll die ask-wem
durch die Injurte Most verwirkke ,Gefängnißs,A«m«.

Zxrchslznug oder Frstucsgssirafc, in Rücksichtder-Ä »

zuglcich verhtzrirnEhrfurcht gegen den Staat, Ver-

doppelr werde-u
«

s. 208. Jst die Beleidigung Mitgliedern der

IandescoxicgEetH oder andern Stanksbeoiintm und

obrinkssiihmm Psrsoncsty in oder bcy Ausübung
ihn-H Amig wide-fahren: so wird die Dauer der

durch ru- Jnjnrie an sich verwirktcn Strafe um die

Hälftevcnsmgerc
209. Esne Verlängerung auf den Dritten

Theil der Zeit sindkostam wenn Ums-bediente des

Staats in Ihre-n Amte befchimpftweter-

§. 210. Wer die von dir Obrigkeit angeschlage-MEPHng
ncn Patente, Verordnungen, und öffentlicheUns Its-WEI-M

. ,
- .

«
. . , )-futcht

Nam, aus Muthnyllm abkeißk, beschade Verwiqu

sonst schimpflich behandcln der. soll, noch Beschaf,
fenheit Des berühren Rkulfzwillcnky feines ?Ilscxo,cum.
Standes- und Dennong mit förperiichckZüchi

·

tjgung, Strafarbeit, Gefängnißauf vier Wochen
-bis ein Jahr, oder verizälinißmäßigerGlostcafe
belegt werden-.

s. irr. Efne glpickseSwfe krisscbenjänigkn,
welcherdffmrlicheDenkmålec,,Gransen- Stadt-

more,
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thore, Meilenzeiger, Warnungstafeln , Spazier-
gånge, oder andere zum Gebrauche des Publici be-

stimmte Werke und Gebäude veranstaltet, oder be-

schadigt.
§. 212. Die Strafe eines jeden gemeinen Ver-

brechens wird geschärft,wenn damit zugleich eine

Verletzung ver dem Staate schuldigenEhrfurcht
verbunden war.

§. 213. Dieses sindet besonders state, wenn das

Verbrechen in den zur Residenz des landeslzerrn be-

stimmten Schlössecn,Gebäuden,und andern Be-

zirken verübt worden.

Sechster Abschnitt.
Von Beleidigungen der Religions-

gefellschaftem

s.214. Wer die im Staate aufgenommenen
Religionsgefell1d)afteii, durch Lästerungenin öffent-
chen Reden oder Schriften, oder durch entehrende
Handlungen und Geberoen beleidigt, soll mit ver-

haltnißmäßigerGefängniß oder Zitchxlzausstrafe,
von vier Wochen bis zu Sechs Monatsgem belegt
werden.

§. 215. Wer den öffentlichenGokkesdienststört,
oder die in dessen Feuer begriffencGemeine, oder

deren mit solchenAmtgbandlungen beichäfnetenLeh-
rer, mit Worte-: oder Thåclichkeitenangreistz der

sollauf drey bis achtzelznMonaclg ins Zuchttzaus oder

auf die Festung gebracht werden.

s. 216. Auch der, welcher sichgegen bloßgedul-
dele Gemeinen eines solchenUnfugs schuldigmacht-,
bat dadurch eine sechsivöchenrliehebis sechsmonatlzk
liche Gefängniß oder Ziichklzsnssimfeverwirkk

§.217. Tser durch öffentlich«ausgestoßene
grobe Gorteslåsterungenzu einem gemeinen Aet-

»

gernisse
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gernisseAnlaß giebt, soll aus-zwei- bio sechsMo-
nailze ins Gefängniß gebracht, und daselbst über
seine Pflichten, und die Größeseines Verbrechens
belehrt werden.

§. 218. Wirt-erholt der schonbestrafte Verbre-
cherein dergleichenVergehen: so soll die vorher ihm
zuerkannte Strafe verdoppelt werden.

§. 219. Nach ausgestandener Strafe soll ihm
ein Lehrer seiner Religionspartem in Gegenwart
der Vorsteher der Gemeine, die Größe seines Ver-

gehens nochmals vorhalten, und er der Grmxiny
in der Person dieser ihrer Vorsteher, wegen des ge-
gebenen AcrgernisssoAdditke leisten.

H. 22o. Wer bey sonstnnaesiörtemGebraucheMsebrauch
seines Verstandes, gewsse ReligionelzandlungemicTMV
oder zum Gotteshienstebestunnne Sachen, zu ver- »

meintlichen Zaubermen , Gesoetistecbmnen, Ci- NWs

tiren der Verstorbenen, Schatze graden,. und

andern dergleichen aberglaubigen Gaukelei-m
mißbraucht, soll zuerst eines Bessern belehrt, im·
Falle der Wiederholung aber mir vier- bis achr-
wöehentlicherGefängniß, oder Zuchtfzausstrasrbe-

legt werden-.

s. 22t. Sind dergleichenGaukelenen betrüqlisSee-mask-
cher Weise, oder, um damit gewisse Nrbenabsich- Junge-so

ten zu erreichen, vorgenommen worden: so findet
gegen den The-ter, außer der durch den Betrug oder

Diebstahl an sich vernsixttens, annoch Fest-enge- ove-

Zuchklzauestrafeauf sechs Monatlze bis zwey Jahre
statt.

«

§. 222. Hat ein Geistlicher, oder anderer Kir-
chenhedienier, dergleichen aber-gläubigeoder be-

trüglicheHandlungen unternommen, und dadurch
Aergeknißgegeben; so muß derselbe, noch miß k

der geordneten Strafe , seines Amtes entsetzt
werden.

§. 223.
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s. 223. «L:3er sich ausllnwissenheik oder Schwör-
merco zqu Stifter einer Sei-re aufwiese, deren

Telzrfkufzedie Elksfurchr gegen die Solchem den Ge-

horsam ges-en die Gesetze, oder Die Treue geqen den

Sen-it ossenbsieaugkeifem oder dxg Volk zu Lan m

geradezu verleiten: der soll in e ne ösfcnktcdiseBlu-

stalk gebracan daselbsi durch Unteriicbt nnd Bel.

nmg, oder auch, nachbewundten Umständen, durch
körperlicheHeilung-Sinnengelte-Wem und nicht ehe-»
als bis nmn von seiner Besserung überzeugtseyn
kann, wieder einlahen werden.

s. 224. Wer sich zu einem solchenSektenstifter

belrüglicherLIexseU und zur Befriedigung seiner
leidenschaften aufwiese, der soll als ein Bett-user
an den Pranger gestellt, mit Em- bis des-Unwi-
ger FestungS- oder Zuchtlzausstmfe belegt, und

noch seiner Entlassung, aus der Gegend oder Pro-
vinz, wo er seine Sekce vorhin ausgebreitet har,
verbannt werden.

§. 225. Fälle ein solcher Betrüger dessen unge-

achtet in fein vorige-g Verbrechen zurück: so ist ek

lebenslang auf die Fxstung zu bringen, und daselbst
in sichererVerwahrung zu betzattem

§. 2:6. Ueberhnuor foll bey jedem unter dem

Deckmantel der Religion verübken V;rbrechen,
die darauf schon au sich in den Geieizen bestimm-

.te Strafe, weaen des zugleich begangenen mäß-
brauchs der Religion, verlzältmßtnäßeggekchäcfk
werden.

§. 227. Wer in Predigteiy oder andern öffent-
lichen Reden, Hjß und Verbistcncng unter den

verschiedenen im Staate aufgcnonnneuen Nell-

giongparteyen zu errezien suche, soll seines Amtes

entsetzr, und nach Verhältnis des enges-letzteren

Schadens, mit vietwöchcnrlicherbis sechs-mo-
nach-
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nailzlicher Gefängniß- oder Festungsstrafe belegt ,

werden-
«

. 228. Wer aus übel verstandnem Religionsei-
fer, zwischenEhelenten oder Aeltern und Kindern «

verschiedener Religion Mißirauen und Uneinigkei-
ten anrichtet, der soll nach fruchtlos vorhergegan- s,

-gener gerichtlicherAbmalznung, ans dein Orte, -

wo er sich solcheegestaltin die Familien eingeschli-
-

chen hat, verwiesenwerden. .

Siebenter Abschnitt
Von Anmaßungen nnd Beeinträchiigungender

vorbehaltenen Rechte des Staats.

s. 229. Wensich eines der dem Staate allein mund-

dorbehultnen Hoheies- oder der demselben zukom- He-

menden nntzbaren Rechte anmaoßU den soll der Fis-
kus deswegen zur Verantwortung ziehen.
§. 230. Hat dergleichen Anmeßung nur Jer-

tlzum und Mißverständnißzum Grunde: so ist der

sAamaßende bloßzum Sci)adensersatze,und zur Ab--

-stellung der im Verfolge seinerAnmaßungetwa ge-
machten Anstalten verpflichtet- «

§. 231. Auch muß ihm die fernere Fortsetzung
solcher Eingrlsse bet) nachdrücklicherfiskalischer

. Gelo- oder verhältnißtnäßigerGefängnißstrafeun-

tersagt werden.
. H«232. Handelt er dem Verbote zuwider-: so
verwirlt er die gedrohete Strafe, welche im Wie-

derholungsfaliejedesmal verdoppelt wird.

§· 233.
»

Enthält die Anmaßungdes HoheikssAusw-

rechtes zugleich ein Vergehen wider die Verfassung gllslcstsksei,

des Staats selbst, und dessenSicherheit: so sinden Sigm-.
die §. 92.·qu. ingleichen H. 125. iqq. festgesetzten
»Beste-einsaugender Strafe stan.

- d. 234. Liegt aber bev einer obschon wider

besseres Wissen unternommenen Amnaßung eines
Allgem. Gesein IV- Band.

«

lelzlz Ho-
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Hoheitsrechtes, keine der Ruhe und Sicherheit des

Staate unmittelbar nachtheiligeAbsicht »zumGrun-
de: so findet nur fiskaltscheGelt-: oder zeitige Ge-

fängnißstrasestatt.
·. 235. Diese Strafe soll nach Verhältnißdes

Wichtigkeit des angemaßttnRechts, und der son-
stigen tinerlautsten Absicht, weiche dabey zum Grun-
de liegt, auf dreyhundert bis dreytausend Thaler,
oder auf Ein- ble- dteyjälzrigenFestungsarrest be-

stimmt werden«
§. 236. Iset sich eines nnljsbarenRechts des

Staats wissentålchzur llngebntzr anmaßt, der

muss allen dadurch mtucsachten Schaden dop-
pelt ersetzen.

s. 237. Außerdemhat er, nach Maaßgabe der

Wichtcgkett des sich zngeeigneten Rechts, und sei-
ner daben gehegte-i unetlaubten Absicht, funfzig bis

tausend Thaler sisknlischeGelo- oder verhältniß-
mäßigeTeibesstrafe verwitkt.

H. 238. Wer in Ausübung eines votn Staate
die dabey ilzm angewiesenen

den trifft die

Hälfte der Strafe, weiche derjenige verwirrt, der

sich eines solchen Rechte selbst zur Ungebühr
anmaßt.

s. 239. Wer bey dieser Ausübung den Polizety
gesetzendes Stanke zuwider handelt, ist mit der m

den besondern Polizeyordnungen vorgeschriebnen
Strafe zu belegen. —

§. 240. Jst vie Strafe der Uebertretung in der
"

Pollzevocdnnng nicht bestuntntz so muß der Rich-
ter, nach Vkaaßgabe der Gefahr und Schädlichkeit
der Uebertretung, eine vie Summe von funfzig
Thalern nicht übersteigendesiskaltsche Geld-, oder

vermälttiißmåßmrAreeststtase festsetzen
·. 241. Wer aber em vom Staate verliehenes

Recyt zum Nachtheile des Staats selbst, over zum

Drucke
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Drucke der Einwohner und Schutzherwandtendef-
felhen, vorsätzlichtniiiinmuchyvder muß, außer
der verwirkten PolizeystrafeFdiesesRechts für seine
Person verlustig erklärt werden.

§. 242 Ast-r dem Staate die schuldig-u Abnas .

-ben und Gefäiie benügltcherWeise vorenthäit,ist, W
wenn nicht besondereGesetzeeine anme Stof- ow pack-mart-
siimmen, den vierfache-iBetrag des Vorentizaitnen

zu erlegen verbunden.

s. 243. -d.18er Andern zur Verweigerung oder

Unkerschlagnng ihrer schuldigen Gefälle mit Rath
und That beystckzk,oder die dahin abzieicnden Un-

kekschleifebegünstigt,soll mit dem Haut-konve-
"

cher gleicheStrafe leiden.
’

H—244· Wer unter dem Vor-wande,Privatcol- Emgriffe,
lecken für Communen oder Notdleidende zu faus-
meln, sich in die Häusereindrängt,der wird mir ar--Muts

zehn bis funfzig Texte- G-w- oder verheimißmäßkWITH-Is-«

Her ietbesstrafe belegt.
’

5.245. Liegt »bes)der verbotenen Einfammiung
einer Privatcollecte Eigennutz oder sonst Betrug
zum Grunde: so wird die Strafe durch Verlänge-
rung des Arke-stetsbis auf die Hälfteder an sich ver-

wirkten Dauer , und durch Eriegung des vierfache-n
Betrags von dem Eingefammelten geschårfr.

s. 246. Privilegium Gesellschaftenist die Aus- .

schreidung und Einsammlung von Geldbeyttägen
unter sichnur in so fern etlaubk, als es die Natur

ihm Verfassung-, und die Erreichung ihres vom

Staate gebilltgten Endzweckserfordern.
’

"

§. 247. Wenn Gemeinen in den Städten oder

auf dem Lande, ohne Genehmigung ihrer Vorges
«

setzten, Collecten unter sich aufbringen: so"sollen
die-Rädelsfüizrermit sechswdchemltcherbis sechs-
monatdlicher Gefängniß-oder Zuchtdauosirafe be-

legt werden.

Heile 2 §- 248-
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H.248. Wer ohne besondere Erlaubniß des

Staats eine tijfeneiiche totterie unternimmt, der

soll um funfzigbis hundert Thalec.fiskalifch be-

straft werden; und außerdem den doppelten Be-

trag des vadnrch»geiogenenVorttzcils der Armen-

Wsse dts Ortskenmchrem
.249. Wer in austvårtigevom Staate nicht

"besonders,genchmiqteLotterien einsetzt, muß den

Betrag des Emsntzeg, und noch über dieses hun-
dert lealet, dem Fisco zur Strafe erlegen.

s. 250. öffentlicheAngst-mer« Witwen-
oder Stc1«bec.1sscnohne ausdrückliche Genehmi-
gung des Staats errichtet, der soll den Interessent-
ten ihre Einsatze zurückgeben,und den doppel-
ten Betrag des an Bissclduxig, Provision, oder

sonst gezogenen Vortlzcils, an die«21rmencassedes

Orts bezahlen
§.2Zt. Jst dergleichen Anstalt, Votfäsjlich

zum Nachtheile oder« zur Berückt-neteinfältiger
Leute-, errichtet worden- fo soll der Stifter, außer
vorstehender Strafe, als ein Betrüger öffentlich
actesgestkllt, und auf sechs Monatlze bis zwey

Sag-e zur Festung oder ins Zucht-Hausgebracht
werdet-»

«

,

252. Wer einenmåehtigunter Landes-herrli-
chem Gepräge, Münzen zum Col-es im Publico
schlägtoder gi·s.sf;t,Dat, nach Vctlzåltnisider aus-

geprägtenQuantität, zwcy- bis drenjährigeFe-
stungesttafc, nebst einer fiekalischenGelddnße,
bis zum Zehnfachm Betrage des gezogenen Vor-

tlzeils verwittn

s. 25;. Die Hälftedieser Strafe trifft denjeni-

gen, weer zu solchem eigenmächtig-enMünzen
auswärtiges Gepräge ttxtßbtancdn

s.254. THE aber unse- Landeslzettlichetm
oder einem andern im Sande ges.lsmc;ßigcur-

sicenden Stempel, nicht nur eigenmächtigMän-

ten
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zen prägt oder gieße, sondern auch zugleichderen

innern Gehalt verfälscht,und dadurch das Publi- «-

cum beträgt-,hat vier-— bis- zelzniålzrrgeFestkttigs- s

«

strafe verwiekL
—

»

- s. 255. Außerdemmuß er eine siskalifcheGeld-

buße, welche dein zehnfache-t-«Betragedes verur-

sachten Schadens, so weit als selbige-rausgewe-
.telt werden kann, --gleicl)kommt, ans seinemVer-

mögen entrichten.
§. 256. Sind durch dieer Verbrechen be-

trächtlicheSummen falscher Münzen ins Publi-
kum gebracht, und dadurch dem Handel und-Tre-
die der Unterthanen des Staats ein erheblicher
Scheide zugefügtworden: so solldie Strafe bis zu

Stanoenschlagund lebenswieriger Festungsardeit
gescharftwerden.

s«

»

9.257. Münzbediente,welche den-Gehalt den

von ihn:n, oder unter ihrer Aufsicht, gern-ästh-
Geloer verringern, nnd dadurch nicht nur den

Tandeelzerrn, sondern auch das Publikum verdor-

tlzeilem sollen mit eben der Strafe CZ.256.) be-
legt werden.

s. 258. Hat jemand unter fremden im lande

nicht cuesirenden Stempel falsche geeinghaltige
sMünzen ausgeprägt: so trifft-ihn drei-; des sechs- »

jährigeFestungestkafe.
-

§.259. Wer alscheMünzen geht-äng aber

noch nicht in das-Publikum verbreitet dat, »den
trifft die Hälfteder, nach der übrigenBescheffcm
heit feines Verbrecl)ens, bis-wirkten Strafe.

«

§. 260. Wer aber dem falschenMünzer-zur
Verbeitunq der von ihm geprägtenGelder ins

Publikum, aus Eigennu·, oder sfonst vorsätzlich,
Hülfe geleistet-day der seitdemThäter gleich be-

straft werden.
—

.

, §. 261. Wem falscheMünzforten zu Händen
kommen, oder wer sonst von deren Umlaufezu-

thhh z ver-
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verlästlneNachricht erhält, der ist znr unverzügli-
chenAnziige davon an dir Obrigkxit verbunden

§. 2——2. Elsa- nichr mir diese Anzeine nnterläßq
sondern auch die ihm zuHåndm gekommene falsche
Ptclnzsorisn wissentlichweiter aussieht, der soll um

den viel-f chen Betrag dekiclben, und überdies mit

einer GJdbuße von fünf bis funfzig Thalern; oder

mit Glångniß auf acht Tage bis sechs Wochen be-

straft mer«-»n-
H.2753. JWer dir im lande gangbarenMünzbe-

ten bischnkidry a.-fei’lr,oder durch andre Künste de-

ren Schale sch-nälcrt,dir soll den zehnfachen Be-
trna des sich dadurch verschkfften unrechtmösxigen
erinnce zur Strafrasse erlesen; und nach Ver-.

hölknißdss angerichtcken Schadens, zwey- bis »vier-

jährigeZuchthaugstcafeleiden.

s. 264. Jst er ein Jude: so wird er, noch außer
dieser Strafe, des ilzm vom Staate bisher geeian-
ten Schutzes verlustig.

b. 265. Wer zum Nachtheile und wider ein

Verbot des Staats, landesherrliche Münzsortm
einsehen-Un wird um den vierfache-iBetrag des da-

bey gesuchtenwainncs sioralischbestraft.
0.266. Wer verrufene Scheide- oder andre

schlecht·-Münisortcn, ans Gewinnsucht in das

Land einführt und verbrei!et, der soll mit Con-

sigcation derselben, und dem Ersatze des doppel-
ten Beicages der eingebrachten Summe, bestraft
lverden.

§ 267 Wer Banknotem Pfandbriefe, oder

Ame-» welche nnter landesherrlicher Autorität zum

dff Jan-eben Umlaufe bestimmt sind, verfälschtoder

nachiiiexibrz oder dergleichen verfälschtePspiere im

Pixblsco cmssemlichverbreiten hilft, soll gleich dem-

mem wlchaiwschw GridumulMMQuM-
chem Geprägegemänztover verbreitet hat, bestraft
werdet-.

·

· «

s

§. 268.
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.§. 268. Kein.Kupferstechei-, Deus-fer, Stem-

pel - oder Wappenschneider, soll ohne schriftlichen
Befehl von ver Obrigkeit, unter welcher er siehet-
Stempel, Siegel, oder ctiche und Platten der

Formulare öffentlicherPapier-« in die Arbeit neh-
men, noch an jemand andern, als an das landes-

collegium, Von welchem er den Auftrag erhalten
hat, gegen Empfangscheinabliefern.

. 269. Wer diesem Verbote zuwider handelt-
soll nach Verhältnissver daraus für den Staat oder

»- das Publikum entstandnen Gefahr, mit dreumos
natlzlicher bis zweojährigerGefänaniß - oder Fe-
stungssirafebelegt werden.

H«270- Der unterlassene Gebrauch des vorge-

schriebenen Stempelpapiers in Gnadensachen;«bey n

Kauf-, Pacht- nnd Mietlzconkracken um Grund-

stücke; bey letztwilligen Verordnungen und Ehe-
stiftungen, soll, außer dem Ersatze der dem

Staate entzogenen Abgabe, mit Verurtheilung in
den doppelten Betrag derselben, siskalischgeahn-
det werden.

,

«

§. 271. Eben diese Strafe trifft Kaufleute und

Juden , welche ilzreHandlungsbüchernicht stem-
peln lassen.

"

§. 272. Desgleichen Juden , die sich verheira-
then, ohne denquufcheiU mit dem vorgeschriebe--
nen Stempel gelöseezu haben.
»s.273.» Wer bek)Gesuchen und Verhandlungen

vor Gerichten, oder andern Obrigkeiten nnd öffent-
lichen Behörden, ingleichen bey allen Contraeten,
außer dem Kaufe, Pacht und Mieklze unbewegli-
cher Güter (»E.270.), sich des vorgeschriebenen
’Seemoelbogens nicht bedient, muß selbige-e noch

seybringem und Einen lealer Strafe für jeden
Uebertretungsfallentrichten.

·
§. 274. Wer bey solchenVerhandlungen die

In Den Edicten vorgeschriebeneVollmacht nicht
hh 4 ge-

Stempel-

eentmvem
f

Altkl-
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gebraucht, muß die zuletztgedachteStrafe doppelt
entiichccm

§. 27«Z. Der, welchem Von Ehegatrem Sei-
tenvirwaisdten , oder Fremden, eine Erbschaft,
Schenfung aller Gener, oder ein Vermächtnißzu-

fällt, mag binnen drey Monathem nachdem er von

dem AnfallscWissenschafterhalten hat, den vorge-

schriebenen Stempelkotz erlegen, oder denselben zur
Strafe vierfnch e:ireicl)re17..

«

s. 276. Doch wird dey Erbfchoften den Erben
die llelseklcgnngsfrist zu gute gerechnet; auch fol-
len diejenigen, welche keine nähereKenntniß nnd
Uebung in gerichtlich-enGeschäftenhaben, zuer an

ihre Pflicht, den Stempclbogen beyznbringen, er-

innert werden.

s. 277. Wer Isaarm oder Sachen, derenEinv-

bote zuwider ins Tand bringt, oder hkkcus zu schaf-
fen unternimmt, der mncht sichdes Verbrechens der

Coixtrcbande schuldig.
FI 278. Pser dey der Ein - und Augfuhr an

sich erlandter Waaren, die dem Staate davon zu-
kommendcn Zoll- oder Tåccijegefålledemselben zu

entzielzen unteren-um« der bezeigt eine Deswe-
darinn.

§. 279. Kaufleute. die ihre zum Handel aus-

oder einznfüizeendeWaaren bey den Zellen und

der Accise entweder par nicht, oder in Ansehung
der Qualität, Qnanntät, ooec des Wachs, vor-

sätzlichuneichkigiangebeO werden als Deß-andau-
ten ungesehn »

280. Ein gleichesVerbrechen begehenSchif-
fer und Frachkfulgelente,welche den Zoll - Und

Acciseämmsn vorsätzlichausweichen; uneichrige
oder nnvollstsndige Frachrbuese wissemlich vor-

zeigenz over die auf den Frachtbtiefen nich-:be-

. sind-
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sindlichen., vdn ihnen zugeladenen Waaren anzue

geben unterlassen.
«

§. 28 e. Auch andre Reisende, welcheaccisbare

Waaren sen sich fahren, und diese auf der Gränze
nqch nicht versteuert haben, müssenBeyStrafe der«

- Desraadation in der Zellsirnßebleiben-.

H«282— Brauer,- Brantweinbrenner, und An-

dre, weicheein-Gewerbe treiben, von dessen Ausü-«
bring in»jedem einzelnen Falle dein Staate eine

Abgabe zu entrichten ist, begehen eine Defrauda-
lion, wenn sie dergleichen Fälle der Ausübung ent-

weder gar nicht, oder umsichtignnzeigen.
»H,28«3, Alle ander-« Privatpersonen begehen

eine Dcts«atida1ian,sobald sie die den Gefällen
unterworfene Sachen bec) der Visitation verheith
lichem »

s. 284. Auch schonalsdann, wean sie der vor-

geschriebenenVisite-non atmet-weichen suchen, wer-

den sie als Defrandanten ongeseizm
§. ess- Von icder Contrebdnde oder Desrau

dakion ist die Confiscation der Waaren oder Sa-
chen , woran selbigeverübt worden , die unmit-
telbare Folge.
«s. 286. Wird die zur Ein- oder Ausfahre ver-

botene·.Waare gleich bey dem Gränz-Zollamte an-

gezei9k:·so muß selbige auf«Kostendes Eigenthü-
mecszurückgeschasstwerden. »

,

"

§. 287. Hat jemand, der kein Kaufmann,
Schiffer, oder Fuhrmann ist, rontrebande Waa-
ren oder Sachen bey dem Gränz- Zoll- oder Meise-
amte zwar nicht»ansdrüekiichangegeben,

sich doch zur Visitarion geizöriggerne-Eben so sin-"
der ebenfalls nur die Zurückschaffungaus seine
Kasten statt.

DE288· Eben dieses ist zu beobachten, wenn

zur Einwier verbotene Waaren mir der Post an-

kommen; und der, an welchensie gesendetsind,
b Ezkzkze 5 einer

Confisca-
non.
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einer beabsichtigten Contrebande nicht überführt
werden kann.

§. 289. Finden sich bey der Visitation erlaubter

nnd anoivarts berschriebener Waaren am Orte der

Bi-stimmuna, verbotene mit eingeprdkx so sind
selbige verfallen-

s. 290. Der inländischeEmpfängerbleibt aber

von aller Strafe frey, wenn er durch Vorlegung
ferner Eorrcspondenz, oder auf andre Art nachts-et-
sen kann, daß dteBeyoackungohne sein Vorwissen
geschehensey.

s. 291. Der aus einer Contravention entstehen-
de Verlust der Waare oder Sache trist jedesmal
den Eigenthümer-.

« —

§. 292. Es macht dabey keinen Unterschied: ob

derselbe die Uebertretung unmittelbar begangen
hat; oder ob selbige durch seine Angehörigen,
Handlungsbedienten, oder andre in semen Dien-

sten stehende Personen Verübt worden.

. 293. Kaufleute, Juden, Schiffer und Fracht-
snhkleute, Müller, Brauer, Brandweinbrennek
und Fleischer, müssen für ihr Gesinde, und ihre im

Hause befindliche Ehegatten und Anverwandten

ohne Unterschied,haften.
H. 294. Andere Personen haften nur für die

Contrebande und Defrandation ihrer Ehegatten
und Kinde-, in so fern diese Verbrechen den Gele-

genheit solcher Geschäfte, wozu sie dieselben zu

brauchen pflegen, von ihnen verübt worden.

§. 295. Haben blos Schiffer Und Frachtfuhr-
leute , denen der Trangnort der Waaren allein

anvertrauee worden , dte Contravmrlon ohne
Thcitnehmung und Mitwtssen des Eigenthümers
begangen: so geht das Eigenthum der sWaaren

nicht verloren.

§. 296. Vielmehr muß alsdann der Schiffer
oder Fuhrmann , außer der sonst verwirkten

Strafe,

.i



BeeinträchtigteRechte des Staats. 1219

Strafe , den Werth der Waare statt der Consisten-
tion entrichten.

-

.

o. 297. Das Eigenthum der verfallnen Waaren
gebt auf den Staat, oder den von diesem Berech-

·

regten, sogleich, nnd ohne Rücksichtanf die Zeit«
»der Publication des Straferkennrnisses",ubejr.

-

s. 298. Dergleichen Waare oder Sache kann

daher, auch wenn sie schon von dem Aufse- oder

Zollamke weggebracht worden, gegen den bisheri-
gen Eigenthümer-, so lange er selbigenoch besitzt,

"

bindirirt werden.

§.299. Gegen einen dritten redlichen Besi-
tzer hingegen ist die Vindicanon nur in so weit,
als sie überhaupt nach allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften gegen einen solchenBesitzer starr sin-
den kann, zuxåszig5und der Uebertreree lzaftct
hauptsächlichfür den Werth. (Th. l. Tit.XV.

H-24- qu.)
§. zo"o.Ausäerder Confiscation hat derjenige, Smka

welcher eine Eontrebande oder Desrandaiion be-

gehr, auch noch ocrrzälknißcnåßigeGeld- oder lei-
Fee-kaude-besstrafeverwirkr.

§. zor- Kaufleute, Juden, Schiffer und Fracht-
fulzrleum die sich einer solchen Uebertretung schul-
dig machen, sollen allemal härter-,als andre Privat-
personenbestrast werden. ’·
§. zog. Unter letztern richtet sich das Verhält-

niß.der Strafe nach der mehrern oder mindern

bey ihnen oorauszusetzendenKenntniß der landes-

verfassung.
s. 303. NähereBestimmungen der in jedem

Contraventiongfalle statt findenden Strafen, wer-

den in den besondernAccise und Zollderordnungen
festgesetzt-.

,

§. zo4· Fremde Kaufleute, Juden, Schiffer
und Frachtsulzrleute,die bey ihrem Einer-ne in

-

bissig-
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hiesige .«lande um die Accife- und Zollverfassun-
gen sich»gehörig zu erkundxgen nnterlasien, sind
in Ansehung der Contrebande und Dczraudanw
nen, nach eben den Gesetze-«wie die Einheimk
schen, zu bereut-geilen

-

’s. 305.. Ja Ansehung anderer Fremden ist es«

genug, wenn »Hesich bcn dem Zell-! oder Meise-
anite gewann-, unt-»der erforderlichen Visiration
unterwerfen heben.

«- -

5-306. Heiden absr dergleichen Fremde das

Zoll- oder Ilccifeamt vorfåizlichverntieoen, oder

Swnascen oder Sachen bey der Visirarion versteckt,
oder sonst verheimlick)t:'so trifft sie die Strafe der

Confiscation
s. zo7. Jst ein solcherFremder wegen-Conne-

bande oder Defrandation schon einmql in Untersu-
chung gewesen: so wird er im Isåederlzolungssallf
gleich den Einheimischen bestraft-

HJzog. Niemand darf sich der Visitntion der

dazu bestellten und Vereidekcn Officzxmen, bcy
Vermeidung der deshalb durch besondere Ver-

ordnungen bestimmten Strafen, entziehen oder

widersetzen.
Zi.309. Ein jeder ohne Unterschied, er fcy

Einigeimiicher oder Fremder, welcher bei) Vern-

bnng einer Contrebande oder Drfrandatiom ge-

ladencs Gewehr-, oder andere gleich schädliche
Werkzeuge, ium Qsäderstandegegen die Beamten

des Staats bey sich führt, soll, Außerdrr verwirk-

ten ordentlichen Straf-, mit dreyjålzrigcinFestiings-
arreste belegt werden.

«

»JFio. Wer keine bestimmte Nahrung oder

Hanokhierung nachweisen kann,» und wenigstens
schon zivenmal auf Conirebande betroffen worden,
wird für einen solchen,der ans Treibung der Con-

trebande ein Gewerbe macht, angesehen
«

§.311.
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6.311. Dergleichen Heute werden, wenn sie
Connebande bey sich habet-, nnd sich den Offi-
eianten des Staats widersetzen(§. 308.), nach
Vorschrift des §. zog. bestraft; wenn auch der

Umstand, daß sie sich des Gewehrg zum Wider-.

stande gegen die Officianten bedienen wollen, nicht
erwiesen ist.

-

.

H.312. Wer sich des Gewebe-sgegen die Offi-
kianten oder Soldaten, welche ibn anhalten wollen,
wirklich bedient, hat eine zehnjährigeFestungs-
strafe ver-wirkt.

. gez. Jst bey einem solchenbewaffneten Wi-

derstande ein Beamter des Staats verwundet, oder«

sonst erheblichbeschädigtworden: so soll der Thä-
ter mit lebengwicrlgerFestunggstrafe belegt, bet)
wirklich erfolgter Tödtnng »aber als ein Mörder

nach §.-877.gestraft werden.

- . 3-4. Wer gegen die Vorschriften Tit. XV. Von Post-

Abschn.lV. den Staat in Ausübung und Benu- FMZHW
tzung des Posteegals beeinträchtigt-,hat die tn

den besondern Postordnnngen festgeselgtenStrafen
verwirln

315. Wer auf Königlichen, oder,andern Stauden-- H
Jagdrevieren, des Jagens, Hktzens, oder Schjes,ltth:1veittios
sens, unbefugter Weise sich untetfängt, der soll
nach del-Anzale des gefangenen oder geschosse-
neu Wilves, mit der in den besondern Jagdord-
nungen bestimmten Geld- oder Teibegslrafebelegt
werden« .

X§.3c6. Diese Strafe wird verdoppelt, wenn

dergleichen unbefngkeo Jagen in verbotenen und

geschlossenenZeiten unternommen worden.

. 317. Wer Vom lzeinilichenJugen, Schießen,
oder Fangen, ein Gewerbe macht, der hak, als ein

Milddieh, die geschärfteStrafe des Diebstablsver-

wirkl. (9. 1145«) .

s· als
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§. 318. Niemand soll sich auf fremden Grund
nnd Boden, außerhalb der ordentlichen Land-

straße, in Kdmgltchen oder andern G bean und

Iaxdtevierem wo ilzm die Iaxtdgerechtägtennicht
zusteht, mit Gewer oder andern sLSerkzeuezenzur

Jagd, wodurch Wild eingefangen zu werden pflegt,
finden lass-n.

9.319. Wer dennoch solchergestalt betroffen
wird, soll lehdn um deswillen, autb wenn er emer

wirklich verübten Eonttaveuridn nicht überführt
werden kann, des bev sich habenden Gewehr-s
oder Jagdgkkätlpesbei-lustig seyn; und außerdem,
nach Verizåltnißdes gegen tlzn streitenden Ver-

bachts, mit Geld- oder Gefängntßstrafebelegt
werdet-.

II 320. Wer sich dergleichenPfändungenwi-

dersetzt, soll nach Vorschrift des Etsten Theils Tit.
XIV. §·459. l"qq. bestraft werden.

s. 321· Was von Jagdcontraventionen derow-

net ist, gilt auch von Beeinträchtigungender si-
fchereygerechtiakelt. .

s. 322. Wer den Staat in der Ausübung nnd

Benutzung des ilztn vorbehaltnen Bergwerkskegals
«(Ttt.xVL Abschn. lV.) beeinträchtigt,hat dte in -

den besondern Becgordnungen festgesetztenStrafen
zu erwarten-

Achter Abschnitt.
Von den Verbrechen der Diener des Staats.

«
s. 323. Wer sich eines öffentlichenAmte an-

m«133t,obere von der Behörde dazu bestellt und

verpflichtet zu senkt, der bafrct für allen durch
ein solches Unternehmen dem Staate oder einem

Dritten uetursaastcn Schaden; auch wenn der-

selbe nur durch das genugste Versetzen veranlaßt
worden.

§«324«

—
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s. 324. In so fern dabey ein Betrug beabsich-
tigt worden, treten die §. Iz77. qu. enthaltnen
Strafgesetze ein. -

§. 325. Azee sich durch Geschenkeund Verspre-
chungen, es sey an Gelde, Gelde-werth, oder an-
dern Vor-theilen, in ein öffentlichesAmt einschleicht,
der soll sofort und ohne weitere Rücksichtcassirt
werden.

—

s. 326. Wer sein Recht zur Ernennung öffent-
licher Staats- oder Kirchenbedienten, gegen die

Vorschrift der Landesgesehe, vorsätzlichmiß-
braucht, der» wird desselben für seiue Person auf
immer verlustia.

"

,

§. z27. Wenn dergleichenMißbrauchvon Col-
legien und Corporationen begangen worden: so ver-

lieren die gegenwärtigenBlitglieder, welche daran

Theil genommen haben , ihr Stimmrecht bey sol-
chen Wahlen auf iebenszeir.

. . 328. Es kann daher das Wahlrecht von ei-
nem solchen Colleglo nicht eher wiederum ausgeübt
werden, als bto wenigstens drey Mitglieder, die
an dem vorigen Mißbrauchenicht Theil genommen

haben, vorhanden sind.

s. 329. Vorgesetzte, welche jemanden, ohne
die vorgeschriebenePrüfung »seinerFähiqkeitem
»und seines sittlichen Verhaltens, zu einem öffentli-
chen Amte befördern, sind bey entstandenem

Schaden , nicht nur- dem Staate, sondern auch
einem Jeden , der dadurch Nachtheil erlitten hat,
verantwortlich.

. s. 330. Jn den Fällendes §. 325- 329. wird die
ernannte over gewähltePerson von dem Amte aus-

geschlossen,und dasselbe von der vorgesetztenJn-
stanz einer andern dazu tüchtigenPerson nach Gut-

sinden übertragen-
s. 331. Vorgesetzte, welche jemanden gegen

Geschenke, Vortheiie, oder Versprechnngen,»zu

einem
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«

Dsonstdazsr verhelfen,
einem Ilmte befördern, vorschlagen, oder ihm

sollen nicht nur für allen

von einpm solch-n Officianren verursachten Scha-
den serv-l-lzaftcn, sondern haben auch Cassarcon
Verwirkl.

§. 33:. Azißerdemmüssensie in den vierfachen
Betrag des erpaltncn Geschan oder Vorklzetlsz
oder wenn dich-r keiner gewlssen Schätzungfähig

«

ist, in eine willkührlicheGeldstrafe, nach Holze itz-
"tes Jahrgcslgalt5, verurllzcllt werden.

21 VW
Verwalz
tunkzdenclx
ven-

«

. . M. Eiser den Vorschriftenfeines Amts vor-

sätzlichzuwider handelt, der soll sofort e;.fscrk; au-

ßerdem, nach Beschaffenheit des Vergebens, und

des kursachten Schadens , mit verhältnismäßi-
ger Geld - Gefängniß- oder Festunggstkafebelegt;
und zu allen fernem öffentlichenAemrern unfähig
erklärt werden.

q» Essen aus grober Fahrläßlgkeltoder Un-

feinc Ilmtgpflichren verletzt, hat verhält-

m.
o -

wissenbcit
.nlßmößigeGeldstrafe, chmdation, over Cassa-
,tion ver-wirkt

§« 335« Wer sich geringer Vetsehen in seinen
Amte-pflichten schuldig gemacht hat, soll durch
Warnung, Beweise, und geringe Gelostkafcn,
zur gessern Beobachtung seiner Pflichten angehalten
werden.

§. 336. Bewirlen aber dieseStrafen Feine Bes-
serung bey ilan: so ist er für einen ävkenschenanzu-

sehen, der aus grober Falztläßigkeitseinen Amts-

psiichrcn zuwider handeln
-

s. 327- Wer sein Amt zum Nachtheile der ge-

meinen Sirhcrheir, zu Erpressungen, oder sonst
zum Drucke der-Unterthanen des Staats miß-

braucht, soll desselben entsetztwerden, und au-

ßerdem verynlnnßmäßigcGefängniß- over Fe-
stungsstrafc leiden.

«

§. 338
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s· 338. Betrug, Versälschung,Dieberey, Con-
trebande, Desraudation, und andere gemeine Ver-

brechen,' sollen an Beamten, die ihr Amtsansehen
zu deren Begehung oder Verdeckung gemißbeaucht
haben, außer der wider sie zu verhänaenbenCassa-
tion , durch Schärfung der ordentlichen Strafe
des Verbrechens geahndet werden«
§. 339. Auch wenn Beamte ein Verbrechen be-

gehn, welches mit ihrem Amte in keiner Beziehung
steht; wofür aber, nach Vorschrift der Gesetze,
Ztichthaus- oder Festungsstrafe gegen sie·erkannt
werden muß, soll allemal, nochaußerdieserStrafe,
ihre Cassation erfolgen.
«

340. So oft ein Beamter zu Uebertretung
seiner Amtsvflichten durch erhaltenen oder ver-

sprochenen Gewinn und Vortheil verleitet wor-

den , soll er, außer der übrigen Strafe seines Ver-«
brechens, wenn nicht besondre Gesetze ein Andres

bestimmen, den viel-fachenBetrag dieses Gewinnes
der Strafrasse zu entrichten schuldigseyn.

s. z41. So ost ein Beamter den durch vorsätz-
liche Pflichtividrigkeit dem Staate oder einem Drit-
ten verursachten Schaden nicht erstatten kann, soll
derselbe, nach ausgestandener Strafe, so lange in
einer öffentlichenAnstalt zur Arbeit angehalten wer-

den, bis der Ersatzdes Schadens auf eine oder die

andre Art geleistet worden.

§. 342. Gegen Vorgesetzte, welcheihre Unter-» Sspafe
—·

gebenen zu unerlaubten Handlungen in ihren Dien Orgel-Echt-
sten verleiten , sollendie Strafen , welche der Ver- IIIngpr
brecher selbst verwirrt hat, allenfalls bis zur Ver- M-

doppelunggeschäkftwerden-

§. 343. Gleichwohlsoll den Unterbedienten der

Vol-wand, daß er zu pflichtwidrigen Handlungen
von seinen Obern verleitetworden, von der Strafe
nicht befreyen.

AugenhGeseijb lv.Band. - Jiii 344.
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»H. 344. Vorgesetzte,welch-einder Aussicht übt-r

ihre Untergebenen sich verf, NO entwich und

pflichkwidtiacHand-Lungendeijeiden nickt bestrafen,
oder znr Bestrafung anchgrm haften für asen aka

dergleichen Atnrsvergctnmaen seichte Untergebenen
dem Staate, oder Privarpersoncm entstandenen

i

Schaden.
H. 345. Mühn die Vernachlåßigursgder Auf-

sicht aus Trägheitoder Leichisinnhet: ·fo ist cin sol-
cher Vorgesetztermit vekizåiknsfmdßtgcrGeldstrafe-,
oder nachMaaßgabe des von den Untergebenen be-

gangenen Verhrechens, mit Degravarion zu be-

legen.
-§. 346. Hat ein VorgesetztervRichswirsriacVer-

gehnngen feiner Untergebenen wissen-lich unt- re

fätziichgedusdm so soll ihn ecen dic- Erim-»e,
wie die pflichtvergessenen Untergebenen se ist,
treffen.
§. 347z Jst dergleichen Nachsicht um Geschenke

oder andrer Vottheile willen gestatset worden: so
soll die im Gesetze bestimmte Strafe des Vorn-setz-
ten mit einer Geldbuße auf den vierfachen Bssmg
des EmpfangeMO oder mit verizölraißmäßchr
Festtusgsstmfegeschärfkwerden.

s. 348. Sorge-setztesollen sich mit ihren Unm-

gebenen in kein Darichns , Bür-.z«ciyach-, oder

andre Geldvekbindungen , ohne Genehmigung rig-
ter Obern cinsasssik

H. 349- Geichiehteg dennoch: fo soll der Vorge-
seijrh schon allein wegw- der umcrinsskkxcn Anziizw
in eine nach dessen UmständenempfindlicheGeld-

strafe vericrtizeiit, oter on einen als-dem Ork, wo

er dergtsicheu Verbindungen nicht lzak, versetzt
Werden-

s. Zio. Auch enge Famiiinwrrbindungm fol-
lcn Beamte, deren ezcier He Aussicht üLM den

andern
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andern verpflichtet ist, ohne Vorwissenund Geneh-
snngnng ihrer Obern nicht eingehen.

s. 351. Entstehen aber dergleichen Verbindun-
gen dennoch: so muß der VorgesetztesolcherBeam-
tcn der obern Behörde, bet) zehn bis zwanzig
Thaler Strafe, davon ungesäumt Nachricht
geben.
— »E.352. Ein Untergebener-, »der sich in seinen4) Ver-te-

Annoverrichtnngen gegen seinen Vorgesetztenunge- Wi-

hocsam und widerspenstigbezeigt, soll das erstemalSuiiorois
mit einer verhältnißmäßissenGeldbnßebelegt, und nation-
Ivetin diese Strafe nichts feuchte-«im Wiederho-

lungefnlle cassirt werden.

» H.353- Jst ver Ungehursaknmit groben Anwa-
lichkeitekt, Injnrien, oder gar Thäklichkeirenver-

knüpft: so zxclzt derselbeschonauf das erstemal die

Cassation nach sich.
'

KLL254. Vocaesetzte,welche ihre Untergebenen
mit III-Zonen oder Thätlichkeitenmißhandeln, sollen
mit richterlichentVerweile, nnd noch Beschaffen-
heit ver Beschimpfungoder Mißh!ndlung,mitbet-

hännißmäszigecGeld: oder Gefängnißstrasebelegt
werden.

.

»

»C.355. Ein Beamter, der sich ohne Genehmi-
gung »seinerVorgesetztenvon 4seinem Posten ent-.

ser:it, soll nicht nur allen durch seine Abwesenheit
entstandenen Schaden vertreten; sondern hat auch
verhälxnsßmäßigeGelo- oder leibeosirafe zu ge-
wärtigen. ,

§. 356. Ein Gleiches sinder gegen denjenigen
stan, wekcher ohne erheblicheUrsache über seinen
erhaltenen Urlaub ausbleibt.

.

-

- es.3573 Iser außerdem Falle einer Staatsver- »Geh-»he«

täthereyO. Ur. 14t. 142. 148.) die ihm anifers VIII-Jes-
trnueten AmtögelxeunnisscAndern, die sie zu Wng

«

wessen nicht berechtigt sind, gefährlicherWeise
eröffnet, macht sich seines Amtes verlustig,

asnå: oIm 2
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soll nach Besinden der Umständemir zeitiger Ge-

fängnißstrafebelng werde-L

§. 358. lJst die Entdeckung soleberAmtsgelzeinv
nisse bloß aus Leichtsinnund Unbedachtsamlseitge-

schehen: so sindet, nach Verhältnißdes dadurch an-

ZerichtetenSchadens, Geld- oder Gefängnißstrafe
Akk.

— 359 Nach fruchtlos angewandter Geld-
oder Gefängnißstrafesoll, im Wiederholungen-
salle, die §.357. vorgeschriebeneAbndung ein-

kkckkti.

s. 360. Diener des Staats, welche für die

Augeselztnng ihres Amts Geschenke oder Gaben,
wozu die Gesetzesie nicht ausdrücklichberechtigem
annehmen, oder durch Andere für ihre Rechnung
nehmen »lassen, sollen, wenn auch kein Verdacht
einer Pstichkwidriglseitvorhanden ist, um den

viersachen Betrag des Empfangenen bestraft
werden.

H. 361. Waltet aber zugleich ein erheblicher
Verdacht einer « begonnenen, oder vorgehabten
Pflichtevidrialeicob: so hat der Beamte, außer der

Geldstrafe, auch die Cassation, und im Falle einer

klar etwiesenen Verletzung der AnirgpAicht, über-
dies noch drey- bis sechsjährigeZuchelzaus- oder

FestungesirafeVerivickr.

§. 362- Gegen Beamte, welchePersonen, mit

denen sie im Amte zu thun haben, «ber)der Aus-

füloetngdesselben mit groben Anzåglichfeikem Jn-
jurien, oder gar Tigntlichkeitenbeleidigesh soll,
außer der dem Beleidigken gebührendenTriberge-
nugkhuung, die ordentliche Strafe der Jnjurien,
allenfalls bis zur Degradmion, oder gar Gassenon
geschärfkwerden.

§. 363. Beamte, die sich durch unregelmässge
Leben-akk, Spiel, oder Verschwendung, in Schul-
den stürzen; oder sieh durch triebe-mächtigeAuf-

sührimg

—
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fühkungverächtlichmachen, sollen ihres Amtes ent-

setztwerden.

s. 364. Können sie solcheSchulden nicht bezah-
len: so bleiben sie auf immer zu den Diensten des
Staats unfähig.

s. gös. Alles , was vorstehendC.323- 364. von

den Berge-hangen der Offirianken des Staats Ver-

ordnet ist, gilt sowohlvon den mittelbaren als un-

mittelbaren Beamten desselben.(Tit. X. §. 69.)
·

. Ein Richter-, welcher von Parteyen, LSMTE
die vor ihm Prozesse führen , Geschenkenimtnt,gs«;?sw
oder sich versprechensläßt, soll schon deswegen, Juni-de-
wenn er auch sonstkeiner PsiichtwidrigkeitüberführtVII
werden könnte, seines Amts entsetzt, und wenn verehren

Verdacht oder Ueberführungeiner solchenPflichlwi-
drigkeit vorhanden ist, noch außerdemnach Vor- aueEioeM

schriftdes §. 361s. bestraft werden. WZ

H.367».Wenn eine Gerichtsperson in Amtsan-

gelegenheitem welche keinen Prozeß betreffen, Ge-

schenkevon den Parteyen annimmt, und es seinen
"

Vorgesetztennicht anzeigtx so soll dergleichenVer-

gehennach Vorschrift-des §. 360- geahndet werden;
tm Wiederholungsfalle aber, wenn auch noch keine
andere Strafe vorhergegangen wäre, dennoch die-

Cassation eintreten. —

s. 368. Wer einer GerichtspersonGeschenke
oder Vottheile anbietet,- um sich dieselbe in seinen
Nechtsangelegenheitenüberhauptgeneigt zu machen)
der wird um den vie-fachen Betrag des Akt-gebote-
nen siskalischbestraft. .

§. 369. Geschiehtdas Anmnthen zur Durch-
setznngeiner gewissenbestimmtenAngelegenheit: so
muß der Anbietende eben soviel an Strafe erlegen,
als der Vortheil beträgt, den ee dadurch hat erlan-

gen tdnnen, oder wollen-

§. 37o. läßt sich der angebotene oder beab-

sichtigteBorcheil nicht in Gelde sckzktzemso sin-
c

«..

Im 3 de
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det in den Fällen des §. 368. 369. verhälknißmäßige
Gesängnißstrafestatt. «

» Haus «
§. 371. Justizbedientc, die sich aus Animosität,

III sPrivatlewenfa,afri-n, oder andern Nisbenabsichrcm
,

-

’

zn pflichnvidrigenHandlungen in ilzcemAmte hin-
reißen lassen, sollen kcassirk, und außerdem mir

zwey - bis fxinfjliäztigemFestungsarreste bestraft
werden.

«

«

» W s. 372. Diejenigen hingegen, die ang grober

ÆbklässwFalzklåßigkchoder »llnwisscnljsir,ihren Wechselt
’

zuwider Handel-» nnd dar-nich dem S«aacc, oder

den Print-nen, erheblich-InSchaden zufügen, sollen
ihr-esAmte- verlnsiig, nnd zu allen fernem Justiz-
bedlcnungen nnfåkxkigerklärt werden.

O he» s. 373. Just bediente-, welchedurch Uebers-krei-
tung der voixicjclniebencnToren, oder sonst durch

. ,
—

gcstissenclichcIlnlzäulnng nnnisilzigec Kosten, die

Narren-en bedknclm , werden, wenn ilzncn der

Selbstgcnuß der Spottan zukommt, um den zehn-
"fncl)i.n Betrag der zn Viel genommen-sit Gebülzcen
bestraft
§. 374. .Hs«bensi: sich des übermäßigenSpor-

tnlirenv in mle als- (:kånem Falls-, aus« Eigennutz
nnd lkjminnsxxrhcschuldiggemacht: so trifft sie die

Eins-sum , noch außer der verordnen-n Geld-
» link-.

§. 375. Dagegen werden sie nnr.um den dop-
pelten Betrag der zu viel genommenen Sporeeln be-
sitafc, wenn sie derglekckfcnGib-Ihren nicht für eigne
Rechnung eingezogenhaben.

s. 376. Diese Strafe trifft alsdann denkenigem
welcher die Gizlsülxjsenangksksjclzsn

Dis-De- .377. STIHIgcchrHMitglieder, oder Sud-il-

JZMIF»»:«lernen der Ger:d;-te, welche ans dem Dcposiro des
«

Gen-idem Barsch-Je aufnehmen«-,inhsscn zin- baldi-

gcn Zurüdjahlung duich persönlichenArrest ange-
halten werd-af-
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C. 378. Jst das Darlehn gegen vorschriftsmäßi-
ge Sicherheit genommen worden: so muß sowoh!
von dem Schuldner, als denjenigen, welche darein

gewilligt haben, der zwanzigste leeil der geliehe-
neu Summe zin- Sciafe erlegt werden.

»

§. 379. Jknngelt es an der vorschriftsmäßigen
Sicherlzeit: so wird die im 378. bestimmteStrafe
verdoppeln .

§. 380. Kann die Rückzahlungnicht geleistet
werden: so treten sowohl in AnsehungDes Schuld-
ner-z , als desjenigen, welcher das Darlehn inmit-

ligt hatte, die H. 418. tqu. vorgeschriebenenStra-

fen ein.
,

§..381«.läßt ein Richter einen Arrestanten über e) iu Eki
zweymal over und zwanzig Stunde-» von der Zelt!!’"1««
an, da dessenVerhnfmng zu seinerKenntniß gelang-r

MW

ist, ohne die Untersuchung durch seine oder der Zeu-
gen Vernehmung zu eröffnen,im Arreste silxremso
soll derselbefür jeden Tag nnt einer Geldstrafe von

kFünfThalern belegt werden.

s. 382. Jst die Eröffnnngder Untersuchungge-
gen den Arrestanren über einen Monat verzögert

worden: so soll der Richter, welchem diese Verzdges
rang zur last fällt, seinesAmts entsetztwerden.

§. 383« Nur äußerstdringende ?lblzaltungen,
oder ganz unüberwindlicheHindernisse, welcheje-
doch dem Vorgesetztenjedesmal angezeigt werden

müssen, lögmenden Richter wegen eines solchen
Verzugs entschuldigen.

«

s. 384. Wer durch pstichtwivrigeVerzögeruni
gen seiner Amtshandlungen den Arrest ver-langem-
ist im Falle einer Fahrläßigkeitmit einer Gelobnße

—

von fünf bis funfzig Thalern; bey eintretender »bö- s—

ser«Absichtaber nachVorschriftdes folgenden§. 385-
’

zu bestrafen. »

Iiii 4 is ass.
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H· 385« Ein Richter-, welcher einen Unschuldi-
gen vorsätzlichund in der Absicht, denselben an sei-
ner Ehre, seinem Vermögen, oder sonst zu krän-

ken , zur Criminaluntetsuchung zieht, soll cas-
sirtz und außerdem,nach Verhältnißdes Grabes
der·Bosheit, auf Ein bis vier Jahre zur Festung,
over ins Zuchthaue gebracht werden.

§. 386. Ein Richter, welcher Criminalsirafen
ohne vorgöngigesErkenntniß der Behörde zur Voll-

ziehung bringt, soll seinesAmts entsetzt-,und wenn

die eiaenmächtigeStrafe einen Unschuldigengetros-
fen hätte-,mit einer damit in Verhältnißstehenden
Festnngo- oder Zuchthausstrafebelegt werden.

, §. 387. Hat die Strafe des Unschuldigendessen
Tod un- Folge gehabt: so hat ein solcher Richter,
nach BeschaffsnheitseinerVerschuldung, die Strafe
eines Todschläaersoder Mörders verwirkr. «

s. 388. VorfätzlicheUcberschreitungder durch
Gesetzeoder Urtheile bestimmten Strafe , ist gleich
einer eigenmächtigenBestrafung (§. 386·), jedoch
nur nach Verhältniß des Uebermaaßes, und des

dadurch verursachtenNachtheils, zu ahnden. ,

§. 389. Ein Gleichessindet in Ansehung derje-
nigen statt, welchen die Vollziehung der Strafe »

von dem Richter aufgetragen worden.
«

§· 390. Auch grobe Verfehen bet) Vollstreckung
der Strafe-sind mit Entsetzung vom Amte , und

überdies mit der Hälfte der §· 386. vorgeschriebe-
nen Strafe zu belegen.

s. 391. ’Mäßige und geringe Versehen sollen
willkührlich, nach Verhältniß der Verschuldung,
und des dadurch veranlaßtenNacheheils, bestraft
werden.

» §. 392. Was §. 388. qu. verordnet ist, sindet
«auchbet) eigenmächtigerVerwandlung der gelin-

dern Strafen in härterestatt.

H. 393.
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.§. z93. Hat der Richter eigenmächtigeine ge-
lindere Strafe statt der erkannten härternvollzogen:
so soll, nachVerhältnißdes geschehenenNachlassech
und des dazu gehabten Bewegungsgrundes , eine

willkülzrlicheGeld - oder Gefängnißstrafeein-

treten.

§. 394. Liegtdabey Eigennutz, oder sonst eint
unerlaubte Absichtzum Grunde: sofindet die H.371.

bestimmteStrafe statt.
L§.395. Ein Richter, welcher ein ihm angezeig-

keS Verbrechen verschweigt, oder unterdrückt, oder

dem Verbrecher vorsätzlichZeit und Raum läßt, sich
der Untersuchung und Strafe zu entziehm hat nach
Bewandniß der dabey zum Grunde liegenden bösen
Absicht, und des unter-drückten oder unbestrafr ge-

lassenen Verbrechens selbst, die §. 366·- 371. ver-

ordneten Strafen verwirrt -

§. 396. lag vabey ein unzeitiges Mitleiden zum
Grunde: so soll er, nach Beschaffenheitdes aus der-

gleichen Verbrechen zu besorgenden Nachtheile-h
mit Gefängnißoder Degradation bestraft werden.

§. 397. Außerdem lzaftet er für allen Schaden,
welchen der straflos gebliebene Verbrechek durch
Wiederholung seiner Uebelrlzaten nachher an-

richtet.
ss 398. Hat der Richter bey der untersuchung,

in der Absicht,
Versälschllngvdek andere Unrichtigkeiten began-
gen: so findet die Vorschrift§. 338. wider ihn An-
wendung. —

§· 399. Hat außerdemein JustizbedienterLsich
einer«wissemlichenVerfälschunggerichtlicherVer-

handlungen oder Ver-merke schuldig gemacht: so
soll er seines Amtes entsetzt, und die sonst nach
§. 1384. eintretende Strafe der Verfälschangxge-

gen ilznverdoppelt werden. (§. 1385.)
· Jiii s §. 4oo.

einem Verbrecher durchzulgelfem
"

Von Ner-
scbunggiltee Arten-
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§. 400. Jst die Unrichtigkcit durch Leichtsinn
oder Nachliißigkeitveranlassek, und dadurch ein

Schade verursacht worden: fo muß die fchuldige
Insttzperson nicht nur den Schaden ersetzen, fon-
dem auch in eine mit diesemSchaden in Verhält-
niß stehende Geld-. oder Gefängnis-siegstverurtlzeilt
werden«

s. 40r. UnschåblicheUnrlchrigfeiten sind nach
Vorschrift der Proiexordnuug zu ahndem

§. 4o2. Justizbedienth welche in streitiaen
Sachen, die zu ilzrer Entscheidung gelangen kön-
nen, zum Schaden einer oder der andern Pietiy
Rath ettlzeilen, sollen zehn bis einlzunoert Thaler
Geldstrafe erlegen; nnd wenn sie nach fchon ein-

malerliktener Bestrafung sich eines gleichen Ver-

brechens schuldigmachen, ihres Amte entsetzt
wxedein

§. 403. Alle Justizperfonenmüssen,ben Strafe
der SuspknJDW oder gar der DiksnslentsetzunOin

Snchem wobeo sle oder die Ihrigen, nach Vop-

sslmfk der Prozeßordntmg, für interessice zu achten
find, sich ihrer Stimme-, so wie aller Atntslzand-
langen enthalten, welche zum Nachtheile eines an-

dern gereichen, oder zu einem MißbraucheAnlaß
geben konnten.

s. 404. Justizbediente sollen Ferdekungem wel-

ckve vor dem Gerichte, bey dem sie stehen, in Pro-
zesse-» oder in der Ereeutlon befangen sind, durch
Kauf, Tausch , Esssioch oder sonst, weder als

Glaiilsigey noch als Schuldner übernehmen

s. 405. Soll durch dergleichen Uebernalzme
eine. dem Justizbedienten an den Cedencen vorhin
schon zugestandene rechtmäßigeForderung, oder

Passivschuld, ganz oder zum Theil getilgt wer-

den: so muß derselbeseinem unmittelbaren Vor-

gesetzten
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gesetzkendavon Anzeige machen, und dessen Geneh-
migung abwarten.

«. 406. Justiz-bediente, welche ohne derglei-
chen Einzelne oder Genehmigung, streieigeUniv-

oderiPasslvschuldmVon der im J-. 4o4...bescksriebenen
Art übernehmen, sollen, wenn sie nach Anleitung
dies s. 405. höhereGenelziniaungzu hoffen gehabt
hättet-,den zwanzigsten, außer diesemFolle aber

. den vierten Tizeil des Betrags diesesSchulden, zur

Strafe erlegen. ·
-

f§..4o7. Jst aber die Uebernahmefremder Resid-

odcr Passivsehitlden in böser Absicht verheimlicht
worden; ever hat der Vorgesetzteselbst dergleichen
Schulden übernommen,olzne dem Collegio davon
Ilnicikie zu machen: so tritt«die Strafe der Amts-

enisezzimgein.

·
I. 408.

öffentlichenVer-kaufen, denen sie von Amtswegen
« « « hing bey

beywoljnem niitlsietem zu verfahren sey; ist gehö-Wen-Wegen
Lizen

Orts bestimmt (le. l. Tit. xL s. 22.3:fkj,«kk;«l» l. 25·
« «

tilgst-en-

§.409. PflichkwidkighandclkideFinanzdedienleIläsktttefe
-

sind-nach«MaaßgabeH. 3:3-365., und wenn sie st«VII
»

Personen m Verhast nehmen, olzne sie vorschrifts-den«-Zeiss-
mäßig zu verhörem oIJeean die Iustjzbehördeab- Mk
zulicfcrn,. nach Vorschriftdes §. 381 bis 401. zu be- dzaStaat-

ll II
strafen.

. §. 410. Beamte, welche zur Ausmittelung oder

EinzielgungöffentlicherAbgaben und Gesällebestellt
sind, und dabey den Staat vorsätzlichverkürzen,
sollen um den vierfache-iBetrag des verursachten
Schadens fiskalischbestraft, und ihres Amte ent-

setztwerden. .

s.411. Hat sich ein solcherBeamter zur »Ter-

fis-sung der Skaatseinlxinfee , aus eigenaützigen
Absichten , um Gewinns oder Vol-theils willen

verleiten lassen: so lzat er außerder Cassation uiid«

«c d-

Wie gegen Justizbedicnte, welche bey Wean
ZNllbikv
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Geldstrafe Ein - bis anderthalbjöhrigeTeilungs-
strafe verwirkn

§. 412. Kann der Betrag der dem Staate ent-

zogenen Gesälle nicht mehr ausgemittelt werden-

so wird die Cassation mit Gefängniß geschäer
oder die Dauer der sonst verwirkten Zwangs-
strafe nach bewandken Umständen verlängert.
(Cf. H. 24t.) ,

§. 413. Beamte, welchebey Ausmittclung,Be-
stimmung, oder Einzielzungder Abgabcn, das Pu-
blikum vorsätzlichdrücken, sollen das zu viel Ge-
nommene, oder sonst zur UngebührErhobene, dem

Beschädigtenvierfach ersetzen.
»

. 4I4. Haben sie das zu viel Erhobene noch
dazu untergeschlagen, und zur Casse nicht abgelie-
fert: so sind sie denjenigen, die sich an Cassengels
dern vergreifen, gleichzu achten. (§. 4I s. qu.)

.415. Jst die Verkürzung des Staats, oder

des Publici, bloß aus Jrrtlzum, Versetzen, Nach-
läßigkeit, oder durch einen Rechnungssehler ent-

standen: so sindet nur der einfacheErsatzdes Scha-
dens statt. .

. 416. Außerdem muß ein solcherQssiciant
durch ernstlicheVerweise, und nach Pest-idem durch
verhältnißmäßigeGeldstrafe, zu mehrerer Aufmerk-
samkeit und Genauigkeit in seinem Dienste ange-

halten werden.

s. 417. Derfenige, der sichsolcherVerkürzun-
gen aus grober Fahrlåßigkeiynach schon erhalte-
ner Warnung, wiederhole schuldigmacht, ist sei-
nes Amts, als dessenunfähig, zu entsetzen.

H. 418. Wenn ein Beamter das- ilzm einge-
zalzlte Cassengeld nicht sofort in die Casse bringt,
sondern in seiner Privatverwahrung behält: so
muß er der Casse dafür Sechs vom Hundert
vergüten.

»

s. 419.
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s. 419. Hat er diese Gelder in seinenPrivatges

brauchverwendet; oder die bereits zur Cassegebrach-
ten Gelder, oder geldwerthen Pariere, wieder

herausgenommen: so hat er ,die Cassation ver-

wirkt.

§. 420. Wer der ihm anvertrauten Casse, durch
Entzithng der dazu gehörigenGelder und Ver-

schreibungen, wissentlich Schaden zufügt, der

macht sich einer Veruntreuung der Casse schuldig.
s. 421. Beträge die veruntreueee Summe »nur

funfzig Thale-, oder weniger, so wird der treulose
Beamte« cassirt, und zu allen fernem Diensten des

Staats unfähigerklärt.

H.422. Jst aber der Defect über funfzig Tha-
ler: so sindet außer der Cassation, zwey bis vier-

jährige geschårfteZuchthaus- oder Festung-Mast
statt.

·

»§.42z. Hat der Cassenbediente,um den gemach-
-ken Defect zu verbergen, Unrichtigkeinn und Ver-

-

fölschungenin den Rechnungen oder Extracten vor-«

genommen; «eingegangeneGelder nicht zu Buche
getragen; bereits erhobene Posten als Reste aufge-
führt; oder die Einnahme eines folgenden Jahres
zu der des vorhergehenden gezogen: so soll die Fe-
stungsstrafe wider ihn um den halben Betrag der

an sichschon verwirkken Dauer Verlängertwerden.

§. 424. Kann der gemachteDefect nicht sofort
ersele werden: so ist der Verbrechee, nach Vor-

«schrifc5.34t., bis zum Erfolge dieer Ersatzes,
oder allenfalls auf lebenszeit, zur öffentlichenAr-
beit anzuhalten.

,
§i425- —

,
»

fliehen, und die Easse ganz oder zum Theil mit

zu nehmen Vers-acht:so hat er lebenswikkigeFe-
stungostrafe,« nebst Staupenschlag,und. bey be-

sonders

Hat der untreue Cassenbediente zu-
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fonds-IS erschwerenden Umständen, Todes-straft
ve11virfr.

Hspkch Casscnbedieute,wclcsje bessereMünzsors
ten m geringere linke-Bein und jene der Casse nicht
vöklig berechnen, sind Disnjenigcty welche Gassen-
gzloer veruutreuec haben, gleich zu achten.
LI«420s qu-)

,

«

»E.427. Eben dasselbe gilt von denjenig:n, wel-

·cheZ.1kzlungen,die aus der Easse zu einrichten sind,
nicht leisten; und g!eichwok;s,zum R-.1«1«r!ze:!dersel-
ben, solche Posten aZS cestizkktm Ausger bringen-

428. Haben sie den Empfänger-rMärfxmce
Abzüge gemacht, und dennoch die Z.I.blu·.I-;-ais

får voll geletstisc, in Ausgabe gestellt: so sollen sie-,
wenn auch die Casie dabey nicht gelitten hat, den-

noch ihres Artus entsetzt werden.

5.429. Jst die Tasse den Empfäapern der-Flei-

chen ·"2tb·,1":gezu vergüten Verbnndenz oder 1st
dabey zugleich das FandcelxerrlicheInteresse ver-

kürzt worden: so tritt die I- 421. besummce
Strafe ein.

§. 430. Cassenbediente, welche die in Verwah-
rung habenden Bestände-,obg!eich mit vollkomme-
ner Sicherheit der Cass« eiqenmåchnqausladen
oder benutzei1,sollen, schon um deswillen, um den

doppelten Bexrag des dadurch sich vorschriftenVor-

klgeils bestraft werden«

§. 431. Haben sie aber derkrleichenVersur mit

Unrichriqkeiten oder Verfålfcinmgenin den Rech-
nnnggbüchcm verdecken wolle-n oder sind er-

hebliche Vemukhnnenn einer vorgehabten Ver-·
untreurmg der C.1ssengeldervorhanden: so hohen
sie, außer der Geldstrafe, vie Dienstentsctzungver-

wirkt.

§.432. Gegen Casssnbediente,die durch Irr-
tlzmm Versetzen, oper durch einen Werd-umw-

fehle-
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fehler die Casse verkürzen,isi die Vorschrift§.415 —

bis 417. anzuwenden. ,

§. 433. Ein Giciches soll statt finden, wenn ein

Cassenbedienter durch nachläszigeVerwahrung der .

Essscngeldiskeinen Verlust daran vernisachrz eigen-
mächtigeRachsichgen und Zahlungeifkistengestatkekz
Reste zur Ungebühranschwellen läßt; in deren An-

zeigung «undHeebeyfchassungsanmselig ist; oeer

sonst durch seine Schuld nnd Versehendie Casse in

Schaden versetzt-.
§. 424. Selbst einen durch Brand, Diebstahl,

oder andern Zufall, der Casse verursachten Schaden
muß der Rande-n vertreten, wenn er die Gelder
nmyk in dem zur Anfbewnlgnmgder Essissebestimm-v
ten Osts- sondern-, ohne Notiz, in seinerRevenge-
wat2s4a1ngehalten hat.

«

435. Sind Gewer ans der Tasse selbstgestoh-
len werde-m so Ifnß der Nendnnsc jede begangene
Faizrläkigkeirden-renti, die ei- nach seinem Amte,
Und den Ihm dalky dringenden Pflichten, zu ver-

meiden schuldigwar.

L 43«. Auch wird er wegen eines soichenDieb-

sinizls verantwortlich, wenn er denselben nicht so-
g!eich, wie er dessen inne wird, seinen Vorgesetzten
und der Obrigkeit des Orts melden oder sonst, zur

Entdeckung und Fcsimachung des Thåker5, nicht
allen Fleiß und Mühe pflichtmäßiganwenden

s. 437. Cassen-Curakoreg, Esntrolleurs, und Wuchs-du«
Andere, denen eine besondere und unmittelbare Auf- TIERE-«
ficht übe-r die Casse auvcrtrauet ist, haften bey dem sehen-.

Unvecnidgm eines psiichtwidrighandelnden Norman-

een, fis-·allen Schaden, wenn siedie itznen obliegende
Aufsichtvernachläßtgthaben.

’

II 438· Haben sie das untreue, oder sonst
unrichtige Verfahren des Otcnonncm wahrgenom-
men:" und gleichwohl»derBehördenicht ange-

.

« zeigt:
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zeigt: so sollensie-, wenn ein Schabe aus der un-

terlassenen Anzeige entstanden ist, nicht nur für
diesen Schaden haften, sondern auch mit ver-

hältnißmäßigerGeld- oder Gefängnißslrafe be-

legt, oder nach Bewandniß der Umständecassirt
werden.

s. 439. Vorgesetzteund Collegia, welche die ib-
nen obliegenden Cossenoisitationen verabsäurnenz
oder nachlåßigdabey zu Werke gehen; oder die da-

nky bemerkten Unrichtigleeten nicht gehörig rügen,
haften bey dem Unvermögendes Rendanten, und

der unmittelbaren Aufseher-, für allen entstandenen
Schaden, und sollen außerdemmit «verlzåltn1ßmäßi-
ger Strafe belegt werden.

»

§. 44o. Gegen Cassenaufselgerund Vorgesetzte,
welche aus den ilzrzr unmittelbaren, oder ih-
rer Oberaufsirht anvertrauten CassemDarlelzne neh-
men, sinden die Vorschriften s. 377. qu. An-

wendung.
H. 441. Wenn dergleichenPersonen sich, ohne

Genehmigung der obern Behörde, Besoldungen,
oder andere ihnen zukommende Etnolumente, süe
einen noch nicht eingetretenen Zeitraum aus der

Casse vorausbezalzlen lassen: so sollen sie den doppel-
ten Betrag davon zur Strafe entrichten.
§. 442. Wenn Cassenausselzeroder Vorgesetzte

an den Betrüger-evendes Nendanten wirklich Theil
nehmen; oder denselbenum Gewinns oder Vor-theils
willen nachsehm so sollendieselben eben so, wieder

treuloseReadant selbst, bestraft werden.

.443. Wenn ein Qsstciant, welcher zwar

nicht als Nendant oder Cassencurator angestellt

ist,s aber für das Beste der Casse zu sorgen, oder

vermöge seines Amts Gelder zur Cesse zu liefem
hat, die zu einer solchenCasse gehörigenGelder

uiiterschlägt;Sachen, deren Werth zur Casse files-
sen sollen, in seinen Privat-nutzen verwendete

oder
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oder durch Umtanschung oder«Umwe»cl)selungsolcher
Gelder und Sachen die Casse verkürzt, soder dazu
behülsiichist: so hat er, nebst dem Schadenoersatze,
die Cassation verwirkl.

»

II 44. Auserdem soll er den vierfache-iBetrag
des der Casse Entzogenen zur Strafe entrichten;
oder im Unvecmögensfalle,mit scchsmonathlicher
bis zwenjähcigerFestungs- oder Zuchtlzausstrafebe-

legt werden.
«

’

s. 445. Vorgesetzte oder andere Officiantcm
welche die zu einer Tasse-gehörendenGelder, an-

statt die-Zahlenden damit an die Casse zu verweist-V
selbst erheben,
ohne Notlz verzögermsollen, wenn auch die Ablie-

ferung demnächstgeschehen ist, dennoch, dieses
«

Verzug-Z wegen, mir proportionirllchec Geldstrafe,
allenfalls bis zum Vollen Betrage der zuxückgelzalke-
nen Summe, belegt werden.

» . .

6. 446. Jst ein dringender Verdacht, daß sie die

zurückgehaltenenGelder in der Zwischenzeitfür sich
genutzr haben, vorhanden: so soll die Geldstrafe bis

auf den dreyfachen Betrag erlzöhn oder anstatt
derselben, nachBewandmßder Umstände,mit De-

sradation oder Cassation verfahren werden.
·

s. 447. Wer eine Casse übernimmt, ohne daß
ihm selbigsvon der Behörde ordnungsmäßigüber-

geben worden , haftet für die etwanigen Unrichtig-«
keiten seines Vorgänger-L v

§. 448· Vorgesetzte,die einen auf Caution uns

Rechnung sitzendenBedienten, ohne vorhergegan-
gene Berlchtigung der Caution, wirklich anstellen-
odet ihm die Tassenicht gehörigübergeben, haser
für allen von demselben etwa verursachtenSchaden,
so weit selbiger aus dem Mangel der Eaukion ent-'

standen ist.
»

§. 44«9.Wennkein Schadeenlstanben ist: sohas
ben sie zwanzigbis funfzigThaler Geldstrafeverwicke-

Illsenn Gefess. lv. Baad. K k kk 450z

und die Ablieferung an die Tasse
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§. 450« Auf einstweiligeEgssenverivalkiing,wel-
chebey entstelgciidenVorn-Heri«bis zu deren Wie-
derbe ckjsnpgangeordnet werden müssen, sind diese
Vorlchrifeen(s..-;.1,8..x..k9.)nicht zu ziehen-

. 4z-,c. Fluch können dieselben auf Dissens-er-
walcungeih die wegen einer bloß zeitigen Verbin-
det-uns des ordentlichen Rendaaten, bis zu deren

Hebung veranlaßt werden müssen, nicht gezogen
werden.

s—452. Die in bei-denFällen zur interimistie
schen CnssenvcrwalnmgaiigcseskenPerjcnen smd
den Pflichten der ordentlislken Readaxitm, und bey
deren Hechtzung, auch den Straer derselbenun-

terwocfen.
§. 453. Jeder Cassenbedienkesoll, bey Verlust

seines Amt-, siidzt nur die Grimdstückhwelche er

bey dessenllcbemelzmnng besitzt, sondern auch die-

jenigen, welche nachher an ilpn g«elangen,der in

seiner Amtsverwaltimg ifzm vor-gesessenBehörde,
zum Behnse der Eintraguiig Des Cassenvocrechts,

·

Anverszüglichein-zeigen.
§. 434. Ein Gleiches liegt, beo funfzig Duka-

ten Strafe, denjenigen ob, welche Kdnigliche Do-

mainengüker, oder Gesållh in Pacht oder Verwal-

tung übernommen haben.
- s. 455. Jst durch die unterlasse-Je Eintragung

einem Dritten, welcher sich, in Unwissenheit des

assenvorrechts, mit einem solchenBeamten in Ge-

chäfte eingelassen b.1t, ein Schaf-se entfiandem
so müssendie Behörden, welche ihre Eli-baldig-
kcie verabsäumkhaben, die Häler desselben ec-

setzen.
s. 456. AceiseJ und Zollbedienke sollen mit

Kaufleuten, Brauern, oder andern Personen,
welche ihrer Aufsicht us d »Ihr-Wien in ilzre Hand-
lung, oder sonstigen Qkahncngcsbenicbe, unterwor-

fen sind, sich olznc Genehmigung ilzrer Vong·

.e -
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festen, beo Strafe einer nachtheiligen VerisizunY
in keine Geld- oderhgenauc Fainiliekverdmdungeb
einlassen-
§. 457. Auch sollen dergleichen Beamte, bey

eben der Strqfe, ferne Handlung ooer sinkst bürger-
liche Nahrung treibssm wodurch sie zur Verabsäu-
muug oder Upbenretung ilzrer Amtepiischrm verlei-

tet werden könnten.

.458. Polizeybedimte, welche die liebe-stre-
kung ver Polizeyqefetzkwtssentlichdulden, und sie
nicht zur gehörigenAixnbung anitågen, sollen iisic

eben der Srkafe. weiche«der llisbektt«eter vekosirkt
hätte, stiegh und im JWiederizoiungstllecassuzt
werden. -

§. 459. Jst eine solchepfiichtwidrige Nachsicht
durch Geschenkeoder andere Voitbctle erkauft wor-

den: so ist, außerder übriqen Strafe, auch der

vierfache Berrag dieser Barth-eile zur Sxmfcasse zu
’

entrichten.
«

s. 460. Polizenbedimte, welche ihr Amt m Er-
pressungen und Befriedian ihr-er Prägung-den-
schaftm mißbraucht-m ohne hinlänglich-mGrund

zur Verhafmeizmung schreiten; ovcr dabei) die

- -

m«Sei-»Y-
E:.—wiss-i-

gec Wollt-W-
Ei J

»

den Iustitzhedienten s. 38«1.Iqu. gegebenen Vor-

.

welche durch uririchriaes over ungleich-I Ms.aß, oder

fchriften verletzen, haben die s. 360. 364 371.,

ingleichendie s. 381. qu., sian im Fall-e einer blo-

»ßeq»Fahriößigi-eic,die« s. 372. festgesetzteStrafe
verwirkt.

»

H«46k. Magazin- und ähnlicheSksiotsbedienke, IV Magi-
zitt-

durch andere Betrügereyen, den Staat oder das

Publicum verbot-theilen, sollen cassny und mit Ein-

bis ZweyjäbriaerFisstungsstrsfe belcqtz auch zum
doppelten Etiatze des Hinsicht-mäßigerWeise gesp-

genen Vortkzktls anzeigalken werden.

s.462. Bey Reatstmtur und Akcbivbedienzv Archiv-
ren, welchedie in ihrer Verwahrung beweinmein

- Kkkk ; Akten
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Akten und Urkunden, Andern, welche dazu nicht
berechtigt find, vorlegen oder mittheilen, oder die-

selben psiichtwidriger Weise vernichten, tritt die

Vorschrift des H. 357. 359. ein.

, s. 463. Die Amtsvergelxungen der Militairper-
sonen sollen nach den Kriegsartikeln beurtlzeilt und

geahnt-et werden.
,

«

s.454. Militaitpersonen, welche meineidig den

Kriegsdienst verlassen, sind als Oesetteurs anzusehn,
und nachVorschrift der KriegHartitel zu bestrafen.

«

H.465. Wenn sie aber in vix-Dienste des Staats
wieder aufgenommen, oder sonst begnadiat werden:

so werden auch dadurch alle rechtliche Folgendes bey
der Dcsettion begonnenen Pistneideg gehoben.
§. 466. Doch wird durch ilzre Begnadigung die

Gültigkeit der vor der Desertion errichteten«111ilitai-
rischen Testamente nicht wieder hergestellt. (le. l.

Tit. x«. 0.197.)
§.467. Das Vermögen der Deserteurs soll

durch ein Etkennkniß der Kriegesgerichteconsisk
cirt werden. «-

s. 468. Eneollirte, welche bereits zum Krieges-
dienste aus-gehoben, obgleich noch nicht vereidet

waren , sind, wenn sie austreten, als Desekteuks
anzusetzen
§.469. Wenn Eantonisten, welchenoch nicht

als Mel-knien ausgehoben worden, die Königlichen
Sande verlassen, um sich den Kricgcsdiensienzu ent-

ziehm so soll ihr susückgelassenesVermdgen durch
.dns Provlnzial- Justizcollegiutndem Fisro zuer-

kannt werden-

§·470. Zu dem Vermögen eines Deferteurs
oder ausgetretenen Cantonistcn, gehört auch dasje-
nige, was ihm nach seinem Austritte, an Erbschaf-
ten, Vennächtnissen,Geschenken, oder sonst zufällt-

.4-71. Tser weg-trennen Militairversonen
vder Cantonisten Schulden bezahlt- Gelder oder

an-
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andere Sachen zuschiekt,oder ihnen sonst etwas W

wendet, wird dadurch Von seiner etwaniaen Ver-

bindlichkeit gegen den Fisrum nicht.befreyk; und

mußauch den Betrag des Zugewendeten, zur Strafe
erlegen.

s. 472. Gegen ausgetretene Cantonistem welche
noch nicht zum Kriegesdrenste ausgehoden worden,
sindet nach deren Tode der Consistanonoprozeß
nicht meer st«1tt.

«

§.473. a) Eine bloße Todeserklörnnakann je-
doch, in dieserRücksicht,dem wirklichenTode nicht
gleich geachtet werden.

. §.473. b) Der Abschied,welchen ein Cantonist
’u»nterder Bedingung, sich im Lande zu eradltren,
erhalten hat, befrent denselben nicht von der Stra-

fe, wenn er, ohne diese Bedingung zu erfüllen,
angeritt.

-

«

9.473. c) Auch Verliert der Riesens sein Recht
nicht, wenn ein Rigiment den Cantonistem nach-
dem er» bereits ausgetreten ist, verabschiedet-.

, §.4«74.Jeder Büraerdes Staate-, und Einwoh-»Oui«-ew-
ner des tandei3, ist schuldig, dasVerbreehender De-
fertion, so viel an ihm liegt, zu verhindern.

«

s· 475. Wie die Deserteurs anzuhalten sind« ist
in den iandeopolizeygezsetzenvorgeschrieben
.§.476. Wer von dem Vorhaben einer Militait-

person, den Kriegsoienst meineidig zu Verlassen,
Wissenschafterlangt, und dies Vorhaben nicht so-
fort verbinden, oder sielbigeg,wenn er es nicle ver-

hindern kann, anzuzngen nnterlößtz der soll dass

erstemal mit sechewdchentlicherbis sechsmonatlz-
licher Festunggstrafe belegt; im Wiederholungo-
falle aber als ein Befirrderer der Desertion bestraft
werden.

«

s.477. Wer sich des Verbrechens, den Aus-
tritt odet die Flucht eines Deserteurs durch thö-
tige Beylzülsebefördertzu haben, zum erstenmal-

Kllk 3 schill-v
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schnsdig macht, soll nach Bewanan der Bewe-

gungimründy wodurch er zu dem Verbrechen veran-

lagt woxdenz der übrigen vorkommenden erschwe-
renden odcsk mudernden Umstände; und der aus der

begntsfiigren Derfmion entstandenen oder iu befor-«
gen gewesenen gefälzrlchenFolgen, nnt Festungsb
ausst, odekaurhilzmstafh auf acht Monattze bis

zwen I belegt w-.«rde:1.

§»,
«

k, mer«-s Verbrechen zum zwemem

male dem, ungesehen er das exsnmal dnfnk be-

straft sm, soll eben dergleichen Des-nags-
odir Z:»c1):tzqk15sirafeauf zwey bis vier Jahre
leiden.

§.479. Wer sich ein Wehe-sVerbrechen zum

drittes-male zu Schulden kommen läßt, soll, wenn

die Oefeckion wirkuch ihren Fortgang gehabt dat,
mit dem Strenge bingerxchreewerden.

§.480. Wenn die Defect-on entweder nicht zu

Stande gekommen; oder der Verbeccher, wegen

seiner vorigen Qergelgungen dieser Aet, noch durch
gar keine Strafe gewarnet worden ist; oder sonst
besondere nnldetnde Umstände für Ihn eintreten: so
soll eine zehnjäjgrigebis lebe118w1ercgeFest-umg-
odcr Zuchthouostrafean die Stelle der Todesstrafe
treten« (

»s.481. Auf dke Festfeszungdieser Strafe soll
es eveäter keinen donors-schlichenEinstnßhaben: ob

der Dcsertenr selbst, wekchem durchgehener worden,

sich des Verbrechens der Dcseruon zum ersten,
oder xschon zu tviederlzolkcnmalenschuldig ge-

mhche hat.
«

4sc2. Wenn CZvllpcrfonenan einem Descr-
tionscomolotte Antheu nehmen: so feil die Strafe,
welche sie beo einer einzelnen Durchlzelfung nqch
obigen Grundsätzenverwickt haben würden, in

so fern seibige nicht schon an sich Lebensstrafe

« wäre, nach Verhältctißdes Anzahl des comploc-
Men-
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tirenden Milirairpersonen , in der Dauer erhöht,
und allenfalls bis zu lebenswieriger Festung-z- oder

Zuchtizausstrafeausgedehnt werden«

’9«.483. n) Hat eine Frau die Defereion ihres Einst-w-

OJkanncS chängbefördert: fD füle sticht Mk die
J V D

«

§. 477. Verm-ducke Strafen, sondern auch die Ton ks
siscationihres Vermögens, gegen sie 1mit. «’, «

« s. 483. b) Jst aber die Enrsociixikimg des Man-. ki-
nes von ihr bloßauf die s. 4T6. beschriebeneTier be- MUS-

günstigrwotdcm so fällt, starr der in act-angeführ-
ten Stellebestimmren Strafe, ihr zur Zeit der »De-

serkion im Besitze hat-euch Vermögen dem Fin
anheim.

.

§. 484. Das Vetmsarn aber-, weiches ihr nach
der Desecticn tut-di Eibsdjafh Vecmåchtniß,oder

sonst zufällt, soll so lange in gerichtlicheBau-ah-
ttmg und Verwaltung genommen werdet-, bis die

Frau dcn Tod des deserrirtm Mannes nachweisen
odec sich von ihm scheidenlxißt, und andkrcveitig
verheirathen oder sich im Lande ansäßigmadm

§. 485 Stirbt die Frau, the sieauf die 484
bestimmte Art zur Empfangnchmnikg ilzrvaVermö-
gens und ihrer Erbnnfälie die Befugniß erhalten
har; und es kann nicht nachgewiesenwerden, daß
der Praan schon ver ihr mit Tode abgegangen sev:
so erhältdie Jnvalidenrasse aus itzrem Rachlcsse
alles dasjenige, was dem Manne, wenn er nicht

-

entwichen wäre , den Rechten nach daraus zukom-
men würde.

—

. 486. Doch gebührtauch in diesemFalle der

Ueberrestihres Rachlasses, den Erben der Frau, so
weit diese zur Erhebung einer Erbschaft m hiesi-
gen Landen fähig sind. «

. 487. Jst der entwichrne Mann vor der Frau
-verstorben:so verbleibet der gesammkeNachlaß itz-

’

ten rechtmäßigenErben.

’

Kkrk 4 s. »488.
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s. 488. Jst die für unschuldig erklärte Frau,
nach erhaltene-r Auslieferung ihres Vermögen-,
dem desertietenManne dennoch nachgefolan so hat
zwar die Jnvnlidencasse an ishrzurückgelassencsVer-
mbgen weiter keinen Anspruch;

s. 489. Es bleiben aber dem Fisco überhaupt
feine Rechte daran in so fern vorbehalten, als nach
allgemeinen oder Prodinzialgesetzeih das Vermö-

gen ausgeteetener landeounterekzanen überhaupt der

Confiscation Unrerworfen ist.
§. 490. Folgt die Frau dem desettirten Manne

nach, noch ehe ter das Vermögenveeubfolgt wor-

den: so wird die Ildeniniseeeeiondesselben so lange
forsgesktzt, bis sie entweder eueückkebryund sich
nach 4.84. zu dessen Einpsangneijmung qualisieirt
lzacz oder nach ihrem Tode ihre Erden siehmelden.
«

§. 491. Je nachdem in diesem letzternFalle aus-

gemiteteit wird, d.·«ßsie nor oder noch dem Manne

verstorden sen, finden die Vorschriften des H. 485-
487. Anwendunaz doch bleiben auch hier, »wegen
des den rechtmäßigenErben zukonnnenden Vermö-
gensancheils, dein Fiseo überhaupt feine Rechte
nach 4y9. vorbehalten

9. 4’9z. slsird die Ehefrau für unschuldig er-

klärt: so muß elzr dasjenige, was sie ihrem Eige-
manne erweislich eingebracht hat, oder sonst ilzr
Eigenthum ist, oder was ihr nach den Statuken des

Orte-, oder der Provinz, ans demgemeenschaftlichen
Vermögenzukommt, gelassen werden-

s. 493. Es muß aber das Vermögender such
unschuldigenFrau so lanae unter gerichtlicher Ver- -

waltung verbleiben, bis sie entweder den Tod des

desertitten Mannes nachweist; oder sich Von demsel-
ben scheiden läßt, nnd wieder im Lande verheira-

theechz
oder bis siesich innerhalbLandes ansäßig

MS k-

§. 494-

—
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s. 494. Je nachdem einer oder der andre dieser
Fällesich rreignet, treten die oben §.485-487. ge-
gebene Vorschriften ein«

«

s. 495. Jst die Frau mit dem Manne vzugleich-,) ALva
entwichen; und das Kriegsgericht sindet keinen hin- ZLTUIJZFM
reichenden Grund, sie für schuldig oder unschuldigne gefolgt-
zu erklären: so kann dasselbe sein Erkenntnißdar- LZJPDW
über aussetzen, bis entweder sie selbst, oder ihre eeum

«

sich melden, und das Vermögen zurück-.PRINT
s. 496. Bis dahin bleibt dies Vermögen, sowie

alle nachherige Erbanfålle, unter gerichtlicherVer-
walte-ag-
§. 497. In allen Fällen, wo die Frau entweder Einkünfte

’

für schuldigerklärt worden, oder wo sie dem descr-PLUTU-
tittcn Manne gefolgt ist, fallen die Einkünfte ihres genomme-

in gerichtlichen Beschlag genommenen VermögenlengZsksm
o lange die Verwaltung dauert, dem Fisco Ehcikau

anheim.
, !

W«
« s. 498— Muß aber die Verwaltung bloßum

·
«

deswillen fortgesetztwerden, weil die zurückgelasse-
ne Frau des Deserteurs noch nicht Gelegenheit ge-

funden»hat«,sich wieder zu verheirathen, oder sonst
ims Lande seßlzastzu machen: so müssen die.Ein-

-

künfte des in Beschlag genommenen Vermö-

gens zur Substanz geschlagen; auch der Ebefrau,
wenn sie sich ihren llntertzalt nicht selbst verdienen
kann, norlzdücftigeVerpsiegungsgelderdavon ge-
reichtwerden« -

'

§. 499. Kirchen- nnd Schulbediente, die ihrer W. Kik-

Gemeine, oder ilzren Untergebenen, durch grobe La- HEXE-II
ster und Ausschweifungenein öffentlichesAetgernißdiente-v
geben, sind, außer der durch das Verbrechen selbst

«

.verwirkten Strafe, ihres Amts, als dessenunweit-
dig, zu entsetzm -

§. soo. Geistliche, welche, außer den in
den Gesetzenbestimmten Fällen (Tie. xl, »C.28.),

Kkkk 5 Geheim-

Z-
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Geheimnisse, die ihnen unter dem Siegel der geist-
lichen chietsveisschrviezenlzeir anvertrauet worden,

offenbare-U sollen, nnd» Bewnndniß ver Umstände-,
mit nsillknlzrlicherGeslddnse , mit Sulpension non

ihren Atmeverrichtnngen nnd Einkünfken,onenmit

Diensteniseiznngbestraft werden;

H. 501. Geistliche, die sich in öffentlichenVor-

trägen persönlicheAnzsåglichkeikenerlauben, oder

die vorgeschriebenenGrenzen der Kirchenzuchtüber-,
schreiten, sind als grore Jnjncianten anzusetzenund

zu bestrafen.
502. Ueberschreiten sie bey Einforderungder

Gebuhren die Vorschrift der Taxez so findet die

Tir. xi. 425. bestimmte Strafe statt.
H. 503. Ein Pfarrer, welcher verihm bekann-

ten Ehetzindernisseungeachtet , die Trauung voll-

ziehe, wird mit der Cassntivn bestraft. (Tik. l.

- leg-)
«

, §. 504. llebeelgaupt sollen alle Geistliche und

Schweines-, welche wegen irgend einen andern

schwerenVerbrechens zur Criminalnnkersuchungge-

zogen, und schuldig befunden worden, außer des

Strafe dieses Verdrechcns , auch ilzres geistlichen
Amrs entsetztwer-den-

. 505. Verzie, Wunde-Me- und Hebammen,
sollen die ihnen bekannt gewordenen Gebrechen und-

,

Familiengelzeininissyin so fern es nicht Verbrechen
sind, beyVermeidung»eine-r nach den Umständenzu

bestimmendcnGeldbusie von fünf bis funfzig Tha-
lern, niemanden offenbaren
§. 506. Verschwcigen sie ein noch zu begehen-

des Verbrechen , welches sie ohne Benhnlfe
der Obrigkeit nicht verhindern können: so sind sie

als«TkzeilncizInerdaran verantwortlich. GE.Ho. st.

2 J
.

s.·507. IlBie Geburtshelfer und Hebammen,
welche den s. 924. l«qq.vorgeschriebenenPflich-

ten

;

.
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ten zuwider handeln, bestraftwerden sollen, ist eben

daselbstVerm-neu

s. 508. Alle-Uebrigen, welche, ob sie gleichnicht
in unmittelbaren Diensten des Staats stehen, den-

-noci) demselben,·vexmdgeihres Standes, befonders
verpflichtet sind, werden bey Uebertretung dieser
Pflichten nach den darüber ergangenen besonderen
Verordnungen bestraft.

Neunter Abschnitt
Von Privatverbrechen.

s. 509. Niemand soll den andern ohne»Rech:an

seiner Ehre, Gesundheit, Leib, Leben, Freuden oder V

stnidgenbeschädigem
oder kränken. (le. I· Tit.

§. sto. VorsåtzlicheBeschädigungensind alle-
mal strafbar.

s. FU. Auch grobe Fahrläßigfeiywodurch je-
mand an Leiboder Leben beschädigtworden, zieht
Strafe nach sich. »

s. 512. Die Uebertretung eines Polizengeseseh
welches der Staat zur Verhütung der Befehådigunk
gen seiner Bürger gegeben hat, ist strafbar", auch
wean dadurch noch kein wirklicher Scheide entstan-
den wäre. «

§. 513. Doch sindet in beyden Fällen §. 511.

512. förmlicheUntersuchung iund Erkenntnis: auf
Tekbes-Ehren- oder Geldstrafe-I nur in so fern statt,
als auf die Beleidigung oder Uebertretung eine

solcheStrafe in den Gesetzenausdrücklichverord-

net ist«
§. 514. In Fällen, wo der Schadensersaizunter

Mehrerevertheilt wied, mußdennoch jeder die auf
»die unerlaubte Handlung Verordnete Strafe
leiden.

ZEIS-

ant Schn-
s.s-

Pon dessen
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Wer sich feines Rschts innerhalb der

durch die Gesetzebestimmten Schranken desselben
bedient, wird wegen eines dem Andern daraus ent-

ZZIIXWMstehendenSchadens nichtsstraflian

§.515-

§. 516. Er wird aber strafbar, wenn er unter

mehrern gleich möglichenArten oder Zeiten sein
Recht auszuüben, aus Bosheit oder Schaden-
freude , eine Art oder Zeit wählt , wo der Ge-
brauch des Rechts einem Andern an dessen Pec-
son oder Vermögen einen unmittelbaren Schaden
verursacht

s. 517. Jeder hat die Befugniß, die ihm, oder

den Seiniaen, oder seinen Mitdürgern drohende
Gefahr einer unrechtinåsiigenBeschndignng, durch
der Sache angemesseneHülfdmittelabzuwenden.

§. 518. Die Notdwelzr findet aber nur gegen
eigenmächtigeGewalt, und auch gegen diese nur

alsdann state, wenn die obrigleitliche Halse die Be-

leidigung weder anwenden, noch den vorigen Zu-
stand wieder herstellen-kann

"

. Fig-. Die Ausübung der Nothwehr darf
nicht weiter getrieben werden, als« die Nochdutft
zur Abwendung des drohenden Uebeln erfordert.

§. 520. Auch muß das zur Abwendung des

Schadens gewählteMittel, mit dem Schaden selbst,
welcher durch die Rotlzivelzr abgewendet werden soll,

, in Verhältnißstehen.
s. 521. ledenggeßährlicheBefchädignngendes

Angreifenden sind nur erlandk, wenn gegen dessen
Beleidigung die Person des Angegriffenen anders

nicht geschütztwerden kann.

b. 522. Dies sindet auch zu VertheidigMIades

Besitzes statt, wenn sonst der Schade unersetzlich
seyn würde.

s. 52;. So lange der Angegriffene sich ohne
seine Gefaer dem Tlngriffe des Andern zu entzie-

den
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hen vermag, ist er zu dessen lebenogefährlicherBo-
schådigungnicht determin-
§. 524. Wer zwar im Stande der Nothwehr,

jedoch mit Ueberschreitung der vorgeschriebenen
’

Gränzecy einen Andern dsfchädigt,hat ein-.-verhält-
nißmäßigeAhndung seines Excesses vismsirkn

s. 525. Niemand darf in eines Andern Haus, Mag-zun-
. Wohnung,

dessen Willen,
dringen.
»

s. 526. Wer dieses thut, oder wider Willen
des Besitzers innerhalb seines Bezirks Handlungen
vornimmt-, zu denen er nicht berechtigt ist, der ver-

letzt das Hausrecht.
s. 527. Der Einwohner ist befugt, den« wel-

cher das Hausrecht verlegt-

olzne besondere Befugniß ein-

Warnung zu nöthigen»das; er von dekgteichm
zudringlichen oder eigenmächtig-enVerfahren
abstehe.

-

s. 528. Doch muß bin dem Gebrauche desHaus-
recht-, leib und Elzre des Eindringenden möglichst
geschontwerden. ,

» s. 529. Wenn auch ein dergleichenzudtingliched
oder eigenmächtigesVerfahren, mit der Absichtzu
beleidigen, oder ein Verbrechen zu begeben, nicht
verbunden gewesen:- so soll doch der Thäker, wenn

er es auf den Gebrauch der Gemalt hat ankommen

lassen, mir einer willkülzrlichenGeld- oder Gesäng-
nißstrafebelegt werden«

§. 530. Sind Zudringlichkeitendieser Akt
. 525. 526.) mit einem andern Verbrechen,

welches nicht schon seiner Natur nach eine Ver-

letzung.des Haicorechtsin»«sichschließt, verbunden

gewesen: so soll die ordentliche Strafe des Ver-
brechen-z nach Verbälmißdieser Zudringlichkeitge-
schärftwerden. .

§.53t.

nach vomängiger

oder sonstigenAufenthalts-Im wider IMPLI-
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is. 531. Elsas vorstehend 525:530. Verord-

net ist, soll auch start finden, wenn dergleichen
Handlungen zwar nicht innerhalb eines Haufe-,
aber doch innerhalb der Gränze eines mit Maus-H
Planken, oder Zånnenumgebnen Platzes vorgef»
len sind.

h. 552. Eben dieses sindekanch auf freyem Felde
statt, so weit der Eigenthümer, durch ?ltibau,
oder besondreMerkmale, Andere davon ausgeschlos-
sen har. (Th. l. Tit. XXZL Ek.64.)

II 533. Ilsenn gefährlicheDrohungen oder An-

stalten noch durch obrigleitliche Hülfe abgewendet
werden können: fo mus; jede Obrigkeit, wenn sie
auch übrigens nicht die gehöriarwäre, die zu Ab-

wendung einer dringenden Gefahr erforderlichen
Anstalten unverzüglichtreffen.
§. 534. Der Bedrobeke ist befugt, Sicherstellung

durch Pfand ode;Bürgen zu fordern, fo lange die

nach den UmständenwahrscheinlicheGefahr fort-
dauert.

§. 535. Die Cantlon muß auf eine bestimmte
Geldsumme gerichtet-, nnd diese, im Falle der den-

noch erfolgten Beleidigung, zu etw-1niger Entschä-
digung dem, welchedadurch gelitten haben, ange-
wendet werden.

§.536. Was von der Cauiionssumme zu bie-

feni Zweckenicht erforderlich ist, soll als eine Geld-

strafe der Arinencasse zufallen.
.

, 37. Hat die Cauiion auf eine unbestimmte
Zeit bestellt werden müssen: so kann sie nicht eher
aufgehoben werden, als nachdem der, zu dessen

Sicherheit sie geleistet worden, über die Gründe

der fortdauernde-i over gehobnen Gefahr rechtlich
gehörtist.

Zehnter
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Zehnter Abschnitt-
Von Beleidigungen der Ehre.

, §. 538. Wer diri·ch««ggh1MWWa-«Jnjn-
Worte, oberW, Jemand-en ujrjgkky WHMVs

«

. b
.

begeth eiixejxnnrir.
§. 539. er keine l- hak, den andern Von den-

dnrch Verachtung zu kranker-, oder ihn zu beidesksffm
schinmfeth der macht sich auch keiner Jttjnriekrånkung.
schuldig.

"

«

s. 54o. Dagegen ist eine Jnjnrie vorhanden,
sobald die Absicht, die Ehre des Andern zu kränken,
klar ist: wenn gleichdie Handlung, oder Muße-.
rungj an sich, und unter andern Umständenbe-

trachtet, nicht beschimpfendwäre. «

— s. 54s. Der Votsalj decspElzrenfränknngwird
der Siegel nach nicht vermuthen .

s. 542. Ob dieser Vorsatzvorhanden sey, oder

nicht, muß nach gesetzlichenBestimmungen- nnd

in deren Ermangelung, nach den vorhergehenden,
begleitenden, und nachfolgendenUmständenbeur-

,

theilt werden. -

-

s. 543. Wer einem Andern Verbrechen Schuld
giebt, die ihm, wenn die Beschnldisung gegrün-
det wäre, die Ahndung der Gesetzeznziehen wür-
den, der lgat die Vermutlznng wider sich, daß er die -

Elzkedesselben habe kränken wpllm

§. 544. Ein Gleiches gilt von demjenigen, wel-

cher von dem Andern solche Hindlunaen behaup-
tet, die denselben, wenn er sie wirklichbegangen
hätte, der Verachtung seiner Micbürgcr überhaupt,
oder derjenigenClasse derselben, zn welcher der Be-

leidigtegehört,aussetzenwürde-
Wer sich gegen den Andern solcher. s45s

, ,

Ausdrücke oder Handlungen bedient, die als Zei-
chen der Geringschätzungund Verachtung im ge-

meinen
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meinen leben anerkannt sind, wider den streiteteben

diese Vermutlzung
§. 546. Die einer an sich beschimpfenden

Handlung oder Aeußecnng beygefügte Protestw
tion, schließtden Vorsatz der Ehrenkränkungnoch
nicht aus.

H. 547. Eben so wenig ist die einer beschim-
pfenden Aeußerung beygefügte Bedingung für

sich allein hinreichend, diesen Vorsatz auszu-

schließen. «

§· 548. Auch die Wahrheit des Vorwuer
oder der Beschuldigung, hebt die gesetzliche
Vermuthung des Vorsatzeo der Ehrenkcnnkung
nicht auf.

s. 549. Wer einemAndern ein durch Strafe ge-
"

büßteo, oder sonst gesetzmäßiganfaelsobeneöVer-

brechen verrückt, hat die Vermirtlzung der Absicht
zu beleidigen wider sich.

s. 550. Wer aber außerdemseinem Mitbesit-

ger dergleichen Verbrechen vorwirsc, muß nicht
nur die Wahrheit desselben so weit, als es zur

Veranlassung einer förmlichenUntersuchung das-,

über forderlichist, befcheinigen; sondan auch
die Alsoefenlzeitdes Vors.1tzeszu beleidigen, nach-
weise .

§. 551. Wenn der Richter-, ben der non Amts

wegen verfügtenUntersuchung seiner Angabe, die-

selbe gegründetbefinde-t: fo bleibt der Jnjukiant,
wenn er auch wegen der vorsätzlichenJnjurie straf-
fällig befunden wird, dennoch von der Pstlcht der

Privatgenugtlzuung frey.
§. 552. EWer in gerichtlichenVerhandlungen,

bloß zur Ausführung oder Vertheidigung feiner
Rechte, seinemGegner kränkende Vorhaltungen zu

schließen-nrachengenöthigtist, der begeht keine Jnlnrle.
. 53. Wohl aber soll derjenige alanjuriant

angesehen und bestraft werden, der seinemGeg-
ner
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ner, bey dergleichen Gelegenheit , ehrenrührige
Vorwürfe macht, die zu der gegenwärtigenVer-

handlung nicht gehören. «

H. 554. Eben dieses sindet statt, wenn derglei-
chen gerichtlicheVorwürfenngegründet sind» nnd

der, welcher sie machte, sie nicht ohne fein grobes
oder mäßigesVersetzenfür wahr halten konnte.

§. 555. Richter nnd sistalischeBediente, welche
vermögeihres Amte den Stand oder das moralische
Verhalten eines Wienschen untersuchen, und beur-

theilen, begehen durch dieseAusübung ihres Amts
keine Jnjurie- .

§. 556. Sie sind aber derselbenschuldig, wenn

sie , mit Mißbrauch ihres Amtes, jemanden ohne
hinlänglichenGrund eines Verbrechens wegen an-

klagen.

§. ,557. Vorhaltunggxund Yerweiie der Aeltem

gegen ihre Kinder, der Vol-mündet gegen ihre Pfle-
gebefohlne, der Lehrergegen ihre Schüler und lehr-
linge, der Dienstherrschastengegen ihr Gesinde,
und der Vorgesetztengegen ihre Untergebenen, sind
als Jnjurien nicht anzusehen.

§. 558. Eben das gilt von

W die jemand einem Andern, über wel-

chen ihm das Recht der Zucht beygelegt ist,
zufügt. »

,
.

.

s. 559. Wird das Min solchenVorhaltun-
gen oder Behandlungen Wofgizejxtgwso muß die
Obrigkeit, auf den Antrag des Beleidigten, den

Beleidiger in seine Schranken zurückweisen,und
die Ausschweifungen, nach Besinden der Umstände,
von Anito wegen ahnden. (Th. ll. Tit. ll. s. 86
bi891. Tit.V. 5..76.qu. s.97. 132.l·qq.H.145. 185.
Tit. Vll. H· 227. qu. Tit. Vlll. §. 298. ich
d· ass« qus

. Almen-Gestein lv.Band. All 560.
i
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§. 5602 In so fern die kgxgerlicheEhr-e den Be-
leidigten bey der lleberjchreitung des Züchckgun95-

«

rechts gelitten haben sollte, muß die Ohrigkeit auch
für die demselben gebührende GnghgnLng
sorgen.

-

s· 551. Prediger machen sich in ihren Amte-ge-
schnfrm einer Injurie nur alsdann schuldia, wenn

sie ten Privatvermzlznungew oder in öffentlichen
Vorkiögen, die in den Hefe-Genbestimmten Grän-

zen überschreiten (’-T-"it.XL J- q«
. 562. Bei; Eis-mischenUlrizsilcn über Werke

oder Haudliingen der Kunst, des Geistes, oder

Fleisch wird der Vorsatz disk Ehrenkrönrungnicht
vermuthen ins so fern sie bloß nuf den Werth oder

Unwerrlz des beurilzeiltenGegenstandes eingeschränkt
worden.

«

.

563. Doch ist der Urtlxeilendedie Gründe sei-
nes llrtlzei18, auf Verlangen des BkuxklzeilteQ an-

zugeben verpflichtet

D. AL «

§. 564. Beleidigungen, welche einer ganzen

Gemeine, Korporation, oder Familie zugefügt
worden, kennen von deren einzelnen Mitglie-
dern, so weit auch sie die Jnjurie trifft, gerügt
werden.

§. 555. Ein Ehemann, Vater, und Vormund,
kann, wenn er auch selbst nicht beleidigt worden,
die der Ebefran, den Kindern, oder Pflegebefolzk
nen zugefügeeJnjurie, an ihrer Stelle gerichtlich
algndern

"

s. 566. Beleidigungen der Hausgenossen und

des Gesinde8, welche denselben in Beziehung auf
den Hansvneer oder die Diensilzerrschast angeklzan
worden, sind zugleich als Beleidigungen dieser letz-
tern anzusetzen

s. 567. Vorgesetztewerden in ihren Untergebe-
nen beleidigt, wenn lketlre nagen Auotichiungdes

Aufträgeder erstern beschimpsewerden.

§. 568·
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§. 368. Dervmittelbar Beleidigke kann auf Ge-
nugrlznnng nnd Strafe arm-agen, euch wenn derje-
nige, welcherunmittelbar beschimnstworden, die

Jnjnrie nicht rügen t"ann, oder will. -

s. 569. Verdalinzsnriensind solchezwelche durchVon sont-«

«

mündlich"ousgeforochene, geschriebene, oder ges s

druckte BIOM geschehen
«

und Real-

§. 57o. Besebimäfunnen«,die in ThslllchkskkettNumm-

bestelzen, wodurch dem Andern an feinem Körper
«

Gewalt oder Verletzung zugefügt!worden, heißen
Nealinjuriem
§. 571. Andere Zeichen der Geringschätzung,sie

mögen in Handlungen oder Unterksungery Tö-
nen oder Ged·izrden, in Gern-Enden-,Kupfeesttchem s

oer in andern sinnlichcn Darstellunan bestehen,
sind unter der Benennung der symbolischenJokasten
begriffen. ·

H 572. Jnjnrien, die durch schriftlicheAnfsåtze,
durch Druckschetfrem durch Gemälde,Kupfer-steche,
oder andre sinnliche Darstellungen geäußertwor-

den, sind Pakqnille, wenn sie der Urheber selbst,
oder durch andere, össecnlichaufgestellt, oder ver-

breitet dat.
«

s. 573. Ob der Verfasser sichgenannt oder sei-
nen Namen versehn-neun herbe, macht an sich kei-
nen Unterschied. »

"

§.574. Eben so wenig verändert es die Natur
der strafdnren Handlung,daß der. Beleidigte nicht
genannt, sondern nur durch individuelle Nebenum-

ständekennbar gemacht worden.

»E.575. Wenn Schriften, welche den Wissen-
schaften, Künsten, oder sonst der Belehrung oder

dem Veranügen des Pudlici gewidmet find, ne-

benbey Jnjurien enthalten: so sind deren Ver-
« fasset eben so zu beurtlzeilem wie die Parteyen,

welcl)e" in gerichtlichen Unterhandlungen ilzren
illl 2 Gegnern
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lGegnernzur Sache nicht gehörigeVorwürfe ma-

chen»(§«553-)
» , , .

§. 576. Realinntriennnd Pasqnille sind für
r chjner zu achten.
§. 577. Bloße symbolischeund Verbalinsurien

werden, PM, als leightepdergexinge
Iniurien angesehen.

'

7578. Sie arten aber in schwereJnjnrien aus,
wenn die boslzafte Absicht, die bürgerlicheEhre
des Andern zn kränken,klar ist.

s §. 579. Deszileichenalsdann, wenn sie in Be-

schuldigungen solcher Verbrechen besteigen, die,
wenn sie gegründetwären, dem Andern die Ahn-
dnng der Gesetze, oder die besondere Verachtung
seiner Standesgenossen zuzieben würden.
§. 580. Ferner alsdann, wenn sic von Unter-

thanen gegen ihre Obrigkeit; von Untergebenen
gegen ibre Vorgesetzten; Von Kindern gegen ihre
Aeltern; von Schülern und Lehrlingengegen ihre
Lehrmeister; oder von Dienstboten gegen ihre
Herrschaftenverübt worden.

§. 581. Auch alsdann, wenn sie in einer öffent-
F lichenVersammlung, oder bey einer feyerlichenGe-

legenheitzugefügtsind.

s. 582. Ueberkzauvtalsdann, wenn durch die
an sich leichte«Bc-leidigung,die Ehre des Belei-

digten, wegen gewisser besonderer Umstände,
oder individueller Verhältnisse desselben, die dem
Beleidiger bekannt gewesen, empsindlichgekränket
wird. «

H. 583. Auch blose Unterlassungenkönnen in

schwere Jnjurien ermatten, wenn sich dabty die

boshafte «.’l«rsichr,die Ihre des Andern zu verleHeii,

finsez
besonders erschwerendenUmständengeflos-

ckk ak. -

«

§· 584s
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§. 584. Wer die Ehre eines Andern gekränktVon der

kareb,untvs:ndemseldendafür Genugtkzuungzu leisten
s. 585. Der Ersatz des durch die Beleidigung

an seinem Körper-, oder äußern Glücksnmsiånden
verursachtenSchadens, wird nach den im Sachen-
rechte enthaltenen Grundsätzenbestimmt. (le. l.

Tit. VL 79. üqu

s. 586. Wer der Absicht der EhrenitönknngWen-i oce

nicht überführt ist, aber doch Anlaß gegeben hat, Håszsassw
eine dergleichen dooczafteAb echt bey ihm vorauszu gemimir

setzen, ist schuldig, diesenV acht durch eine deut- ist·

liche und förmlicheErklärungzu heben.
s. 587. Wenn auch die Handlung oder Muße-

rung an. sich nicht beschimpfend,und sogar die Ad-

wesenlzeitdes Vorsatzes, zu beleidigen, klar erwie-

sen war; so kann dennoch derjenige, dessen Ehre
nach der Meinung Andrer dadurch gelitten haben
soll, eine ausdrücklicheErklärung, daß seine Ehre
durch dergleichenHandlung oder Aeußerungnicht
habe gekränktwerden sollen,verlangen.·
§. 588. Ob derjenige, welchem eine dergleichensVerletzung der Ehre zugeschriebenwird, auch zur

Uebernalzcneder Prozesisostenverpflichtet sey, muß i
darnach beurtlzeilt werden: in wie fern ihm dabey T
·ein Verseden zur last falle. .

s. 589. You erzogenhd ern Stanjengegn
·Æe—k»dgign«di3E rener rungenjchriktlighgez
W.
§.590. Zwischen Personen gleichen Standes

·

muß die Eheenerklörungmündlich-,in Gegenwart
-zweyer over dreyer von dem Klägerdazu ausgewähl-
ter Personen, geleistetwerdet-.

§. 591. Auf gerichtlicheLeistung ist zu erken-»
nen, wenn der Vorfall, welcher zu dem Streite

Slll 3 Anlaß



Wo der-

selb i a u s-

gesinnt-sit
Ill-

1262 chyter Theil. , ZwanzigsterTitel.

Anlaß- gegeben harke, sich öffentlich
gen har.
§. 592. Personen niedern Standes müssengegen

Hölzcredie Erklärung, auf Erfordern, allemal ge-

. richtltch leisten.
H. 593. Die Art und die Ausdrücke, wie die

.Erklärung geleistet werden solle, muß ver Richter
in den-. Ukcel jedesmal bestimmen.

"

§.594. Wir die rechtskräftigfeststehendeEr-
kläritna crkanmcrmcßen »in leisten sich weigert,
muß als ein solcher, der eine wirkliche Jnfutie
vorjspxichveräbr nat, angesehen und behandelt
werden«

H. 5t)5. Wer di-: Ehre eines Andern vorsätzlich
angeariyfxsnhat, dm fctl sein Vetülsrer Unfug von

den Richter, in G«2«,eimiaredes Beleidialen oder

dessn Bedo il
«

«tigt-.n,’f-71M) und nachdrücklich
verwi sus; di-I

»

’

olzmn für unaekrånke

öff«-3.llcl)erklärt; nnd dcmixlloen über die Verhand-
lung, auf Kosten des Beleidigch, eine gerichtliche
Auofkettgnng crtlzcilc worden.

§. 596. Ist die Veseidiztimg öffentlichverübt
worden: so nnssz die Vert;i.1ndlung bey offenenThü-

,ren der Gerichrsstubeerfolgen.

§. 597. Dem Beleidigten steigt alsdann fkey,
zwey oder drey Personen feines Standes als Zeugen
mitzubringen

»s.598. Unterthanen, Dienstboten, Kinder,
Lehrlinge, und lln:crgebene, müssen wegen der ih-
ren Vorauislzsen zuasrsügtenBeleidiaunxwm nach
Bewandniß dir Umstände,und Schwere der Be-

leidigung, den richterlichenVerweis knieend em-

pfangen «

«

s. 599. Bey Jnjmiem die durch Pasquille zu-
-

«

gefisgtworden, mus; der richterlicheVerweig, auf
. Vgl-leimen

zugem-
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Verlangen Des Veieidigten ,

Beleidigers, öffentlichb.f.1nnrgemachr werden«

H«600. Wenn der Bkslrldiaek z-: einer freiwilli-
gen Abbine bereit ist, und sich die darüber zu er-

tlzeilende Ausfertianng gefallen läßt: so bedarf es

keines richterlichen Vermesse-.
X

§. 601. Können die Pactcnen nim- die Aet, wie

die Abbitte geleistet werden soll, sich nicht vereini-

gen: so muß der Richter selbige nach eben den

Grundsätzen,die den-der Einen-erklärteanvorge-

, schxiebmsind, bestimmen. Ess.Jng. qu.)
§. Soz. Auch ist in dem Falle des s.-599. dem

«Beleidig1enzu verstaxtem daß er die geleistete Ab-

bitke auf gleiche Ari, wie wegen des richterlichen
Beweises geordnet ist, bekannt mache-
§. Soz. Jst der Beleidiger vor-geleisteter Pri-

vatgenugtlzuung Verstorben: so «sind seine Erben

nur zum eigentlichen
"

Schadenserfatze ver-

pflichtet-.
"

§. 604. Doch muß die Ehre des Veleidigfen
durch den Rclner für ungekränkterklårkz und die-

ses, nach Beschaffenheitder Umstände,auf Kosten
des Nachlnsseg des -Beieldigecs, öffentlichbekannt

gemacht werden.

§. Hos. Dagegen können die Erben des Belei-

digien,
"

wenn dieser»vor crhaltener Genugklziiung,
jedoch-eachJnfinnakion der Klage gestorben ist, ver-

langen, daß die Genugelzuung dem Andenken ihres
Ethiosseks geleistet weide.

»

s. 606. Jn sofern die Beleidigung zugleichdie

Erben trift, treten diesim §. 564 - 568. enthaltne-i
Verordnungen ein« -

nnd auf Kosten des
«

s- 607. leichteJnjurien unter Personen gleichenHtkaleder

Standes G. 577.) sollen, wenn beyde Theile zum VII-«
Bauer- oder gemeinen Bürgerstandegehören, mit leichte-:

Strafarbeit oder Gefängniß, auf vier und .zwanzig
«

Stunden, bis drey Tage, geahnt-et werden.
s

«

llll 4 608.



..-g-«.
.

-.-..--——«-.—-—-»---.;--Y-».
—»

1264 Zweyter Theil. ZwanzigsterTitel.

s. 608. LeichteJnjurien unter Personen des hö-
hern Bürgerstandes, werden mit Gefängnißstrafe
auf acht bis vierzehnTage belegt.

H. 609. Gehören beyde Theile zum Adel oder

Officierstande, oder ist beyden der Charakter König-«
licherNåthe beygelegr: so findet auf leichteJnjucien
Gefängnißstrafevon vierzehn Tagen bis vier Wo-

chen, oder nach Bewandnifz der Umstände,Zeitunge-
arrestsbisauf drey Monathe statt.
§. 610. leichte Jnjurien von Personen höhern

Standes gegen geringere, müssenmit Geldstrafe
von zehn bis drenßigThalern, oder verhältnißmas-
sigemArreste·«·gebüßtwerden.

§. 611. Personen niedern Standes gegen höhere
haben, bey zugefügten leichten Jniurien, vierzehn
Tage bis vier Wochen Strafarbeit, oder Gefang-
nißverwirkt

s. 612. Schwere Beleidigungen, die jedoch
keine Reaiinfnrien sind, werden unter Leuten gemei-
nen Standes, mit vier- bis achttågigerStrafar-
beit oder Gefängniß geahndet.

·

» s. 613. Eben dergleichenJnjurien unter Perso-
nen höhern Bürgerstandeo, sollen mit Gefäng-
niß auf vierzehn Tage bis vier Wochen bestraft
werden.

H. 614. Unter Personen vom Adel- oder Min-

tairstande , oder die den Charakter KöniglicherRathe
führen , ziehen dergleichen schwerereJnjurien Ge-

fängnißstrafeauf vier bis acht Wochen, imd nach
Bewandniß der Umstände,Festungsarrest bis auf
sechsMonathe nach sich.
§. 615. Sind dergleichen Jnjurien von Perso-

nen niedern Standes gegen höhereverübt worden:

so sindet Gefängnißstrafeauf vier Wochen bis drey
Monathe statt.
§. 616. Nach Vewandnißder Umstände,und

Schwere ver Beleidigung, kann dieseStrafe diEirchin-
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Einschränkungder Kost im Gefängnissegeschårftz
oder bis zur Zuchtlzausstrafe,bis auf sechs Mona-

the, ausgedehnt werden.

§. 617. Auf eben dergleichenJnjurien, die von

Personen höhern Standes Geringeren zugefügt
worden, folgt Geldstrafe von vierzig bis hundert
lealernz oder nach Bewandniß der Umstände,und

Schwere der Beleidigung, Gefängniß- oder Fe-
stunggarrest auf Einen bis drey Monatlze."

5.618. Pasquille, welche zwar nicht öffentlich
verbreitet, aber doch durch Schuld des Verfassers
im Publico bekannt geworden sinds, sind als schwere
Jnjurien anzusehen.
§.619. Pasquille, welche auf Veranstaltung

des Pasquillanten schonöffentlichangeschlagenoder

verbreitet worden , sollen als der höchsteGrad sym-
bolischer Jnjurien an dem Verfasser bestraft
werden. ·

«

§. 620. Die«vSchmbhschriftselbst soll der Ge-
richtsdiener, in Gegenwart des Verfassers, und

dreyer von dem Beleidigten gewähltenZeugen, vor

dem versammelten Gerichte zerreissen, und mit

Füßen treten.
"

s. 621. Hat der Verfasser sich nicht genannt:
so soll das Pasquill, auf Verlangen des Beleidig-
ten, durch den Henker auf öffentlichemPlatze ver-

brannt werden. .

§.622. Drucker und Verleger solcherSchand-
schristenwerden, wenn selbigeohne Censur gedruckt
worden, dem Verfasser gleichbestraft.

s

§. 623. Eben diese Strafe trifft den schuldigen
Drucker oder Verleger, wenn die Schrift zwar die

Censur Passirt ist; die ausgestrichenen Stellen aber

wieder aufgenommen , oder neue Jnjurien einge- .

rückt worden.

llll 5 §.624.

x

«



Deo need-:
ge-! Dis-um
jenen-

1266 Swevter Theil. ZwanzigsterTitel-

s. 624. Kann der Urheber des Pasquillg nicht
ausgemiktelt werden: so wird die Strafe gegen den

Dtncker und Verleg-r verdoppeln »

§. 625. Der Sense-, welcher den Druck ein-er

Schmähschrifttvifsentlich gestattet lz.it, soll mit dem

Verfasser gleicheStrafe leiden, nnd seines Anfor-
amtg entsetztwerden.

"

§. 5;5. Hat der Censor ans Nachläßigkeitder-

gleichen Jnjnkien übersehen: so ist dtefe Verletzung
seines Dienstpflichtnach Qorschkifedes s. 334. l"qq.
zu algnbm

-

§. 627. Ehrentühtige Zeichnungen, Gemälde
und Kupferstiche, welche öffentlichansgeseellet und

verbreitet met-den, sind als Pieesqnilleianenfelzenz
und der Btesitller wie der Schriftgklleh die Zeich-
ner, Kupferstccher, und Maler -.«er, nach Beschaf-
fenheit der Umstände,cis Mitvctbrecher oder Ge-

häler zu bestrafen.

§. 628. Jede schimpflicheBehandlung eines

M nschen, durch Schlagen,- III-erfin, Stoßen
u s. w.,. wird, wenn sie ohne merkliche Befchödi.s
gzmg des Körpers nbgelsufen ist, der Regel nach
nistlt einml so hark, cis eine schweresymbolische
Jnjutie, befime

5.629. Schlägereyen unter gemeinen Leuten,
ben welchen niemand erheblich verletztworden, sind
nkit Swfarbetn oder «)irt.st, auf acht Tage bis

vier Wochen, allenfalls lzalb bey Ilspasserund Brod,
zu ohne-en.

§. 630. Bey Renlinjueiem welche Unterthanen
gegen ihre Osriglseiy Dienstboten gegen ihre
Hextscl)oft, Untergebene gegen ilzre Vorgesetz-
ten, Kinder gegen ihre Reiter-« nnd Lehrlinge
gegen ihre Lehrmeister veritbt haben, tritt auf
eben so lnnnk Zeit, als bcn Andern, nach obi-

gem Grundsatze (§. 628. 629.), Gefängnißstrafe
statt

.«

l «
,
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statt finden würde,
Stelle.

§. 631. Diese Strafe kann nach Bewandnlß der

Umstände-, und Schwere der Jnjurie, durch kör-
perliche Zischtigunngeschårfrwerden.

s. 632· NexilicrjisricnszwischenPersonen vorn

Adel- und Ossitietstande werden, wenn sie nur in

Stoßen, Wer-fest, und andern geringem Wirklich-
keiten bestehen, mit seclfsmonailichömbis zweijähri-
gem5 im Falle der Schlägeum anderer groben ihåtr
lichen Beschimpfungen aber, mit zwey- bis vier-

jährigemFestungsarteste bestraft
§. 633. Ein Edelmann, der sich so weit ver-

gißt, das; er einem Andern von gleichem Stande
und Geburt aufpaßt, oder ihm aufpnssen läßt-,
und ihn mit Stock-— oder Peitschenschlägemoder

ähnlichen-Mißdanolungen beschimpft, soll als

einer, der sichschon durch die That selbst aller Stan-

desrechte und Würden verlustig gemacht har, ange-

selpea, und zu acht- bis zelznjälzrigemFestungear-

Zuchtlzangstrafean deren

·-resteverurtheilt werden.

s. 634. Von einem solchenVerbrecher kann also
der Veleidigte, ohne Verletzung feiner eigenen Eizrh
keine Privatgenugtlzuung fordern; vielmeer ist er-

sterer sofort zu arretcren, nnd« in das Ercminalge-«

fängt-rißabzuliefer »

-

§. 635. HenkerGemishandelte feinen-Gegner
durchsgrobe Verballnfurien zu der Beleidigung ge-

reizt: fo«hebe dieses zwar vie Strafe des letztern
nicht aufs

§. 636. Doch sollauch der, welcher d«enAndern

zu vergleichen SRißlzanolmigengereizt hat, nach
Vorschrift der GesetzeG. 609.«614. 618. fqu be-

straft werden«
«

-

O- 5«;7-« ·

nen leänechkeirenso beschaffen, daß sie Mk
lebensgefölzrlichangesehen werden idnnem so

nnlß

Sind die bey Realinjurien vorgefalle-W schm-
endlealine
unm.

'



i
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muß der Thåter, ohne Unterschied des Standes-
sofort in Verhaftgenommem und darin so lange
behalten werden , bis die Gefahr des Beschädigten
Vorüber ist.

0.638. Wird der Beschädigte völlig wieder

hergestellt: so hat der Thäter Festungs- oder Zucht-
hausstrafe auf zwey bis drey Jahre verwirkt.

§. 639. Erfolge eine Berstümmelutigoder Ver-
"

unstaltung des Beschärigrenxso muß der Thäter
vier- bis sechsjährigeFestungs:oder Zuchtlzaussirafe
leiden.

§. 640. Stirbt der Beschädigtean der empfan-
genen Verletzung: so wird der Theaterals ein Todt-

schlägerbestraft. -

§. 641. VJenn der Jnjuriant nach erlittener

Strafe sich der angethanen Beschimpfung rühmn
so findet Wiederholung even dieserStrafe statt.
§.642. Wegen Wiederholung derselben Jn-

jurie soll die vorher erlitt-ne Strafe verdoppelt
werden.

VIII-Pius §. 643. Wenn Jnjurien zwischenMilitair- und

Civilpeesonen verfallen: so wird die Strafe gegen
und Cioiti den Schuldigen verdoppelt.
MMM

§. 644. Sind solchenfallsReal: oder schwere
Verhal- und symbolifcheJniurien verübt worden:

so soll an die Stelle des GefängnissesFestungs- oder

Zuchttxausstrafetreten. .

5.645. Gehört der Beleidiger zum Mille-nir-

stande: so soll, nach Beschaffenheitder Umstände-
und der beleidigten Personen, und mit Rücksicht
auf den Rang des zu Bestrafenden, aus Gefängniß,
Degradation,« Gassenlaufen, Festungsarbeit, oder

Festungdarrest erkannt werden-

MU IM- s. 646. Die nach s. 643. 644. verwirkte Strafe
der Jnjurien wird verdoppelt, wenn sie einer im

Dienste begriffenenMilitairperson zugefügtworden.

s. 647i
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§.647. Jst damit eine tbätlicheWidersetziiiig
gegen die Wache verbundengewesen: so soll wider
den Verbrechen außer der nach H.646· verwirkken,
auch nach Beschaffenheitder Umstände,die s. 158.
oder §. 167 - 17z. verordnete Strafe verhängt
werden.

s. 648. Wenn Militairperfonensichden Wachen
widersetzemso werden sie nach nähererBestimmung
der Kriegsarkikel bestraft.

s. 649- Ieichte Verhal- und symbolifcheJnju- Kann
M

rien ist der Richter von Amts wegen zu rügen, nicht A mts wo

schuldig.
(

Sen
zu ver-

s.650- Auch schwereJnjurien dieser Art dür-
«

fen nur alsdann Von Amte wegen gekügtund be-«

straft werden , wenn sie an einem dssentlichenOrte,
oder bec) einer feyerlichen Gelegenheit vorgefallen
sind.

s. 651. Ein Gleiches gilt von geringen Realim

jurien s. 649. 650. welcheuntergeuten vom Bauer- l
oder gemeinen Bürgerstanbe verübt worden.

§. 652·. Auch bedarf es des richterlichen Amtes

nicht- wenn dergleichen geringe Ncalinjurien zwi-
schen Ehelcuten, Aeltern und Kindern, seh-ern und

Schülern, Dienstvertfchaften und Gesinde vorge-

fallen sind. ,
,

« s. 653. Andere Realinjurien hingegen mußder
Richter von Amte-wegen untersuchen und be-

strafen. -

-

H.654. Einem jeden, der zum höhernBürger-»
oder zum Adel- oder Militairstande gehört, steht
fkey, wenn er keine Jnjurienklage anstellen will,

-

die itzm von einem andern widerfahrne Ehrenkräm
kung, nebst den Beweisnntteln über die Thatsache,
dem Richter bloß zur Untersuchung anzu-

zeigen
«"

s. 655.
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§. 655. Der Richter mußalsdann, wenn er die

Sache dazu angethan findet, die Untersuchung von

Amts wegen verfügen, und über die Sirnfe des

Beleidigecs erkennen.

§. 656. Der Brleidigte hingegen, welcher nicht
selbst lzar klagen wollen, kann keine Privat-genug-

s»j» thinmg sordem.
s; VonN» §. 657. In allen Fällen, wo der Richter von

Amte wegen verfahren muß, wird die Strafe des

Beleidizcrså dadurch, daß der Beleidigte sich der

Prsvakzcnugciznmig besehen hat, nicht aufge-
ihodcu.

s. 58. Hiogeqen kann für die einmal ans-

dnicflich oder Als-schweigend erlassene Beleidi-

gung, keine Prioatgenugtizunng meer gefordert
«

werden.

»E.659. Die Privgsnenngtlznungist nur alsoann

für silllsctiirseigenderlassenanzusehen, wenn der BL-

leidigte die Jnjurie, ungeachtet si-: und deren Urhe-
ber iizntbekannt gewesen, innerhalb vreycr Monathe

i nicht gerügt hat.
« i s. 660. Doch ist auch alsdann daSNecht des Be-

j leidigten zum eigentlichenSchadenoersatzenoch nicht
"

erloschen.
MHCW §. 661. Wenanfuriem dienoch nicht erloschen

«

pensanon ’. - — ', -

? Mo Mem waren, erwndert worden. so kann keiier von bey «

.

»

K

zip-Fm
,

den Theilen Privacgcnugthuung fordern.
Wumm

§. 662. Wxnn jedochRenlinjuciendurch bloße
Verhal- oder fornboliscbe Jcsiirrien auf der Stelle

erwiedert wandern so geht durch diese Erwiederung
das Recht, Privargenugtlzuung zu fordern, nicht

I
verloren.

.

; - s. 663. Die Strafe gegenseitigerJniurien wird

durch vie Erwicderung niemals-aicfgelzoben. - i

s.664. Doch soll für den, welcherdurch eine

ihm zugesügkcJnxurie selbigesogleichzu erwie-

.- dem
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.dern gereizt worden , eine Minderung der an sich-
, nach den Gesetzenverwies-ten Strafe statt finden-
« §. 665. Jede Erwiederung, die erst nach einem

Zeitveklanfe geschehenist, wirft für den Ecke-jedem-
»

den keine Entschuldigung(
-

s. 666. Ueberhanpc darf niemand sich für ver-
"

meintlsch erlittene Beleidigungen eigenmächtigGe-

nugkkznung neOmem
«

»s.667. Jnsonderheit sollendiejenigen, welche Von Dust-.

dergleichen Genugtkzuung durch PrivsrzwevkampfHIHIJM-

fetbst zu suchen sich unterfangen, dafür mit der Stean
schärfstenStrafe bekegt werden.

s. 668. Wer also eineii’:lndkrk1 .mantr"oei)knmvfe
fordert, denizay nach Veihåltnißdes dqu erhalte-
nen gköäern oder geringem Retzes, eine drey- bis

sechsjätzmeFestunwsstmfe verwirrt

§.«669. Tusker vie Ausfordemng annimmt, und

durch fem Betragen seine Beteitivillxgkksr zexm

Zwmkamvfe zu erkennen giebt, soll nach Verhält-
nis- der ihm zu start-n kommenden grösem oder ge-

ringem Entschuldigungsgründhein- bis dreyjäkx
rege Festungesimfeleiden.

—

·

H. 67o. Duxch die Isusfordeeung, oder die An-

nahme «derselben, ges-en zwar die Parteyen des

Rechts- Piivakgenugtkzuung zu fordern, verlustig;
sie haben aber, außer des- durch den unternomme-

nen Zweykqmpfverwirkten Abtei-ung, auch noch die

Strafe ber Jnjntien ze- erwarte-m

§. 671. Jst der Zwise)kaknp«·7vor sichgegangen,
und ein Theil dadey get-betet worden: so soll der

Ueberledende, nach Beschaffenheitseines Vorsatze8,
mit der Todesstmfe der Mörder oder Todschtäger
belegt werden.

s. 672. Jst niemand getödtetworden, so wer-

den -beyde Theile ikzres Adel-, und der Ehren- -

- stellen, welche sie been-wem verlust:g; und

noch -außerde1n,nach Bewandniß der umståc.pe,
«

met
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Ziiltzelznjäbriger
bis lebenowieriger Festungostrafe

e egt.

§. 673. Wer sich der Strafe des Privacdnells
durch die Flucht entzieka, dessenVermögen fcll, in

so fern er vergleiche-: innerhalb Sande-S besitzt, so
lange er lebt, in Beschlag genommen; ilan selbst
davon nicht das Geringste verabfolgn allemal aber

sein Bildnlß an einen öffentlichenSchanopfalzl «ge-
schlagenwerden.

»

s. 674. Wer bcy einem vor-fallendenWortwech-
sel zum tbdrlicyenGen-ehregreift, soll, wenn auch
noch kein Schade geschehenist, Festungsarrest von

sechsMonathen bis zu Einem Jahre leiden.

§. 675. Auch schonderjenige, welcher bloßdro-

het, einen Andern zum Duelle nöthigen, oder auf
eine schimpflicheArt beleidigen zu wollen, soll, als

ein Friedensstölzrer,mit ein- bis zweyjålzrigerGe-

fängnißstrafebelegt werden.
«

s. 676. Wer einen Andern anreizt, feine ver-

meintliche Genugtlznung durch einen Zweylampf
zu suchen; so wie derjenige; welchersich zur Begün-
stigung eines Duellg, als Secundant oder Catel-

tråger, wissentlichbrauchenläßt, har, wenn jemand
getödtetworden, zehnjährige;sonst aber fünfjäh-
rige Festungssirafeverwirkt.

d. 677. Wer wegen einer durch Vergleich oder

Erkenntniß beygelegten Ehrensache, den Parteyen
Qorwürfe macht, oder Verachtung zu erkennen

giebt, wird als ein Verhelzer mit ein- bis fünfjäh-
riger Festungsstrafe belege; und außerdem seiner
etwanigcn Ehrenstellen verlustig.
§. 678. sWenn Jnländer sichzu einem außer-Tan-

des zu lzaltcmsenZweokanmfc bestellen; so wird det-

selbe, ob er schonauswatts vorgefallen ist, dennoch
gleich einem innerhalb Landes vollzogenen Duelle

gealzndtr.
—

« §. 679.

)
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. s. 679. Hat eine in den Königlichenlanden der-Quel-

sichaushaltende Person einem Auslönder eine Aus- WijmW
forderung zum Zweykampfe zugejcl)ickt, oder eineM

M·

dergleichenAusforderiing, von ihm innerhalb lan-
des angenommen: so wird er wegen der Auofordee
rang, oder deren Annahme, nach den landesgesetzen
s. 668. qu, bestraft.

.

-

«

'

§. 680. Hat der Jnlånder.,zufolgeeiner solchen
Bestellung, (§. 679.) mit einem fremden alrowårts
wohnenden Unterthanen den Zweykampf außerhalb
Tandes vollzogen: so sindet zwar« die Strafe der

Duelle, jedoch nur unter der Einschränkungdes

H. 15. statt.
H. 681. Mit gleicher Einschränkungsoll die

Strafe der Duelle eintreten, wenn ein Inlandey
wegen eines auswärts verabredet-n und gehaltenen
Duells, auf Ansuchen der Obrigkeit des Orts, wo

selbiges vorgesallen ist, bestraft werden soll.
§. 682. Auch Auslönder, welche innerhalb lan-

des sich zu einem Zwet)kainpfeherausforderm ver-

fallen in die durch die landesgesetzeauf den give-)-
kanipf verordneten Strafen.

II 683. Ist von Auslöndem ein auswärts ver-

abredeter Zweokamps innerhalb landes gehalten
'

worden: so sollen sie in Verhaft genommen, und

ihrer landesobrigkeit, auf deren Verlangen, aus-

geliefertwerden.

§. 684.. Haben sichJnlånderbey einem solchen
Zweykainpfeals Sekundanten oder Eartelträgek
brauchen lassen: so haben sie die in den landesge-
setzenH.676. verordnete Strafe verwirklä

s. 685. Jn allen Fällen, da nach obigen Vor-

schriften, die Tandesgesetzegegen die Duelle auf
-einen von Jnländern außerhalblandes, oder von

Auslåndern im lande gehaltenen Zweykampf
nicht Anwendung sinnen, sollen dennoch, wenn

dabey jemand verwundet, oder gar getödtetwor-

Illqenn Geteilt-. W« Band. Mmmm den
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lzj den, der Thätecnach den, Vorschriftendes Eilften
Es « Abschnittes von körperlichenVerletzungen, so wie

—

« die Seetindantetiwder Carteltråger als Theil-ich-
s .

mer an diesem Verbrechen, bestraft werden.
«

§. 686. Wenn Militairpersonen einander belei-
« digen, oder znm Zweykamofefordern: so sinden die

darüber ergangenen besondern Verordnungen stattj
s. 687. Wenn eine Civiloerson von einer Mill-

.- kais-person zum Zwenkampfegenöthigt worden: ·o

soll über das Vergehen der letzternzuerst erkannt-,
und nachMaaßgabedieses Straferkenntnisseo, auch
die Strafe der Civilperson verhältnißmåßigbe-

stimmt werden.

s. 688. Dagegen sinden die obiaen über den

Zweykampf überhaupt ergangnen Verordnungen
wider eine Eiviloerson, welche eine Militairpekson

r herausfordert, oder sonst zum Duelle nöthigt, nach
-

. ihrem ganzen Umfanges Anwendung.
«

Z». 689. Wenn Personen, die weder zum Adel-
«

f noch Officterstanoe gehören, jemanden mit Seiten-

oder Schießgewehr anakeifenz oder Ausfordetum

s gen annehmen: so soll dergleichenUnternehmen als

is Tein Versuch zum Morde angesehen und bestraft
.

werden«

; s. 69o. Wenn sich dergleichenHeute auf den

»

l "

Stock, oder andre minder gefährlicheInstrumente

s
]

herausforderte, oder schlagen: lso sollen dieselben
»; mit der doppelten Strafe der Realinjurien belegt

werden.

!
« Gif-
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Eilfter Abschnitt.
Von körperlichen Verletzungen

H.691. Ein jeder ist schuldig, sein Betragen
so einzurichten-, daß er weder durch«Handlungen,
nochUntce1"«:ssungen,Andern Leben oder Gesundheit
in Gefahr setze
§. 692. Alles dasjenige, woraus dergfeichen ce-

heblicheGefeczr entstehen kann, soll durch ernstliche
Polizeynerborhe, und verdaltnißmäßigeStrafen,
möglichstnet-hütetwerdet-«

§«693. Niemand soll Schießvtilver-Gifte, Ar-

zeneyem nnd andere Marermiicn, deren Bearbei-

1275

tang, Aufbewahrung, und rechter Gebrauch, de-
.

sondre Kenntnisse vorausseizt, ohne ausdrückliche
Erlaubniß des Staats zubereiten,verkaufen, oder

sonst an Andre überlassen. -

§. 694. Wer diesesdennoch thut, dem soll,wenn

auch. kein Schade dadurch veranlaßtworden , sein
Vorrath consiscirtz und er, nach Verhältniss
der entstandenen Gefahr, und des gesuchten
oder wirklich gezogenen Gewinns, in eine Geld-
strafe von zwanzig bis hundert Tha1ern verurthe-
werden.

ts.695. Apotheker, und alle Jdiejenigen,denen
die Zubereikungund der Verkauf der Gifte oder Ar-

"

zeneyen erlaubt’ist, sollen dabey mit Vorsicht und

Sorgfalt zu.Werl-e gehn; damit durch einen un-

rechten oder unmäßigknGebrnuch,niemand an sei-
nem Leben oder seiner Gesundheit beschädigt
werde. -

§.696. Sie sollen keine Arzencymitteh (die
in ver Medicindlordnung benannten Arten allein
ausgenotntnen,) olzne die Vorschrift eine-I vom-

Grundsatz-

Norden-«
nimgsnutx
te :

n den dem
Verkauf-:
des »Uni-
ve-I, der

me nnd
Mediu-
mcntei

S

Staate geneigmigken Arztes zubereiken, oder ver-
«

abfolgem

Mmmm 2 C- 697«
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§. 697. Jnionperlzciksollen sie gefährlicheArze-

venmitrel und Glfte nur denjensgen Personen ein-

»hån·.naen, weiche zu deren Empfang »durch den

e) hev in-
sem und

Schein eines solchenArztes G. 696.) die Befugniß
erhalten haben.

"

E. 698. An hinlänglichbekannte und under-däch-
kiae Personen kann zwar., zu einem von ihnen anne-

zeiacen rechtmäßigen Gebrauche Gift, auch olzue
solchen-Schein, verabsolgr werden.

s. 699. Es müssen aber dergleichenPersonen
das Gift entweder selbst althoienz oder der Apothe-
kir muß ihnen dasselbe durch seine lenke, wohl ver-

schlossenund verwaler in ihre Händeüberlieferm

§. 700. a) Wrr nicht am Orte aeaenmärtia ist,
muß,«—bet)eigener Verantwortung, sichere Personen
znr Ablzolnna solcher gefährlichenSachen wählen,
nnd sehr-flieh dazu bevollmäusitiksenzdiese aber
müssen von dem Apotheke-«ers-gen deren unschäd-
lichen Fortbringung, die nöehcgeAnweisung er-

halten. —

,

-

'

s. —oo. b) Schißonlver muß ebenfalls nur an

unverdåctmgePsk«ion«n,denen man es zukrauen

kann, daß sie damit umzugehen wissen, überlassen,
und es muß deren von denjenigen, welche damit

hasw.ln, die Vorschrift H. 699. 700. a) ebenfalls
beohachtet werden.

s. 701. Wer den obstebenden Vorschriften(695.
qu.) zuwider handelt, soll nach Maaßgabe des
Grabes seiner Fal:rlaß1gkeit,und der daraus entstan-
den-n Gefahr, mit Geldstrafe von zehn bis funfzig
TOalern belegt; und nach Bewandnißder Umstän-
de, besonders im Wiederholungöfalle,seines Privi-
legii verlnstia erklärt werden.

s.7o2. Niemand soll, ohne vorher erhaltene
Erlaubnißdes Staats- aus der Cur ver Wunden

oder
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oder inne-nehm Kranke-new bky «wiueüthieure-siche-

cher Geld - oder Gefängntßstrafe, ein Gewerbe CUWH

machen.
.. s. 703. B’.«t)gleicher Strafe sollen Avotlzeker
und Wundärztesich aller innern Euren enchalten,

:in so fern ihnen selbigenicht ausdrücklichverstarter
worden.
« 704. Augen-»und Bahnener Stein - nnd

Bruchsrhneider sollen sich nicht unterfangen, ier Ge-

werbe zu treiben, ehe sie oie Erlauban Der Behör-
de dazu , nach vorhergegangencr Prtjfung ihrer
Geschicklichkeit,und inres Verfahrens, erhalten
haben. »

§. 705. Geschiehtes dennoch: fo haben sie, bloß
dadurch, fünf bis zehn Thaler Geld oder acht-bis
vierzehntäaigeG fängmsistrafeverwirrt. ·

0.(706. Za n - Und. Augenårzte,Bruch - und

Steinschnetder, Quarksalber, Wurtels und Durst-

tenkrömer, Hebammen, Hirten, Schäfer-,Sen-f-
richter, und alle andere, die aus innern oder änssern

Euren, olzne Erlaubniß ver Obriafeit, oder olgne
Zusirlzuna und Genelzininuna ers-es approbssten Art-
tes, ein Gewerbe machen, sollen, nich Bmmnspiß

.der Umstände, und nach der mehrern oder mindern

Gefährlichkeitder gebrauchten March mtrG-sfäng-
-

niß auf vierzehn Tage bis sechs Wochen bestraft
werden.

« «-
»

.

§. 7o7. Haben sie dergleichen unerlaubtes Ge-
werbe aus Gewinnsucht getrieben; so sindf sie, als

-

Betrüger, mit Zuchklzausstraseauf drey bissechs
Monath zu beleaen. «

s. 708· Wenn solcheWinkelirrzte Ausländer
sind: so sollen sie, nach ausgestandener Streife,

.. über die Gränze gebracht; und wenn sie alsirhmolzl
s zur Tretbung ihres verbotenen Handwerks zurück-

’

—

kehren, ohne weitere Umstandeals lanostreicher be-

handelt werden. III. qu.)
"

Mmmm 3 §. 7o9,
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§. 709. Gegen Jnländer ist, im Wiederholung-;-
falle, die Strafe zu verdoppslnz nnd sie sind fo-
dann, nach Bewandniß der Umstände, aus dem

the, oder der Provinz , wo sie ihr verbotenes

Handwerk ausaeåbt haben, zu bei-weisen.
»S.sym.

"

demand soll, ohne vorhergegangene
Pensng und Genehmigung des Staats, die Ge-

burkslzülfeals ein Gewerbe zu treiben sich unter-

fangen.
»

s. 7n. Die es thun, sollen mit achttågigerbis

VierwdchentljcherGifänanißsjcofe belegt , nnd

wenn sie sich dadurch nicht warnen lassen, aus ih-
rem bisherigen Ilufentlgaltcsottc verwiesen werden.

— s. 712. Wean bey eineerburt sä:were obs-run-

gemälznlicheUmständesichercignent so ist die Heb-
amme schuldig, einen approbirten Arzt, in so
fern ein solcher erlangt werden kann, bccbcyeufen
zu lassen.

s. 7Iz. Ein Gleichesmuß geschehen, wenn in
der Geburt die Mutter oder das Kind das leben ein-

büßen.
H. 714. In solchem Falle müssen die Prediger

und Küster, wenn sie von dem sträflichenBetragen
der Hebamme Nachricht erhalten, der Obrigkeit da-

bon Anzeige machen.
s. 715. Die bloßeUnterlassung der Anzeige

in vorstehenden Fällen (s. 712 -7I4.) soll mit

willlülzrlichetGeld - oder Gefängnißstrafegeahndet
werden.

H. 716. Wenn leibesfrüchte, die gar keine

menschlicheGestalt zu haben scheinen, lebendig zur
Welt kommen: so sollen dennoch weder die Acltern,
noch die Hebamme, dergleichenGeburt eigenmäch-
tig fortzuschaffensich unterfangen. (le. l. Tit. l.

.

. 17. 18.)
§. 717. Vielmehr muß letztereden Vorfall so-

fort der Obrigkeit anzcigenz welche denselben
Inst
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mit Zuziebungsatt-verständigerPersonen genau nn--

- tersuchen, und an die obere Instanz zur weitem

Verfügung berichtenmuse
·

§. 718. Aesltern nnd Hebammen, welche,die-

sem zuwider-, dergleichen Missgeburt eigenmächtig
fortschasfen, sollen, nach Beschaffenheitder Um-

stände,mit Gefängniß-oder Zuchtizausstrafevon

vierzehn Tagen bis zu dkey Monatlzen belegt
werden.

§. 719. Wer eine Leibesfrucht vorsätzlichtödtet,
hat-, wenn es eine offenbare Mißgeburt war, Ge-

fängniß- oder Zuchtizausstrafe Von sechs Wochen
bis zu sechs Monatlzem sonstaber die Strafe der

Mörder bewirkt

§. 72o. Eine Hebamme, die ohne dringende
Abhaltung jemanden ihre Hülfe versagt, soll, auch
wenn kein Schade erfolgt ist, willkührllcheGeld-

dder Gefängnißslrafeleiden.

§. 721. Hat sie sich dergleichenUndienstfertig-
keicen zur Gewohnheitgemacht: so soll ier die Trei-

bnng ihres Gewerbes gänzlichuntersagt, und eine

andere an ihter Statt bestellt werden.

s. 722. Niemand sollNahrungsmittel oder Ge- « ten Nah-

tränie, idie nach ihrer Beschaffenheit der·Gesundlzeit
nachtheilig sind , bey Vermeidung nachdericher Senat-km
Geld- oder leibesstrafe, wissentllch verkaufen , oder

Andern zu ihren-«Gebrauche mittheilten .

,

s. 72z. Wer dergleichen Lebensmittel auf eine

der Gesundheit nachtheilige Weise Vetsålschrz mit

schädlichenMaterialien vermischt; besonders aber

sich der Bleymitel bey Getränken bedient, soll nach
’

Bewandnißider Umstände-,und der daraus für die«

Gesundheitentstandenen Gefahr, mit Ein- bis drey-

jähriger Zuchtlzaus - oder Festungssttafe belegt
werden.

s. 724. Außer der Strafe werden diejenigen,
welche sich des wissentlichen Verkauss verdorbe- i

Mannen 4 ver

x
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nrr oder mit schädlichenZusätzenvermischterNah-
rungsmittel schuldig machen, des Rechts, das ge-

mißbssauchteGewerbe ferner zu treiben, aus immer

verlustig.
§. 725. Der befundene Vorrath solcher Nah-

rungsmittel soll, wenn er keiner Verbesserung fähig
ist, sofort vernichte-U sonst aber eingezogen, auf
Kosten des Ueberrreters in tauglichen Stand gesetzt-
und zum Besten Der Armen Verwendet werden.

s. 726. Betten, Kleider, und andere.Sachen,
welche Personen , die an Pestartigen Krankheiten
gesio:·beii'sind,au iheem Leibe oder sonst zu ihrem

nlichjn Gebrauche gehabt haben, müssenbey
willluinxinier leihe-eh oder Geldstrafe, sofort ver-
brannt werden«

§. 727. a) Jst der Kranke an einer andern anste-
ckenden Krankheit gestorben: so ist der Gebrauch
oder Verkauf solcher Kleider und Sachen nur als-

dann crlaubt, wenn ein approbirter Arzt auf seine
Pflicht bezeuge, daß-denselbendurch Anwendung
der erforderlichenMittel, die Gefahr der Ansteckung
benommen worden.

§. 727.b) Ase-r das Gewichtder Bettfedern durch
Bleyweiß vermehrt, hat die s. 723-725. bestimmte
Strafe verwirkt

s. 728. Niemand soll sichfupferner nicht über-
zinnter Gefäße zur Zubereitung der Speisen be-

dienen.

§. 729. Kupferschiniedeund alle Andere, welche
dergleichen nicht tüchtig überzinntes Geschirr Ver-

kaufen, sollen mit Confiscation ihres Vorraths, und

einer Gelobuße von zehn bis zwanzig Thalern be-

strafk;- im Wiederholungofalle aber ihres Meister-
rechts verlustig erklärt werden·
§. 730. Gleiche Strafe trifft diejenigenProfes-

sionisten, welche zum Uebekzinnenkupferner Kü-
chengeschitreeinen Zusatzvon Blei)«gebra1ichen.

. 731.
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H. 731. Der unvorsichtige Gebrauch der Koh-
len in verschlossenenGemächern,wo der Dampf den

darin besindlichenPersonen gefährlichwerden könn-

te, ist, wenn auch noch kein Schade geschehenwäre,
mit drey bis zehn Thaler Geld, oder willkührlicher
Gefängnißstrafezu ahnden.

. 732. Die Obrigkeit jedes Ortes mnß bey »wege-
eigener Vertretung darauf sehen, daß die zu Unter- Vgl-TM-
haltung der öffentlichenReinlichkeit an den Häu-Reinlich-
sern, und auf den Straßen, gegebenen Polizeyvek- MS

ordnungen, von einem jeden, ohne Unterschied des

Standes, bey willkührlicherGeld- oder Gefängniß-
«

strafe genau befolgtwerden.

. §. 7.33. Niemand sollgegen eine Person, deren s) wegen
-

Schwangerfchaft sichtbar, oder ihm bekannt ist, DIREka
oder auch wissentlich in deren Gegenwart, Hand- Echtes-F-
lungen vornehmen , wodurch heftige GemüthsbekFlnkckszlvv
wegungen erregt zu werden pflegen. Kiädeksm
s· 734. Jst dergleichen Handlung an sich schon

strafbarx so sindet in einem solchenFalle·S-chätfung
der Strafe statt.
§. . Jst auf die Handlung an sich keine

Strafe verordnen so soll, je nachdem sie aus Vor-

satz, Murhwlllen, oder grober Unvotsichtigktitbe-

gangen worden, willkührlitheGeld- oder Gefäng-
nißstrafe, oder körperlicheZüchtigung verhängt
werden.

-

s. 736. Auch diejenigen, denen sonstdaS«Necht
der mäßigenZüchtignng zukommt, dürfen sichdef-
sen gegen dergleichen schwangere Personen, bey
willlühelicherGefängniß - oder Geldstrafe , fo
lange die Schwangerschaft dauert, nicht be-

dienen.

§. 737. Personen, die währendihrer Schwan-
gerschaftund vor der Entbindung gestorben sind,
dürfen nicht eher beerdigt werden, als bis wegen

Rettung des in Mutterleibe befindlichen Kin-
M nimm 5 des
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des, die erforderlichen Anstalten mit der nöthigen
Vorsicht getroffen worden. .

§. 738. Mütter und Ammen sollenKinder un-

ter zwen Jahren ber) Nachxzeit nicht in ihre Bet-
ten nehmen , und bey sich oder andern schlafen
lassen.
§. 739- Die solchesthun,·lzabennach Bewand-

niß des Umstände, und der dadey obwaltenden Ge-

fahr, Gefängnißstrafeoder körperlicheZüchiigung

§. 74o. Niemand soll, ohne wahrscheinliche
Gefahr eines nächtlichenUeberfalls, geladen-ISGe-

wehr in seinem Hause verwahren; noch weniger sel-
biges an Orte hinstellen, oder aufhängen,wo Kin-
der oder andre unerfahrne lenke dazu kommen

können.
«

§. 74t. Auch Reisende, oder Jäger, welche
geladeneo Gewehr bey sich führen, müssen,wenn sie
in ein Haus treten , oder irgendwo unter lenken «-

fich aufhalten, dasselbebeständigin ihrer unmittel-

baren Obsicht haben, oder es deo Schusses ent-

ledigen.
s. 742s

.
bewirkt

Gastwirthe , bey welchen dergleichen
Personen einkehren , müssendarauf sehen, daß
entweder eins oder das andere geschehe; oder sie
müssendas Gewehr dergestalt in eigne sichereVer-«
wahrnng nehmen, daß dadurch kein Schade ent-

stehen kann.

§. 743. Wer diesen Vorschriften G. 740. bis

742.) zuwider handelt, soll allemal mit Arrest auf
acht bis vierzehn Tage , oder mit fünf bis zehn
Thaler Geldstrafe belegt werden.

I. 744. Wird mit solchem Gewehre, und

durch den unvorsichtigen Gebrauch desselben, je-
«"

wand am Leben, leide, oder Vermögen beschä-
"

digt: so hat nicht nur der, welcher es führt, son-
dern auch der Haus- oder Gastwirth, welcher

seine
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seine Pflicht nicht beobachtethat, Gefängniß- oder

Festungsstrafe, auf vier Wochen bis zu sechsMo-
nachen verwirkt..

’

.

§. 745. Wer in bewohnten, oder gewöhnlich
von Menschen besuchten Orten , sichdes Schießge-
wehre, der Windbüchsen,oder Armbtüstebedient,
oder Fenerwerke olzne besondere Erlaubniß der

Obrigkeit abbrennt, soll, wenn auchkein Schade ge-

schehen ist, in eine Strafe von fünf bis funfzig
Thalern genommen werden.

. 746. Niemand fvll Stilets Und dreykantige,.m Weaen
oder sogenannte Schilfklingen führen. s W FU-
§. 747. Gemeinen Leuten ist, in Stöcken oder

auf andre Art verborgeneoGewehrzu führen, nichtlM

erlaubt. s

- 748. Die bloßeFührung solcher verbote-
nen Wassen soll mit Consiskation derselben, und

fünf bis zwanzig Thaler Geldstrafe gealzndet
werden. .

§. 749. Ohne besondreErlaubnißder Obrigkeit m Wegen
darf niemand wilde , oder andre von Natur schäd-VEHPWM
iicheThiere harken -

""««"

s. 750. Die Obrigkeit muß die Erlaubnißbey
eigner Vertretung nicht ertheilen, wenn sie sichnicht
zuvor überzeugthat, daß hinlänglichesicherequß-
regeln zur Verhükung alles besorglichenSchadens
genommen worden.

Ton-et

§. 751. Wer. ohne Erlaubnißder Obrigkeit
schädlicheThiere hält, muß selbigesofort wegschaf-
fen , und außerdem zwanzig bis funfzig lealet
Geldstrafeentrichten

·

s. 75·2. Eine gleicheStrafe trifft denjenigen,
welcher die obrigkeitlicheErlaubniß zwar erhalten,
nachher aber die gehörigenMaaßregeln zur Verhü-
tung alles Schadens vernachläßigthat-«
§. 753. Eben so wird der Eigenthümereines

sonst zahmen Thieres bestraft, wenn

dasselbekaon-
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fondre schädlicheEigenschaften hat, und er, sobald
dieses zu feiner Kenntniß .selangt, zur Verhücung
des zu b sorgenden Schadens nicht lzinlängliche
Maaßregeln trtssr.

§.-754 Auch die wegen Vorbeugung der Toll-

heit bey den Hunden vorgeschriebenen Polizeiw-
setze, ist ein jeder, ben Veinietoungder darin be-

stimmten Geld - oder leibedstrafem genau zu beob-

«achtenverpflichtet-.
- ·

E. 755. Das Aufhetzender Hunde gegen Men-

schen soll, wenn auch kein Sen-de daraus entstan-
den tst,.-nnt willenlzrlichcr Geld - oder wides-

sttufe belegtnderdm
§. 756. Auf Straßen, Brücken, nnd öffent-

lichen Platzsnx so wie in allen bewolznten von

Pimschen zahlreich besuchten Gegenden, muß ein

jeder des .scl)nellenRettrns und Fahrens sich ent-

halten.
s· 7s7. Die Uebertretung dessen foll mit fünf

bis zchn Thalern Geldbuße,. oder mit verlgåltniß-
mäßigerGefängnißstrafegeabndet werden.

«

§. 758. Sind Fehler des Pferdeg an der Ueber-

tretung Schuld: so tsslesbt der Reiter oder Fahre-we
von der Strafe nur alsdann frey, wenn et den Fetz-
lec vorher nicht gewußthat. -

" "

. 759. Dagegen trlft die Strafe den Eigen-
thümerdes Pferdes, welcher den andern wegen des

Fehlers nicht in Zeiten gewarnk hat-
§-760. . Die §. 757. verordnece Strafe hat auch

derjenige verwitlt, welcher Pferde, olzne die gehö-
. rige Aufsicht, auf öffentlichenPlätzen, Straßen,

oder sonst im Freven, wo sie durch itzt Ausretßen,,
« Weißen,Stoßen, oder Schlagen, Scheu-entweich-
- ten konnen, strlxenläßt.

s. 761. Ben gleicherStrafe soll sich niemand

unterfangen, . innerhalb der Stadt Pferde
einig-fcl -

l
.

.

.
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fahren, oder sich -zu,Nacbtieik der- Schlitten ohne
Schellengsläuteen bedienen.

s- 762. Niemand foll in Gegenden, die zum
Ab- und Zwange des Publiei bestimmt sind, vor

seinenFenstern, oder an seinem Haufe, etwas olzne
gehörigeBefestigung aufstklleth oder aufhängen,
durch dessenHeradsturz jemand beschädigtwerden

könnte. "-

, s« 76"3. Der Uebertreter muß das Aufgestellte
,

oder Autgehängresofort weazufchaffen angehalten,
und außerdem um fünf Tyaler bestraft werden.

(le. l. Tit. Vlll. s. 74 qu.)
§. 764. Gleiche Strafe hat derjeniae bewirkt,

welcher Sachen, die den Vorübergehenden,schäd-
lich werden könnten,aus dem Hause oder aus den

Fenstern wirft. s

. 76.·,. Jeder Eigenthümer ist schuldig, feine
Geben-de derg.sinlt in baulichem Stande zu unter-

halten, daß durch deren Einsiich oder Abfall, den

m· wegen
aus«-hänge
ter rder

aufgestell-
ter Sachetti

153 Leb
Bauen und
Revacalm
reu ;

Einwohnern oder Vorübergehenden kein Schade,
widerfahre. -

«

s. 766. Wer dies unter-läßt,
.

den soll die

Obrigkeit durch Zwangsmittel dazu anhalten,
und seine Nachläßmkeit mit zehn bis drenfig
Thaler Geld- oder verlzåltnißtnäßlgerLeibesstrafe
alzndem
«

§. 767. Jst der Eigenthümerzu solchensie-para-
turen unvertndgendz so muß die Obrigkeit dafür,
fden eigner Vertretung, von Amts wegen so weit

sorgen, als es nöthig ist , um die dem Public-)
drolzende Gefaer abzuwenden. (le. l. Tit. VllL

§. 4o. qu.)
»

s. 768.«Baumeisier,die ben eiuem Baue oder

einer Reparatur, oder ben der Auswahl der Mate-
rialien dazu, wider die allaemein anerkannten Ne-

geln der Baukuktst dergestalt gehandelt haben,
daß daraus eme Gefaer für die Einwohner ode-

das
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das Publicnm entsteht, sollen den Fehler auf eigene
Kosten zu verbessern, angehalten werden-

’

§.769. Verfallen sie zum zweytenmal in der-

gleichen Fehler: so ist ilznen ausserdem die fernere
Treidnng ihres Gewerbes, bey ein- bis zweyjälzki-
ger Gefängnißstrafe,zu unter-sagen.

H.77o. Der Vol-wand, daß der Batilzerr die

fehlerlzafteFührung des Baues, oder den Gebrauch
der untauglichen Materialien selbstverlangt, oder

genehmigt lzabe, soll dem Baumeister niemals zu

statten kommen·
§. 771. Wenn jemand die ihm obliegendeUnter-

haltung öffentlicherGebäude,Wege, Brücken u. s.
w.»vernachl-·aßigt,nnd die an idn ergangene Auffor-
derung fruchtlos geivesenist: so soll die Obrigkeit
die nöthigenRepararuren von Amts wegen veran-

staltenz die Kosten aber von ihm durch Erecution

beytreiben lassen.
§. 772. Außerdemlzak derselbe eine Geldbuße

von fünf- bis dayßig Thalern, oder verhältnißmä-
szigeleibeosttase verwirtt.

§. 773. Bey allen Bauen nnd Neparaturen müs-
sen die unmittelbaren Aufseher die erforderlichen
Vorkehrungen treffen, damit nicht durch das Her-
abfallen der Materialien, durch den Einstntz der

Gerüste, oder auf andere Att, jemand beschädigt
werde.

g· 774. DergleichenBauplåtzesind mit Stan-

gen dergestalt einzufassen, daß besonders Kinder
und Thiere, von Betastung solchergefährlichen
Stellen zurückgehaltenwerden.

§. 775. Die Unterlassung dieserVorschriftist an

den nachläßigenAnfsehern mit nachdrütklicherGe-

fängniß-oder Geldstrafe zu aiznden.
§. 776. Die llebettretungen der Polizeygesetze

ziehen die dabey verordneten Strafen auch als-
- dann
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dann nach sich, wenn dadurch noch kein wirklicher »

;

Schade entstanden ist.
i

s. 777. Jst aber durch die Uebertretung jemand Post Mr-

an seiner Gesundheit oder an seinem leben wirklich
verletzt worden: so wird der Uebertreter noch andern-few
ßerdem als« einer, der den Schaden aus grober
Fahrläßigkeitzugefügthat, angesehen-
§. 778. Nach dem Grade dieser Fahriößigkeitz

nach Bewandniß des mehr oder minder erheblichen
Schadens; und je nachdem der Beschädigtevöllig
in den vorigen Stand wieder hergestellt werden

kann« oder nicht, soll gegen den BeschödigerGe-
fängniß- oder Festmlgsstrafeauf Einen Monach bis
zwey Jahre statt finden —

: 779. Jst die schwere Veschådigungeines
Menschen durch grobe Vernachläßigunggewisserbe-

sondrer Amts- oder Berufspflichten veranlaßt wor-

den: so soll der Uebertreter, noch außer der nach
vorstehenderVerordnung ihn treffenden Strafe, izu
einem solchen Amte oder Gewerbe aus innner für
unfähigerklärt werden.

. H. 780. Auch derjenige, welcherzwar ohne Ue-

bertretung ausdrücklicherGesehe oder besonderer
Vorschriften, aber doch durch grobe Vernachläßß
gung der allgemeinen nach Js·691. einem jeden ob-

liegenden Vorsicht, jemanden am leibe over leben

beschädigt,hat allemal verhältnißmäßigeTeil-es-

strafe ver-wirkt-

s. 781. Diese Strafe sollnachdem Stande tiisso
Alter des Uebertretkrsznach Verhältnissdes Ska-
des der Fahrlaßigkeitselbst; der Erheblichkeit des
Schaden-; und der erfolgenden over nicht erfol-
genden Wiederherstellungdes Beschädigten, auf
zidroerllcheZüchklgsvgzoder auf Grfängnißstrafe
von WMIZIITMU Dis .lU.«Einem·Jahre bestimmt
werde-h .

« §«78:.
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s. 782. Wer, ohne eigne erheblicheGefahr, ei-·

Ists-VIII-nen Menschen aus der Hand der Räuber oder Mör-

besonders

der, aus Wasser und Feuersnoth« oder ans einer

andern drohenden Lebensgefahr retten könnte; und

es Unterlåßk: soll, wenn der andre wirklich das

Leben einbüßt, vierzehntågigeGesåuatußstrafe
leiden. «

-

§. 783. Außerdem soll seine tieblosialeit, und«

deren erfolgte Bestrafung, zu seiner Beschämung,
und Andern zur Warnung, öffentlichbekannt ge-

macht werden. . .

s. 784. Dagegen soll der Edelniuth desjenigen,
welcher einem seiner Nebenmeufchen das Leben

gerettet hat, namentlich und öffentlich-bekanntge-

macht, auch sonst nach Besinden belohnt werden.

§. 785. Wer einen Scheintodten autrisst, muß,

ZssssletmbeyVermeidung der s.782. angedrohe«enStrafe,
ihm schleimige Hülfe leisten, und hat dafür vom

Staate Vergütung der Auslagen, und die in

den Polizeygesetzenbestimmte Belohnung zu er-

warten.
«

.

s. 786. Begehrt er diese Belohnung nicht: so
soll die dazu bestimmte Geldsumme, nach seiner
Anweisung, unter die Firmen verkhrilk·.und ihm
für seineedle Bemühung nach Vorschriftdes 784.
öffentlichgedankt wert-en

s. 787. Wenn auch die angewendete Mühe ver-

geblichgewesen: somuß dennoch dafür, nebstVm -

gütung der Auslageth die Hälfte der im is. 785. ge-

dachten Belohnung gegeben werden.

»C.788. Ekttunkene müssen sogleich aus dem

Wasser gezogen; an schädlichenDamper Er-

stickte an die,freye Lust gebracht; Gchängkeabge-
lbstz auch dergleichen Scheintodte, m jeglichem
Falle, von pressenden Kleidungsstückenbefreyet
werden-

« s«
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s. 789. Die iulest gedachteVorsichtmuß auch
bey denen, welche in schädliche-nDciniofssn ersnckt
sind, beobachtet, nnd diese müssensogleichin die

frische Luft gebracht werden. «

g. 79o. Es muß sobald als»möalichein Arzt
oder Wunde-est derbewelzohitz der nächstenObrig-
keit Nachricht gegeben; und übriaens mit den

Scheintodten nach näherenVorschriften der Poli-
zeygesetzeverfahren werden.

H. 791. Diejenige Obrigkeit, welcher dieseAnk
zeigegeschieht, musi, wenn sie auch nicht die pilzs-
rige ist« für die Rettung der Scheintooten ohne-
Zeitverlustsorgen.
§. 792. Gerichteobtiqkeiten und Ilekzte, welche

die vorgeschriebene Hülfe vernachljxßigeo, oder

nichtanlxaltend leisten, sollen zur Untersuchung ge-

zogen werden; und außer den Kosten ver Untersu-

chung auch diejenigen tragen, wilche sonst, nach
Vorschrift des s. 785., aus der öffentlichenCasse
bestritten werden müssen.

d. 793. lieber dieses soll ihr lieblosesBetragen,
zu ihrer Beschamung, öffentlichbekannt gemacht
werden.

§. 794. Bev allen durch Fahrlåßialeitzugefüg-
ten leichtern Beichådigungenkam-, nach Bewand-

niß der Umstände, statt der §. 778. und 780. geord-
neten leihen-, ian verhaltnißmäßigeGeldstrafe es-

kannk werden«

§. 795. Daß und wie der Beschädigekden

chchödigtem oder dessen Familie, wegen des

Nachtheile entschädigenmüsse, welchen derselbe
an seinen Gliedmaßen, seiner Gesundheit, oder

durch seine Veranstaltung erlitten hat, ist am

gehörigenOrte vorgeschrieben (Th. l. Tit. Vl.

.s.98. qu
Hi 796s VofsälållchzugefügfebloßeSchläge-Ausw-

ovek andere geringe Verletzungen, vi· für pm des-sche-
Bei

Wind
Lilien-. Gesetzb. IV- BAU« N n n n
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Beschädågtenvon keinen weitern nachtheiligenFol-
gen End, soller den Realmjurien gleich bestraft
werden. (§. 628. qu.)

E. 797. Hat aber jemand dcm Andern schwere
Beskipädlgungemworaus für desselbenGesundheit
oder Gliedtucasen ein erheblicherNachrlzeil entste-
hen können,vorsätzlichzugesugn so soll allemal ver-

hcilknißniäßigeFestuugs - oder Zuchrlzausstrafe statt
finde-L -

- §« 798. Nch Beschaffenheit der Verletzung
selbst, der Erheblichkeitdxel zugesugtenSchadens,
und der erfolgenden Wiederherstellung des Be-

schädigten,soll die Dauer dieser Strafe auf zwey

Monatlze bis drey Jahre bestimmt werden.

§. 795. Hat jemand bey einer zugefügrenVer-

letzung, vie wirklich erfolgte Versiümmslungoder

Verunstaltung des Beschädlgtmzur Absichtgehabt: -

so kann die Strafe bis auf sechsJahre verlängert
werden.

’

H. soo. Jst der Beschådigtedurch dieseVerle-

szuag zu Verrichtung seinerGeschäfteunbrauchbar
geworden: so soll sechs- bis zelznjälzrigeZuchtlzauæ
oder Festungestrafe eintreten.

H- 8q-. VorsZtztichverursachterWahnsinn wird

dem Todschlagegleichgeachtcr(§. 863.); außerdie-

sem Fille aber wird der, welcher einen anhaltenden
Wahnsinn durch seine Schuld veranlaßt, mit der-

jenigen Strafe belegt, welche der im Felle des er-

folgten Todes verwirrt-n am nächstenkommt.

d, 802. III-w sich selbst, Durch vorsätszliche
Verstümmelung seines skdrpet·8, zu seinen Bür-
ger-Minnen, oder zu gewissen nach seinem Be-

rufe ihm obliegenden Geschäftenuntüchtig macht,
der soll öffmtliche körperlicheZüchtigitna, und

Ein- bie- dreyjiilzrige Zuchilzauo- oder Erstlings-
sirafe leiden

§. soz.
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«§..803. Selbstmdrder sollen zwar nach ihrem
Tode nicht befchimpft w:rden; aber doch niles ves-
sen, womit sonstdas THE-sterbenund Andenken an-

drer Leute von ihre-n Stande oder Range geeier
zu werden pflegt, Ver-lustigsenkt.

«

s. 804. Leute, die sich selbst das Leben nehmen,
Um einer dürch grobe Verbrechen berwirlteu infu-
wlrenden Strafe sich·zu c:

«

heu, sollen, nach Be-

knden
des den Proz-eßdicigirenden Gerichts, auf

em Richkplatzeverfcharrt werden.
-

§. 805. Jst bereits ein Scrzxsnktelwider sie er-

gangen: sossoli dasselbe an dem todten Römer-,so
weit es itlöglich,anständig,Und zur Abschrecknng
Anderer dienlich ist, vollzogen werd-in
s Hi896s WI- eimn Todschw
Andern zu beichävlgsgw its-ker-

nimmt, woraus, nach dem giwiszilidsm,allzu-mein,
«

bber ihm besondersbekannten W, dkk

. To desselben erfolgen mußte, und,ihn dndmch
wirkli tödtet; der lzat als ein Todtschlågcrdie

"

rra e des -cl)werdts verwest

§. 807. Beweis eines erbxnsz inje r
«

des Getöbtctcn kann in ver Wegs-FundVerschär-
fung; aber nicht eine Minderung der nach §. 806
verwirktenSkrafe nach sich ziehen. (§. 873. qu.)
§.808. Rucio weit ein solcher Ikrwuin hie

Sträsiichtcil des bösen Dorfe-Heldoder die Gefähr-
lichkiit ver Handlung mindert, kann deshalb eine
Minderung der« nach den Gesetzen eintretenden
schwenkenStrafe Erste finde-n

s. Zo9. Alle Verlitzungem auf welche der Tod
-

Unmittelbar etfolgk, sind, swcnn das Gegentheil
nicht wahrscheinlichist, als die Ursachedes Todes
«aansch»s

v

H.810. Außerdemmuß die Tödrlichkeitder Ver-

letzung nach der individuellen körperlichenBeschaf-
fenheit des Gelddteten beurrlgciltwerden.

- Manns §.8n.
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§. gu. Hat der Tbäterdie aus seinerHandlung
entstehende jedem-gesaer auch nur wa rscheinlich
vorausgesehem so lzat er dennoch die . socbek
stimmteTodesstrase verwirkt.

s. 812. Es wird verknutlzeydaß.der Tbäterdie-

jenige Gesain wirklich vorausgeselgenhabe, die ihm
unter den vorhandenen Umständennicht verborgen
seynkonnte. -

.

s. 813. Wer sich eines zum Tödten bestimmten
Instruments aus eine tödlicheWeise bedient, hat
die rechtlicheVermischung , daß er die Lebensge-
falzrvorausgesehenhabe, wider sich.

«

§. 814. Eben dieses findet statt, wenn er sich
eines andern Instruments auf eine Art bedient,
wie es nur in der Absicht, zu tödten,gebraucht zu
werden pflegt.
s· 815. Ist es jedochin den Fällen des s. 811

bis 814. nach den vorwaltenden besonderenUmstän-
den wahrscheinlich,daß der Tdäterdennoch die Ab-

sichtzu tödten nicht gehabt habe; so soll zehnjährige
bis lebenstvierige Zuchtlzatto-s oder Festungsstrafe
an die Stelle der Todesstrafe treten-

§. 816. Jst auf eine vorsätzlichzugesügte,aber
weder an sichjnochin Beziehung auf den Beschä-
digten, tödtlicheVerletzung, der Tod dennoch, als

rnittelbare Wirkung dieser Verletzung , erfolgt:
so soll der Thätersechs- bis zehnjährigeFestung-l-
strafe leiden.

§. 817. War die vorsätzlichzugefügteVer-

letzung an sich tödlich; das Leben des Beschä-
diaten aber ist durch besondre Umstände oder

Zufälle noch erhalten worden: so hat der Thä-
ter zehnjährigebis lebenswierige Festungsstrafe
verwirrt.

s. 818. Hätte der Getbdtete durch rechtzeitige
Hülfe gerettet werden ibmtem der leäker aber

hat denselbenhülstosgelassen: so ist er, wenn er

die
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die daraus entstehende Gefaer voraussehen muß-
te ,- als ein Todschlägermit dem Schwerste zu be-

strafen. -

.

s. 819. Jst die vorsätzlichgugefügte,an sichnicht
tbdtlicheWunde, ohne Schuld des Thäters tödtlich
geworden: so tritt die s. 816. verordnete sechs- bis
zehnjährigeFestungsstcafeein«

. 820. Hat jemand, der an sich im Stande
der Notlzwelzrsichbesindet, mit Uebekschreitungder

Gränzen derselben, feinen Gegner getödtet: so soll
wider ihn zmeo bis vierjährigeFestungssleafestatt

nden.
«

fl
§- 821. Wer beyAusübungdes ihm zukommen-

den Rechts der mäßigenZüchtigung, einen Theil
des Körpers, aus dessen Beschådigungder Tod

leichterfolgen könnte, vorsätzlichverletzt; der soll,
-wenn der Geiüchiigtewirklich an der Verletzung

, stirbt, mit sechs- bis zehnjährigerFestungsstrafe
belegt wer-km

§. 822. Ein Gleichessoll statt sinden, wenn in
dem Maaße, oder in der Dauer der Züchlignng,
die Grün-senso weit überschrittenworden, daßder

Tod des Gezüchtigtendaraus erfolgt ist.
§. 823. Sind die sorsötzlichzugefügtenMiß-

lzandlungenso beschaffengewesen, daß der Tod dar-

aus erfolgen mußte: so ist der leöter als ein Todt-

schlägerzu bestrafen.
. 824. Jst aber klar, daßdie Ausübung des

Rechts zur Züchtigungein bloßerVorwand, und

hingegen der Vorsatz zu tödten wirklich vorhanden
gewesen: so sindet die ordentlicheStrafe des Mor-
des statt. (H.826. qu.)

9. 825. Wachen und andere Staatsbeamte-.
welche das Recht, Gewalt anzuwenden, mißbrau-
chen, sind ebenfalls nach Vorschrift des H;821. bis

824. zu beurtlzeiletu

Nnnu Z §.826.
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H. 826. Dekjeniige, welcher mit I r-

kiztengngLMwm einen TodicizligcsIs«
·

J
"

, soll als ein Mdider m.k deiIFcrafe des Ra-

des von oben herab bclmt weiden.

H. 827. Elsmn jemand, mit dem Verfatzezu

tödten, cinnn Andern eine Verläqu zufügt, wel-

che zwar an s-.chniclkr tcsdigicbist, aber in der Folge
durch einen Zufalll1i)«t1-, wird: so soll er mit dem

Schwerste lz.:«.,ie:«.c!;«tin-spren.

92 s:s;. »Ic. .. .c mir dem Po

ten , Zu ;.-f«
. »in töd-

«g an san is—-:licl)war,
-diq:.-n als-sc durch beson-
Znsållc noch gerettet wor-

den: so link-er gegen den Thhrcr (»?.«-kaui)-::i»«c!3l.:g,
nebst lcbcncchrigcc Fkstungs - oder Zuchslzth-’
strafe stam« .

§. 829.. Grauf::!:l«.ircnund Milklzapblungem
welche vor, ben, orck nach Bernh-uns des Moc-

des an dem Giidrccken begangen worden, wir-«-

kcn allemal Lclj.«««r«:stigDer verwirktm Todesstrei-
fe. (T-«.47.) » «

§."830. Die Todesfimfc wnd allem dadurch,
daß Die bosjlznite Ijlsichs dec- Mörders mit Gering-
schätzungdes eignen libenH Urbandcn gewesen,
noch 11icl)taus:s«c:eiici)lossen.

F. k;3(. Jst aber ansgemitcelt, daß jemand,
bei) sonst nngcstdrrem Gebrauche feines Verstan-
des, ans Spl):vsn«increy,oder sonst in der Absicht,
hingerichtet zu werden, einen Todlschlag begannen
hat: so soll derselbe zwar seinen Endzweck nicht
erreichen;
»C.832. Er Lesllaber lebenslang im engsten Ge-

fängnissennicr besonderer?l11fsichtbcivalztt, und

zu gewissen bistimnmn Zeiten öffentlichgezüchcigt
werd-n.

ZU133 Wer kbktlichVerwunbetem oder sonst
Tsdllmnseth in vekmiinllich giner Absiclt das

"

Leben

cis-re V.rl-«

das lebe-! ch
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Leben «abkürze«,ist gleich einem falzrläßigenTod-

schlåger,nach H.778. 779. zu bestrafen. ·

. 834. Wer eine-: Andern auf dessen Vec-

langens tödtet, oder ihm zum Selbstmorde be-

hülsiich ist, lzac sechs- bis zehnjährige, tmv bky
einem überwiegetldenVerdachte, den Wunsch nach

. dem Tode bcv dem Gctksdteten selbstveranls-sit,zu-

lgaben, lebenswtetigeFestung-s- cder Zuchtizaus-
strafe verwi. Fr.

"

§. 835. VorfätzlichePtbrderwerden allein durch-
ben umstond,«daß ver Tatze-me ohnedtes dein To-

de nahe gewesen set-, von der üocigens verwitkten

Strafe ntclsptlse s
s

,. IRS Ahn-» Die AbsichUutksdtcnzdie in di-

set Abfkvt ztsskzcsi«sateTöcsdksuizxtmszund per das-

auf erfoigke Tod org Enileibeen außer allen Zweifel
gesetztnnd; der Umstand aber , daß der Tod eit-

. Wirkung der That gewesensey, aus andern Grün-

,’-den, als der blose-n eigenen Ursache des DIE-re-

chers, auch nur wagrscheinlicherhellen so tritt die

ordentlicheStrafe des Moer kin.

IX837. Astr, in der Akchlxt zu zödtetyjeman-
den eine unbeilbare Vcslcsung zufüsh ist, je
nachdean der Verwtmdete dadurch melze «oder

’

wenige-: unbrauchbar odets unglücklichgewecktworden , mit zehn-, zwanzigiälgriger, oderv e-

benswicriger Festungs - oder Zuchthautstrafe »Zu,
belegen-

s. 838. n) Jst die Absicht zu tödten schonin auf-
skklicheHandlungen ausgebrochen; dadurch aber
noch kein Scheide verursacht worden: so hat der

·
Thätervier: bis steh-jährigeFestungsi oder Zucht-
lzausstrafcbewirkt-

§. 838. b) Ist er aber von Vollendung derTbat
aus eigener Bewegung abgestanden: so kann et-

anf Begnadigung Anspruchmachen. .

Nnnn 4 §. 839.
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H. 839- Haben Mehrere sich iu Ausführung
eines 2 Ort-es verbunden: fo nat der Rai-einfüh-
rer, wenn er zugleich Irr unmittelbare Thöker
gewesen, die Snafe des Rades von unten heran
ver-weckt

Fi. 84o. Hat denRädelsführerden Mord nicht
unmittelbar verübrx To mir ihn dennoch all-mal die
Strafe des Rades von oben herunter.

§. 841. Gram denjenigen unter den übrigen
Mitverdundenn welch-»s- Ixcn Mord wirklichaus-

geführthat, findet die Ssraxe des Rades von oben

heiabz gegen die Art-»Hu :-i«.er,welche nach Vor-

schrift des s. 71. 74. aso Micuklzeber anzusehen
sinn- iebenswjerige Zeichen-aus- oder Festung-s-
ftrafe Ratt. (

§ 842. Kann der eigentlicheleäeernicht aus-

gemixxelr werden, io flnd die sämmtlichenMit-

veebundenen , welche ben dem Morde eelostHand
angelegt have-n, mit der Strafe des Schwerdtes zu
belegen; den Rädelsfühkeraber trifft, auch in die-

sem Falle, die s. 84o. bestimmte Strafe des Rades
von oben. -

-

H. 843. Jst-»derThäterausgemiktelt: so soll ge-
en vie übrigen Miwerdundenen, welche bey der

hat nicht Hand angelegt haben , nach Beschaf-
fenheit ihrer sonstigen Mitwirkung, eine zehn- bis

zwanzigjaiziigeZnchtlzaus- oder Festungsstrafeer-

iannrwerdem
s. 844. Jst bey einer unter Mehrern vor-gefal-

lenen Schlägerey ein Todschlag begangen wor-

den: so sinden in Ansehung des übers-kehrtenTha-
terd vie Vorschriften des §. 806. qu. vom Tod-

fchlagestatt. -

§ 845. Haben Mehrere dem Entleibten tödt-
liche Wunden bengebrachn so ist von diesen der-

jenige, welcher zuerst von den iddlichen Werk-

zeugen
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zeugen gegen denselben Gebrauch gemachthat, als

Todschlägerzu bestrafen.
s. 846. Gegen oie Uebrigen, welche gleichfalls

überführt sind, dem Entleibten tödlicheWunden

beygebrachtzu haben, soll, nach Verhaltnißihres
bösenVorsatzes, zehnjährige«bis lebenswierige Fe-
siungsstrafeerkannt werden.

s- 847· Diejenigen, welchesich keines an sich
oder durch den gewähltenGebrauch tbdlichen(§.
814.) Gewehrs bedient haben, sind, wenn sie den-

noch einer-kindlichenVerwundung überführt wor-

den, init sechs- bis zehnjährigerFestungs- oder

Zuchtlzausstrafezu belegen.
s. 848. Wie ein im Damiette-,ohne vorherge-

gangene Conspiration, verübcek Todtfchlag bestraft
werden solle, ist irn Vier-ten Abschnitteb. 169· qu.
verordnet.

§. 849- Wer einem Andern die Betübung einer Befehl-re

MordthatGefolzlem aufgetragen, oder ihn dazu ge-
m-

dungen hat, ist als der Rädelofülzrerdes begange-
nen Morde-I zu bestrafen.

§. 850. Mit der Strafe des Schwerdtes wird er

belegt, wenn der Auftrag nicht ausdrücklichauf den

wirklich erfolgten Todtschlagi, aber doch auf eine

solche Beschådigunggeri tet geweer , woraus,
nach dem natürlichen und ekannten Laufe der Din-

ge, (§. 806.) der Tod ves»Beschädigtenleichterfol-
gen konnte.

H. 851. Erhellet hingegen aus den Umständen,
daß in «vem Falle des §. 850. die Todtnan nicht·
bloßohne, sondern auch wider feinen Willen erfolgt
sey: so hat er dennoch sehe-jährigeFestungssttafe
verwitlt.

H. 852. Wer die Ausführungdes aufgetrage-
mn Morde-I übernimmt, ist, wenn keine erschwe-
rende Umständeeintreten , dennoch als ein vor-

Nnnn s sag-
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söfzkicbsräykbrdmnnch Vorschrift des §. 826, mit

dem Rad-; non then zu bcsckcszm
«

»d.853. Umstände,welchevie Strafe des Mor-

th nbtrizmpt erschweren, vcer vsrmindcrm müs-
sen auch »deneinem solchenMörder in Betrachtung
gezogen werden.

II 854. Hat sichjemand mchr als einmal zu Er-

inorsunn D. r«1)rn-.icl)enlassen: so soll er Fum

III-.
-

«

. th nnd das-klbe mit der Strafe
des von sssiccn bdfkpt werden-.

tax-I derjeni»c, nscldxsy innzn rauben,
gestraft werden seid-, Ist im

«

.

U»
WMW unter Um-

siFiv"««-:-n, .

. soc-den, die ih-
rer Nsststs um , zunlslchschn» zu vermeiden

ckcxs W erwecken si::d, solt die durch Dis That an

sil) ver
«

«

-.- Art der ’Tcd:;«-k?mfedurch Schiccsung
"

XVIII ncs
«

’ ,

.

«
.

»-
»
«f

- Strafe nisft also
denjenigen, der ema- Moco d:.kcl) Gift began-

gen hat-. s

»s.858. Das Verbrechen der V-«i«gifknngist
für chmgm zu who-« wnm es gewiß kst, daß
der Etxxseidre nach b.1,)g·sixr«1rf!mnGaste gestorben
ist; und cS 1 « ;

"

t»Kikcinsichkekkans-

getmttch worden, v s; der Tod eine irtctitche Folge
des einpf.ingmkn Gisrd gewesensey.

. §. 859. Hat der Leichnamnicht besichtigt wer-

den können: so ist Ver Tod für eine Wirkung des

Gier Zu haircm wenn der Verxisftete binnen acht
Tagen nach dan ihm zukefjt crwkislich Woge-brach-
ten Gifte gestorben 1st, und keine andre Ursachedes

Todes erhellen

860. Wer zur Vergifknng durch Zuber-i-
tnng oder Herbenschasfnngdes Gifts absichtthli
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lich hilft, soll mit dem Schwerdte hsngetichtet
vor-dem

,
»

§. 861. Jm Wiederholungsfolle tritt die H.854.
bestimmtevexschårfteScmfedcs Rades ein.

. 862. XII-un das, in der Absicht zu tödten,
beygidrucljte Gift, den Vcrgifteren wahnsinnig ga-
wacht !z.:t, und die

«

«Lcdc:«sgc:stclls.1:kgdes ver-

spracthcrminftsgcbr chs zweifelhaft ist: so hat
der szäter dick-Strafe des Nach voti oben ver-

wiikt
'

H. 863.. Hatte der Thärer die Absich« den

Bekzcifthcnwahnsinnig m marker , nnd ist dar-
«

aus Un DREI-sinn, dessen Heilung zwcifelizofkist,
crustac-un so solldie Strafe des chzkvckdtewskatt
sind-In

9.-864. Eben diese Strafe muß erkannt weidet-,
wenn das mit der AbsIcht zu tddtcn beygebmdxke
Gift eine Krankheit verursacht hat, wrlche Deit

Vergifceccn auf chtlcbcns unbt uchb.:r oder un-

"g!üdlithmacht.
s. 865. Hat das in«bssferRbsith herzt-brachte

Gift nur eine hcikbare Krankheit vergl-FOR so
soll nach Beschaffenheitder Dauer« Und Ohm- die-

ser Krankheit, eine zehnjährigebis lebenswicrige
Festungss oder Zixchthatipstrafcstatt sind-m

s. 866 Sind jssmaxidcn unschädlicheSachen
mit der»Absicht zu tödten beygtbracht worden: so
soll auf eine sechs- bis zehnjährigeZuchtlzaus-oder

Festu1xgsstrafeerkannt weiden. ·

.867. Esset durch!icbestränke«tödtct,hat eine

zehn - bis sunfzekznjålzrigeFestungg- oder Zucht-
kzausstrafeverwitte. ,

«

.

« s. 868. Im Falle eines dadurchveranlaßtenun-

heilbarm Wahns-an soll achte bis zehnjährige
—Fesiungs-oder Znchkhxugstmfestatt sinden.

H. 869. Jst durch einen solchen Liebe-Iter
eine andre Krankheit verursachtworden: so soll

nach
x
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nachBeschaffenheitihrer Gefolge und Dauer, eine

vier - bis achtiölzrigeZuchtizauI- oder Festungosttafe
erkannt werden. —

s. 870. Sind durch Bergs tung der Brunnen,
Gemässer, Speisen, Geträn e, Kleidunggstücke,
oder anderer zum Gebrauch für Mehrere bestimm-

, ten Sachen, Menschen ums Leben gekommen: so
soc der Pergiftet zum Richtvlatzegeschleift, und

von unten heraufgerädertwerden.

s. 871. Jst durch dergleichenVergiftung zwar
·

"

niemand getödtet; wohl aber mehreren Menschen
! ein bleibender Nachtheil an ihrer Gesundheit zu-

gefügt worden: so wird der Vergifter mit dem

Schwert-te gerichtet, und der Körper aufs Rad

gelegt.
s. 872. Hat durch eine dergleichenVergiftung

noch kein Mensch an feinerGesundheit Schaden ge-
nommen: so hat der ThäecrStaunens-blas und le-

benswierige Festungsstrafeverwirir.

Verwand- 873. Kinder, die ilzreAeltern ermorden, sol-
M«U",dien ffentlichgestänpt, sodann zum Richtolotzege-

sand. schleift, und daselbst mit dem Rade von unten her-
auf bingerichtetwerden.

§. 874. Mord der Kinder oder Ehegatten wird

mit dem Nade von unten herauf, und mit Schlei-
fung des Verbrechers zum Michtolatzegestraft.

. §. 875. Wer Geschwisteroder solcheSeitenner-

wandten, denen er Respect schuldig, oder mit

welchen er in lzöuslicherVerbindung lebt, ermor-

det, der soll«ebenfallszum Richtplatzegeschleist,
und mit dem Rade von oben herab hingerichtet
werden.

H.876. Eine gleicheStrafe sindet state, wenn

ein Mord an angenommenen oder Pflege-Dienern,
soder Kindern, oder Vormündern, oder Weswe-
fohlnen Verübt worden.

—

s. 877-
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Izot,

s. 877; e) Ingleichen,wenn Gesinde seineHerr-
schan Unterthanen ihre Obrigkeit; Untcrgebne itz-«
ren Vorgesetztenermorden. v

s. 877. b) Auch wird jeder an Beamten des

Staats in oder wesen der Anstichtnng ihr-s Amt-
verübre Mord, wenn nicht besondreGesetzenähere
Bestimmungen enthalten, nach Botschaft des s·
875. bestraft-

0. 87s. Tot-schlagan Aeltrrn ziehtöffentliche
Geißeluttg,Schleifung zum Richtplntze,und Hin-
richtungdurchs Schwekdt nach sich.
§. 879· Bey einem an Kindern oder Ehegatten

begonnenen Todtfchlage, wird die Strafe des

Schwerdceo durch Schleifung des Verbrecherszum

Richtvlntzegefchårfb
§. 880. Wenn aber der Fall des Uebermaaßes

in der Züchtignngeintritt, sinden die s. 82r-824.
gegebenenVorschriften statt.

«

H.Zier. Wer an Geschwistermoder andern nach
§. 875-877. n. b) besonders zu sschoncndenPersonem
einen Todschlngbesetzt, soll an einem Schande-kahle
dffentlichausgestellt, und sodannmit dem Schwerdte
hingerichtetwerden.

»

§. 882. In Fällen, wosgegen gemeineMörder
nur die Strafe des Schwerdteg statt sind-t, trift
die Mörder der Acitern die Strafe des Rades
von’ oben herunter, mit dek h. 878. derotdneten

Schärfung.
ts. 883. In eben diesen Fällen werden die

Mörder der Kinder und Edegasten zur Richt-
stäktegeschleift, und daselbstmit dem Schwerdte
hingerichtet ,

§. 884- Jn Fällen,wo ein gemeinerTodtschlä-
ger’ ledenswierige Festungsstrafe verwirrt haben
wütde, wird ein an Aeltem oerübter TodjchlagInit

dem Schwert-tegestraft-

§. 885.
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5.88«5.In der Besitzes-anseines an Jäeltern

.oder andertt,5k;irwanbteti bezeuge-sen Todtschlags
oder Mozsdes, macht es keinen Unterschiedeob die

-.Verwa.:dschaft aus einer Ebe, oder durch Wehe-
IichcctBeyschsaf entstanden sey.
J §.886. Doch muß in allen Fällen, wo die

Strafe der 5-"-erwandescl)aftwegen erhöht oder ge-

schärfcwerden foll, der szåteo das zwischen itztn
und dem Getödketen obwaleende Band gewußt

haben.
,

§-887. Die Ist-tun necmbosmer sind-c
wird hier mit dem Taner des Ketwcrmordps
beleat.

«

F. 888. Um den Kindermord wöglichstzu ver-

hüten, lgaben die Gesetze uub"cscho!tnenledigen
LJcedsoerscnem wenn sie unter dem Versprechen
ds- Ehe geschwängertworden, die Rechte und

Vsükdm einer Eizefkath oder wo die Eise nicht statt

sixwenkamt, einer Hausfrau bcygelesn (Tit.l.§.
1047- Req-)

II 889. In jeglichemFalle haben Weibe-Perso-
nen, welche außer der Ehe geschwängertworden,
die Tit. l. II 1044. fl1q.,oder doch die H. 1028.(i1q.
bestimmte Entschäcigung,von dem Schwängerer

zu erwarten.

E. 890. Auch für das Beste der aus einem un-

ekzckichenBeyschlafeerzeugien Kinder ist durch die

VOcIcheifren des neunten Abschnins im«zwe1)ten
Titel gesorgt

s. 891. Sobald-die Schwangerfchafrangezeigt
ist, muß der jeibegfruchtein bestellt wer-

den, welcher deren Rechte wahrnehmen,und für
des Kindes Verpskegkms und Erziehung sorgen

Muß. (Tit. H. 614. li1q.)
’

H.892. Jn welchen Fällen die Verwandten

her Mutter und des Sci)1vöngerers,und zuletzt
der Staat bey Verpsicgunz des westlichen Kin-

des
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des zu Hülfe kommen müssen,ist ebenfalls am an-

geführtenOrte verstund

s. 893. Besonders ist jkdesOcts Obrigkeit die

Vorsorge für dergleichen Kinder zu übernehmen
schuldig,

«

«

s. 894. Wo keine öffentlicheGekährlzåuser
vorhanden sind-, muß die an jedem Orte zur

Hüife der .unchciichGeschwängercenbestsllce chk «

mutm, schwangen mid der Entbindung nasse
Personen, die sich beo»ihr melden, ohne Wider-
rede aufnehmen, und mir der erforderlichenPsiegv
versorgen. -

·

»s. 895. Die Obrigkeit jedes Orts muß dafür
sorgen, daf»den Hebammem welche zu dieserVer-

psieg!.ng besiiumik sind, eine hinlänglichgeraume

"Akol«nungvers ,afft, Mosis mit dem nöthigenVor-

schusse, zsi Besinnung der Niedertunfioz und-Bor-
psiegungotosteth versehen werden.

s

. ,-

H. 896. Kann versgxcichenVorschk:ß«jwn,dem
Schwängerer, oder den-J» weiche b-y drsscexCir-

mangehmg oder Unvermägcndazu VI
D

nicht sofort bsygetricben nuxdeirt so i .-

kcit selbige-raus einer dazu angrwicscxtcrcEssmtlk
chen Tasse nehme-!- .

’

.

. §. 897. Jst die Geschwängerteden Vorschußaris.
eigenen Mittel-u zu leisten-im Stande: so soll ier
dazu durch die»bem1esteErecution gegen den.

Schwängersrwieder verhelfen werden« v

§, 898. Luchist f-der Acwexwandter, und

überhauptjeder nsokzlgssitkmeBürger des Sturz

berechtigt, sich dxr Geishmäugsrtenanzurekzmcrh
sie zu vers-siegen, Und die Flur-lagen von Demjeni-
gen, welcher eigentlich dazu virpsjtchtccwäre, zu-

kückzufotdem »

§. 899. Zur Festsetzungso!cher D:rk·orrmgen
C 897i 898«)soll Jem sonnt-»wer»Yoro-mvorgesetz-
sondern due obrigfciclich drcnäszkgce"Smume von.

.

—
-

«

dem
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dem eigentlichenSchuldner-, sobald derselbe ausge-
mitielt ist, unverzüglichbeygetrieben werden-

s. goo. An Orten, wo zur Gebürtshülfeder

unedelichGeschwångerkenkeine eigenen Hebamme-n
bestellt sind, muß diejenige, bey welcher sich die

Schwnuaere meldet, mit deren Anverwandten,

Herrschan oder Hausgenossen, den Ort der Nie-

derkunft, und die Verdsiegung während der Wo-

chen verabredrnz wenn dies aber nicht geschehen
kann , der Obrigkeit den Fall zur weitern Verfü-
gung nnzeiqetn —

» eatdei H. 901. Jede Frauensperson, die eines uneigelix
EIN-IN eben Beyschlafs sich bewußt ist, muß auf ihre
gesetz-in körperlicheBefchaffenheik, und die bey ihr sich
ILW crcignenden ungewöhnlichenUmstände sorgfältig
de Acht haben.
GEW- H. 902. Mütter-, Pflegetinnen, und Andere,

die in Ermangelung der Mutter an deren Stelle

treten , müssendaher ihre Töchteroder Psicgclm
folzlnen, nach zurückgelegter-rvierzehmen Jahre,
von denKennzeichen der Schwangerschafk, und

den Vorsteher-regeln bco Schwangerfchafken und

Niederkunften, besonders von der Notwendigkeit
der Verbindung der Rabelschnur, jedochmit Vor-

sicht, unterrichten.
«

« s. 9oz. Sobald eine Gefchwöchteans solchen
".’ ungewdlznlichenUmständen eine »Schwangero;cyaft

vermuthen kann, We davon c r--
«

e-

WWZ su ! de Mr-
Innndernl ode be d - einer eb-«

Wie-Adern
- t e

seaner ebabt ;

Wem
'

.904. Frauenspersonen, welche sich nicht
unter Aufsicht ihrer Anverwandten oder Vor-non-

der besinden; oder sich diesen«sogleich zu ent-

decken Anstand nehmen; müssen, sobald sie ihm-
Schwan-
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Jchwangerschastgewiß sind, not war-« einer

Helzgggiez oger einem Gehn-GLIEer ich anv -

qng und mit denselben, wegen ihrerseänftigen
Riederkunsk, die vorläufigenAnstalten verab-
reden.

s. 9os. Näheresich die Zeit der Niederkunft-
so mus; sich die Geschwächtezu der von toter
Schwangersomfr iicstckrichieien Hebamme begeben,
und ihr den Ort ihres ?l:ifinxi,-d.lts, und die iu itz-
rec Niederkunftwirklich getroffenen Anstalten näher
anzeigem .

§. 906. Jede Person, der eine außer der Ehe
GeschwängcrteilzxGeheimnißanvertrauet heir, muß
selbiges, bei) willkührlicher, doch nachorücklicher
Strafe 34. 35.) so lange verschweigen,als"keme"
Gefahr eines wirklichen Verwischens von Seiten
der Geschwächtenzu besorgen ist.

. 907. Die öffentlichbestelltenHebammen und

Geburtshelfer sollen daher zur Verschwiegeiiheitin

dergleichen Fällen besonders mit verpflichtet
werden.

§. 908. Hebamme-« welcheden unehelich Ge-

schwängeetenVorwürfe machen, oder sie lzart be-v

handeln, sollen, nach Beschaffenheit ver Umstände,
als Iniiirianken bestrafc,»uadihres Amte-entsetzt

"

werden.

§. 9o9. Eine Geschwåchte,die ihre Schwan-
gkkschafkgehörigentdeckt; unv den Anweisungen
der Pecsonen,"welchen sie sich anvertrauet hatte,
kkgulichnachkommt; auch bey herannalzender Nie-

derkunft ihre Pflicht erfüllt; bleibt von aller Ver- .

ankivoktiing frey; selbst wenn ein todees Kind zur

Welt kommen sollt-. .

s» gw-

OW, iintee«z:eld«ceian
kMx so kann die Geburt, miser dem Fglle

Allgem. Gesetzb. lx'. Band. Oooo
l

clMc
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einer richterlichen Nachfrage, gegen jedermann«
YSEIMSSLUSM.

§. 911. Wenn der Geburtslzelferoder die Hö-
ans-me gegenwärtig ist: so Ist die Anwesenheit elner

einzigen ehrbaren Frau hinreichend.
l

l . 12. War aber nur die Geburtle In

j oderseirfeandere PijAD ganz alles-They barg-ie-
I derenan zugegen: se muß diese-, wenn das Kind
·

vtLugXII-etc.-ngs-«11233.1e-n-«..derb-
zwan ig j»

f

emen solchen Vorf.-.ll,L V
’ ’

«

l » jedssSmÆgljclJLCZHgmmäoder -zix»chxhnu5stra.,te,

i.
dem Richter olzne Zeitverlust zur näizernUntersu-
chung anzeigm

s. 913. Uebctlgonptmuß, außer dem Falle des

s. glo. 911., die umschaue-, oder binnen vier nnd

zwanzig Stunden nach der Geburt verstorbene nn-

eczelicheTeibesfrucht, dem Rtchrer allemal binnen

Vier und zwanzig Stunden nach der Geburt, oderRdem Tode des Kindes, vorgezexgtwerden.

s-) Von Sei-

«

s. 914. Jede Mannspersom die sicheines außer

W der Elze ecpfiogenen Benschlafs bewußt ist, muß
guka auf die Folgen, welche diese Handlung beo der Ge-

schwåchkenhervorbringen kann, aufmexksamseyn.

§. 915. Sobald er durch die Entdeckung der Ge-

» scksmächremoder sonst, die Vorhandene Schwan-
gersclmft vermuthen kann, muß er darauf dringen,
daß die Geschwåchteden gesetzlichenVorschriften
s.901-913. gehörignachkcnnne.

§. 916. chksö mr er diese Pflicht (E.915.) so
macht er sich in allen Fällen, wo die Gefchwäkktce
zur Strafe gezogen werden !«!1ß,einer zwey: ois

viernionatlzlichenGefängnißstrafeschuldig.
§s917«
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§. 917. Auf die einer Schwangerschaftverdäch-c) dei- Aet-
tigen Weibspersonen müssen die Aeltern derselben,
besonders die Mutter, oder die an deren Stelle upon-ius-
trick, genaue Obsichknehmen.

"

J MEDIUM-

?.918. Eine gleiche Pflicht liegt den "Dienst- ·

herr chasren, oder denjenigen Hansbedienten ob,
denen die Aufsichtüberdas weiblicheGesinde auf-
getragen ist. —

s. 919. Auch Hang- oder Stubenwirtlzinnem
bey welchen lebigeWeibepersonen gemeinen Stan-
des ohne ihre Aelcern sich eingemietlgethaben, kön-
nen sich dieser Obliegenheit nicht entziehen.’ .

H.920. Alle vorstehendbenannte Personen müs-
sen, sobald sie zum Verdachte einer Schwarme-
schaft Anlaß sinden, die Verdächiigezur Rede stel-
len; und nach erfolgtem Eingeständnisse,das, was

zur Verhütung eines besorglichenVerbrechens die-
nen kann , veranstalten.
«s.921.Wollen sie dergleichenVorhalrung nicht

selbst übernehmen; oder löngnet die Verdächtige
eine vorlzandne Schwangerschaft beharrlich, ohne
die Gründe des Verdachks durch wahrscheinlicheGe-

gengxsündezu heben: so müssensie ihren Verdacht,
nebst den Gründen desselben, der Obrigkeit zur wei-
tern Untersuchunganzeigem

s. 922. Jede der SchwangerfchaftVerdächtige
muß sich, bey beharrlichemläugnem auf Verlan-

gen der Aeltern, Dienstherrfchafk, oder Obrig-
keit, und nach dem Besinden zweyer ehrbaren
Frauen, der Untersuchungleiner vereideten Heb-
amme unterwerfen.

«

§.923. Finder diese keinen Grund zum Ver-

dacht: so müssenAelterm Dienstlzerrschaften,und

Obrigkeir,bet) ilzremZeugnissesich beriilzigem

-——N
M-

«sOo-oo 2 5.924.
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s. 924. Die Hebammeselbst aber muß noch fer-
ner auf dergleichen verdächtiggewesenePerson ein

wachsuneeoAuge rit:)teti, und, bey sich eminen-
dem vercnelztten Verdachte, die Untersuchungwie-

,
« derholem —

s. 925. Wird die Verdiichtigebev des-«Unterqu

xl
chnng wirklich schwangerbefunden: so muß»vie
Hebamme entwede mir den Rein-m, oder sonstigen
Vorgeseizten der Skyromgxciu wesen der sitt ihrer

Niederkunft das not-Ritzeverabredem oder den Fall
der Obrigkeit aiizkigein

s. 926. Im letzternFalle muß die Obrigkeit die

, Schwangere einer genauen Aufsicht unterordnen,
i und iur Verhütung eines Kinderniords zweckmäßige

i Verfügungen treffen.

! »G.927.Wenn diess.917-919.und 924.benonn-
ten Personen ihre Pflichten vernachläßigcn,und

’

dadurch zu einem Kindernnorde auch nur entfernten
Anlaß geben: so haben fie dadurch zweywvieri bis «

sechsmonatlicheGefängniß- oder Zuchtizausstrafe
verwirkr.

§.928. Mütter und Pfiegerinneth die sicheiner

solchenVerabsäumnng ihrer Pflichten schuldig ma-

"chen, sollen mit der härtestenim s. 927. bestimm-
ten Strafe belegtz saumselige Obrigkeiten aber,
nach Verhältnißiizter Verschuldung, mit Suspen-
sion oder Ciissation bestraft werden. .

Give-Echten §. 929. Auch solchenPersonen, welche mit der

ZZZIUZIYGeschwångertenin keiner besondern Verbindung
Schwur-Heresteigen, liegt dennoch ob, dieselbe, wenn sie ihnen
sich IMM- ihre Schwangerschaft anderm-sieh oder eingesteht,

-

zu Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften
(§. 901. qu.) anzumalgnm

s. 930. Nehmen sie wahr, daß«sieihre Schwan-
«gerschaftauf eine gesetzwidrigeWeise zu ver-

heimlichen Willens sey: so müssen sie solchesih-
xren Aeltern, Vormündern, oder andern Perso-

nen
«

i
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nen, unter deren nähernAufsicht sie sichbesindehlooer auch der Obrigkeit nngesäucntanzeigm
.931- Die unterlassene Beobachtung dieser

Vorschriften soll, wenn die leibesfrucht durchSchuld
der Geschmächtenverunglückt-,mit einer vierwlkjchentlichenGefängniß-,oder funfzig Thalern Geld-,
strafe geabndet werden. -

§.932. Ueber dieses sollenalle diejenigen,wel-

che ihre Pflicht, die Schwangerschafrzu entdecken,
vernachlåßigthaben, wegen der sämmtlichenUnter-

suchungskostenfür das Ganze haften.
b«933— Eine Geschwächte,weiche die Entde-»Vekheim1i-

ckung der Schwangerschastan die Aelkern, Vormün-iSI;«,Z«;-»«
der, DienstlgerrschaftemHebatnmen oder Obrigkeit, schalt

länger als vierzehn Tage, nachdem sie dieselbe zu-

erst wahrgenommen hatte, verschiebt, macht sich
einer strafbaren Verheimlichung der Schwang-r-
fchaft schuldig; und wegen aller daraus entstehen-
den nachtheiligenFolgen verantwortlich.

5.934. Sobald die leibegfrucht das Alter von

dreyßigWochen erfüllt hat, kann der Verwand,
«

daß die Gefchwächteihre Schwangerschaft noch
nicht wahrgenommen habe, oder die zu deren An-«

zeige bestimmte Frist noch nicht abgelaufensey, fer-
ner nicht statt sinden.
§.935. Wird eine Geschwächte,die ihre -

Schwangerschafrnicht vorschriftsmäßigangezeigt
at, von einer unzeitigen leibessrucht entbunden:

sobegründetdieses wider sieeine Anzeige (lndlcium),
Daß sie die Frucht vorsätzlichabgetrieben i;..5e.
(9· 986 qusJ

s. 936· Wird dieserVerdachtdurch die dar.:.:f
gerichtete Untersuchungnicht bestätigt: so wird sie
wegen verheimlichterSchwangerschastnach den fol-»
senden Vorschriftenbestraft.

Oooo 3 §.93-7.
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§- 937. sWenn sie jedoch die unzeitige Leibes-

frucht binnen vier und zwanzig Stunden nach ihrer
Entbindung dem Gerichte vorzeigtz und fich bey
der Untersuchung keine Reiz-eigen einer votsåtzlichen
Abtteibung over Vernachläszigungder icibessrucht
ergeben: so soll sie mit aller Strafe verschont, und
nur in die Untersuchungs-oftenverurtheilt wetdsz

.938. Fälle ihr nur eine Vernachläßigungder

ieibesfrucht zur last: so hat sie eine Vier- bis acht-
wdchentlicheGefänznißstthfebewirkt

s. 939. Hat sie die ieäipesstuchtverzuzeigenun-
«

terlass--n; es sindet sich aber, dass selbigenoch nicht
dreyßigWochen alt gewesensey: so hat die Ge-

schwächte,wenn sieeiner im s. 933. bescheikbenen
Vetlzeianlichnng der Schwangerschast schuldig be-

funden wird, je nachdem die icibessruchtsieh diesem
Alter meer oder weniger genäherthatte-, eine sechs-
monatliche bis zweyjalzrigeZuchtlzausstrase ver-

wirkt-

§.94o. Jst die nicht vorae.zeigte«Teibesfrucht
wahrscheinlicherWeise todt zur Welt gekommtnz es

kann aber nicht ausgemittelt werden: daß selbige
unter dreyßigWochen alt gewesensey: so hat die

Gebålzrecineine zwey- bis dreyjåhrigeZuchtkgaics-
strafe zu gewärtigen.

»

§. 941. Jst es gewiß,daß das Kind bey der Ge-
burt gelebt habe; oder daß es zwar todt geboren,
aber schondreyßig IBochen oder darüber alt gewe-

sen sey: so sinden die in Ansehung der vollständigen
Kinder s. 944. und 957. qu. gegebenen Vorschrif-
ten Anwendung

«

s. 942. Jst das Alter der ieibcsfruchtungewiß;
Und ist der Umstand, daß sie todt zur Weit gekom-
men sey, nicht auszumitkelm so soll das Strafu-
kenntnißauf eine dtey- bis vierjährigeZuchtlzaus-

»
firafe gerichtetwerden.

§-943—
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s. 943. n) Jst es«ungewiß: ob die Gefchwkmc
gerte ihre Schwangcrschafr gewußt habe; dagegen
aber ausgcmitielr , daß die Frucht noch nicht das

Alter von drey Menschen erreicht lzaikez und sind
sonst keine Anzeigen des gesiissentiichenMißgebälz-
ren- vorizandem so soll mit weiterer Untersuchung
gegen die Gebåhrerinnichtverfahren werden.

§. 943. b) Jst ausgemitkelt,daßdie Fruchtse on

über drcy Monmizy aber noch nicht dreyßlgWochen
alt gewesen; und kann bit Gebålzrekinnicht über-
führt werden, ihre Schwnngeeschaft schon vierzehn
Tage vor der Entbindung gewußtzu haben »s.933.)
so hat die Gebälzrerindennoch, bloß weil sie die

Frucht nicht vorgezeigt, Gefängniß- oder-Zucht-
lzausstrafeauf brey bis sechsMonathe berwirkt.

s. 944. Die Niederkunft istfürverlzeimlichtzuachsstehe-nai-
ten, wenn zur Zeit der Geburt keine Hebamme um HEXE-M
Bensiand ersucht, und auch keine andre ehrbarekuufk

( Meissnerson vabey zugezogenworden. i

§—9452 Doch soll die Niederkunft niemals für
verheimlichtgesichtetwerden, wenn die Gcbcilzrerith
noch bey eintretenden Geburtswehen, um Hülfe gez

rufen, und dieselbewirklich erhalten hat«

s. 946. Dagegen soll aber auch einer Weibspm

son, welche ihre Schwangerfchafr bis zur Nieder-

kunft verheimlicht hat« die Entschuldigung, daß-

sie von der Geburt übereileworden , niemals zu stat-
ken kommen.

«

- «

s. 947. Wenn wider die Verordnung des k s

§.912. 913. das todgebome, oder binnen vier und

zwanzig Srunden nach der Geburt verstorbene
Kind , nicht binnen der daselbst bestimmten Frist
dem Gerichte vorgezeigr worden: so ist, wenn auch
die Schwangerschaftangezeigt, die Vorschrift des

Ooob 4 H.9.,14.

US
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H. 944. aber nicht beobachtet worden, dennoch die

Niederkunft für VerheimllchIzu achten. —

§. 948. Jst dar-Kind am Leben erhalten worden:

so soll die Verizeimlichung der Geburt nicht gerügt
werden.

s. 949. Hat die Geschwächteihre Sehn-anger-ll
» e)-Ol1ne

· sp

J.
«

schafr zwar entdeckt; aber dennoch ilzreNiederkunft
:I« Seine-an- wider die Vorschrift des §. 944. verheimlicht; und

., Iskschssts idas todgedorne, oder binnen vier und zwanzig
I « iStunden nach der Geburt verstorbeneKind, ist

olzne kitchlichesBegtädnißheimlich weggefchaftwor-

s « den: so hat sie schon dafür eine sechsmonatliche
s

Zuchthausstrafeverwitte.

§.-950. Eben diese Strafe sindet statt, wenn

. das todte Kind durch Zufall, oder sonst ohne ier

, Zuthun, dem ordentlichen-Begräbnisse,»odee der

richterlichenUntersuchung entzogen, und dem Nich-
i » - ter ein solcherVorfall nicht binnen vier und zwan-
«l

» zig Stunden angezeigt worden.
., » s. 951. Ein solcherZufall wird nicht vermuthet;
i

«
«

sondern muß klar nachgewiesenwetden,» oder doch
l aus den Umständenwahrscheinlicherhellen.

s. 95-.s. Die §. 949. bestimmteStrafe sindet
statt, wenn auch kein weiterer Grund vorhanden

:»» ist, anzunehmen, daß die Geböhrerinan dem Tode
» i

! . der leibesfruchtSchuld habe.
« ’

§. 953. Kann die Art und Ursach des Todes
(§. 952.) durch Vesichtigungdes Kindes nicht mehr
ausgemittelt werden: so hat die Gebölzrerineine
zweyjåkzrigeZuchtlzausstrafeverwirkr.

§. 954. Jst der Zufall, wodurch das Kind dem
Begräbnisse,' oder der richterlichen Untersuchung
entzoyen wird, durch die Schuld der Gedährerin

: veranlaßtworden: so hat sie, wenn ihre Unschuld
sp an dem Tode des Kindes ausgemittelt ist, eine

«
»

Einjädrige3bei) dem Mangel dieses Beweises aber
. eine

-



,
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eine zwey - bis drenjährigeZuchilzausstrafe zu ge-

wärtigen.

§. 955. Hat die Geböhrerindie leibessrucht vor-

sätzlichin den Zustand Versetzt, daß ihre Verschul-
dung oder Unschuld an dem Tode des Kindes nicht«
mehr ansgemittelt werden konn: so bat sie, der

Angeldng Schwangerschafk ungeachtet, nach
, Verhältnißder wider sie streitenden Vermischung

einer bösen Absicht, eine vier- bis sechsjährige
Zuchtszausstrafeverwirkr.

s. 956. Jst sie einer vorsätzlichenunnatürliche-e
Behandlung des Kindes verdächtig: so soll sie, je
nachdem dieserVerdacht melzr oder weniger dringend
ist, mit einer sechs- bis zehnjährigenZuchtlzaus-
strafebelegtwerden.

- 957s Hat die GefchwächteSchwangerschafthxmikm
und Niederkunft verheimlicht: so soll sie, wenn sie BERLIN
ein vollständigesKind todt zur Welt gebracht hak, geweku
mit« vier- bis sechsjährigekZuchthgakheikgez

erbauen-.

straftwerden.
. 958. Einem vollständigenKinde wird eine

Ieibessruchk,welche schonüber dreyßigWochen alt,

ist, gleichgeachtetz doch soll, wenn das Kind nicht
völlig ausgetragen gewesen, nur der niedrigste Grad
der gesetzlichenStrafe statt sinden.

-

H. 959. Hat das Kind, nach dem Befunde der

Sachverständigen,in der Geburt noch gelebt: so
wird die §. 957. bestimmteStrafe auf acht bis zehn
Jahre erhöht

. . 960. a) Zeigen sichaber an dem Körper des

Kindes tödtlichePerle-Zungen, ohne daß ein Von .

der Mutter verübeer Mord vollständigausgemittelt
ist: so soll dieselbedennoch mit öffentlichemStau«

penschlageund lebenowiezwrZuchtlzausstrafebe-

legt iverden. ,

«

-

s. 960. b) Jst zwar keine Spur rödtlicherPer-
letzung, wohl Eberder Verdacht einer sonstigen

-

«

Oooo F unnatür-
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unnatürlichen nnd lehnt-gefährlichenBehandlung
gegen die Gebdkgrkrin»,welcheSchwangetschaft und

«

Geburt veiizcimsichr hor, vorkzaudem so findet ge-

gen sie kwolf like fui1f,e!;uj:!zrige Zuchrlzausstrafe,
·

nebst Willkommen und Abschiedstatt. .

s. 961. »Ist ist-: Fund, welches nachs.958. für
Vollständiqzu achten, von einer GeschwåchterHwel-

che die Schwa-1cs.»scis,7«knicht entdeckt kzme, heim-
lich geboten; dessen IN Der aber von ihr dergestalt
behandeir, oder nd haft worden, daf; die ord-

nungsmnszigeUiiietsxschnng der Sachverständigen-
ob das Kind dey der Geburt gelebt habe ? nicht
»mererfolgen kann: fo hat die Gebätzrecingleiche

«

Strafe 960 b) verwirkl:

§. 962. Jst sonst augzxemittely daßdas Kind in

der Geburt gelebt kzabez die XII-stärktläugmt aber den

Vorsatz, zu tödten, und kann dessen auch sonstnicht
überführtwerde-it so soll die s. 960. a) bestimmte
ordentlicheStrafe wider sie start finden.

§. 963. Der Beweis»des Umstandes, daß das

erweislich ohne Schuld der Gebähcerin, in oder

nach her Geburt gestorbene Rino, der richterlichen
Untersuchung durch einen Von ihrer Seite unver-

schuldetenZufall entzogen worden , kann dieselbe,
wenn sie die Schwangcrschaft nicht angezeigt, und

»

» heimlich geboren hat, von der §. 959. bestimmten

Is; acht- bis zehnjährigenZuchthaugstrafe nicht be-

freyen.
—

-

s. 964. Wenn es auch noch uhgewißist: ob die

Gebälzrekindas todte Kind vorsätzlichder richterli-

chen Untersuchungennogen habe: so lgat sie dennoch
eine zehn- bis zwölfiötzrigeZuchitzauostrafe mit

Willkommen nnd Abschiedverwirkr, wenn sie so-
wohl die Schwangcrschaft als Geburt verheim-

: j licht kzar.
· "; Kinde-mord» §. 965. Eine Mutter, die ihr neugebornes

,

"

Kind bcy oder nach der Gehn-; vorsätzlig
tödtet

.

«

. s 06.
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(§. 806. nnd 826.), sollmit der Todesstrase des

Schwervto belegt werden.

§. 966. Jede vorsätzlicheUnternehmung oder

Veranstaltung der Mutter, welche den Tod ihres
neugebornensiinkes, dem gewöhnlichennnd ihr be-

kanntenTaufeder Dinge gemäß,nach sichgezogen

slzat, ist mit dieser Strafe zu abndetd
«

«

«

s. 967- Wenn eine Wöchnerinier Kind durch
UUkcthssssxeVerbindung der Nabelfchnur vorles-
lich verbluten läßt; oder demselben die nöthigtPfle-
ge nnd Wut-rang vorsätzlichentziehe: so wird sie als
die Morde-ein«desselben angesehen

« «

968. Wenn zwar die gefährlicheBehandlung
deleinoes (5. 966.) erwiesen; aber nicht genugsam
anenemittelt ist, daß das Kind lebendig zur Welt
gekommen sey, oder in derGeburt noch gelebt lzabex
so soll Stanpenschlag und lebenswierige Festung-st-
strafe statt sinden.

H. 969. Hat die Mutter ein lebendiges Kind an

einem Orte, wo es nicht leicht gefunden werden
"

kann; ausgesetzt,oder aussetzenlassen: so«hat sie,
wenn der Tod des Kindes dadurch verursachtwor-

den, die Strafe des Schwerdts verwirkn

§. 97o. Bleibt das solchergestaltausgesetzteKind
dennoch am leben: so soll die Mutter sechs- bis

zelznjölgrlgeZuchtlzausstrafeleiden.

s. 971. Jst die Aussesungan einem von Men-

schen gewöhnlichbesuchtenOrte, und mit solchen
Anstaltengeschehen, woraus der Vorsatz-, das le-

ben des Kindes erhalten zu wollen, erhellen so sin-
det, je nachdem das Kind leben bleibt, oder um-

kommt, sechsmonatlichebis dreyjålzrigeZuchtlzaus-
straft statt.

»

§· 72. Jst die Gebälzreeinvon ihren Aelteen

zum ndermorde verleitet worden: so soll sie

zwar mit der Todesstrase verschont, aber lnach
IMP-
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mit lebenswierigerVorgängiqemStaunenschlage,
Festungssicasebelegt wekdskm

§, 973. Der Schwängerer,und die ?leltern, wel-

che zur Verüdung eines Rindermordo angerein ha-
ben, oder dazu behülflichgewesen sied, werden,
wenn die Tiger wirklich ausgeführt worden, mit

dem Schwere-te hingerichtet.

s. 974. Hat aber jemand von ihnen ohne Zuchun
dee Mutter den Mord selbstv.srübt: so tsssr ihn al-
lemal die H.826. bestimmteStrafe des Meer-es-

§. 975. Sobald der Schwöngererwalzenimmt,
daß die Geschwäehteilzre Schwingerschaft oder

Niederkunft zu veelzeimlichenvorhabe, muß er den

Aeltern, Dienstlzercschaftemoder andern Personen,
bey denen die Geschwängekresich aushält, oder der

öffentlichenHebamme des Orte, oder der Obrig-
keit selbst, davon Nachrichtgeben.

s. 976. Unterlåßter dieses, und das Kind Verun-

sglückt: so hat-. ein solcherSchwängererdie Hälfte

» dabey thätigenBeystand geleistet:

der Stedfe, welche nach Unterschied der Fälle die

Geschwängerkeleiden muß, ver-wirkt

H. 977. Wird aber die Muster mit Todes-, le-

bengwiekiger, oder zehnjährigerZuchrlzausstrafe
belegt: so soll gegen einen solchen Schwängeter
fünf- bis achtjälzeigeFestungi3- oder Zuchtlzaus-
strafe statt sinden.

»s.978. Hat der Schwängererdie Geschwächte
zur Verheimlichung der Schwangeeschafeund Nie-

derkunft selbst aufgentunterk, verleitet, oder ihr
so soll er mit

der GeschwächtengleicheStrafe leiden.

s. 979. Doch soll, wenn gegen die Geschwächte
Todes - oder lebenswieeige Zuchkhausstr se er-

kannt wird, der Schwångerer in dies Falle
G. 978.) mit zehnjährigerFestungsstrafe elegt,

und
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und der Vollstreckung desTcdesurtelg an der Ge-

schwächtcnbeyzuwolznmgenöthigtw»rden.
»d.9--0. Hat ern Amt-er ou- Geschwisngektein ge-

«

fetzwitsriaer Verheimlichnng der Schmmnvrschafk
oder Niederkunft- durch brstiminten Rang, »wes
klxåtlgenBeystacd begünstigenso soll dergleichen
Pkson die Hälfte der von der Hnupiverbrecherin
verwirkxdn Strafe leiden.

Hs981. Wird die Kindermdkberin zum Tode,
oder zu lebenswierigem Gefängnisse verurtheilt: so
soll gegen diejenigen, tot-lade die Betheimlifnung
der Geburt begünstigthaben, fünf, bis sechsjährig-
Festungs- oder Zuchtlzausstrafe statt finden.

s. 982. Alles, was vorstehend gegen den Kin- Bestim-
dsrinokd, und gegen die Virlkcimlichung der ZWEIF-
Schwangerschaft und Geburt verordnen ist, gilt in »Er-innen
Ansehnan aller Weibsmrsonen,»die entweder nie-

VM
mals verheirathkt gewesen, oder Wittwen, oderschristen
von ihren Männern geschieden sind.

7

SUVEMMI
»

§. 983. Auch verheirathete.Wtibspersonensind
nach diesen Gesetzenzu beuriheil-n, wenn sie we-

nigstens Ein Jahr lang von ihren Männern entfernt

gelebt haben; oder wenn sic-sonst, aus Bewußrssyn
eines unelzelichenBei)t·chlafs,ihre Schwangerlchaft
und Geburt verhcinslichcm

H.984. Wenn Ehe-freuen ihre ehelichen Kinder

ermorden, so tritt die §. 874. bestimmte Stra-
e ein« «

-

f
§.985. Weibspersonen, welche sich eines Mit- Abwqu

kelS bedienen, diex lelbesfruchk abzutreibem haben VZZCFEIVW
schon dadurch Zuchtlgausstrafe auf sechs Monqtlze
bis Ein Jahr bewirkt

§.986. Jst durch solcheMittel eine Leibesfrucht
inneikgalbder ersten drenßiqWochen der»Schwan-
gekschqfkwirklich abgetrieben worden: so Ioll die.

Thäkerinmit Zuchtkzqusstrafeauf zwey bis sechs
Ja re belegt werden. .h

«
5·987.

?

len sind.



-
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s. 987. Hataber eine Weibspercom durch dere
gleichen oder andere gewalssacnk Mittel, den Tod
der Seibesfrucht nach der dxkyßsasicnWoche ihrer

. Schwangecschaft befördern so soll dieselbe acht-
bi»ÄzehnjährigeZuchklzaussimfeleiden.

§. 988. Wer durch schädlian Ha, oder auf
andre Akt« zur Tiber-einungeines Jimdeg vorsätzlich
Hülfe leistet, wer ins-: gleicher Strafe, w"ie die

Mutter selbst, belegt.
H.989. Personen- welche sich schon mehrerer

solcher Verbrechen schuldiggemacht haben, sollen,

wx

wenn sieauchdafür noch nicht bestraft worden, zur

Staupe geschlagen, und lebenslang auf die Festung
gebracht werden.

§. 990. Jst die Abtrcibung von einem Dritten

ohne Eis-Heu nnd SIZillen der Mutter veranstaltet
worden: so lgit der szäter zehnjährigcbis lebens-

wicrige Festunacsftrafevernssjskt

s. 991. Sind in der Absicht, eine Weibeperson
unfruchtbar zu machen, schadltche Mzenen- oder

andre Mittel gebraucht, oder gegeben worden: so
sindet gegen den ThäterGefängniß- oder Zuchcizaus-
strafe auf zwey bis vier Jahre statt.

Zwölfter Abschnitt
Von fleischlichen Verbrechen.

§. 992. Aeltern und Erzieher müsse-nihre Kin-
der und Zöglinge gegen das Vetdutstlv Last-Er der

wiederholte lebhafce Vorstellungen
der unglxscknchenFolg-en desselben warnen, und sie

zu einein ehrbaren siccfamenlebend-naan ernstlich
anweilcn.

F. 993. Solchen Aclterm Vormündem und Er-

ziehem, welche ihre Untergebenen buicik ärgerlsche
Reden und Handlungen zur Wollust reizen-

oder

n I
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oder ihren Hang zu Ausschweifungenbegünstfigem
sollen die Rechte der Erziehung, und vie damit Ver- »«
knüpfcenVorrlzeile genommen werden·

J;

s. 994· Die Aeltem sollen alsdann dass-ketze-
des Nießbrauchsvon dem Vermögen ihrer Kinder,
die Vormünder die ihnen sonst zikkommendcBeäolx
«nung; und die Erzieizer ilzrAmt oder ihren Gehalt
verlieren.

s. 995. Gesinde und Hausgenossen, welcheun-

schuldigeKinder durch unzüchtigeReden, Erzäh-
lungen , oder Handlungen, zu Ausschweifungen
der Wollust reizen, sollen mit willkühelscherkörper-
licher Züchkigung, Gefängniß-, oder Zuchthauok
strafe, bis zu sechs Monatkzem belegt werden-

§. 996. Kuppler und Kuppler-innen , welche
junge -Leute, oder auch verheirathete Personen, zu

Ausschweifungenverführen, ihnen dazu Gelegen-
heit veischaffethoder sonst beförderlichsind, kzabm
Zychthauo: oder andere Strafarbeit, auf sechs
Monaer bis zwey Jahre bewirkt «

s. 997. Haben sie aus »den-gleichenKupmleyen
ein Gewerbe gemacht: so foll«zwen-bis dienjöhrige
Zuchchausstmfeemsretenz diesemtrWtllkommen nnd «

Abschied gefchärfrzund ein dekgteccheuVerorkchey
nach deren Ermklousm, aus seinem bisherigen Auf-
enclzalksortefür immerverbannt»werden.

§. 998. gaben Stern, Erzieherund Erziehse-
"

rinnen, oder ?nIdere, deren Aufsicht junge«Perso-
netr anvertrauet find, sich einer solchen schändlich-m
Verkuppelung ihrer Kinde-, Zögnnge, oder Unter-
gebe-neufchuloig gemacht: so wird .die Dauer dek-
an sich verwirkten Zuchclzausstrafegegen sie ver-

doppeln .

« X

§.999. Lied-räche Weibsperfonen, welcheGemeine-
mit ihrem Kör: ein Gewerbe treiben

müssen
wollt-In Hut-erw-
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müssensich in die unter der Aussicht des Staats

geduldeten Hurenhaus-r begeben.
h. looo. DergleichenössentlicheHäusersind nur

«

-oßenvolkreichenStädten, und nicht anders

;
s

tax abgelegenen , und von öffentlichenWegen
s »

und Straßen entfernten Orten zu dulden.

i E«
- -

·

«

§. 1001. Aber Hauchin diesen soll sicl)«niemand,
« bey ein- bis zive1)jährigetZuchtshausstrafe, unter-

fangen, eine dergleichen Hurenroicthschaft ohne
ausdrücklicheZulassnng der Polizeyodrigkeit des

Orts anzulegen.
s. 1002. Die Polizey muß dergleichenHäuser

,
? unter beständiger ganz genauer Aussicht halten;

I

l

»

und öftereVisitationen mit Zuziehung eines Arztes

«»"; ( darin vornehmen; auch alles anwenden, was zu

» Vermeidung der weitern Verbreitung venerischer
« Krankheiten dienlich ist.

—

J §. Iooz. Auchmuß die Polizey den Verkan be-

«,f rauschenderGetränke in dergleichenHänsernnicht
.i gestatten.

-

§. too4. Ohne Vorwissen und Erlaubniß der

Polizey, muß kein Hurenwirth oder Hurenwikkhiky
bey funfzig Thaler Strafe für jeden liebertcetutigs-
fall, eine Weibsperson aufnehmen

Hi
» s. 1005. Ist eine unschuldigePerson, durch List

.
oder Gewalt, in ein solches Haus mit Vorwissen

»

l oder Genehmigung des Wirt-IS gebracht worden:

!
so hat leistexer öffentlicheAnsstellung, nnd sechs-
bis zehnfiihrigeZuchihausstcafe, nebstWillkommen
und Abschiedverwirit

-

-

s. loos. Auch ist dergleichenVerbrechern unter

,k-iinerlec)Vorwande die weitere Bekreibung einer

solchenTZirthschaft zu—verstatten
s. 1007. MinderjährigeWeibgpersonen sollen

in solcheHäuser nicht anfgenommenfwekvem
» s. 1008. Besindet sich ein Weibsbild in einem

solchenHause schwanger: so muß die Hurenwir-
ihm
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khin der Polizevobrlgleit davon sofort, als solches .

zu ihrer Wisserischjfc geka;:gr, Anzequ thun.
»

.

9. 1oo9. Unreckåßksie Divscs; und ees erfolgt
eineskgelmlicheGeburt- odek.gnr ein Kinsssrnxorw

so hat die HutenmlrllzisH bloß der unleslasseneå

Anzekge wegen, die §. 928. bestnnmte Gusse
bewirkt-

H. 1010. Die Verpsiegung einer solchenPerson
währendder Wochen muß die Hurenwirrlkinb-.sor-.
gen, wenn,keine öffentlicheAnstalt zur Verpäcgung
der Wochenan vorhanden ist.

,

§. IOIL Es bleibt aber derselbenVorbehalten,
deren Ersatz von dem .Schwängerer,oder, wenn

dieser nicht augznmiltselnist, von der Mutter selbst,
- over aus der Arnjencnsse zu fordern.

§. 1012. Sobald das Kind entwöhnkworden,
muß selbige-, der Mutter weggenommen, uno auf
Kosten derjenigen, welche nach Vorschrle des

Zweyten Titels »H.612 632. dazu verbunden, und

des Vermögens sind, sonst aber auf össentlicheKo-
sten, very-siegtund erzogen werden.

H. 1013. Wird eine Wclbgoixrsonin einem der-

gleichen Haler mit einer venerischenKrankheit be-

fallen-: so muß es die Wirclgln der Polizev sofort
anzeigen, und nach deren Anordnung, für vie Cur

uno Verlzsflcungdes weitem- Ansteckens sorgen.

s. 1014. Untcclslstl sie dieses-: so hat sie
das erstemal Gefängmsstmfe auf drky Monatlzez
im

"

Wiedcclzolungsfallr aber sechsmonarkzliche
Zuchkaausstrafe, mit Willkommen und Abschni-
verwickt.

»

§. 1015. Hat die angesteckteWeibsperfon ihre
Krankheit verschwiegen, und dadurch zur wei-

tern Ausbreitung des Uebels Anlaß gegeben: so

soll sie unt Znchkhausstrafe auf sechs Monathe ·

Allgem. Ge1"etzv.lv. Band. - Pp p p öls
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bis Ein Jahr-, nebst Willkommen Und Abschiedbe-

legt werden.

s. 1016. Ucberhanpt muß die Polizey die Ver-

breitung der venekischenKrankheit durch schickliche
Anstalten zu verhüten suchen.
h· 1017. Sind in einem solchenHause Dieb-

stähle, Schlägereyemoder andere Verbrechen bor-

gefallem so ist der HIBirthdem Befchödigrcm der

auf andere Weise zu seiner Schadloshaltung nicht
gelangen kann, dafnr allemal verhaften
§. 1018« Auch ist derselbe der Theilnehmung

»ein dem Verbrechen selbst so lange verdächtig, als

das Gegenthell nicht ansgemittclt werden kann.

§. 1019. Haben die Hurenwtrtbc zur Verhü-
tung solcher Verbrechen nicht alle MöglicheMit-
tel Und Sorgfalt ungereimt-en so sollen sie, nach
Verhältniß der begangene-i Fahrlåßigkcit,mit Geld-
vder Leibeostrafebelegt werden·

h. 1020. Der Austritt aus dem Hurenhause
darf keiner darin bisher befindlichgewesenen Weibs-

person, die ihre Lebensart ändern, und«sich auf eine

ehrbare Weise nährenwill, verschränktoder er-

schwertwerden.

§. 1021. Selbst wiegen gegebenerVorschüsfe,
oder sonstgemachrcr Schulden, darf der Wirth eine

solche Person, bei) Verlust der Forderung, wide-.

ihren Willen nicht zurückhalten
§. 1022. Alles, was bisher Icoor 1021. ver.

ordnet worden, sind-er sowohl wegen der Huren-
wirthe, dls Wirtlzinnm stark.

si. Io23. Weibspersoriem die von der Hurerey
ein Gewerbe machen, ohne-sich ausdrücklichunter

die besondere Aussichtder Polen-n zu begeben, sol-
len aufgegrlffen , und zu drehmonathlicher Zucht-
hnusarbsgit verurtheilt werden.

§. 1024. Nach ausgestandener Strafe sind sie
in Acbeitshauserabzuliefern, und daselbstso lange

. zu
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zn verwahren, bis sie zu einem ehrlichen Unter- !

kommen lust und Gelegenheit erhalten«
s. 1025. Doch sollen Personen, welche sonst

die O. 1023. 1024. bestimmte Strafe verwirkt ha-
ben, mit selbiger verschont werden, wenn sie ihre
Schwangerschasr gehörig anzeigem und sich bey
ihr-er Niederkunft vorschriftsmäßigverhalten.
§.1026.. Alle nicht in Hurenhänsernlebende

Personen, welche wissen, daß sie mit einer vene-

tischenKrankheit behaftet sind, aber dennoch sich
mit Andern sieischlich vermischen, und michs-r da-

mjk anstecken, haben eine drehmonathlicheGefäng-
niß: oder Znchihangstrafe verwirkt

"

. s.1027. Die nötige-n Folgen des unehelichen
Beyschlafs sind im eilften Abschnitte oes.zweycen
Titels bestimmt.
§.1028. Hausbedientek welche die Tochter Verführuns.

oder andre Verwandtin ihrer Herrschaft, mit

welcher, wegen Ungleichheit des. Standes, eine

Heirath nicht statt finden kann, verführen und

schwächen,sollen mit Zuchthausstrafe, auf Ein
bis drey Jahre, nebst Willkommen und Abschied
belegt werden.

«

-§. 1029. Jst keine solcheUngleichheitdes Stan-
des vorhanden: so soll nur auf sechsmonathlichebis

einiåhrigeZuchthans- oder Festungsstrafeerkannt
werden.
§.1030. Wenn Aufseher eines Gefängnisses,

Arbeits-, Armen- oder Wansenhauses,die unter

ihrer Verwahrungnder Aufsicht stehenden Perso-
nen zur Befriedigungihrer Geilheit mißbran
chin: so sollen sie ihres Amtes verlustig erklärt-,
nnd über diesesmit sechsntonathlicher,bis mep-

jöhrigerGefängniß- oder Zuchkhauösttafcbelegt
werden. .

s. 1031.f Erzieher, Predige« und andre Leh-
m, welche die ihrer Erziehung oder ihrem be-

- Pppp 2 son-
i
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sondern Unketrichke anvertraute Personen schänden,
werden zn allen öffentlichenAemrern, Würden und

Ehrenstellen für immer unfähig.
§.1032. Außerdem haben sie Festunggs oder,

Zuchtlzauestrafe,auf zwey bis vier Jahre verwirkl.

§. 1033. Stiefölkekn, welche ihre Siiefkindey
noch während des Lebens des andern Ehegak-
ten, zur Unzucht verführen, sollen gleiche Strafe
leiden.

§. 1034. Ist dieses»(§.1033.) nach dem Tode

des andern Elzegnncn geschehen: so sindet nur die

Hälfte der 1032. bestimmten Strafe statt.

s.1035;. Wenn Stieflsnider mic Stiefåltern
Unze-sehttreiben: so wde in desr Regel angenom-

men, daß erstere von letztern dazu verführt wor-

den; und die Stiefkmder sind sodann mit aller

Strafe zu verschonen.
§. 1036.-»Jstaber das Gegentheil klat: fo sollen

sowotzl die Sciefälcern, als die Siiefkinder, im

Falle des s. 1033. mit Ein- bis zwcujälzrigehim

Falle des s. 1034. aber mit sechs- bis zwölfmm
naklzlicherZuchtlzaugstrafebelegt werden«

s. 1037. Vormünder,welche mit ihren Pfle-
gebefolzlcienUnzncht treiben, werden im zwei-
fellzafken Falle dls Verführer angeschn, und mit

Ein bis zweyjälzrigerZuchthaus- oder Festung-I-
strafe belegt. -

6. 1038. Jst das Gegentkzeilklar: fo sindet ge-

gen sie nur eine willkülprlicheStrafe statt.
§.1039. Aeltetn und Großiilkem, welche ilzre

eheliche Kinder oder Enkel zur llnzucht mißbrau-
chen, sollen mit Festungsstrafe, auf drey bis fünf
Jahre, belegt werden.

§. 104o. Jn solchemFalle soll gegen die Kin-

der, welche das amrscdnke Ian- zuriickgelegtha-
ben, eine fechemonatizlichebis einjälzrigeZucht-

haus-
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hansstrafe erkannt; jüngereKinder aber sollen mit
der Strafe verschontwerden« «

s. 104I. Unzucht unter schonmannbaren ehe-
lichen Geschwistern, Voller oder halber Geburt,
wird mit Fesinngs - oder Zuchthauöstrqfe,auf Ein
bis zwey Jalzre genhntser. .

H. Io42. Blutschande unter unehelichenVer-
wandten dieser Ark, ((8.1039-1o41.) soll an dem-

jenigen, welcher die Vetwnndschaft gewußt hat,
willkührlichG. 352bestraft werden.

«

§.’1043. In llen vorstehend bestimmten Fällen
(§. 1039 - 1042.) müssendie Personen, welche Blut-

fchandegetrieben haben, von einander gänzlichent-

fernt werden«
«

«

§. 1044. Um aber dergleichen Unheil-mit desto
’

mehrerer Sicherheit zu verhüten-«sollen Aeltern

mit ihren Kindern verschiedenen Geschlechts, die
» schon zehn Jahr oder darüber alt sind, nicht in

«

Einem Bette schlafen. -

§. Io45· Auch GeschwisternverschiedenenGe-

schlechts soll dergleichen Zusatnmenschlasen, so-
bald das jüngere das zehnte Jahr vollendet hat,
nicht gestattet werdenx -

·

§. 1046. Die Uebertretung dieser Vorschrift.ist,s
so lange noch kein Verbrechen begangen worden,
an den Aeltern durch gerichtlichen Verweio, «und

im Wiederholungssalle, mit Verhältnißmäßiger
willkührlicherGefängnißstrasezu ahnden.
§. 1047. Jst aber zwischenGeschwistetn, durch

Nachsichcder Aeltern, merklicheUnzucht veranlaßt
worden: so haben letztere, nach Beschaffenheitder

Umstände,idie den Kindern s-. 1040. bestimmte
Strafe ganz oder zur Hälfteverwirrt. —

§. Io48. Wer eine unschuldige Frauensperson Noth-Mk

durch Getränke oder andre-Mittel ihrer Sinne be-

raubt, um sie zur Wollust zu mißbrauchen, soll,
wenn er auch seinen Zweck nicht erreicht, mir

Pppp 3 dreh-
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drey - bis lfee-hemonathlicher,wenn aber die

Schand-that wirklich verübt worden, mit vier- bis

sechgjålxriaerZuchrlzansstrafcbelegt werden.

sk.1049. Jn so fern dadurch der Gesundheit ge-

schadet, öder ein Wahnsinn verursacht worden:

treten die wegen der riebesrränke oben s. 867. bis

869. bestimmten Strafen hinzu. ,

H»1050 Her vergleichen Person durch Arglist
Und betrüglicheKunstgriffe zur Tsollitst verführt,
soll; außer der ier schnlvigenPrivakgenugtkznung,
sechgnmnatlzliche bis einjährigeFestungg - oder

Zuchkhnusstrafeleiden.

s- 1051. Wer durch gefährlicheBedrohungen
des Lebens, oder der Gesundheit, unter Umstän-
den, wo deren Ecrållung mit Usnhrfcheinlichkeit
zu erwarten war, eme Frauensperson zu feinem
Wkllen nöthigt-, gegen den soll Festungsstrafe auf
dren bis fünf Jahre start sindm

91 105:. Wer mir unwiderstehlicher Gewalt
eine Person, die über zwölf Jahre alt ist, noth-
züchtigt, soll sechs - bis achtiäkzrigeFestungsstrafe
leiden.

»

§. 1053. Jst die Geschåudeteunter zwölfJah-
ren: so hat der leåter acht: bis zehnjährigeFe-
stungsstrafe verkauft

H. 1054. Jede an einer solchenunerwachsenen
Person ver-übte Unzucht wird als Nokhzüchugung

«

angefehenz und, wenn ein eigentlicher Zwang zur

Gestanung des Beyfchlafs nicht ausgemikkelt ist, mit

dren bis fünf Jalzreu Zuchtlzaus - oder Gefäng-
nißstrafebelegt-

s. 1055. Jn allen Fällenwird die Dauer der«

Strafe, verhältt1ißmåßig,bis zu zehn und zwölf
Jahren verlängert, wenn die Geschäudem durch
die an ihr verübte Gewalt, an ilzrer Gesundheit
erheblich und dauernd gelitten hat.

§. 1056
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s. 1056. Jst der Tod durch die gewaltsame
Mißhandlungverursachtworden: so tritt die Stra-

fe des Schwer-Netzein. -

s. 1057. Es macht in Ansehungder Strafe kei-
nen Unterschied: ob das Verbrechen gegen eine

verheiranzekeoder unverlzeieatlgetePerson verübt
wordensey.

d. 1058. Doch sindet verhältnißmäßigeMinde-

rung der Strafe starez wenn diegenotlzzüchtigte
Person schon vorher in dem Rufe einer schlechten
liederlicher-Lebensartgestanden hak. .

§. 1059. Uebrigens versieht es sich von selbst-,
daß außer der durch die Gesetzebestimmten Strafe,

«

der Verbrecher der Beleidiglen zur Privaegenug-
thunng verpsiichtersey.

'

§. 1060.

Verbrechen nicht engen, und wenn dadurch auch
kein öffentlichesAergerniß gegeben worden: so
sindetkeine richterlicheUntersuchungvon Amte we-

geustact.
§. 106r. Ein jeder Ehebruch wird, jedochnur Ehebruch

auf Antrag des beleidigten Eigegattem mit den un

Ersten Titel s. 766. qu. geordneten Strafen ge-

alzneen
«

.

v

§. 1062. Wird durch dergleichenVerbrechen
eine Ehe wirklich getrennt: so soll der Ehe-nann-

Wenn die Beleidigren dergleichen
,

-

welcher sich dessen mit einer ledigen Weibsperson
»

schuldiggemacht hat, willkülzrlicheGefängnißstrase
leiden. -

§. losz. Hat aber eine Ehefrau, durch den mir

einer ledigen Manneperson getriebenen Ehebruch,
zur Trennung der ElzeAnlaß sgegebenz so soll ge-

gen sie Gefängniß- oder Zuchtlzausstraseauf drey
bis sechsMonailze statt Enden.
§. 1064. Sind in gleichemFalle beyde den

Ehebruch begehende leeile verheirather gewe-

Pppp 4
— sen-
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sm: so haben beyde fechsmonaclzlichebis einjährige
Gefängnsi oder Zuchxyaussteaseverwirkl.

Z«1065. In all 1: Fällen, wo aus gewisseArten
der Unzuchc Czincisnxlstrnlspcnverordnet sind, müs-
sen selbige q-: chstefkwerden, wenn das Verbre-

tljisn von einer verhecrnrlzccen Perlen begangen
wer-ern -

s. Ins-S. Wer vor Trennung einer Ehe wissenk-
lieh und scon h eine asdre vollzieht, soll mit
Ein. bis zwe »Ur-»Ist ;—«Jnc«ytlzsiusfoder Festung-H-
st7-:e·k-belege- weedkssk

»

H- k067.. Auch wer selbst noch unverheirathet
is, absr wessenzzicheine bereits verchclichre Per-
son net-Ir»lixi,hzk eine sechsmonatlzlichebis einjäh-
riske zjuchilznestrafe ver-Wirst

s ;(")68. Wer sich fälschlichfür unverheieailzet
aus«-mehr,und dadurch einen Andern zu einer sol-
chrn ncdnicen Elge verleitet, soll mit dreyjälzriger
Zuehilgcinnstchfehell-Stwerden.

s. losg. Sodomiterey und andre dergleichen
unnqtürliche Sünden, welche wegen ilzrer Ab-

scheulsebleit hier nicht genannt werden können,
erwidern eine gänzlicheVertilgung des An-
denkeliz

s. 1070. Es soll daher ein solcherVerbrecher,
nachdem er Ein- oder mehrjfilzrigeZuchilpaus-.
strafe mir Willkommen und Abschied ausgestan-
den bar , ans dem Orte seines Aufenthalts, wo

sein Taster bekannt geworden ist, anf immer ver-

bannt, nnd das etwa gemißbranchteThier ge-

tödtet, over heimlich aus der Gegend entfernt
werden.

«

§..(o71. Wcrjemanden zu dergleichenunnatür-
lichen Tastern verführt und inißbraucht,.ver ist don-

peleerStrafe schuldig.

Ds

s. 1072.
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§- 1072. Machen sich Aeltern, Vormünder,
lehrer oder Erticher dieses Verbisechens schul-

- dkgI so fvll gegen dieselben vier: bis atbtjiihriae
Zuchtlzausstrafe mit Willkommen und Abschied
stattfinden

Dreyzehnter Abschnitt.
Von Beleidigungen der Frei)heit.

s. to73. Niemand soll ohne Recht die persönli-
cheFrenlzeit eines Andern beeinträchtige-m
§. 1074. Auch im Falle des Züchtigungsrechtcs

ist keine längereals acht und vierzigstündigeEin-

sperrungerlaubt. »

s. 1075. iandstreichcr , Bettler-, versteckte
Schuldner, siüchtigeVerbrechen ingleichen Per-
sonen, welche mit-gefährlichenUnternehmungen
umgehen, können fo lange-s bis die obkigkeitliche
Hülfe zu haben ist, auch von Privatpersonen mit

Gewalt angehalten und festgenommen werden.

s. 1076. Esiimiß aber die Anzcige oder Ablie-
ferung an die Obrigkeit sofort, nnd längstensbin-

nen vier und zwanzigStunden erfolgen.
s. 107 .

und 1076.)7und außer seinem Amte, einen Bien-

schen, der feines Verstandes mächtigist, mit.Ge-

walt festhalt, einst-erret, oder widerieinen Wil-

len zu etwas notlziget, soder die Vorschriften des

F.1076. übertritt, hat, wenn auch keine in den

folgend-n Gesetzen bestimmte crschwerendeUm-

ständeeintreten, dennoch ein-e Gefängniß-, Zucht-
lzaiio- oder Festungsstrafesvon vierzean Tagen bis

zu sechsMonatlzen verwirrt»
§. Io78. Hat eine dergleichenVeraubung der

ueberhaurr.

Wer außer-diesenFällen G. jens. —

Freylzeit über drey Tage gedauert: so treten die -

in Ansehung der Privatgcfångnisseettizeilten Vor-

schriftenein.

Popp 5 §—107ZL
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§-. 1079— Niemand soll, ohne Vorwissen des

Staats, Pi«ivatgefs1ngn:si«e,Zucht- oder Jrrcnkzåsk
ser acisegem

« s. Iosa Wer sich dessenunterfånzh hat bloß
dadurch Eis-Hundert bis dreykzunzscrrdesnlcx Gelo-
oder veriglexnthnkhßsgeGefängnißstrafever-wirft.

s. 1081. TIka sen-enden in einem derglei-
chen Gefäss-misse-tzålk, oder dahin abliefetr, soll,
wenn auch keine erschwerend-eUmstände ein-

treten, und »Ich kein Gchade entstanden ist,
Ein biss- zwcyjåkzrigcFestungg- oder Buch-haus-
strafe Hiern.

1082. Hat jemand dadurchicben, Verstand-,
oder Gesundhei: verloren: so sollen die s. 75,7-801.
bqämnnnzsz»xhnennrnnp

di 1083- ode-

Vorcnehäll, unt sie einer andern Ziengion zu

entziehen, soll so lange zu gefängkicherHast ge-
bracht werden, bis er dieselben wieder herber
schssskU

·

s. 1084. Diese Strafe kenn bey hartnäckiger
DBeigcrnng, den Aufenthalt des geraubten Kin-
der anzugeben, dusch Einsperrung bev Wasser
nnd Brod, und durch körperlicheZüchtigung
gestbårfrtvekden.

1085. Auch wenn die Kinder wieder her-
beygcschasscworden, und keinen Schaden erlit-

ten haben, soll cr dennoch mit willkülzrljcherdoch
empfindjicher Leibesstkafebelegt werden.

I 1086. Diese Strafe kann bis zu zwenjähri-
-

ger Z1Ichthau8- oder Festungsstrase crstrcckU Und

muß , wenn die geraubten Kinder Schaden ge-
nommen haben, nach Vorschrift des F. 1082. ver-

schärsrwerden.
X

1087. Wer sich der Person eines andern be-

mächtigk,’ um durch die Entfernung desselben
sich gewisseVortlzejle zu Verschnffen, oder ihm,

oder
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oder seinen Angehörigen, wegen vermeintlich er-

litrner Beleidigung, Unannehmlichkeiten zu verur-

sachen, der beziehteinen klsslenschenrnnb
. s. 1088. llnbesngte gewaitfanieWerber; Bett- -

ler und Bettleeinnen, welche Kinder stehlen, um

sich deren zum Betteln zu bedienen; ingleichen
diejenigen, welche sich der Kinder bemächtigen,
nm sie zn berauben, machen sich dieer Bei-brechend
fchitldig. .

1089." Wer einen Menschenran begehn
soll so lange mit Gefängnis - oder Frstunasarresk
belegt werden, bis der Geraubte seine Frsyszcik
wieder erlangt hat.

1090. Wird der Geraubte wieder seen-: so
«

sindet gegen den Ränder, nach Verhältnis der
»

.

Zeit, während welcher der andere seinet- Frev-
kzeit beraubt gewesen, und der übrigen demselben

wiederfabrnen bessern oder schlechtem Brigan
lung, dreis- bis zehnjährigeFestungsstrafe statt. i

s. 109I. Jst keine Hosenan daß der Gex
raubte wieder in Freyibeit kommen werde: so ,

muß der Räuber lebenswierige Frstungestrafe
leidetk —

s. Io92. Diese Strafe wird bis aufzclgn Jahre
vermindert, wenn der Geraubte dennoch wieder

few-, oder wenn zuverläßigbekannt wird, daß
sichderselbein keiner unglücklichenlage befinde-

0. 1093. Dagegen bat der Räuber die Strafe
des Schwer-des bewirkt, "wenn durch den Raub

der Tod des Geraubten veranlaßtworden., und

der Räuber die Todesgefakzrvermuthen können.

s. 1094. Uebrigens finden-auch bey diesen
Verbrechendie Vorschriften des §. 10822 An-

wendung- -

s. 1095. eWer ein Frauenzimmer wider ihren Eise-süh-
und ibreefVaters, Vormundes, oder EbegattenWISJ
Willen, in der Absicht, sie unt ihre Ehre zn brin-

Sm-
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gen , entführt, und die Ecktelzrung wirklich Voll-

zietzt: der soll mit achtjälzrigscrFestungssirase be-

legt werden«

§. 1096. Jst die Enrehrung noch nicht erfolgt,
und die Entfükzrkenicht geniksälzanoeltworden: so
findet eine zwcni bis dreyjätzrigeZuchrlzauos oder

Dstnngsstrnfe stack
. 1097. IF- oie Entfülzrte gemißlzandeltwor-

den:· so soll, nach BeschaffenheitdieserMißhanw
langen, und je nachdem die Enteiprnng hinzu-
gekommen ist, oder nicht, eine vier-: bis zehn-
jäljme Zuchklzaus - oder Festungestrase erkannt-
w.roen.

§. Io98. Jst zu der Entführung wirklicheNoth-
zuchr hinzugekommen; oder der Verlust der Ge-

sundheit bey der Etitfülxrcen dadurch veranlaßt
worden: so soll der leöter lebenowicrigeFestungek
strafe leiden.

s. 1099. Jst durchdie Einführung der Tod des

Geraubten veranlaßt worden: so hat der Entfüh-
rer die Strafe des Schwerdtes verwirkr.

§. nor-. Hat jemand eine Person zwar in der

Absicht, sie zu heirathen, und mit ihrer eigenen
Einwilligung, aber doch gegen den Willen derer-

jenigen, deren Consens zur Gültigkeit einer Ehe
nach den Gesetzennothwendig ist, entsülzrk:so soll
er, je nachdem letztere, ihre Einwilligung in die

Heirath zu versagen, an sich meer oder weniger
Grund gehabt, mit Gefängniß- oder Festung--
strafe auf sechsMonatlze bis zu zwey Jahren be-

legt werden.

s. 1101. Erfolge die Einwilligung obgedach-
ter Personen nach vollbrachter That: so sin-
det nur eine willkülzrlicheG. 35.) Gefängniß-
strafe statt.
§. 1102. "Verweigern dieselbenihre Sinkt-illi-

gung: so wird," auf den Fall, daß die Entsülzrte
eu-
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zugleichentelgrt worden, die nach §. 1100. verwirlte

Strafe «verooppelt.

s. Itcz. u) Auch soll auf den Antrag dieser Per-
sonen (§. 1100.» gessen diejenige-Person, welche

sich gutwillig nat entfülgrenlassen«eine willkütxtli-
che (s- 35) Gefängniß-oder Zuchtkznuostkafeer-

kannt werden.

9.1103. b) In allen. Fällen, da inekzrgedachte
Personen die gerichtliche Untersuchung eines sol-
chen Vorfalls Mel-irrem um den ges-Seen Nachtheil-
welchen das damit verbundeneAufsekgender Fanulie
zuzielzen möchte-«zu vermeiden, soll·der Richter
diesemGesuche willfahren-.

§. 1104. Jst die Entführungeiner Person, die

nicht unter Aeltern, Vokmüntwm u. s. w. stehe,
wider den eignen Willen oexselbem aber in der Ab-

·

sicht, sie zu ehelichengeschehen: so soll, wenn auch
sonst keine erschwerend-eUmständeeintreten, die s.
Itoo. verordnete Strafe verdoppeln und wenn an- »

dre Gewalttlzåtiglseitenhinzugelommen sind, auch
in einem solchenFalle die VorschriftH. 1097. 1098.

1099. beobachtet werden.

Vierzehnter Abschnitt
Von Beschädigungdes Pech-Same überhauptund

von Entwendung insonderheit-

§. nos. Niemand soll, ohne Recht, den An- Grundsätze-
dkkn an seinem Eigenthum oder Vermogen be-

schädigen- »

:

s, 1105. Wer dieses tlzut,»der foll, außer dem

Schadensetsatze-je nacktes-mdie Beschädigungvauo
.

Fahrläßigkeiczoder vorsätzlich,jxeIMM; oder aus Bosheit, »so-ehe,oder

W zugefügt worden, verhaltnißmäßige
Strafe leiden.

§. 1107.
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, Uo7. Beschödignnncnaus F.1lzclås;igkcikzie-
h-n, außer dem Schndcngcrsatze,zugleich Strafe
nach sich, wenn der Bischaotgcr dann gegen ein

ausdrückliche-SSJJolizenxnssetzvgehandelt har.
s. nos. Wer Gewinns-, prtlzeilw

oder-LIM, Give ngxhe Sache ans

dem Vesiljse eines Andern ohne desan Vorbewnßc"
oder Einwlllignng cntwendet, der macht sich eines

Diebstalzls schuldig. « »

". 1109. Jn der Natur und Bestrafung des

Diebstahl-zmacht es keinen linkcifkiILeM ob die

Sache dem wahr;;s.Eigemlzümer,oder engem blos-
jen Besitzerentwendcr worden.

§.111o. Auch derjenige, welcher seine eigne
Sache einem Andern, welchem auf deren Besitz,
Genuß, oder Vewnlzcung ein Recht zukommt,
in der Absicht, mit demHSchnden dgsselben sich
Vorklzeilc zu verschaffen, emwcndet, begeer einen

Diebstahl-
1111. Auch an Sachen, die noch nicht in.

dem Besitze einer gewissen bestimmten Person sich
befinden, wird ein Diebstahl begangen, wenn

die Enkwendung olzne Vorwissen oder Einwän-

gung desjenigen geschieht, wklchein das Recht
zukommt, Andre Von der Besitztichmung auszu-

schließen.
E. ine. Die Ybsight, sich mit dem Schaden

eines Andern Vortlnsll zu verschaffen, wird bey
einer-jeden EntwendungW.

s. Ing. Doch kann diese Vermuklzung schon
durch das Verhältniss der Personen gegen einan-

« der, oder dxxrcl)«diebesondern Umstände,s wel-

che bcy der Handlung vorkommen, ausgeschlossen
werden. .

s.1114. Ob der gesuchte Vorxlzeil erreicht
worden sey, oder nicht, macht m der Bestra-
fung keinen Unterschied, soba;d nur der Dieb

die
-
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die entwenbete Sache in seine Gewahrsam ge-
nommen hak.
«. 1115. Wenn jemand ciwas entwendek, Um

sich oder Andere aus dringender Leibes- oder Le-

.b"en5«acsfai2r"zu retten; so soll der Fall von dem Rich-
ter höhernOrts zur Begnadigung des Thåkccsan-

gezeigt wirdckr.
«

sz 1116. Die Wiederhorbeyscbossnngoder-Eg-
staLtung zTntwendcten wirkt nur in so weit, ais

sie frenwillgg,zkzye t n des Richter-, und ohne
Schaden eines Dritko ch"chic·czr,eine Minderung
der Strafe.

«

§. 1117. Kann die Erstamtng, over der Ersatz,
auf andre Speise nicht geleistet werden: so ist der

Enkwcssdeh auf den Antrag des BeschådtgicQin

einerMMginerjon lau e u

arbeiten eins », bis von seinem Ecwerbe die

Cochadloslzaltmmerfolgen kann.
«

s. 1118. Jst das,» was der Verbrecher durch
seine Arbeit erwirbt, zu dessen nothdnrszgcr Unter-

haltung nicht hinreichend: somuß der Beschåeigm
welch-r, feines Privatinkekessewegen, auf Ver-

,
längerungdes Vetkzafcsantrågt, das Fehlende zu-

schießen.
’. 1119. Jst »die Entwendungnicht ans Ge-

winnsucht geschehen:so Oder-zwar nicht die Strafe
des Diebstahls, wohl aber diejenigestatt, weiche
der Thäter nach feiner ander-wenigen unerlaubren

Absicht verwirkk hat. (2»1bfc1-n.XV1.)
"

«§.1120. Wenn jemand, um sichzu seinemVer-

mcintlichenRechte zu verhelfen, unbefugker Weise
Sachen in Besitz nimmt: so treten die Strafen dir

unbefugten Selbsthüsseein. (s. 157. ti;q.)
s. 1121. Ein Diebstahl, welcher ohne Anwen-

dung einiger Gewalt, und ohne besonders er-

schwerendeUmständeverübt worden, wird gekei-
ner gzigbijahlgenannt.

l s. Inz.

i
i

-

i

Gent-sinkst
Diebstahl
ohne er-

schwerende
umwinde-
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s. 1122. Gemeiner Diebstahl an

Moder Grind-tm, b Geh-each gez

Eggvendch soll nur polizeymäßiguntersucht
werden.

’

s. 1123. Je nachdem bloßeTüstetnheit, oder

witkltches Bkddkfniß, vie Veranlassung des Dieb-

—st-:.lzlskaesen ist, soll körperlicheZüchugung,
Strasardeit auf vier und zwanzig Stunden bis

acht Tage, oder verhältnißmäßigeGesängnißslrafe
statt sindem
§. ums-. Andrer gemeiner Diebstahl Ist- Wetm

der Werth Des wirklich Entwenvcten Lan alee

MLW beträgt, nur eben so polizeyniaßigzu

untersuchen, und mit Gefängnißaus acht Tage bis

vier Wochen zu ahndm
§. 1125. Belaqu sichder Werth oder Betrag

des durch bloßengemeinen Diebstahl Entwendeten

über sünkghalen so soll der Dieb nnt Strafarbeit,
oder Zuchtizaugstrase, von vier Wochen bis zu zwey

Jahren belegt werden.
.

s. tut-. Je nachdem der Werth oder Betrag
des Entwendetea hoher, oder niedriger; die Ver-

heelung des Dies-statle nach Beschassenheit der

Sache, leichter oder schwerer;und die lnnete«Mo-

ralitåt der Handlung selbst größer over geringer

gewesen ist, muß die Dauer der Strafe, in jedem
Falle, Von dem Richter nach obiger Anweisung §.
1125. bestimmt werden.

§. 1127. Wenn ein-Exbx-Lng1Fx—gegztzxe«

wjeLwLMexg Espichik sws

uns sich dadurch, mit dem Schaden feiner Mich-

ben, oder der Erbschafkggläubtaer,eknm Vokttgeil
zu verschaffen: so muß er nicht nur vollkommen

Ersatz leisten, sondern auch den doppelten Werth
der ennvendeten Sache der Armenkasseals Strafe
erlegen.

·

.

«

s. 1128.
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H. 1128. Kann er dieseGeldstrafenicht aufbrin-
gen: so muß er als ein gemeiner Dieb bestran
und dabey auf die Quantität dessen, was durch den

Diebstahl den Mirerben Und Gläubigern ent-

zogen werden sollen, Rücksichtgenommen werden.

b. 1129. Entwendet der Erbe eine zum Ber-
mächtnißbestimmte Sache: so ist er deshalb einem

andern Diebe gleich zu achten.
I

s. 1130. Uebrigens ist dec, welcher gemein-
schaftlicheSachen entwendet, in Ansehung dessen,
wassilzm nicht gebührt, als Dieb anzusehen
§. 1131. Wenn ein l

'

— dm

andern bestiehlt: so ist die That einem Hausdieb-
sialzle(5. 1137. qu.) gleichzu achten.
'§. 1132. Tisie einer, welcher sich gefundene

Sachen widcrrecl)1lichzueignet, zu bestrafen sey:
ist am gehörigenOrte bestimmt. (Tl2.l. Tit.lx.

- Hi70-73- «

s..1133. Entwendungen, welche unter Aeltern
und Kindern, unter Elzcgartem oder unter Geschwi-
stern vorgefallensind, sollen als Diebstahl nicht an-

gesehen, noch von Amts wegen untersucht oder be-

straft werden.
-

—

§. 1134. Ein Gleiches gilt von andern Anver-

wandten, welche sichxin einer gemeinschaftlichen
Hauswirilzschaftbesinden.

"

1135. Nicht minder von Dies-stählen,wel-

che von Pflegebefolzlnen und Zbglingen an ihren
Vor-mindern , Pflegevätern, und andern Erzie-
hekn, oder .an deren Hausgenossen begangen
worden· -

s. 1136. Wird aber die Entwendung von dem-

jenigen gerügt, unter dessen Hauszucht der Ver-
brechec steht: ·so muß dieselbe an dem Thåter,
gleich jedem andern gemeinen Diebstable bestraft
werdens

«

Augen«Sessel-. 1v.Vanv. O, qq a §. 1 1 37.
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5.-1137. Kleine Hansdiebssxäble,welche den

Gesinde und Hausgenossen, an demnnichy in des-
sen lohn und Brodes siestehen, oder an dessenHans-
genossenverübt worden, ist der Richter von Amte-

we9en zu untersuchen, und zu bestrafen nicht
schuldig. »

s. 1138. Es stehet dem Hansvnker frev, den

Entwender seines Dienstes sosoit zu entlassen.
(Tit. V. s. 120.)
§. 1139. Wde aber d — Diebstahl Vonihm,ge-

"

tügt: so soll ans StranaII ic oder Gciängnißsimse
nach Vorschrift des §.1122. 1124. ers-sein« nnd

diese Strafe durch eine mäßigekörperlichesüdli-
gung, am Anfange nnd Ente derselben, geschätft
werden«

114o. Bey Lrjsßemqusdieb ««1llen,wird

die an sich verwirkte Strafe des gemeinen Dieb-

stalzls nicht nur um die Hälfteder Darm-, nehmsich
von sechs Wochen bis·ouf drey Jahre, verlängert;
sondern auch mit Willkommen nnd Abschiedge-

schärft.
s. 1141. Eine gleicheVerlängerungund Schöp-

fung der Strafe soll erkannt werden, wenn Sa-

chen , M,uuthe·ngMW
wahrung gehalten—nze»rdeg—»ksokxnen, entwendet

worden.

s. 1142. Diese Strafe sinbet also statt, wenn

in Feuers-, Wassers- oder Kriegesnoklz, an

den gererreken, oder vor dem Feinde gefiüchte-
ten Sachen, ein gemeiner Diebstahl begangen
worden«

»

'

1i43. Ferner alsdann, wenn ein solcher
Diebstahl an Thieren auf der Ilseidex an Acker-ge-
råtlzschafcen,die auf dem Felde stehen zu bleiben

pflegen; an Bienenstöcke-m oder an Feld-—und Gar-

tensrüchtcn,die noch nicht gesmnmeltsind, verübt
wir .

§. 1144.
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§. 1144. Ein Gleiches sindet statt, bey Einwen-

dungen des im Walde oder an der Ablage stehen-»
dcn- so wie des Schwein-n- und Flößholzee.

. 1145. Tsilddiebereyew die obne Schießge-
wehr, Netze, oder Schlingen verübt sind, werden

als gemeiner; wenn sie aber mit dergleichen Werk-

zeugen verübt worden, als ein schwerer-; uno an

Personen, welche ein Gewerbe daraus machen, als
ein gewaltfamer Diebstahl gestraft-. «

§. 1146. Eben das gilt von Entwendungen der

Fische aus Höckern,Privatfeen,·oder T:-ichen.
s. 1147. Auf Entwendungen der Fische aus flie-

ßendenWaffe-rn, in welchen jemanden die Fische-
teygerechtigkeit zusteht, oder aus großen
seen, findet die Strafe des bloßengemeinen Dieb-

stahlo start.
s. 1148. EinDiebstahh der LVagkzkzeit ber-

übt worden, muß schärferbestraft.weroen,als der-

jenige, welcher am Tage begangen ist. «

— sk·1149. Jst den-Kirchen, milden Stiftungen-
Staar5- oder M- ode- ME

a ine , oder auch denM, durch gemeinen
Diebstahl etwas entwendet worden:

Dauer der Zuchtlzauestrafe auf« acht Wechsn bis
vier Jahre bestimmt, und dieselbe durch Willkom-

men und Abschiedgefchårftwerden

s.1cso. Gleiche Verdoppelung und Schärfung
findet statt, wenn ein Diebstahl zwar ohne Gewalt,

'

unb ohne besonders erichwerendeUmstände, aber

mit aukerordenrlicher list, Schlanigkeir, oder Ver-

wegenheit verübt worden.

§.1151. Diebstahl, der an öffentlichenDenk-

mälern, oder andern Zierratlgen öffentlicherGe-
bäude und Plähe begangen worden, soll als gemei-
ner, doch unter erschwerendenUmständenverübter

Diebstahl bestraft werden. (§. 1140.li.1q.)

Qaaa s Enge-

land- —

le

so mzißdie«
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s. ns2. Schärfung der Strafe des gemeinen
Diebstablo durch körperliche Züchtigung, aber

olzne Verlängerung der Dauer, soll erkannt wer-

den, wenn Gr· oder Lieds-me besiolzlen
worden.

s. 1153.- Ein Todtengeåber,welcher selbst lei-

chen entwendek, hat gleiche Strafe und Entsetzung
von seinem Amte verwirkk.

§.1154. Wenn andre Personen Teichen ent-

wenden: so sollen sie, auf Antrag der Verwand-
ten des Verstorbenen, als Jnjurianten bestraft
werden.

s. 1155. Auch wenn kein Verwandter auf die

Bestrafung des Seichenbiebstalzlo anträgt, sindet
dennoch eine achttågigebis vierwöchentlicheGe-

fangnißstrafestatt.
§.1»156. Diebstahle, welche an einem dem

Gortesdiensie gewidmeten, oder andern öffentli-
chen privilegirten Orte begangen worden, find
mit der §. 1152. vorgeschriebenenStrafe zu be-

legen. .

s.1157. In allen Fällen, wo bey Bekübung
eines gemeinen Dieb-statle der Verbrecher

PYH
oder andere-Merkw, welche

eure seines Standes sonst nicht zu tragen pfle-
gen, bey sich geführt hat, ohne jedoch davon Ge-

brauch zu machen, wird die an sich verwikkte

Strafe um drei) Monatlze bis Ein Jaer verlängert.
(f()..x175·)

-

Wiederhol- .11 . at «emand me
tek aDentZiii D 58 H J

c -

W
W se able begangen, und ist er deswegen noch niemals

liabi. hera t worden: so soll er diesenineStrafe leiden,
welche, nach Verhältnissder durch alle Diebstah-
le zusammen entwenderen Summe-, und der dabey
mit eintretenden erschwerenden«-«Un«ksiändever-

wirkt ist-

§.1159.
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§. 1159. Hat aber jemand, welcher wegen eines

gemeinen Diebstath schon einmaer Saaka-
Ltjzeilt wurqu dieses Verbrechen-zum zwxpxcm
M begangen: so soll dis- (:-erafe, welche durch
die noch unbectrafyenDiebstälzleverwirkk ist, ver

Dauer nach vskxdoovcit werdsrk

d. 1160. Islkachket Ich dieses Verbrechen-D nach
zweymaltger V.,nn«:-'gmä1.sxg,zum dristenxnale schul-
dig: so soll er, nach ausgestandener Simse- in

einem Urlseitslzause so lange verwahrt, und zur Ar-
bnk angehalten werden, bu? c«rsich bessert, Und lzins
länglichnachweiscr, wie er künftig seinen ehrlichen
Unrerizalr werde verdienen können.

s. 1161. Fältt er nach seiner Entlassung dennoch
in sein vmich Egjtgr wicdcskzgxsjcszso kzat er le-

benswietige Zuchtizaugstcsafevsrwnckc
"

s. 1162. Eben dieses sindei statt, wenn er ent-

weicht, ehe er die zum drittemnale erkannte Strafe .

völlig ausgestanden hat.
»

s; 1163. Ein Diebstahl, welcherdurxlzgefär- gewann-.
v

,WMot-er Erbreglexx verübt worden, llszssllDW
wird ein gewaltsamcrDiebstahl genannt. ,

0.1164. Unter gefölzrlichemEinsteigen wird
ein solcheschkrstanchy welches durch leicern und

andere derglei en Hülfsmitkeh durch mülgfame
oder ·fchwerMznwendzsndeAnstalten, oder durch
besonders verwegene Unternehmungen bewcrkstel-
tigt wird.

s. 1165. Das Oeffnen verfchlossenerBehältnisse
durch W, oder andere Werk-

zeuge, wird dem gewaltsamen Erbrechen gleich
geachth

"

.

§. 1166. Diebe, welche-sichdes Nachts in vie

Häuserjghleiglzemoder sichüber NaHt m §enjelgen,
W, lzabcn die Strafe des gewalta-

mcn Diebstahls verwirkt.
«

,

-

Qaqqvz §.1167.

,-
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s. 1147. Gewaltsam Diebstahle sollen mit

Zuchclzaussirafe auf sechs Monailxe bis drei) Jah-
re, nebst Willkommen und Abschied, bestraft
werden.

H. kläg. Die Dauer der Strafzeik eines gewalt-
samen Diebstalgls nuiß von dem Richter, nach Be-

schaffenheit der angewendeten Gewalt; nach ver

Zeic, wann selbiger verübt; nach .der Größe,dec
Gefahr, welcher das gemeine Wesen, oder einzelne
Magd-der desselben, dadurch ausgesetzt worden;
und nach der W:chtigkeik der entwendcten Sache
oder Summe, bestimmt werden.

s. 1169 Gew: Xnn
"

a lin unbewohn-
teiLGsbåudLmB--lzölmissen,Gärten, Scheut ,

Idee Fischlgalterm ward als ein aemeiner Diebstahl
unter erschwerenden Umständenbestraft. (§.1137.
f( .)lq

§. 117o. Wer in der Absicht, Mu, FO-
Wnicåchze zu stehlen, einsteigt, oder mit

Gewalt einbrichtz gegen den wird die Strafe eines

gemeinen Diebstahls gleicher Art, durch körperliche
Züchtiqunggeschäer
§. 1171. Die Strafe des gewaltsamen Dieb-

stahls ist verwirkl, sobald das gefährlicheEinmi-
gen oder Erbrechen, mit der Zlbsichtzu stehlen,wirk-
lich geschehenist.

Z. 1172. Doch sindet, wenn hie Wen-us
der gestohlnen Sachen in c. vo s worden,
»nur der geringere Grin der gesetzlichenSirafe
statt

« §. 1173. Auch diese wird, wenn das in ei en

oldan - worden, der Dauer
nach ver,l'ür3t,je nachdem die unternommene Ge-
walt der wirklichenAusführung mehr oder weniger
nale gewesen.
«. 1 Wenn bey einem gewaltsamen Dieb-

stahle annpch erschwerendeUmständehinzukom-
men:
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men: so wird die Dauer der durch die That selbstden um-

verwirkcen Strafe verlängert mäle-

Fz. 1175. Jst ein Dieb, bei)einem gewaltsamen
Diebstahle,. mit Gewehr oder Mem gefährli-

verfehen geweer , ohne jedoch
davon gegen jemanden Gebrauch gemacht zu

haben: so feil gegen ihn die durch den gewalt-
samen Diebstahl flost verwirkte Strafe 1767,)
um sechs Monatlze bis zwey Jahre verlängert
werdc11. .

-

H. 117(5. Die Beschaffenheit der QBaffem und .

die nach den Umständen-—vorwaltende mehrere etc-ca
mindere Gewißheit , daß der Dieb , bey Vorge-
fundkiem Widerstande, davon Gebrauch gemacht
haben würde, bestimmen diese Verlängerungder

Strafzeit.
·

S. 1177. Eine gleicheSchärfung der Strafe des

gewaltsamen Dieb-Wahnssindct statt, wenn Kirchen-
Staatsi oder andre ö entlie I« «--s oder-IM-
iae, durch gewaltsamesEinsteigcsnoder Erbrechen

bestehlenworden.

IX 1178. Wer den Qer enden a-,.-föffentlicher
Straße, oder in den Gasth«fkn,Kasecy Kissen-,
Felleisen, oder andre Behålrnifsnnie-schneidet,oder

erbricht, hat die gewöhnlicheSerafe des gewaltsa-
men Diebstahlg verwirkn -

§. 1179. Wer aber öffentlichespostenauf der-

gleichenArt bestiehlt, gegen den soll die gewohnliche
Strafe des gewaltsamenDiebstahla auf die Hälfte
der Dauer verlängertwerden. «

§. 1180. Jst in vorerwähnrenFällen(§. n77.

1k78. 1179.) der Dieb, bey Unternehmung des ge-

waltsamen Diebstahls, mit gefährlichenWaffen
versehengewesen: fo soll die gewöhnlicheStrafe,
allenfallsbis. zu acht Jahren, verdoppelt werden.

’. 1181. Hat jemand mehrere geivaltfame Wiederhol-

Dicdstählc,«jedoch ohne erfchwerende Uinskxczdemswsw
— O c; aa 4 be-
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begangen: so soll er mit Ein- bis vierjiihtigerFe-
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stungs oder Zuchtfzausstmfe,
und Adschsed,belegt werden-

§. 1182. Jsi die iviederlzolglteAusübung des ge-

waltsamen Dicdstnkplsmit erschwerendenUmständen
verknüpft gewesen: so sinddt gegen den Verbrecher
vier- bis zehnjåtzrigeFestung-L oder Zuchclgausstra-
fe, mitgleicher Züchtigung, statt-
§. 1183. Jst aber jemand wegen gewaltsamen

Diebstadlo bereits einmal denn-theilt worden: so
soll er, bey dessen Wiederholung, je nachdem ers-

schwerende Umständevorwalten, oder nicht, wir

zehnjährigerbis lebenswieriger Zuchtlzaus - oder

Festungsstrafebelegt, und am Anfange der Straf-
zeit, wie auch am Ende, wo letzteres steck sindct,
gezüchtigetwerden.

s. 1184. Wer um seines Gewinns, Vortheils,
oder Genusses willen, unbewegliche Sachen, ohne
Recht, geivaltsamer Tseise in Besitz nimmt, hat
schon deswegen zweys bis dreyjälzrigeFestungs-
oder Zuchcizausstrafepcrwirkt.

, F. 1185. Diese Strafe soll statt sind-n, fo bald
die Gewalt verübt worden, wenn auch die Be-
sitznelzmung selbst nicht lzat Vollzogen werden
können.

§. 1186. Jst jemand dadurch beschädigt,oder
ein Tumult erregt worden: so finden die Bor-

schriften des H. 167. qu. 796. i"qq.844«i"qq.An-

wendung. «

s. 1187. Wer durch Gewalt an Menschen, be-
weglicheSachen, wozu er kein Recht bat, seines
Gewinns, Vorkheils, oder Genusses wegen in Be-

sitznimmt, macht sich eines Staubes schuldig.
§. 1188. Auch schon derjenige, welcher einen

Diebstahl ohne wirklicheGewalt, jedochunter An-

drohung gefährlicherBehandlung ausübt, hat

nebst Willkommen

als Räuber eine acht-—bis zehnjährigeFesttings-
- strafe
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strafe, nebst Züchtigung am Anfange und Ende der

Strafzeiy verwirrt

§. 1189. Sind Menschendurch Binden, Knek
,

bein, Schlage , oder sonst, aber ohne Schaden
an Gesundheit und leben gemißlzandeltworden: so
sindetgegen den Räuber eine zehn- bis funfzehm
ishklgeFestungsstrafe mit gleicher Züchtigung
jun.

§. 119o. Jst dem Bei-andren durch die erlitte-
nen Mislzandlungcn eine erheblicheVerstümmelung,
oder bleibender Nachtheil an seiner Gesundheit zu-
gefügt worden: so hat der Räuber, nach Beschaf-
fenheit diesesSchadens-, firnszelznjälzrigebis lebens-
wierige Festungssirnfe, nebst Willkommen und Ab-

schiedverwickr.
"

s. 1191. Jst durchdie nach s. 1189. zugefügt-en
Mislzandlungen der Tod des Beraubten wirklich
befördertworden: so soll der Räuber mir dein

Schwerdte gerichtet, und der Körper auf das Rad

gesiochtenwerden« -

s. 1192. Gleiche Todesstrafe soll statt sinden,
wenn die verübre Mißbandlnng an sichtödlichwarz
das leben ,des Betaubren aber durch besondreUm-

stände,oder Zufälle, noch erhalten worden.

§. 1193. »Wer einen Andern vorsätzlichmor-

det, um sich durch den Tod desselben Gewinn
oder Vortheil —zu verschassens, oder zu versi-
chern , der hat die Strafe des Rades von umcn

bewirkt .

§. 1194. Hat der Räuber, erst bey wirklichvor-

gefundenem Widerstande , den Andern getödtet:

so ist er mit dein Rade Von oben herab zu be-

strafen. -

·

-

§. 1195. Hat der Nauber den Raub selbstohne
Verübung eines Mordes vollzogen, und erst»nach-
her den ihn verfolgenden Beraubcen, bloß zur

Qqqq s VII-·
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Verrizeidigung seines eignen lebens getödtet: so soll
er mit dem Schwerdke hingerichtetwerden-

d. 1196. Jst aber in diesem Falle, G. 1195.)
die Tödtnng von dein Räuber nicht bloßzur Ver-i-

tlzeidigung seines lebens, sondern auch des Rau-
bes geschehen: so trifft itzn dennoch die Strafe des

Nach von oben bei-ab.
"

H. 1197. Straßenraub, d. i. ein solcher, der

auf öffentlichenzum gemeinen Gebrauche bestimm-
ten Fahr- und Fnsxwegem ingleichen auf öffentlichen
Plätzen,Straßen, und Gassen verübt worden, soll,
wenn er auch nur durch gefährlicheDrohungen g-

schelzenist, mit zehn- bis funfzeiznxälzrigerFestungsk
oder Zuchtlxausstrafy nebst 5Willkommen und Ab-

schied,belegt werden.

s. 1198. Sind von dem Räuber wirklicheGe-

walttlzätigiseitemaber ohne Rachtheil an Gesund-
« heit und leben ausgeübt worden: so sind-er eine

durch gleicheZüchtigungverschårftefunfzelznjäiqrige
bis lebenswierige Festungs- oder Zuchtbaussirase
statt-.
§. 1199. Jst der Beranbte von dem Räuber an

seiner Gesundheit-; oder an seinen Gliedmaßen (s.
1192.) beschädigtworden: so soll-der Räuber mit

dem Schwerdle hingerichtetwerden.
«

§. 12oo. Jn den Fällen, wo der bloßeRaub mit

dem Schwerdte gealzndet wird, QI 1191· 1192.

1195.) soll, int Falle des Straßenraubes,die Stra-

fe des Rades von oben eintreten. -

« §, 1201. Der Straßenräuber hat die Strafe
des Rades Von unten unter eben den Umständen
verwirrt, weswegen den gemeinen Räuber die

Straf;
des Rades von oben treffen würde. .(9. I 194·

1196.
DE1202". Wo aber die Strafe des Rades von

unten gegen den bloßen Räuber erkannt werden

mässm O. 1193.) da soll die Todesstrafe gegen
den
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«

den Straßenråuber durch Schleifung zur Richt-
stötteverschåiftwerden. X

§. 1203. Im Falle des ohne ootgängigeBestra- Wiederhol-

fung wiederholt-n Raubes, soll die sonst verwirrte M Rauh-

Festnngo-—oder Zuchnzausstrafeder Dauer nach ver-

längert, die lebenswierige aber durch Staupcn-
schlag verscharrt werden.

«

« §. 1204. Jst der Räuber schon einmal zur

Strafe des Raube-l verurtheilt worden; oder hat
er mehr als zwey Röubereyen ausgeübt: so soll er

gleich denen,"We«lcheM Banden rauben, gestraft
werden. (6. 121.-. qu.)- »

§. mos. Der Räuber soll mit der durch die Vekfiichter

That verwirkten Strafe belegt werden, wenn er
AM-

gletch den gesuchten Vortheil noch nicht erhalter
oder wieder verloren hat.

s. nos. Jeder gewaltsame Angriff eines Meu-

schen, der auf öffentlicherStraße verübt wird, soll,
wenn das Gegenrheil nicht klar ethellet, als ein
Raub angesehen und bestraft werden.

§. 1207. Wer einan Andern, auch ohne die Ab-

sicht zu rauben, auf öffentlicherStraße ausiauert,
ihn insultirt und beleidigt, der soll, nach Bewand-

niß der illniståuoe mit zwey- bis zehnjährigerFe-
stungsstrafe belegt werden.

·

§.1208. Vzenn Mehrere die Ausübung

einec1m
Diss-

Diebstahls mit einander verabredet haben: so sin- III-XII
den die 91 68.«und 73. enthaltenen GrundsätzeAn- Banden

wenvung.
-

s. 1209. Haben Mehrere sich verbunden, den

Diebstahl als ein gemeinschaftlicheoGewerbe zu be-

. treiben: so hat der Rödtlofühcerzehnjährigebis

lebengwierige, die andern Mitverbundenen aber eine

sechs- bis zehnjährigeZnchrlzauezoderFestung-z-
stmfe, welche durch Willkommen und Abschiedge-

schårfkwird , verwirkt. —

§. 1210.
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§.1210. Sind von einer zusammengetotteten
Bande gewaltsame Diebstahle Verübt worden: so
soll der Anführer mit der Todesstcase des Galgens
belegt werden«
§. 1211. Die übrigenMitgenossen sollen, wenn

durch die That an sich fünf- oder inelzejälgrigeZucht-
lzaus, oder Festungsstrafe ver-wirkt wäre, mit le-

benelwierigerz sonst aber mit zehnjährigerFestungs-
. strafe, nebst Willkommen und Abschied belegt

werden.

§. 1212. Hat eine solcheBande wirklicheRäu-
bereyen verübt; so hat der Anführer wenigstens
die Strafe des Rade-Z von oben lzerab verwitlt.

s 1213. In Ansehung derjenigen Handlungen
der Maul-genossen, welche der Rädelssülzrerbefoh-
len, genehmigt, oder auch nur geduldet hat, ist
er als ein Haupturlzeberzu bestrafen.

s.1214. Die übrigen Genossen sollen, wenn

nicht schondurch den Ran an sichdie Todesstrase
verwirkt ist, olzneUnterschied, mit Staunenschlag,
Brandniarkung, und lebenswieriger Festungsstrafe
belegt werdet-.

§. 1215. Uebrigens sind die Mitgenassen einer

Räuberbande, wenn dieselben auch keinen Stras-
senraub begangen haben sollten, mit der Strafe
der Straßenräuberzu belegen-
§. 1216. Räuber, welche zu den von ihren Mit-

genossen verübten Mordthatem wenn auch nur

durch Wache halten, wissentlichbehülslichsind, ha-
ben dennoch die Strafe des Rades von unten ver-

wirkt.

s. 1217. Räuber, welchedie Mordthaten ilzrer
Mitgenossen, die sie zwar nicht voraus gewußt, wo-

bei) sie"aber gegenwärtig gewesensind, hättenhin-
dern können; und dieses zu thun unterlassen haben,
solicit mit dem Rade von oben herab hingerichtet
werden.

s. 12!8.
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.1218. Wer an den Vortheilen eines.Dieb-u-.Tben-§
stahl-z Theil nimmt, Ist, in An·ehn r mit dem MFZMHJU
The-estvorher verabredetenWMzbnbstahh«
urheber anzusehn
§.1219. Auch ben gewaltsamenDiebstahlen ist

derjenige als Miuirheber zu betrachten, welcherdie]ausgeübteGewalt durch Tieferung der Werkzeuge,
Wache halten, oder andre Hükfsleistung,wissenk-
lich unterstützthat«

s. 1220. Diese Strafe trisst ihn selbst alsdann,
wenn er den verabredeten Vortheil«wirklich nicht
empfängt. .

s. 1221. Hat er aber den Borkheil ausgefchlageu
oder ausgeliefert, und die noch unentdeckten Mitver-

brecher angezeigt: so kann er auf Begnadigung Akk-

spruchmachen.
s. 1222. Wächter und Wachen, welchewissent-

lich, aus gewinnsüchtigenAbsichten, einen Dieb-
stahl geschehen lassen, haben die Strafe des gewalt-
samen Diebstahl-z verwiektz auch wenn die That,
selbst,ohne Gewalt verübt worden.

s.1223. Wer Diebesgesindel feines Nutzens
wegen hegt, oder Dieben zu Verheiinlichung, Fort-
schassung, oder Veräußerung dei- gestohlnen Sachen
Hülfe zusagt und leistet, hat sechsmonakhlichebis.

zweyjåhrigeZuchthauss oder Festungsstrafe, nebst
Züchkigungam Anfang und Ende der Strafzeit,

"

ver-wirkt «

"

§. 1224. Weiß er, daß die von ihm verhehlten
Sachen geraubt worden« oder daß das Diebegesim
del sich mit Raube-i abgiebt: so soll gegen ihn auf
drey bis vierjährigeZiichrhaus- oder Festung-;-
strqfe, nebst gleicherZüchtigung"(s.I223.) erkannt

werden.

s. 1225. Wer einem Räuber, von dem er weiß,
daß er zugleichmorden will, oder sonst schon ge-

mordet hat , zu Verhehlung oder Fortschaffung
.

der
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der geraubten Sache Hälfe zusagt, nnd in der Fol-
ge wirklich leistet, der lzgt Stannenschlag und le-

benswierige Festnnngstrafc bewirkt

9. 1226. Eben sdieseStrafe findet statt, wenn

jemand einem dergleichen Niordränbey zu Begün-
stigung künftigerRänbereyen, einen Zusinchtsort
verstattek. ,

§. 1227. Wer Räuber gegen die Nachforschung
der Obrigkeit verbirgt, oder tlznen Gelegenheitnnd

Gegenständezu Bekübunq ihrer Räuber-ebennach-
weisen soll, wenn er anch der H.122;s 12253 be-

schrieb-ten Theilnelzinnng nicht überführt werden

könnte, dennoch eine zweniötzrineFestungsc oder

Zuchtlzauostrafe,nebst Jäsillkommen und Abschied
leiden.

1228. Diese Strafe wird verdoppelt, wenn
’

ihm bekannt wor, das: die von ihm begünstigten
Räuber sich mit Morden abgeben.

s. 1229. Wer Nsn -1«i-1:«en, oder gar Ermor-

dungen, in seiner Geizes-insg, mit seinem Vorwis-
sen begeben läßt, der soll dem Tyåter gleich bestraft
werden.

-

-

§. 1230. Wer Diebe oder Räuber wissentlich
beberbergk, oder gestolzlneSachen verbeing muß
nicht nur die s. 1223, bestimmte Strafe dulden,

sondern gelzt auch des gcnnßbrauchtenGewerbes

verlustig. -

MMkikens §.1231. Ein jeder, idem von Vetdächtigen
«

Mme (Tb,. I. Tit-. XV. »s.19.) oder Unbekannten, welche
Ums-Fisch-nicht mit dem Verkanfe solcher Sachen ein öffent-

":,;«;T;z::27»uches Gewerbe treiben, ask-»von so43. 44.) Sa-
"

.nbea. chen zum Kauf oder Pfand-e ungetragen werden, ist
schuldig, zu prüfen: ob der Ilntragende walzrschetm
lich über die angeborenen Sachen zu verfügen be-

rechtigt sey. «

"

b.12-;2. Besonders muß diese Vorsicht alsdann

beobachtetwerden, wenn der Verkäuferoder Pecc-
pfan-
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pfånderein Dienstbote, oder Hausgenosse,und die

Sache so beschaffen ist, daß sie wahrscheinlicher
Weise der Diensthmschaft, oder dem Hausvaker
gehörenkönnte.

.

§. 1233. Jn einem solchenFallemußder«Käufer,
oder Psandnelzmeh sich bey der bloßenAngabe des .

Antragenden nicht beruhigenZsonderndey der Herr-
schaft oder dem Hansvater selbstnachfragem ob et-

wa eine Untrene des Gesinde-I oder der Hausgenos-
sen mit unterlaufe?

l«

s. 1234. Mit ganz unbekannken senten, welche
Sachen von Wenige-, z. E· Gold, Silber, Juwe-
len,. und andre Kostbarkeiten,zum Kauf oder Pfand
anbieten, soll sich niemand darüber einlassen.

H.(1235. Eben so wenig darf dieses geschehen,
wenn die angetragene Sache von der Beschaffenheit
ist, daß Leute von dem Stande nnd Gewerbe des

Antragenden dergleichenSachen nicht zu haben
pflegen- .

§.- 1236. Etwas-Jst aus Vergleichung der Be-

schaffenheitder Sache, und der Person des Antra-

genden, oder ans dem die Forderung des Verkau-

sch beträchtlichübersteigendenWerche der Sache-«
ein wahrscheinlicherVerdacht, daß sie entwendet

sey: so ist ein jeder, welcher ans dem Handel oder

Psanderleilgenein Gewerbe macht, beys willkülze-
licher doch nachdrücllicherGeld- oder Gefängniß-
strase (§. 35.) schuldig, eine solcheverdächtigeSache
anzuhalten, und an die PolizeyiOdrigkeit des Orts

zur weitern Untersuchungabzuliefern.
X §. i237. Eisen diesesScrase sindet statt, wenn

ein solcher Handelsmann oder Psandverleiher,
durch öffentlicheBekanntniachnngen , obrigkeit-
licht W.irnmigen, oder auch nur durch glaub-
würdige Privatemzeizen benachrichtigt ist, daß
Sachen von dieser Art, und mit solchenKenn-

zeicifen
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zeichen versehen, gestohlen oder verlolzren
worden.

s. 1238. Hat jemand wissentlichgestohlneSa-

chen gekauft, oder zum Pfande angenommen: so
soll er, wenn er auch an dem Diebstahle aus dir

s, 64. bis 84. beschriebeneArt keinen leeil genom-

men hak, dennoch als ein gemeiner Dieb bestraft
werden.

s. 1239. Wenn lenke, die aus dem Hande ode-

Pfånderleihenein Gewerbe machen, gestohlne Sa-

chen, wegen welcher sie auf die s. 1237. gedachte
Art gewarnt worden, dennoch kaufen, oder als

·

Pfand annehmen: so sind sie als gemeine Diebe zu

bestrafen: ob sie gleich der Wissenschaftselbstnicht
völlig überführtwerden könnten.

§. 124o. Hat außerdem jemand gestohlne Sa-

chen, zwar nicht’wissentlich,aber doch mit Verab-

säumungder gesetzlichenVorsicht, gekauft oder an-

genommen: so soll er, nach Verhältnissder began-
genen Rachläßigkeik,willkülzrlichedoch nachdrück-
liche Geld- oder GefängnißstrafeG. 35.) leiden.

s. 1241. Diese Sirafe wird verdoppelt, wenn er

sich eines solchenVergebens nach vorgängigerBe-

strafung zum zwcykennmleschuldigmacht.
’. 1242. Demjenigen, welcherden Handel oder

Pfandverkeizr bisher ais ein Gewerbe getrieben
— hat, soll, wenn er sichdes s. 1239. beschriebenen

Vergebens meer als Einmal schuldigmacht, außer
der an sich derwirkten Strafe, die fernere Aus-

übung seines Gewerbes, bey mehr-jährigerGefäng-
niß - oder Zuchtkzausstrafe, gänzlich untersagt
werden.

§. 1243. Hat ein Jude wissenklichgestohlneSa-

chen gekauft, oder zum Pfande angenommen: so
verliert er den Schutz des Staats, und soll aus

dem Lande geschafftwerden-

s- 1244-
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§. 1244. Knnn die gestohlne Sache-, odepder

volle III-Ich derselben, dem rechtmäßqu Jszkzuber
nicht erfroren werden: fo ist gegen den Vetdreciwey
noch vor feiner stgschasfuna aus dem lande, mit

Em- bis zweyjälxskiiccZuclktlgquostmfynebst Will-
kommen und Abschied, zu- Vsrfaizrem

s. 1245 Hat ein Jude zwa. weder wiss-Mich,
noch gegen exfzmseneYOU-minn, aber doch mi: Ver-

ahsesumung der gesetzliche-«Vorsicht, cis-e grsiohlne
Sache gekauft, over zum Pfand annenommsm so
sindet gegen ihn die §. 35. vorgeschriebenewillknlgw
sichs-Strafe statt-

s. 1246. Wird er aber zum zweykenmale auf ei-
ner solchen Uebertretung betroffen-: so soll,’ wenn

er auch der Wissenschaft nie-St vollständigübel-füter
werden könnte, dennochinik der s. 1243. —·244.vor-

geschriebenen ordentlichenStrafe wider ilzn verfah-
ren werden.

s. 1247. Es versteht sich aber von selbst, daß
dadurch dem VeschääskgrenDas Recht, aus Abg-bei-

·

,

kung des Schadens nach Vorschrift des F. 1117. an-

zutragen, nicht benommen werde-

§. 1248.Die Schldssek sollen, bey zehn Thnler ko Mich-
Strafe, ohne Genesung-uns desv Elgmtlzümers,
oder der Herrschaft, welche die Wohnung inne nac,
kein Schloß öffnen, over einen neuen Schlüssel
dazu machet-.

-

§. t249. Bey gleicher Strafe sollen sie keinen

Hauptschlüsselohne Einivclligung des Hauswirklzs
verfertigen

s. 1250. Auchmüssen sie demselbendas Modell,
oder die Patrone davon, treulich ausliefem

§, 1251. Wenn ein Schlösserdiesen Verbo-
ten (§- 124 -1250.) entgegen handelt: so ver-

fällt er nicht nur in zelzn Thaler Strafe; sondern
Augen-. Gesetzb. w. Mun. Rrrr er

ten der

Sclfldsseb



er ist auch schuldig, den aus seiner Unvorsichtigkeit
» «« entstandenen Schaden zu vertreten-

5 l-« §. 1252. Eben dieses sindetstatt, wenn Schüss-
;.

«

ser ilxkreDietriche nicht sorgfältigverwahren, oder

il unsichernPersonen verabsolgen.

1
«

I. 1253. Schlösser,welchesiehdes Diebstahls,
x oder einer Theilnehmung an demselben schuldigge-

» macht haben, sollen nicht nur mir gefchärftecStrafe
; des Diebstahis belegt; sondern es soll ihnen auch

die fernere Ausübung ihres Handwerks bey sechs-
monatlicher Zuchtizausstrafeuntersagt werden.

1V. Von §. 1254. Wer durch Concusswneneinen Andern

KLEMMzu einem nachtheiligenVertrage nöthiger, hat eine

willkührlicheGeld- oder Gefängnißstrafeverwirkt·

§. 1255. Jst jemand durch Concnsfion genöthi-
get worden, Gelder oder Sachen ohne Vergeltung
zu geben: fo ist eine dergleichenErpressung, nach

» Maasgabe der dazu gebrauchten Mittel , gleichei-
W

»

nem Diebstahle oder- Raube zu bestrafen.
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Funfzehnter Abschnitt.

Von
«

Befchädigungen des Vermögens
durch strafbaren Eigennutz

und Betrug.

Vestisse»E.1256. Jede vorsätzlicheVeranlassung eines

SsundsäthrrthumDwodurch jemand an feinem Rechte ge-
»

kränkt werden foll, ist ein strafbarerBetrage

s. 1257. Bloßer Eigennutz ist nur in so fern
strafbar, als er in den Gesetzenausdrücklichverbo-

ten worden»

·
§. 1258. MW e A ndun Hidet in»allen·

MERM- wo mit d
«

nnu e ei wirk« er
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s. 1259. Verbotener Eigennutz nnd Betrug sol-
Ien mir einer dem gesuchten unerlaubren Gewinne

angemessenenGeldstrafebelegt werden.
«

§. 1260. Wenn in den Gesetzenkeine besondere
Scmfe bestimmt ist: so soll der, welcher sich eines

stMfsTarenBetrage-, oder ausdrücklichVerbote-im

Eigennutzesschuldiggemacht hat, um den doppel-
ten Betrag des gesuchtenGewinnes siscalischbestraft
werden.

«

s §. 1261". Kann dieser Gewinn nicht ausgemittelc
werden: so muß der Richter die Geldstrafe nach
dem Betrage des dem Andern zugefügtenSchadens
sestsktzcn

«

«

·
§.1262. Kann die Geldstrafe nicht erleat wer-

den: fo muß der Betrüger in einer öffentlichenAn-
(

stall so lange arbeiten, bis selbigeherbcygeschaffc
worden« x

s. 1263. Erglebc sirll aus den Umständen,"daß
der Betrüger die verwirkre Geldstrafe nicht werde

verdienen können: so tritt dreizcilinißmäßiqeGe-

fängniß-—oder Zuchkhangstrafean deren Stelle-

H.1264. Jst die betrügerischeHandlung noch
nicht vollenden oder läßt sich die Summe des be-

absichtigten Vortheils, oder verursachten Schadens-
nichr ausmlktelm fo soll eine dem Grade der, Bloß-
lzclt, und der Gefährlichkeitder Absicht angemessene
wåliklllzrliche(§. II-) Geld- oder Gefängnißstrafe·
eintreten.

s. r265. Sobald aus einer, wider das Verbot
der Gesetze, oder mit Verstellungoder Vetfålschung
der Wahrheit unternommenen Handlung, nach
dem gewöhnlichenTaufe der Dinge, Nutzen für den

Handelndem und Schaden für einen Andern ent-

steht, wird ber) ersterem die Absicht, letzterenzu

seinem Vortheile zu verkürzen,vorausgesetzt

Rrrr 2 §. 1266
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s. 1266. Jst das Gegenilzeil dieses Vorsatzes
klar, oder wahrscheinlich: so muß nach der sonst
zum Grunde liegenden Absicht bestimmt werden:

ob und welche Strafe stan finde
§. 1267. Der Ersatz des durch Betrug zugefüg-

ten Schadens, macht den Betrüger nicht straflo5.

s.1268· Doch wird die Strafe geinindert,
wenn der Betrüger frenwillig von der Ausführung
des Betruges wieder abgestanden, oder nach bestem
Vermögen den Schaden abzuwenden bemühtgewe-

sen ist. (s. 61.li1q.)
1—V»Ekl,’oke-§. 1269. Wer aus Eigennutz-eines Gewerbes

OW- oder Handels sichanmaßt, wozu nur gewiss-«-Gassen,
oder einzelne Einwohnerdes Stanke, nach ihren
»»d·-Wa"n,ausschließendenPrivilegien berechtigt sind, muß,
del. außer der Vergütung des zugefügten Schadens,

und entzogenen Gewinnes, eine Geldstrafe von zelgn
bis funfzig Thalern entrichten.

C 1270 Sind auf gewisse Akten des unbefug-
ten Gewerbes andere Strafen in den besondern
Verordnungen bestimmt: so hat es baden sein Be-
wenden-

-)Wucher. s. 127r. HöhereZinsen, als die Gesetz-Eber-
statten (Tl). l. Tit. XI. § 803. qu.) können rechts-
gülkiger Weise weder versprochen, noch gegeben
werden.

«

§. 1272. Was über die gesetzmäßianZinsen ge-

zahlt ist, kann binnen sichs Jahren nadxs völlig ab-

getrngener Schuld annoch zurucksefotdertwerden.

s. 1273. Eises-, um diesen Verordnungen
(§. 1271. 1272.« auszuweichem den übermäßigen
Vortheil unter irgend einem andern Nennen oder

Geschäfte zu verbergen sucht, ist als Wucherer zu

bestrafen. -

i- 1274s
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§. I274. DerWucherer mußdem Fisco den gan-
zen verschriebenen Betrag an Capiml und Zinsen

»

zur Strafe erlegen.

«

s- 1275- Ven fortlaufenden Zahiungen oder

Leistung-m deren Ende gar nicht bestimmt ist, oder

erst künftigdurch die Aufitmdigung bestimmt wer-

den foll, wird die Geldstrafe nach der Summe des

ausbedungen-n Capitals, und der wirklich stackder

Ziner echodenen Vortizeiic berechnet-
. 1276. Wenn auch der Schuldner die ihm

wirklich obliegende-Zoszkmsgzu leiste-i außerStande-
ist: so muß der SWucheserdoch die H. 1274. i275.
bestimmte Summe aus eignen Mitteln zur Strafe
entrichten.
§. 1277.

«

Jede slåstigeBedingung, hinter weiche«
der Gläubiger die übermäßigenZinsen versteckt, ist
als Wucher anzusehen
§. 1278. Auch der nmchtsichdes Wuchers schilt-

dig, welcher dem Schaume-, außer dem Th.«l.
Tit. XL s. 817. bestimmten Falle, nicht vie volle

Summe des Capitals zahlt. »

§. 1279- Sobald der Vertheil, weichen der

Gläubiger ans der an sich erlaubten Vorauszahiung
ver Zinsen zieht, einMehkekes beträgt, ais der

Unterschied zwischen den ans-rechneten geringen-,
und den höhern gesetzmäßigenZinsen ausmacht,
muß der Gläubigerais Wucherer angefeizn werden.

(Th. l; Tit. xL §. 817.)

§. 128»o. Wenn Waaren statt Geldes gegeben;
oder die Vaium eines Wechsels oder Schuldichsn
neg; worauf ganz oder zmnTkzeii Waaren gelie-
fert sind, baar verschriebenworden: so sinken die

Vorschriften l. Tit. XL 715- 726. An-

wendung.

§. 128,r.

sich an dem ,

Doch ist der Teich-Znicht Verbondem
was der Schuldner nach Tig. l.

Rrrr 3 Tir,
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Tit. Xl. H.717. 719. 724. 726. zu leisten hat, zu

begnügen; sondern er kann sich, wegen des ver-

schriebenenBetrags, nach Maaßgabe des §. 1276.
an den Glauviger halten«

s. 1282. Essen-i statt der Zinsen des Darlehns,
gewisse Naturalicn oder andere Sachen, oder auch
die Teistung gewisser Arbeiten over Dienste vorbe-

dungen worden: so sixidek die Vorschrift Th· I.

Tit. XL s. 812 8:4. Anwendung.
§. 1283. net-ersteigeder Werth der bedungenen

Lieferuna oder leistung, nach dem niedrigsien Preise
der nöchswothergelzendensechs Jahre, den gesetz-
mäßig erlaubten Zinsfuß um meer als Eins vorn

Hundert: so ist ein Wucher vorhanden; und der

G2F111bigerhat die s. I274« bestimmteStrafe ver-

wirkt.

§. 1284. In Ansehungder Eonventionalstrafen
sindet dasjenige statt, wag Th. I. Tit. XV. §. Z25.
und 826. verordnct ist. ,

s. 1285. Die Ausbedingung des Einlagers ist
sowohl bey dem Darlehnss als bey andern Ver-

trägen, als unerlaubte Selbsthülfeverboten.

s. 1286. Wer bey einem Darlehne, oder ande-

rem Geschäfte, sich mein als die gesetzmäßigen
Mäklergebülzrenversprechen oder bezahlen läßt, hat
eine Strafe von funfzig bis fünfhundertThalern
verwirrt.

s. 1287. Jst er als öffentlicherI. käklerangestellt
Und verpflichten so wird er noch außerdemseines
Amtes entsetzt-
§. 1288. Alles, was vom Wucher beyDarleh-

nen verordnet ist, sinder auch bey andern Geschäf-
ten statt; in so fern nicht die höherenZinseneine

Bedingung des ursprünglichenContrakts gewesen
sind.
§. 1289. Was vorstehend vom Geldwucher

verordnet ist, gilt unter den Th. l. Tit. xl. s. 856
bis
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bis 860- enthaltenen Bestimmungen auch vom Wu-

cher mit Getreyde,»und andern Dinger-, welche
den Gegenstand eines Daclelznscontradts ausma-

chenkönnen.
Es 1290. VIer wider ein ausdrückliche-IVerbot

des Staats, sein Getreyde verheimlichtund zurück-
häkk- Wird mit der Confiscationdes übermäßigen
Vorraths bestraft.

s. 1291. Für einen übermäßigenVorratlzist der-

jenige zu halten, welcher den doppelten Betrag der

eignen Nochdurft bis zur Aerndte übersteigt
H. 1292. Wer durch Ausf- und Vcsrkäufereyle-

bensmitcel und andre gemeine Bedürfnissever-

theuert, oder die Zusulzrederselben zu den öffentli-
chen Märkten zu hindern oder zu schwächenunter-

nimmt , soll nach Bestimmung der Polizeygesetze

eines6jeden Ort-, nachdrücklicbbestraft werdens

·. 1«293.

Verkaxtfspreis die festgesetzteTaxe übersteigt
s, I294. Bücher; aus welche ein Königlichersi

Unter-hart das Verlagsrecht bat, sollniemand nach-
drucken «

»

§. 1295. Hat der rechtmäßigeVerleger ein aug-

drücklichesPrivilegium erhalten: so hat der Rach-
drpckereines Buchs, welchem ein solchesPrivile-
gium voraedruckt, oder dessen Inhalt auf oder hin-
ter dem Titelblakte bemerkt ist, die in dem Privi-
legio angedrolzekeStrafe verwirkl.

H. 1296. a) Finder die Strafe ans einem beson-
dern Privilegionicht statt: sosoll dennoli der Rach-
druck auf den Antrag des rechtmäßigenVerlegers«
konsiscirt, und zum Verkauf unbrauchbar gemacht;
oder dein Verleger, wenn er es verlangt, überlas-
senwerden.

,

§. 1296. b) Es muß aber, in diesemletztern
Falle, der rechtmäßigePerle-geh wenn er den

Rrrr 4 .
a
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Nachdrnck iicssxsrnelgmenwill, die von dem Nach-
drucier darauf verwendete-n Anlagen demselbenauf
die zu leistcnoe Entschädigunganrechnen, oder so
weit se dazu nicht erforderlich sind, an die Straf-
cafsc herausgeben
§. 1297. a) So weit der Rachvruck selbstverbo-

ten Ist, darf auch niemand, bcn gleicher Strafe,
mit auswärts nachgehst-often Bnchern Handel
treiben.

§.. 1297. b) Buchbinder dürfen des Handels mit
unadlnmdenen Biichern , und bloß gtlgefteten
Schriften, bey Strafe der Confiscation des Werks,
und des-für schon verkaufte Exetnolare geldsetm
Werthe, sichnichtanmcßcm

s. 1297. c) Ein Verfasser kann seinefür eigne
Rechnung gedruckten Schriften zwar durch sich
selbst, oder auch durch Andere verkaufen; es darf
aber dergleichen Verkauf nicht in einem öffentlichen
Laden, und an Orten, wo Biichlzändlersind, nicht
durch Buchbinder geschehen.

g. 1297. d) Uebertretungen dieser Vorschrift
werden ebenfalls mit der Strafe Ndet: Eonsisxakion
nach s. 1297. bs geahnt-en e

—

§. t2"95;. Hazardspiele find unerlanbk, sobald
aus der Beschaffenheitder fpirlenden Personen, des

Ein-sahes, und der übrigen Umständeerlzellet, daß
selbigeaus Gewinnsucht gespieltwerden.

»

s. c799. Unter den Hazardspielcnwerden beson-
ders Nichtse- Lansquenep Fscaom Cinq et Neuf.
Quinze. Pnife åsdix, lotto, Tritschackm,Wür-
felm und ähnlicheSpiele verstanden.
§. 1300. Ilser bey dergleichenSpielen die soge-

nannte Bank macht-, hat, nach Beschaffenheitdes

Spielg, der Höhe des Einsatzes, und der Größe
des gesuchten unerlaubten Gewinns , siecalische
Strafe von hundert bis tausend Dukaten verwirkr.

§. 1301. «
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§· 1301,« Jeder Mitspieler sowohl bey dem Fa-

rnnn. als allen übrigeanazardfplelemwie solche
Namen haben mö,«s,en,soll, nach gleichem Verhalt-
Ukssc, »Um funfzig bis dkeylzundercDucaken Hita-
lilch bestraftwerden.

H. 1302. Das Wellen, oder sogenannte Pati-
ten, ist, wenn es auch bey erlaubten Spielen-ge-

schlekzhdennoch dem Ha»",ardfpielegleichzu ac3)t.·n.

I- 1303. Leute, die vom Spielen lslkuverbe ma-

chen, und zu solchemEnde Brunnen, Bär-er, und

andre iszentllcheOcrkek und Versammlungen besa-
chen, sollen über die Grönze geschafft; wem-: sie
aber dennoch zu Tcelbung ihres verboelzmn Ge-
werbes zurückkehren,auf Ein Jahr zur Festung ab-

geliefertwerdew i

s. 1304. Gast- und Caffcewirthe, und über-

haupt alle Unternehmer öffentlicherZusammenhäner
welche LverbotlzeneSpiele bey sich dulden, sollen
dceyhundert Thaler Strafe entrichten. .

HL1305. Haben sie zu solchenSpielen Verschlos-
sene Zimmer hergegebeu, oder sonst zu deren Ver-

lzelmlichungmitgewirkt, so wird die Strafe ver-

doppeln
«

§. 1306. Werden sie zum zweyrenmale wegen
einer solchenUebertretung zur Verantwortung gezo-

gen, und schuldigbefunden: fo sollen sie, außer dir

Geldbuße, mit dem Verluste llzrcs Gewerdes be-

straftwerdet-. ,

s. 1307. Offieiantem welchevon Hazardfpielen
ein Gewerbe machen , sollen ihres Amts encselzt
werden. i

H. 1308. Wer aus eigennülzigenAbsichten-
durch Verläumdung, Uneinigkciken unter« nutzen
Verwandten oder Ehegatren stiftet, soll nach Ver-

hältniß ver zum Grunde liegenden boßhafien
Absicht, und des Daraus enkßaanenSyst-sich

Ner 5 mit

.

k? Geifer-us
Ab
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mir nachdrücklichersGeld-« oder leibesstrafe belegt
werden.

§. 1309. Wer dergleichenUneinigkeit in der?lb-

ficht stiftet, Erbschafkenoder Vermächtnifseden na-

türlichenErben zu entziehen, und selbige sich oder

andern zuzueignen, der ist als ein Betrüger zu be-

strafen-
1310. Wer einem MinderjålzrigenDarlehnen - .

»
A

TM oder sonst unerlaubten Crebtt giebt, der soll, außer
der von selbst folgenden Richtigkeit des Vertrags,
eben so Viel, als die gelieheneoder geborgte Sum-
me oder Waare beträgt,zur Strafe entrichten.
§. 1311. Eben so wird der bestraft, welcherei-

ner zwar grcßjälgrigcmaber wegen Verschwendung
oder sonst, unter Vorinundschaftstehenden Person
unerlaubten Credik giebt.

. Izu. Ferner derjenige, welcher wissentlich
Kindern, die zwar großjölzrig,aber noch unter dä-

terlicher Gewalt sind, Gelder oder Sachen zur

Schwelgerey , Ueppigkeir, oder Verschwendung
borgt, oder leihet.. -

-

s. 1313. Wervon dergleichenPersonen (s.1310
bis 1312.) Kostbarkeiten, Kleidungsstückeu. s. w.

ohne Einwilligung ihrer Vorgesetztenkauft, zu

Pfande oder an Zahlunggstacrannimmt, und ihnen
dadurch die Mittel zu ilzren Ausschweifungenver-

schaffe; der ist aleicherStrafe schuldig.
si. 1314. Wer einer Person vrm Militairstande

gegen das-Verbole derGesetze(Tlg.l·Tit. XI. s. 700.)
Credit giebt, wird um so viel, als die Forderung
beträgt, siscalischbestraft-.
« s. 1315. Ist der Vorschußabsichtlichzu Schwel-
gereyen und Ausschweifungengegeben worden: so
bar der Uebertreter, noch außerdem, eine der

Hälfte des Vorschuffesgleich kommende Geldstrafe
ver-wirkt

s. Ists.

El

l -

—
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Z- 1316- Wer von einer Milikairperson brauch-

bgreMonditungssiücke,oder andre zum Kriegs-
dtfnstegehörigeSachen kauft, soder sonst an sich-
btUlgk, must, außer dem an das Regsmmk zu ec-

setzcndcnSchaden, den drcnfcichenWerth eines sol-
chenScücks zur S(1·nfe entrichten.

Hi1317« Wegen des strnfbarenLcihexisund-Bor-

geus an Studien-ve, izat es bey den Vorschkkstm
des- zwdlftenTitels H. 104. qu. fein Beim-wen

I. 1;18- Wer sich.mit vorstehend benannten 5per-
sonen ,7310-13L7-) in Vckglcichcnunerlaubte

«
Verträge ecnläßt, hat die- gesetzmäßigeStrafe ver-

wikkk, wenn auch nicht erhellec, daß es ans Eigen-
«

nutz geschehensen. .

s. 1319. Aber auch dsrjenigh welcherandern

Personen von bekannter unordentlicher Lebensart-
wissentlich und vorsätzlich,zu feiner vorhnbrndcn
liederlichen Verschwendung Gelder oder S«—chen

giebt-, verliert, wenn es aus eigennützigenAnsich-
ten geschehenist, seineForderung zum Besten der

Armenkasse. «

H. 13s20. Hat jemand aus dergleicheneigen-

nützigenAbsicht, die ihm bekannte Verschwendung
und« Ausschweifungeneiner vorigen-sicherenFrau-
olzne Vorwissen ihres Mannes, mit Vonschnsscn
unterstützt:so soll er, außer·dcmVerluste der For-
dgrung, um den Betrag des Vorschusses«siocaltfch
bestraft werden. «

»

.

s. 1321. Sind dergleichenVorschüssesolchen
Personen (s. 1319. 1320.) nicht ans Eigennutz,

"

sondern ans andern Uneklaubtcn Absichten gelei-
stet worden: so foll, nach Verhältnis des får den

Verschwender oder dessen Familie daraus ent-
«

standenen Schadens , willküizriicheG 35.) doch

nachdrücklicheGeld - odee leibesssirafe statt

finden.

s. tlz2-2.
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«
» s. 1322. Was s. Itzlos 1321. von Vorschüssen

I vorgeschrisben worden, ist auch vom Ceedinren der

H zur Verkchwendung oder liederlichenAusschweifung
vienlichen Sachen zu verstehen.

I. 132Z. Eben dieses findet auch statt, wenn

untsr den s. 1320 bestimmten Umständen, der Elzt-
srnu, ohne Vorwissen itzt-es Mannes, Sachen ab-

gesaufh oder von ihr zum Pfande angenommen
werden.

§. 1324. Mit der §. 1321. festgesetztenStrafe
sind aud) dissenigenzu belegen, welche ein Gewerbe
daraus machen, junge lenke zu Ausschweifungen
zu verführen, und ihnen dazu Gelegenheit
geben.

"

·

«

-

n. Ren-us- §. 1325. Wegen der Folgen des gemeinen Be-
Irw""«

truge, der in Conkracren, oder sonst im Handel
und VJandel Verübt worden, hat es bey den Vor-

schriftender bürgerlichenGesetzesein Beine-idem

se 1326. Wird bey einein über dergleichenGe-
schäfteentstandenen Rechtsstreire ein grober Betrug
vollständigausgeminelkx so soll in dem Urkel über
die Häuptsache, zugleich auf verhältnißniäßige
Geld : oder Gefängnißsieafegegen den Betrüger
erkannt werden. (§. 35.)
§. t-;27. GrietzwivrigeHandlungen, welchein

der Absicht unternommen worden, um einen Andern

wider sein Wissen nnd Willen um das Seinige zu

bringen, werden dem Betrage gleichgeachtcr.
quensiens s. 1328. Ein unt:r erschwerendenUmständen
m« verübter Betrug soll von Amt-z wegen unt-.rsucht,

und der Regel nach mit einer dem doppelten Betra-
; ge des gesuchten Gewinns gleichkommenvenGeld-

sp
F sicasebelegt werden. (§. 85.)

; ; Luna-eue- H.1329, Diese Strafe G. 1328.) trifft alsoden-
’ I

jetzigen, welcher , ausser der all-!c1neinen Ver-
: i

v biurslichkeit, noch besondere Verpflichtungen,
’

einen
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einen Andern mir Treue und Redlichkeit in behan-
de!n, anf sich hat, und denselben gleichwohl hin-
tergeht -

»C.1330. Die Strafe ungetreuer Beatricen ist »- m Bo-

im Siebenren Abschnitte bestimmt-
WWI

-§T1331« Vormünder und Eukatores,. die durch ein-mMk-

untreue und unkedliche Verwaltung MS VSIMZRIIUI«"""ow«

Wes Psicgebefohlnendie Nenn-non verwirie haben
Tit. XVilL §. 924. ch;.), sollst-, auser del-»viel-ist-

lichen Strafe des qualisicittcn Betrags, 1328-)
für unfähig erklärt werden, ein öffentlichesAmt zu
bekleiden; its-nnd eine Ac- dks Erfüllungseidegwi-
der den Witzan des andcm Tigells zu ieisicm und
in Rudrer Nechtsangclegenizeitenein glanbmirdiges
Zennnißabzulegen.
§. 1332. Hat ein solcher Vormund einen wirkli-.

chm Diebstahl an seisfcmPllszicsefphlnen begangen:
so soll er mit der des-hinweiseeines Mter erschwe-
renden Umständenbegangenen Diebstahls bei-Jst
werden.

. 1333· OessentlichbestellteMåklch welche Ve- JmnMäh

trügen-einenbegehen, oder begünstian sollen ans- «an

see der verwiran owentkichenStrafe des Betrags,
ihres Amts entsetzh und daß dieses geschehensey,
an der Börse, so wie durch die öffentlichenAnzei-
gen, bekannt gemacht werden.

s. 1334. Justizcommissarien nnd ConsnientemOvos In-
wekche aus eigennützigenAbsichten schädlicheNath-
schlagewissenilich geben, haben, außerVer §. 1328. Minnen--

bestimmtenStrafe, auch die Eassirion bewirkt M«

91335 Wenn sie die Rechtseingelegenhoiten
der Patkeyen aus eigenmätzigenAbsichten verschlep-
pen, oder vernachläßigen: so sollen sie nicht nur

die §. 1328. bestimmte Strafe leiden, sondern auch,
swenn die vorgängmeWarnung fruchtlos gewesen
ist, ihres Amte entsetztwerden« ,

.

§. 1336.
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§.1336. Haben dergleichen Personen sich sogar
in ein Verständnißmit dem Gegenrheile, zum

Schaden ihrer Perle-y- eingclassem so soll die

Strafe gegen fie, durch öffentlichePisa-entmu-

chung, und Zucljrhausarbeik auf sechs Mensche,
bis zu Einem Jahre, geschäkftwerden-

§. 1337. Auch haben sie in diesemFalle, gleich
den trenlosen Vorm-ändern, (§. t331.) den Verlust
des gerichtlichenGlaubens bewirkt.

§.1338. Justizcommissarii und Confulenesty
welche zur Verdunkelung der åRahrlzeiy lud Ver-

zögerung der Prozesse, ihren Parmm nur Rath
und That an die Hand gehen, ssllen allemal ihres
Amtes entsetzt,nnd zu fernem Diensten des Staats

für unfähigerklärt werden-

s. 1339. Justizconimissariikönnen streitiqu Foc-
derungen, welche vor das Gericht gehören, bisy
welchem sie stehen, ohne vorgängiqeAnzeige und

Genehmigung der vorgesetzten Behörde, durch
Kauf, Tausch, Cession, oder sonst, weder als

Gläubiger, noch als Schuldner übernehmen-
Tit. XI. 3857 387.)

s. 134o. Besonders sollensie sichkeinen bestimm-
ten Antlzell an der durch sie beyzutretbenden Forde-
rung versprechen lassen.
§. 1341. Ilsenn «siediesenVorschriften(s.1339.

und 134o.) zuwider handeln: fo sollen sie den dop-

pelten Betrag des gesuchten Vortheils dem Fioco
zur Strafe erlegen

s.1342. Sollten aber Gründe vorkommen,
weswegctidie Partei)en einen dergleichen Vertrag
für zmråglichhalten: so muß selbiger dem Richte-
zur Genehmigung vorgelegt werden.

s. 1343. In den Fällen; wo die Genehmigung
des Michiers erforderlich ist, muß derselbe prüfen:
ob dabey eine Conrnsiion, oder hinterlistige Be-

vortheilung der Partey zum Grunde liege-
§-1i44·«
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§. 1344. Jst ein gegründeterVerdachteiner-Hin-
terlist oder Eroressnng nicht Vorhanden; oder ist
derselbedurch die von dem Richter gescheheneBe-
lehrung dcr Partey gehobenworden: so kann die

Genehmigung eines solchenVertrages nicht ver-

sagt werden. .

Es 1345 Privstverwalter nnd Rechnungssåh-
ter, welchevorsätzlicheBekrügereyenin ihrem Amte

begehen, sollen um »den doppelten Betrag des ge

5) Von Mi-
vatveewalc
temi

suchten Vortheili oder verursachten Schadens bestraft
.

werden. (§.1261. -

§. 1346. Privatverwalter, welche die Rechte-,
oder das Interesse ihrer Herrschaft, in ihren Amts-

obliegcnheiten muthwillig vernachläßigen,sollen,
außer dem Schadensersaizh zur Gesängnißstrafe
auf vier bis acht«Wochen verurtheilt werden.

§. 1347. Haben sie Gelder oder Nat-italien,
welche von ihnen, vermögeihres-Amts, schon em-

pfangen und eingehobenworden, nneerschlagemso
ssollensie, außer der durch den Betrug Verwirkten

Geldbuße, auch nochdie körperlicheStrafe gemei-
ner Diebe leiden. s

s. 1348. Jeden Verwalter-, der sicheines Be-
"

trugs, einer groben Fahrlåsigkeih oder eines feind-
feligen Betragens gegen seine Herrschaft schuldigv-
macht, ist diese seines Amfs sofort zu entsetzenbe-

rechtng
§. 1349. Betrügereyender Privatverwalter ge-

gen ihre Peincipale sollen nur auf Antrag der letztern
untersuchtnnd bestraft werden.

s. 1350. Veruntreuungen des gemeinen Gesin-
des und der Hausgenossen, durch Unterschlagung
der ihnen andertraueten Gelder oder Sachen, sollen
niemals mit Gelde gebüßt, sondern als Haus«-ich-
stahl angesehen, und bestraft werden.

. 1351. Dienstboten und Hausgenossenx die

auf den Namen der Herrschaft, oder des Hans-
vorers,

6) des Sei
sindeii
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Vaters«, olznebeten Vorwissen Schulden machen;
oder m Augeichruug ihrer Geschäfte und Aufreäzzy

sji zur Vevoetlgetlnng der Herrscht-nd nur Andern in

.,« Berstandmß treten , sind als gemeine Diebe zu de-

strafen.
Z. 1352. Es findet aber auch hier die Vorschrift

des I. 1349. Anwendung.

7) deyDes §. i353. Vsie die Veruntreuung gerichtlichnic-
WUHI dergclegkceGelder oder Sachen zu atznden sey, ist

§. 377.li1q. und s. 418. CH. verordnen

» s. 1354. Privatpersonen, welcheein ihnen zur
. l . Verwahrung anoertrauetes Gut angegriffen, oder

Hl verzehrt haben, sind mit der auf den quallsicirten
Betrug gesetztenStrafe (s. 1328.) zu belegen.

s. 1355. ..3er das ihm anvertrauen-Gut vorså -

lich ablåugnrr, soll, noch außer dieser Strafe, f r

unfähigerklärt werden, irgend eine Art des Erfül-

lungseideo zu leisten, und ein glaubwütdigeoZeug-
niß abzulegen -

s. 1356. Jst ein zur Zeit einer Feuers-, Was-
"l sei-S- oder Keiegsnoth anvertrauetes Gut abge-

l

låugnct worden: so soll, außer der verb«·stjmm1en
. Unfahigkeit zu Eideslelstxmgen, auf die Strafe ei-

. nes unka erschwerendenUmständenbegangenenDieb-

stahls erkannt, und selbige öffentlichbekannt ge-

macht werden.
-

§. 1357. VJcr ein deraleicben anvertrauen-z Gut
(6. III-» 1356.) verzehrt, oder abhanden bringt,
soll, wenn er dem Niederleger den dadurch verur-

sachten Schaden nicht ersetzenkann, nach Verhält-
nis; desselben, start der 1354. bestimmte-- Geld- zu
drey- via achtzrlpnmonarlzlicherFestungs- odcl Zucht-
hauostrafe verurtheilt werden.

«

H. 1358. Wer von Sachen, die bey ihm in

Verwahrung oder als Pfand niedergelegt wocdm,
l - olzne



ausdråckliche Cänwillignng des Eigenthü-
("T.«pest:i) mocht; der tzac dadurch Schus-

isarc.n-.;s kkey bis vierzehn Tage, vdcrvcrkgäxv
. Zetdskkxcfevimsgrkä

. ';·’,;jmit bkm Gebrauche der Sxche eine

Ehstskzrjüc km Eigknkkzsimecverbun-
dikz kmsr Fka vix-c is: dir-us fr-: denslben ein
m:1;.1..:· .’

-"
-« 1: so Toll Der L »Oh-

ker, ::.:,«:s) over .

denks,
·

’. zkizmägkzebis sexyvjrchxnxmjjeJe-

n.

dadurch ein Gebt-Si an dsr Ge-
s

Hi so sindcr satzungs-
sc voi: jecho Swochm bis zu

» k;k JUN.
»

,
. N Nr Tod ,cin-.«ZPkmschendie Folge

oicizw uns-Midian Handlung gewissem so
»Hm M Buch - Den Todscylagc augFaxzw
cci’«-

'

Os- 691- 777— liqu .

. Werd n an den zur Vkrwahmng über-«
«

Hm oder Sixgcl g.i·,-ffmt:so
.

ge . sn ,« .

sixkoenT erschrier sz. I. Tis. Xlxc H.26- 40.
» l

kritpssng.

Z. 1353. Wer k?bcrfüh«twird,das Schloß oder

Sie-seh unter welchem ikzmdie Sache zur Ver-
-

«

zi( übergehe-nwerde-« eigenmächtigeröffnet
«

. deswegen mit acht- bis vier-

gcm Gefangnisse bestraft worden. «

H. 1364. Ist dies in deFIzbsichtgeschehen, Von

der Hur Verwahrung echaltenen Sache einen wi-

dcxxxf den-Gebrauch zu machen: so wird die
im s.1358.f«1q. auf dm widcstrcchtlichenGe-
bkcuih wirkte ordentliche Strafe bis zur Hälfte

Je

i

verschöka
«

-

s. mäs. Eben diese Strafe wird Verdoppelk,
wenn nrjt der eigen-mächtigenErögfmmgdäe Absicht
zu cnrwendin verbunden war.

Augen-. Gesetzb. iv. Baum Ssss §. 1366.
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s. 1366. Wer Sachen, welche ihm bloß zu

seiner Sicherheit eingeräumtworden', widerrechp
lich gebraucht, abläugnet, oder unterschlägt,ist
mit derjenigenStrafe zu belegen«welche in glei-
chem Falle (§. 1354. 1355. 1357.) in Ansehung des

Verwahrers verordnet ist.
§. 1367. Wissentllehe und widerrechtlicheVer-

pföndungfremder Sachen ist, wenn sie von Seiten

deo«Jnlzabers geschieht, als eine Veruntreuung
nach Vorschrift des »s.1328. 1329. zu bestrafen.
§. 1368. Wer fremde Sachen, um sie zu ver-

pfänden, entwendet, hat die Strafe des Dieb-
stahlj verwirrt

s. 1369. Die im s. 1367. verordnete Strafe
trifft auch den, welcher wissentlich fremde Sachen
kauft, eintauscht, zu Pfande, oder sonst wider-

rechtlich in Gebrauch nimmt; wofern nicht die här-
tern Strafen des H. 1358. l«qq·eintreten.

» §. 137o· Wer die Briefe eines Andern, ohne
dessenWillen, und ohne besondereBefugnißöffnet,
hat schon dafür drey- bis vierzehntägigeGefäng-
nißstrafeverwirrt-.
. §.,1371. Jst dergleichenwider-rechtliche Er-

brechung fremder Briefes zugleich alo Mittel zu

Ausübung eines andern Verbrechens gebraucht
worden: so wird die Strafe des letzten um ein

Viertheil verschöer
s. 1372. Wer bei) Ilusrichkung eian übernom-

menen Auftrags seinen Machtgeber hintergehn
und dadurch vorsätzlichin Schaden bringt, soll
eben so viel, als der Scheide beträgt, zur Strafe
entrichten.
§. 1373. Hat jemand Gelder oder Sachen, die

er vermdge erhaltenen Auftrags für einen Andern

in Empfang genommen, veruntreuet, und den

Empfang dem Rinrhtgeber verschwiegen, oder

adgeläugnet: so soll er, außer obiger Illzndung,
mir
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mit der Teibesstrafedessgemeintn Diebstahlo be-

legt werden.

s. 1374. Jst der Beoollmåchtigteein Jnsiizcom-
niissarius: so nat er, außer dek§.1373.dcst1mm-
ten Strafe, auch die Cassxition Verwiret.

§.1375. Gegen Handlungegesellschafter,die FREESE
einander betrügen, foll nie ordiimire Strafe der HJZLHHJZZZZW
Unkreue G. 1328. 1329.- statt finden MS

"

s. 1376. Eben so sollen Versicheter und Versi- Linn-Ast
chem, vie» sich solcher Beträge-reisengegen einander Ikijksskzvsp,

«

schuldiggemacht haben, bestraft werden. l
§. 1377. Gegen Betrage-wem welche auf eine B( MONE-

borzüglich listige und schwer zu entdeckende WeiseschWe"’»
verüot worden, soll die ordentlicheStrafe· jedesmal El
geschärftwerden. fs. 1378. Betrügereyemwodurch gewissen Per- .

sonen oder Sachen Merkmale von Eigent·chakken, i

welche ihnen nicht zukommen, zu Bevortlzeilung !
Anderer bet)gelegt, oder wodurch wirklich vorhan- i
dene Eigenschaftenin gleicher Absicht verheimlicht -

s
worden, sind als Verfälschungenmit gescljärfter
Strafe zu ahndem

«

s. I 79. Auch der macht sich dieses Verbre-

chens f uldig, ver sich der von Andern gemachten l
Verfälschiingen,wissentlich, zum Nachtheile eines

’

in
Dritten bedient

§- 1380. Wer zur Ausübungeines Betrags fal- P M FU- L
sche schriftliche Urkunden verfertigt, oder richtige

Wen-
«

verfälscht,der foll, außer der ordinairen Ahndung
«

’

des qualisicirten Betrags G. 1328.), zugleich ver-

hältnißmkißigeleibes oder Ehrenstrafe leiden. I
§. 1381. Wie diejenigenzu bestrafen sind, wel- 1;

cheBanknoten, Pfandbkiefe, und andre zum all-

gemeinen Umlaufe im Public-) öffentlichbestimmte
Papiere oerfälschen,oder nachalzmew ist §.267. l«qq. i
verordnen

x

«

Sggs 2 Lizez ji
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§. 1382· Tiser quswårtigeVimkuotkm Pfand-
briefe, oder andere Vergleiche-;zum allgemeinen
Umlaufe bestimmte Papiere verfälscht,oder wach-
macht, soll drcy- bis sechsjährigeZuchtkzaus-oder

Festungsstrafeleiden.
"

.

s.1383. HaberrjedochderglcichenPapicre in-

nerhalb Landes keinen Umlauf: so findet nur die,
Hälfte dieserStrafe (§. 1382.) statt.

s. I 84. Wer aus essenmszxigmAbsichteneine

Vekfälfchungoder Rachmachkmg gerichtlicher-c»der
andrer öffentlicherz-th·unden begehr, W, Außer
der otdinairen Rändung («s.:328.), mit der Strafe
eines unter erschwerendenUmständenbeg.1ngcnen
Diebstahls belegt werden.

s.1385. Jst er sesbst eine zur Verferciguns,
Aufnehmung, oder Verwahrung solcåzerLicht-wen

össentlichbestelltePerson: so sclldiese Strafe In der

Dauer verdoppekt, und durch Eosation und öffent-

licheBekannkknachunggeschårftwerden.

s. 1386. Wer in der Absicht, Andere zu THE-or-

»theilen, falsche Wechsel oder andere Priv.·ej·s:j:rif-
ten macht, oder« etwas darin verfäl« geker Den

soll auf sechsinonatizlichebis zwcyjöjzxjgeBuch-han«-

strafe erkannt werden.

s.1387. Jst die Lerfölschungdurch Nachwa-

kung der Haue-, oder Nachdildxmg des-«Ziege-Esei-

nes Andern Ve1«ü7«rwork-km so me- dxsr Betrüger-,

außer der ordi 'H« — C 1385), mit

zwey- bis Vier-jährigerZ se ist-icon
- s·1388. Eben diese . sc soll auch wegen

Unterschiebung Fischer Testamcute statt finden.
s.1389. durch die falfslje Urkunde noch .

niemand wie-Tisch beiwgsn worden: so sindet
die halbe Strafe der Veq"sålss.«i)ukigVI 1380. bis

1387.) state.
s

s. 1390. Jm Wiederhosuith
sälscher,der Betrug mag aus-g
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nicht-·wenn er ein Jnde ist, den Schuß des Staat-,
so nvie »in Knusnmnn seine kaufmännischeRechte
verlierean gegen anoere nberdie durch die Verfol-
schungan sich bei-wirkte Strafe um die Hälfte der

Zeit beklängczkwerden.

Z. 1391. Hat jemand falscheUrkunden, nicht
bloß zu Hintergeszmg eine-c gewissen bestimmten
Person, sondern zu Ausübung mehrerer und wie-

detbolter Beträgen-nonver-fertigt: so soll die ver-

wirkte Strafe durch öffentlicheschimpsticheAnsstel-
lkmggeschärftwckdcth ,

.

§. 1392s Diese Schåkflmsktlsskbesondersden-

jenigen, der unter dem Seht-He solcher falschen
Zeugnisse, zu seinem eignen Vorkheile, Colle-
cten auf den Namen einer-Communes, Kirche,
Schule ,

oder andern öffentlichenAnstalt ein-

sammelt
§. «1393. Hat der Betrüger nicht füeanbre, son-«

dem für sich selbst, obschonunter einem falschen
Namen, dergleichenEinsaknmlungen gemacht: so
hat er Ein - bis zweyjåhrigeZuchklzaus- oder Fe-
stungsstrafeverwier

’ «

-
"

s. 1394. Marktschreotrund Charlatane, wel-

che falsche Zeugnisse von ihren angeblichen Euren

qufzeigem sollen mit sechowbchentlicherbit einjäh- -
«

riger Zuchthausstmfebelegtwerden. »

I. 1395. Die im §. 1393. berechnete Stra-

fe soll auch gegen den erkannt werden, welcher
durch falsche Abels - oder Doctorsdiplome, oder

andre dergleichen falsche Zeugnisse,und Urkun-
den , das Publikum in Ansehung seines Standes,
seinerHerknnst, oder andrer persönlichenVerhält-
nisse, aus eigcnnülzigenAbsichten zu hinterge-
hen sucht.

’

§. 1396. Zwer, auch ohne falscheUrkunden

zu machen, des Adel-z over höhererStufen des-
selben, ingleichen solcherWürden oder Ehren-

Ssso 3 zeicheky
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zeichen , deren Verleihung nur dem Staate zu-

kommt, in der Absicht Andre zu bevor-theilen, zur

Ungebühr sich anmaßt, der soll als ein Betrüger
G. 1 «28) bestraft, und diesesöffentlichbekannt ge-

Macht werden

§. 1397« Jst die ungebührlicheAnmaßung nur

aus Eitelkeit geschehen: so sindet fiskalischeGeld-

strafe von zwanzig bis hundert Thalern statt.
. 1398. Wer Urkunden entwendet, oder un-

terschlägrzist gleich dem , welcher sie verfälscht,zu

bestrafen-
» falsches

«

g. 1399". Betrug im Spiele, der nur ein oder
SMI andresmal begangen worden« wird als ordinaiter.

Betrug geahnt-se §. 1325.).
s.-14"0.o Wer aber von falschenSpielen ein«

Gewerbe macht« soll als einiistiaer Dieb gestraft,
und nach· ausgestandener Strafe über die Gränze
verwiesenwerden. ·Z§.1303.) ,

§· 1401. Wer sich mit einem Trunkenen in

hohe, obschon sonsterlaubte Geldjpiele einlasse, soll
den gezogenen Gewinn zurückgeben,und eben so
Viel an Geldstrafe entrichten«

O Gold; §. ’1402; Leute, die· durch beirüglicheGauke-.

TnJlåsasplenen7alei Goldmacher, Geisterbannec, Wahrsa- »

siegen ger, Schatzgräheru. s. w. das Publikum hinterge-
hen, haben, außer der ordinairen Strafe des Be-

trngesj Zuchthausstrase auf- sechs Monaclze bis

Ein Jahr»,nnd öffentlicheAnsstellung verwier

4) Gränz- . 140"z. Wernns Eigennutz,und um seines
vmM""g«Borcheilswillen, Gränzsteine,oder andre zur Be-

Jskinnnungfdei: PrivatgråttzengesetzteZeichen weg-

seeißt, verrückt, oder sdnsivcräitdett,der soll um

den doppelten Betrag des dadurch gesuchtenVor-

«kl2eilsbestpaftwerden.

RAE-klug . 14o4. Wenn mit einem Betrage, außer
Wan

der-«Beleidigung des Berrogenen, zugleich die

er-
»
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Verletzung anderer Pflichten verbunden ist: so sin-
det allemal Schärfung der ordentlichen Strafe statt.

H. 1405. Wer im Prozesse, als Partey oder

Zeitge, einen falschen Eid wissentlichleistet: der

wird aller Ilemter, Würden , bürgerlichenEhre
und Gewerbe, für immer verlustig; soll als ein

tneineidiger«-Berrügerschimpsiichausgestellt, oder

öffentlichbekannt gemacht; und außerdem, nach
Vethåltnißdes angerichteten Schadens-, mit Ein-
bis drei)jäl2rigerFestungsstrafebelegt werden.
’

. 1406. st«derMeineid um Gewinne oder

Vortheilo willen begangen worden; so wird der

Verbrecher, noch über alles dieses, um den vierfa-
, chen Betrag des gesuchtenJoctheilg bestraft.

s. I4o7. Diese Strafen des"Meineides treffen
also denjenigen, welcher durch einen von dem Ge-

gen-Weilezugeschobenen, oder von dem Nicher
abgeforderten Gib , eine Unwahrheit wissentlich
bekräftigr.

§’. 1408. Es macht in diefer Strafe keine-n Un-

terschied: ob der geforderteEid von einer Partey
oder einem Zeugen abgeleistetworden.

§. 1409. Mit eben dieser Strafe sollauch der be-

legt werden,. welcher die ihm beywohnende Wissen-
schaft Von einer Sache, oder Begebenheit, zu de-

-

ren Angabe er solche-gestelltgerichtlichaufgefordert
worden, eidlichableugner.

§.. 1410. Wer die Sorgfalt, zu welcherilgnder

Eid verpflichtet, nicht angewendet,« oder sonst et-

was eidlichals wahr bekeäfriger,oder als unwah-
abgelängnechat, was er schon zur Zeit des geleiste-
ten Eidee anders hättewissenkönnen-,und sollen,
der hat eine sechsmonatlglichebis zweyjålzrigeFe-
stung-Z-oder Zeichtlgaussttafebewirkt.

§. 1411. a) Hat er aber von selbstseinen-Jer-
tlzum angezeigt, oder die Folgen desselben geno-

Ss es 4 ben:

Luxng nn-
’ Lil-Ic!

t: Weine-D
unt- Luen -

vor Gericht.
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ben : so soll nur eine wkllkcfzriicheGesängniszstmfe
gegen itzn erkannt Herde-.

14:1. b) Auch dixssStrafe Wiran wenn

der Jcrtdum noch iniscrh lI cdkr Tagen nach Ab-

leistung dss Eides aisgcieigtw11d, nnd sonji Pcåne
Spuren einer vorsätzuchcnVerstxllwg der XVI-itzt-
izeirvorkgandensind.

» «

§. 1412. SMA- tn einekEriminalsachedurch
ein falsche-.-eicslikhcsZeugmß dazu ticxyxermgcn
hak, daß FinUxxxchnlqucrgestraft worden, ge-

gen den wird die erben-Eiche Strafe dc5 III-Einsi-
ves vcthåltmßmåßig,allenfalls bis zur Techszrm
fe, geschåth «

s. 1413. sWum mehrere ein falsches Zeugnis
»Hm sich veraksredcru fo soll vie sonst verwirkre

Strafe verfchdrfsz und wenn dadurch ein III-wasch
ums Lesen gekommen ist , die Strafe des Rades
von Unten an dc·mUrheber vollzogenwerden.

s. 1414. Wer durch Wsiscchnngcm oder andere

versprochcne, ern-r- wicklkch verfchassce Vol-theile,
ctmn Andeer zu einem vdrfsizjichenfalschen Eide

kindisch soll wir dem Meinchigen gleicheHomer-
liche Strafe leidmz und anhaben-, um den vier-

fache-I Betrag des gesud;ten«Voc-1kzeils,an Gelde
gestraft werden.

s. 1415. VJMU jemand, durch versprochne
oder gegcbne Belohnung, Zeugen zur Aussage
der ijwlgth zu bewegen sizchrx so soll auf itzt
Zengniß zu seincm Vortkzcilekeine Rücksichtgenom-
men werde-L

«
«

s. z416. Zeugen , welche dergleichen Beloh-
nnm forcckn oder Mochi-»n, haben schwö-
chexktlissksebis einkåkzrigeGefåczgnißgoder Acht-its-

13aquåmfeverwaist-a

is« Um baden -sie dergleichen Belohnung

c«

untle Androhung eines faE·-:!)mZsrxxgkixsisszu-

expres-
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eeöeessengesucht: so soll ihnen eine Ein- bäs zweyz

jährigeZuchtlzaugstrasezuequmit rieekdcm
,

. «14.18. Hat der Zeuge, auf Befmgen des

Richters, das Versprechensoder den Empfang der

Belohnung eidkich abgelsugmn fo tritt see Strafe-
kms Riemen-es ein. (s. 1405. feij
§. 1419. Bey der Bestrafung einesfakchm Ei-»

des macht es feinen leerfciued: ob selbigzrmünd-
lich oder schriftlich, persönlichoder tmrch einen Be-:

vollsteächcigtemzvor versan:me1eem-(S)grichte,oder«
vor einem Abgeordneten desselben geheftetworden.

H; 1420.· Eisen in Angelegenheiten feines Amtes
etwas Falsches oder Ums-ihrers, wide-c besseresWis-
sen, Als wahr und richkig, auf seinengeleisteten
Mncsejd bezeugt oder veesåchcrn der soll als eknj
Wkeineidiger bestraft wer-den« .

·"

s. i«421.Mirgxiedcr solcherReligionsparteyen«
die mit »dem Vorrechte, mehr schwör-enzu sbür-

fcn, im Staate aufgenommen worden, sind-als
Meineädigezu bestrafen, wenn sie die feyerlube Ve-
håfkigkmggformehweichebey ihnen die Stelle des
Eidcs Vom-im zur Bestätigungeiner Unwahrheit
mis« tauche-«

H. 1422; HWie diejenigenbestraft werben sollen,
ob-

schon nicht eidlich, behaupten, oder vie Asahkheit
dem Richter vorsätzlich»vetheeken,

«

ist in ver Proz
zcßoednungvorgeschrieben.
§. I423. Wenn einer Paexey, oder einem Zere-

gm , gegen ihre gewissmhafreVersicherung, die

förmlicheEidesleistnng eilasfcn worden, und diese
Versichertmg wissentlichnnrächriggewesen ist: so
soll tm- Lügnæzu allen nokhivcndizen und Zeugen-
eiden fär n- ··kzkgerkiåxhUnd mir Gefäng::iß-oder

Ichcärshausstrafeauf sechs Monater bis zu Einem

Jahre belegt werden. -

-» Q; -..--—-—

FI. 14:4.

I
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§. 1424. Wenn aber jemand in Fällen, da

die Gesetze, statt des Zeugeneide5, nur eine Ver-

sicherung auf Ehre fordern, eine Unwahrheit sol-
chergestnlt wissentlich Und vorsätzlichbeltaftign
so sindetgegen ihn die ordentlicheStrafe des Mein-

"

eides statt.
s. 1425. Da Schuldverschreibungen und Ver-

zichtsleistungen durch den Eid- keine größere
Kraft erhalten: so soll, wegen eines solchen Pfif-
brauchs der Eide ,, sowohlderjenige, welcherden«
Eid gefordert, als der , welcher selbigengeleistet
hat, mir Geldstrafe von. fünf bis zehn Thalern be-

legt werden. -

s. 142S. Aug eben den Gründen sind alle ausser-
gerichtliche Versprechungseide bey gleicher Strafe
verboten.

§. 1427. Wer einen andern zu einer nach den

Gesetzen ungültigen Handlung durch den Eid

hat verpflichtenwollen , soll dieseStrafe doppelt

entrichten.,
s..1428. Wer den andern zu einer verbote-

nen Handlung durch den Eiv verpflichten will,
gegen den wird die Strafe des durch dergleichen

Verfülzfrung
begangenen Berbrechens nachdrücklich

ges år t.

s. 1429. Wer durch einen außer-gerichtlichen
Eid jemanden hintergehe, gegen den wird die Strafe

desdqualisicittenBetrags (§. 1328·) um die Hälfte
erkzht.

s
.

§. I4zo. Wer nach ovrgängigerBestrafung sich
zum zweytenmale eine-z Meinen-es schuldigmacht-,
soll , nach Beschaffenheit des dadurchverursachten
Schaden-, mit sechs- bis zehnjähriger,auch bey
besonders erschwerendenUmständen, mit lebens-

wiecigerFestungsarbeit bestraft werden.

431. Wer jemanden wissentlich ohnelch
.

I

W Grund, eines Berbrechens beschuldiget,soll in der

Regel
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Regel die Hälfte der Strafe erdulden, welche den-

Denuneiaten getroffen haben würde , wenn die

Beschuldigungwäre wahr befunden worden.

s. 1452. Jst der Denunriat zufolge der falschen-
Denunriation unschuldig bestraft worden; so soll-
den Denuncianten diejenigeStrafe treffen, welche-
der Denunciat schon wirklich erlitten hat; in so
fern nicht nach §. I43v1. eine hättet-eStrafe ein-

treten würde.

§. 1433. Jst der eines .todeswürdigenVerbre-

chens Angeschuldigte, im Arrest, an- einer dadurch
veranlaßten oder- tödtlichgewordenen Krankheit ge-
storben: so hat der falscheDenuneiant leben-Zwie-
rige; im Falle ders erfolgten Hinrichtungaber

,« eine-

gleicheTodeesteafkverwirkt.
«

s. 14z4. Jst der Angeklagte-,gegen( welchen To-

des - oder-lebenezwierigeFestunng oder Zitchtlzaitg;
strafe erkannt worden,. oder unter Vorausgesetzeer
Wahrheit der Denunciation hätte erkannt werden

müssen, noch am leben: so bat der. DenUIIcianc

zehnjährigebis lebenswierige Festungs - oder Zucht- .

hauostrafebewirkt-
—

s. 1435. Wer um Gewinns und Vortheils wil- 2) doppelte- -

len , mit "Vetschweigung der schon empfangenen TWU

Taufe, sich oder die Seinigen abermals taufen
läßt, gegen den wird die ordentliche Strafe des

qualisicirten Betrage-z durch körperlicheZüchcis
sung geschickt

"

i

.- 1436. Wer durch Unterschicbungeines frem- f)unter-—·den Kindes die Familienrechte betrüglicherWeise ZEIT-»O
kränkt , hat Zuchtlzaus- oder Festungostrafe auf Geburt-

Ein bis vier Jahre bewirkt
» »

§.’1437. Diese Strafe krisft hauptsächlichdieje- -:

nigen, welche für eine gar nicht vorhandene, oder «

verunglückteGeburt, ein fremdes Kind unterlegen;
s. 1438. Aber auch diejenigen, welche Kin-

"

der, die ihrer Pflege und Wartung
sauber-tränk« n ,



1380 Dokyo-«Theil. ZwanzigsterTitel.

’sind, vorsätzlich,und um Betrags will-en, mit an-«
dem Verwechjink »

«

Hat ein Mitglied dek Fszlse selbstTI- k439- .-

fich eines spTchmVersteck-us tlzeikfz «q gemacht:
so wird dasselbe, noch miser dies-J S rase, aller

ifng ais chimn fokth Mitgiiede zufommenden
Rechte Wd Vortchc verfustig.

z) Mis- IF.»Ho. -.7.)- Tor zur Lis-:ffäkzmngeines Betru-

ch, sichczuz muss I. FI!:1-s«s.smmk:e2.sooder Wap-
Np «»g prin bediene, der M unt der ordent;åchen·Skgafe

des qgsalksicietcnBsrmgs belegt, und Time-, Zur
« ·

Genagtäuung für die beleidigkeFamälie, soffen-sich
bekannt gemachtwerd-n.

s. 1450 b) QBeH axtchohne ten-erlaubte Ab-

sicht, cimz hxneden Famixiennsmeug : Wap-
pens unbefugtsr Ilseife sich bedien-h dem soll der-

gleichen Rimusimg bev wiskülzslicherdoch Umh-
dn«xck1ici)crcä)es-strafeuntersagt, und diese Strafe,
im llcbekreccunsefallh gegen ihn wirklichverhängt
wexdeik

D.Vet!1;g« L »Hm Auf Beträge-rennt- wesche nicht bloß
VVSPWW

zur Beweises-Esaus gewisser brsttmxmer Personen,
sondern dek- szbkici überhauptabzielen, muß die

ordinaire Strafe des qtmlisiclrkm Bekrugeo erlie-

mal aeschåiftwerden« «328)
xJ Der-säh § 1442. Wer die zum Berkaufe bestimmtenLe-

ben-iman oder andre ABC-arm, mit fremden Ma-

Maajmevterialien vermengt oder Verfeßtj um dadurch ihr
MWVU Maas; und Gewicht, oder ihre scheinbareGüte, be-

trüglicherWeise zu vermehren, gegen den wird vie

Szrafe des qualisicirten Betrages (§. 1328.) um

die Håsfle geschöpft
s. 1443. Jst durch dergleichen Verfälfchungzu-

gseichdass Leben oder die Gesundheit von Menschen
gefäkzrdet,oder wirklichbeschädiqeworden: so hat
es bcy den Vorschriftendes Titften Abschnittessein
Beste-now

§. 1444i

l
n.
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— s. 1444. Die §. 1442. bestimmte Strafe sind-c
such gegen-diejenigen statt, welche falschesMaaß
oder Gewicht fahre-L

s.1445. Desgl-Scheu gegen diejenigen, welche
mit Zeichen oder Proben, die nur he Elsas-sen Von

Wer Art edel-Wäre l!·.ss!åmtlitsi.ad,III-»Hm von

wer Hirt oder bekeüslicycrWeise be-

--«,!s«l’l.

H. 144(. Außer der Strafe foler Beträge-
teyeu, foU auch allemal der VII-zka von KLEMM
oder Sesmns M IVETHJETIdstgleichm Verf(x:;«.:ng

begangen los-C ’15, chlchcltk ävsrpelh

«§;.14471 weit cit- gwkegwmdigist, kik FIT-
mm sc c« «:'-3mdes Genuss zu vkkkzükm,.
sim fszzyc s can-Ue zxs verhärhtmzHoristaber zum

VIII-tu der Ilnmxl zu Verwenden.

-,14«;Z. Hat inne-nd, der wegen eines solchen
Betrags xchou bestraft worden, sich desselben aber-

mals schuldisiJst-lacht: so soll er, außer der an sich
bewirkte-n Sxafy Handel und Gewerb-c zu trei-

bcn für unfähigerklärt, und dieses öifcntllchbe-

kannt gemacht werdet-.

§. 1449. Ein Gleiches soll statt finden, wenn

ein solcher Betrüger zwar noch nicmals bestraft
werdens aber doch diese Art des Betrags schonscic
Einem Jahre getrieben, und die frühere Eint-ek-

kxmg desselbendurch besonderelist und Verfchlagem
heit zu verhindern gewußthat«

.I4.50. Hat, durch dergleichen Betrug, der

Credit und Absah der landescrzeugnlsseund Fabrik-
waakm in auswärtigen Landen Scizaben etllrkcnx

fo soll der Bernh-seh außer der an sich verwi:
«

m

Aizndung des Vemxgs selbst G. 1442«), noch mit

geschärfrerZuchrlzmslirafy auf sechchonarkze bis

drey Jahre, belegt werden«

s. 1451. Wer sWaaccn von an sich unradcllgafs
ker Gän, mit dem Namen oder Merkmale in-

. läu-

-

« --..---s
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ländischerFabrikanten oder Kaufleute fälschlichbe-

zeichnet, lzar eine willkülzrllcheGeld- over Gefäng-
nißstrafeverwirrt. (§. 35.)

»Man-Lerne, §. 1452. Ein betrügligherBgnkerutirer ist der-

FIHFÜOjenige, welcher Vermögen verheunlcchk, um

seine Gläubiger zu hintergehen.
. 14 Wer in der Absicht, sich mit dem

Schaden seiner Gläubigerzu bereichern, eln Un-

srer-mögenzu zahlen fälschlichvorsieht, soll öffent-
lich ausgestellt, für elzrlogerklärt,und mit lebens-

wieriger Festnngsarbeitbestraft werden.

«1454- Wer durch Aufstellung erdichtetee
Gläubiger, oder durch betrüglicheBegünstigtan
solcher, deren Forderungen ungegründet,oder über-

trieben sind, oder sonst, die zur Bezahlung richtlaer
Schulden vorhandene obgleich unzureichende Masse
schmälen,wird des gerichtlichenGlaubens und aller

bürgerlichenElzre verlustig, und soll fünf- bis zehn-

jährlgeZuchrlzaueistrnfeleiden.

s. 145 Z. Auch dieseStrafe soll nach der Größe
der vorgehndten Verkürzung, und nach Beschaffen-
lzeic der zur Verheelung des Betrags, durch Vec-

fälschungver Handlungsbucherund andrer Urkun-

»
den, oder sonst angewendeten Mittel, noch ferner,

« und allenfalls bis zu lebenowierlger Festungsarheit
geschärfrwerden.

"

s.1456. Ein solcherbetrüglicherBankerurirer

l«
—

wird, wenn er vor Vollziehung der Strafe gestor-
’; ben, oder entwichen ist, für ehrlos erklärt, nnd sein

1
Bildniß an den Galgen geheftet-

l

s. I457. Jn allen Fälleneines betrüglichenBan-

keruts, soll die Jesuitng oder Zuchthjusstmfh am

Anfange nnd Ende der Strafzely durch Züchngung
verschärftwerden.

b? MItlle I458. Wer durch übertriebenen oder liederli-
l MWM chen Aufwand fle. außer Zahlungsstand gesetzthat,

ist ein mutigwilli er- Bankerukirer.
0—I459«
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§. 1459. Für übertrieben istjedM zu
sachte-i, der die ilkotlzdurfken und-gemeinen Be-
quemlichkeitendes lebend übersteigt, nnd mit den

jedesmaligen wirklichen Einkünftendes Sel)uldners—
nicht im Verhältnissestelzr.
§. 1460. Jusondeikzeitist ein Aufwand, wel-

cher durch Spiel, Werken, Schwelgerey, und un-

züchtigelebeneart verursacht worden, unterallen

Umständen, und ohne weitere Untersuchung, als

übertrieben anzusehen.
s. 1461. Ein muchwilliger Bankerntirer soll

aller Ehren und Würden im Staate für unfähig
erklärt , zu drey- bis sechsjährigerZuchtlzausstmfe
verurtheilt, undf diese Bestrafung öffentlichbe-
kannt gemachtwerden.

sx 1462. Jst er ein Kaufmann: so verliert er

noch außerdem, für immer-, alle kaufmännische
Rechte; so wie ein Sude für sich und seineFamilie
den Schutz des Staats.

s. 1463. Entzielzt sich ein solcher muthwilli-
ger Bankerutirer der Strafe durch die Flucht: so
soll sein Bildniß an einen Schandpfalzl geheftet
werden-

§. 1464. Wer zu einer Zeit, da er keine walze-
scheinliche Aussicht hat, seine Gläubiger jemals
befriedigen zu

»
können, dennoch zur Unter-

stützung seiner Verschwendung Schulden macht,
ist als ein mutlzwilliger Bankerutirer anzusehen,
und mit fünf- bis sechsjährigerZuchklzaussirase
zu belegen.
s« 1465.

.

den O. 1464.) gemachten Schulden zu Vergröße-
rung der Masse verwendet, so soll ein solcher Ban-
kerutirer mit drey-« bis UiersälzrigerZuchtlzaugar-
beit belegt werden-.

s. 1466. Wer zu einer Zeit, da er weiß, daß Jspfstlni
sein Vermögen zur Bezahlung seiner Schulden

nicht

Werden die unter solchenUmstän- .

--cgck;

l
, .

.;
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nicht mcfkr häureicht,aber noch Hoffnung hat, das
seibigesxsich im Finrzsn verbessern wc·de, nrir Ver-

kzeimlichimgfeiner Vermögens-Umständeneue Schni-
den macht-, und dadurch den Verlust seiner Glciubik
get xserkzcisßcrysoll ais emka
rer angsseizm worden.

«

«-

DI 1467. Eben dafür ist derjenige zu schmi,
der bei) der Unssitåxszlschkeitfeines Vekmdgmk,
den Rest desselben zu senken eignen oder ver Sei-

nischon eigne Verschwen-
und dadurch seinen Gläubiger-Iduns, verzehrt,

entzichd
is. 1468. Ein Kaufmann, welcher entweder gar

keine ozdsmliclkcnBücher führt, oder die Valance

stincs VcrmågenQ wenigstth alij"s.h.s!ic1)Ei.-m-.l,
zu ziehen 11:iter!å;?.r,uixd sich daran-b in Unwissen-

lzeit Über die Tage seiner Umständecrhäit, wird bey
attsjbrech-«nde111Zahiimgsmwsrmögenais ein fahr-
läszigcr";ankerur:rec hcsimsc

s. 1469. Ein solcher fahrläßsgcrBankcmtires

1466 1458«)wird, wenn er in einem öffentli-
chen Amte siche, dies-ISArme-, und wenn er ein

Jude ist, sciyegSchtsisvrivckisgihso wie ein adde-

ker Kaufmann allsr kememäntxischenRedne, Verlu-

siig; aiso daß er ohne beionbercGlaubuiß keinen

Handel wein-: treiben d.1rf.
§. 1470, Aus-wem tgat derselbe, je micde

der Verlust der Uxaubiger größer oder gcmwy

und das Umwan diirch längere oder kin-

ere spie verheimlicht work-en ist, ZucsklzauN
oder Fi.-stun-zi-str.1scvon Einem ins zu drey Johrm
dem-Erst

147r. Dic- H«ss-«.12ta,durch weit ausse-

lzende Jjoxedfumxitsvc11i..sionen eine schon vor-

handene Vermögensunzulmizlickshlrzu kecke-i,
kann ei11cn«kaqc«-i-i,s.gcnBanicrumer nicht ent-

schuidigen.
«

§- I472i
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H«1472. Ebenso wenig ist di-«Erwartunnkünst
tiger Erbschafren, oder anderer Anfälls, auf welche
der Schuldner noch kein uirwidcrrusiiches Rkcht er-·
langt hat, dazu hinreichend ,

H. 1473. kWer mit fremden Gelde, ohne Geneh- O »Ide-

migung des Glaubtgero , vorweg-sue und unsichere lonwm

Unternehmunan wackr· durch deren Fshlfchlagung
seine Gläubiger in Schaden und V·s:ust ersetzt
werden , wird als emÆgn )’anketnmer

bestraft-.
§. 1474. Ob ein dergleichen Unternehmers für

Unbesonncn zu achten fett muß durch Sachverstän-
dige untersucht und heult-heilt werden.

§. 1475. Auge-r dem Verluste der Handlungs-
gerechrigkisit,oder des Schntzorivilegii, hat exn sol-
cher Bankeruriker Gefängnißsirnfhauf sechs Mo-

nache bis zu Irr-ev Jahren, verwirkr.

§. 1476. Jeden erfolgenden Bankerut ist der enm bev

Richter von Amko wegen zu untersuchen, und nach III«
kannd der Umstände zu bestrafen schuldig. Hist-:»t-

s. 1477. Ein zwilchendem Schuldner und fei- Psäwchw
nen Glänbigerngetroffene-SAbkommen kann densel-
ben zwar von der Adarbeikung des Rasseln-, nicht
qbke von der Untersuchung und Strafe vesBankE
ruto bei-reden

»

E. 1478. Wer bey Behondlung der Gläubiger
einen derselben, welcher kein voriüglichcssRecht hat,
vor den übrigen begünstint, hat schon dafür eme

sechswöchcnrlcche- bio drcymonatliche Zuchrhaus-
strafe nimnrkt
«

L. «’479.-Kaufleute, welche durch Unalückssälle

zu Hahn-»Ixnvkrknnaendgeworden , sind nicht alsl
Bann-Univer- anzuiclpetr.

.

Z. 1«480.Die Vol-Seher Und Aeltesten der -

Knufmannfchaft Jedes Orts smd fchuldia, ssie th-
nen bekannt werdener Fälle eines strafbarm Ban-

Augm Gesetzt-. 1v.-Bakn. Trkt kennt
»
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keruts dem Richter bey hundert Dukaten steten-
scherStrafe anmzeigem «

s. 1481. Nach den vonikznen an die Hand zn ge-

henden, oder sonst eingesogenen Nachrichten, muß
der Richter lzauvkssxchkichbeurrkzeilen: in wie fern
es einer föemlkchenCriminalunreisuchung, wegen

vorgesallenen Bankeruts, bedürfe. v

1482. Einen Unveemdaenden Schukzztch
mich-H um« sieh der richterlschen UnrersuchuukIzu

entziehen , austrikr, oder semcn Aufenthalt dek-

b·ikgt, trifft die Vermuclzung eine-I mutkzwilligcn
Bank-terms.

s. 1483. Hat ein augeekretener Kaufmannfcine
Bücher best- Seite gebrachcz oder dieselben in sol-

cher Unvollsiåndjgkeitoder Verwirrung zanke-Eze-
lassen, daß daraus die Lage seiser Vermäzens nnd

seiner Geschäftenicht übersetzenwerden kann: so
ist er für einen bete-täglichenBankecucerer zu

achten.
§. 1484. Wenn der auggetretene Schuldner auf

ergmgene öffentlichePeriodng sich nicht gestillt:
so soll das wider ihn gefäer Urtel in den öffentli-
chenAnzeigen bekannt gemacht werden

,

s. 1485. Die Exkefrau eines Bankemtirers, wel-

che an dem VII-bischen d«.s Pia-wes wessentlicnund

unmitkekbati Pnext ienocnmm lzat, verliert ihr eigen-
khaneitcdcsgszxkncsgen znm Besten deersåudigey und

ha: die HsiffteVer Den Mumn treffendenGefängniß-
pdec Zuchth »Mer verwickt.

I. USE-. S-: Er ein Bankemt durch Vers Wen-

kmsiigen Aufwand Vccerfacht wor-

ckrau mit the-m Eingebrachren den

Gläubiger-eder Ie ««’tc1;Ci.-.ssenachfsejgem

s. 148«. Kom- sics aber aus-wissest, daß sie an

dem übermäfligen Auswnnde des Wiakmes keinen

Theil genommen, oder daß sie denselben wekien

. dceses
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dieses Aufwandes gewarnt habet sobehältsie das in
der ConcursordnungangewieseneVorzugsrecht. -

«

Sechszchnter Abschnitt.
Von Beschädignngen des Vermögens aus

Rache,Boslgeitu-1d Muthwillen.

§- I488· Wer aus Nqche,Boslzeiy oder Muth- Grundsätze-.
willen, einen Andern an seinem Elgenrlgume oder-·
Vermögen beschädigt,der soll nicht nur den Scha-
den ersetzen, sondern auch verhältnißmåßigeLeibes-

strafe leiden-
-

§. I489. Der Grad der strafbaren Leidenschaft,
welche aus einer solchenunerlanblen Handlung her-
Votleuchtetzdie Größe des verursachienSchadens-,
iund der für den Beschädigtendaraus entstandenen
Gefahr« bestimmen die Art und das Maaß der ver-

wikkcen Strafe.
(

§.1490. Geringere Beschädigungemdie aus

bloßemMatthwillen verübt sind, sollen volizcymä
fig, dinsch körperlicheZüchtigung, Strafarbeiy
oder Gefängniß, nach dem Illter und Stande des

Bekomm-, geahndec werden.
«

«

§. :491. Jst durch solchenMutlzwillen ein erheb-
lichenSchade entstanden: so soll Gefängniß cder

Zuchtlzausstrafcvon vier Wochen bis zu zwey Jah-
ren start ysckdekn »

§..1492. Beschädigungenaus Bosheit oder Ast Vo«

Rache, wodurch nur einzelne Bürger des Szaais
an ilzremEigenthume oder, Vermögengekränktwor-

den, sollen, wenn damit keine Gesalzcfür eng Pu-
blikum vexbunden gewesen, und in den Gesetzen .

keine besondere Strafe auf den Fall bestimmt ist,
mit Fejiunggs oder Zuchelzanssicafevon drey Mo-

nathen bis zu drey Jahren geahnt-et werden.

II 149Z. Iseml bel- Bescböoigungcndes Vert-

mögens zugleich das Hausrecht verletzt, oder die

Tut 2 "p:r««k-:-.-

—-,
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persönlicheSicherheit des Beleidigten, oder der

Seinen, in Gefaer gesetztworden: so soll die sonst
verwickte Strafe um ein Drittel geschörftwerden.

H.1494. iiegt bey der Schadenszufügungeine

unversöhnlicheFeindschaft gegen den Beschödigten
zum Grunde: so soli der Beschådigex,nach ausge-

standener Strafe, bewandten Umständen nach, aus

dem Wohnorte des Beleidigten verwiesen werden.

ZwanzigsterTitel.

Siebzehnter Abschnitt.
Von Beschädigungen mit gemeiner

Gefahr-.

s. 1495. Gegen iandeobeschädigeywelchemeh-
rere Bürger des Staats, oder gar das Publikum
überhaupt,in Schaden oder Gefahrsetzemsoll allemal

geschärftemehrjälzrigeFestungsstrafe statt sinden.
H.1496. Wenn bey unerlaubten Handlungen,

außer dem zunächstBeieidigten«,zugleichdas Pu-
blikum, oder andere Bürger des Staats in Gefaer
gesetztworden: so muß die sonst verwirkke Strafe
nach Verhältnissdieser Gefahr jedesmal geschårft
werden.

g. 1497· Wer durch vorsätzlicheBeschädigungen
von Gebäuden, Wegen und Brücken, Vieh und

Gut der Einwohner, oder Reisenden, in Gefaer
setzt, soll mit Festunggsirafc voii sechs Mona-

klzen bis zu drey Jalzren belegt werden.

§.1498. Jst die Absichr, jemanden an seinem
Leibe zu beschädigcmklar: so hat der Thätee sechs-
bio zehnjährige,und wenn die Absicht zu tödten da-

mit verbunden gewesen, lebenswierige Zuck)rlzaus-
oder Festungssirafebewirkt
«

§. I499. Jst ein solcherSchade (§. 1498.) wirk-

lich geschehen: so soll die dadurch ver-wirkte gesetzliche
Strafe wegen der gemeinenGesaergesä)ätfi§werden.. 1500.
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§. 1500. Wer, um einen Mangel 'an lebens-
initteln oder andern Bedürfnissenim Publico zu

veranlassen, dergleichenSachen verderbt,
—
hat eine

sechs-,bis zehssjälzrigeZuchtlzaus - oder Festungs-
strafe bei-wirkt.

s. 1501. Jst dadurch ein Mangel an solchenle-

bensmicteln wirklichverursachtworden: so soll der

Tdätergesiåupt,und mit lebenswieriger Festung-H-
arbeir bestraftwerden.

s. 1502. Sind durch einen solchenMangel-
oder vermittelst eines dadurch veranlaßten Tuniults,
Menschean Leben gekommen: so soll der Thätey
wenn ihm auch die Absichtzu tödten nicht beygemest
sen werden kann, dennoch mit dem Schwerdtei bin-
geti tet werden«

-

. 1503. Jst die Absicht zu tödtenmit einem

solchenUnternehmen verbunden gewesen: so hat er,
wenn die Absicht erreicht worden , die Strafe des

Rades von unten; bey unerreichter Absicht aber,
die Strafe des Schwerdtes, nebst Schleifung zur

Richtstäite,und Flechtung des Körpers aufs Rad
Vetwirkt.

s. 1504. Wer dergleichenzum gemeinen Ge-

brauche bestimmte Sachen, in der Absicht, Vers

druß, Schmerzen, Eckel, oder Vermögensverlust
zu veranlassen, verfälschtoder Verderbt, soll mit

Ein - bis vierjährigerZuchtlzaus- oder Feste-nas-
strafebelegtwerden.

s. 1505. Wird dieseAbsichtwirklicherreicht: so
kann diese Strafe bis auf sechs Jahre Festungs-
oder Zuchtbausstraseberschårftwerden.

s. 1506. Wer ansteckendeSeuchen unter das
X Vieh verbreitet, hat, wenn es voriäslichgeschehen

ist, eine drey .-. bis sechsjährige;im Falle einer gro- ,

benFalzrläßigkeitaber, oder bey übertretenemPoli-
T

zeygesetze, eine sechsmonatliche bis dreyjålzrige
Zuchrlzaus- oder Festungssteafeverwirrt.

Tttt z 1«507.
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§. 1507. Jst es um Gewinns und Vorklzeilswil-
len geschehen:so soll sechs-- bis zehnjährigeZucht-
kzang- oder Festsengsstmfestatt finden.

s. 1508. Eben fo soll derjenige bestraft werden«
welcher Gemeinweidem Wiesen, Hümngen, oder

Teiche vergiftet.
«kkz;—«.iu: («-.1509. Wer unter Androhung eines gemein

EIT-

fchädlichenUnternehmens etwas zu erpcessen sucht,
lz--t nach Verböltniß des angedrohetcn Uebels, der

Größe feiner Bosheit, und der von ihm zu besor-
genden Gefahr, sechsjährige,zehnjährige,oder

auch lesbenslviexizaeFeinngxsstrafeverwirkl.

FIE-» s510.· Jscr in Isohnlzäuserm Schiffen, oder
« andern Gebäuden, vorsätzlichFeuer anlegt, nkn da-

durch jemanden zu beschäcstgemwird« ais ein Braut-« -

stifter angesehen
§. esti. Jede vossäslicheVranksiiftung, wo-

durch das leben etnes oder mehrerer Menschen-, oder

ganze Städte, Flecken, Dis-ach und
«

den ein-

ander liegende-Slsolzrsgchndh stets (-
,

-e in Ge-

faer gesetztworden, zielzt in der Regel Todesstrafe
mch sich

s. 1512. Wer eine solch-.-gefåhrlicheFeuers-
brunst in der Af-«s·.cht,unter Begünstigten-gdersel-
ben«Ncord, Raub, oder ein andres Verbrechen,
woran die Tobesstrafe steht, zu begehen, Veran-

laßt lzat, der foll, olzne Sincksicht anf den Erfolg,
als ein Mordbrenner mit der Strafe des Feuers be-

legt werden.

s. 1513. Sind bev dergleichen Mordlrennerey
Menschen ums leben gekommen: so soll die Todes-

simfe des Feuers, nach Verhältnis der Zbegangenen
Gmusamkeiten, geschäisftwerden.

§. 1514. Sind dergleichen Grausamkeiten zwar

nicht begannen; es ist aber die Feuerzbtunst an

icmem bewohnten Orte, und zu einer Zeit ange-

legt

-
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legt morden , da die Einwohner gewöhnlichschon
im Schlafe liegen: so"hat dtt Thåter die Strafe
des« Feuers verspielt, wofern Nkenfchenin einem

solchenBrandeiiixrleben vetloren, oder einen blei-

benden Nachrizeil an iizrer Gesundheit erlitten ha-
ben; wer-u auch der Tigåterdie 5512. gedachte
niordiitennecischeAbsichtnicht gehabt hätte. «

§. 15i 5.i:Jstbey einem solchenzur Nachtieit an-
"

gelegten Branoe isem Vieuich ocfchiieiigtwork-end

so sitzt-eh ausser deinFalle der im 1512. bezeichne-
ten Absich« nur PsteStrafe des Schwerer nebst
Verbrennung des Körper stattJ Ad. wiss-»-

s. 1516. Eben diese Todessteafe wird ,’ jedoch
ohne Verschärfung,erk-.1nnt,wenn zwar Menschen
»das let-sen verlo:"en, odee einen bleibenden Rach-
·tlgeilon ihrer Gesundheit erlitten haben, der Brand
aber am Tage, und olzne dieim s. 1512. gedachte
Absicht angelegt worden.

"

§. 1517. Jst durch eine in bewohnten Gegenden

vots"s«k5lich,jedoch ohne dieun 1512. gedachtege-

fährlicheAbsicht, erregte Feuersbrunst, zwar kein

Nisusch ans seinem leben oder Gesundheit verletzt;
aber doch durch Einäscherungvon Häufernuud Ge«

blindem ein Scheide von fünfhundertThalern oder

nie-It verursacht worden: so findet lebenswierige
«Zuchkl2aug-.oder Festunggstrafe statt.

s. Ists. Jst kein dergleichen beträchtlicher
Seh-five verursatdtz die Brandstiftung aber bey
nächtlicherWeile verübt worden: so hat der Tbåtcr

zehn bis funfzehnjålzrigeFestungs- oder Zucht-
hansstrafeverwirkl.

§. 1519. Jst das olzne beträchtlichmSchaden

gedämpfteFeuer am Tage angelegt, nnd dadurch
die Rettung erleichtertworden: so soll der Thåter

Tttt 4 sechs-.
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sechs- bis zehnjährigeZuchthaus- oder Festungs-
strake leiden.

§. 152o. Wer durch Ansteckung seines Eigen-
thums oao inser weiter zu verbreiten, oder Andere

zu betragen sucht, wird gleich dem, welcherfrem-
des Etgentdum m Brand steckt, bestraft.

§. 1521 Wer Wälder vorsätzlichin Brand steckt,
soll zu ernet sechs- bis zelzniäyrtgen, oder auch,
wenn dadurch ein seer erheblicherSchuhe verursacht
worden« in lebenswierige Zuchttzaus- over Festungek
strakeverurttzellt werden.

s. 1522. Wer einzeln stehendeunbewohnte Ge-
bäude, oder andre Behnlknisse,Holzoorräkhe,Feld-
oder Gartenfrüchte, dergestalt anzündet, daß die

Flammen, nach dem natürlichen laufe der Dinge,
bewohnki Gegenden nicht ergreifen können,der soll-
nach Berncxlmiß Deo anaesichkeren Schadens, mit

dcey- bis sechsjährigesFestUUISsiICfebelegt werden.

§. 1523. Gegen einen Verbrecher, welcher sich
mehrerer Brandstiftungen schuldig gemackt har, soll,
wenn er auch wegen einer jeden insbesondre nur

zeitigen Verlust der Freylzeltverwikkt hätte, dennoch
leise-schreien Festungs- oder Zuchclzausstrafe er-

kannt werden.
'

§. I524. Würde ian ohnedies schonwegen Einer

Brandsiifrnng lebenswierege Festungs - oder Zucht-
haugstmfe treffen; so soll, wegen Wiederholung
des Vetbrechens, der Staunenfchlag hinzukommen.

G. 1525. Die durch einzelne Brandstifmngen
Ver-wirkte Todesstrafe soll, im Falle der Wiederho-
lung des Verbrechcns, oerschärftwerden«

s. 1526. Was vorstehend 1523 - 1525.I«ver-
ordnet worden , sindet statt , wcnn der Verbre-

cher

4 ,

.
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cherwegen der vorhergehendenBrandstiftunsen noch
nicht bestraftworden.

s. 1527. Jst er aber schon einmal wegen ver-

suchter oder unternommenec Brandstifrung bestraft
worden: so lzat er im Wiederholunggfalle die Strafe
des Schwert-to Verwirrt, wenn gleich die That tm

sicheine gelindere Strafe nach sichgezogen hätte.
§. 1528. Wegen einer solchenWiederholung

G 1527.) wird die sonst verwirkte gelindereTodes-

strafe in»dlehärter-everwandeln

H- 1529. Auch auf bloßversuchtequndstiftung,
wenn gleich der Ausbruch des Feuers ohne Zuthitn
des leåters unterdlteben ist, soll, nach Verhältniß
der bevorgestandenenGefahr, mehrjålzrigeFestung-I-
strasefolgen.

s. 1530. Hat der angelegt-eBrand gar nicht ge-v

zijnden so hat der Thäcerdreys bis fünfjährige
Festungs- oder Zuchtlzaugstraseverwirkr.

s· 1531. Hat er die That bereut, und den Zun-
der wieder weggenommen; oder das Feuer, elze es

zum Ausbriiche aekommen ist, wieder geldscht: so
soll sechsmonatlzlichebis zweyjälzrigeoGefängniH

,

oder Arbeitsdausstrafe eintreten.
«

§. 1.532. Hat der Thäterum Hülfegerufen, und

dadurch allen Schaden verhüten so findet gleichfalls
dielVorschrift des vorhergehenden s. 1531. An-

.wendung. -

Bei-suchte
Brit-Zwis-
tang.

§. 1533. Jst durch des ThåtersRuer um Hülfe .

»

zwar nicht aller Schade, aber doch die Vergröße-
rung desselbenverhütetworden: so soll er mitder

übrigens verwirlken Todesstrafe verschont, und die

sonst etwa eintretende ordentlicheStrafe gemildert
werden.

«

«

s. -5;4. Jst der Thäterdurch persönlicheRache
oder Feindschaft esie-der versuchten Brandstlftung

Tttt 5 bewogen
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bewogen worden: so soll er, nach ausgestandener
Strafe, aus dem Orte over der Provinz, wo er das

Feuer angelegt hat, auf immer verbannt werden.

s. 1535L Wer aus Bosheit oder Muthkvillem
durch gefährlicheDrohungen von Feuckanjegm Und

Brandstifmngen , seine Mitbütger beunruhigetz
der hachichtkzciugstrafe von sechsMonattzen bis zu

zwey Jahren verwikkr.

s. 1536. Wer durchdergseichenDrohungen Geld
oder andere Verthexlc von now-sen Primwsrfonm
zu erprcssm sucht. der wu : rzuchcsgausstrate von

drey bis sechsJ.!Qren belengwuch.
-

s. 1537. Wer durch foksxisequäHrlicheBrand-
briefe, oder Au sirckung von Vrondxcichsm Ermes-
sungen über gen-e ricer und EIN-Nennen w verüscn

sich unterfångkzDer foll, nach Os?-.«kfz-I:Lmif;der dar-

aus wirkdich bevosaestandemsnG-»r«s1'c;r,zeigte-jährige
bis lebenswletige Festungvstrafe leiden.

H. 1538. Jeder Einwohner des Staats«ist fein-l-

dig, Vorsicht Wuwcndezh dmmt durch seinZutizun
oder Veranlassung kein Feuerschadeentstehe-

s. 1539- Wer einen Bau führen, oder Haupte-e-
pararuren unternehmen will, muß sich dazu verkün-
ter Werkmeister bedienen; und nach den lzur Abwen-

dung der Firuergefakzrabzielenden Anweisungen der-

selbensichachten. (le. I. Tit. VllL s. 66. qu.)

§, 1540. Handwerker und Professionistemwel-

che in Feuer arbeiten, müssen die Qoiszeoordnungen
jedes Orts, wegen der Jlnfaqe und Virwahnma ih-
rer Werkstätte, ingleichen wegen der Art und Zeit,»
sichdes Feuer zu bedienen, genau beobachten.

«

§».g54«(.
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s. 1541. Alle sich von selbstentzündendeoder

leicht feuerfangende Waaren, Materialien, und

andere Vorråtlze,müssenan Oertern, und in Ve-

hältnisien, wo ihre Entzündung nicht gefährlich
werden kann, vorsichtigaufbewahrt werden.

s.,1542. Auch müssenWaaren, welche, wie

Hanf und Pech, nicht ohne Gefahr bey einander auf-
bewahrt werden können, von einander abgesondert
gehalten werden-

s. 1543. Gewerbe und Verrichtungen, deren

Betrieb mit besondrerFeuersgefakzr verbunden ist,
sollen in Stadtm, Flecken, Dörfern, und über-

haupt in der Nähe von andern einer leichten Ent-

zündung ausgefetztenGebäuden , nicht geduldet »

werden.
«

s. 1544. Jeder Hauswirth ist schuldig-,dafür
zu foi«gcn,daß die Feuer-stellenin seinemHause be-

ständig iu banlichetn brandsicheremStande unter-

-h.il;e21,nnd besonders die Schornsteine zur gesetzten
ini ordentlichgefegtwerden«

’

1545. Besonders müssendie Schornsteinfeger,
sowohl auf dem Lande, als in den Stadien, dafür
haften, daß die Reinigung der Schornsteine gehö-
rig erfolge.

H. 1546. Wennder EigenthümeroderEinwolzner
auf die Erinnerung des Schornsteinfeger-s nicht ach-
tet: fo ist dieser zur Anzeige bet) der Polizeyobtig-
keit gehalten. «

Y. 1547. Ein jeder überhauptist fchuldig,»in
Ansehung des Feuers und Lichtsdie genaueste Vor-

sicht zu beobachten
§. 1548. Jn Scheuern nnd Ställen, Böden,

und andern Behaltnissen, wo feucefangende Sachen
zu seyn pflegen, scll sichniemand mit bloßemFeuer
oder Lichte, brennenden Kienspäuen,oder Fackeln
betreten lassen.

S- 1 549·
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§. 1549.- Vielmehr soll sichein jeder dazu der

Oellainpen in gehörigverwahrten blechernen latet-
nen bedienen.

H.1550. Niemand soll«aneinein solchenOrte-
oder auch in oder bey den Betten und Lagerstellen,
in Wäldern, in den Dörfern bey Häuser-«in den

Ställen, auf den Höfen, oder in den Doefstraßen,
und solchenGegenden, wo leicht Feuer entsteigen
könnte,Taback rauchen.

s. 1551. In Wäldern und Heiden sollniemand,
bey trockener Jahreszeit , oder an gefährlichenStel-

len, Feuer annmchen.

s- 1552. Auch aus freyen Plätzendarf, in einer

gefährlichenNähe von Gebäuden, oder andern

feuersangenden Sachen-, kein Feuer angemacht
werden.

s. 1553. Niemand sollKohlenbecken,oder an-

dre Fenerbelzältnisse,an Orten ,«wo dadurch Brand

veranlaßt, oder Menschen durch den Dampf erstickt
werden könnten,über Nacht stehen lassen.

§. 1554. Des Schießens mir Fenergewebh
des Raketenwerfens, und andrer Feuerwerke, in
der Nähe von Häusern, Gebäuden, oder andern

leicht entzündbarenSachen , soll sich ein jeder ent-

halten.

§. 1555. Wer den §. 1538- 1554. vorgeschriebe-
-nen Vorsichtsregeln zuwider handelt, macht sichder

in den besondern Verordnungen festgesetztenPolizeys
X

strafen schuldig.
-

s. 1556. Die gewöhnlichePolizedstrafesoll,nach
Verhältnißder Unvorsichtigkeit,der Größe der Ge-
fahr, Und der Qualität der Person, in den Polizey-
gesetzennäherbestimmt werden.

s. 1557. Wer durch Uebertretung solcherPoli-
zcygesege eine wirkliche Feuersbrunst veran-

laßt,
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laßt, der soll, nach Verhältnißdes entstandenen
Schadens, mit Gefängniß-soder Arbeikshaussttafe,
von sechsMonathen bis zu zwey Jahren, oder auch,
nach Beschaffenheitder Umständeund Person, mit

funfzig bis tausend Thaler Geldstrafe belegt
werden.

»

§. 1558. Wer außerdem-durchUnborsichtigkeit,
oder Verabsäumung der gewöhnlichenSorgfalt,
zum Entstehen einer Feuersbrunst Anlaß giebt,
der soll nach gleichemVerhältnisse,Arrest oder Ar-

beitshausstrafe aufrier Wochen bis zu Einem Jahre
leiden, oder zwanzig bis fünfhundertThaler Geld-»
strafe erlegen. «

s. 1559. Hausväterund Dienstherrschaftensind
schuldig,auf ihre Familie und Gesinde, wegen be-

hutsamen Verhaltens. mit Feuer und Licht, sorg-
fältigeAussicht zu führen.

§. 1560. Ein Gleiches liegt, in Ansehung der

Fremden und Neisenden, denjenigen ob, welche
dieselbenausnehmen und beherbergen.

§. 1561. Sobald vorgedachtePersonen wahrneh-
men, daß diejenigen, welche in diesem Betrachte
unter ihrer Aufsicht stehen, mit Feuer und licht
fahrläßigumgehen, müssen sie solchemsofort nach-
drücklichsteuern, oder der Obrigkeit davon Anzeige -

machen.
·

§.1562. Auch Hauswirthe, welche dergleichen
unvorsichtige Behandlung an ihren Miethsleuten
wahrnehmen, sind, wenn sie derselben nicht selbst
hinlänglichsteuern können,der Obrigkeit Anzeige
zu thun verbunden.

§.1563. Wenn durch die Schuld und Fahr-
läßigkeik der Familie, des Gesindes, oder der

Fremden, Feuer entstehn so soll der einer Ver-

nachläßigten Aufsicht übersühne Hausvaker,
Dienst-
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Dienstherr,"oder Gastwirth«,die Hälfte her von dem

unvorsichtigen Brandstifter selbstvol-wirkten Strafe
leiden.

§. 1564. Hat jemand die Gewohnheit der seiner
Aufsicht anvertrauen-n Personen, mit Feuers und

Licht unvorsichtigumzugehen, gewußt; und gleich-
S o-wohl selbige-e « ftsixiajzig zu steuern unterlas-

sen: so soll er scbcn fo, wie der schuldbareBrand-

stifter bestraft werden.

si.1565. Jeder, in dessen Wohnung oder Ve-

hausung ein Feuer ancbr;cht, welches leicht gefähr-
lich werden konnte-, ist den Vorfall sofort kund zu

machen, nnd die öffentlicheHülfe ohne Zeitverlust
herbeyzurufeu schuldig.
§. 1565. Wer das ausgebrocheneFeuer zu ver-

heimlichen, und mit den Seinigen in der Stille

dämpsenzu wollen unternimmt, soll, wenn es wer-

lich ohneweitern Schaden gelöschtworden, dennoch
mit fünf bis zwanzig Thalern Geld-, oder verhältk
nißmäßigerLeibesstrafebelegt werden.

§. 1567. Ist aber durch solche Verheimlichung
die öffentlicheBeyhülfe verabsåurnt, und dadurch
ein erheblicher Schade angerichtet worden, so soll
die Strafe der unvorsichtigm Brandstistung statt
Men- («9-1557-)
§. 1568. In Ansehung derjenigen, welchever-

möge ihres Amtes, oder zufolge ihrer Bürgernsiichy
ausbrechende Feuersbrünstekund zu machen, oder

bey deren Dämofung mit zu wirken schuldig sind,
hat es bey den Vorschriften ihrer Amseinsiructionem
und den besondern Feuerordnungen san Bewcudem

§.1569. Wer die nach diesen Ordnungen zu

haltendeu löschgeräthschaftennicht vorråthig,oder

nicht im Stande har, der soll HexseinerPflicht sofort
durch Execukion angehaltenwerdcn. ,

s. I 570.
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s.’1570. Jst die Anschaffung, oder Jnstandkzal-
kling, aus Nachiäßigkcitoder unzeitiger Sparsam-
keit unter-blieben: so soll der Uebemeicr den doppejc
ten Werth des fehlenden oder tint"attglichenGesä-
thes zur Stxafe entrichten.

« §.157I. Wes Dämme, Teiche, Schleusen,
oder andere Wassckbakw, wodurch ganz- Gegenden
Und Fcidmarken wes-er die waxrlt des Wassers ge

.-sch!"!tztwerden sollen, voksätzsåkxdurchsucht,weg-

reiszt, over sonst dergestalt beschåsigt,das-.dadurch
ein gewaltsamek Durchhruch oder Uebcrstiömung
des Wassers verursacht wird: der lzat die Todes-

strafe verwirkn

0.1572. Jst durch eine bosfzaft verursachte
Ucbccschwenssmungnur in LIMde oder an Aeckem
und Wiesen ein Seh-aregeschchksmso soll der Thä-
tcr dennoch mehrjcsilxrigebis ledenswicrige geschärste
Festuugsstrafe leiden.

H. 1573. Wer Dämme oder Schnuer an Pri-
vatgewåsssm,Graben, oder Teichen, durckxsitchh
oder sonst beschåxxghund dadurch ein gxfähriiches
Uebertreren solcher Wssser vouåtzsichverursxchn
der soll, nach Verhältniß des- e» ·si.-noen-nScha-
dens, mit «wey: bis zehnjktzvigekFqiungw oder

Zuchthausstrafe belegt werden.

H-1574s Ist die beimka Ucberfchwssmmuungin
der Absicht, sifdyqnFu Esdkewverursacht, und

diese Absicht 1v«rknch »mdi worum so soll die ge-
fchärfteStrafe des Rades stjfk finden. ,

§. 1575. Tserm auch noch fein Sclmde gesche-
hen ist: so hat doch »de·r,-wcklcherm dcr Absidssrzu
tödten, ein dcrqleåchen Werks-schen »wer-minnen

hat, lebenswierigeZuchtigastcrafe nebst Lampen-
fchlag verwirkr.

«

s. 1576.—

-—Ts--ss·-IW. -’ —-"s s
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§. 1576. Auch derjenige, welcher eigenmächtig
ohne vorhergegangene Untersuchung oder Warnung!
der unterhalb Liegenden, Dämme vurchstichk, oder«
Schleusen beschädigt,um sich von dem eindringen-
den Wasserzu bestem-n, soll. wenn nicht die äußer-
ste Noch vorhanden gewesen, mit Gefängnisistrafe
von sechs Monathen, bis zu drey Jahren belegt
werden-

§s 1577s Wie Diejenigen, welchen die Unterhal-
tung der Dämme, Teiche und Schleusen, und die

Aufsicht darüber obliege, beo Vernaeislätäauna ih-
rer Pflichten, nnd daraus entstandenen Schwere ne-

straft werden sollen, ist in den besondern Strohm-,
Teich- und Uferordnungen festgesetzt


